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2022 war durch ein Klima der Unsicherheiten und Sorgen 
geprägt: In diesem Jahr hätte sich der Aufschwung nach der 
Pandemie konsolidieren sollen, dagegen war es durch eine 
Reihe dramatischer Ereignisse und Spannungen geprägt, 
welche die Energiebranche aus nächster Nähe betrafen. 
Diese reagierte mit einer Preiserhöhung, was wiederum zu 
heftigen Inflationsschüben führte, die sich zu den Schwie-
rigkeiten der Rohstoffmärkte und vieler Grundversorgungs-
produkte gesellten.

Der Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 re-
präsentierte ein neuartiges Vorkommnis bei den internatio-
nalen Beziehungen, abgesehen von der Annexion der Krim, 
ebenfalls durch Russland.

Russland gegen den Westen: Das gab es schon einmal, 
schien aber mit dem Berliner Mauerfall überwunden zu sein. 
Erneut kommt es zu einer Neuaufteilung der internationa-
len geopolitischen Gleichgewichte mit einem China, das 
mehr denn je versucht, seinen weltweiten Einfluss aus-
gehend von Zentralasien, also von vielen postsowjetischen 
Staaten, geltend zu machen.

Die Europäische Union, die in den vergangenen Jahrzehnten 
zunehmend mehr auf die Dekarbonisierung des Systems 
setzte und dabei eine leitende Rolle übernahm, fand sich 
mit größten Schwierigkeiten konfrontiert und hatte die 
Folgen des russisch-ukrainischen Kriegs auf dem Erdöl- und 
Erdgasmarkt zu bewältigen.

Im Versuch, Russland von seinem Vorsatz abzubringen, ver-
hängten die westlichen Länder eine Reihe von Sanktionen 
auf wirtschaftlicher und finanzieller Ebene sowie ein Embar-
go für diverse Materialien und Ausrüstungen strategischer 
Art.

Beim Gas griff jedoch Russland auf das Embargo zurück als 
Vergeltungsmaßnahme für die von den westlichen Ländern 
umgesetzten Restriktionen. Das wirkte sich in erheblichem 
Maß auf die Preise dieses Rohstoffs aus, dessen Markt sich 
vor allem in Europa auf die Gaspipelines konzentriert (Nord 
Stream 1 und 2, die Russland und Deutschland verbinden, 
waren Ende September auch von Sabotageakten betroffen) 
und somit bei unvorhergesehenen Ereignissen kaum Spiel-
raum hat.

In diesem äußerst komplexen Rahmen des geopolitischen 
Kontexts und des Energiemarkts ist darauf hinzuweisen, 
dass sich in Italien im Lauf des Jahres 2022 ein leichter 
Rückgang der Stromnachfrage gegenüber dem Vorjahr 
verzeichnen ließ (–1 %). Die mäßig rückläufige Nachfrage 
ist zurückzuführen auf ein Jahr, das durch gegensätzli-
che Trends geprägt war. Diese beinhalteten in der ersten 
Jahreshälfte positive Veränderungen und waren ab August 
die Folge einer Reihe von zusammenwirkenden Faktoren: 
den Maßnahmen zur Stromeinsparung seitens Bürgern und 
Unternehmen nach Vorgabe der Regierung, dem Preisan-
stieg auf den Energiemärkten und den ziemlich milden 
Temperaturen in den Herbst- und Wintermonaten.

Diesbezüglich wird auf die folgende Tabelle verwiesen.

Energiedaten  
auf gesamtstaatlicher Ebene
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Energiebilanz Italien (GWh)

2022 2021 Veränderung in %

Wasserkraft (einschließlich Pumpstationen) 29.732 46.919 - 36,6%

Wärmeenergie 193.287 182.234 + 6,1%

Erdwärme 5.444 5.535 - 1,6%

Windkraft 20.358 20.724 - 1,8%

Photovoltaik 27.552 24.633 + 11,8%

Nettoproduktion insgesamt 276.373 280.045 - 1,3%

Import 47.391 46.572 + 1,8%

Export 4.404 3.782 + 16,4%

Auslandssaldo 42.987 42.790 + 0,5%

Verbrauch Pumpanlagen (2.533) (2.916) - 13,1%

Strombedarf (GWh) 316.827 319.919 - 1,0%

(Quelle Terna S.p.A., Monatsbericht zur Stromversorgung, Dezember 2022)

Im Berichtsjahr belief sich der Strombedarf auf 316,8 TWh 
und wurde zu 55,3 % durch die Stromproduktion aus nicht 
erneuerbaren Quellen, zu 31,1 % aus erneuerbaren Quellen 
und im Hinblick auf den verbleibenden Anteil durch den 
Auslandssaldo befriedigt.

Die Nettoerzeugung verzeichnete einen Rückgang von 1,3 % 
und sank auf 276,4 TWh. Insbesondere zu verweisen ist auf 
den äußerst starken Rückgang bei der Stromerzeugung aus 
Wasserkraft einschließlich Pumpstationen (–36,6 %), den 
leichten Rückgang bei der Stromerzeugung aus Windkraft 
(–1,8 %) und aus Geothermie (–1,6 %) gegenüber einem Zu-
wachs sowohl bei der Stromerzeugung aus Wärme (+6,1 %) 
als auch aus Photovoltaik (+11,8 %). 

Der Auslandssaldo (Import/Export) ist auf dem Niveau des 
Vorjahrs geblieben (+0,5 %).

Was die Stromerzeugung aus Wasserkraft betrifft, ist darauf 
hinzuweisen, dass das Jahr 2022 von einer richtiggehenden 
Dürre geprägt war. Die schlimmste Situation war im Norden 
zu verbuchen, der im Winter 2021/2022 unter deutlich unter 
dem historischen Durchschnitt liegenden Schneefällen zu 
leiden hatte. 

Aufgrund der kritischen Situation wurde in mehreren italie-
nischen Regionen der Notstand ausgerufen. Am 4. Juli 2022 
beschloss der Ministerrat infolge des Wassermangels, der in 
den Regionen und Autonomen Provinzen der Einzugsgebie-
te des Flusses Po und der Ostalpen entstanden war, sowie 
aufgrund der besonderen Bedingungen und Bedürfnisse, 
die in den Regionen Emilia Romagna, Friaul-Julisch Venetien, 
Lombardei, Piemont und Veneto festzustellen waren, den 
Notstand bis zum 31. Dezember 2022 auszurufen.

Der Notstand wurde ausgerufen, um die damalige Situation 
mit außerordentlichen Mitteln und Befugnissen sowie mit 
Maßnahmen zur Rettung und Unterstützung der betroffenen 
Bevölkerung bewältigen zu können und den einwandfreien 
Betrieb der öffentlichen Dienste und der strategischen Netz-
infrastrukturen wiederherzustellen. Für die ersten Maßnah-
men wurden 36,5 Mio. Euro zulasten des Fonds für nationale 
Notfälle bereitgestellt, die auf die genannten betroffenen 
Regionen verteilt wurden.

Was die Entwicklung des Einheitspreises für Strom an der 
Strombörse (PUN) betrifft, ist darauf hinzuweisen, dass 
dieser im Lauf des Berichtsjahrs den höchsten, seit Beginn 
der Strombörse jemals verzeichneten Wert erreichte. Siehe 
hierzu die nachfolgende Tabelle.
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Strombörsenpreis (PUN) –  
Jahresdurchschnitt 

(Euro/MWh)

2004 (April bis Dezember) 51,60

2005 58,59

2006 74,75

2007 70,99

2008 86,99

2009 63,72

2010 64,12

2011 72,23

2012 75,48

2013 62,99

2014 52,08

2015 52,31

2016 42,78

2017 53,95

2018 61,31

2019 52,32

2020 38,92

2021 125,46

2022 303,95

(Quelle Gestore Mercati Energetici AG, Statistiken)

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich beim PUN nicht um 
den effektiven Preis handelt, zu dem die Alperia Gruppe die 
Eigenerzeugung verkauft. Dieser wird dagegen von mehre-
ren Faktoren beeinflusst, darunter die rückläufige Produkti-
vität in den Sommermonaten, die stündliche Modulierung 
und vor allem die Deckungsstrategien.

Der PUN stieg von einem Durchschnittswert von zirka 125 
Euro/MWh auf zirka 304 Euro/MWh und erreichte im August 
2022 einen Spitzenwert von 543,15 Euro/MWh. Diesbezüg-
lich wird auf die nachfolgende Tabelle, welche die monat-
lichen Werte enthält, verwiesen.

Strombörsenpreis 
(PUN) –  
Monatsdurchschnitt 
(Euro/MWh)

2022 2021
Verände-

rung in %

Jänner 224,50 60,71 + 269,8%

Februar 211,69 56,57 + 274,2%

März 308,07 60,39 + 410,1%

April 245,97 69,02 + 256,4%

Mai 230,06 69,91 + 229,1%

Juni 271,31 84,80 + 219,9%

Juli    441,65 102,66 + 330,2%

August 543,15 112,40 + 383,2%

September 429,92 158,59 + 171,1%

Oktober 211,50 217,63 - 2,8%

November 224,51 225,95 - 0,6%

Dezember                                                                                 294,91 281,24 + 4,9%

 Jahresdurchschnitt 303,95 125,46 + 142,3%

(Quelle Gestore Mercati Energetici AG, Statistiken)

Das außerordentliche Wachstum des PUN gegenüber dem 
Vorjahr betraf die ersten neun Monate 2022. Im letzten 
Quartal des Jahres verzeichnete der Strombörsenpreis 
gegenüber dem Vorjahr dagegen im Vergleich zu denen der 
ersten drei Quartale unerhebliche Veränderungen.

Der Strompreis folgte der schwankenden Entwicklung des 
Gaspreises, da dieser Brennstoff als Bezugswert für die 
italienische Produktion herangezogen wird: Ab dem 24. 
Februar 2022 stieg der bereits erheblich hohe Gaspreis auf-
grund des Überfalls Russlands auf die Ukraine noch mehr, 
was angesichts des bevorstehenden Winters 2022/2023 
auf europäischer Ebene zu Spannungen hinsichtlich der 
Lagerbestände führte, und verbuchte im August des letzten 
Sommers den Rekordwert von 342 Euro/MWh. Anschließend 
sank der Preis stufenweise, was auch einem gegenüber den 
Vorhersagen milderen Winter in Europa, der Diversifizie-
rung der Quellen mit der verminderten Abhängigkeit vom 
russischen Gas sowie den zunehmend höheren Mengen von 
Flüssiggas aus Amerika in Europa und dem Rückgang der 
Industrieproduktion und somit des Verbrauchs zu verdanken 
war: Beeinflusst wurde diese Preissenkung im Dezember 
auch durch die Vereinbarung der mühevoll auf europäischer 
Ebene erreichten Höchstpreisregulierung (price cap). 

Insgesamt stieg der durchschnittliche Jahresgaspreis sowohl 
auf dem italienischen PSV-Markt als auch auf dem hollän-
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dischen TTF-Markt 2022 auf seinen historischen Höchstwert 
von 125 Euro/MWh (+166 % gegenüber dem Vorjahr).

In Italien sank der Erdgasverbrauch 2022 auf 69,0 Mrd. m3 
(729,4 TWh, d. h. –9,5 % gegenüber dem Vorjahr) und somit 
auf die Werte von 2020, das von der beginnenden Coro-
nakrise geprägt war. Der Rückgang betraf das ganze Jahr, 
war jedoch in den letzten vier Monaten ausgeprägter (mit 
einem Spitzenwert im November von –25 %), in denen sich 
die rückläufigen Wirkungen des Russland-Ukraine-Kriegs zu 
den milderen Klimabedingungen gesellten. Der gesamte 
Verbrauch in den drei Referenzsektoren ging zurück: Die 
stärkste Entwicklung war im Zivil- und Industriebereich zu 
verzeichnen mit Mengen von 28,9 Mrd. m3 (305,8 TWh, d. h. 

–13,2 % gegenüber 2021) bzw. 11,9 Mrd. m3 (126,0 TWh, 
d. h. –15,2 %). Mäßiger war der Rückgang im thermoelektri-
schen Bereich mit 25,2 Mrd. m3 (266,2 TWh, d. h. –3,1 %), der 
bis August einen Wachstumstrend und dann im letzten Teil 
des Jahrs eine Trendumkehr verbuchte.

Bestätigt wurde dagegen eine Erhöhung des Gasexports, der 
sich auf 3,0 Mrd. m3 belief (31,3 TWh, d. h. +2,7 %).

Angesichts der geringeren Nachfrage und einer im Wesentli-
chen unveränderten nationalen Produktion von 3,1 Mrd. m3 
(33,1 TWh, d. h. 0,1 %) war ein Rückgang des Erdgasimports 

zu verzeichnen, der auf 68,7 Mrd. m3 (726 TWh, d. h. – 4,2 %) 
sank. Geprägt war dieser durch eine erhebliche Umvertei-
lung der Mengen nach Art und Beschaffung aufgrund der 
politischen Maßnahmen, die jedes europäische Land um-
setzen musste, um die Kürzung der russischen Lieferungen 
zu bewältigen und die Beschaffungsquellen zu diversifizie-
ren. Insbesondere ging der Import über Pipelines, der sich 
auf 54,5 Mrd. m3 (575,8 Twh) belief, gegenüber 2021 um 
12 % zurück, was vorwiegend auf die deutliche Reduzierung 
der Mengen von Russland nach Tarvisio zurückzuführen war. 
Dem gegenüber wurde in Italien der Import von LNG deut-
lich erhöht (+47 %), der bei 14,2 Mrd. m3 (150,1 TWh) lag 
und alle Terminals betraf.

Die Entwicklungen hinsichtlich der Speichersysteme wur-
den ebenfalls in hohem Maß von den Auswirkungen des 
russisch-ukrainischen Kriegs und der Notwendigkeit, eine 
angemessene Menge an Vorräten zu garantieren, beein-
flusst. Die durch die von den Institutionen durchgeführten 
Maßnahmen angestoßenen Handlungen kurbelten die Ein-
speisungen in die Speichersysteme an, die sich auf 12,0 Mrd. 
m3 beliefen (126 TWh, +21,6 %), während die Entnahmen 
auf 9,2 Mrd. m3 (96,8 TWh, –18,9 %) sanken.

Am letzten Tag des Jahres lag der gespeicherte Gasvorrat 
von 10,3 Mrd. m3 (109,1 TWh) deutlich über dem Ende 2021 
verzeichneten Wert (+37 %).
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Rahmenbedingungen

um 20 % und bis 2037 um 40 % sinken müssen. Der Anteil an 
erneuerbarer Energie soll dagegen bis 2030 von den gegen-
wärtigen 67 % auf 75 %, bis 2037 auf 85 % und schließlich 
auf 100 % steigen, um die Klimaneutralität zu erreichen. 

Teil 1 enthält die allgemeine Vision und Strategie, einen 
ersten Überblick über den Status quo und die wichtigsten 
Aktionsfelder. Teil 2, der spätestens bis Ende Juni 2023 zur 
Verfügung stehen wird, wird detaillierter ausgearbeitet, um 
die verschiedenen Maßnahmen gezielt umzusetzen. 

In Teil 1 des neuen Plans ist in Kap. 6.10 betreffend das 
Aktionsfeld „Strom: Produktion – Speicherung – Transport“ 
Folgendes zu lesen:

„Es ist unbestritten, dass die Elektrifizierung durch Strom aus 
erneuerbaren Energien eine tragende Säule für die Klima-
wende darstellen wird. Gleichzeitig kommt auf die Strom-
erzeugung durch die Substitution anderer Energieträger 
ein gewaltiger Nachfrageschub zu. Auch für diesen Bereich 
gilt die Prioritätenreihenfolge: Einsparung beim Verbrauch, 
Effizienzsteigerung bei der Verwendung, Effizienzsteige-
rung bei der Produktion, aber auch massive Ausweitung der 
Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen. (Die Tatsache, 
dass Südtirol heute mehr Strom erzeugt, als es verbraucht, 
ist kein wirkliches Argument gegen den Ausbau, weil unsere 
Benchmark der Status quo ist und Strom, den wir nicht mehr 
exportieren, andernorts aus vielleicht nicht nachhaltigen 
Quellen produziert wird. Zudem ist unser Nettostromexport 
eine Teilkompensation der importierten grauen Energie).

Entlang der oben genannten Prioritäten gibt es bereits eine 
Vielzahl von strategischen Initiativen: Die Steigerung der 
Effizienz der Stromnetze, die technische Umstellung der öf-
fentlichen Beleuchtung, aber auch die Produktion von Strom 
durch Photovoltaik sind wichtige Ansätze, die weitergeführt 
und quantitativ stark ausgebaut werden müssen. Zudem 
müssen die infrastrukturellen Voraussetzungen geschaffen 
werden, um eine dezentrale Stromproduktion und zeitlich 
stark schwankende Strommengen technisch und organisa-
torisch bewältigen zu können.“

Die Alperia Gruppe verfolgt aufmerksam die Entwicklung 
der Gesetzgebung auf Landes-, nationaler und europäischer 
Ebene im Energiebereich. 

Was die Autonome Provinz Bozen betrifft, wird in erster Linie 
darauf hingewiesen, dass das Gesetz betreffend die Vergabe 
der Konzessionen für große Wasserableitungen noch nicht 
erlassen wurde.

Was die mittleren Wasserableitungen betrifft, verabschie-
dete die Südtiroler Landesregierung im Rahmen der Sitzung 
am 21. Juni 2022 die Leitlinien zur Ermittlung der Entschädi-
gung für die scheidenden Konzessionäre bei der Erneuerung 
der Konzessionen infolge einer Ausschreibung. Insbeson-
dere wird auf die Übernahme der trockenen Güter seitens 
des neuen Konzessionärs (sog. „Cherry picking“) verwiesen, 
mit der Möglichkeit, eine Entschädigung nur für die aus-
gewählten Güter zu leisten, und des Abbruch auf Kosten des 
scheidenden Konzessionärs, wenn die trockenen Güter nicht 
vom neuen Konzessionär ausgewählt werden, wobei die 
Höhe der Entschädigung für die trockenen Güter „anhand 
der buchhalterischen Daten des scheidenden Konzessionärs 
oder mittels beeideter Begutachtung bestimmt“ wird. 

Es wird ferner darauf hingewiesen, dass die Südtiroler Lan-
desregierung am 30. August 2022 den Klimaplan Südtirol 
2040 – Teil 1 genehmigte. Das mithilfe der Landesagentur 
für Umwelt und Klimaschutz in Zusammenarbeit mit der 
Agentur für Energie Südtirol – KlimaHaus erstellte Dokument 
wurde anlässlich der Sustainability Days Südtirol vorgestellt, 
die vom 6. bis zum 9. September 2022 stattfanden. 

Der neue Klimaplan Südtirol 2040 ist eine vollständige Über-
arbeitung des Energie- und Klimaplans Südtirol 2050 aus 
dem Jahr 2011 und enthält ehrgeizige Ziele, um die Klima-
neutralität bis 2040 zu erreichen.

Insbesondere müssen die CO2-Emissionen gegenüber 2019 
bis 2030 um 55 % und bis 2037 um 70 % reduziert werden, 
während andere Treibhausgasemissionen als CO2, also spe-
ziell N2O und Methan, ebenfalls gegenüber 2019 bis 2030 
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Auf gesamtstaatlicher Ebene und insbesondere hinsichtlich 
der Wasserkraftkonzessionen für große Wasserableitungen 
wird in erster Linie darauf hingewiesen, dass gemäß dem 
Gesetz Nr. 118 vom 5. August 2022 betreffend das jährliche 
Gesetz für Markt und Wettbewerb 2021 in Art. 7 neue Be-
stimmungen zum Thema vorgegeben wurden, mit welchen 
Art. 12 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 79/1999 ge-
ändert wurde.

Was die Vergabe der Konzessionen für große Wasserab-
leitungen betrifft, wurde festgelegt, dass die Verfahren 
zu deren Erteilung nach wettbewerblichen, gerechten 
und transparenten Parametern auf der Grundlage einer 
angemessenen wirtschaftlichen Bewertung der Konzes-
sionsgebühren und einer geeigneten technischen Be-
wertung der Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit 
der bestehenden Infrastrukturen und der Maßnahmen zur 
Wiederherstellung des Stauraums mit einer angemessenen 
Entschädigungsleistung zulasten des übernehmenden Kon-
zessionsinhabers, bei welcher die Abschreibung der vom 
scheidenden Konzessionsinhaber durchgeführten Inves-
titionen berücksichtigt wird, abgewickelt werden. Zudem 
wurde vorgesehen, dass die Vergabe der Konzessionen auch 
mittels Projektfinanzierung erfolgen kann. Der Vorgang zur 
Erteilung der Konzessionen muss innerhalb von zwei Jahren 
nach dem Inkrafttreten der Regionalgesetze und in jedem 
Fall spätestens bis zum 31. Dezember 2023 eingeleitet 
werden. Nach Ablauf dieser Frist und in jedem Fall, wenn die 
betreffenden Gesetze nicht innerhalb der vorgeschriebenen 
Fristen verabschiedet werden, veranlasst das Ministerium 
für nachhaltige Infrastrukturen und Mobilität (MIMS) die Gel-
tendmachung der Ersetzungsbefugnisse. Schließlich wurde 
verfügt, dass die Regionen hinsichtlich der Konzessionen, 
die vor dem 31. Dezember 2024 ablaufen, einschließlich 
derer, die bereits abgelaufen sind, die Weiterführung des 
Betriebs des Wasserkraftwerks ausschließlich für den Zeit-
raum, der unbedingt für den Abschluss der Erteilungsver-
fahren notwendig ist, und in jedem Fall für einen Zeitraum 
von höchstens drei Jahren nach dem Inkrafttreten der betref-
fenden neuen Bestimmungen erlauben können, wobei die 
etwaigen zusätzlichen Aufwendungen seitens des schei-
denden Konzessionsinhabers und der Wettbewerbsvorteil 
durch die Weiterführung des Betriebs der Anlagen nach der 
Ablauffrist zu berücksichtigen sind.

Geändert wurde darüber hinaus Art. 13 Abs. 6 des Einheits-
texts der Verfassungsgesetze betreffend das Sonderstatut für 
Trentino-Südtirol laut DPR Nr. 670/1972, wobei festgelegt 
wurde, dass die Konzessionen für große Wasserableitungen 
zur Erzeugung elektrischer Energie, welche in den Auto-

nomen Provinzen Trient und Bozen vergeben wurden und 
die vor dem 31. Dezember 2024 oder zu einem späteren, 
vom Staat für gleichwertige Konzessionen im Staatsgebiet 
ermittelten Zeitpunkt ablaufen, von Rechts wegen um den 
Zeitraum verlängert werden, der für den Abschluss der öf-
fentlichen Verfahren erforderlich ist, und in jedem Fall nicht 
über die oben genannte Frist hinaus, auch wenn sie bereits 
abgelaufen sind.

Utilitalia und Elettricità Futura, Fachverbände, deren Mit-
glieder die Gesellschaften der Alperia Gruppe sind, hatten 
vor der Verabschiedung des gegenständlichen Gesetzes 
ihr ausdrückliches Bedauern hinsichtlich der Inhalte des 
betreffenden Gesetzesentwurfs geäußert. In ihrer Stellung-
nahme wiesen die beiden Verbände u. a. darauf hin, dass 

„die Gesetzesvorlage für das Wettbewerbsgesetz das Mittel 
sein könnte und sollte, um den gegenwärtigen rechtlichen 
Rahmen angesichts der Archivierung des europäischen Ver-
fahrens gegen Italien, der Aufforderung zu einer erhöhten 
Einheitlichkeit auf nationaler Ebene seitens der Wettbe-
werbsaufsichtsbehörde und der erheblichen Unterschiede, 
die heute noch zwischen unserem Land und den anderen 
europäischen Staaten im Hinblick auf die Bestimmungen 
bezüglich der Erteilung der Großwasserkraftkonzessionen 
bestehen, zu korrigieren. 

Das Dekret dagegen, demzufolge eine Beschleunigung der 
gegenwärtigen Rechtsvorschriften vorgesehen ist, obwohl 
bereits deren Grenzen unter Beweis gestellt wurden (da 
lokale und branchenspezifische Interessen die allgemeinen 
und nationalen überwiegen) und mehrere Regional- und 
Provinzgesetze von der Regierung angefochten wurden, 
entferne unser Land vom Ziel des Green Deal. 

Dieser Ansatz der Gesetzesvorlage rufe einerseits Ungewiss-
heit hinsichtlich der Zukunft der Wasserkraft hervor, mit 
der Wahrscheinlichkeit einer weiteren enormen Anzahl an 
langfristigen Rechtsstreiten und der Blockierung jeglicher 
Investitionen und führe andererseits zur Benachteiligung 
herausragender nationaler Kompetenzen (in puncto Betrieb 
und verarbeitender Industrie) zugunsten potenzieller Wirt-
schaftsteilnehmer aus dem Ausland, die mit der Unterstüt-
zung ihrer Regierungen bei der Penetration des italieni-
schen Markts Vorteile haben könnten. 

All dies werde die erhofften Vorteile für die Gemeinschaft 
nicht herbeiführen, sondern im Gegenteil die Sicherheit und 
den Schutz der betroffenen Gebiete stark gefährden.“ 
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Bezüglich des letztgenannten Aspekts wird auf den maß-
geblichen Bericht des parlamentarischen Ausschusses für 
die Sicherheit der Republik vom 13. Jänner 2022 verwiesen, 
der sich im Hinblick auf den Wasserkraftsektor wie folgt 
geäußert hatte: „(...) der Wasserkraftsektor stellt einen der 
Bereiche dar, in denen unser Land von einem beträchtlichen 
Wettbewerbsvorteil profitiert. Als einziges europäisches 
Land führte Italien vor mehr als zwanzig Jahren eine Wett-
bewerbsregelung im Bereich der Wasserkraftkonzessionen 
ein, änderte vor Kurzem die Bestimmungen mit der Ein-
führung der Möglichkeit zur Teilnahme an den Ausschrei-
bungen seitens ausländischer Wirtschaftsteilnehmer, jedoch 
im Rahmen einer nicht auf Gegenseitigkeit basierenden 
Regelung, da die anderen europäischen Länder in diesem 
Bereich eine Schutzregelung anwenden. Die gegenwärtig 
geltenden Rechtsvorschriften müssten überarbeitet werden, 
um die Bestimmungen wieder zu zentralisieren und zu 
vereinheitlichen, mit einer Verlängerung der Konzessio-
nen, um den Konzessionsinhabern zu ermöglichen, die 
Anlagen im Rahmen einer neuen rechtlichen Regelung 
zu modernisieren, leistungsfähiger zu machen und deren 
Nutzungsdauer zu verlängern; die Anpassung der inner-
staatlichen Bestimmungen der verschiedenen Länder an 
die europäischen Richtlinien abzuwarten, sodass für alle 
Wirtschaftsteilnehmer gleiche Wettbewerbsbedingungen 
gelten. Die gegenwärtige italienische Gesetzgebung im Be-
reich Wasserkraft gefährdet die Kontrolle strategischer Ver-
mögenswerte für die Sicherheit des Energiesystems und die 
nationale Energieautonomie, da sie die Teilnahme auslän-
discher Gesellschaften (auch aus Drittländern und sowohl 
individuell als auch in Form von Bietergemeinschaften mit 
Investmentfonds oder Wirtschaftsteilnehmern, die nicht im 
Energiesektor tätig sind) ermöglicht, was die Wettbewerbs-
position des italienischen Industriesystems schwächt. Die 
Rechtsvorschriften müssen überarbeitet werden, um den 
Sektor in der korrekten strategischen Dimension für das Land 
zu positionieren, den Schutz der Vermögenswerte sowie die 
Einbeziehung der von den Produktions- und Verteilungsan-
lagen betroffenen Gebiete und eine industrielle Perspektive 
für bedeutende Investitionen zu garantieren. Angesichts 
des aktuellen Rahmens, aufgrund dessen das Land durch 
Spekulationen und den Verlust der Kontrolle über für die na-
tionale Energieautonomie strategischen Vermögenswerten 
gefährdet ist, ist es unerlässlich, Maßnahmen zu definieren, 
die den Schutz des Sektors garantieren.“

Es wird darauf hingewiesen, dass die nahe Autonome Pro-
vinz Trient den Konzessionsinhabern großer Wasserableitun-
gen zur Erzeugung von elektrischer Energie mit dem Gesetz 
Nr. 16 vom 7. Dezember 2022 die Möglichkeit gewährte, der 

Provinz einen Industrieplan mit Investitionen zur Energieef-
fizienzsteigerung der Produktion und zur Erhöhung der Pro-
duktionsleistung vorzulegen, der auch die Bereitschaft der 
Konzessionäre enthält, der Provinz zusätzlich zu den bereits 
vorgesehenen Konzessionsgebühren ein neues Gebühren-
element zu entrichten, welches an den Energiemarktwerten 
bemessen ist.

Dieser Plan, welcher der Prüfung und Genehmigung seitens 
der Provinz unterworfen ist, muss in eine zeitliche Investi-
tionsphase, die bis zum 31. Dezember 2024 abzuschließen 
ist, und eine etwaige zweite Phase, die bis zum 1. April 2029 
(dem Zeitpunkt, an welchem die der ENEL S.p.A. erteilten 
Konzessionen für große Wasserableitungen ablaufen) abzu-
schließen ist, strukturiert sein.

Gemäß den auf Ebene der Provinz Trient geltenden Bestim-
mungen ist die „(...) Aussetzung der Verfahren zur Vergabe 
der Konzessionen (...)“ für die vom mehrmals erwähnten 
Plan betroffenen Anlagen während der Laufzeit dieses Plans 
vorgesehen.

Hinsichtlich dieser Bestimmungen erstellte die Wettbe-
werbs- und Marktaufsichtsbehörde in der Sitzung vom 24. 
Jänner 2023 eine Empfehlung für die Provinz Trient, in wel-
cher die wettbewerbsrechtlichen Kritikalitäten aufgezeigt 
werden: Insbesondere betonte die oben genannte Behörde, 
dass die Gesetzgebungsbefugnis der Provinz im Hinblick auf 
die Erteilung der Konzessionen für große Wasserableitun-
gen zur Erzeugung von elektrischer Energie unter Wahrung 
der gemeinschaftlichen Rechtsordnung (Art. 117 Abs. 1 der 
Verfassung) sowie der Grundsätze der staatlichen Ordnung 
einschließlich des Schutzes des Wettbewerbs, der unter 
die ausschließliche Befugnis des Staats fällt (Art. 117 Abs. 2 
Buchst. e) der Verfassung), wahrgenommen werden muss.

In der Sitzung vom 2. Februar 2023 focht die Regierung 
beim Verfassungsgericht die entsprechende Provinzrechts-
vorschrift an, da diese die der Autonomen Provinz Trient 
durch das Sonderautonomiestatut gewährte Befugnis 
überschritten habe, da sie verfassungswidrige Aspekte 
aufweise: Durch die Aussetzung der Verfahren zur Erteilung 
der Konzessionen während der gesamten Laufzeit des vom 
Konzessionsinhaber vorgelegten Industrieplans gewähre 
die Norm den Inhabern der laufenden Konzessionen einen 
Vorteil.

Der Ministerrat beschloss jedoch, eine Fachrunde der zustän-
digen Minister einzuberufen, um Vorschläge zur Lösung des 
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Problems zu unterbreiten, bevor die Anfechtung vor dem 
Verfassungsgericht erörtert wird. 

Am 20. Februar 2023 schrieben Utilitalia und Elettricità Futu-
ra an die zuständigen Minister und wiesen darauf hin, dass 
die Europäische Kommission in ihrer Mitteilung über den 
Abschluss des Vertragsverletzungsverfahrens Nr. 2011/2026, 
das Italien im Hinblick auf die nicht erfolgte Ausschreibung 
der Wasserkraftkonzessionen betraf, im Wesentlichen die 
Möglichkeit einer realen Öffnung des Sektors für den Wett-
bewerb ausschloss und implizit die Duldung etwaiger Ver-
längerungen der bestehenden Konzessionen zugab.

Auch auf der Grundlage dieser Tatsache lieferten die ge-
nannten Fachverbände als Amicus Curiae dem Verfassungs-
gericht nützliche Elemente zur Unterstützung der Position 
der Autonomen Provinz Trient.

In der Zwischenzeit wurden die Großwasserkraftkonzes-
sionen unter die „Güter und Beziehungen von strategischer 
Relevanz für das nationale Interesse“ eingereiht: Gemäß Art. 
25 GD Nr. 21 vom 21. März 2022, umgewandelt mit Änderun-
gen durch das Gesetz Nr. 51 vom 20. Mai 2022, wurden die 
dem Vorsitz des Ministerrats vorbehaltenen Sonderbefugnis-
se (sog. „Golden Power“) in den strategischen Sektoren, zu 
denen auch die Energie gehört, gestärkt.

Aus den oben kurz umrissenen Angaben wird ersichtlich, 
dass der Rahmen hinsichtlich der Wasserkraftkonzessionen 
bis heute noch stark umstritten und noch nicht festgelegt 
ist. Das Thema ist besonders wichtig, da sich jede Änderung 
der Rechtsvorschriften unweigerlich auf die Bilanzen der 
gegenwärtigen Konzessionsinhaber auswirkt. 

Zwecks der Erstellung des jährlichen Gesetzesentwurfs für 
Markt und Wettbewerb für das Jahr 2022, dessen Genehmi-
gung durch das Parlament bis Ende Sommer 2023 erfolgen 
sollte, übermittelte die Wettbewerbs- und Marktaufsichts-
behörde der Regierung am 31. März 2022 eine Empfehlung 
(siehe Mitteilung Nr. 13 vom 11. April 2022).

Diese Empfehlung setzte sich in erster Linie mit den Themen 
des Plans zur Entwicklung des Stromnetzes und der Förde-
rung der Verbreitung intelligenter Stromzähler der zweiten 
Generation auseinander. Zweitens lenkte die Behörde die 
Aufmerksamkeit auf einige wettbewerbsrechtliche Themen, 
die eng mit dem Erreichen der im Aufbau- und Resilienzplan 

– NARP (sog. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) festge-
legten Ziele und Unterziele verbunden sind. Dazu gehören 
u. a. in dem hier relevanten Rahmen die Vervollständigung 

des Prozesses hinsichtlich der Einstellung des geschützten 
Grundversorgungsdienstes, was die Stromlieferung auf 
dem Einzelhandelsmarkt unter besonderer Bezugnahme 
auf Haushaltskunden und die Beziehungen zur Kategorie 
der sog. verletzlichen Kunden betrifft, denen geregelte 
Bedingungen auch nach der Aufhebung des geschützten 
Grundversorgungsdienstes zu garantieren sind.

Was den außergewöhnlichen Anstieg der Energierohstoff-
preise betrifft, der insbesondere in der zweiten Jahreshälfte 
2021 zu verzeichnen war und 2022 andauerte, ergriff die 
Regierung mehrmals Maßnahmen, um die entsprechenden 
Effekte zulasten der Endkunden, seien es Haushalte oder 
Unternehmen, einzudämmen.

Hinsichtlich des ersten Quartals 2022 galten die Maßnah-
men laut Art. 1 Abs. 503–511 des Gesetzes Nr. 234 vom 30. 
Dezember 2021 (Haushaltsgesetz 2022): Die eingeführten 
Maßnahmen entsprechen denen, die bereits für das vierte 
Quartal 2021 angeordnet worden waren, und betrafen 
insbesondere Folgendes: was Strom betrifft, außer eines 
teilweisen Ausgleichs der allgemeinen Systemaufwendun-
gen für alle Abnehmer die Aufhebung der Steuersätze für 
die allgemeinen Systemaufwendungen für Privathaushalte 
und nicht private Niederspannungsanschlüsse für andere 
Verwendungen mit einer verfügbaren Leistung bis 16,5 kW; 
was Erdgas betrifft, die Reduzierung des MwSt.-Satzes auf 
5 % für Versorgungen von Erdgas, das für die Verbrennung 
im Privat- und Industriebereich genutzt wird, die in für den 
Verbrauch in den Monaten Jänner, Februar und März 2022 
ausgestellten Rechnungen ausgewiesen sind, sowie die 
Reduzierung der entsprechenden Steuersätze für die all-
gemeinen Systemaufwendungen. Darüber hinaus wurden 
auch die Maßnahmen betreffend den Sozialbonus für Strom 
und Gas gestärkt. Dazu kam schließlich die Verpflichtung für 
die Strom- und Gasanbieter, ihren Haushaltskunden, welche 
die im Zeitraum vom 1. Jänner 2022 bis zum 30. April 2022 
ausgestellten Rechnungen nicht bezahlen, eine Ratenzah-
lung über nicht mehr als 10 Monate zu bieten.

Schließlich ergriff die Regierung Maßnahmen mit dem Ge-
setzesdekrets Nr. 4 vom 27. Jänner 2022, umgewandelt mit 
Änderungen durch das Gesetz Nr. 25 vom 28. März 2022, und 
legte ebenfalls für das erste Quartal 2022 die Aufhebung der 
allgemeinen Systemaufwendungen für Abnehmer mit einer 
verfügbaren Leistung von mindestens 16,5 kW auch mit 
Mittel-, Hoch- und Höchstspannungsanschluss sowie für die 
öffentliche Beleuchtung oder das Aufladen von Elektrofahr-
zeugen an öffentlichen Orten fest.
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Unternehmen mit hohem Stromverbrauch (sog. energie-
intensive Unternehmen), deren Kosten pro kWh Strom auf 
Basis des Durchschnitts des letzten Quartals 2021 um mehr 
als 30 % gegenüber derselben Periode 2019 stiegen, wurde 
zudem ein außerordentlicher Zuschuss in Form einer Steuer-
forderung in Höhe von 20 % der im ersten Quartal 2022 für 
Strom aufgewandten Kosten gewährt. 

Unternehmen mit hohem Erdgasverbrauch, deren als Mittel-
wert der Preise des Intraday-Markts berechneter Referenz-
preis (MI – GAS) im letzten Quartal 2021 um mehr als 30 % 
gegenüber derselben Periode 2019 gestiegen ist, wurde 
schließlich ein außerordentlicher Zuschuss in Form einer 
Steuerforderung in Höhe von 10 % der im ersten Quartal 
2022 für den Kauf von Gas für Energienutzungen, die nicht 
den thermoelektrischen Bereich betreffen, aufgewandten 
Kosten gewährt.

Mit dem GD Nr. 17 vom 1. März 2022, umgewandelt mit 
Änderungen durch das Gesetz Nr. 34 vom 27. April 2022, ver-
anlasste die Regierung u. a.

 - die Aufhebung der Steuersätze in Bezug auf die all-
gemeinen Systemaufwendungen für alle Abnehmer 
(Haushalte und Sonstige) für das zweite Quartal 2022;

 - die Reduzierung (i) der Steuersätze in Bezug auf die 
allgemeinen Systemaufwendungen für den Gassektor 
für das zweite Quartal 2022 sowie (ii) des MwSt.-Satzes 
auf den Gasverbrauch für die Monate April, Mai und Juni 
2022 auf 5 %;

 - die Stärkung des Sozialbonus für Strom und Gas für das 
zweite Quartal 2022; 

 - die Gewährung eines außerordentlichen Zuschusses in 
Form einer Steuerforderung in Höhe von 20 % der im 
zweiten Quartal 2022 für Strom aufgewandten Kosten 
an Unternehmen mit hohem Stromverbrauch (sog. 
energieintensive Unternehmen), deren Kosten pro kWh 
Strom auf Basis des Durchschnitts des ersten Quartals 
2022 um mehr als 30 % gegenüber derselben Periode 
2019 stiegen;

 - die Gewährung eines außerordentlichen Zuschusses in 
Form einer Steuerforderung in Höhe von 15 % der im 
ersten Quartal 2022 für den Kauf von Gas für Energie-
nutzungen, die nicht den thermoelektrischen Bereich 
betreffen, aufgewandten Kosten an Unternehmen mit 
hohem Erdgasverbrauch, deren als Mittelwert der Preise 

des Intraday-Markts berechneter Referenzpreis (MI – 
GAS) im ersten Quartal 2022 um mehr als 30 % gegen-
über derselben Periode 2019 gestiegen ist;

 - die Annahme der „nationalen Strategie zur Bekämp-
fung der Energiearmut“ seitens des Ministers für die 
ökologische Wende mit der Festlegung von „ungefäh-
ren periodischen Zielen zur Ausarbeitung struktureller 
und langfristiger Maßnahmen auf nationaler Ebene und 
zur Integration der in Durchführung befindlichen und 
geplanten Maßnahmen im Rahmen der öffentlichen 
Politik zur einheitlichen und wirksamen Bekämpfung 
des Phänomens der Energiearmut“.

Mit dem GD Nr. 21 vom 21. März 2022, umgewandelt mit Än-
derungen durch das Gesetz Nr. 51 vom 20. Mai 2022, wurden 
zudem die folgenden weiteren Maßnahmen vorgesehen:

 - ein außerordentlicher Zuschuss in Form einer Steuer-
forderung für den Kauf von Strom für Unternehmen mit 
Zählern mit einer verfügbaren Leistung von mindestens 
16,5 kW, die keine energieintensiven Unternehmen 
sind. Der Bonus beläuft sich auf 12 % der für den Kauf 
von effektiv im zweiten Quartal 2022 genutztem Strom 
aufgewandten Kosten, sofern sich der mittlere Preis des 
ersten Quartals 2022 hinsichtlich der Kosten pro kWh 
um mehr als 30 % gegenüber dem mittleren Preis des 
ersten Quartals 2019 erhöhte;

 - einen außerordentlichen Zuschuss in Form einer Steuer-
forderung für den Kauf von Erdgas zugunsten der Unter-
nehmen, die keine Unternehmen mit hohem Gasver-
brauch sind. Der Bonus beläuft sich auf 20 % der für den 
Kauf von effektiv im zweiten Quartal 2022 verbrauch-
tem Gas aufgewandten Kosten, das nicht thermoelek-
trischen Verwendungen zugeführt wurde, sofern sich 
der als Mittelwert berechnete Referenzpreis für Erdgas 
bezogen auf das erste Quartal 2022 der vom GME veröf-
fentlichten Referenzpreise des Intraday-Markts um mehr 
als 30 % gegenüber dem mittleren Preis für dasselbe 
Quartal 2019 erhöhte;

 - die Erhöhung der Steuerforderung zugunsten von ener-
gieintensiven Unternehmen gemäß dem genannten GD 
17/2022 von 20 % auf 25 %;

 - die Erhöhung der Steuerforderung zugunsten von 
Unternehmen mit hohem Gasverbrauch gemäß dem 
genannten GD 17/2022 von 15 % auf 20 %;
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 - die Erhöhung des ISEE-Werts für die Inanspruchnahme 
der Sozialbonusleistungen für Strom und Gas für den 
Zeitraum vom 1. April bis zum 31. Dezember 2022 von 
8.265 Euro auf 12.000 Euro;

 - die Verpflichtung für die Strom- und Gasanbieter, ihren 
Haushaltskunden, welche die im Zeitraum vom 1. Jän-
ner 2022 bis zum 30. Juni 2022 (ursprünglich war die 
Frist der 30. April 2022) ausgestellten Rechnungen nicht 
bezahlen, eine Ratenzahlung über nicht mehr als 10 
Monate anzubieten;

 - die Möglichkeit für in Italien ansässige Unternehmen, 
die als Endkunden Strom und Erdgas beziehen, von 
ihren in Italien ansässigen Anbietern die Ratenzahlung 
(max. 24 Monatsraten) der für den Energieverbrauch für 
die Monate Mai und Juni 2022 zu zahlenden Beträge zu 
fordern. 

Mit dem GD Nr. 50 vom 17. Mai 2022, umgewandelt mit Än-
derungen durch das Gesetz Nr. 91 vom 15. Juli 2022, wurden 
zudem:

 - der Sozialbonus für Strom und Gas für das dritte Quartal 
2022 gestärkt;

 - die verschiedenen oben genannten den Unternehmen 
gewährten außerordentlichen Zuschüsse in Form von 
Steuerforderungen für den Kauf von Strom und Erdgas 
im zweiten Quartal 2022 erhöht (von 12 % auf 15 % und 
von 20 % auf 25 %); 

 - die Steuersätze in Bezug auf die allgemeinen System-
aufwendungen für alle Abnehmer (Haushalte und 
Sonstige) für das dritte Quartal 2022 aufgehoben;

 - (i) die für das zweite Quartal 2022 geltenden Steuersät-
ze in Bezug auf die allgemeinen Systemaufwendungen 
für den Gassektor für das dritte Quartal 2022 unver-
ändert beibehalten und im Hinblick auf die Verbrauchs-
staffeln bis 5000 m3 pro Jahr zusätzlich reduziert sowie 
(ii) der MwSt.-Satz auf den Gasverbrauch für die Monate 
Juli, August und September 2022 auf 5 % reduziert.

Mit dem GD Nr. 115 vom 9. August 2022, umgewandelt mit 
Änderungen durch das Gesetz Nr. 142 vom 21. September 
2022, veranlasste die Regierung:

 - die Stärkung des Sozialbonus für Strom und Gas für das 
vierte Quartal 2022;

 - die Aussetzung der Wirksamkeit jeder Vertragsklau-
sel, welche dem Anbieter von Strom und Erdgas die 
Möglichkeit einräumt, die allgemeinen Vertragsbedin-
gungen hinsichtlich der Definition des Preises bis zum 
30. April 2023 einseitig zu verändern. Darüber hinaus 
wurden die hinsichtlich dessen vor dem Inkrafttreten 
des GD mitgeteilten Ankündigungen bis zu dieser Frist 
für unwirksam erklärt, es sei denn die Vertragsänderun-
gen „(...) sind bereits zustande gekommen“. Mit dem GD 
Nr. 198 vom 29. Dezember 2022, umgewandelt mit Än-
derungen durch das Gesetz Nr. 14 vom 24. Februar 2023, 
wurde die Frist vom 30. April 2023 auf den 30. Juni 2023 
verschoben, wobei darauf hingewiesen wurde, dass 
diese Vorschrift nicht auf die Vertragsklauseln zutrifft, 
welche den Anbietern ermöglichen, die wirtschaft-
lichen Vertragsbedingungen bei deren Ablauf unter 
Einhaltung der vertraglich vorgesehenen Mitteilungs-
fristen und unbeschadet des Rechts auf Widerruf seitens 
der Kunden zu aktualisieren;

 - für das vierte Quartal 2022 wurde die Maßnahme der 
verschiedenen oben genannten außerordentlichen 
Zuschüsse in Form von Steuerforderungen beibehalten, 
die den Unternehmen im vorherigen Quartal für den 
Kauf von Strom und Erdgas gewährt wurden (15 % für 
nicht energieintensive Unternehmen sowie 25 % für 
energieintensive Unternehmen sowie Unternehmen 
mit hohem Gasverbrauch und solche ohne hohen Gas-
verbrauch);

 - die Steuersätze in Bezug auf die allgemeinen System-
aufwendungen wurden für alle Abnehmer (Haushalte 
und Sonstige) für das vierte Quartal 2022 aufgehoben;

 - (i) die für das dritte Quartal 2022 geltenden Steuersätze 
in Bezug auf die allgemeinen Systemaufwendungen für 
den Gassektor wurden für das vierte Quartal 2022 un-
verändert beibehalten und (ii) der MwSt.-Satz auf den 
Gasverbrauch für die Monate Oktober, November und 
Dezember 2022 wurde auf 5 % reduziert.

Mit dem GD Nr. 144 vom 23. September 2022, umgewandelt 
mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 175 vom 17. Novem-
ber 2022, erhöhte die Regierung die oben genannten 
verschiedenen außerordentlichen Zuschüsse in Form von 
Steuerforderungen, die den Unternehmen für den Kauf von 
Strom und Erdgas in den Monaten Oktober und November 
2022 gewährt wurden, wie folgt: Für die nicht energieinten-
siven Unternehmen stieg der Anteil von 15 % auf 30 % (die 
Leistungsschwelle wurde im Übrigen auf 4,5 kW reduziert), 
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während sich der Anteil für die energieintensiven Unterneh-
men und solche mit hohem Gasverbrauch bzw. ohne hohen 
Gasverbrauch von 25 % auf 40 % erhöhte. 

Diese außerordentlichen Zuschüsse in Form von Steuerfor-
derungen wurden in Höhe der oben genannten jüngsten 
Anteile durch das GD Nr. 176 vom 18. November 2022, 
umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 6 vom 
13. Jänner 2023, auch hinsichtlich des Kaufs von Strom und 
Erdgas im Dezember 2022 bestätigt. 

Mit diesem GD wurde für Unternehmen mit in Italien be-
findlichen Anschlüssen die Möglichkeit vorgesehen, von 
den Anbietern die Ratenzahlung (in mindestens 12 und 
höchstens 36 Monatsraten) der für Strom und Gas, die nicht 
thermoelektrischen Verwendungen zugeführt werden, für 
den Verbrauch vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023 
zu zahlenden und bis zum 30. September 2023 in Rechnung 
gestellten Beträge, welche den bei gleichem Verbrauch im 
Zeitraum zwischen dem 1. Jänner und dem 31. Dezember 
2021 verbuchten Durchschnittsbetrag überschreiten, zu 
verlangen. Diese Möglichkeit gilt in jedem Fall alternativ zur 
Inanspruchnahme der oben genannten Steuerforderungen.

Laut dem oben genannten GD wurde ferner die Abschaffung 
der geschützten Grundversorgung des Gassektors auf Jänner 
2024 verschoben, wodurch diese Frist der für den Stromsek-
tor geltenden Frist angeglichen wurde.

Schließlich wurde das Gesetz Nr. 197 vom 29. Dezember 
2022 (Haushaltsgesetz 2023) erlassen, mit welchem

 - die verschiedenen oben genannten, den Unternehmen 
gewährten außerordentlichen Zuschüsse in Form von 
Steuerforderungen für den Kauf von Strom und Erdgas 
im ersten Quartal 2023 erhöht wurden (von 30 % auf 
35 % und von 40 % auf 45 %);  

 - die Steuersätze in Bezug auf die allgemeinen System-
aufwendungen für alle Stromabnehmer (Haushalte und 
Sonstige in Niederspannung für andere Verwendungen 
mit einer Leistung bis 16,5 kW) für das erste Quartal 
2023 aufgehoben wurden;

 - (i) für das erste Quartal 2023 ein negatives Element der 
allgemeinen Systemaufwendungen für die Gasver-
brauchsstaffeln bis 5000 m3 pro Jahr und die Aufhe-
bung aller anderen Steuersätze dieser Aufwendungen 
festgelegt wurden sowie (ii) der MwSt.-Satz auf den auf 

die Monate Jänner, Februar und März 2023 bezogenen 
Gasverbrauch auf 5 % reduziert wurde;

 - der MwSt.-Satz auf die Lieferung von Fernwärme be-
treffend den Verbrauch in den Monaten Jänner, Februar 
und März 2023 auf 5 % gesenkt wurde;

 - der Sozialbonus für Strom und Gas für das erste Quartal 
2023 gestärkt wurde;

 - der ISEE-Wert für die Inanspruchnahme der Sozialbo-
nusleistungen für Strom und Gas für das Jahr 2023 auf 
15.000 Euro erhöht wurde.

Zur Beschaffung der Mittel für die Verabschiedung der oben 
genannten Maßnahmen zum Vorteil der Kunden führte die 
Regierung zulasten der Wirtschaftsteilnehmer des Sektors 
einige besondere Maßnahmen ein.

Eine erste Vorschrift, die mit Art. 15-bis des bereits genann-
ten GD 4/2022 verabschiedet wurde, betrifft die Anwendung 
eines zweigleisigen Ausgleichsmechanismus bezüglich des 
von Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von mehr als 20 
kW, die von marktpreisunabhängigen Fixprämien aufgrund 
des Energiekontomechanismus profitieren, erzeugten 
Stroms sowie bezüglich des von Anlagen mit einer Leistung 
von mehr als 20 kW, die über eine Solarquelle, Wasserkraft, 
Geothermie oder Windkraft gespeist werden, vor dem 1. 
Jänner 2010 in Betrieb genommen wurden und die Förder-
mechanismen nicht in Anspruch nehmen, erzeugten Stroms 
vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 (diese Frist 
wurde dann durch das erwähnte GD 115/2022 bis zum 30. 
Juni 2023 verlängert).

Diesbezüglich wurde angeordnet, dass der GSE den Unter-
schied zwischen einem Referenzpreis für jede Marktzone, 
die in der dem genannten Dekret beigefügten Tabelle an-
gegeben ist (für die Zone Nord handelt es sich um 58 Euro/
MWh), und dem zonalen stündlichen Marktpreis des Stroms 
berechnet. Sollte dieser Unterschied positiv sein, zahlt der 
Betreiber dem Erzeuger den entsprechenden Betrag aus. 
Ist der Unterschied negativ, rechnet der GSE ab oder fordert 
vom Erzeuger die entsprechenden Beträge. Auf Anfrage 
des GSE mussten die betroffenen Erzeuger diesem eine 
Erklärung gemäß DPR 445/2000 zur Bestätigung der not-
wendigen Informationen zwecks der betreffenden Vorschrift 
übermitteln. Es wurde vorgesehen, dass die zuständige 
RBENU (Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambien-
te – ARERA) die Modalitäten zur Durchführung der obigen 
Bestimmungen regelt, die nicht für den Strom gelten, der 
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Gegenstand von vor dem 27. Jänner 2022 abgeschlossenen 
Verträgen ist (hinsichtlich des 2023 ins Netz eingespeisten 
Stroms gelten die vor dem 5. August 2022 abgeschlossenen 
Verträge), vorausgesetzt, diese sind nicht an die Entwicklung 
der Spotmarktkreise der Energie geknüpft und wurden in 
jedem Fall nicht zu einem mittleren Preis in Höhe des um 10 
Prozentpunkte erhöhten Referenzpreises abgeschlossen.

Was einer Gesellschaftsgruppe angehörende Erzeuger 
betrifft, die Strom an zur selben Gruppe gehörende Unter-
nehmen veräußern, wurde verfügt, dass ausschließlich die 
Verträge relevant sind, die zwischen den Unternehmen der 
Gruppe einschließlich derer, die keine Erzeuger sind, und 
anderen natürlichen oder juristischen Personen, die nicht 
zur selben Gruppe gehören, abgeschlossenen werden.

Mit dem Beschluss Nr. 266/2022/R/eel vom 21. Juni 2022 
setzte die RBENU den genannten Art. 15-bis um.

Diesbezüglich wird darauf hingewiesen, dass das regio-
nale Verwaltungsgericht Lombardei hinsichtlich der von 
verschiedenen Anbietern angestrengten Rechtsstreite 
diesen Beschluss bei der nicht öffentlichen Sitzung vom 23. 
November 2022 aufhob. Der Tenor des am 9. Februar 2023 
veröffentlichten Urteils lautet folgendermaßen: „(...) der 
angefochtene Beschluss ist auf Ebene der Entscheidungsvor-
bereitung und Begründung fehlerhaft, denn es wurde auf 
unvernünftige Weise unterlassen, sämtliche Faktoren, die 
zur Definition der wirtschaftlichen Posten zur Feststellung 
des tatsächlich durch die von der Maßnahme betroffenen 
Anbieter erwirtschafteten inframarginalen Gewinns dienen, 
auf technischer Ebene zu identifizieren und auf Ebene der 
regulatorischen Bestimmungen zu bewerten.“

In Erwartung der Veröffentlichung des Urteils setzte der 
Staatsrat am 18. Jänner 2023 mit einem am darauffolgen-
den Tag veröffentlichten Beschluss die Vollstreckbarkeit des 
verfügenden Teils der genannten Urteile des regionalen 
Verwaltungsgerichts aus: Die Gründe für diese Aussetzung 
waren im Übrigen rein vorbeugender und nicht meritori-
scher Art, da befunden wurde, dass das öffentliche Interesse 
an der Unterstützung der Verbraucher das von den Anbietern 
vertretene Interesse überwiegt. 

In der Sitzung vom 28. Februar 2023 legte die RBENU mit 
dem Beschluss 67/2023/C/eel Berufung gegen die genann-
ten Urteile vom 9. Februar 2023 des regionalen Verwal-
tungsgerichts Lombardei ein.

Mit am 22. März 2023 veröffentlichten Beschlüssen bestätig-
te der Staatsrat schließlich die Aussetzung der Vollstreckbar-
keit der genannten Urteile des regionalen Verwaltungsge-
richts mit der Aussage, die Ausweitung der regulatorischen 
Befugnisse der RBENU müssten meritorisch eingehender 
geprüft werden, wobei in jedem Fall jede Bewertung hin-
sichtlich der Vereinbarkeit der Bestimmungen Aufgrund der 
Beschlüsse des Staatsrats wurde der genannte mit den in 
Kraft getretenen europäischen Rechtsvorschriften unberührt 
gelassen wurde (EU-Verordnung 2022/1854, auf die weiter 
unten Bezug genommen wird). Die Verhandlung in der 
Hauptsache wurde für den 5. Dezember 2023 anberaumt.

Aufgrund der Beschlüsse des Staatsrats wurde der genannte 
RBENU-Beschluss erneut vollstreckbar, wirkt sich jedoch 
nicht auf die Alperia AG aus.

Mit einer zweiten Bestimmung laut Art. 37 des bereits ge-
nannten GD 21/2022 (geändert durch Art. 55 des erwähnten 
GD 50/2022) führte die Regierung für das Jahr 2022 einen 
Sonderbeitrag im Rahmen einer solidarischen Maßnahme 
ein, der u. a. zulasten der Strom- und Erdgaserzeuger, der 
Subjekte, die Erdgas gewinnen, der Wiederverkäufer von 
Strom, Methan- und Erdgas sowie der Subjekte geht, die Erd-
ölprodukte produzieren, verteilen und vermarkten. Den Bei-
trag haben ferner die Wirtschaftsteilnehmer zu leisten, die 
zum späteren Weiterverkauf Strom, Erdgas, Methangas oder 
Erdölprodukte importieren und diese Güter aus anderen 
Staaten der Europäischen Union ins Staatsgebiet einführen. 
Der Beitrag ist fällig, wenn mindestens 75 % des Umsatzes 
im Jahr 2021 durch die oben genannten Tätigkeiten erwirt-
schaftet wurden. Als Bemessungsgrundlage für den Beitrag 
wird die Erhöhung des Saldos zwischen den aktiven und den 
passiven Transaktionen im Zeitraum vom 1. Oktober 2021 
bis zum 30. April 2022 gegenüber dem Saldo der Periode 
vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. April 2021 herangezogen. 
In den Fällen, in denen dieser Zuwachs mehr als 5 Mio. Euro 
übersteigt, ist ein Beitrag von 25 % zu leisten. Beläuft sich 
der Zuwachs auf weniger als 10 %, ist kein Beitrag zu leisten.  
Der Beitrag musste in Höhe einer Anzahlung von 40 % bis 
zum 30. Juni 2022 und hinsichtlich des Saldobetrags bis zum 
30. November 2022 abgeführt werden und kann nicht von 
der Ertragsteuer und der regionalen Wertschöpfungssteuer 
abgezogen werden. 

Mit Beschluss vom 17. Juni 2022 legte die Agentur der Ein-
nahmen die Erfüllungen und Modalitäten zur Abführung des 
außerordentlichen Beitrags fest, und mit dem Rundschrei-
ben Nr. 22/E vom 23. Juni 2022 lieferte sie einige Antworten 
auf Fragen, welche die Fachverbände und die betroffenen 
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Wirtschaftsteilnehmer gestellt hatten. Auch diese Maßnah-
me wirkte sich nicht auf die Alperia AG aus.

Beide oben genannten Maßnahmen wurden sowohl seitens 
der Fachverbände als auch seitens verschiedener Wirt-
schaftsteilnehmer stark kritisiert. Auch einige Gesellschaften 
der Alperia Gruppe (insbesondere Alperia Greenpower 
GmbH, Alperia Vipower AG und Alperia Ecoplus GmbH) er-
hoben Einspruch gegen den genannten Art. 15-bis.

Mit Art. 1 Abs. 30 des bereits erwähnten Haushaltsgesetzes 
2023 wurde eine weitere Bestimmung erlassen, mittels 
derer ein Mechanismus eingeführt wurde, welcher demje-
nigen laut dem bereits mehrmals erwähnten Art. 15-bis des 
genannten GD 4/2022 ähnelt. 

Diese Maßnahme betrifft die Anwendung eines eingleisigen 
Ausgleichsmechanismus vom 1. Dezember 2022 bis zum 
30. Juni 2023 bezüglich des wie folgt erzeugten Stroms: Aus 
(i) Anlagen mit erneuerbaren Quellen, die nicht unter den 
Anwendungsbereich des genannten Art. 15-bis fallen, und 
(ii) aus Anlagen, die durch nicht erneuerbare Quellen laut 
Art. 7 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2022/1854 des Rates vom 
6. Oktober 2022 (die weiter unten behandelt wird) gespeist 
werden. Ausgeschlossen sind Anlagen mit einer Leistung bis 
20 kW.

Diesbezüglich wurde angeordnet, dass der GSE den Unter-
schied zwischen einem Referenzpreis in Höhe von 180 Euro/
MWh bzw. im Hinblick auf Quellen, deren Erzeugungskosten 
über diesem Preis liegen, in Höhe eines nach den von der 
RBENU definierten Kriterien nach Technologie festgelegten 
Werts unter Berücksichtigung der Investitions- und Betriebs-
kosten sowie einer fairen Rendite der Investitionen und 
dem zonalen Stundenmarktpreis des Stroms berechnet. Ist 
der Unterschied negativ, rechnet der GSE ab oder fordert 
vom Erzeuger die entsprechenden Beträge. Auf Anfrage des 
GSE müssen die betroffenen Erzeuger diesem eine Erklärung 
gemäß DPR 445/2000 zur Bestätigung der notwendigen 
Informationen zwecks der betreffenden Vorschrift übermit-
teln. Es wurde vorgesehen, dass die zuständige RBENU die 
Modalitäten zur Durchführung der obigen Bestimmungen 
regelt, die nicht für den Strom gelten, der Gegenstand von 
vor dem 1. Dezember 2022 abgeschlossenen Verträgen ist, 
vorausgesetzt, diese sind nicht an die Entwicklung der Spot-
marktkreise der Energie geknüpft und wurden in jeden Fall 
nicht zu einem mittleren Preis abgeschlossen, der den oben 
genannten Referenzpreis überschreitet.

Auch hinsichtlich dieser Maßnahme wurde bestätigt, dass 
bei einer Gesellschaftsgruppe angehörenden Erzeugern, 
die Strom an zur selben Gruppe gehörende Unternehmen 
veräußern, ausschließlich die Verträge relevant sind, die 
zwischen den Unternehmen der Gruppe einschließlich derer, 
die keine Erzeuger sind, und anderen natürlichen oder 
juristischen Personen, die nicht zur selben Gruppe gehören, 
abgeschlossen werden. Auch diese Maßnahme wirkte sich 
nicht auf die Alperia AG aus.

Die letzte Bestimmung wurde mit Art. 1 Abs. 115 des bereits 
erwähnten Haushaltsgesetzes 2023 erlassen, dem gemäß 
für das Jahr 2023 ein weiterer vorläufiger Solidaritätsbei-
trag eingeführt wurde, der u. a. zulasten der Strom- und 
Erdgaserzeuger, der Subjekte, die Erdgas gewinnen, der 
Wiederverkäufer von Strom, Methan- und Erdgas sowie der 
Subjekte geht, die Erdölprodukte produzieren, verteilen und 
vermarkten. Den Beitrag haben ferner die Wirtschaftsteil-
nehmer zu leisten, die zum späteren Weiterverkauf Strom, 
Erdgas, Methangas oder Erdölprodukte importieren und 
diese Güter aus anderen Staaten der Europäischen Union 
ins Staatsgebiet einführen. Der Beitrag ist fällig, wenn 
mindestens 75 % des Umsatzes im Jahr 2022 durch die oben 
genannten Tätigkeiten erwirtschaftet wurden. Berechnet 
wird der Beitrag durch die Anwendung eines Anteils von 
50 % auf die zwecks der IRES-Steuer für 2022 relevanten 
Erträge, die den Durchschnitt der in den Jahren 2018 bis 
2021 erwirtschafteten Erträge um mindestens 10 % über-
schreiten. In jedem Fall kann der Beitrag 25 % des Werts 
des zum 31. Dezember 2021 bestehenden Eigenkapitals 
nicht überschreiten.  Der Beitrag muss bis zum 30. Juni 2023 
abgeführt werden und kann nicht von der Ertragsteuer und 
der regionalen Wertschöpfungssteuer in Abzug gebracht 
werden. Auch diese Maßnahme wirkte sich nicht auf die 
Alperia AG aus.

Eine wichtige Maßnahme, auf welche die Wirtschaftsteil-
nehmer des Sektors seit geraumer Zeit warteten, betraf das 
Dekret des Ministers für die ökologische Wende vom 25. 
August 2022, mit welchem die Bestimmungen bezüglich 
der Kriterien, Modalitäten und Anforderungen hinsichtlich 
der Eintragung ins Verzeichnis der zum Verkauf von Strom 
an Endkunden befugten Anbieter, des Verbleibs in diesem 
Verzeichnis und des Ausschlusses aus dem Verzeichnis fest-
gelegt wurden.

Die Eintragung in das beim genannten Ministerium geführte 
Verzeichnis und der Verbleib in diesem stellen die Berech-
tigung zur Abwicklung des Verkaufs von Strom auf dem 
Einzelhandelsmarkt für die Unternehmen dar, die direkte 
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Geschäftspartner der Endkunden im Rahmen der Stromliefe-
rungsverträge sind.

Die Vertriebsunternehmen, die zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens des Dekrets als Geschäftspartner von Endkunden 
im integrierten Informationssystem (IIS) berechtigt waren, 
wurden provisorisch ins Verzeichnis eingetragen.

Es wurde festgelegt, dass das zuständige Ministerium inner-
halb von 45 Tagen nach dem Inkrafttreten des Dekrets und 
vorheriger Stellungnahme der Datenschutzbehörde die 
Vordrucke für den Antrag auf Eintragung und die erforder-
lichen Unterlagen definiert. Innerhalb von 90 Tagen nach 
dem Zeitpunkt der Annahme des Direktorialdekrets müssen 
die betroffenen Unternehmen mittels einer Ersatzerklärung 
gemäß DPR 445/2000 bestätigen, dass sie die geforderten 
Voraussetzungen erfüllen.

Das Dekret des zuständigen Ministeriums für Umwelt und 
Energiesicherheit (MASE) (ehem. Ministeriums für die öko-
logische Wende) ist auf den 16. Jänner 2023 datiert und 
schreibt einschlägige operationelle Anweisungen vor. Zu 
den Unternehmen, die vorläufig zum Verkauf von Strom 
befugt sind, gehören auch die Gesellschaften der Gruppe 
(Alperia Smart Services GmbH und Fintel Gas e Luce S.r.l.). 

Was die Aufhebung des geschützten Grundversorgungs-
dienstes für Kleinstunternehmen (Kunden mit Ent-
nahmestellen mit einer Leistung bis 15 kW) sowie die 
Allgemeinheit der Kunden, die keine Haushaltskunden 
sind (z. B. einige Kondominien), betrifft, wird darauf hin-
gewiesen, dass die zuständige RBENU mit dem Beschluss 
Nr. 208/2022/R/eel vom 10. Mai 2022 die notwendigen 
Bestimmungen zur Erbringung des schrittweisen Schutz-
dienstes vorschrieb, der am 1. Jänner 2023 beginnen sollte 
und am 31. Dezember 2026 enden soll.

Am 30. Mai 2022 veröffentlichte der Acquirente Unico, 
welchem laut dem genannten Beschluss die Aufgabe über-
tragen wurde, die Ausschreibungsverfahren zur Vergabe 
des genannten Dienstes zu verwalten, die Bestimmungen 
für deren Regelung: Identifiziert wurden zwölf Gebietsbe-
reiche; der erste umfasst das Friaul-Julisch Venetien und das 
Trentino-Südtirol sowie die Provinzen Belluno, Venedig und 
Verona.

Infolge der Tatsache, dass der GSE Ende August 2022 von 
einer Attacke auf seine Informationssysteme betroffen war, 
welche die Nichtverfügbarkeit der Systeme des GSE sowie 
des Acquirente Unico, die von diesen abhängen, beinhal-

tete, wurden die Ausschreibungsfristen aktualisiert, und 
die Auktion fand im vergangenen November statt. Alperia 
Smart Services GmbH gelang es nicht, den Zuschlag bei der 
Ausschreibung bezüglich des genannten, sie interessieren-
den Gebietsbereichs, der zirka 100.000 Kunden umfasst, zu 
erhalten, der dagegen der Gesellschaft Hera Comm S.p.A. 
erteilt wurde.

Der betreffende Dienst wurde für die zwölf Gebietsbereiche 
für den Zeitraum vom 1. April 2023 bis zum 31. März 2027 
vergeben.

Verwiesen wird auf das wichtige Dekret Nr. 341 des Minis-
ters für die ökologische Wende vom 16. September 2022 
(sog. Energy-Release-Dekret), mit welchem die Veräuße-
rung von Strom in der Verfügbarkeit des GSE zu „gedeckel-
ten“ Preisen mit Dreijahresverträgen nach zweigleisiger 
Differenz für einen Zeitraum vom 1. Jänner 2023 bis zum 
31. Dezember 2025 für Industriekunden, KMUs, Kunden in 
Sardinien und Sizilien, die am Inseldienst für Lastabwurf und 
Momentanreduzierung teilnehmen, sowie energieintensive 
Kunden vorgesehen war. 

Die Mindestmenge, die ein jeder Bieter bei den Verfahren 
beantragen konnte, belief sich auf 1 GWh/Jahr. Die Höchst-
menge durfte 3 % der insgesamt vom GSE angebotenen 
Menge sowie 30 % des Durchschnittsvertrags der letzten drei 
Jahre nicht überschreiten. 

Im Jänner 2023 wickelte der GSE das Verfahren zur Platzie-
rung der Strommengen ab, um die Zuschlagsempfänger und 
die an die einzelnen Teilnehmer zu veräußernden Strom-
mengen zu identifizieren: Die insgesamt vom GSE bereitge-
stellte Strommenge belief sich auf zirka 16 TWh und wurde 
1.420 Endkunden zum vorgesehenen Preis von 210 Euro/
MWh zugewiesen.

Was den nationalen Aufbau- und Resilienzplan (NARP) be-
trifft, wird darauf hingewiesen, dass einige Gesellschaften 
der Alperia Gruppe an der Auswahl der in Form von nicht 
zurückzahlbaren Zuschüssen finanzierungswürdigen Maß-
nahmenvorschläge teilnahmen.

Es wird ferner darauf hingewiesen, dass das MASE mit dem 
Dekret Nr. 10 vom 12. Jänner 2023 die Kriterien und Modali-
täten für die Gewährung von Zuschüssen ohne Rückzah-
lungspflicht bis zu 40 % der Kosten – ebenfalls im Rahmen 
des NARP – definierte, um in den Stadtzentren die Einrich-
tung und Inbetriebnahme von mindestens 13.755 Schnell-
ladestationen für Elektrofahrzeuge (zu mindestens 90 kW 
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Leistung) bis zum 31. Dezember 2025 zu fördern: Identi-
fiziert wurden optimale regionale Ausschreibungsbereiche 
und für die Region Trentino-Südtirol 234 neue Infrastruktu-
ren vorgesehen.

Mit dem Dekret Nr. 11 vom 12. Jänner 2023 legte das MASE 
darüber hinaus die Kriterien und Modalitäten für die Gewäh-
rung von Zuschüssen ohne Rückzahlungspflicht bis zu 40 % 
der förderfähigen Kosten – ebenfalls im Rahmen des NARP 

– fest, um an den Schnellstraßen die Einrichtung und Inbe-
triebnahme von mindestens 7.500 Schnellladestationen für 
Elektrofahrzeuge (zu mindestens 175 kW Leistung) bis zum 
31. Dezember 2025 zu fördern: Auch diesbezüglich wurden 
die Ausschreibungsbereiche identifiziert und für die Region 
Trentino-Südtirol 256 neue Infrastrukturen vorgesehen.

Innerhalb von dreißig Tagen nach dem Inkrafttreten der 
beiden Dekrete bestimmt das MASE den mit den Tätigkeiten 
zur technisch-operationellen Unterstützung beauftragten 
Betreiber für die wirksame und fristgerechte Umsetzung des 
Investitionsprogramms, definiert die Fristen und Modali-
täten für die Stellung der Anträge auf Förderfähigkeit, die 
Anforderungen an die Empfänger sowie die Modalitäten für 
die Gewährung und Zahlung der Zuschüsse.

Die Neogy GmbH, an welcher die Alperia AG und die Dolo-
miti Energia Holding S.p.A. zu gleichen Teilen beteiligt sind, 
ist an der Teilnahme an den ausgeschriebenen Auswahlver-
fahren interessiert.

Auf europäischer Ebene ist auf eine wichtige Initiative der 
Kommission zu verweisen, die im Mai 2022 angenommen 
wurde und das Thema Energie betrifft: Es handelt sich um 
die Vorlage des Pakets REPowerEU, dessen Ziel es ist, der Ab-
hängigkeit der Europäischen Union vom russischen Import 
fossiler Brennstoffe bis 2030 ein Ende zu setzen, indem Maß-
nahmen zur Senkung des Energieverbrauchs, zur Erzeugung 
sauberer Energie und zur Diversifizierung der europäischen 
Energieversorgung getroffen werden.

Das Paket umfasst fünf Mitteilungen, einen Vorschlag für 
eine Verordnung, einen für eine Empfehlung und einen für 
eine Richtlinie sowie Leitlinien bezüglich der Änderungen 
an den NARPs der Mitgliedstaaten. Der Aufbauplan für Euro-
pa garantiert die notwendigen Investitionen zur Umsetzung 
der Maßnahmen (300 Mrd. bis 2030).

Nachfolgend eine Übersicht über die geplanten Initiativen:

 - Erhöhung des Ziels der erneuerbaren Energien bis 2030 
von 40 auf 45 %; 

 - Einführung einer EU-Strategie für Solarenergie, in deren 
Rahmen die Verdoppelung der Photovoltaikkapazität 
bis 2025 auf 320 GW sowie eine weitere Steigerung auf 
600 GW bis 2030 vorgesehen ist, was auch einer „Euro-
pean Solar Rooftop Initiative“ zu verdanken ist, welche 
die Solarpflicht für Neubauten, d. h. die Ausstattung 
aller neuen öffentlichen, gewerblichen und zu Wohn-
zwecken genutzten Gebäude mit einer Solaranlage, 
vorsieht;

 - Verdoppelung des derzeitigen Einsatzes von Wärme-
pumpen und Einführung von Maßnahmen zur Integra-
tion von Solarthermie und Geothermie in die Fernwär-
menetze;

 - Einführung von Maßnahmen auch hinsichtlich der 
Genehmigungsverfahren bei erneuerbaren Energien, 
die beschleunigt und in solche von „überwiegendem 
öffentlichem Interesse“ und solche „im Interesse der 
öffentlichen Sicherheit“ eingestuft werden müssen;

 - Erhöhung der Einsparung im Bereich Energieeffizienz 
von 9 auf 13 % bis 2030;

 - Ziel, in der EU bis 2030 10 Mio. t erneuerbaren Was-
serstoff zu erzeugen und eine ebensolche Menge zu 
importieren, um Erdgas, Kohle und Erdöl in der Industrie 
und den Hard-to-abate-Sektoren zu ersetzen;

 - Erhöhung der Biomethanproduktion auf 35 Mrd. m3 bis 
2030; 

 - Möglichkeit, bei vollständiger Einstellung der Gasliefe-
rungen aus Russland auf EU-Ebene einen Gaspreisde-
ckel vorzuschreiben; 

 - Einrichtung eines Mechanismus für die gemeinsame 
Gasbeschaffung, an dem die Mitgliedstaaten teilneh-
men können;

 - Möglichkeit für die Mitgliedstaaten, in die Strommärk-
te einzugreifen und die Verbraucher zu unterstützen, 
indem etwaige Vorschriften zu Übergewinnen bis zum 
Winter 2022/2023 verlängert werden.

Ebenfalls auf europäischer Ebene wird auf den Erlass einiger 
wichtiger Verordnungen verwiesen, die darauf abzielen, die 
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Verbraucher vor hohen Energiepreisen zu schützen und den 
Einbau von Anlagen mit erneuerbaren Energien zu fördern.

Die erste ist die Verordnung (EU) 2022/1854 des Rates vom 
6. Oktober 2022, mit welcher gemeinschaftliche Maßnah-
men zur Senkung der Stromnachfrage und zur Erhebung und 
Verteilung der Überschusserlöse der Energiebranche an die 
Endkunden eingeführt wurden. 

Nachfolgend eine Übersicht über die wichtigsten Maßnah-
men:

 - Obergrenze für Markterlöse durch inframarginale Anla-
gen: Die Markterlöse, die Erzeuger für die Stromerzeu-
gung aus den in Artikel 7 Absatz 1 genannten Quellen 
erzielen, wurden für den Zeitraum vom 1. Dezember 
2022 bis zum 30. Juni 2023 auf höchstens 180 EUR/MWh 
begrenzt. Dazu gehören Solarenergie (Solarthermie 
und Photovoltaik), Windenergie, Wasserkraft ohne 
Speicher, Biomasse-Brennstoffe (außer Biomethan) 
und Abfall. Darüber hinaus wurden Elemente bei der 
flexiblen vollständigen oder teilweisen Anwendung 
der Obergrenze vorgesehen, u. a. die Möglichkeit, 
eine Mindestanlagengröße einzuführen und auch die 
Wasserkraftanlagen, die nicht unter den Anwendungs-
bereich fallen, einer Obergrenze für die Markterlöse zu 
unterwerfen;

 - Solidaritätsbeitrag für den Sektor der fossilen Brenn-
stoffe: Die Mitgliedstaaten wurden aufgefordert, einen 
befristeten obligatorischen Solidaritätsbeitrag auf die 
Gewinne von im Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und Raffinerie-
bereich tätigen Unternehmen und Betriebsstätten ein-
zuführen. Der Solidaritätsbeitrag, dessen geltender Satz 
mindestens 33 % beträgt, wird auf der Grundlage der 
steuerpflichtigen Gewinne berechnet, die nach den na-
tionalen Steuervorschriften im Haushaltsjahr 2022 und/
oder im Haushaltsjahr 2023 ermittelt wurden und mehr 
als 20 % über dem Durchschnitt der steuerpflichtigen 
Gewinne liegen, die gemäß den nationalen Steuervor-
schriften in den vier am oder nach dem 1. Jänner 2018 
beginnenden Haushaltsjahren ermittelt wurden;

 - Senkung der Stromnachfrage: Eingeführt wurde ein 
richtungsweisendes Ziel zur Senkung des monatlichen 
Bruttostromverbrauchs um 10 % gegenüber dem durch-
schnittlichen Bruttostromverbrauch in den entsprechen-
den Monaten der fünf Jahre vor dem Inkrafttreten der 
Verordnung. Darüber hinaus sind die Mitgliedstaaten 
verpflichtet, den Verbrauch während der Spitzenzeiten 

um mindestens 5 % zu senken (diese entsprechen min-
destens 10 % aller Stunden des Zeitraums zwischen dem 
1. Dezember 2022 und dem 31. März 2023).

Gemäß der Verordnung garantieren die Mitgliedstaaten, 
dass alle Einnahmen, die sich aus der Anwendung der Ober-
grenze für die Markterlöse ergeben, verwendet werden, 
um Maßnahmen zur Unterstützung der Endkunden zu 
finanzieren und die Auswirkungen der hohen Strompreise 
zu mindern. Sollten diese nicht ausreichen, können die 
Mitgliedstaaten andere geeignete Mittel, beispielsweise 
Haushaltsmittel, einsetzen.

Bei den in der Verordnung identifizierten Maßnahmen han-
delt es sich beispielsweise um:

 - Gewährung eines finanziellen Ausgleichs für Strom-
endkunden zur Senkung ihres Stromverbrauchs, unter 
anderem durch Auktionen oder Ausschreibungen zur 
Nachfragesenkung;

 - direkte Überweisungen an Stromendkunden, auch in 
Form von proportionalen Senkungen der Netztarife;

 - einen Ausgleich für Versorger, die nach einem staat-
lichen oder öffentlichen Eingriff in die Preisfestsetzung 
ihre Kunden zu einem Preis unterhalb der Kosten mit 
Strom beliefern müssen;

 - Senkung der Strombezugskosten der Stromendkun-
den, auch für eine begrenzte Menge des verbrauchten 
Stroms;

 - Förderung von Investitionen von Stromendkunden in 
Dekarbonisierungstechnologien, erneuerbare Energien 
und Energieeffizienz.

Bei der zweiten Verordnung handelt es sich um die Ver-
ordnung (EU) 2022/2576 des Rates vom 19. Dezember 2022 
über mehr Solidarität durch eine bessere Koordinierung der 
Gasbeschaffung, zuverlässige Preis-Referenzwerte und den 
grenzüberschreitenden Austausch von Gas.

Die für ein Jahr geltende Verordnung enthält befristete Vor-
schriften, die Folgendes betreffen:

 - Nachfragebündelung und gemeinsame Gasbeschaf-
fung: Es handelt sich um eine befristete Maßnahme, um 
die freiwillige Nachfragebündelung auf EU-Ebene zu 
organisieren, indem der Bedarf im Hinblick auf die Gas-
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einfuhr gebündelt wird und Angebote auf dem Markt 
eingeholt werden, welche die Nachfrage decken (die 
Teilnahme am Verfahren zur Nachfragebündelung ist 
für Erdgasunternehmen und gasverbrauchende Unter-
nehmen, die der Rechtshoheit eines Mitgliedstaats mit 
unterirdischen Speicheranlagen unterliegen, verpflich-
tend, um mindestens 15 % des eigenen Befüllungsziels 
zu erreichen). Subjekte, die beabsichtigen, Verhandlun-
gen über den Kauf von Gas in einer Menge von mehr als 
5 TWh pro Jahr aufzunehmen, sind ferner verpflichtet, 
die Kommission und den Mitgliedstaat, in dem sie nie-
dergelassen sind, zu unterrichten;

 - verstärkte Nutzung von LNG-Anlagen, Gasspeicheranla-
gen und Pipelines;

 - Begrenzung einer übermäßigen Intraday-Volatilität auf 
den Märkten für Energiederivate: Jeder Handelsplatz 
muss einen Mechanismus zur Begrenzung der Tages-
volatilität einrichten. Der Mechanismus basiert auf einer 
oberen und unteren Preisgrenze, oberhalb und unter-
halb derer keine Aufträge ausgeführt werden dürfen. 
Den Handelsplätzen steht es frei, für jedes an ihnen ge-
handelte energiebezogene Warenderivat die anzuwen-
dende Berechnungsmethode festzulegen, mit der die 
Preisgrenzen in Bezug auf den Referenzpreis bestimmt 
werden. Damit sollen übermäßige Preisschwankungen 
innerhalb eines Handelstags für energiebezogene 
Warenderivate verhindert werden, wobei jedoch die 
Bildung zuverlässiger Tagesschlusspreise aufrechterhal-
ten wird;

 - neue Notfall-Solidaritätsmaßnahmen bei der Gasbe-
schaffung.

Mit der dritten Verordnung (EU) 2022/2577 des Rates vom 
22. Dezember 2022 wurde in Durchführung der Vorgaben 
im zuvor erwähnten REPowerEU-Plan ein Rahmen für den 
beschleunigten Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien 
festgelegt. Gemäß der Verordnung wurden der Bau und 
Betrieb von Anlagen zur Erzeugung erneuerbaren Energien 
und der entsprechenden für deren Netzanschluss erforder-
lichen Anlagen sowie der Speicheranlagen als von über-
wiegendem öffentlichem Interesse und der öffentlichen 
Gesundheit und Sicherheit dienend eingestuft.

Mit der letzten Verordnung (EU) 2022/2578 des Rates vom 
22. Dezember 2022 wurde ein Marktkorrekturmechanismus 
zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger der Union und der 
Wirtschaft vor überhöhten Preisen eingeführt.

Eingeführt wurde mit der Verordnung ein Marktkorrektur-
mechanismus (MKM) für den Erdgashandel am niederlän-
dischen TTF-Markt ab dem 15. Februar 2023, der für ein Jahr 
gilt.

Der MKM greift automatisch, wenn der Abrechnungspreis für 
TTF-Front-Month-Derivate

 - drei Arbeitstage lang 180 EUR/MWh übersteigt und

 - während des oben genannten Zeitraums 35 EUR über 
einem internationalen Referenzpreis, basierend auf 
einem von der ACER (European Union Agency for the Co-
operation of Energy Regulators) berechneten Preiskorb 
liegt.

Nach der Aktivierung durch die ACER gilt die dynamische Ge-
botsobergrenze für mindestens 20 Arbeitstage, es sei denn, 
sie wird von der Kommission ausgesetzt, um die Sicherheit 
der Versorgung und des Handels aufrechtzuerhalten oder 
wenn der Referenzpreis an drei aufeinanderfolgenden 
Arbeitstagen unter 145 Euro/MWh liegt.
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Nennenswerte  
Geschäftsvorfälle 2022

Mit dem genannten GD 24/2022 wurde schließlich ange-
ordnet, dass über 50-jährige Arbeitnehmer unbeschadet der 
Impfpflicht bis zum 30. April 2022 den Green Pass mit 3G-
Bescheinigung für den Zugang zum Arbeitsplatz vorweisen 
mussten.

Seit dem 1. Mai 2022 besteht die Verpflichtung, den Green 
Pass mit 3G-Bescheinigung für den Zugang zum Arbeitsplatz 
zu besitzen und vorzuweisen, nicht mehr, und die Arbeitge-
ber waren nicht mehr zu Kontrollen verpflichtet.

Ab diesem Zeitpunkt etablierte sich bei den Gesellschaften 
der Alperia Gruppe das Homeoffice in struktureller Hinsicht, 
basierend auf von den Arbeitgebern und den Beschäftigten 
unterzeichneten individuellen Verträgen. Zuvor hatten die 
Gesellschaften zwei Jahre lang das Homeoffice auf verein-
fachte Weise in Anspruch genommen, d. h., ohne dass die 
gemäß dem Gesetz 81/2017 vorgesehenen individuellen 
Vereinbarungen abgeschlossen werden mussten.

Bekanntermaßen war gemäß diesen individuellen Verein-
barungen eine Höchstzahl von 8 Arbeitstagen pro Monat 
vorgesehen, an denen die Arbeitsleistung außerhalb der 
Räumlichkeiten der betroffenen Gesellschaften erbracht 
werden konnte. Diese Grenze wurde in folgenden Fällen auf 
maximal 12 Arbeitstage pro Monat angehoben: 

 - wenn der Mitarbeitende seinen Wohnsitz mindestens 
25 km vom Arbeitsplatz entfernt hat;

 - wenn der Mitarbeitende mindestens ein Kind unter 14 
Jahren hat und nachweist, dass das andere Elternteil 
keine Möglichkeit hat, das Kind zu betreuen;

 - wenn der Mitarbeitende für sich selbst oder für einen 
Familienangehörigen die Freistellungen laut dem 
Gesetz Nr. 104/1992 in Anspruch nimmt.

Als weitere Unterstützungsmaßnahme zur Förderung der 
Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben wurde festgelegt, 
dass die individuell zustehenden Arbeitstage im Homeoffice 

Management des Epidemiegeschehens infolge von 
COVID-19

Einleitend wird darauf hingewiesen, dass die für alle Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst 
und in der Privatwirtschaft geltende Verpflichtung, für den 
Zugang zum Arbeitsplatz das grüne COVID-19-Zertifikat 
(sog. Green Pass mit 3G-Bescheinigung) zu besitzen und auf 
Verlangen vorzuweisen, die vom 15. Oktober 2021 bis zum 
31. Dezember 2021 (dem damaligen Ende des Notstands) 
vorgeschrieben war, zuerst mit dem GD Nr. 221 vom 24. 
Dezember 2021, umgewandelt mit Änderungen durch das 
Gesetz Nr. 11 vom 18. Februar 2022, bis zum 31. März 2022 
und dann mit dem GD Nr. 24 vom 24. März 2022, umgewan-
delt mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 52 vom 19. Mai 
2022 bis zum 30. April 2022, verlängert wurde.

Parallel dazu wurde den Arbeitgebern die Pflicht vorge-
schrieben, den Besitz und die Vorlage der 2G-Bescheinigung 
seitens der Arbeitnehmer zu kontrollieren. 

Mit dem GD Nr. 1 vom 7. Jänner 2022, das mit Änderungen 
durch das Gesetz Nr. 18 vom 4. März 2022 umgewandelt 
wurde, wurden die Maßnahmen an den Arbeitsplätzen 
zusätzlich mit der Vorgabe verschärft, angemessene und 
sofortige Maßnahmen zu treffen, um die Verschlimmerung 
der Epidemie zu vermeiden und diese zu bekämpfen. Ins-
besondere wurden Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst 
und in der Privatwirtschaft, die ihr 50. Lebensjahr bereits 
vollendet haben, verpflichtet, vom 15. Februar 2022 bis zum 
15. Juni 2022 für den Zugang zum Arbeitsplatz den Green 
Pass mit 2G-Bescheinigung zu besitzen und vorzuweisen. 
Dies galt auch für Arbeitnehmer, die ihr 50. Lebensjahr nach 
dem Inkrafttreten des neuen Dekrets vollendeten (für diese 
war die Impfpflicht bis zum 15. Juni 2022 vorgesehen). Be-
kanntermaßen wurde der Green Pass mit 2G-Bescheinigung 
nur nach erfolgter Impfung oder Genesung ausgestellt, und 
der Green Pass mit 3G-Bescheinigung, den man auch nach 
einem negativen Ergebnis eines Schnell- oder PCR-Tests er-
hielt, war nicht mehr ausreichend. 
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unter bestimmten Umständen und vereinbar mit den Dienst-
bedürfnissen erhöht werden können.

Die Arbeitstage im Homeoffice müssen so auf den Monat 
verteilt werden, dass die physische Anwesenheit der Mit-
arbeitenden an zwei bis drei Tagen pro Woche (Richtwert) 
garantiert ist.

Da das erste Geltungsjahr der Vereinbarung der Probe dient, 
bewertet die Gruppe angesichts der bisher gesammelten Er-
fahrungen gegenwärtig etwaige Ergänzungen/Änderungen 
betreffend die Arbeit im Homeoffice. Aktuell nehmen zirka 
760 Mitarbeitende die Arbeit im Homeoffice in Anspruch 
(mehr als 60 % der Gesamtbelegschaft).

In jedem Fall wird darauf hingewiesen, dass die Alperia 
Gruppe beschloss, die Anwendung des „gemeinschaftlichen 
Protokolls zur Regelung der Maßnahmen zur Bekämpfung 
und Eindämmung der Verbreitung des Virus SARS-CoV-2/
COVID-19 in Arbeitsbereichen“ ab dem 23. Jänner 2023 ein-
zustellen. Daher endete die Verpflichtung zur Einhaltung der 
jeweils eingeführten Präventions- und Eindämmungsmaß-
nahmen, wobei jedoch die allgemeinen Vorsichtsmaßnah-
men zur Vermeidung von Ansteckungen aufrechterhalten 
wurden.

Neuorganisation der Organisations- und der Gesellschafts-
struktur

In erster Linie wird darauf hingewiesen, dass die Gesell-
schafterversammlung der Muttergesellschaft bei der Sitzung 
am 9. Juni 2022 den neuen Aufsichtsrat der Alperia AG, 
dessen Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzen-
den bestellte. Dieses neue Organ bleibt für drei Geschäfts-
jahre und somit bis zur Beschlussfassung hinsichtlich des 
Jahresergebnisses bezüglich des Jahresabschlusses zum 31. 
Dezember 2024 einberufenen Gesellschafterversammlung 
im Amt.

Am 22. Juni bestellte der Vorstand den neuen Generaldi-
rektor der Muttergesellschaft, der sein Amt am 1. Juli 2022 
antrat.

Ebenfalls am 22. Juni 2022 bestellte der Aufsichtsrat den 
neuen Vorstand, dessen Vorsitzenden und den stellverstre-
tenden Vorsitzenden mit Amtsantritt zum 1. Juli 2022: Auch 
dieses neue Organ amtiert für drei Geschäftsjahre.

Dies vorausgeschickt, wird darauf hingewiesen, dass die 
Umstrukturierung des gesamten Geschäftsbereichs Smart 
Region mit Wirkung zum 1. Jänner 2022 in die Tat umgesetzt 
wurde, deren Ziel es ist, Synergien und Effizienzverbesserun-
gen insbesondere mittels (i) der Schaffung einer einzigen 
Produktgesellschaft, (ii) der Aufnahme des Stabspersonals 
in die Muttergesellschaft und (iii) der Stärkung des Konzepts 
einer einzigen Vertriebsgesellschaft zu erzeugen.

Durchgeführt wurden folgende Transaktionen:

 - Abtretung des Betriebsteils „IoT“ seitens der Alperia 
Fiber GmbH an die Gruppo Green Power S.r.l.; 

 - Verschmelzung durch Aufnahme der Alperia Fiber GmbH 
in die Alperia Greenpower GmbH;

 - Übertragung des Betriebsteils „Smart Region“ seitens 
der Alperia Bartucci GmbH an die Gruppo Green Power 
S.r.l., die in Alperia Green Future GmbH umbenannt 
wurde;

 - Verschmelzung durch Aufnahme der Alperia Bartucci 
GmbH in die Alperia AG.

Am 1. Jänner 2022 nahm dann die Alperia Green Future 
GmbH ihre Betriebstätigkeit auf 4 Hauptschienen auf, die 
auch strategische Entwicklungsfaktoren für die Unterneh-
men und Gemeinschaften des Versorgungsgebiets darstel-
len: (i) Energiesanierung von Gebäuden (die Gesellschaft 
fungiert als Generalunternehmer bei der Entwicklung von 
Energieeffizienzprojekten für Gebäude); (ii) strategische 
Beratung für Unternehmen (hochkarätige Beratung bei 
der Festlegung einer Strategie für die Dekarbonisierung 
von Unternehmen oder öffentlichen Körperschaften); (iii) 
Energiespar-Contracting (oder Energie Performance Contrac-
ting, EPC, in dessen Rahmen die Gesellschaft die Investition 
für ein Projekt zur Steigerung der Energieeffizienz und/oder 
Dekarbonisierung unterstützt und die erzielten Vorteile mit 
dem Endkunden teilt); (vi) Künstliche Intelligenz (Sybil So-
lutions, Hightech-Automationssysteme, die in der Lage sind, 
vorausschauend komplexe Produktionsprozesse sowie die 
Gebäudeklimatisierungssysteme zu optimieren).

Eine weitere Umstrukturierung, die 2022 beschlossen 
wurde, betraf den Geschäftsbereich Verkauf und Trading, 
der mit Wirkung zum Jänner 2023 in zwei unterschiedliche 
BUs aufgeteilt wurde. Innerhalb der BU Verkauf wurden die 
Tätigkeiten neu organisiert und die entsprechenden Ver-
antwortungen neu zugewiesen, wobei auch der neue Chief 
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Executive Officer der Alperia Smart Services GmbH bestellt 
wurde.

Was dagegen die gesellschaftlichen Themen betrifft, wird 
in erster Linie darauf hingewiesen, dass am 30. Dezember 
2021 der Erwerb der Gesellschaften Solar Total Italia S.r.l. 
und Solart S.r.l., die beide in Bozen ansässig und im Be-
reich der Installation, Instandhaltung und des Betriebs von 
Photovoltaikanlagen tätig sind, mit der Unterzeichnung des 
notariellen Vertrags über den Kauf der Anteile mit Wirkung 
zum 1. Jänner 2022 abgeschlossen wurde. Diese Über-
nahme betraf 100 % der Anteile beider Gesellschaften und 
erfolgte durch die Gruppo Green Power S.r.l., jetzt Alperia 
Green Future GmbH.

Der Grund, der die Alperia Gruppe zum Kauf dieser Beteili-
gungen veranlasste, ist strategischer Art: Solar Total Italia, 
das sich hinsichtlich der operativen Tätigkeiten auf Solart 
stützt, hat im Bestand zirka 2.900 Photovoltaikanlagen, die 
sich vorwiegend in Mittel- und Norditalien befinden, und ko-
operierte mit der Muttergesellschaft bei der Erstellung des 
Angebots Alperia myHome. Seine Kompetenzen in diesem 
spezifischen Sektor sind grundlegend für die nationale Ver-
breitung dieses Angebots.

Mit Urkunde vom 30. August 2022 erfolgte die Verschmel-
zung der Solart S.r.l. durch Aufnahme in die Solar Total Italia 
S.r.l. In buchhalterischer und steuerlicher Hinsicht ist die 
Transaktion rückwirkend zum 1. Jänner 2022.

Am 5. Jänner 2022 wurde dagegen mit der Unterzeichnung 
des Vertrags über den Kauf der Anteile die Transaktion zur 
Übernahme der Gesellschaften Fintel Gas und Luce S.r.l. 
sowie Fintel Reti S.r.l., die beide in Pollenza (Macerata) an-
sässig sind, abgeschlossen. Die erstgenannte Gesellschaft 
beschäftigt sich mit dem Gas- und Stromverkauf, die Zweit-
genannte mit dem Management des Vertriebsnetzes der 
Ersteren. Diese Übernahme betraf 90 % der Anteile beider 
Gesellschaften und erfolgte durch die Muttergesellschaft.

Alperia besitzt ein Optionsrecht für den Kauf der restlichen 
Anteile, das bei Eintritt des ersten der folgenden beiden 
Zeitpunkte geltend gemacht werden kann: (i) Zeitpunkt der 
vollständigen Zahlung des etwaigen maximalen vorgesehe-
nen Earn-out-Betrags bzw. (ii) Zeitpunkt der Feststellung der 
Jahresabschlüsse der beiden Gesellschaften bezüglich des 
Geschäftsjahrs 2024. Kauft Alperia die verbleibenden Anteile 
nicht, kann der Verkäufer seinerseits die ihm gewährte Ver-
kaufsoption geltend machen. 

Mit diesem Kauf wird die Verwurzelung der Alperia Gruppe 
außerhalb der Autonomen Provinz Bozen weitergeführt. 
Außer im Veneto, wo bereits seit einiger Zeit Tätigkeiten 
zur Eröffnung neuer Verkaufsstellen und Kanäle für private 
Haushaltskunden eingeleitet wurden, ist es dank dem 
betreffenden Geschäft möglich, das Wachstum der Verkaufs-
stellen und Kunden im Bereich Retail und Small Business in 
der Lombardei und Mittelitalien einen weiteren Anstoß zu 
verleihen.

Die Transaktion ermöglicht die Erweiterung des Bestands 
um zirka 30.000 Kunden, vorwiegend Haushaltskunden und 
Freiberufler, und des Vertriebsnetzes, das aus 12 direkt be-
triebenen Schalter, 3 von Agenturen betriebenen Schaltern 
und 25 Corners besteht.

Mit Urkunde vom 21. September 2022 erfolgte die Ver-
schmelzung der Fintel Reti S.r.l. durch Aufnahme in die Fintel 
Gas e Luce S.r.l. In buchhalterischer und steuerlicher Hinsicht 
ist die Transaktion seit dem 1. Oktober 2022 rechtswirksam.

Was die Alperia SUM AG betrifft, wird darauf hingewiesen, 
dass die Alperia AG am 30. Mai 2022 infolge der Geltend-
machung der Verkaufsoption seitens der beiden Minder-
heitsgesellschafter der Gesellschaft (SI S.r.l. und Iniziative 
Unindustria S.r.l.) die restlichen Anteile der Alperia SUM AG 
in Höhe von 30 % zu einem sich provisorisch auf 3,363 Mio. 
Euro belaufenden Preis erwarb. Dieser Preis setzt sich aus 
einem fixen Element (in Höhe von 3,216 Mio. Euro), das 
bei Abschluss des notariellen Kaufvertrags bezahlt wur-
de, und einem variablen Element (in Höhe von 0,147 Mio. 
Euro) zusammen, das bis zum 31. Dezember 2024 bezahlt 
wird, wenn und inwiefern die Voraussetzungen laut der im 
Vorfeld zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarung 
eintreten. Infolge dieser Transaktion hält die Alperia AG nun 
das gesamte Gesellschaftskapital.

Am selben Tag fand die Hauptversammlung der Gesellschaft 
statt, welche im außerordentlichen Teil die Umwandlung in 
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und die Ände-
rung der Satzung sowie im ordentlichen Teil die Bestellung 
eines Alleinverwalters für die Geschäftsführung beschloss.

Am 8. Juni 2022 beschlossen die Gesellschafterversammlun-
gen der Alperia SUM GmbH und der Alperia Smart Services 
GmbH den Plan zur Verschmelzung durch Aufnahme der 
erstgenannten Gesellschaft in die zweitgenannte: Mit dieser 
Transaktion wurde bezweckt, die aktuelle Struktur der 
Gruppe zu rationalisieren und zu vereinfachen und die Ge-
sellschaften, die im gleichen Sektor tätig sind (Verkauf von 
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Rohstoffen), zusammenzuschließen und dadurch Kosten zu 
sparen und von operativen Synergien zu profitieren.

Die Verschmelzungstransaktion wurde am 20. Juli 2022 mit 
Wirkung zum 1. August 2022 abgeschlossen. In buchhalte-
rischer und steuerlicher Hinsicht ist die Transaktion rückwir-
kend zum 1. Jänner 2022.

Am 19. Jänner 2022 zeichnete die Alperia AG, die einen An-
teil von 43,97 % am Gesellschaftskapital der IIT Bozen Kon-
sortial-GmbH hält, den unter ihren Zuständigkeitsbereich 
fallenden Kapitalerhöhungsanteil von zirka 0,66 Mio. Euro 
und zahlte diesen ein. Dabei behielt sie sich das Recht vor, 
die Zeichnung eines weiteren Anteils zu bewerten, sofern 
dieser von einem oder mehreren anderen Gesellschaftern 
nicht gezeichnet wird. In der Sitzung am 20. Dezember 2021 
hatte die Gesellschafterversammlung nämlich die entgelt-
liche Erhöhung des Gesellschaftskapitals in Höhe eines 
Betrags von 1,5 Mio. Euro beschlossen.

Am 1. März 2022 zeichnete die Alperia AG einen weiteren 
Anteil der Kapitalerhöhung in Höhe von 75 TEUR, der den 
nicht von den anderen Gesellschaftern gezeichneten Er-
höhungsanteil betraf, und zahlte diesen ein, sodass sich ihr 
Anteil jetzt auf 47,68 % beläuft.

Die finanzielle Stärkung der Gesellschaft, die auch die zu-
künftige Bereitstellung einer entsprechenden Gesellschaf-
terfinanzierung beinhaltet, war infolge (i) der Entscheidung 
der Autonomen Provinz Bozen, das Unternehmen nicht mehr 
zu finanzieren, sowie (ii) der Möglichkeit für dessen indust-
rielle Neulancierung notwendig. Diesbezüglich wurde eine 
bekannte Beratungsgesellschaft beauftragt, welche den 
neuen Strategieplan, mit dem Ziel, zukünftig eine finanziell 
unabhängige Gesellschaft zu schaffen, erarbeitete. Identi-
fiziert wurden drei mögliche zu entwickelnde Geschäftsfel-
der: (i) die Durchführung von Tätigkeiten als Upstream-Ser-
vice-Provider, (ii) die Durchführung von O-&-M-Tätigkeiten 
für Produktions- und Verteilungsanlagen sowie (iii) die 
Lieferung von Verteilungsanlagen (End-to-End).

Schließlich wird darauf hingewiesen, dass noch 2021 ein 
Gespräch mit der Terna S.p.A. eingeleitet wurde, um eine 
etwaige Veräußerung der Anteile, welche die Muttergesell-
schaft an der Edyna Transmission GmbH – bekanntermaßen 
Eigentümerin eines Abschnitts des Stromübertragungsnet-
zes – hält, zu vertiefen.

Diesbezüglich wird darauf hingewiesen, dass gemäß dem 
gesetzesvertretenden Dekret 93/2011 vorgesehen ist, dass 

der Transport und das Dispatching von Strom dem Staat vor-
behalten ist und im Rahmen einer Konzession von Terna, das 
als Betreiber des Übertragungsnetzes laut dem gesetzesver-
tretenden Dekret 79/1999 tätig ist, durchgeführt wird.

Zur Verbesserung der Sicherheit und des effizienten Betriebs 
des nationalen Stromübertragungsnetzes legte die RBENU 
Mechanismen fest, um die vollständige Vereinheitlichung 
des Netzes zu fördern.

Insbesondere sah die RBENU einerseits die Zahlung einer 
einmaligen Prämie für die Übernahme von Vermögenswer-
ten bis Ende 2022 und andererseits die Senkung der Rück-
vergütung der Kosten in Bezug auf die Netze der Eigentümer 
von Abschnitten des nationalen Übertragungsnetzes und 
insbesondere der Eigentümer, bei denen es sich nicht um 
Terna handelt, vor.

Die Edyna Transmission GmbH war italienweit der einzige 
Anbieter geblieben, dem ein Abschnitt des nationalen Über-
tragungsnetzes, bestehend aus HS-Leitungen und Überga-
bestationen, gehörte. Im Lauf der letzten Jahre kaufte Terna 
nämlich die Abschnitte des nationalen Übertragungsnetzes 
(RTN) von mehreren Anbietern. 

Aus den oben genannten Gründen unterzeichnete die 
Alperia-Muttergesellschaft mit Terna am 29. Dezember 2022 
eine Vereinbarung zur Veräußerung von 100 % der Anteile 
an der Edyna Transmission GmbH, wobei zuvor mit Terna die 
entsprechende Zusammenarbeit mit dem lokalen Verteiler 
Edyna GmbH und die Verpflichtung zur Durchführung von 
Investitionen im Versorgungsgebiet vereinbart worden war.

Der Gesamtwert der Transaktion beläuft sich auf knapp 14 
Mio. Euro. Der Wert der Nettofinanzverbindlichkeiten und 
des Nettoumlaufvermögens zum Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses werden diesem Betrag hinzugefügt/von diesem 
abgezogen.

Die Veräußerung der Anteile unterliegt dem Eintreten 
einiger aufschiebender Bedingungen. Was die sog. Golden 
Power betrifft, wird darauf hingewiesen, dass die Koordi-
nierungsgruppe des Vorsitzes des Ministerrats auf Vorschlag 
des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen, der für das 
Untersuchungsverfahren verantwortlichen Behörde, nach 
Anhörung des Ministeriums für Umwelt und Energiesicher-
heit, welches für das Sachgebiet zuständig ist, am 18. Jänner 
2023 beschlossen hat, die Sonderbefugnisse nicht geltend 
zu machen, da „(...) keine Informationen hinsichtlich der 
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Bedrohung durch schwere Beeinträchtigung des nationalen 
Interesses vorliegen“.

Letzte Frist für den Abschluss des Veräußerungsvertrags der 
Anteile ist der 30. September 2023.

Industrieplan 2023–2027 und Vision 2031

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Alperia AG verabschie-
deten jeweils am 27. Oktober 2022 und am 2. Dezember 
2022 den Industrieplan 2023–2027 und die Vision 2031: 
Dabei handelt es sich um den neuen Strategieplan der Alpe-
ria Gruppe, der die Visionen des Managements, der Gremien 
und der Aktionäre zusammenfasst, der Gruppe den Weg in 
die Jahre 2027 und 2031 weist und die Nachhaltigkeitsziele 
mit einem signifikanten Wachstum aller BUs in Einklang 
bringen soll.

Die Alperia-Vision basiert auf 2 Zielen: Nachhaltigkeit 
(mit dem Ziel, die Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen) 
und integrierte Positionierung entlang der Energy-Value-
Chain. Kurz zusammengefasst beinhaltet der Industrieplan 
2023–27 Folgendes:

 - 1 Mrd. Euro Investitionen insgesamt bis 2027, wobei 
den wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen auf 
das Versorgungsgebiet großer Wert beigemessen wird;

 - Zuwachs des EBITDA bis auf mehr als 300 Mio. Euro im 
Jahr 2027;

 - Wachstumsschwerpunkte Energiewende und Kunden 
mit einem Investitionsvolumen von mehr als 450 Mio. 
Euro für Energiesanierungsmaßnahmen an Gebäuden 
sowie der Aktivierung von über 400 Energiegemein-
schaften bis Ende des Plans;

 - Senkung der CO2-Emissionen (Scope 1, 2 und 3) gegen-
über 2021 um 46 % bis 2027.

Nachhaltigkeitsplan

Am 19. Mai 2022 genehmigte der Vorstand der Alperia AG 
den Nachhaltigkeitsplan 2022 bis 2027 der Gruppe, welcher 
die unterbrechungslose Weiterführung des vorherigen 
Nachhaltigkeitsplans 2017–2021 repräsentiert.

Der neue Plan umfasst insgesamt zirka 160 Ziele, die mit 
den folgenden fünf relevanten Handlungsbereichen ver-
knüpft wurden, die die materiellen Themen und die zehn 
prioritären SDGs (Ziele für nachhaltige Entwicklung) der 
Gruppe zusammenfassen:

 - Unternehmensführung und Resilienz (identifiziert 
wurden folgende Themen: integrierte Governance und 
gute Unternehmensführung, Wirtschaftsentwicklung 
und Resilienz des Geschäftsmodells, Sicherheit und Zu-
gänglichkeit der Versorgung, Asset Integrity, Innovation, 
Digitalisierung, Forschung und Entwicklung, IT-Sicher-
heit und Datenschutz);

 - Kunden (nachhaltige Energieprodukte und -dienstleis-
tungen, Kundenzufriedenheit);

 - Green Mission (Wasser, Strom, Emissionen);

 - Versorgungsgebiet (Mehrwert für das Versorgungsge-
biet, Lieferkette);

 - People (Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit, Ein-
beziehung und Entwicklung der Mitarbeitenden, Vielfalt 
und Chancengleichheit).

Stärkung der Kreditlinien

Am 3. November 2022 erwirkte die Muttergesellschaft 
Alperia AG eine Finanzierung in Höhe von 1,4 Mrd. Euro 
von einer Gruppe von Banken. Ein Anteil von mehr als 20 % 
der Finanzierung insgesamt wurde auch von zwei lokalen 
Kreditinstituten unterzeichnet: der Südtiroler Sparkasse AG 
und der Raiffeisen Landesbank Südtirol AG.

Das komplexe Finanzierungsgeschäft beinhaltete die 
Gewährung von mehreren Kreditlinien, mit denen u. a. be-
zweckt wird, die bestehenden kurzfristigen Verbindlichkei-
ten zu refinanzieren (von Dezember 2021 bis Mai 2022 wur-
den mehrere Finanzierungen mit mehreren Kreditinstituten 
abgeschlossen) und die notwendigen finanziellen Mittel zur 
Deckung des Kassenbedarfs der Gruppe zu beschaffen. 

Insbesondere wurden die folgenden Kreditlinien gewährt:

 - Kreditlinie Bridge to Bond zu 480 Mio. Euro, fällig in 12 
Monaten nach dem Zeitpunkt der Aufnahme mit zwei 
Optionen zur Verlängerung um jeweils 6 Monate (d. h. 
12 Monate + 6 Monate + 6 Monate);
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 - Kreditlinie Term Loan zu 440 Mio. Euro, besichert teil-
weise (80 %) durch die von der SACE S.p.A. gemäß dem 
sog. Beihilfedekret (Decreto Aiuti) bestellte Sicherheit, 
mit Fälligkeit zum 30. September 2024. Im Übrigen 
wird darauf hingewiesen, dass die Muttergesellschaft 
die vorzeitige Rückzahlung eines Teils dieser Kreditlinie 
plant;

 - Kreditlinie Revolving Credit Facility (RCF) zu 480 Mio. 
Euro, fällig in 36 Monaten.

Die Finanzierung wurde teilweise in Höhe von 1,186 Mio. 
Euro in Anspruch genommen. Zum 31. Dezember 2022 
wurden die Kreditlinien Bridge to Bond und Term Loan voll-
umfänglich in Anspruch genommen, während die Kreditlinie 
RCF nicht verwendet wurde.

Diese komplexe Transaktion zur Umschuldung und Stärkung 
der Kapitalstruktur ermöglichte Alperia, die Liquiditätspro-
file der Gruppe erheblich zu erhöhen. In Zeiten einer so ho-
hen Volatilität wie 2022 wurde es für unerlässlich erachtet, 
sich mit neuen Kreditlinien auszustatten, um die unsichere 
Lage des Energiemarkts zu meistern.  

Die Alperia AG beabsichtigt, die Kreditlinie Bridge to Bond 
im Lauf des Jahres 2023 mit der Emission von Anleihen zu 
ersetzen, um einerseits die mittlere Fälligkeit ihrer Fi-
nanzierungsquellen zu verlängern und andererseits ein 
Gleichgewicht dieser Quellen zwischen fester und variabler 
Verzinsung herzustellen.

Bestätigung des BBB-Ratings für Alperia

Am 15. Dezember 2022 bestätigte die Rating-Agentur Fitch 
für die Alperia AG das Langfrist-Rating BBB, änderte jedoch 
den Ausblick von „stabil“ zu „negativ“.

Bei der Bestätigung des Ratings wurde die von den zustän-
digen Unternehmensorganen genehmigte Aktualisierung 
des Geschäftsplans 2023–2027 und des Plans Vision 2031 
berücksichtigt, mit welchem die strategischen Prioritäten 
und die Finanzpolitik neu definiert wurden. 

Wie bereits erwähnt, war 2022 ein Jahr, in dem zu den un-
glaublich geringen Niederschlägen noch die anhaltenden 
geopolitischen Spannungen und das sich daraus ergebende 
negative Marktszenario hinzukamen. Die Auswirkungen, die 
für alle Energieversorgungsunternehmen ähnlich waren, 
bewirkten einen Anstieg des Betriebskapitals und eine sich 

daraus ergebende Zunahme der Finanzverschuldung, was 
die Agentur dazu veranlasste, den Outlook anzupassen.

Fitch zufolge ist die Liquidität der Gruppe jedoch angemes-
sen, was auch dem strukturellen Geschäft zur Stärkung der 
Kreditlinien zu verdanken ist, das Anfang November 2021 
durchgeführt wurde und dieser ermöglicht, die Jahre 2023 
und 2024 ohne finanziellen Druck anzugehen.

Alperia wurde im „Stand-alone-Modus“ bewertet, jedoch 
wurde die Tatsache, dass die Autonome Provinz Bozen Re-
ferenzaktionär ist, positiv für das Geschäftsprofil der Gruppe 
insgesamt bewertet.

Unfälle am Arbeitsplatz, Zertifizierungen

2022 ereigneten sich 12 Unfälle, was somit der besten Leis-
tung seit der Gründung Alperias entspricht.

Was die Aspekte in Verbindung mit der Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz betrifft, misst die Alperia Gruppe 
dem Personal und dessen Schutz weiterhin höchsten Wert 
bei. Es ist darauf hinzuweisen, dass die von Gesetzes wegen 
zur Bewältigung der Coronakrise vorgesehenen außeror-
dentlichen Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer eingestellt wurden.

In puncto Zertifizierungen ist anzumerken, dass 2022 die 
Audits zur Aufrechterhaltung und in einigen Fällen zur Er-
neuerung der Zertifizierungen nach ISO 9001, 14001, 27001, 
45001 und EMAS der verschiedenen Gesellschaften der Grup-
pe durchgeführt wurden.

Im Rahmen des Digitalisierungsprojekts der Gruppe wurde 
auch hinsichtlich der HSE-Prozesse die Migration zum neuen 
IT-System weitergeführt, was wichtige Verbesserungen im 
Hinblick auf die Synergien zwischen den einzelnen Betroffe-
nen ermöglicht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Alperia Greenpower 
GmbH und die Alperia Ecoplus GmbH zwischen August und 
September 2022 die Zertifizierung nach ISO 50001:2018 
jeweils für das Wasserkraftwerk in Waidbruck bzw. das 
Fernheizwerk in Bozen erwirkten: Bekanntermaßen wird 
nach ISO 50001 die Einrichtung eines Energiemanagement-
systems zertifiziert, dessen Ziel die kontinuierliche Verbesse-
rung der Energieleistungen ist. 
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Im Oktober 2022 wurde das Zertifizierungsverfahren des 
2021 von den Kraftwerken in Kardaun, Lana, St. Pankraz 
und St. Walburg produzierten Stroms auf der Grundlage des 
Standards Generation EE von TÜV SÜD abgeschlossen. Alperia 
Greenpower GmbH, die diese Wasserkraftwerke betreibt, 
gelingt es so, dem erzeugten Strom mehr Wert beizumes-
sen: Bei der gegenständlichen Zertifizierung handelt es 
sich nämlich um eine zusätzliche Garantie, die sich zu den 
seitens des GSE ausgestellten Herkunftsnachweisen gesellt.

Forschung und Innovation

Bekanntermaßen konzentriert sich die Alperia Gruppe stark 
auf die Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistun-
gen für Endkunden, um den Übergang von einem rohstoff-
basierten Geschäftsmodell auf ein dienstleistungsbasiertes 
Modell durchzuführen. 

In diesem Rahmen wird darauf hingewiesen, dass am 8. 
November 2021 der Startschuss für die vierte Ausgabe der 

„Alperia Startup Factory“ zu folgenden Themen fiel: Hybrid 
Customer Engagement, Smart Region, Energy Communities, 
CO2 Quotas und Corporate Wellbeing.

Nach einer ersten Auswahl standen die besten Ideen im 
Jänner 2022 im Mittelpunkt des Innovation Camp. Die viel-
versprechendsten Projekte wurden von einer Jury für die 
Proof-of-Concept-Phase ausgewählt, die im Februar 2022 
aufgenommen und Anfang Juni mit dem Demo Day abge-
schlossen wurde.

Die vier Teams, die in die Endrunde gelangten, bestanden 
aus Mitarbeitenden der Gruppe und Studierenden der 
Universität Bozen und wurden von Gellify-Beratern (einer 
in starkem Wachstum befindlichen Innovationsplattform, 
die Hightech-Start-up-Unternehmen mit traditionellen 
Unternehmen vernetzt), von den Innovation Managern von 
Alperia sowie der Universität unterstützt.

Nachfolgend eine kurze Beschreibung der Finalistenprojekte:

 - Alperia Metaverse: Als Intrapreneur-Team ohne Be-
teiligung eines externen Start-up-Unternehmens be-
schäftigte sich das Team mit der Zukunft der Interaktion 
mit dem Kunden – Alperia Metaverse: Dabei handelt es 
sich um eine Plattform, welche die Identifizierung des 
eigenen ökologischen Fußabdrucks in der digitalen 
Welt ermöglicht;

 - Flowtech: In Zusammenarbeit mit dem Start-up-Unter-
nehmen Flowtech konzentrierte sich das Team auf zwei 
menschliche Emotionen: Ein patentierter Algorithmus 
nutzt Künstliche Intelligenz, um die Wahrnehmungen 
der Kunden auf der Grundlage der eingehenden E-Mails 
zu analysieren und in Echtzeit Schlussfolgerungen zu 
Bedürfnissen und Verhalten zu ziehen;

 - Eggup: In Zusammenarbeit mit dem Start-up-Unterneh-
men Eggup passte das Team die Software-as-a-Service-
Plattform (SaaS) an, um die wertvollen Informationen 
bezüglich der Softskills und Charakterzüge der Alperia-
Mitarbeitenden zu nutzen und die organisatorische 
Entwicklung, die Aus- und Weiterbildung und auch die 
Neueinstellungen zu optimieren;

 - Eurac Research: Zusammen mit den Eurac-Forschern 
arbeitete das Team an einem Instrument für Bürgerin-
nen und Bürger, das deren Teilnahme an den Energiege-
meinschaften unter Berücksichtigung der bestehenden 
Rechtsvorschriften und der Alperia-MyHome-Produkte 
ermutigt.

Anlässlich des Demo Day, der am 9. Juni 2022 stattfand, fiel 
die Wahl der Jury auf das Projekt Alperia Metaverse, das 
aufgrund seines Hightech-Gehalts und seiner Originalität 
auf dem ersten Platz landete. Aber auch die anderen Teams 
überzeugten die Jury, die daher beschloss, deren Arbeit 
ebenfalls weiterzuführen, um die zukünftigen Entwicklun-
gen der anderen Projekte zu sehen.

Am 20. Mai 2022 wurden im Bürgersaal der Stadtgemeinde 
Meran die Ergebnisse des IDEE-Projekts (Datenintegration 
zur Energieeffizienzsteigerung für öffentliche Verwaltun-
gen) vorgestellt. Zwei Jahre lang arbeiteten das Bozner 
Unternehmen R3GIS, die Alperia Gruppe und die Fakultät 
für Informatik und Technologie der Freien Universität Bozen 
zusammen mit der Stadtgemeinde Meran, die sich bereit er-
klärt hatte, als Pilotgemeinde zu fungieren, am Projekt.

Ziel des Projekts war es, ein innovatives digitales Instrument 
zu entwickeln, das in der Lage ist, die öffentlichen Verwal-
tungen bei der Festlegung der Strategien zur Energieeffi-
zienzsteigerung und beim Verfolgen von Umweltzielen wie 
der Reduzierung des Energieverbrauchs und der Senkung 
der Treibhausgasemissionen konkret zu unterstützen. Das 
System wurde ortsspezifisch für die Stadtgemeinde Meran 
entwickelt; einbezogen wurden somit die Informations-
quellen, die den politischen Maßnahmen zur Steigerung 
der Energieeffizienz dieser Südtiroler Stadt nutzen und nor-
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malerweise für alle beliebigen öffentlichen Verwaltungen 
verfügbar sind, mit dem Ziel, das System wiederholen und 
für andere Gemeinden anpassen zu können. 

Dank innovativer IT-Lösungen erhebt und integriert das 
entwickelte System auf strukturierte Weise Informationen 
einschließlich Strom-, Gas- und Wärmeverbrauch aus Fern-
wärme aus verschiedenen Datenbanken und sorgt für deren 
intuitive Zugänglichkeit. So können die lokalen Verwaltun-
gen beispielsweise die besonders energieintensiven Gebäu-
de identifizieren, um gezielte Maßnahmen zu planen, oder 
die am besten für die Installation von Photovoltaikanlagen 
geeigneten Gebäude auswählen. Das System ist darüber 
hinaus in der Lage, die Informationen durch die Bereitstel-
lung von Karten und Grafiken zu verarbeiten und die Daten 
in der Zeitleiste zu vergleichen, was besonders wichtig für 
die Überwachung der Ergebnisse der durchgeführten Maß-
nahmen ist.

Das Projekt wurde von der Autonomen Provinz Bozen im 
Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) finanziert.

Am 28. Juni 2022 wurde der Alperia AG in Rom im Tagungs-
saal des CNR zusammen mit weiteren 44 Innovationscham-
pions der nationale Innovationspreis „Premio dei Premi“ 
verliehen, der nach Bewilligung des Staatspräsidenten von 
der Stiftung Fondazione COTEC koordiniert wird. Die Mutter-
gesellschaft wurde im Bereich „Industrie und Dienstleistun-
gen – Großunternehmen“ ausgezeichnet.

Der Preis wird jährlich an Personen vergeben, die in den 
Bereichen Industrie, Design, Tertiärsektor, öffentliche Ver-
waltung und Universitäten tätig sind und sich durch die 
Originalität der Innovationen, die sie in Bezug auf Produkte, 
Prozesse und Geschäftsmodelle entwickelten, ausgezeich-
net haben.

Die prämierten Innovationen wurden von den wichtigsten 
Unternehmer- und Berufsverbänden in den Bereichen In-
dustrie, Handwerk und Tertiärsektor sowie von den großen 
italienischen Industriekonzernen, dem Bildungsministerium 
und dem Departement für öffentliche Verwaltung ausge-
wählt.

Alperia holte sich den Preis Top Utility

Alperia wurde am 24. Februar 2022 beim zum zehnten Mal 
vergebenen Preis Top Utility prämiert. Das Event wurde von 

der Gesellschaft Althesys (einer unabhängigen Fachge-
sellschaft, die auf strategische Beratung und Know-how-
Entwicklung spezialisiert ist) u. a. in Zusammenarbeit mit 
Utilitalia veranstaltet und betraf die 100 wichtigsten Unter-
nehmen im Bereich Energie, Wasser, Gas und Abfälle.

Alperia wurde als Gewinner in der Kategorie Performance 
Operative für die hohen, bei der Betriebsführung erreichten 
Qualitätsstandards bei der Produktion und Verteilung von 
Energie unter Wahrung der Umwelt in einem heiklen Gebiet 
und in Synergie mit dem lokalen Umfeld gekürt.

Dies stellt die große Verantwortung unter Beweis, mit der 
die Gruppe auf lokaler Ebene unter vollständiger Wahrung 
der Umweltnachhaltigkeit wirkt.

Alperia erhielt das Legalitätsrating

Bei ihrer Sitzung am 1. März 2022 prüfte die Aufsichtsbe-
hörde für Wettbewerb und Markt den Antrag auf Erteilung 
des Legalitätsratings, den die Alperia AG Mitte Jänner 
2022 gestellt hatte. Auf der Grundlage der abgegebenen 
Erklärungen sowie des Ergebnisses der durchgeführten 
Bewertungen beschloss die genannte Aufsichtsbehörde, der 
Muttergesellschaft das Legalitätsrating mit folgender Be-
wertung zu erteilen: ★★+. 

Bekanntermaßen handelt es sich beim Legalitätsrating um 
einen synthetischen Indikator betreffend die Einhaltung ho-
her Standards in puncto Legalität seitens Unternehmen, die 
diesen beantragt haben. Diese Anerkennung wird in Form 
einer Bewertung von mindestens einem und höchstens drei 
Sternchen verliehen.

Das Legalitätsrating ist nach seiner Erteilung zwei Jahre lang 
gültig und kann auf Antrag erneuert werden.

Die Alperia AG wurde somit in die von der Wettbewerbs- und 
Marktaufsichtsbehörde AGCM geführte Liste aufgenommen.

Mentoring-Projekt

Mitte Juni 2022 kam das im Oktober 2021 gestartete und bei 
Alperia zum ersten Mal durchgeführte Mentoring-Projekt 
zum Abschluss. Diese Initiative, an der sich 30 Mitarbeitende 
der Gruppe beteiligt hatten, betraf eine Reihe regelmäßiger 
Meetings von Verantwortlichen (Mentoren) und jungen Per-
sonen in Schlüssel-/Verantwortungspositionen (Mentees): 
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Bei diesen Meetings erlernten Mentoren und Mentees neue 
Konzepte und Verhalten, tauschten Erfahrungen aus und 
trugen so zu ihrem Wachstum bei.

Einige Mentees waren auf der Grundlage der Bewertungser-
gebnisse des Talentmanagement-Projekts, andere aufgrund 
ihrer Schlüsselposition in den verschiedenen Gesellschaften 
ausgewählt worden. Die Mentoren wurden sowohl aus 
dem Kreis der Verantwortlichen als auch dem Kreis der sog. 
Säulen der Gruppe ausgewählt.

Mentoren und Mentees tauschten Ideen zu verschiedenen 
Themen wie Leadership, Verhandlungen, Kommunikation, 
Assertivität, Work-Life-Balance, Karriereplanung, Netzwer-
ken, Management von Herausforderungen und Erweiterung 
von Fachkenntnissen aus.

Das Projekt wurde von der Agentur Hermes unterstützt: 
Jedem Teilnehmerpaar wurde ein Coach/Mittler von Hermes 
zugeordnet, welcher jederzeit um Unterstützung gebeten 
werden konnte.

Taxonomie der Prozesse

Im ersten Halbjahr 2022 arbeitete die Gruppe an der Taxo-
nomie der Prozesse, d. h. einer eindeutigen, gemeinsamen 
und deutlichen Liste der Unternehmensprozesse.

Ziel war es, die Unternehmensprozesse für jede Gesell-
schaft und die jeweiligen Prozessverantwortlichen (Process 
Owner) zu identifizieren und eine einheitliche, eindeutige 
Struktur zu liefern, die auch bei der zukünftigen Erstellung 
von Abläufen, Bestimmungen und Arbeits-/Dienstanweisun-
gen eingehalten werden muss.

Die Taxonomie wurde bisher für die folgenden Gesellschaf-
ten der Alperia Gruppe durchgeführt:

 - Alperia AG

 - Alperia Greenpower GmbH

 - Alperia Trading GmbH 

 - Edyna GmbH

In der Zukunft soll sie auch auf andere Gesellschaften aus-
gedehnt werden.

Bau des neuen Standorts in Meran

Nachdem im Juni 2021 die zweite und endgültige Fassung 
seitens der Bietergemeinschaft eingegangen war, welcher 
bei der Ausschreibung, an der sich mehr als 50 lokale, natio-
nale und internationale Teams beteiligt hatten, der Zuschlag 
erteilt worden war (Beauftragter Studio Cecchetto e Asso-
ciati aus Venedig) und dieses Ausführungsprojekt seitens der 
Gesellschaft ICMQ aus Mailand im Juli 2021 positiv geprüft 
worden war, veröffentlichte die im Auftrag der Edyna GmbH 
handelnde Alperia AG als zentrale Beschaffungsstelle für das 
gegenständliche Verfahren am 23. Juli 2021 die europäische 
Ausschreibungsbekanntmachung für die Bauarbeiten für 
den neuen Standort in Meran. Als Frist für die Angebots-
abgabe war der 22. Oktober 2021 vorgesehen. Diese Frist 
wurde dann auf den 9. November 2021 verschoben. Da ein 
Ausschreibungsteilnehmer beim regionalen Verwaltungsge-
richt Bozen Rekurs erhob, weil er aus der Bewertungsphase 
der Angebote ausgeschlossen worden war, erfolgte die 
Zuschlagserteilung erst im Oktober 2022. Der Baubeginn ist 
für März/April 2023 geplant; die Arbeiten sollen im Frühling/
Sommer 2025 abgeschlossen werden.

Die beiden aus Büros, technischen Bereichen und Lagern 
bestehenden Gebäude sind für zirka 300 Mitarbeitende der 
verschiedenen Gesellschaften der Gruppe ausgelegt.

Besondere Aufmerksamkeit wurde der Energieeffizienz der 
Gebäude beigemessen, bei welcher die höchsten Energie-
zertifizierungen angestrebt werden (nach internationalen 
Standards wie LEED Platinum oder Gold sowie nach nationa-
len Standards wie KlimaHaus). Äußerst wichtig sind auch die 
Zertifizierungen von Alperia (internationale Zertifizierungen 
WELL und KlimaHaus Work & Life), die dem Wohlergehen 
der Mitarbeitenden dienen, die am neuen Standort arbeiten 
werden, sowie Aspekte wie die Nachhaltigkeit der Gebäude, 
die Gebäudetechnik und Smart-Living-Lösungen, die flexible 
Gestaltung der Räume und die Integration des neuen Baus 
in das Stadtgefüge Merans mit weitläufigen Grünflächen 
betreffen.

Der neue Standort wird am Rennstallweg in der Nähe des 
Pferderennplatzes und des Bahnhofs Untermais errichtet.

Energiegemeinschaften

Eins der Hauptziele der Alperia ist es seit jeher, aktiv zur 
Schaffung eines zunehmend effizienteren und intelligen-
teren Energiesystems beizutragen, das die Energiewende 
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unterstützt und darüber hinaus dem Landesgebiet einen 
bedeutenden Mehrwert verschafft.

In Zeiten der Klimakrise und der Energiepreiserhöhung 
können Energiegemeinschaften sicherlich einen wichtigen 
Beitrag in dieser Richtung leisten und auch die nachhaltige 
Entwicklung Südtirols begünstigen.

Die Energiegemeinschaften fördern eine solidarische Wirt-
schaft, fördern die Verbreitung von Anlagen zur Erzeugung 
erneuerbarer Energie und begünstigen die mit diesem Mo-
dell angestrebten vorteilhaften Auswirkungen auf sozialer 
Ebene durch die aktive Zusammenarbeit aller Mitglieder der 
Gemeinschaft für den kollektiven Eigenverbrauch.

Das Modell der Energiegemeinschaften besitzt darüber hi-
naus einen hohen Mehrwert hinsichtlich des Erreichens der 
Nachhaltigkeitsziele der Alperia Gruppe, denn es trägt nicht 
nur zur Stabilität des Stromsystems, sondern auch aktiv dazu 
bei, die Nutzung fossiler Quellen zur Energieerzeugung 
auch mittels der Reduzierung der Netzverluste aufzugeben.

Mit diesem Ziel unterzeichneten die Alperia AG, die Raiffei-
senverband-Genossenschaft und die Regalgrid Europe S.r.l. 
am 9. März 2022 ein Einvernehmensprotokoll zur Schaffung 
von Pilotprojekten betreffend Energiegemeinschaften in 
Genossenschaftsform in der Autonomen Provinz Bozen. 

Mit der Unterzeichnung einer Programmvereinbarung mit 
Ausschließlichkeitsrecht stärkten die drei Organisationen 
ab Dezember 2022 ihre Zusammenarbeit und dehnten die 
Förderung der Energiegemeinschaften in Genossenschafts-
form und sonstigen Formen auch auf gesamtstaatlicher 
Ebene aus.

Auf der Grundlage dieser Vereinbarungen beinhaltet die 
Zusammenarbeit die Entwicklung und Durchführung eines 
ersten Pilotprojekts einer Energiegemeinschaft in Form 
einer Genossenschaft, um anschließend gemeinschaftlich 
auf Basis der gesammelten Erfahrungen in den 116 Süd-
tiroler Gemeinden möglichst viele Energiegemeinschaften 
zu gründen.

Die ersten Pilotprojekte, jeweils eins für jede Art Gemein-
schaft im Hinblick auf die Art des Anschlusses der verschie-
denen Gemeinden an die Umspannwerke, betrafen die 
Gemeinden Burgstall und Tscherms sowie das Südtiroler 
Unterland (Salurn, Kurtatsch, Margreid und Kurtinig). Mehr 
als 30 lokale Verwaltungen äußerten bereits ein faktisches 
Interesse am von Alperia, der Raiffeisenverband-Genos-
senschaft und Regalgrid Europe geförderten Modell zur 
Entwicklung von Energiegemeinschaften, und einige davon 
fassten bereits offizielle Beschlüsse für die Einrichtung einer 
in ihrem Gebiet nach diesem Modell entwickelten Energie-
gemeinschaft und die direkte Teilnahme an dieser, die auf 
alle Personen ausgedehnt wird, die daran interessiert sind.
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Nach Abschluss des Geschäftsjahrs  
eingetretene Vorfälle

Rahmenbedingungen

Am 23. Jänner 2023 leitete die Europäische Kommission 
eine öffentliche Konsultation ein, die bis zum 13. Februar 
dauerte und die Reform des Strommarktsystems der Euro-
päischen Union betraf (sog. Strommarktgestaltung). Ziel die-
ser Reform ist es, die Verbraucher besser vor übermäßigen 
Preisschwankungen zu schützen, eine sichere Versorgung 
mit Energie aus sauberen Quellen zu gewährleisten und die 
Resilienz des Marktes zu stärken. 

Die Kommission wies darauf hin, dass das Ergebnis des 
derzeitigen Systems viele Jahre lang ein effizienter und gut 
integrierter Markt gewesen sei, der es der EU ermöglichte, 
die wirtschaftlichen Vorteile des Energiebinnenmarkts zu 
nutzen, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und die 
Dekarbonisierung zu beschleunigen. Allerdings hätten sich 
auch Schwächen des Systems gezeigt. So würden die End-
verbraucher aufgrund der hohen und volatilen Strompreise 
in der derzeitigen Krise wirtschaftlich stark belastet werden. 
Daher seien Reformen erforderlich, um die Haushalte und 
Unternehmen besser vor hohen Energiepreisen zu schützen, 
die Resilienz zu stärken und den im europäischen Grünen 
Deal und im REPowerEU-Plan vorgesehenen Übergang zu 
sauberer Energie zu beschleunigen. 

Mitte März 2023 legte die Kommission einen Vorschlag für 
eine Strommarktreform vor, der im Übrigen weniger ambi-
tioniert als vorgesehen ist: Die Entkopplung des Stromprei-
ses vom Gaspreis, die 2022 in aller Munde war, ist nun nicht 
mehr vorgesehen.

Insbesondere beinhaltet der Vorschlag Maßnahmen zur 
Stärkung von längerfristigen Verträgen (PPAs) mit der Erzeu-
gung von Strom aus nicht fossilen Quellen und zur Einfüh-
rung von saubereren und flexibleren Maßnahmen, um mit 
Gas zu konkurrieren. Auf diese Weise sollen die Auswirkun-
gen der fossilen Brennstoffe auf die Stromrechnung der Ver-
braucher reduziert und im Gegenzug der Anteil der weniger 
kostspieligen erneuerbaren Quellen erhöht werden.

Die Kommission schlug auch die Nutzung von zweiseitigen 
Differenzkontrakten mit einem vom Staat garantierten Preis 
vor: Auf Basis dieses Mechanismus muss der Stromerzeuger 
den erzielten Gewinn zurückzahlen, wenn der Spotpreis 
höher als der vereinbarte Preis ist, wird jedoch - sollte dies 
nicht der Fall sein - entschädigt.

Wasserstoffproduktion

Am 6. März 2023 beschlossen die zuständigen Organe der 
Alperia AG die Teilnahme der Muttergesellschaft an der 
von der Autonomen Provinz Bozen mit Beschluss vom 31. 
Jänner 2023 veröffentlichen öffentlichen Bekanntmachung 
betreffend die Einreichung von Projektvorschlägen für den 
Bau von Anlagen zur Herstellung von grünem Wasserstoff in 
aufgelassenen Industriegebieten. 

Das Land wurde als beauftragte Durchführungsstelle für 
Südtirol zur Durchführung der betreffenden Projekte im 
Rahmen des NARP identifiziert. Diesbezüglich wurde eine 
spezifische Vereinbarung zwischen dem MASE und dem 
Land gemäß dem MITE-Dekret Nr. 463 vom 21. Oktober 2022 
unterzeichnet. Die der Autonomen Provinz Bozen zuge-
teilten Mittel belaufen sich auf 14 Mio. Euro. Vorgesehen 
sind rückzahlungspflichtige Beihilfen von bis zu 100 % der 
förderfähigen Kosten.

Alperia nimmt an dieser Ausschreibung gemeinsam mit 
einem anderen Südtiroler Unternehmen teil. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Südtiroler Landes-
regierung mit dem Beschluss Nr. 611 vom 30. August 2022 
das Projekt „Brenner Green Corridor“ genehmigte, welches 
insbesondere die folgenden Maßnahmen beinhaltet:

 - Steigerung der aktuellen Wasserstoffproduktion mittels 
Errichtung neuer, mit erneuerbarer Energie betriebener 
Wasserstoffproduktionsanlagen entlang des Brenner 
Green Corridors und der größeren Städte;
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 - Errichtung neuer Tankstellen;

 - Aufbau eines Logistik- und Verteilernetzes für den 
Wasserstoff, um den Transport und die Lieferung des 
Wasserstoffs von den neuen Produktionsanlagen zu den 
landesweit vorhandenen Tankstellen zu garantieren;

 - Ausbau der Wasserstoffbusflotte.

Am betreffenden Projekt beteiligen sich lokale Partner aus 
den Bereichen 

ÖPNV (STA – Südtiroler Transportstrukturen AG und SASA – 
Städtischer Autobus Service AG), Umwelt (Eco Center AG), 
Energie (Alperia AG) sowie Innovation (IIT – Institut für inno-
vative Technologien Bozen Konsortial GmbH).

Streitverfahren  
und Eventualverbindlichkeiten

Was die im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 er-
wähnten Streitverfahren und Eventualverbindlichkeiten 
betrifft, ist auf Folgendes hinzuweisen:

Eventualverbindlichkeiten für außerordentliche Geschäfte

Was die Angelegenheit zwischen der Muttergesellschaft und 
der Edison S.p.A. (Edison) betrifft, forderte diese, wie bereits 
in den vorhergehenden Jahresabschlüssen vermerkt, von 
der Alperia AG (Alperia) Ende 2016 auf der Grundlage des 
Vertrags über den Kauf von Anteilen an der Cellina Energy 
S.r.l., der am 25. Jänner 2016 zwischen der Alperia AG und 
Edison S.p.A. abgeschlossen worden war (und später durch 
das Addendum vom 31. Mai 2016 ergänzt und geändert 
wurde), Entschädigungsleistungen in Bezug auf angeb-
liche Verbindlichkeiten hinsichtlich der Cellina Energy S.r.l. 
gehörenden Anlagen. Alperia beantwortete diese Forde-
rungen unverzüglich mit deren Anfechtung, bildete jedoch 
vorsichtshalber eine entsprechende Risikorücklage in Höhe 
der Forderungen.

Alperia erhob ihrerseits Schadensersatzforderungen gegen 
die A2A S.p.A. (A2A) und machte Verbindlichkeiten geltend, 
deren Höhe fast mit den von Edison angegebenen überein-
stimmt, welche in Bezug auf dieselben Anlagen aufgewandt 

wurden, die Gegenstand der am 26. Oktober 2015 zwischen 
der SEL AG (jetzt Alperia AG) und der A2A sowie jeweils den 
jeweiligen Zuständigkeitsbereich betreffend zwischen der 
Cellina Energy S.p.A. und der Edipower S.p.A. abgeschlosse-
nen Rahmenvereinbarung sind. Diese Forderungen wurden 
von der A2A gemäß den Bedingungen der Rahmenverein-
barung beantwortet und angefochten.

Was die Zahlung des Restpreises der Abtretung der Cellina 
Energy S.r.l. seitens der Edison betrifft (25 Mio. Euro), wird 
darauf hingewiesen, dass Alperia im Juli 2017 von der Edi-
son zirka 19,3 Mio. einkassierte. Diese hatte den genannten 
Betrag von 25 Mio. Euro nämlich teilweise mit dem Betrag 
verrechnet, der ihr ihrer Aussage zufolge für die genannten 
angeblichen Verbindlichkeiten hinsichtlich der Cellina-An-
lagen zustehen würde. Alperia ist nicht mit der Behaup-
tung der Gegenseite hinsichtlich dieser Verbindlichkeiten 
einverstanden, die jedoch bereits vorsichtshalber bei der 
Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 
berücksichtigt wurde.

Im von Edison beim Schiedsgericht Mailand angestrengten 
Schiedsverfahren beantragte Edison die Verurteilung von 
Alperia zur Zahlung eines Betrags in Höhe von 27 Mio. Euro, 
den Alperia angeblich als „Entschädigung“ auf der Grund-
lage der vertraglich vereinbarten Garantien schuldet (von 
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dieser Summe ist jedoch ein Betrag von 5,743 Mio. Euro 
abzuziehen, der von Edison bereits von dem von Alperia ge-
schuldeten und bezahlten Betrag für den Verkauf der Anteile 
an der Cellina Energy S.r.l. einbehalten wurde). Alperia ließ 
sich auf das Schiedsverfahren ein, bestritt die von Edison 
erhobene Forderung auf Entschädigung sowohl hinsichtlich 
der Begründetheit als auch des Umfangs und beantragte ih-
rerseits auf dem Wege der Gegenklage die Verurteilung der 
Edison zur Zahlung des für die Anpassung des Grundpreises 
im Vertragssinne geschuldeten Betrags.

Bei der ersten Verhandlung am 28. Jänner 2019 gewährte 
das Schiedsgericht Fristen für die Hinterlegung von er-
läuternden und erwidernden Schriftsätzen und setzte als 
Verhandlungstermin den 24. Juli 2019 mit dem persönlichen 
Erscheinen der Parteien fest, um einen Schlichtungsversuch 
durchzuführen. 

Mit ihrem ersten Schriftsatz aktualisierte die Edison ihre 
Forderung auf insgesamt 23,299 Mio. Euro über die bereits 
als Ausgleich erhaltenen 5,743 Mio. Euro hinaus und brachte 
ihre Klagepunkte vor. In ihrer Erwiderung legte die Alperia 
ihre Einwendungen zur Sache und die entsprechenden 
Beweisanträge zu den einzelnen, von der Edison vorge-
brachten Klagepunkten punktuell dar, bestritt erneut die Be-
hauptungen der Edison bezüglich angeblicher Verletzungen 
vertraglicher Garantien und Verpflichtungen, bekräftigte 
die Anfechtung auch der weiteren, von der Edison vorge-
brachten Forderungen und erhob Widerklage. Es folgten 
die jeweiligen Erwiderungsschriftsätze mit Änderungen 
und Ergänzungen der Streitfragen und Anträge sowie der 
Prozessanträge und der Beweismittel.

Das Schiedsgericht gewährte eine Frist bis zum 31. Oktober 
2019 für die Aufnahme eines möglichen Schlichtungsver-
fahrens und verschob angesichts des negativen Ausgangs 
des Schlichtungsversuchs die Fristen für die Hinterlegung 
der jeweiligen Schriftsätze im Beweisverfahren sowie von 
Erwiderungsschriftsätzen auf den 15. November 2019 bzw. 
den 17. Dezember 2019.

Mit Beschluss vom 14. April 2020 ordnete das Schiedsgericht 
ein amtliches Sachverständigengutachten an, formulierte 
die entsprechenden Fragen und setzte den Parteien eine 
Frist für deren Stellungnahmen hinsichtlich der Fragen 
bezüglich des amtlichen Sachverständigengutachtens und 
forderte diese ebenso auf, die Möglichkeit für die gemeinsa-
me Bestellung des zu bestellenden amtlichen Sachverstän-
digen zu bewerten, wobei es sich vorbehielt, je nach dem 
Ergebnis einen entsprechenden Beschluss zu fassen. Die 

Stellungnahmen der Parteien wurden bei der Verhandlung 
am 14. September 2020 erörtert, nach der das Gericht, nach-
dem es festgestellt hatte, dass keine Einigung hinsichtlich 
einer etwaigen gemeinsamen Bestellung des amtlichen 
Sachverständigen vorlag, den Vorbehalt aufhob und mit 
Beschluss vom 4. Dezember 2020 die Fragen des Sachver-
ständigengutachtens festlegte, den amtlichen Sachverstän-
digen bestellte und sich die Möglichkeit vorbehielt, auch 
den Sachverständigen zur Buch-/Unternehmensprüfung zu 
bestellen. Bei der Verhandlung am 22. Jänner 2021 nahm 
der amtliche Sachverständige den Auftrag mit dem zum 30. 
September 2021 festgelegten Termin für die Hinterlegung 
des Gutachtens an.

Mit Beschluss vom 18. Februar 2021 gab das Gericht dem 
Antrag auf Bestellung des amtlichen Sachverständigen für 
Buchhaltung statt, um den bereits bestellten amtlichen 
Sachverständigen bei den diesem gestellten Fragen hin-
sichtlich der Bewertung der wirtschaftlich-finanziellen 
Auswirkungen durch die Sachverständigenanalyse zu unter-
stützen. Bei der Verhandlung am 30. März 2021 nahm der 
amtliche Sachverständige für Buchhaltung den Auftrag an, 
und die Parteien bestätigten die Bestellung ihrer Parteigut-
achter.

Infolge der Abwicklung der gutachterlichen Tätigkeiten 
hinterlegten die amtlichen Sachverständigen im November 
2021 den Entwurf des Gutachtens, hinsichtlich dessen die 
Parteien am 31. Jänner 2022 den amtlichen Sachverständi-
gen ihre Stellungnahmen übermittelten.

Am 5. April 2022 wurde das abschließende Gutachten 
seitens der amtlichen Sachverständigen bezüglich der vom 
Schiedsgericht formulierten Fragen hinterlegt. Angesichts 
auch der Ergebnisse des amtlichen Sachverständigengut-
achtens bekräftigten die Parteien ihre jeweiligen Beweis-
anträge sowohl im Rahmen der vom Gericht autorisierten 
Schriftsätze als auch bei der Verhandlung am 18. Mai 2022.

Mit einem den Parteien am 14. Oktober 2022 mitgeteilten 
Beschluss ordnete das Schiedsgericht eine Ergänzung des 
Sachverständigengutachtens hinsichtlich der von der Edison 
vorgebrachten Klagepunkte bezüglich (i) der angeblichen 

„Erhöhungen zukünftigen Gebühren und Zusatzgebühren“ 
sowie der angeblichen nicht erfolgten Zahlung von „frühe-
ren Gebühren und Zusatzgebühren“ und der (ii) angeblichen 
Extrakosten in Verbindung mit den stillgelegten Standorten 
Malnisio, Giais und Partidor.
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Weitere Streitverfahren

Schließlich wird darauf hingewiesen, dass der GSE die 
Alperia Ecoplus GmbH mit einer Mitteilung vom 7. August 
2017 aufgefordert hat, hinsichtlich der Kraft-Wärme-Kopp-
lungsanlage der Fernheizung Meran, einen Teil der für die 
Jahre 2008 bis 2014 erteilten grünen Zertifikate, die ihr nach 
Meinung des GSE nicht zustehen, zurückzugeben. Gegen 
diese potenziell schädliche Verfügung zum Abschluss des 
Prüfungsverfahrens sowie die separate Verfügung auf 
Rückerstattung der Förderleistung legte Alperia Ecoplus 
GmbH Beschwerde beim regionalen Verwaltungsgericht 
Latium (R.G. 10189/2017) ein und wandte neben der Un-
rechtmäßigkeit auch zum Gegenstand der angefochtenen 
Verfügungen ein, dass die Alperia Ecoplus GmbH im Hinblick 
auf die Forderung des GSE nicht passiv legitimiert sei. Infolge 
der Aufhebung auf dem Selbstschutzweg seitens des GSE 
erklärte das regionale Verwaltungsgericht Latium mit Urteil 
Nr. 11738/2017 vom 24. November 2017 den Wegfall des 
Streitgegenstands. Zur Wahrung ihrer Rechte und Interessen 
hielt es auch Alperia AG für erforderlich, beim regionalen 
Verwaltungsgericht Latium (R.G. 11460/2017) ein Gesuch 
auf Aufhebung der Mitteilung des GSE vom 7. August 2017 
zu stellen. Der Verhandlungstermin muss noch anberaumt 
werden.

Da sich die Prüfung seitens des GSE auf die Zeit vor der Ein-
bringung des entsprechenden Betriebsteils seitens Alperia 
AG in Alperia Ecoplus GmbH bezieht, bilanzierte Alperia AG 
aus Vorsichtsgründen in ihrem Jahresabschluss eine entspre-
chende Risikorückstellung.

Nach der Maßnahme im Selbstschutzweg forderte der GSE 
mit einer Mitteilung über die Ergebnisse vom 15. Dezember 
2017 und anschließender Mitteilung vom 31. Jänner 2018 
nun von Alperia AG die anteilige Rückgabe der grünen 
Zertifikate, die ihr seiner Meinung nach für das Kraftwerk in 
Meran nicht zustehen. Dadurch war Alperia AG gezwungen, 
beim regionalen Verwaltungsgericht Latium ein Gesuch (R.G. 
Nr. 2060/2018) auf Aufhebung der angefochtenen Maß-
nahmen und Verfügungen einzureichen. Ein Termin für die 
Hauptverhandlung muss noch anberaumt werden.

Bei der Verhandlung am 4. November 2022 bestätigte das 
Schiedsgericht nach Anhörung der Parteien die Fragen 
hinsichtlich der Ergänzung des amtlichen Sachverständi-
gengutachtens, ordnete die Aufnahme der gutachterlichen 
Tätigkeiten an und legte bereits auch folgende Fristen fest: 
14. April 2023 für die Stellung der Anträge; 15. Mai 2023 für 
den Schlussschriftsatz und 14. Juni 2023 für die Erwiderung. 
Nachdem auch eine Ortsbesichtigung durchgeführt worden 
war, hinterlegten die amtlichen Sachverständigen ihren 
Gutachtensentwurf am 1. März 2023. Hinsichtlich dessen 
hatten die Parteigutachter bis zum 15. März 2023 Zeit, ihre 
Stellungnahmen zu übermitteln, wobei die abschließende 
Ergänzung des amtlichen Sachverständigengutachtens bis 
zum 31. März 2023 erfolgen musste.

Der Termin zur Hinterlegung des Schiedsspruchs wurde auf 
den 16. Oktober 2023 verschoben.

Was den genannten Antrag auf ein Schiedsverfahren vom 27. 
Juli 2018 betrifft, wurde die bereits bilanzierte Mittelbereit-
stellung vorsichtshalber um weitere 7.930 TEUR ergänzt.

Steuerstreitverfahren

Was ICI, IMU und IMI angeht, wurde, nachdem die notwendi-
gen Rekurse seitens der Alperia AG und der Alperia Greenpo-
wer GmbH betreffend die SE Hydropower GmbH auch als die 
an die Stelle der Hydros GmbH getretene Gesellschaft gegen 
die Feststellungsbescheide bezüglich höherer Steuern 
im Hinblick auf die Grundbucheintragungen der Wasser-
kraftwerke erhoben worden waren, und nach Abschluss 
der letzten anhängigen Verfahren eine einvernehmliche 
Schlichtungsregelung für die mit allen betroffenen Gemein-
den (Brixen, Feldthurns, Bruneck, Bozen, Klausen, Algund, 
Rasen-Antholz, Olang, Villanders, Natz-Schabs, Percha, Pret-
tau, Ritten, Mühlbach, Rodeneck, Innichen, Sexten, Wolken-
stein in Gröden, Mühlwald, Schnals, Marktgemeinde Sand 
in Taufers, Sarntal, Waidbruck und Barbian und Kastelruth) 
eingeleiteten Streitsachen erzielt.
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Geschäfte mit nahestehenden 
Unternehmen und Personen

be öffentliche Stelle sowohl das berichtende als auch dieses 
andere Unternehmen beherrscht, an dessen gemeinschaftli-
cher Führung beteiligt ist oder einen maßgeblichen Einfluss 
auf dieses ausübt.

In jedem Fall wird darauf hingewiesen, dass im abschluss-
gegenständlichen Jahr (i) die Geschäfte mit nahestehen-
den Unternehmen und Personen zu Marktbedingungen 
durchgeführt wurden (oder auf Basis von damit vergleich-
baren Verfahren festgelegt wurden), (ii) die wichtigsten 
Angaben zu den Geschäften mit Gruppengesellschaften in 
den einzelnen Bereichen des Anhangs aufgeführt sind, (iii) 
die wichtigsten Transaktionen mit den Gesellschaftern die 
beschlossenen Dividenden zu deren Gunsten in Höhe von 30 
Mio. Euro betrafen.

Nachfolgend ist eine Tabelle mit der Angabe der Vermö-
gens- und Wirtschaftssalden der Alperia AG gegenüber ihren 
beherrschten und gemeinsam beherrschten Unternehmen 
aufgeführt:

Unter nahestehenden Unternehmen und Personen sind 
diejenigen zu verstehen, die von derselben Person wie die 
der Gesellschaft beherrscht werden, die Gesellschaften, die 
diese unmittelbar oder mittelbar beherrschen, von der Mut-
tergesellschaft beherrscht werden oder der gemeinsamen 
Kontrolle durch diese unterliegen, sowie diejenigen, an 
denen die Muttergesellschaft eine Beteiligung hält, die ihr 
erlaubt, einen maßgeblichen Einfluss auszuüben. 

Gemäß IAS 24 „Angaben zu Beziehungen zu nahestehen-
den Unternehmen und Personen“ § 25 ist die Gesellschaft 
von der in § 18 festgelegten Pflicht (Angabe der Art der 
Beziehung zu dem nahestehenden Unternehmen/der nahe-
stehenden Person und Information der Abschlussadressaten 
über diejenigen Geschäftsvorfälle und ausstehenden Salden 
(einschließlich Verpflichtungen), die diese benötigen, um 
die möglichen Auswirkungen dieser Beziehung auf den Ab-
schluss nachzuvollziehen) befreit, wenn es sich bei diesen 
Unternehmen und Personen um ein anderes Unternehmen 
handelt, das als nahestehend zu betrachten ist, weil diesel-

Gesellschaft Forderungen Verbindlichkeiten Erträge (EUR) Aufwand

Alperia Vipower AG 259.514 21.146.216 665.276 79.082 

Edyna GmbH 120.359.902 52.424 12.806.600 90.532 

Edyna Transmission GmbH 141.873 1.242.712 318.671 4.333 

Hydrodata S.p.A. 142.632 0 247.655 22.360 

Alperia Ecoplus GmbH 57.690.377 5.950.545 3.773.409 20.351 

Alperia Greenpower GmbH 222.184.336 69.725.616 14.517.841 732.190 

Biopower Sardegna GmbH 34.084.737 9.182.358 1.146.868 12.405 

Alperia Smart Services GmbH 431.597.382 234.655.283 29.868.534 522.313 

Alperia Trading GmbH 344.505.841 5.509 74.589.933 1.875 

Alperia Green Future GmbH 151.774.404 118.280 5.444.085 77.366 

Fintel Gas e Luce S.r.l. 0 0 7.906 0 

Solar Total Italia S.r.l. 133.616 142.434 133.616 0 

Bluepower Connection S.r.l. 0 0 0 0 

Neogy GmbH 3.112.597 23.866 513.052 106.210 

SF Energy GmbH 6.865 0 427.729 0 

Fernheizwerk Schlanders GmbH 82.193 0 629.020 0 



Seite  
41

Alperia AG
Jahresabschluss 2022

Anzahl und Nominalwert der eigenen Aktien 
und der von der Gesellschaft gehaltenen 
Aktien oder Anteile von/an beherrschenden 
Gesellschaften

Unter Bezugnahme auf Art. 2428 Abs. 2 Ziff. 3 und 4 ZGB wird 
darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft zum 31. Dezem-
ber 2022 weder eigene Aktien besitzt noch derartige Aktien 
im Lauf des Geschäftsjahrs weder unmittelbar noch durch 
eine Treuhandgesellschaft oder eine vorgeschobene Person 
erworben oder veräußert hat.
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Lage der Gesellschaft  
und Geschäftsverlauf

Betriebsdaten

2022 erbrachte Alperia AG wie im Vorjahr weiterhin aus-
schließlich Dienstleistungstätigkeiten zugunsten der Grup-
pengesellschaften sowie Finanzierungs- und Verwaltungs-
leistungen für die Beteiligungsgesellschaften.

Leistungskennzahlen (in TEUR)

Leistungsindikatoren Formel 2022 2021

EBITDA
Betriebsergebnis vor Abschreibungen, Rückstel-
lungen und Wertberichtigungen

(1.779) (17.586)

EBIT Betriebsergebnis (22.948) (27.117)

Finanzverschuldung
Liquide Mittel + kurzfristige Finanzforderungen 

– kurzfristige und langfristige Finanzverbindlich-
keiten

(1.035.279) (726.420)

ROE Jahresüberschuss/Eigenkapital 3,81% 3,55%

ROS EBIT/Summe Erträge N/A (EBIT negativ) N/A (EBIT negativ)

Vorhersehbare  
Geschäftsentwicklung

Wie bereits erwähnt, erbringt Alperia AG Dienstleistungen 
zugunsten der Gruppengesellschaften sowie Finanzierungs- 
und Verwaltungsleistungen für die Beteiligungsgesellschaf-
ten. Die Ergebnisse von Alperia AG hängen daher größten-
teils von den Dividenden der Gruppengesellschaften ab.
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Bericht gemäß Art. 123-bis Abs. 2 Buchst. b) 
Gv.D. 58/1998 betreffend das interne  
Risikomanagement- und Kontrollsystem

Alperia AG hat 2022 die Maßnahmen für die Entwicklung 
eines internen Kontroll- und Risikomanagementsystems 
(das „interne Kontrollsystem“) weiter verstärkt, das geeignet 
ist, die typischen Risiken der Geschäftstätigkeit der Gesell-
schaft und der Gruppe zu überwachen. Diese Maßnahmen 
sind gegenwärtig noch in der Umsetzungsphase befindlich.

Das interne Kontrollsystem besteht aus einer Reihe von 
Regeln, Verfahren und Organisationsstrukturen mit dem 
Zweck, die Einhaltung der Strategien und die Verfolgung der 
folgenden Zwecke zu überwachen:

(i) Wirksamkeit und Effizienz der Betriebsabläufe und -tätig-
keiten;

(ii) Qualität und Zuverlässigkeit der wirtschaftlichen und 
finanziellen Informationen;

(iii) Einhaltung von gesetzlichen und regulatorischen Be-
stimmungen, der Gesellschaftssatzung sowie der betrieb-
lichen Vorschriften und Verfahren;

(iv) Wahrung des Geschäftswerts und des Gesellschaftsver-
mögens sowie Vermeidung von Verlusten.

An den Kontroll-, Überwachungs- und Aufsichtsprozessen 
sind gegenwärtig beteiligt:

 - der Aufsichtsrat;

 - der Kontroll-, Risiko- und Nachhaltigkeitsausschuss;

 - der Vorstand;

 - der Bereich Internal Audit;

 - der Bereich Risk Management;

 - der Geschäftsbereich Compliance;

 - das Aufsichtsorgan.

Da ein dualistisches Verwaltungs- und Kontrollmodell 
angewandt wird, sind sowohl der Aufsichtsrat als auch der 
Vorstand der Muttergesellschaft aktiv an den Tätigkeiten zur 
Risikokontrolle beteiligt. Insbesondere gilt hierbei Folgen-
des:

- gemäß Art. 16 Abs. 1 Buchst. (xii) der Satzung der Alperia AG 
bewertet der Aufsichtsrat „die Effizienz und Angemessenheit 
des internen Kontrollsystems mit besonderem Augenmerk 
auf die Risikokontrolle, die Funktionsweise des Internal Au-
dit und das EDV-Buchhaltungssystem“. Gemäß Art. 17 Abs. 1 
Buchst. (v) der Satzung übt der Aufsichtsratsvorsitzende „die 
Funktion der Überwachung und Einleitung der Abläufe und 
Systeme zur Kontrolle der Tätigkeit der Gesellschaft und der 
Gruppe aus (...)“ und wendet gemäß Art. 17 Abs. 1 Buchst. 
(vi) der Satzung zudem „unter Einhaltung des vom Vorstand 
beschlossenen und vom Aufsichtsrat genehmigten Budgets 
(...) die informatischen Hilfsmittel an, die notwendig sind, 
um die Richtigkeit und Angemessenheit der Organisations-
struktur sowie des von der Gesellschaft und der Gruppe 
umgesetzten Verwaltungs- und Rechnungswesens zu über-
wachen“;

- gemäß Art. 28 Abs. 1 der Satzung stehen ausschließlich dem 
Vorstand „die umfassendsten Befugnisse im Rahmen der 
Verwaltung und Geschäftsführung der Gesellschaft zu“. Ge-
mäß Art. 29 Abs. 1 der Satzung erstattet zudem der Vorstand 

„dem Aufsichtsrat Bericht über den allgemeinen Geschäfts-
verlauf sowie die aufgrund ihrer Größe und Eigenschaften 
wichtigsten, von der Gesellschaft oder ihren kontrollierten 
Gesellschaften durchgeführten Operationen und in jedem 
Fall über jene Operationen, an denen die Vorstandsmitglie-
der direkt oder über Dritte ein Interesse haben“.

Im Rahmen des Aufsichtsrats wurde der Kontroll-, Risiko- 
und Nachhaltigkeitsausschuss gebildet, dessen Aufgabe 
es ist, den Aufsichtsrat in seiner Verantwortlichkeit für das 
interne Kontrollsystem mit unverbindlichen Vorschlägen, 
Ermittlungen und Beratung zu unterstützen.



1 Lagebericht zum Jahresabschluss
2 Jahresabschluss Alperia AG
3 Lagebericht zum konsolidierten Jahresabschluss
4 Konsolidierter Jahresabschluss der Alperia Gruppe

Seite  
44

Alperia AG
Jahresabschluss 2022

Zur Prüfung der Angemessenheit und effizienten Funktions-
weise der internen Kontrollsysteme, die dem Aufsichtsrat 
obliegt, sind Gespräche und der Austausch von Informatio-
nen mit den wichtigsten betroffenen Akteuren erforderlich, 
darunter insbesondere mit dem Aufsichtsorgan, dem Ver-
antwortlichen des Bereichs Internal Audit, dem Verantwort-
lichen des Bereichs Risk Management und den Kontrollorga-
nen der beherrschten Gesellschaften, wofür regelmäßige 
Reporting- und Monitoringsysteme eingerichtet werden.

Der Leiter der Funktion Internal Audit ist für keinen Ge-
schäftsbereich verantwortlich und untersteht dem Vor-
standsvorsitzenden, wobei er in funktionaler Hinsicht auch 
dem Aufsichtsratsvorsitzenden Bericht erstattet.

Dieser Verantwortliche hat direkten Zugriff auf alle Infor-
mationen, die zur Erfüllung seiner Aufgabe erforderlich 
sind, und handelt nach den Vorgaben des ausdrücklich vom 
Vorstand genehmigten Auftrags für Internal Audit.

Der Verantwortliche berichtet über die Ergebnisse seiner 
Tätigkeit, die nach einem spezifischen Auditplan festge-
legt ist, einschließlich der etwaigen festgestellten Mängel 
und der jeweils identifizierten Korrekturmaßnahmen mit 
Auditberichten, die dem Aufsichtsrat, dem Vorstand, dem 
Generaldirektor und dem Vize-Generaldirektor der Mutter-
gesellschaft sowie dem Verantwortlichen des prüfungs-
gegenständlichen Bereichs übermittelt werden. Sofern die 
Kontrollen Gruppengesellschaften betreffen, werden die 
Auditberichte an die zuständigen Organe der betroffenen 
Gesellschaft übermittelt.

Zudem werden zusammenfassende Jahresberichte über die 
im entsprechenden Zeitraum durchgeführten Tätigkeiten 
erstellt, die dem Aufsichtsrat und dem Vorstand übermittelt 
werden.

Der Verantwortliche nimmt auf Einladung an den Sitzungen 
des Aufsichtsrats und des Vorstands sowie als permanenter 
Gast an denen des Kontroll-, Risiko- und Nachhaltigkeitsaus-
schusses teil.

Der Bereich Internal Audit unterstützt das Aufsichtsorgan der 
Alperia AG, dessen internes Mitglied der Verantwortliche ist, 
und diverser Gesellschaften der Gruppe.

Im Geschäftsjahr 2022 führte der Verantwortliche seine 
Tätigkeiten auf der Grundlage eines spezifischen Auditplans, 
den der Vorstand in der Sitzung vom 14. April 2022 nach An-
hörung des Aufsichtsratsvorsitzenden genehmigt hatte, bis 

zum 31. Mai 2022 durch, als er seine Zusammenarbeit mit 
der Gesellschaft beendete. Die Mitglieder des Bereichs In-
ternal Audit führten die Audittätigkeit gemäß den Vorgaben 
im genehmigten Plan ohne Verantwortlichen weiter und er-
statteten jeweils dem Kontroll-, Risiko- und Nachhaltigkeits-
ausschuss sowie dem Vorstand über den Fortschritt Bericht. 
Am 5. Dezember 2022 trat der neue Verantwortliche des Be-
reichs Internal Audit seinen Dienst an, stellte den aktuellen 
Stand der Dinge hinsichtlich des Fortschritts der Tätigkeiten 
fest und übernahm und überwachte die Auditberichte, die 
aufgrund des Urlaubs des Bereichsverantwortlichen noch 
nicht förmlich erstellt worden waren. 

In seinem Jahresbericht für das Jahr 2022, der eine Zusam-
menfassung der im betreffenden Zeitraum durchgeführten 
Tätigkeiten enthält, wies der neue Verantwortliche des 
Bereichs darauf hin, dass sich unter Berücksichtigung der 
Feststellungen im Rahmen der vorherigen durchgeführten 
Tätigkeiten und auf der Grundlage der im Jahr 2022 durch-
geführten Audits keine Feststellungen ergaben, aufgrund 
derer die Angemessenheit und Effizienz des internen Kont-
rollsystems als negativ beurteilt werden könnten.

Was die Implementierung des Risk Management betrifft, 
wird diese kontinuierlich weiterentwickelt mit dem Ziel, 
Instrumente umzusetzen, die zunehmend mehr auf die 
Erfordernisse im Hinblick auf die Kontrolle und das Ma-
nagement von Risiken ausgerichtet sind, welche durch die 
organisatorische Komplexität der Muttergesellschaft und der 
gesamten Gruppe, den Status als börsennotierte Anleihen 
emittierende Gesellschaft und die typischen Entwicklungen 
eines Multibusiness-Konzerns bedingt sind. Die Alperia AG 
leitete einen Bewertungs- und Reportingprozess der Risiken 
ein, der sich an die Best Practices in diesem Bereich anlehnt 
und mit dem das Risikomanagement als wesentlicher und 
systematischer Bestandteil in die Managementprozesse 
integriert werden soll. Die wichtigsten Voraussetzungen, 
von welchen bei der Erstellung des Modells ausgegangen 
wurde, beziehen sich insbesondere auf den Industrieplan 
der Gruppe, der gerade aktualisiert wird.

Die Risikobewertung basiert auf der Einführung zweier 
wesentlicher Variablen: der Auswirkungen auf die Betriebs-
ergebnisse, falls das Risikoereignis eintritt, und der Eintritts-
wahrscheinlichkeit des ungewissen Ereignisses. 

Gewählt wurde eine modulare Methode, die einen stufen-
weisen Ansatz erlaubt, der darauf setzt, die Erfahrungen und 
von der Gruppe angewandten Analysemethoden auszu-
feilen. 
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Das bestehende Modell basiert auf den Normen COSO und 
ISO 31000. Dank einer nunmehr etablierten Lenkungsstruk-
tur, die auf Risk Owners und Risk Experts basiert, wurden 
auch die qualitativen/nicht finanziellen Risiken identifiziert 
und bewertet und zusammen mit den quantitativen/finan-
ziellen Risiken in ein einziges Managementsystem einge-
bunden.

2022 wurden abgesehen von der Verfeinerung der Risk 
Governance die Enterprise Risk Management Policy für die 
Gruppe erstellt und die Governance sowie die Verantwor-
tungen der Alperia-Geschäftsbereiche im Risk-Bereich, die 
Identifizierung und Bewertung, die Minderung und das 
Reporting der Risiken förmlich festgelegt. 

Bei der Vorstandssitzung am 21. Dezember 2022 wurde 
das Trading & Commodity Risk Rulebook genehmigt: Diese 
mithilfe einer auf dieses Thema spezialisierten Beratungs-
gesellschaft erstellte Dokument definiert im Interesse der 
Stabilität der Alperia Gruppe die Governance des Risiko-
managementprozesses und die Risikogrenzen, welche die 
Muttergesellschaft Alperia AG der Tochtergesellschaft Alperia 
Trading GmbH im Hinblick auf den An- und Verkauf sowie 
das Management von Energierohstoffen in Ausübung der 
Leistungs- und Koordinierungstätigkeit gewährt. 

Im Bewusstsein, wie sehr sich der Klimawandel auf seinen 
Geschäftsbetrieb auswirken kann, beschloss Alperia, 2022 
das Projekt „Climate Change“ zu starten, dessen Ziel es ist, 
die Risikofaktoren in Bezug auf den vonstattengehenden 
strukturellen Klimawandel, der die Vermögenswerte und Tä-
tigkeiten der Gruppe langfristig beeinflusst, zu identifizieren 
und zu bewerten. Mit der Bewertung wurden (i) eine öster-
reichische Gesellschaft, die auf nachhaltige Finanz, ESG-Ma-
nagement und Dekarbonisierung spezialisiert ist, sowie die 
Europäische Akademie Bozen (EURAC) beauftragt. 

Abgesehen von der Klimafrage betrifft ein weiteres Projekt, 
das 2022 gestartet wurde, die Planung und das Manage-
ment des Liquiditätsrisikos, ein Thema, das angesichts der 
Energiepreisspannungen durch den Krieg in der Ukraine 
nun eine besondere Bedeutung einnimmt. Ende des Jahres 
wurde beschlossen, einen Liquiditätsausschuss einzurichten, 
der u. a. die Aufgabe hat, (i) die wichtigsten Finanzierungs-
vorschläge der Gruppe und die entsprechende Verschul-
dungsstruktur sowie die Emission neuer Finanzinstrumente 
einschließlich solcher, die an ESG gebunden sind, zu bewer-
ten, (ii) den Kontroll-, Risiko- und Nachhaltigkeitsausschuss, 
den Vorstand und den Aufsichtsrat bei der Finanzpolitik der 
Gruppe zu unterstützen und (iii) die Gefährdung der Gruppe 

bezüglich des Liquiditätsrisikos mittels Abschluss- und Prog-
noseberichten regelmäßig zu überwachen. 

Alperia beschloss schließlich, die IT-Risiken in erhöhtem 
Maß zu überwachen, und richtete hierfür Ende 2022 unter 
dem Bereich Risk Management den Geschäftsbereich Cyber 
Risk ein, dessen Aufgabe es ist, die wichtigsten IT-Risiken zu 
identifizieren und die Organisation vor diesen zu schützen, 
indem Maßnahmen für deren Vermeidung, Begrenzung 
und zur Minderung deren Auswirkungen vorgeschlagen und 
umgesetzt werden. 

Unter den Rahmen des allgemeinen Prozesses zur Erhebung 
und Analyse der Risikobereiche fällt auch der Prozess der 
Finanzberichterstattung.

Diesbezüglich wird beispielsweise darauf hingewiesen, 
dass der Prozess zur Erstellung der jährlichen Finanzberichte 
und insbesondere die Beschreibung der wichtigsten Risiken 
und Unsicherheiten, denen Alperia und die Gruppe aus-
gesetzt sind, mit den Informationsflüssen verknüpft sind, die 
mit der Abwicklung der Enterprise-Risk-Management-Pro-
zesse der Gesellschaft und der Gruppe zusammenhängen. 

Für eine Beschreibung der wichtigsten Risiken, welche die 
Gesellschaft und die Gruppe betreffen, wird auf die jeweili-
gen Anhänge des Jahresabschlusses und des konsolidierten 
Jahresabschlusses verwiesen.

Bekanntermaßen setzt Alperia das Organisations-, Verwal-
tungs- und Kontrollmodell (MOG) gemäß Gv.D. Nr. 231/2001 
(im Folgenden Modell 231) sowie einen Ethikkodex und 
einen Disziplinarkodex um und hat ein Aufsichtsorgan ge-
bildet.

Das Modell 231 hat den Zweck, Verhaltensrichtlinien, Regeln 
und Prinzipien zur Regelung der Tätigkeit der Gesellschaft 
festzulegen, die all deren Adressaten befolgen müssen, 
um im Rahmen der bei Alperia ausgeführten spezifischen 

„sensiblen“ Tätigkeiten das Begehen der im Gv.D. 231/2001 
vorgesehenen Straftaten zu verhindern und die korrekte 
und transparente Führung der betrieblichen Tätigkeiten 
sicherzustellen.

Die Umsetzung des Modells 231 beinhaltet, dass die als 
„sensibel“ eingestuften Tätigkeiten gemäß den ausdrück-
lich in diesem enthaltenen Vorgaben durchgeführt werden. 
Etwaige abweichende Verhaltensweisen können gemäß 
den Vorgaben im jeweiligen Disziplinarkodex, der einen 
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wesentlichen Bestandteil des Modells bildet, zu Strafmaß-
nahmen seitens der Gesellschaft führen.

2022 wurde der Zyklus zur Aktualisierung der Modelle 231 
mit besonderem Hinblick auf die der Gesellschaften Alperia 
Smart Services GmbH, Alperia Trading GmbH und Alperia 
Green Future GmbH abgeschlossen.

Hinsichtlich des Aufsichtsorgans der Muttergesellschaft wird 
darauf hingewiesen, dass dieses eine kollegiale Zusam-
mensetzung aufweist und aus dem Verantwortlichen des 
Bereichs Internal Audit sowie zwei externen Freiberuflern 
besteht.

In der Sitzung am 26. Jänner 2023 bestellte der Vorstand der 
Muttergesellschaft die neuen Mitglieder des Aufsichtsorgans 
mit Wirkung zum 1. März 2023.

Die Zusammensetzung und die Funktionen des Aufsichts-
organs entsprechen den Anforderungen gemäß Gv.D. Nr. 
231/2001 und den entsprechenden Leitlinien des Unterneh-
merverbands Confindustria.

Insbesondere verfügt das Aufsichtsorgan über eigenständi-
ge Initiativ- und Kontrollbefugnisse, und die unabhängige 
Ausübung dieser Befugnisse wird sichergestellt (i) durch die 
Tatsache, dass die Mitglieder des Organs bei der Ausübung 
ihrer Funktion keinen hierarchischen Zwängen unterliegen, 
da sie direkt der höchsten operativen Ebene berichten, die 
aus dem Vorstandsvorsitzenden besteht, und (ii) durch die 
Anwesenheit eines externen Mitglieds als Vorsitzendem des 
Organs.

Die Mitglieder des Aufsichtsorgans verfügen über eine ent-
sprechende Professionalität und mehrjährige, qualifizierte 
Erfahrungen bei Buchhaltungs-, Kontroll- und Organisa-
tionstätigkeiten sowie im Bereich Strafrecht und können 
sich sowohl interner Alperia-Ressourcen als auch externer 
Berater zur Ausführung der technischen Vorgänge bedienen, 
welche zur Ausübung der Kontrollfunktion erforderlich sind.

Das Organ hat die Aufgabe, die Funktionsweise und Ein-
haltung des Modells 231 zu überwachen sowie für dessen 
kontinuierliche Aktualisierung zu sorgen. Das Aufsichtsorgan 
berichtet über die Umsetzung des Modells 231, das Auf-
treten eventueller kritischer Aspekte und die Notwendigkeit 
von Änderungsmaßnahmen. 

Das Aufsichtsorgan erstattet dem Vorstand der Muttergesell-
schaft Bericht und informiert diesen über bedeutende Um-

stände oder Vorgänge im Zusammenhang mit der Ausübung 
seiner Tätigkeit, wenn es dies für angebracht hält.

Ein grundlegendes Element des Modells 231 sowie Bestand-
teil des vorbeugenden Kontrollsystems ist der Ethikkodex 
der Gruppe, der die ethischen und deontologischen Grund-
sätze zum Ausdruck bringt, welche Alperia als ihre eigenen 
anerkennt, sowie die Leitlinien und Verhaltensprinzipien 
zur Vorbeugung der Straftaten gemäß Gv.D. Nr. 231/2001. 
Der Kodex ist ein wesentliches und integrierendes Element 
des Modells 231, denn er bildet mit ihm ein systematisches 
Ganzes interner Regeln zur Verbreitung einer Kultur der 
betrieblichen Ethik und Transparenz. Der Kodex sieht den 
ausdrücklichen Hinweis auf die Einhaltung der dort enthal-
tenen Grundsätze und Regeln sowohl für die Gesellschafts-
organe als für alle Mitarbeiter der Gruppe und auch für all 
diejenigen vor, die ständig oder vorübergehend mit diesem 
interagieren.

Jede Gesellschaft der Gruppe ist aufgefordert, sich die 
Grundsätze des von Alperia angewandten Ethikkodex zu 
eigen zu machen und die am besten geeigneten Maßnah-
men zur Sicherstellung dessen Einhaltung zu ergreifen.

Der Ethikkodex ist auf der Website der Muttergesellschaft 
und der Gesellschaften (sofern übernommen) veröffentlicht.

Schließlich wird darauf hingewiesen, dass die Pricewater-
houseCoopers AG die Rechnungsprüfungsgesellschaft von 
Alperia AG und der Alperia Gruppe ist.

Bozen, 30. März 2023 
Vorstandsvorsitzende 
Kröss Flora Emma
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Bilanz (Vermögens- und Finanzlage) (in Euro)

Anmerkungen Zum 31/12/2022 Zum 31/12/2021

AKTIVA

Langfristige Vermögenswerte

Immaterielle Vermögenswerte 8.1 50.401.906 47.631.986

Sachanlagen 8.2 36.784.058 37.899.705

Beteiligungen 8.3 1.058.297.657 1.003.325.010

Vorgezogene Steueransprüche 8.4 3.091.996 3.126.704

Sonstige Forderungen und sonstige langfristige Vermögenswerte 8.5 689.006.079 365.196.287

Summe langfristige Vermögenswerte 1.837.581.696 1.457.179.692

Umlaufvermögen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 8.6 37.504.560 34.263.955

Vorräte 8.7 4.164.904 4.193.235

Liquide Mittel 8.8 230.966.689 54.716.334

Sonstige Forderungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte im Finanz-
bereich

8.9 660.998.184 373.053.677

Summe der kurzfristigen Vermögenswerte 933.634.337 466.227.201

Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte und aufzugebende Ge-
schäftsbereiche

8.10 7.292.355 7.292.355

SUMME DER AKTIVA 2.778.508.387 1.930.699.248

EIGENKAPITAL

Gesellschaftskapital 8.11 750.000.000 750.000.000

SONSTIGE RÜCKLAGEN 8.11 111.186.616 102.223.144

Gewinnvortrag 8.11 521.458 715.279

Betriebsergebnis 8.11 34.157.154 31.374.926

Summe Eigenkapital 895.865.228 884.313.349

PASSIVA

Langfristige Verbindlichkeiten

Rückstellung für Risiken und Aufwendungen 8.12 21.271.732 13.139.632

Sozialleistungen an Arbeitnehmer 8.13 2.176.767 2.444.323

Passive latente Steuern 8.4 3.077.647 1.797.684

Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken und sonstigen Kreditgebern 8.14 879.036.390 807.187.394

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 8.15 3.826.512 0

Summe langfristige Verbindlichkeiten 909.389.049 824.569.033

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8.17 21.426.183 20.562.489

Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken und sonstigen Kreditgebern 8.14 594.541.924 22.342.554

Kurzfristige Steuerverbindlichkeiten 8.15 9.902.217 0

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 8.18 347.383.786 178.911.824

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 973.254.110 221.816.866

Zur Veräußerung bestimmte Passiva und aufzugebende Geschäftsbereiche 0 0

SUMME PASSIVA UND EIGENKAPITAL 2.778.508.387 1.930.699.248

1 Lagebericht zum Jahresabschluss
2 Jahresabschluss Alperia AG
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Gewinn-und-Verlust-Rechnung (in Euro)

Anmerkungen 2022 2021

Erträge (EUR) 9.1 26.923.487 27.156.967

Sonstige Erlöse und Erträge 9.2 39.081.064 11.546.502

Summe sonstige Erlöse und Erträge 66.004.551 38.703.469

Kosten für Roh-, Betriebsstoffe und Waren 9.3 (419.953) (359.376)

Aufwendungen für Dienstleistungen  9.4 (40.640.315) (32.315.638)

Personalaufwand 9.5 (25.194.339) (21.936.001)

Abschreibungen, Rückstellungen und Wertberichtigungen  9.6 (21.168.938) (9.531.223)

Sonstige betriebliche Aufwendungen 9.7 (1.528.579) (1.678.015)

Summe Aufwendungen (88.952.124) (65.820.253)

Betriebsergebnis (22.947.573) (27.116.784)

Bewertungsergebnis der Beteiligungen 9.8 (10.510.362) (10.422.543)

Erträge im Finanzbereich 9.8 90.731.023 78.701.031

Aufwand im Finanzbereich 9.8 (28.408.239) (16.974.067)

(davon Wertberichtigungen von Forderungen im Finanzbereich) 9.8 (2.271.502) (43.007)

Ergebnis vor Steuern 28.864.850 24.187.637

Steuern 9.9 5.292.304 3.222.749

Nettoergebnis (A) der fortgeführten Geschäftsbereiche 34.157.154 27.410.386

Aufzugebende Geschäftsbereiche 0 3.964.540

Nettoergebnis (B) der aufzugebenden Geschäftsbereiche 9.10 0 3.964.540

Betriebsergebnis 34.157.154 31.374.926

Gesamtergebnisrechnung im Geschäftsjahr (in Euro) 2022 2021

Betriebsergebnis (A) 34.157.154 31.374.926

Komponenten der Gewinn-und-Verlust-Rechnung, die zu einem späteren Zeitpunkt in die Gewinn-und-Verlust-Rechnung 
umgegliedert werden können (steuerbereinigt)

Gewinn/(Verlust) an Cash-Flow-Hedge-Instrumenten 7.044.880 (253.263)

Summe Komponenten der Gewinn-und-Verlust-Rechnung, die zu einem spä-
teren Zeitpunkt in die Gewinn-und-Verlust-Rechnung umgegliedert werden 
können (B)

7.044.880 (253.263)

Komponenten der Gewinn-und-Verlust-Rechnung, die nicht zu einem späteren Zeitpunkt in die Gewinn-und-Verlust-Rech-
nung umgegliedert werden können (steuerbereinigt)

Versicherungsmathematischer Gewinn/(Verlust) für leistungsorientierte Pläne 
von Sozialleistungen an Arbeitnehmer

349.845 117.959

Summe Komponenten der Gewinn-und-Verlust-Rechnung, die zu einem 
späteren Zeitpunkt nicht in die Gewinn-und-Verlust-Rechnung umgegliedert 
werden können (C)

349.845 117.959

Summe sonstiger nicht in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung erfasster Ge-
winne (Verluste), bereinigt um die steuerlichen Auswirkungen (B) + (C)

7.394.725 (135.304)

Summe Gesamtergebnis (A) + (B) + (C) 41.551.879 31.239.622
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Aufstellung der Veränderungen des Eigenkapitals zum 31. Dezember 2021

(Werte in TEUR)
Gesellschafts-

kapital
Gesetzliche  

Rücklage

Rücklage gem.  
Art. 5.4.2 Rahmen-

vereinbarung

Rücklage First Time 
Adoption

Cashflow-Hedge-
Rücklage

Rücklage IAS 19
Gewinnvortrag 

(Verlustvortrag)
Nettoergebnis

Summe des  
Eigenkapitals

Zum 31. Dezember 2020 750.000 76.231 32.150 (3.372) (1.565) (2.612) 5.022 30.519 886.374

Verwendung des Gewinnvortraganteils 0 0 0 0 0 0 693 (693) 0

Verwendung des Jahresüberschussanteils für 
Dividenden

0 1.526 0 0 0 0 0 (1.526) 0

Verwendung des Jahresüberschussanteils für 
Dividenden

0 0 0 0 0 0 (5.000) (28.300) (33.300)

Eigenkapital nach dem Beschluss auf Verwendung 750.000 77.757 32.150 (3.372) (1.565) (2.612) 715 0 853.074

Veränderung der Cash-Flow-Hedge-Rücklage 0 0 0 0 (253) 0 0 0 (253)

Veränderung der Rücklage IAS 19 0 0 0 0 0 118 0 0 118

Ergebnis der Gewinn-und-Verlust-Rechnung der 
Periode

0 0 0 0 0 0 0 31.375 31.375

Zum 31. Dezember 2021 750.000 77.757 32.150 (3.372) (1.818) (2.494) 715 31.375 884.313

Die im Lauf des Geschäftsjahrs 2021 pro Aktie beschlossene Dividende belief sich auf 0,04440 Euro.

Aufstellung der Veränderungen des Eigenkapitals zum 31. Dezember 2022

(Werte in TEUR)
Gesellschafts-

kapital
Gesetzliche  

Rücklage

Rücklage gem.  
Art. 5.4.2 Rahmen-

vereinbarung

Rücklage First Time 
Adoption

Cashflow-Hedge-
Rücklage

Rücklage IAS 19
Gewinnvortrag 

(Verlustvortrag)
Nettoergebnis

Summe des  
Eigenkapitals

Zum 31. Dezember 2021 750.000 77.757 32.150 (3.372) (1.818) (2.494) 715 31.375 884.313

Verwendung des Jahresüberschussanteils für 
Dividenden

0 1.569 0 0 0 0 0 (1.569) 0

Verwendung des Jahresüberschussanteils für 
Dividenden

0 0 0 0 0 0 (194) (29.806) (30.000)

Eigenkapital nach dem Beschluss auf Verwendung 750.000 79.325 32.150 (3.372) (1.818) (2.494) 521 0 854.313

Veränderung der Cash-Flow-Hedge-Rücklage 0 0 0 0 7.045 0 0 0 7.045

Veränderung der Rücklage IAS 19 0 0 0 0 0 350 0 0 350

Ergebnis der Gewinn-und-Verlust-Rechnung der 
Periode

0 0 0 0 0 0 0 34.157 34.157

 Zum 31. Dezember 2022 750.000 79.325 32.150 (3.372) 5.227 (2.144) 521 34.157 895.865

Die im Lauf des Geschäftsjahrs 2022 pro Aktie beschlossene Dividende belief sich auf 0,04000 Euro.

Information zum Gewinn je Aktie

Der Gewinn je Aktie wird ermittelt, indem das Jahresergebnis durch die Anzahl der zum 31. Dezember 2022 in Umlauf be-
findlichen Stammaktien geteilt wird. 
Betriebsergebnis (Werte in TEUR): 34.157 
Zahl der Stammaktien (in Tausenden): 750.000 
Gewinn je Aktie: 0,04554

1 Lagebericht zum Jahresabschluss
2 Jahresabschluss Alperia AG
3 Lagebericht zum konsolidierten Jahresabschluss
4 Konsolidierter Jahresabschluss der Alperia Gruppe



Seite  
53

Alperia AG
Jahresabschluss 2022

Aufstellung der Veränderungen des Eigenkapitals zum 31. Dezember 2021

(Werte in TEUR)
Gesellschafts-

kapital
Gesetzliche  

Rücklage

Rücklage gem.  
Art. 5.4.2 Rahmen-

vereinbarung

Rücklage First Time 
Adoption

Cashflow-Hedge-
Rücklage

Rücklage IAS 19
Gewinnvortrag 

(Verlustvortrag)
Nettoergebnis

Summe des  
Eigenkapitals

Zum 31. Dezember 2020 750.000 76.231 32.150 (3.372) (1.565) (2.612) 5.022 30.519 886.374

Verwendung des Gewinnvortraganteils 0 0 0 0 0 0 693 (693) 0

Verwendung des Jahresüberschussanteils für 
Dividenden

0 1.526 0 0 0 0 0 (1.526) 0

Verwendung des Jahresüberschussanteils für 
Dividenden

0 0 0 0 0 0 (5.000) (28.300) (33.300)

Eigenkapital nach dem Beschluss auf Verwendung 750.000 77.757 32.150 (3.372) (1.565) (2.612) 715 0 853.074

Veränderung der Cash-Flow-Hedge-Rücklage 0 0 0 0 (253) 0 0 0 (253)

Veränderung der Rücklage IAS 19 0 0 0 0 0 118 0 0 118

Ergebnis der Gewinn-und-Verlust-Rechnung der 
Periode

0 0 0 0 0 0 0 31.375 31.375

Zum 31. Dezember 2021 750.000 77.757 32.150 (3.372) (1.818) (2.494) 715 31.375 884.313

Die im Lauf des Geschäftsjahrs 2021 pro Aktie beschlossene Dividende belief sich auf 0,04440 Euro.

Aufstellung der Veränderungen des Eigenkapitals zum 31. Dezember 2022

(Werte in TEUR)
Gesellschafts-

kapital
Gesetzliche  

Rücklage

Rücklage gem.  
Art. 5.4.2 Rahmen-

vereinbarung

Rücklage First Time 
Adoption

Cashflow-Hedge-
Rücklage

Rücklage IAS 19
Gewinnvortrag 

(Verlustvortrag)
Nettoergebnis

Summe des  
Eigenkapitals

Zum 31. Dezember 2021 750.000 77.757 32.150 (3.372) (1.818) (2.494) 715 31.375 884.313

Verwendung des Jahresüberschussanteils für 
Dividenden

0 1.569 0 0 0 0 0 (1.569) 0

Verwendung des Jahresüberschussanteils für 
Dividenden

0 0 0 0 0 0 (194) (29.806) (30.000)

Eigenkapital nach dem Beschluss auf Verwendung 750.000 79.325 32.150 (3.372) (1.818) (2.494) 521 0 854.313

Veränderung der Cash-Flow-Hedge-Rücklage 0 0 0 0 7.045 0 0 0 7.045

Veränderung der Rücklage IAS 19 0 0 0 0 0 350 0 0 350

Ergebnis der Gewinn-und-Verlust-Rechnung der 
Periode

0 0 0 0 0 0 0 34.157 34.157

 Zum 31. Dezember 2022 750.000 79.325 32.150 (3.372) 5.227 (2.144) 521 34.157 895.865

Die im Lauf des Geschäftsjahrs 2022 pro Aktie beschlossene Dividende belief sich auf 0,04000 Euro.
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Anmerkungen 2022 2021

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit

Ergebnis vor Steuern ohne aufzugebende Geschäftsbereiche 28.864.850 28.152.177

Berichtigungen, um das Ergeb. vor Steuern an den Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten anzugleichen:

Veräußerungsgewinne (Vermögenswerte) 10.2 0 (18.535)

Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immat. Vermögenswerte 10.6 13.041.117 6.170.333

Rückstellungen 10.6 8.127.821 3.360.890

Veräußerungsverluste (Vermögenswerte) 10.7 0 434.543

Bewertungsergebnis der Beteiligungen nach Abzug der Freistellungen der entspre-
chenden Wertberichtigungsrückstellungen

10.8 5.708.232 11.222.543

Ergebnis aufzugebende Geschäftsbereiche 10.10 0 (3.964.540)

Wertberichtigungen Forderungen im Finanzbereich 10.8 2.271.502 43.007

Aufwand/(Erträge) im Finanzbereich netto 10.8 4.757.527 3.074.794

Fair Value der derivativen Sicherungsderivate mit OIC-Deckung 7.044.880 (253.263)

Dividenden aus Beteiligungen 10.8 (68.951.567) (64.847.365)

Durch die betriebliche Tätigkeit generierter (absorbierter) Cashflow vor den Veränderungen 
des Umlaufvermögens

(28.000.487) (44.777.594)

Veränderungen des Umlaufvermögens    

Vorräte 28.331 486.907

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen 47.724.452 (41.710.096)

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten 15.809.535 3.415.862

Cashflow aus der Veränderung des Umlaufvermögens 63.562.318 (37.807.327)

Veränderung der Rückstellung für Risiken und Aufwendungen 4.279 (1.895.610)

Veränderung der Rückstellungen für Sozialleistungen an Arbeitnehmer 82.289 (265.809)

Zinsaufwand 10.8 (17.871.393) (9.844.619)

Vereinnahmte Zinsen 10.8 15.897.992 8.628.684

Vereinnahmte Dividenden 10.8 62.843.567 47.017.687

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit (A) 125.383.415 (10.792.411)

davon aufzugebende Geschäftsbereiche 0 0

Durch die Investitionstätigkeit absorbierter Cashflow 

Investitionen in Sachanlagen, immaterielle Vermögensgegenstände und Finanzanlagen 9.1-9.3 (733.531.545) (175.194.889)

Cashflow aus der Veräußerungstätigkeit

Sachanlagen, immaterielle Vermögensgegenstände und Finanzanlagen 9.1-9.3 91.228 7.343.669

Durch die Investitionstätigkeit generierter (absorbierter) Cashflow (B) (733.440.317) (167.851.220)

davon aufzugebende Geschäftsbereiche 0 6.013.540

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

Ausgeschüttete Dividenden (30.000.000) (33.300.000)

Veränderung der Verbindlichkeiten im Finanzbereich 814.307.257 112.733.370

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (C) 784.307.257 79.433.370

davon aufzugebende Geschäftsbereiche 0 0

Netto-Cashflow des Geschäftsjahrs (A+B+C) 176.250.355 (99.210.262)

davon aufzugebende Geschäftsbereiche 0 6.013.540

Liquide Mittel zu Beginn des Geschäftsjahrs 54.716.334 153.926.596

Liquide Mittel am Ende des Geschäftsjahrs 230.966.689 54.716.334
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Erläuterungen

1. Allgemeine Hinweise

Alperia AG („Gesellschaft“ oder „Alperia“) ist eine Gesell-
schaft, die in Italien gegründet und ansässig und nach der 
Rechtsordnung der Italienischen Republik organisiert ist und 
ihren Sitz in Bozen, Zwölfmalgreiener Straße 8, hat. 

Zum 31. Dezember 2022 war die Aufstellung des Gesell-
schaftskapitals der Gesellschaft so, wie in der nachfolgen-
den Tabelle dargestellt:

Beschreibung Zahl der Aktien Nennwert (TEUR) % des Grundkapitals

Autonome Provinz Bozen 347.852.466 347.852 46,38%

Gemeinde Bozen 157.500.000 157.500 21,00%

Gemeinde Meran 157.500.000 157.500 21,00%

Selfin GmbH 87.147.534 87.148 11,62%

Summe 750.000.000 750.000 100,00%

Alperia und die von ihr abhängigen Gesellschaften („Alperia 
Gruppe“, „Gruppe“ oder „Konzern“) waren im Lauf des 
Jahres 2022 in den fünf verschiedenen nachfolgenden auf-
geführten Geschäftsbereichen tätig:

 - Produktion (Wasserkraft und Photovoltaik);

 - Verkauf und Trading (Strom, Erdgas, Wärme und ver-
schiedene Dienstleistungen);

 - Netze (Verteilung und Übertragung von Strom, Vertei-
lung von Erdgas);

 - Wärme und Services (Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen, 
Fernheizwerke und Biomassekraftwerke);

 - Smart Region (Geschäftsbereiche Smart Land, Photovol-
taik und Energieeffizienz).

Aktionäre von Alperia

46,38% Autonome Provinz Bozen

21% Gemeinde Bozen

21% Gemeinde Meran

11,62% Selfin GmbH
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2.  Zusammenfassung der wichtigsten angewandten 
Rechnungslegungsstandards

Nachstehend sind die wichtigsten Kriterien und Grund-
sätze aufgeführt, die bei der Aufstellung und Erstellung 
des Jahresabschlusses der Gesellschaft („Jahresabschluss“) 
angewandt wurden. Diese Rechnungslegungsstandards 
wurden kohärent für die in diesem Dokument vorgestellten 
Zeiträume angewandt.

2.1 Grundlage für die Erstellung

Mit der Europäischen Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 
vom 19. Juli 2002 wurde ab dem Geschäftsjahr 2005 die 
verpflichtende Anwendung der International Financial Re-
porting Standards („FRS“) eingeführt, die vom International 
Accounting Standards Board („IASB“) herausgegeben und 
von der Europäischen Union („EU IFRS“ oder „internationale 
Rechnungslegungsstandards“) zur Erstellung der Jahres-
abschlüsse von Gesellschaften angewandt werden, deren 
Kapitalanteile und/oder Anleihen an einem geregelten 
Markt in der Europäischen Gemeinschaft notiert sind. Am 23. 
Juni 2016 beschloss die Gesellschaft ein Anleihenemissions-
programm mit der Bezeichnung „Euro Medium Term Note 
Programm“ („EMTN“), das an der irischen Börse mit einem 
Höchstbetrag von 600 Mio. Euro notiert ist. Am 27. Juni 2016 
emittierte die Gesellschaft die ersten beiden Tranchen der 
Anleihen mit einem Nennwert von 125 Mio. bzw. 100 Mio. 
Euro, die am 30. Juni 2016 zum Handel zugelassen wurden. 
Am 23. Dezember 2016 emittierte die Gesellschaft die dritte 
Tranche der Anleihen zu einem Nennwert von 150 Mio. Euro. 
Im Lauf des Jahres 2017 emittierte die Gesellschaft schließ-
lich die vierte Tranche der Anleihen zu einem Wert von 935 
Mio. NOK. 

Damit hat Alperia seit 2016 den Status eines Unternehmens 
von öffentlichem Interesse und ist somit zur Erstellung des 
Jahresabschlusses und des konsolidierten Abschlusses ge-
mäß den EU-IFRS verpflichtet.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den interna-
tionalen Rechnungslegungsstandards und im Hinblick auf 
die Fortführung des Unternehmens erstellt.

Es wird darauf hingewiesen, dass unter EU-IFRS alle „Inter-
national Financial Reporting Standards“, alle „International 
Accounting Standards“ (IAS), alle Auslegungen des „Inter-
national Reporting Interpretations Commitee“ (IFRIC), vorher 
als „Standing Interpretations Commitee“ bezeichnet, zu 

verstehen sind, die zum Zeitpunkt der Feststellung des 
Jahresabschlusses von der Europäischen Union nach dem 
von der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 vorgesehenen 
Verfahren übernommen wurden.  

Der vorliegende Jahresabschluss wurde auf der Grundlage 
des besten Kenntnisstands der internationalen Rechnungs-
legungsstandards und unter Berücksichtigung der besten 
einschlägigen Literatur erstellt. Etwaige zukünftige Orientie-
rungen und Aktualisierungen im Hinblick auf die Auslegung 
werden sich in den folgenden Geschäftsjahren nach den 
jeweils von den entsprechenden Rechnungslegungsstan-
dards vorgesehenen Modalitäten niederschlagen. 

Dieser Jahresabschluss wird dem Vorstand der Gesellschaft 
am 30. März 2023 sowie dem Aufsichtsrat von Alperia AG am 
8. Mai 2023 zur Feststellung vorgelegt.

2.2 Rechnungsaufstellungen

Im Hinblick auf die Form und den Inhalt der Rechnungsauf-
stellungen für das Geschäftsjahr ging die Gesellschaft wie 
folgt vor:

i) die Aufstellung betreffend die Vermögens- und Finan-
zlage weist die kurzfristigen und langfristigen Aktiva 
separat aus, was auch für die kurzfristigen und langfri-
stigen Verbindlichkeiten gilt;

ii) in der Aufstellung der Gesamtergebnisrechnung sind 
Aufwand und Erträge nach ihrer Art klassifiziert;

iii) die Aufstellung der Ergebnisrechnung umfasst außer 
dem Jahresergebnis auch die anderen Aufwands- und 
Ertragsposten, die nicht direkt in der Gewinn-und-Ver-
lust-Rechnung ausgewiesen, sondern gemäß den inter-
nationalen Rechnungslegungsstandards ausdrücklich 
unter den Bestandteilen des Eigenkapitals ausgewiesen 
bilanziert sind. Diese Aufstellung wird als „sonstiges 
Ergebnis“ oder OCI (Other Comprehensive Income) 
bezeichnet; 

iv) die Kapitalflussrechnung wird nach der indirekten 
Methode dargestellt;

v) Aufstellung der Bewegung des Eigenkapitals.
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Diese Aufstellungen stellen die Wirtschafts-, Vermögens- 
und Finanzlage der Gesellschaft am besten dar. 

Dieser Jahresabschluss wurde in Euro aufgestellt, der von 
der Gesellschaft genutzten Währung. Die in den Bilanzsche-
mata sowie den Aufstellungen der Ergebnisrechnung auf-
geführten Werte sind vorbehaltlich anderweitiger Angaben 
in TEUR ausgewiesen.

Der Jahresabschluss unterliegt einer Rechnungsprüfung 
durch die Rechnungsprüfungsgesellschaft Pricewaterhouse-
Coopers AG, dem Rechnungsprüfer der Gesellschaft und der 
Gruppe.

2.3 Bewertungskriterien

Immaterielle Vermögenswerte

Die immateriellen Vermögenswerte bestehen aus nicht 
monetären Elementen, die identifizierbar sind und keine 
physische Substanz aufweisen, die kontrollierbar und in der 
Lage sind, künftigen wirtschaftlichen Nutzen zu erzeugen. 
Diese werden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskos-
ten erfasst, einschließlich der direkt zurechenbaren Aufwen-
dungen, um den Vermögenswert für dessen Verwendung 
vorzubereiten, bereinigt um die kumulierten Abschreibun-
gen und etwaige Wertverluste. 

Die Abschreibung der immateriellen Vermögenswerte 
beginnt, wenn der Vermögenswert gebrauchsbereit ist, 
und wird systematisch im Verhältnis zu dessen möglicher 
Restnutzungsdauer, d. h. auf der Grundlage der geschätzten 
Lebensdauer, zugerechnet.

Die von der Gesellschaft geschätzte Nutzungsdauer für die 
Sachanlagen ist im Folgenden aufgeführt:

Immaterielle Vermögenswerte Satz %

Konzessionen, Lizenzen, Marken 
und ähnliche Rechte

20%

Right of Use IFRS 16 Vertragsdauer

Unter besonderer Bezugnahme auf „Software as a service“ 
und die Anwendungen, die mithilfe von Lösungen verwaltet 
werden, welche die Inanspruchnahme von „Infrastructure as 
a service“ beinhalten, veranlasst die Gesellschaft

 - die Aktivierung der Lizenzkosten zusammen mit den 
internen und externen Aufwendungen für die ent-
sprechende Konfiguration und individuelle Anpassung, 
sofern diese die Voraussetzungen gemäß dem interna-
tionalen Rechnungslegungsstandard IAS 38 erfüllen;

 - die Bilanzierung des periodischen Aufwands in Verbin-
dung mit den Dienstleistungen „Software as a service“ 
und „Infrastructure as a service“ nach dem Kriterium 
der periodengerechten Erfassung mittels der Technik 
der Rechnungsabgrenzung in der Gewinn-und-Verlust-
Rechnung.

Sachanlagen

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten, bereinigt um die 
kumulierten Abschreibungen und die etwaigen Wertverlus-
te, bewertet. Die Kosten beinhalten die direkt getragenen 
Aufwendungen, um ihren Gebrauch möglich zu machen, 
sowie die etwaigen Aufwendungen für den Abbau und die 
Entfernung, die aufgrund vertraglicher Verpflichtungen 
getragen werden, wonach der Vermögenswert wieder in 
seinen anfänglichen Zustand versetzt werden muss.

Die Fremdkapitalkosten, die direkt dem Erwerb, dem Bau 
oder der Herstellung eines Vermögenswerts zugeordnet 
werden können, der eine Aktivierung gemäß IAS 23 recht-
fertigt, werden für den Vermögenswert als Teil seiner Kosten 
aktiviert.

Die für normale bzw. regelmäßige Instandhaltungsmaß-
nahmen und Reparaturen aufgewandten Kosten werden 
bei ihrem Anfallen direkt der Gewinn-und-Verlust-Rechnung 
zugeordnet.  Die Aktivierung der Kosten für Erweiterung, 
Modernisierung oder Verbesserung der strukturellen Ele-
mente im Eigentum oder im Gebrauch Dritter erfolgt, soweit 
sie die Voraussetzungen für die separate Klassifizierung als 
Aktiva oder Aktivabestandteil erfüllen.

Zu den Verbesserungsmaßnahmen an Vermögenswerten 
Dritter gehören die Kosten, die für die Ausstattung und 
Modernisierung von Liegenschaften aufgewandt werden, 
die aufgrund eines anderen Rechts als dem Eigentumsrecht 
im Besitz sind.

Die Abschreibungen werden in konstanter Höhe zu Sätzen 
angesetzt, die eine Amortisierung der Vermögenswerte bis 
zum Ablauf deren Nutzungsdauer ermöglichen. 
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Die von der Gesellschaft geschätzte Nutzungsdauer für 
einzelne Kategorien von Sachanlagen ist im Folgenden 
aufgeführt:

Sachanlagen Satz %

Geschäfts- und Betriebsausstattung 5%

Büromöbel 6%

Dem Geschäftsbetrieb dienende 
Gebäude 

1,5% 

Technische Anlagen 5% bis 10%

Right of Use IFRS 16 Vertragsdauer

 
Leasinggüter (IFRS 16)

Die durch den Standard IFRS 16 eingeführten Regeln wur-
den perspektivisch im Rahmen der First Time Adoption ab 
dem 1. Jänner 2019 mittels einiger gemäß dem Standard 
zulässiger Vereinfachungen angewandt, nach denen Ver-
träge mit einer Laufzeit von weniger als zwölf Monaten 
sowie einige Verträge mäßigen Werts aus der Bewertung 
ausgeschlossen wurden. 

Der Standard definiert als „Lease“ die Verträge, auf deren 
Grundlage dem Leasingnehmer gegen eine Gegenleistung 
das Recht auf Nutzung eines identifizierten Vermögens-
werts für einen vereinbarten Zeitraum übertragen wird. Die 
Anwendung des Standards auf die in diesem Sinn identifi-
zierten Verträge hat die Bilanzierung eines Vermögenswerts, 
der das Nutzungsrecht repräsentiert („Right of Use“), zur 
Folge. Dieser Vermögenswert wird entweder auf Grund-
lage seiner wirtschaftlich-technischen Lebensdauer oder 
der Restlaufzeit der Verträge abgeschrieben, je nachdem 
welcher Zeitraum kürzer ist. Die entsprechende Verbindlich-
keit, die unter den Finanzverbindlichkeiten ausgewiesen ist, 
entspricht dem aktuellen Wert der zukünftigen verpflichten-
den Mindestgebühren, zu deren Zahlung der Leasingnehmer 
verpflichtet ist, und nimmt mit deren Zahlung ab. Es wird da-
rüber hinaus darauf hingewiesen, dass die Nutzungsrechte 
und die Verbindlichkeiten bei der anfänglichen Bilanzierung 
der Verträge unter Abzinsung der zukünftigen Gebühren 
während deren gesamten Dauer bewertet werden, wobei 
ggf. die mögliche Verlängerung oder vorzeitige Aufhebung 
nur dann berücksichtigt wird, wenn die Geltendmachung 
dieser Optionen in einem vernünftigen Maß sicher ist. Zur 
Abzinsung wird im Allgemeinen der ausdrücklich im Vertrag 
angegebene Zinssatz herangezogen, sofern verfügbar. In 
dessen Ermangelung wird der Zinssatz auf die jüngste An-
leiheschuld herangezogen. 

Beteiligungen

Beteiligungen an abhängigen und verbundenen Unter-
nehmen sind zu den Anschaffungskosten ausgewiesen. 
Verbundene Unternehmen sind jene, auf welche die Alperia 
AG einen erheblichen Einfluss ausübt, von dem ausgegan-
gen wird, wenn die Beteiligung 20 bis 50 % der Stimm-
rechte betrifft. Die Kosten werden berichtigt, um eventuelle 
dauerhafte Wertverluste zu berücksichtigen. Diese werden 
bis zur maximalen Höhe der aufgewandten Kosten wieder 
aufgewertet, wenn die Voraussetzungen für die Wertberich-
tigungen wegfallen. 

Übersteigt der auf die Alperia AG entfallende Verlust den 
Buchwert der Beteiligung und ist die Gesellschaft, welche 
die Beteiligung hält, gesetzlich oder implizit verpflichtet, 
Verpflichtungen der Gesellschaft, an welcher sie beteiligt ist, 
zu erfüllen oder in jedem Fall deren Verluste zu decken, wird 
der etwaige Überschuss im Hinblick auf den Buchwert in 
einer entsprechenden Rückstellung für Aufwendungen auf 
der Passivseite ausgewiesen.

Die nicht qualifizierten, notierten und nicht notierten Betei-
ligungen werden gemäß IFRS 9 zu dem in der Gewinn-und-
Verlust-Rechnung erfassten Fair Value erfasst.

Wertminderung von nicht finanziellen Vermögenswerten

An jedem Bilanzstichtag werden die nicht finanziellen Ver-
mögenswerte analysiert, um festzustellen, ob Hinweise für 
eine eventuelle Minderung deren Werte vorliegen. Wenn 
Ereignisse eintreten, die zu einer mutmaßlichen Reduzie-
rung des Buchwerts der nicht finanziellen Vermögenswerte 
führen, wird geprüft, ob sie einbringbar sind, indem der 
Buchwert mit dem entsprechenden erzielbaren Wert ver-
glichen wird, der entweder dem Fair Value, bereinigt um die 
Aufwendungen für die Veräußerung, oder dem Nutzungs-
wert entspricht, je nachdem, welcher Wert höher ist. Der 
Nutzungswert wird durch die Abzinsung des Cashflows 
ermittelt, der infolge der Nutzung des Vermögensgegen-
stands und – sofern relevant und in einem vernünftigen 
Maß feststellbar – infolge dessen Veräußerung am Ende 
seiner Nutzungsdauer, bereinigt um die Aufwendungen für 
die Veräußerung, zu erwarten ist. Der erwartete Cashflow 
wird anhand vernünftiger und nachweisbarer Annahmen 
festgelegt, die repräsentativ für die beste Schätzung der 
zukünftigen wirtschaftlichen Bedingungen sind, welche 
während der Restnutzungsdauer des Vermögenswerts ein-
treten werden, wobei von außen kommenden Hinweisen 
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eine höhere Bedeutung beigemessen wird. Die zukünftigen 
erwarteten Kapitalflüsse, die herangezogen werden, um 
den Nutzungswert zu ermitteln, basieren auf dem jüngsten 
Industrieplan, der vom Management genehmigt wurde 
und die Prognosen für Erträge, betriebliche Aufwendungen 
und Investitionen enthält. Bei Vermögenswerten, die keine 
weitgehend unabhängigen Kapitalflüsse erzeugen, wird 
der Veräußerungswert anhand der zahlungsmittelgene-
rierenden Einheit, der diese angehören, ermittelt, d. h. der 
kleinsten identifizierbaren Einheit an Aktiva, die autonomen, 
eingehenden Cashflow aus dem ununterbrochenen Ge-
brauch generiert. Die Abzinsung erfolgt zu einem Satz, der 
die gängigen Marktbewertungen des Zeitwerts des Gelds 
und der spezifischen Risiken der Tätigkeit widerspiegelt, die 
nicht in den Cashflow-Schätzungen berücksichtigt sind. Ins-
besondere wird der Kapitalkostensatz (WACC, Weighted Ave-
rage Cost of Capital) herangezogen. Der Nutzungswert wird 
bereinigt um die steuerlichen Auswirkungen ermittelt, da 
mit dieser Methode Werte erzeugt werden, die im Wesent-
lichen mit denen gleichwertig sind, die durch die Abzinsung 
des Cashflows vor Steuern zu einem Diskontsatz vor Steuern 
erzielt werden können, der iterativ vom Ergebnis der Bewer-
tung nach Steuern abgeleitet wird. Die Bewertung erfolgt 
nach einzelnen Aktiva oder nach zahlungsmittelgenerie-
render Einheit. Fallen die Gründe für die vorgenommenen 
Wertminderungen weg, wird der Wert der Aktiva wieder-
hergestellt, und die Wertberichtigung wird als Aufwertung 
in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung (Wiederherstellung 
des Werts) ausgewiesen. Die Wiederherstellung erfolgt ent-
weder zum Veräußerungswert oder zum Buchwert vor den 
ehemals vorgenommenen Wertminderungen, je nachdem 
welcher Wert geringer ist, und wird um die Abschreibungs-
quoten reduziert, die angesetzt worden wären, wenn keine 
Wertminderung durchgeführt worden wäre.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und  
sonstige kurzfristige und langfristige Forderungen

Unter Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und 
sonstigen kurzfristigen und langfristigen Forderungen sind 
Finanzinstrumente zu verstehen, die sich überwiegend auf 
Forderungen an Kunden beziehen, die keine Derivate sind 
und die nicht an einem aktiven Markt notiert sind, von denen 
fixe oder bestimmbare Zahlungen zu erwarten sind. Die For-
derungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen 
Forderungen sind in der Bilanz unter dem Umlaufvermögen 
ausgewiesen, mit Ausnahme derer mit einem Vertragsablauf 
von mehr als zwölf Monaten nach dem Bilanzstichtag, die 
unter den langfristigen Aktiva bilanziert sind.

Diese Finanzaktiva werden dann auf der Aktivseite der 
Bilanz verbucht, wenn die Gesellschaft Vertragspartei der 
mit diesen verbundenen Verträgen wird, und werden von 
der Aktivseite der Bilanz gestrichen, wenn der Anspruch auf 
Cashflow mit allen Risiken und Vorteilen in Verbindung mit 
dem veräußerten Vermögenswert übertragen wird.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die 
sonstigen kurzfristigen und langfristigen Forderungen wer-
den ursprünglich zu ihrem Fair Value angesetzt und dann zu 
den fortgeführten Anschaffungskosten, wobei der effektive 
Zinssatz, reduziert um die Wertverluste, herangezogen wird.

Die Wertverluste der Forderungen werden gemäß den An-
gaben im Abschnitt „Finanzielle Vermögenswerte“ dieser Er-
läuterungen ermittelt. Der Betrag der Wertminderung wird 
als Differenz zwischen dem Buchwert der Aktiva und dem 
Istwert der zukünftig erwarteten Kapitalflüsse bemessen.

Der Wert der Forderungen wird bereinigt um die entspre-
chende Rückstellung für uneinbringliche Forderungen 
bilanziert.

Die Forderungen aus Lieferungen und sonstige kurzfristige 
und langfristige Forderungen werden aus der Bilanz heraus-
genommen, wenn der Anspruch auf Cashflow erloschen ist 
und alle Risiken und Vorteile in Verbindung mit der Tätigkeit 
(sog. „Derecognition“) im Wesentlichen übertragen wurden, 
oder wenn der Bilanzposten als endgültig uneinbringlich 
betrachtet wird, nachdem alle erforderlichen Maßnahmen 
zur Einbringung abgeschlossen wurden.

Finanzielle Vermögenswerte

Die finanziellen Vermögenswerte werden anfänglich zum 
Fair Value erfasst. Nach der anfänglichen Erfassung können 
diese den folgenden drei Kategorien zugeordnet werden:

 - finanzielle Vermögenswerte, die nach fortgeführten 
Anschaffungskosten bewertet werden; 

 - finanzielle Vermögenswerte, die nach dem in den 
anderen Komponenten der Gewinn-und-Verlust-Rech-
nung erfassten Fair Value bewertet werden;

 - in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung zum Fair Value 
erfasste finanzielle Vermögenswerte. 
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Die Klassifizierung innerhalb dieser drei Kategorien erfolgt 
auf der Basis des Geschäftsmodells (Business Model) der Ge-
sellschaft und der Beschaffenheit des aus ihren Tätigkeiten 
generierten Cashflows. Insbesondere wird ein Vermögens-
wert bewertet:

 - zu den fortgeführten Anschaffungskosten, wenn das Ge-
schäftsmodell der Gesellschaft, dem er gehört, vorsieht, 
dass dieser gehalten wird, um den entsprechenden 
Cashflow einzunehmen, und nicht, um auch aus seinem 
Verkauf Gewinne zu erzielen, und dass die Eigenschaf-
ten des Cashflows aus der Tätigkeit ausschließlich der 
Zahlung von Kapital und Zinsen entsprechen;

 - zum Fair Value im Vergleich mit den anderen Kompo-
nenten der gesamten Gewinn-und-Verlust-Rechnung, 
wenn er sowohl zu dem Zweck gehalten wird, den 
vertraglichen Cashflow einzunehmen, als auch verkauft 
zu werden;

 - nach dem Fair Value mit der Gewinn-und-Verlust-Rech-
nung zugeschriebenen Wertänderungen, wenn er für 
Geschäfte gehalten wird und nicht unter die beiden 
vorhergehenden Punkte fällt.

Im Falle einer Änderung am Geschäftsmodell gliedert die 
Gesellschaft die Vermögenswerte innerhalb der drei unter-
schiedlichen Kategorien entsprechend um und wendet 
dabei die Umgliederungseffekte prospektiv an.

Die Bewertung der Einbringbarkeit der nicht zum Fair Value 
bewerteten finanziellen Vermögenswerte mit Auswirkun-
gen auf die Gewinn-und-Verlust-Rechnung wird vorge-
nommen unter Berücksichtigung der erwarteten Verluste, 
wobei unter „Verlust“ der aktuelle Wert aller künftigen nicht 
erzielten Einnahmen verstanden wird, der eingerechnet 
wird, um den künftigen Aussichten (sog. Forward Looking 
Information) Rechnung zu tragen. Die Schätzung, die ur-
sprünglich für die erwarteten Verluste in den nachfolgenden 
zwölf Monaten durchgeführt wurde, muss nun in Anbetracht 
einer eventuellen fortschreitenden Verschlechterung der 
Forderung angepasst werden, um die über die gesamte 
Kreditlaufzeit hinweg erwarteten Verluste abzudecken. 

Genauer gesagt, muss die Gesellschaft für die gruppeninter-
nen Forderungen finanzieller Art eine spezifische Rückstel-
lung für uneinbringliche Forderungen in Anwendung der 
vereinfachten Methode gemäß IFRS 9 einrichten. Da es sich 
um nicht besicherte Forderungen handelt und deshalb kein 
signifikanter Anstieg des Kreditrisikos ab der ursprünglichen 

Gewährung erfasst werden konnte, wurde die Wertberich-
tigung als Produkt der 12-monatigen Probability of Default 
und dem Buchwert der betreffenden Positionen errechnet 
und um eventuelle, zum Zeitpunkt der Erstellung dieses 
Finanzberichts erfolgte Zahlungen bereinigt. Die hier-
zu herangezogenen Probabilities of Default sind die von 
der Rating-Agentur von Alperia AG veröffentlichten, 2022 
aktualisierten historischen Expected Default Probabilities, 
auf Basis der Annahme, dass für alle Gesellschaften der Alpe-
ria Gruppe dasselbe Rating wie für die Muttergesellschaft 
gilt (BBB), und mit eventueller Änderung dieser Annahme, 
sofern dies für erforderlich gehalten wird.

Die finanziellen Vermögenswerte werden aus der Bilanz 
herausgenommen, wenn der Anspruch auf den entspre-
chenden Cashflow erloschen ist, und alle Risiken und 
Vorteile in Verbindung mit der Tätigkeit (sog. Derecogni-
tion) im Wesentlichen übertragen wurden, oder wenn der 
Bilanzposten als endgültig uneinbringlich betrachtet wird, 
nachdem alle erforderlichen Maßnahmen zur Einbringung 
abgeschlossen wurden.

Vorräte

Die Vorräte an Rohmaterialien, halb fertigen und fertigen 
Erzeugnissen werden entweder zu den durchschnittlichen 
gewichteten Kosten oder zum Marktwert zum Rechnungs-
abschluss bewertet, je nachdem welcher Wert geringer 
ist. Die durchschnittlichen gewichteten Kosten werden für 
den Referenzzeitraum für jede Bestandsnummer ermittelt. 
Die durchschnittlichen gewichteten Kosten umfassen die 
direkten Kosten für Material und Arbeit sowie die indirekten 
Kosten (variabel und fix). Die Bestandsvorräte werden stän-
dig überwacht, und ggf. werden überalterte Vorräte mit Zu-
weisung in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung abgewertet. 

Die in Ausführung befindlichen Arbeiten auf Bestellung 
werden unter Anwendung der Cost-to-Cost-Methode (die 
auf den Inputs basiert) bewertet, wenn die Voraussetzun-
gen gemäß § 35 IFRS 15 erfüllt sind. Wenn es wahrschein-
lich ist, dass die geschätzten Gesamtkosten eines einzelnen 
Auftrags die geschätzten Gesamterlöse überschreiten, wird 
der Auftrag zu den Anschaffungskosten bewertet (sodass 
etwaige, in den Vorjahren erfasste Margen eliminiert wer-
den), und der wahrscheinliche Verlust für die Fertigstellung 
des Auftrags wird vom Wert der in Ausführung befindliche 
Arbeiten auf Bestellung in Abzug gebracht. Ist dieser Verlust 
höher als der Wert der in Ausführung befindlichen Arbeiten, 
bildet der Auftragnehmer eine entsprechende Rückstellung 
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für Risiken und Aufwendungen in Höhe des überschüssigen 
Betrags. Der wahrscheinliche Verlust wird in dem Geschäfts-
jahr bilanziert, in dem er auf der Grundlage einer objektiven 
und vernünftigen Bewertung der vorliegenden Umstände 
voraussehbar ist. Der Verlust wird unabhängig vom Fort-
schritt des Auftrags ausgewiesen. Der Verlust bezüglich 
eines Auftrags wird nicht durch positive Margen, die für 
andere Aufträge vorgesehen sind, ausgeglichen. Was die 
Bilanzierung der Verluste betrifft, werden die Aufträge somit 
individuell berücksichtigt.

Derivative Finanzinstrumente

Alle derivativen Finanzinstrumente (einschließlich etwaiger 
sog. eingebetteter Derivate, die Gegenstand der Aufteilung 
sind) werden zum Fair Value angesetzt.

Die Finanzderivate können mit den für das Hedge Accoun-
ting festgelegten Modalitäten nur unter den folgenden 
Bedingungen bilanziert werden:

 - die Beziehung ist formal designiert und dokumentiert;

 - die Absicherung wird als in hohem Maße effektiv be-
zeichnet;

 - die Effektivität lässt sich zuverlässig ermitteln;

 - die Absicherung ist während der verschiedenen Bilan-
zierungsperioden, für die sie designiert ist, in hohem 
Maße effektiv.

Besitzen die Derivate die Merkmale für eine Bilanzierung als 
Sicherungsgeschäfte, gilt Folgendes:

i) Fair Value Hedge: Ist ein derivatives Finanzinstrument 
zur Absicherung des Risikos der Änderung des Zeitwerts 
eines bilanzierten Aktiv- oder Passivpostens designiert, 
so wird die Änderung des Fair Value des Sicherungsde-
rivats in Übereinstimmung mit der Bewertung des Fair 
Value der gesicherten Aktiv- und Passivposten in der 
Gewinn-und-Verlust-Rechnung ausgewiesen;

ii) Cash Flow Hedge: Ist ein derivatives Finanzinstrument 
zur Absicherung des Risikos der Veränderlichkeit der 
Zahlungsströme eines bilanzierten Aktiv- oder Passi-
vpostens oder einer als hoch wahrscheinlich ange-

nommenen Transaktion designiert, die ertragswirksam 
sein könnte, wird der effektive Teil der Gewinne oder 
Verluste aus dem derivativen Finanzinstrument im Ei-
genkapital erfasst. Der kumulierte Gewinn oder Verlust 
wird in der gleichen Periode aus dem Eigenkapital 
ausbilanziert und in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung 
ausgewiesen, in der das Sicherungsgeschäft erfasst 
wird. Der im Zusammenhang mit einem Sicherungsge-
schäft oder mit dem ineffektiv gewordenen Teil des 
Sicherungsgeschäfts stehende Gewinn oder Verlust wird 
dann ertragswirksam verbucht, wenn die Ineffektivität 
erfasst wird;

Liegen die Voraussetzung für die Bilanzierung als Siche-
rungsgeschäft nicht vor, werden die Änderungen des Fair 
Value des derivativen Finanzinstruments in der Gewinn-und-
Verlust-Rechnung ausgewiesen.

Ermittlung des Fair Value der Finanzinstrumente

Der Fair Value der an einem aktiven Markt notierten Finanz-
instrumente basiert auf den Marktpreisen zum Bilanz-
stichtag. Der Fair Value der nicht an einem aktiven Markt 
notierten Finanzinstrumente wird dagegen mithilfe von 
Bewertungstechniken ermittelt, die auf Methoden und 
Annahmen zu den am Bilanzstichtag bestehenden Marktbe-
dingungen basieren.

Finanzielles Cash-Pooling

Die Alperia AG setzt ein Cash-Pooling-System mit den Gesell-
schaften der Gruppe um, das durch einen spezifischen Ver-
trag geregelt ist. Die Gesamtposition wird, sofern sie positiv 
ist, unter den „Sonstigen Vermögenswerten im Finanzbe-
reich“ ausgewiesen, ansonsten unter dem Posten „Sonstige 
Verbindlichkeiten“. 

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel umfassen den Kassenbestand, die Konto-
korrentkonten, die auf Anfrage zahlbaren Einlagen und 
sonstige kurzfristige und liquide Finanzinvestitionen, die 
innerhalb von 90 Tagen nach dem Tag der Anschaffung in 
Liquidität umgewandelt werden können und einem nicht 
erheblichen Risiko der Wertänderung unterliegen.
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Finanzielle Passiva, Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten

Die finanziellen Passiva (mit Ausnahme derivativer Finanz-
instrumente), die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten werden 
anfänglich zum Fair Value, bereinigt um die Zusatzkosten 
der direkten Zuordnung, verbucht und danach zu den 
fortgeführten Anschaffungskosten bewertet, wobei das 
Kriterium der effektiven Verzinsung angewandt wird. Erfolgt 
eine schätzbare Veränderung beim erwarteten Cashflow, 
wird der Wert der Passiva zur Berücksichtigung dieser 
Veränderung auf der Grundlage des derzeitigen Werts des 
neuen erwarteten Cashflows und des internen, anfänglich 
festgelegten Renditesatzes neu berechnet. 

Die finanziellen Passiva werden unter den kurzfristigen 
Verbindlichkeiten ausgewiesen, es sei denn, die Gesellschaft 
hat ein bedingungsloses Recht am Aufschub ihrer Zahlungen 
um mindestens 12 Monate nach dem Stichtag.

Die finanziellen Passiva werden zum Zeitpunkt ihrer Tilgung 
und wenn die Gesellschaft alle entsprechenden Risiken und 
Aufwendungen in Verbindung mit dem Instrument übertra-
gen hat, aus dem Jahresabschluss ausgegliedert.

Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen

Die Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen werden 
gebildet, um Verluste und Verbindlichkeiten bestimmter 
Art, die sicher oder wahrscheinlich vorliegen, abzudecken, 
deren Höhe und/oder Zeitpunkt des Eintritts nicht bestimm-
bar sind.

Die Rückstellungen werden nur dann bilanziert, wenn eine 
laufende (gesetzliche oder implizite) Verpflichtung für eine 
zukünftige Aufwendung wirtschaftlicher Mittel infolge 
früherer Ereignisse vorliegt, und die Wahrscheinlichkeit 
besteht, dass dieser Aufwand zur Erfüllung der Verpflich-
tung erforderlich ist. Der Betrag stellt die beste Schätzung 
des Aufwands zur Erfüllung der Verpflichtung dar. Der zur 
Ermittlung des aktuellen Werts der Passiva herangezogene 
Satz spiegelt die gegenwärtigen Marktwerte wider und 
berücksichtigt das mit jeder Verbindlichkeit verbundene 
spezifische Risiko.

Wenn der finanzielle Zeitfaktor erheblich ist, und die 
Zahlungsdaten der Verpflichtungen zuverlässig schätz-
bar sind, werden die Rückstellungen zum aktuellen Wert 

der vorgesehenen Auszahlung unter Anwendung eines 
Satzes bewertet, der die Marktbedingungen, die zeitliche 
Veränderung der Fremdkapitalkosten und das mit der Ver-
pflichtung verbundene spezifische Risiko widerspiegelt. Die 
Wertsteigerung der Rückstellung aufgrund von zeitlichen 
Veränderungen der Fremdkapitalkosten wird als Aufwand 
im Finanzbereich verbucht.

Die Risiken, aufgrund derer die Entstehung einer Verbind-
lichkeit nur möglich ist, werden gegebenenfalls im entspre-
chenden Abschnitt des Lageberichts angegeben; für diese 
erfolgt keinerlei Bereitstellung.

Rückstellungen für das Personal – Sozialleistungen an 
Arbeitnehmer oder ehemalige Mitarbeiter

Die Rückstellungen für das Personal beinhalten die folgen-
den leistungsorientieren Pläne für Sozialleistungen:

 - Abfertigungen, die vor dem 31. Dezember 2007 fällig 
wurden, gemäß Art. 2120 ZGB;

 - zusätzliche Monatsgehälter und -löhne für Arbeitneh-
mer (vier oder fünf) gemäß dem geltenden NAKV für 
Arbeitnehmer oder ehemalige Mitarbeiter bei deren 
Ausscheiden aus dem Betrieb; 

 - Treueprämie für Arbeitnehmer, wenn sie 20 Jahre oder 
mehr im Betrieb verbleiben.

Bezüglich der leistungsorientierten Pläne für Sozialleistun-
gen werden die Nettoverbindlichkeiten der Gesellschaft 
separat für jeden Plan ermittelt, wobei der aktuelle Wert der 
zukünftigen Sozialleistungen geschätzt wird, hinsichtlich 
derer die Mitarbeiter im laufenden Geschäftsjahr und in den 
Vorjahren einen Anspruch erworben haben, unter Abzug 
des Fair Value des eventuellen Planvermögens. Der aktuelle 
Wert der Verpflichtungen basiert auf der Verwendung von 
versicherungsmathematischen Techniken, welche die aus 
dem Plan herrührenden Sozialleistungen den Zeiträumen 
zuweisen, in denen die Verpflichtung zu deren Gewährung 
entsteht (Verfahren der laufenden Einmalprämien), und 
stützt sich auf versicherungsmathematische Annahmen, die 
objektiv und miteinander kompatibel sind. Das Planvermö-
gen wird zum Fair Value erfasst und bewertet.

Ergibt sich aus dieser Berechnung eine Eventualforderung, 
wird der entsprechende Betrag auf den aktuellen Wert einer 
jeden wirtschaftlichen Sozialleistung beschränkt, die in 
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Form zukünftiger Zahlungen oder Senkungen der zukünfti-
gen Beiträge zum Plan verfügbar ist (Forderungsbeschrän-
kung).

Die Kostenbestandteile der leistungsorientierten Sozialleis-
tungen werden wie folgt erfasst:

 - die Kosten für Dienstleistungen werden in der Gewinn-
und-Verlust-Rechnung unter dem Posten „Personalauf-
wand“ erfasst;

 - die Nettofinanzaufwendungen auf Passiva oder Aktiva 
leistungsorientierter Sozialleistungen werden in der 
Gewinn-und-Verlust-Rechnung als „Erträge/(Aufwand) 
im Finanzbereich“ ausgewiesen und durch Multiplizie-
ren des Werts der Nettopassiva/(-aktiva) mit dem für die 
Abzinsung der Verpflichtungen verwendeten Satz er-
mittelt. Dabei werden die Zahlungen der Beiträge und 
Sozialleistungen im Zeitraum berücksichtigt;

 - die Komponenten der Neubemessung der Nettover-
bindlichkeiten, die den versicherungsmathematischen 
Gewinn und Verlust, die Rendite der Aktiva (mit Ausnah-
me der in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung erfassten 
Habenzinsen) und jede Änderung in der Forderungs-
beschränkung beinhalten, werden sofort unter den 
sonstigen Gesamtgewinnen (Gesamtverlusten) ausge-
wiesen. Diese Komponenten dürfen zu einem späteren 
Zeitpunkt nicht in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung 
umgegliedert werden.

Öffentliche Beihilfen

Etwaige öffentliche Beihilfen werden zu ihrem Fair Value 
erfasst, wenn eine vernünftige Gewissheit besteht, dass alle 
für deren Bezug notwendigen Bedingungen erfüllt sind, 
und dass sie gewährt werden. 

Die für bestimmte Ausgaben bezogenen Beihilfen werden 
als Verbindlichkeiten verbucht und in der Gewinn-und-Ver-
lust-Rechnung mit einem systematischen Kriterium in den 
Geschäftsjahren gutgeschrieben, die notwendig sind, um sie 
den damit verbundenen Ausgaben gegenüberzustellen.

Die für Investitionen bezogenen Beihilfen werden zur Redu-
zierung der Sachanlagen erfasst, auf die sie sich beziehen, 
und somit der Gewinn-und-Verlust-Rechnung zur Reduzie-
rung der entsprechenden Abschreibungen zugerechnet.

Umrechnung der Bilanzpositionen in ausländischer  
Währung

Transaktionen in einer Fremdwährung werden zum am Tag 
der Transaktion gültigen Wechselkurs erfasst. Bei Abschluss 
des Geschäftsjahrs werden die Aktiva und Passiva zu dem 
Zeitpunkt des Geschäftsjahresabschlusses geltenden Wech-
selkurs angepasst. Wechselkursdifferenzen, die sich daraus 
eventuell ergeben, werden in der GuV erfasst.

Zur Veräußerung bestimmte Aktiva und Passiva und aufzu-
gebende Geschäftsbereiche

Die langfristigen Aktiva sowie die kurzfristigen und lang-
fristigen Aktiva der aufzugebenden Gruppen werden als zur 
Veräußerung bestimmt eingestuft, wenn der entsprechende 
Buchwert hauptsächlich durch den Verkauf wieder ein-
gebracht wird. Diese Bedingung gilt als erfüllt, wenn der 
Verkauf sehr wahrscheinlich ist, und die aufzugebenden 
Vermögenswerte oder Gruppen zu einem sofortigen Verkauf 
unter den aktuellen Bedingungen bereitstehen. Die zur 
Veräußerung bestimmten langfristigen Aktiva sowie die 
kurzfristigen und langfristigen Aktiva, die sich auf aufzu-
gebende Gruppen beziehen, und die direkt assoziierbaren 
Passiva werden in der Bilanz separat von den anderen Aktiva 
und Passiva ausgewiesen.

Die zur Veräußerung bestimmten langfristigen Aktiva unter-
liegen nicht der Abschreibung und werden entweder zum 
Buchwert oder dem entsprechenden Fair Value, bereinigt 
um die Veräußerungskosten, ausgewiesen, je nachdem 
welcher Wert geringer ist.

Die etwaige Differenz zwischen dem Buchwert und dem 
Fair Value abzüglich der Veräußerungskosten wird in der 
Gewinn-und-Verlust-Rechnung als Abwertung ausgewiesen. 
Die etwaigen späteren Wiederaufwertungen werden bis zur 
Höhe der vorher erfassten Wertminderungen berücksichtigt, 
einschließlich derjenigen, die vor der Klassifizierung der 
Aktiva als zur Veräußerung bestimmt anerkannt wurden. 

Die langfristigen Aktiva sowie die kurzfristigen und lang-
fristigen Aktiva der aufzugebenden Gruppen, die als zur 
Veräußerung bestimmt eingestuft sind, stellen einen aufzu-
gebenden Geschäftsbereich dar, wenn sie entweder

 - einen erheblichen selbständigen Tätigkeitszweig oder 
einen erheblichen geografischen Tätigkeitsbereich dar-
stellen oder
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 - wenn sie Teil eines Plans zur Veräußerung eines er-
heblichen selbstständigen Tätigkeitszweigs oder eines 
erheblichen geografischen Tätigkeitsbereichs sind oder

 - wenn es sich dabei um eine ausschließlich zum Zweck 
des Verkaufs erworbene abhängige Gesellschaft han-
delt.

Die Ergebnisse der aufzugebenden Geschäftsbereiche 
sowie die etwaigen durch die Veräußerung erzielten Wert-
steigerungen/Wertminderungen werden separat in der 
Gewinn-und-Verlust-Rechnung unter einem eigenen Posten 
verbucht, bereinigt um die entsprechenden steuerlichen 
Auswirkungen. Die wirtschaftlichen Werte der aufzugeben-
den Geschäftsbereiche werden auch für die gegenüberge-
stellten Geschäftsjahre ausgewiesen.

Liegt ein Plan zur Veräußerung eines abhängigen Unterneh-
mens vor, dessen Kontrolle damit verloren geht, werden alle 
Aktiva und Passiva dieses Unternehmens als zur Veräuße-
rung bestimmt klassifiziert.

Bilanzierung der Erträge

Die Erträge aus dem Verkauf von Gütern werden zu dem 
Zeitpunkt in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung bilanziert, 
an dem die mit dem verkauften Produkt zusammenhängen-
den Risiken und Vorteile auf den Kunden übergehen. Nor-
malerweise stimmt dieser Zeitpunkt mit der Übergabe oder 
dem Versand der Waren an den Kunden überein. Die Erträge 
aus Dienstleistungen werden in der Rechnungsperiode aus-
gewiesen, in der die Dienstleistungen erbracht wurden.

Die Erträge werden zum Fair Value der bezogenen Ver-
gütung verbucht. Die Gesellschaft bilanziert die Erträge, 
wenn ihre Höhe zuverlässig geschätzt werden kann und es 
wahrscheinlich ist, dass die entsprechenden zukünftigen 
wirtschaftlichen Vorteile anerkannt werden.

Die Erträge aus Dienstleistungen werden bei der Erbringung 
oder gemäß den Vertragsklauseln bilanziert.

Die Dividenden werden zuerkannt, wenn das Recht auf die 
Vereinnahmung seitens der Gesellschaft entsteht, was nor-
malerweise in dem Geschäftsjahr der Fall ist, in dem die Ver-
sammlung der Beteiligungsgesellschaft stattfindet, welche 
die Verteilung von Gewinnen oder Reserven beschließt.

Bilanzierung der Kosten

Die Kosten werden zum Zeitpunkt der Anschaffung der Güter 
oder Dienstleistungen bilanziert.

Erträge und Aufwand im Finanzbereich

Die Erträge und Aufwendungen im Finanzbereich werden 
auf der Grundlage des Grundsatzes der zeitlichen Zuständig-
keit zugewiesen.

Steuern

Die laufenden Steuern werden anhand der Steuerbemes-
sungsgrundlage des Geschäftsjahrs unter Anwendung der 
zum Bilanzstichtag geltenden Steuersätze berechnet.

Die im Voraus gezahlten oder latenten Steuern werden 
gegenüber allen Differenzen berechnet, die sich zwischen 
dem Steuerwert einer Verbindlichkeit oder Forderung und 
dem entsprechenden Buchwert ergeben. Steuervorauszah-
lungen einschließlich derer in Bezug auf vorherige Steuer-
verluste werden für den nicht durch latente Steuerverbind-
lichkeiten ausgeglichenen Teil insoweit bilanziert, als die 
Verfügbarkeit eines zukünftigen steuerpflichtigen Einkom-
mens wahrscheinlich ist, gegen das sie verrechnet werden 
können. Latente und im Voraus bezahlte Steuern werden 
anhand der Steuersätze ermittelt, die voraussichtlich in den 
Geschäftsjahren anwendbar sind, in denen die Differenzen 
auf der Grundlage der am Bilanzstichtag geltenden oder im 
Wesentlichen geltenden Steuersätze eingenommen oder 
beglichen werden.

Laufende, latente oder im Voraus bezahlte Steuern werden 
in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung ausgewiesen, mit 
Ausnahme derer, die sich auf Posten beziehen, welche direkt 
dem Eigenkapital zugeschrieben oder diesem angelastet 
werden. In diesen Fällen wird auch die entsprechende 
steuerliche Auswirkung direkt dem Eigenkapital zugerech-
net. Die Steuern werden verrechnet, wenn sie von der glei-
chen Steuerbehörde gefordert werden, und ein gesetzlicher 
Anspruch auf Verrechnung besteht.

Die Gesellschaft hat sich für die Regelung der nationalen 
Konzernbesteuerung gemäß Art. 117 TUIR entschieden, 
anhand derer die Möglichkeit besteht, die IRES-Steuer an-
hand einer Bemessungsgrundlage zu ermitteln, welche der 
algebraischen Summe der positiven und negativen steuer-
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pflichtigen Erträge der einzelnen Gesellschaften, die sich 
mit der konsolidierenden Gesellschaft Alperia AG an dieser 
Regelung beteiligen, entspricht. 

Die wirtschaftlichen Beziehungen sowie die gegenseitigen 
Verantwortungen und Verpflichtungen der konsolidieren-
den Gesellschaft und der abhängigen Gesellschaften sind im 
Konsolidierungsvertrag festgelegt.

3. Schätzungen und Annahmen

Bei der Erstellung von Jahresabschlüssen müssen die 
Verwalter Rechnungslegungsstandards und -methoden an-
wenden, die unter bestimmten Umständen auf erfahrungs-
basierten Bewertungen und Schätzungen sowie auf Annah-
men beruhen, die angesichts der jeweiligen Umstände im 
Einzelfall als vernünftig und realistisch angesehen werden. 
Die Anwendung dieser Schätzungen und Annahmen beein-
flusst die bilanzierten Beträge sowie die vorgelegten Infor-
mationen. Die abschließenden Ergebnisse der Bilanzposten, 
für welche diese Schätzungen und Annahmen herange-
zogen wurden, können von denen abweichen, die in den 
Jahresabschlüssen angegeben sind. Diese berücksichtigen 
nicht die Auswirkungen des Eintritts des schätzungsgegen-
ständlichen Ereignisses aufgrund der Unsicherheit, die den 
Annahmen und den Bedingungen anhaftet, auf denen die 
Schätzungen basieren.

Im Folgenden sind kurz die Posten aufgeführt, die im Hin-
blick auf die Gesellschaft eine erhöhte Subjektivität seitens 
der Verwalter bei der Erstellung der Schätzungen erfordern, 
und hinsichtlich derer sich eine Veränderung der den heran-
gezogenen Annahmen zugrunde liegenden Bedingungen 
erheblich auf die Finanzergebnisse der Gesellschaft aus-
wirken könnte.

a) Werthaltigkeitstest: Der Buchwert der immateriel-
len Vermögenswerte und der Sachanlagen, jedoch 
insbesondere der Beteiligungen an Gesellschaften, wird 
regelmäßig und immer dann geprüft, wenn dies den 
entsprechenden Umständen oder Ereignissen zufolge 
erforderlich ist. 
Wird angenommen, dass der Buchwert einer Gruppe 
von Anlagevermögenswerten von einem Wertver-
lust betroffen ist, wird diese bis zum entsprechenden 
Veräußerungswert abgewertet. Dieser wird unter 
Bezugnahme auf deren Gebrauch (bei Beteiligungen 

ist dies die Fähigkeit, Einkommen zu erwirtschaften) 
oder die künftige Veräußerung gemäß den Angaben in 
den jüngsten Unternehmensplänen geschätzt. Es wird 
die Auffassung vertreten, dass die Schätzungen dieser 
Veräußerungswerte vernünftig sind, jedoch könnten 
mögliche Veränderungen der Schätzungsfaktoren, auf 
denen die Berechnung der oben genannten Veräußeru-
ngswerte basiert, zu anderen Bewertungen führen.

b) Rückstellung für uneinbringliche Forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen: Die eventuelle Rückstell-
ung für uneinbringliche Forderungen spiegelt die beste 
Schätzung der Verwalter im Hinblick auf den Forderung-
sbestand gegenüber den Kunden wider.

c) Steuervorauszahlungen: Steuervorauszahlungen 
werden auf der Grundlage der Erwartungen einer 
Steuerbemessungsgrundlage in den zukünftigen 
Geschäftsjahren, mit der sie verrechnet werden können, 
bilanziert. Die Bewertung der erwarteten steuerpflichti-
gen Einkommen zwecks der Verbuchung der im Voraus 
bezahlten Steuern hängt von Faktoren ab, die sich mit 
der Zeit ändern und sich erheblich auf die Einbringli-
chkeit von Forderungen aus Steuervorauszahlungen 
auswirken können.

d) Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen: 
Angesichts rechtlicher Risiken werden Rückstellungen 
gebildet, die repräsentativ für das Risiko mit negativem 
Ausgang sind. Der Wert der für solche Risiken bilanzier-
ten Rückstellungen stellt heute die beste Schätzung der 
Verwalter dar. Diese Schätzung basiert auf Annahmen, 
die von Faktoren abhängen, welche sich mit der Zeit 
ändern und sich daher erheblich auf die laufenden 
Schätzungen der Verwalter zur Aufstellung des Jahre-
sabschlusses der Gesellschaft auswirken können.

e) Fair Value der derivativen Finanzinstrumente: Die 
Ermittlung des Fair Value von nicht notierten finanziel-
len Vermögenswerten wie derivativen Finanzinstru-
menten erfolgt mittels üblicherweise verwendeter 
finanzieller Bewertungstechniken, die Grundannahmen 
und -schätzungen erfordern. Diese Annahmen könnten 
in der vorgesehenen Zeit und mit den vorgesehenen 
Modalitäten nicht zutreffen. Deshalb könnten die von 
der Gesellschaft vorgenommenen Schätzungen von den 
Abschlussdaten abweichen.
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4.  Änderungen an den seit 2022 geltenden internationa-
len Rechnungslegungsstandards

Es wird vorausgeschickt, dass die 2022 in Kraft getretenen 
Änderungen an den internationalen Rechnungslegungsstan-
dards sich nicht auf den Jahresabschluss ausgewirkt haben.

4.1  Änderungen an den internationalen Rechnungsle-
gungsstandards

Im Lauf des Jahrs 2022 war lediglich das Inkrafttreten 
einiger geringfügiger Änderungen zu verzeichnen, die mit 
der Verordnung (EU) 2021/1080 hinsichtlich IFRS 3 Unter-
nehmenszusammenschlüsse, IAS 16 Sachanlagen und IAS 37 
Rückstellungen, Eventualverbindlichkeiten und Eventualfor-
derungen eingeführt wurden.

4.2  Internationale Rechnungslegungsgrundsätze, die 
nach 2022 angewendet werden

2022 übernahm die Europäische Kommission die folgenden 
Dokumente:

 - Änderungen an IAS 1 Darstellung des Abschlusses und des 
IFRS-Leitliniendokuments 2 – Fälle von Wesentlichkeits-
entscheidungen (Verordn. (EU) 2022/357), die auf Jah-
resabschlüsse ab dem 1. Jänner 2023 anwendbar sind; 

 - Änderungen an IAS 8 Rechnungslegungsmethoden, Än-
derungen von rechnungslegungsbezogenen Schätzun-
gen und Fehler – Definition der Schätzungen (Verord. 
(EU) 2022/357), die auf Jahresabschlüsse ab dem 1. 
Jänner 2023 anwendbar sind; 

 - Änderungen an IAS 12 Ertragsteuern – Latente Steuern, 
die sich auf Vermögenswerte und Schulden beziehen, 
die aus einem einzigen Geschäftsvorfall entstehen 
(Verord. (EU) 2022/1392), die auf Jahresabschlüsse ab 
dem 1. Jänner 2023 anwendbar sind; 

 - Änderungen an IFRS 17 Versicherungsverträge – erst-
malige Anwendung von IFRS 17 und IFRS 9 – Vergleichs-
informationen (Verord. (EU) 2022/1491), die auf Jahres-
abschlüsse ab dem 1. Jänner 2023 anwendbar sind. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist nicht davon auszugehen, 
dass die mit den oben genannten Verordnungen einge-
führten Veränderungen bedeutende Auswirkungen auf die 
Jahresabschlüsse der Gesellschaft haben.

4.3  Rechnungslegungsstandards, die noch nicht von der 
Europäischen Kommission übernommen wurden

Im Folgenden werden tabellarisch die Rechnungslegungs-
standards aufgeführt, die für die Erstellung des Jahresab-
schlusses zum 31. Dezember 2022 nicht erheblich sind, da 
ihre zukünftige Anwendung der Übernahme seitens der 
Europäischen Kommission der Herausgabe entsprechender 
Gemeinschaftsverordnungen unterliegt.

Veröffentlichungs-
datum

Rechnungslegungsgrundsatz IAS/
IFRS oder Interpretation SIC/IFRIC

Betreff

23. Jänner 2020 IAS 1
Amendments to IAS 1: Presentation of Financial Statements: 
Classification of Liabilities as Current or Non-current

15. Juli 2020 IAS 1
Amendments to IAS 1: Presentation of Financial Statements: 
Classification of Liabilities as Current or Non-current - Deferral  
of Effective Date

22. September 2022 IFRS 16 Amendments to IFRS 16: Lease Liability in Sale and Leaseback

31. Oktober 2022 IAS 1
Amendments to IAS 1: Presentation of Financial Statements: 
Classification of Debit with Covenants

5.  Verschmelzung durch Aufnahme der Alperia Bartucci 
GmbH

Es wird darauf hingewiesen, dass die abhängige Gesell-
schaft Alperia Bartucci GmbH mit Urkunde vom 17. Dezem-

ber 2021 und Wirkung zum 1. Jänner 2022 vollständig durch 
Aufnahme mit der Alperia AG verschmolzen wurde.

Mit Rechtswirksamkeit zum selben Zeitpunkt tätigte die 
Alperia Bartucci GmbH darüber hinaus eine Sacheinlage in 
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die Alperia Green Future GmbH, die ebenfalls eine von der 
Alperia AG beteiligte Gesellschaft ist.

Aufgrund der oben genannten Verschmelzung durch Auf-
nahme wurde die von der Alperia Bartucci GmbH an der 
Alperia Green Future GmbH gehaltene Beteiligung in einem 
Wert von 41.403 TEUR infolge der genannten Sacheinlage 
zusätzlich zu den anderen Buchungsposten, bei denen es 
sich vorwiegend um gegenseitige Posten mit der ver-
schmolzenen Gesellschaft handelt, die somit im Rahmen 

(Werte in TEUR)

Alperia AG
(Jahresab-

schluss zum 
31/12/2021)

Alperia Bartucci 
GmbH

(Jahresab-
schluss zum 

31/12/2021)

Eliminierung 
interner Posten

Annullierung
Beteiligung 

der Alperia AG 
an der Alperia 

Bartucci GmbH 
und Zuweisung 
des entspr. Ver-

lusts

Alperia AG 
(bilanziert zum 

1/1/2022)

Beteiligung der Alperia AG an der 
Alperia Bartucci GmbH

38.622 0 0 (38.622) 0

Beteiligung der Alperia AG an der 
Alperia Green Future GmbH

19.950 0 0 80.025 99.975

Beteiligung der Alperia Bartucci 
GmbH an der Alperia Green Future 
GmbH

0 41.404 0 (41.404) 0

Summe langfristige Vermögens-
werte

58.572 41.404 0 0 99.975

Vorgezogene Steueransprüche 0 25 0 0 25

Sonstige Forderungen und sons-
tige kurzfristige Vermögenswerte 
im Finanzbereich

36.490 1.214 (37.608) 0 97

Summe der kurzfristigen Ver-
mögenswerte

36.490 1.239 (37.608) 0 122

SUMME DER AKTIVA 95.062 42.643 (37.608) 0 100.097

EIGENKAPITAL 0 4.314 0 (4.314) 0

Rückstellung für Risiken und Auf-
wendungen

0 103 0 0 103

Sozialleistungen an Arbeitnehmer 0 49 0 0 49

Langfristige Verbindlichkeiten 
gegenüber Banken und sonstigen 
Kreditgebern

0 20.080 (20.080) 0 0

Summe langfristige Verbindlich-
keiten

0 20.232 (20.080) 0 152

Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen

0 0 0 0 0

Sonstige kurzfristige Verbindlich-
keiten

1.118 18.096 (17.528) 0 1.686

Summe kurzfristige Verbindlich-
keiten

1.118 18.096 (17.528) 0 1.686

SUMME PASSIVA UND EIGENKA-
PITAL

1.118 42.643 (37.608) (4.314) 1.838

des außerordentlichen Geschäfts eliminiert werden, in den 
Jahresabschluss der Alperia AG aufgenommen.  

Der sich im Rahmen der Verschmelzung ergebende Ver-
schmelzungsverlust (34.307 TEUR) wurde dem Buchwert 
der von der Alperia AG an der Alperia Green Future GmbH 
gehaltenen Beteiligung (19.950 TEUR) zugewiesen.

Die Auswirkungen der außerordentlichen Transaktion sind 
im Folgenden tabellarisch dargestellt:
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6. Informationen über Finanzrisiken

Im Rahmen der Betriebsrisiken betreffen die wichtigsten 
Risiken, die identifiziert, überwacht und, soweit nachste-
hend angegeben, aktiv von der Gesellschaft, auch in ihrer 
Funktion als Muttergesellschaft, gesteuert werden:

 - Marktrisiko (definiert als Zinsrisiko und Rohstoffrisiko);

 - Kreditrisiko (sowohl in Bezug auf normale Geschäfts-
beziehungen zu Kunden als auch auf die Finanzierungs-
tätigkeiten); 

 - Kursrisiko (in Bezug auf die in norwegischen Kronen 
denominierte Bullet-Obligationsanleihe); 

 - Liquiditätsrisiko (unter Bezugnahme auf die Verfügbar-
keit finanzieller Mittel und den Zugang zum Kreditmarkt 
und den Finanzinstrumenten im Allgemeinen);

 - operatives Risiko (unter Bezugnahme auf die Fähigkeit, 
Produkte und Dienstleistungen effizient und wirksam zu 
erzeugen);

 - aufsichtsrechtliches Risiko (im Hinblick auf normative 
Änderungen der reglementierten Dienste, innerhalb 
derer die Gesellschaft tätig ist);

 - Risiken durch den Klimawandel (unter Bezugnahme auf 
die Perspektiven der Geschäftsfelder, innerhalb derer 
die Gesellschaft tätig ist).

Ziel der Gesellschaft ist es, im Lauf der Zeit ein ausgewo-
genes Management ihrer finanziellen Belastung aufrecht-
zuerhalten, um ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen 
bilanzierten Passiva und Aktiva zu garantieren und die 
notwendige operative Flexibilität mittels der Verwendung 
durch die laufende Betriebstätigkeit generierten liquiden 
Mittel und die Inanspruchnahme von Bankfinanzierungen 
sicherzustellen.

Die Lenkung der entsprechenden finanziellen Risiken wird 
auf zentraler Ebene geleitet und überwacht. Insbesondere 
hat die dafür zuständige Funktion die Aufgabe, die Finanz-
bedarfsvorausschätzungen zu bewerten und zu geneh-
migen, deren Entwicklung zu überwachen und ggf. die 
notwendigen Korrekturmaßnahmen zu ergreifen. 

Der folgende Abschnitt liefert qualitative und quantitative 
Hinweise darüber, in welchem Umfang solche Risiken auf 
die Gesellschaft zutreffen.

6.1 Marktrisiko

6.1.1 Zinsrisiko

Die Gesellschaft nutzt Fremdkapitalfinanzierungen in Form 
von Verschuldung und verwendet die in Bankeinlagen ver-
fügbaren liquiden Mittel. Veränderungen der Marktzinssätze 
beeinflussen die Kosten und die Rendite der verschiedenen 
Finanzierungs- und Verwendungs-/Ausleihungsformen und 
wirken sich daher auf die Höhe der Aufwendungen und Er-
träge der Gesellschaft im Finanzbereich aus. Die Gesellschaft 
ist den Zinssatzschwankungen ausgesetzt, was die Höhe der 
finanziellen Aufwendungen hinsichtlich der Verschuldung 
betrifft, bewertet regelmäßig, inwieweit sie durch das Zins-
risiko gefährdet ist, und lenkt dieses durch die Inanspruch-
nahme von Finanzierungsformen, die mit einem geringeren 
Aufwand verbunden sind.

Zum 31. Dezember 2022 bestand die Finanzverschuldung 
der Gesellschaft u. a. aus vier im Rahmen des an der irischen 
Börse notierten Programms EMTN emittierten Anleihen. Die 
erste Anleihe, die am 30. Juni 2016 für einen Nennwert 
von 100 Mio. Euro und einer Fälligkeit zum 30. Juni 2023 
zur Notierung emittiert wurde, ist festverzinslich (1,41 %). 
Die zweite Anleihe, die ebenfalls 30. Juni 2016 für einen 
Nennwert von 125 Mio. Euro und einer Fälligkeit zum 28. 
Juni 2024 zur Notierung zugelassen wurde, ist festverzins-
lich (1,68 %). Die dritte Anleihe, die am 23. Dezember 2016 
für einen Nennwert von 150 Mio. Euro und einer Fälligkeit 
zum 23. Dezember 2026 zur Notierung emittiert wurde, ist 
festverzinslich (2,50 %). Die vierte Anleihe schließlich, die 
am 18. Oktober 2017 für einen Nennwert von 935 Mio. NOK 
und einer Fälligkeit zum 18. Oktober 2027 zur Notierung 
emittiert wurde, ist aufgrund der Sicherung mittels Derivat 
festverzinslich zu 2,204 %.

Die Gesellschaft hat außerdem mehrere Finanzierungen mit 
variablem Zinssatz, die am Euribor-Satz des Zeitraums plus 
einem Markt-Spread bemessen sind.

6.1.2  Sensitivitätsanalyse in Bezug auf das Zinsrisiko

Die Höhe des Zinssatzrisikos für die Gesellschaft wurde mit 
einer Sensitivitätsanalyse der kurzfristigen und langfristigen 
Verbindlichkeiten und Bankeinlagen gemessen. Im Rahmen 
der aufgestellten Hypothesen wurden die Auswirkungen 
auf die GuV und auf das Eigenkapital der Gesellschaft für 
das zum 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäfts-
jahr durch eine hypothetische Veränderung der Marktsätze 
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bewertet, die einen Wertzuwachs bzw. eine Wertminderung 
um 50 Basispunkte aufweisen. Bei der Berechnungsmetho-
de wurde die hypothetische Veränderung auf die Punkt-
salden der Bruttobankverschuldung und auf den im Lauf des 
Jahres gezahlten Zinssatz angewandt, um diese Passiva mit 
einem variablen Satz zu verzinsen. Diese Analyse basiert auf 
der Annahme einer allgemeinen und plötzlichen Änderung 
der Höhe der Referenzzinsätze.

Die Ergebnisse dieser hypothetischen, plötzlichen und güns-
tigen (ungünstigen) Veränderung der Höhe der kurzfristigen 
Zinssätze, die auf die finanziellen Passiva mit variablem Zins-
satz der Gesellschaft anwendbar sind, sind in der folgenden 
Tabelle angeführt:

(Werte in TEUR)

Für das zum 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr

Auswirkungen auf den Gewinn, bereinigt um 
die steuerlichen Auswirkungen

Auswirkungen auf das Eigenkapital, bereinigt 
um die steuerlichen Auswirkungen

- 50 bps + 50 bps - 50 bps + 50 bps

kurzfristige und langfristige 
Bankfinanzierungen

3.076 (3.076) 3.076 (3.076)

Summe 3.076 (3.076) 3.076 (3.076)

6.2 Rohstoffrisiko

Das Rohstoffrisiko in Verbindung mit der Volatilität der Ener-
giepreise (Strom, Gas, Öl, Brennstoff usw.) und der Preise 
der Umweltzertifikate betrifft die möglichen negativen Aus-
wirkungen auf den Cashflow und die Ertragsperspektiven 
der Gruppe infolge einer Veränderung des Marktpreises von 
einem oder mehreren Rohstoffen.

Die Bewertung dieses Risikos beinhaltet die Aufgabe, das 
Markt- und Rohstoffrisiko zu lenken und zu überwachen, 
strukturierte Energieprodukte zu schaffen und zu bewer-
ten, Strategien zur finanziellen Deckung des Energierisikos 
auszuarbeiten sowie die Unternehmensleitung bei der 
Festlegung von geeigneten Maßnahmen zur Lenkung dieses 
Risikos zu unterstützen.

6.3 Kreditrisiko

Das Kreditrisiko stellt das Risiko der Gesellschaft dar, mög-
lichen Verlusten infolge der Nichterfüllung der von den 
Vertragsparteien eingegangenen Verpflichtungen ausge-
setzt zu sein. Dieses Risiko wird von der Gesellschaft durch 
entsprechende Verfahren und Milderungsmaßnahmen 
gelenkt, mittels derer die Bonität der Gegenpartei im Vor-
feld bewertet und kontinuierlich überwacht wird, damit 
ein Risikorahmen eingehalten wird, sowie dadurch, dass 
angemessene Sicherheiten verlangt werden.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden 
bereinigt, um die auf der Grundlage des Ausfallrisikos der 

Gegenpartei berechnete Wertminderung bilanziert. Das 
Ausfallrisiko wird anhand der verfügbaren Informationen 
über die Zahlungsfähigkeit des Kunden und der historischen 
Daten ermittelt. Das gesamte zum 31. Dezember 2022 be-
stehende Kreditrisiko wird von der Summe der bilanzierten 
finanziellen Vermögenswerte dargestellt. Der Gesamtbetrag 
ist nachfolgend zusammenfassend aufgeführt:

(Werte in TEUR)
Zum 31. 

Dezember 
2022

Zum 31. 
Dezember 

2021

Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen

38.256 35.146

davon an abhängige 
Unternehmen

37.088 33.195

Sonstige Forderungen und 
sonstige Vermögenswerte 
(kurzfristig und langfristig)

1.355.609 741.584

davon an abhängige 
Unternehmen

1.326.048 715.973

Rückstellung für uneinbring-
liche Forderungen

(6.357) (4.216)

Summe 1.387.509 772.514

 
6.4 Kursrisiko

Als Kursrisiko wird die Möglichkeit definiert, dass Schwan-
kungen der Marktkurse erhebliche positive oder negative 
Veränderungen des Kapitalwerts der Gesellschaft herbei-
führen.
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Alperia AG ist potenziell durch das Kursrisiko ausschließlich 
unter Bezugnahme auf die in norwegischen Kronen (NOK) 
denominierte Anleihe (Bullet-Bond) gefährdet, die sie am 
18. Oktober 2017 gemäß den Angaben im Abschnitt „Neue 
Emission von Green Bonds“ des Lageberichts emittierte.

Um das Kursrisiko in Bezug auf diese Verbindlichkeiten in 
vollem Umfang zu neutralisieren, schloss die Gesellschaft 
am 11. Oktober 2017 einen „Cross-Currency-Swap“-Deriva-
tekontrakt ab, der am 18. Oktober 2017 (Effective Date) in 
Kraft trat. Dieses Instrument wandelt die Kuponzahlungen 
der Verbindlichkeit, die zum Zinssatz 3,116 % zahlbar sind, 
sowie den abschließenden Fluss in Bezug auf die Rückzah-
lung des Kapitalanteils, der in norwegischen Kronen in Höhe 
von insgesamt 935.000.000 NOK zu erfolgen hat, zu den-
selben Fälligkeiten, die für die Zahlungen in Verbindung mit 
der Anleihe vorgesehen sind, jeweils in Kuponzahlungen in 
Euro zu einem Zinssatz von 2,204 % und in einen abschlie-
ßenden Fluss in Bezug auf die Rückzahlung des Kapitalan-
teils in Höhe von 99.733 TEUR um. Aufgrund dieser Eigen-
schaften wurde dieses derivative Finanzinstrument infolge 
der angemessenen Erstellung der Hedge-Dokumentation 
als Sicherung betrachtet.

6.5 Liquiditätsrisiko

Ein Liquiditätsrisiko kann infolge der Unfähigkeit eintreten, 
zu wirtschaftlichen Bedingungen die für die Betriebsfähig-
keit der Gesellschaft notwendigen Finanzmittel zu beschaf-
fen. Die Liquidität der Gesellschaft wird hauptsächlich von 
den folgenden zwei Faktoren beeinflusst:

 - den von den Betriebs- und Investitionstätigkeiten gene-
rierten oder verwendeten Finanzmitteln;

 - den Fälligkeitsmerkmalen der finanziellen Verschuldung.

Ein vorsichtiger Umgang mit dem Liquiditätsrisiko infolge 
der normalen Betriebstätigkeit setzt die Beibehaltung 
einer angemessenen Höhe an liquiden Mitteln, Geldmarkt-
papieren sowie die Verfügbarkeit von Mitteln voraus, die 
durch eine angemessene Höhe der Kreditlinien in Anspruch 
genommen werden können. Der Liquiditätsbedarf der Ge-
sellschaft wird von einer Funktion auf zentraler Ebene mit 
dem Ziel überwacht, eine wirksame Beschaffung der finan-
ziellen Mittel und eine angemessene Investition/Rendite der 
Liquidität zu gewährleisten.

Ziel der Gesellschaft ist es, eine finanzielle Struktur aufzu-
bauen, die im Einklang mit den Geschäftszielen ein ange-
messenes Liquiditätsniveau sicherstellt, die entsprechenden 
Opportunitätskosten auf ein Minimum reduziert und das 
Gleichgewicht hinsichtlich Laufzeit und Zusammensetzung 
der Schulden beibehält.

Im Juli 2016 richtete die Gesellschaft ein zentrales Finanz-
verwaltungssystem mit den abhängigen Gesellschaften ein.

In der folgenden Tabelle werden die finanziellen Passiva 
(einschließlich der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten) analysiert, 
deren Rückzahlung innerhalb des Geschäftsjahrs oder später 
vorgesehen ist:

(Werte in TEUR) 

Fälligkeitsjahre

Innerhalb des 
Geschäftsjahrs

Über das 
Geschäftsjahr 

hinaus

Verbindlichkeiten gegen-
über Banken und sonstigen 
Kreditgebern 

594.542 879.036

Verbindlichkeiten aus Lie-
ferungen und Leistungen

21.426 0

Andere und sonstige Ver-
bindlichkeiten

347.384 3.827

 Summe 963.352 882.863

6.6 Operatives Risiko

Das operative Risiko besteht in der Fähigkeit der Gruppen-
gesellschaften der Alperia Gruppe, ihre Dienstleistungen 
und Produkte kontinuierlich und mit einem hohen Qualitäts-
standard zu produzieren und anzubieten. 

Die Alperia Gruppe setzt sich in dieser Hinsicht ein, um eine 
hohe Leistung ihrer Anlagen durch Einsatz modernster Kont-
rolltechniken zu garantieren.

Was die Erzeugung von Photovoltaik-, aber vor allem von 
Wasserkraftenergie betrifft, hängt diese unweigerlich von 
den Witterungsbedingungen und insbesondere den Nieder-
schlagsmengen ab, die in den nächsten Jahren zu verzeich-
nen sind.
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6.7 Aufsichtsrechtliches Risiko

Hinsichtlich der reglementierten Bereiche, in denen die 
Gruppengesellschaften der Alperia Gruppe tätig sind, wird 
darauf hingewiesen, dass entsprechende Funktionen die 
Entwicklung der einschlägigen Rechtsvorschriften über-
wachen, um rechtzeitig für deren korrekte Anwendung zu 
sorgen.

6.8 Risiken durch den Klimawandel

Wie bereits zuvor erläutert, beschloss Alperia im Bewusst-
sein, wie sehr sich der Klimawandel auf seinen Geschäfts-
betrieb auswirken kann, 2022 das Projekt „Climate Change“ 
zu starten, dessen Ziel es ist, die Risikofaktoren in Bezug auf 
den vonstattengehenden strukturellen Klimawandel, der 
die Vermögenswerte und Tätigkeiten der Gruppe langfristig 
beeinflusst, zu identifizieren und zu bewerten. Mit der Be-
wertung wurden (i) eine österreichische Gesellschaft, die 
auf nachhaltige Finanz, ESG-Management und Dekarboni-
sierung spezialisiert ist, sowie die Europäische Akademie 
Bozen (EURAC) beauftragt.  

Verwiesen wird ebenfalls auf die im Abschnitt „Nachhaltig-
keitsplan“ enthaltenen Erläuterungen.

In jedem Fall kann ausgesagt werden, dass gegenwärtig zu-
mindest kurzfristig keine signifikanten Auswirkungen durch 
den Klimawandel auf die Betriebstätigkeiten der Gesell-
schaften der Gruppe vorzusehen sind.

6.9 Schätzung des Fair Value

Unter Bezugnahme auf die zum Fair Value bewerteten 
Finanzinstrumente sind in der nachfolgenden Tabelle die 
Informationen über die zur Ermittlung des Fair Value ge-
wählten Methode aufgeführt. Die anwendbaren Methoden 
sind auf der Grundlage der Quelle der verfügbaren Infor-
mationen gemäß der nachfolgenden Beschreibung in die 
folgenden Stufen unterteilt:

 - Stufe 1: Fair Value, ermittelt unter Bezugnahme auf die 
(nicht berichtigten) an den aktiven Märkten für identi-
sche Finanzinstrumente notierten Preise;

 - Stufe 2: Fair Value, ermittelt anhand von Bewertungs-
techniken unter Bezugnahme auf die an den aktiven 
Märkten zu beobachtenden Variablen;

 - Stufe 3: Fair Value, ermittelt anhand von Bewertungs-
techniken unter Bezugnahme auf die an den aktiven 
Märkten nicht zu beobachtenden Variablen.

Die dem Fair Value der Gesellschaft unterliegenden Finanz-
instrumente werden in Stufe 2 eingestuft, und das allgemei-
ne Kriterium für dessen Berechnung ist der aktuelle Wert des 
zukünftigen vorhergesehenen Cashflows des bewertungs-
gegenständlichen Instruments.

In der nachfolgenden Tabelle sind die zum Fair Value zum 31. 
Dezember 2022 bewerteten Aktiva und Passiva aufgeführt:

(Werte in TEUR) 
Zum 31. Dezember 2022

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3

Derivatives Finanzinstru-
ment (Call Option)

0 352 0

Derivative Finanzinstru-
mente (Cross Currency 
Swap)

0 (7.143) 0

Derivatives Finanzinstru-
ment (Put Option)

0 (132) 0

Nicht qualifizierte Be-
teiligungen

0 0 0

Unter Bezugnahme auf die oben aufgeführte Tabelle wird 
auf Folgendes hingewiesen:

 - die erste und die dritte Zeile beziehen sich jeweils auf 
eine der Alperia AG seitens des Verkäufers gewährte 
Call-Option und eine seitens der Alperia AG dem Ver-
käufer gewährte Put-Option im Rahmen des Kaufs einer 
Mehrheitsbeteiligung an einer Gesellschaft hinsichtlich 
des entsprechenden Minderheitspakets;

 - die zweite Zeile betrifft ein einziges derivatives Fi-
nanzinstrument, das von der Gesellschaft im Rahmen 
einer Beziehung zur Sicherung des Kursrisikos infolge 
der Schwankungen des Parameters NOK-Notierung 
(Cash-Flow-Hedging) in Bezug auf eine von Alperia AG 
emittierte und an der irischen Börse notierte Anleihe 
abgeschlossen wurde. Sowohl das Sicherungsgeschäft 
als auch das gesicherte Grundgeschäft weisen ein 
Bullet-Profil auf.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Forderungen und Ver-
bindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum Nomi-
nalwert angesetzt wurden, da dieser in etwa dem aktuellen 
Wert entspricht.
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Die nachfolgende Tabelle enthält eine Unterteilung der 
finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten nach 
Kategorien zum 31. Dezember 2022:

(Werte in TEUR)

In der Gewinn-und-Ver-
lust-Rechnung aus-

gewiesene finanzielle 
Vermögenswerte/Ver-

bindlichkeiten zum  
Fair Value

Im Eigenkapital aus-
gewiesene finanzielle 
Vermögenswerte/Ver-

bindlichkeiten zum  
Fair Value

Zu fortgeführten Anschaf-
fungskosten bewertete 

Forderungen/Verbind-
lichkeiten

Summe

Umlaufvermögen 

Forderungen aus Lieferun-
gen und Leistungen

0 0 37.505 37.505

Liquide Mittel 0 0 230.967 230.967

Sonstige Forderungen und 
sonstige kurzfristige Vermö-
genswerte im Finanzbereich

0 0 660.998 660.998

Langfristige Vermögens-
werte

Nicht qualifizierte Beteili-
gungen

0 0 0 0

Sonstige Forderungen und 
sonstige langfristige Ver-
mögenswerte

0 352 688.654 689.006

Kurzfristige Verbindlich-
keiten

Verbindlichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistungen

0 0 21.426 21.426

Kurzfristige Verbindlichkei-
ten gegenüber Banken und 
sonstigen Kreditgebern

0 0 594.542 594.542

Kurzfristige Steuerverbind-
lichkeiten

0 0 9.902 9.902

Sonstige kurzfristige Ver-
bindlichkeiten

0 0 347.384 347.384

Langfristige Verbindlich-
keiten

Langfristige Verbindlichkei-
ten gegenüber Banken und 
sonstigen Kreditgebern

0 7.275 871.761 879.036

Sonstige langfristige Ver-
bindlichkeiten

0 0 0 0
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Es wird darauf hingewiesen, dass das unter Bezugnahme 
auf das derivative Finanzinstrument Cross Currency Swap 
anwendbare Bilanzierungsmodell, welches die Gruppe zur 
Sicherung des Kursrisikos zeichnete und das in der oben 
aufgeführten Tabelle im Unterposten „Im Eigenkapital er-
fasste finanzielle Vermögenswerte/Verbindlichkeiten zum 
Fair Value“ klassifiziert ist - Folgendes vorsieht, da es sich 
um einen Teil einer wirksamen Sicherungsbeziehung (Cash 
Flow Hedging) handelt:

 - Bilanzierung in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung des 
Anteils der Veränderung des Fair Value entsprechend 
der Veränderung (mit gegenläufigem Zeichen) infolge 
der Umrechnung zum Ende des Geschäftsjahrs aktuellen 
Wechselkurs der sicherungsgegenständlichen Anleihe 
(die ebenfalls in der GuV bilanziert ist);

 - Bilanzierung des restlichen Teils der Änderung des Fair 
Value unter der Rückstellung „Cashflow-Sicherungen“.

7. Informationen nach Geschäftssegmenten

Wie bereits im Lagebericht erwähnt, erbringt die Alperia AG 
seit 2017 ausschließlich Dienstleistungen zugunsten der Ge-
sellschaften der Gruppe sowie Finanzierungs- und Verwal-
tungsleistungen für die Beteiligungsgesellschaften.

Aus diesem Grund werden die Ergebnisse der Geschäftsseg-
mente nicht ausgewiesen, die dagegen im konsolidierten 
Jahresabschluss erfasst sind.

8. Hinweise zur Vermögens- und Finanzlage

8.1 Immaterielle Vermögenswerte

Nachfolgend sind die Bewegungen des Postens "Immate-
rielle Vermögenswerte" für die Geschäftsjahre 2021 und 
2022 aufgeführt:
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(Werte in TEUR)
Konzessionen, 
Lizenzen und 

Software
Geschäftswert

Anlagen im Bau 
und geleistete 

Anzahlungen

Immaterielle 
Vermögenswerte

Saldo zum 31. Dezember 2020 3.778 0 26.311 30.089

davon:

Anschaffungskosten 15.974 24.041 26.311 66.326

Aufgelaufene Abschreibungen (12.196) (24.041) 0 (36.237)

Zuwächse – Anschaffungskosten 5.451 0 15.801 21.252

Kontoüberträge 10.944 0 (10.944) 0

Umgliederungen in Sachanlagen 10 0 (15) (5)

Abgänge – Anschaffungskosten (268) 0 (39) (307)

Abschreibungen (3.397) 0 0 (3.397)

Saldo zum 31. Dezember 2021 16.518 0 31.114 47.632

davon:

Anschaffungskosten 32.111 24.041 31.114 87.266

Aufgelaufene Abschreibungen (15.593) (24.041) 0 (39.634)

(Werte in TEUR)
Konzessionen, 
Lizenzen und 

Software
Geschäftswert

Anlagen im Bau 
und geleistete 

Anzahlungen

Immaterielle 
Vermögenswerte

Saldo zum 31. Dezember 2021 16.518 0 31.114 47.632

Zuwächse – Anschaffungskosten 13.161 0 7 13.168

Kontoüberträge 31.065 0 (31.049) 16

Abgänge – Anschaffungskosten 0 0 (56) (56)

Abgänge – aufgelaufene Abschreibungen 0 0 0 0

Abschreibungen (10.358) 0 0 (10.358)

Saldo zum 31. Dezember 2022 50.386 0 16 50.402

davon:

Anschaffungskosten 76.337 24.041 16 100.394

Aufgelaufene Abschreibungen (25.951) (24.041) 0 (49.992)

Der oben aufgeführten Tabelle ist zu entnehmen, dass die 
wichtigsten wertsteigernden Veränderungen des Geschäfts-
jahrs auf die Verbesserungen der ERP-Module „SAP S/4 HAN“ 
und das CRM Salesforce sowie weitere IT-Projekte (vor-
wiegend Corporate Application und Reporting & Analytics) 
zurückzuführen sind, die teils im Lauf vorheriger Geschäfts-
jahre eingeleitet und 2022 in Betrieb genommen wurden, 
was die Einleitung des entsprechenden Abschreibungspro-
zesses bewirkte.
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8.2 Sachanlagen

Nachfolgend sind die Bewegungen des Postens „Sachanla-
gen“ für die Geschäftsjahre 2021 und 2022 aufgeführt:

(Werte in TEUR)
Grund-

stücke und 
Bauten

Anlagen 
und  

Maschinen

Betriebs- 
und  

Geschäfts-
ausstat-

tung

Sonstige 
Güter

Anlagen 
im Bau und 

geleistete 
Anzahlun-

gen

Right of 
Use IFRS 16

Sach-
anlagen

Saldo zum 31/12/2020 29.843 3.633 148 3.800 1.424 1.536 40.384

Zuwächse – Anschaffungskosten 0 126 6 817 538 236 1.723

Abgänge – Anschaffungskosten (1.434) 0 0 (91) 0 (276) (1.801)

Kontoüberträge 449 0 0 82 (531) 0 0

Umgliederungen in immateriel-
le Vermögenswerte

0 0 0 15 (10) 0 0

Abgänge – aufgelaufene Ab-
schreibungen

0 0 0 85 0 276 361

Abschreibungen (720) (448) (15) (975) 0 (614) (2.772)

Saldo zum 31/12/2021 28.138 3.311 139 3.733 1.421 1.158 37.900

davon:

Anschaffungskosten 45.224 4.554 339 21.378 1.421 2.612 75.528

Aufgelaufene Abschreibungen (17.083) (1.243) (200) (17.645) 0 (1.454) (37.624)

Rückst. für uneinbringliche 
Forderungen

(3) 0 0 0 0 0 (3)

(Werte in TEUR)
Grund-

stücke und 
Bauten

Anlagen 
und  

Maschinen

Betriebs- 
und  

Geschäfts-
ausstat-

tung

Sonstige 
Güter

Im Ent-
stehen 

befindliche 
immateriel-

le Vermö-
genswerte 
und Anzah-

lungen

Right of 
Use IFRS 

16

Sach-
anlagen

Saldo zum 31/12/2021 28.138 3.311 139 3.733 1.421 1.158 37.900

Zuwächse – Anschaffungskosten 0 76 1 549 850 110 1.586

Abgänge – Anschaffungskosten 0 0 0 (6) 0 (261) (267)

Kontoüberträge 56 0 0 0 (72) 0 (16)

Abgänge – aufgelaufene Ab-
schreibungen

0 0 0 4 0 261 265

Abschreibungen – Anlagenzu-
schüsse

(722) (461) (16) (921) 0 (565) (2.685)

Saldo zum 31/12/2022 27.472 2.926 124 3.360 2.199 703 36.784

davon:

Anschaffungskosten 45.280 4.630 340 21.922 2.199 2.461 76.832

Aufgelaufene Abschreibungen (17.805) (1.704) (216) (18.562) 0 (1.758) (40.045)

Rückst. für uneinbringliche 
Forderungen

(3) 0 0 0 0 0 (3)
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Zur oben aufgeführten Tabelle wird auf Folgendes hinge-
wiesen:

 - die Zuwächse in Bezug auf den Unterposten „Sonstige 
Güter“ sind im Wesentlichen auf den Kauf von Möbeln 
und Einrichtungsgegenständen zurückzuführen;

 - die neuen Aktivierungen hinsichtlich des im Entstehen 
befindlichen Anlagevermögens und der Anzahlungen 
beziehen sich auf am eigenen Unternehmensstandort 
durchgeführte Renovierungs- und Sanierungsmaß-
nahmen.

8.3 Beteiligungen

Das Detail des Postens „Beteiligungen“ ist nachfolgend dar-
gestellt:

(Werte in TEUR)
Zum 

31/12/2022
Zum 

31/12/2021

Beteiligungen an abhän-
gigen Unternehmen

1.055.346 999.651

Beteiligungen an verbun-
denen Unternehmen

2.952 3.674

Sonstige Beteiligungen 0 0

Summe Beteiligungen 1.058.298 1.003.325

Nachfolgend sind die Bewegungen betreffend die Beteili-
gungen an abhängigen Unternehmen aufgeführt:

(Werte in TEUR)

% Gesell-
schafts-
kapital 
zum 31. 
Dezem-

ber 2022

Zum 31. 
Dezem-

ber 2021
Zug./Abg.

Außerord. 
Gesch.

Rückstell. 
Rück-

stellung 
für Wert. 

Beteil.

Umglie-
derungen 

Rück-
stellung 
für Wert. 

Beteil.

Freistel-
lungen 

Rück-
stellung 
für Wert. 

Beteil.

Zum 31. 
Dezem-

ber 2022

Alperia Bartucci GmbH (ver-
schmolzen durch Aufnahme 
in die Alperia AG mit Wirkung 
zum 1. Jänner 2022)

100,0 38.622 0 (38.622) 0 0 0 0

Alperia Ecoplus GmbH 100,0 50.124 0 0 0 0 0 50.124

Alperia Fiber GmbH (ver-
schmolzen durch Aufnahme 
in die Alperia Greenpower 
GmbH mit Wirkung zum 1. 
Jänner 2022)

100,0 5.802 0 (5.802) 0 0 0 0

Alperia Greenpower GmbH 100,0 584.352 0 5.802 0 0 0 590.154

Alperia Green Future GmbH 100,0 19.950 0 75.711 0 0 0 95.661

Alperia Innoveering GmbH 1,0 1 0 0 0 0 0 1

Alperia Smart Services GmbH 100,0 14.322 9.545 0 0 0 23.867

Alperia SUM GmbH (verschmol-
zen durch Aufnahme in die 
Alperia Smart Services GmbH 
mit Wirkung zum 1/8/2022)

100,0 6.329 3.216 (9.545) 0 0 0 0

Alperia Trading GmbH 100,0 25.381 0 0 0 0 0 25.381

Biopower Sardegna GmbH 100,0 2.555 0 0 0 0 0 2.555

Edyna GmbH 100,0 264.776 0 0 0 0 0 264.776

Edyna Transmission GmbH 100,0 0 0 0 0 0 0 0

Fintel Gas e Luce S.r.l. 90,0 0 18.674 0 0 0 0 18.674

Hydrodata S.p.A. 50,5 2.488 (33) 0 0 0 0 2.455

Rückstellung für die Wertmin-
derung von Beteiligungen an 
abhängigen Unternehmen

n/a (15.050) 0 0 (9.054) 1.000 4.802 (18.302)

Summe Beteiligungen an 
abhängigen Unternehmen

999.651 21.857 37.089 (9.054) 1.000 4.802 1.055.346
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Der unten aufgeführten Tabelle lässt sich entnehmen, dass 
die Beteiligungen an abhängigen Unternehmen 2022 von 
mehreren Geschäften betroffen waren. Insbesondere:

 - die an der Alperia Bartucci GmbH gehaltene Beteiligung 
wurde im Rahmen der Verschmelzung durch Aufnahme 
dieser Gesellschaft in die Alperia AG mit Wirkung zum 1. 
Jänner 2022 annulliert. Der sich aus dieser Annullierung 
ergebende Verlust (34.307 TEUR) wurde dem Wert der 
von der Gesellschaft an der Alperia Green Future GmbH 
gehaltenen Beteiligung zugeordnet. Dieser wurde ih-
rerseits ein Betriebsteil in Höhe eines Werts von 41.404 
TEUR seitens der Alperia Bartucci GmbH zugeführt (für 
weitere diesbezügliche Informationen wird auf Abschn. 

„5. Verschmelzung durch Aufnahme der Alperia Bartucci 
GmbH“ dieser Erläuterungen verwiesen);

 - der Buchwert der an der Alperia Fiber GmbH gehaltenen 
Beteiligung von 5.802 TEUR wurde umgegliedert, um den 
Wert der an der Alperia Greenpower GmbH gehaltenen 
Beteiligung zu erhöhen, in die Erstere durch Aufnahme mit 
Wirkung zum 1. Jänner 2022 verschmolzen wurde;

 - der Buchwert der an der Alperia SUM GmbH gehaltenen 
Beteiligung von 9.545 TEUR wurde umgegliedert, um 
den Wert der an der Alperia Smart Services GmbH gehal-
tenen Beteiligung zu erhöhen, in welche nach der Über-
nahme der entsprechenden Minderheitsanteile gegen 
ein Entgelt von 3.216 TEUR die Erstere mit Wirkung zum 
1. August 2022 durch Aufnahme verschmolzen wurde;

 - die Alperia AG erwarb Anfang 2022 eine Beteiligung 
in Höhe von 90 % an der Gesellschaft Fintel Gas e Luce 
S.r.l. und Fintel Reti S.r.l. (im September 2022 wurde die 
Erste durch Aufnahme mit der Zweiten verschmolzen). 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Buchwert der zum 
31. Dezember 2022 bilanzierten Beteiligung in Höhe 
von 18.674 TEUR die beste Schätzung eines vertraglich 
vorgesehenen Earn-outs umfasst. Im Rahmen dieses 
Geschäfts gewährte die Gesellschaft der veräußernden 
Partei eine Put-Option bezüglich des restlichen Anteils 
des Gesellschaftskapitals der Fintel Gas e Luce S.r.l. 
und erhielt ihrerseits eine Call-Option mit demselben 
Gegenstand. Der Fair Value beider gegenständlicher 
derivativer Finanzinstrumente ist im Jahresabschluss 
zum 31. Dezember 2022 jeweils unter den langfristigen 
Aktiva bzw. den langfristigen Passiva bilanziert;

 - der Buchwert der Gesellschaft Hydrodata S.p.A. war 
Gegenstand einer Preisanpassung in Höhe von 33 TEUR;

 - infolge der Durchführung des Werthaltigkeitstests erhöhte 
die Gesellschaft die Rückstellung für die Wertminderung 
von Beteiligungen um 9.054 TEUR. Diese Rückstellung 
wurde zudem in Höhe von 1.000 TEUR der Berichtigung 
der Beteiligungen an verbundenen Unternehmen zu-
geführt und schließlich infolge der Verschmelzung durch 
Aufnahme der Alperia Fiber GmbH in die Alperia Greenpo-
wer GmbH in Höhe von 4.802 TEUR freigestellt.

Aus den auch unter Verwendung spezifischer Werthaltig-
keitstests durchgeführten Bewertungen ergaben sich keine 
Risikofaktoren hinsichtlich der Wiederherstellung des Werts 
der Beteiligungen, die weitere, über die oben genannte 
Maßnahme hinausgehende Wertberichtigungen erfordern.

Die Entwicklungen, die den Wert der Beteiligungen an ver-
bundenen Unternehmen oder unter gemeinsamer Führung 
stehenden Unternehmen im Lauf des Geschäftsjahrs 2022 
betrafen, sind im Folgenden in tabellarischer Form aufgeführt.

(Werte in TEUR)

% Gesell-
schaftska-
pital zum 

31/12/2021

Zum 
31/12/2021

Zugänge

Rückstel-
lungen 

Rückstel-
lung für die 
Wertminde-

rung von Be-
teiligungen

Umglie-
derungen 

Rückstel-
lung für die 
Wertminde-

rung von Be-
teiligungen

Zum  
31/12/ 2022

ITT Bozen Konsortial-GmbH 48 400 735 0 0 1.135

Neogy GmbH 50 456 1.000 0 0 1.456

Fernheizwerk Schlanders GmbH 49 2.818 0 0 0 2.818

Rückstellung für die Wertminderung 
von Beteiligungen an verbundenen 
Unternehmen oder unter gemeinsa-
mer Führung stehenden Unternehmen

n/a 0 0 (1.456) (1.000) (2.456)

Summe Beteiligungen an verbunde-
nen Unternehmen

3.674 1.735 (1.456) (1.000) 2.952
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Die Veränderungen bezüglich des Buchwerts der in der oben 
aufgeführten Tabelle angegebenen Beteiligungen betrafen:

 - die Zeichnung einer Kapitalerhöhung der I.T.T. Bozen 
Konsortial-GmbH;

 - den teilweisen Verzicht auf Gesellschafterfinanzie-
rungen zum Zweck der Rekapitalisierung, der von der 
Alperia AG zusammen mit dem anderen paritätischen 
Gesellschafter Neogy GmbH unterzeichnet wurde;

 - die teilweise Bilanzierung der Rückstellung für die 
Wertminderung von Beteiligungen an abhängigen 
Unternehmen unter diesem Posten und dessen weitere 
Stärkung.

Wie aus der folgenden Tabelle hervorgeht, sind für die 
Beteiligungen an anderen Unternehmen im Geschäftsjahr 
2022 keine Wertveränderungen zu verzeichnen.

(Werte in TEUR)

% Gesell-
schafts-
kapital 
zum 31. 

Dezember 
2022

Zum 31. 
Dezember 

2022

Zum 31. 
Dezember 

2021

BIO.TE.MA GmbH – in 
Liquidation

11% 0 0

CONAI n.a. 0 0

Medgas Italia GmbH 10% 0 0

Südtiroler Energie-
verband

n.a. 0 0

Summe Beteiligun-
gen an anderen 
Unternehmen

0 0

8.4  Ansprüche für Steuervorauszahlungen und latente 
Steuerverbindlichkeiten

Was die Steuervorauszahlungen und die latenten Steuern 
zum 31. Dezember 2022 und 2021 betrifft, wird auf die 
Angaben im Abschnitt „9.9 Steuern“ dieser Erläuterungen 
verwiesen.

8.5  Sonstige Forderungen und sonstige langfristige Ver-
mögenswerte

Im Folgenden ist der Posten „Sonstige Forderungen und 
sonstige langfristige Vermögenswerte“ zum 31. Dezember 
2022 und 2021 im Detail aufgeführt:

(Werte in TEUR)
Zum 

31/12/2022
Zum 

31/12/2021

Finanzielle Forderungen an 
abhängige Unternehmen

692.137 366.411 

Forderungen im Finanz-
bereich an nicht abhängige 
oder verbundene Beteili-
gungsgesellschaften

182 182 

Rückstellungen für unein-
bringliche Forderungen an 
Beteiligungsgesellschaften

(3.723) (1.455)

Call-Option 352 0 

Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen

1.050 1.050 

Rückstellung für uneinbring-
liche Forderungen aus Liefe-
rungen und Leistungen:

(992) (992)

Summe 689.006 365.196 

Die Erhöhung der Forderungen im Finanzbereich an ab-
hängige Unternehmen für langfristige Finanzierungen ist im 
Wesentlichen auf den erheblichen Mittelaufwand zurückzu-
führen, der 2022 hinsichtlich der Gesellschaften der Gruppe, 
die im Bereich des Verkaufs von Rohstoffen an Endkunden 
tätig sind (in Verbindung mit den entsprechenden Preisent-
wicklungen), zu verzeichnen war.

Was den Unterposten „Call-Option“ betrifft, wird auf die 
Erläuterungen im Abschn. „8.3 Beteiligungen“ dieser Erläu-
terungen verwiesen. 

Im Folgenden ist die Aufteilung der Salden in Bezug auf die 
gegenüber abhängigen Gesellschaften bestehenden Posten 
nach Gegenpartei in tabellarischer Form aufgeführt:

(Werte in TEUR)
Zum 

31/12/2022
Zum 

31/12/2021

Alperia Greenpower GmbH 218.215 200.215

Alperia Smart Services GmbH 290.000 0

Edyna GmbH 93.404 83.043

Biopower Sardegna GmbH 32.261 32.261

Alperia Ecoplus GmbH 48.457 31.892

Alperia Fiber GmbH (ver-
schmolzen durch Aufnahme 
in die Alperia Greenpower 
GmbH mit Wirkung zum 1. 
Jänner 2022)

0 18.000

Alperia Green Future GmbH 9.800 1.000

 Summe 692.137 366.411
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8.6 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Im Folgenden ist der Posten „Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen“ zum 31. Dezember 2022 und 2021 im 
Detail aufgeführt:

(Werte in TEUR)
Zum 

31/12/2022
Zum 

31/12/2021

Forderungen an Kunden 718 999

Forderungen an abhängige 
Unternehmen

37.088 33.195

Forderungen an verbundene 
Unternehmen

450 953

Rückstellung für uneinbring-
liche Forderungen 

(752) (882)

 Summe 37.505 34.264

Die wertsteigernde Erhöhung, welche die Forderungen an 
abhängige Unternehmen im Jahr 2022 betraf, ist mit der 
Betriebstätigkeit der Gesellschaft im Hinblick auf mehrere 
Dynamiken bezüglich der Abrechnung und des in Rechnung 
gestellten Betrags für die gruppeninternen Vergütungen im 
Vergleich zum Vorjahr verbunden.

Bei den weiteren Posten sind keine nennenswerten Ände-
rungen zu verzeichnen. Es handelt sich in erster Linie um 
den Guthabensaldo bezüglich der von der Alperia AG für die 
verbundenen Gesellschaften erbrachten Dienstleistungen.

Betreffend die Rückstellung für uneinbringliche Forderun-
gen wurden im Lauf des Jahres 2022 die folgenden Bewe-
gungen verzeichnet:

(Werte in TEUR)
Rückstellung für  

uneinbringliche Forderungen

Zum 31. Dezember 2021 882

Rückstellungen 0

Freistellungen der über-
schüssigen Rückstellung

0

Verwendungen (131)

Zum 31. Dezember 2022 752

8.7 Vorräte

Die in Ausführung befindlichen Arbeiten auf Bestellung, die 
sich Ende 2022 auf 4.165 TEUR belaufen (4.193 TEUR zum 31. 
Dezember 2021), beziehen sich auf bestehende Aufträge 
mit verschiedenen Gesellschaften der Alperia Gruppe, die 
vorwiegend den Sektor Produktion betreffen und nach Ab-
zug einer Wertberichtigungsrückstellung in Höhe von 382 
TEUR ausgewiesen sind. 

8.8 Liquide Mittel

Im Folgenden ist der Posten „Liquide Mittel“ zum 31. Dezem-
ber 2022 und 2021 im Detail aufgeführt:

(Werte in TEUR)
Zum 

31/12/2022
Zum 

31/12/2021

Kassenbestand in Geld und 
Wertzeichen

230.966 54.716

Einlagen bei Banken und  
bei der Post

1 1

Summe 230.967 54.716

Für weitere Informationen hinsichtlich der Gründe für die 
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr wird auf die Kapi-
talflussrechnung und die Beschreibung der Finanzverschul-
dung in Abschn. „8.14 Verbindlichkeiten gegenüber Banken 
und sonstigen Kreditgebern (kurzfristig und langfristig)“ 
verwiesen.

8.9  Sonstige Forderungen und sonstige kurzfristige Ver-
mögenswerte im Finanzbereich

Im Folgenden ist der Posten „Sonstige Forderungen und 
sonstige kurzfristige Vermögenswerte“ zum 31. Dezember 
2022 und 2021 im Detail aufgeführt:
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(Werte in TEUR)
Zum 

31/12/2022
Zum 

31/12/2021

Forderungen für Mehrwert-
steuer

2.213 3.869

Forderungen an GSE S.p.A. 
für Förderleistungen und 
Umweltzertifikate

1.495 1.495

Rückstellung für uneinbring-
liche Forderungen an GSE 
S.p.A. für Förderleistungen 
und Umweltzertifikate

(861) (861)

Forderungen an Edison AG 5.733 5.733

Forderungen für Dividenden 68.500 64.330

Forderungen an abhängige 
Unternehmen (Cash-Poo-
ling)

328.374 100.381

Forderungen an abhängige 
Unternehmen für kurzfristi-
ge Finanzierungen

137.223 37.109

Forderungen an naheste-
hende Unternehmen für 
kurzfristige Finanzierungen

2.750 2.257

Rückstellungen für unein-
bringliche Forderungen 
an nahestehende Unter-
nehmen für kurzfristige 
Finanzierungen

(29) (26)

Forderungen an abhängige 
Unternehmen für Steuer-
posten

99.814 147.742

Sonstige Steuerforderungen 4.696 6.269

Vorauszahlungen und Kau-
tionen an Lieferanten

794 242

Weitere sonstige Forderun-
gen

10.297 4.514

Summe 660.998 373.054

Unter Bezugnahme auf die oben aufgeführte Tabelle wird 
auf Folgendes hingewiesen:

 - der Unterposten „Forderungen an GSE für Förderleis-
tungen und Umweltzertifikate“ in Höhe von 1.495 TEUR 
zum 31. Dezember 2022 bezieht sich auf Beiträge, die 
der Gesellschaft für die Erzeugung von erneuerbarem 
Strom in vorausgegangenen Jahren zustehen. Die Posi-
tion ist durch eine Rückstellung in Höhe von 861 TEUR 
berichtigt, die angesichts einer Beanstandung seitens 
GSE S.p.A. im Hinblick auf einen Teil der betreffenden 
Forderung vorsichtshalber in der Vergangenheit ge-
bildet wurde;

 - die Forderung an die Edison S.p.A. in Höhe von 5.733 
TEUR bezieht sich auf den von dieser Gesellschaft im 
Rahmen eines früheren außerordentlichen Geschäfts 
einbehaltenen Betrag (siehe nähere Angaben im Ab-
schnitt „Eventualverbindlichkeiten für außerordentliche 
Geschäfte“ des Lageberichts);

 - die Forderungen für Dividenden in Höhe von 68.500 
Euro an die Gesellschaft Alperia Trading GmbH bestehen 
zum 31. Dezember 2022; 

 - die Forderungen an abhängige Unternehmen (Cash-
Pooling) beziehen sich auf den Saldo auf dem Master-
Kontokorrentkonto gegenüber einer Cash-Pooling-Be-
ziehung mit den anderen Gesellschaften der Gruppe. 
Die entsprechende wertsteigernde Schwankung ist 
wie auch diejenige hinsichtlich der Forderungen an 
abhängige Unternehmen für kurzfristige Finanzierun-
gen mit dem erheblichen Mittelaufwand verbunden, 
den die Gesellschaften der Gruppe, die im Bereich 
des Rohstoffhandels (aufgrund der entsprechenden 
Preisentwicklungen) und des geförderten Wohnbaus/
der Energieeffizienzsteigerung (in Verbindung mit der 
erhöhten Betriebstätigkeit) tätig sind, 2022 zu verzeich-
nen hatten;

 - der Unterposten „Forderungen an nahestehende Unter-
nehmen für kurzfristige Finanzierungen“ bezieht sich 
vollständig auf eine bestehende Exposition gegenüber 
der Gesellschaft Neogy GmbH;

 - die Forderungen an abhängige Unternehmen für Steu-
erposten beziehen sich auf die Auswirkungen durch die 
Anwendung der Konzernbesteuerung. Deren Rückgang 
ist auf die verschiedenen Entwicklungen hinsichtlich der 
Saldo- und Vorauszahlungen bezüglich der IRES-Steuer 
gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen;

 - die sonstigen Steuerforderungen in Höhe von 4.696 
TEUR zum 31. Dezember 2022 umfassen vorwiegend 
IRAP-Guthaben in Höhe von 2.315 TEUR und IRES-Gut-
haben in Höhe von 1.829 TEUR;

 - der Unterposten „Weitere sonstige Forderungen“ ist 
schließlich fast vollständig auf die Rediskontierung der 
Kosten für Gebühren und Lizenzen im Zusammenhang 
mit den Anwendungen zurückzuführen, die im Rahmen 
des von der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2018 einge-
leiteten Digitalisierungsprojekts implementiert wurden. 
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Der diesbezügliche Zuwachs ist mit der Betriebstätigkeit 
verbunden.

Im Folgenden ist die Aufteilung der Salden in Bezug auf die 
gegenüber abhängigen Gesellschaften bestehenden Posten 
in Bezug auf Cash-Pooling und Finanzierungen nach Gegen-
partei in tabellarischer Form aufgeführt:

Zum 31. Dezember 2022 Zum 31. Dezember 2021

(Werte in TEUR) Cash pooling Finanzierungen Cash pooling Finanzierungen

Alperia Trading GmbH 180.684 0 42.763 0

Alperia Smart Services GmbH 0 120.000 0 0

Edyna GmbH 12.024 7.741 0 7.618

Biopower Sardegna GmbH 0 1.178 6.655 709

Alperia SUM GmbH (verschmolzen durch Auf-
nahme in die Alperia Smart Services GmbH mit 
Wirkung zum 1. August 2022)

0 0 8.674 0

Alperia Ecoplus GmbH 0 8.304 0 8.281

Alperia Fiber GmbH (verschmolzen durch Auf-
nahme in die Alperia Greenpower GmbH mit 
Wirkung zum 1. Jänner 2022)

0 0 0 227

Alperia Bartucci GmbH (verschmolzen durch 
Aufnahme in die Alperia AG mit Wirkung zum 1. 
Jänner 2022)

0 0 14.080 20.274

Alperia Green Future GmbH 135.666 0 28.210 0

Summe 328.374 137.223 100.381 37.109

Für weitere Informationen zum gegenständlichen Posten 
wird auch auf den Abschn. „5. Verschmelzung durch Auf-
nahme der Alperia Bartucci GmbH“ dieser Erläuterungen 
verwiesen.

8.10  Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte und 
aufzugebende Geschäftsbereiche

Dieser Posten, der zum 31. Dezember 2022 einen Saldo in 
Höhe von 7.292 TEUR aufweist und gegenüber dem Vorjahr 
unverändert blieb, umfasst den Buchwert des an der Edyna 
Transmission GmbH gehaltenen Anteils. Hinsichtlich dieser 
Gesellschaft unterzeichnete die Alperia AG im Dezember 
2022 einen Veräußerungsvertrag mit der Terna S.p.A., dem-
zufolge die Übertragung der genannten Beteiligung im Lauf 
des Geschäftsjahrs 2023 vorgesehen ist.

8.11 Eigenkapital

Die Bewegungen der Eigenkapitalrückstellungen sind in 
den Aufstellungen dieses Jahresabschlusses aufgeführt. 

Zum 31. Dezember 2022 belief sich das Grundkapital der 
Gesellschaft auf 750 TEUR und besteht aus 750 Mio. Stamm-
aktien mit einem Nennwert von je 1 Euro.

In der nachfolgenden Tabelle sind Verfügbarkeit und Ver-
wendbarkeit der Eigenkapitalrücklagen aufgeführt.



Seite  
83

Alperia AG
Jahresabschluss 2022

(Werte in TEUR)
Zum 31. Dezember 

2022
Verwendungs-

möglichkeit
Verfügbarer Anteil

Gesellschaftskapital 750.000

Gesetzliche Rücklage 79.325 B 79.325

Rücklage gem. Art. 5.4.2 Gesellschaftervereinbarung (*) 32.150 A, B, C (*) 32.150

Rücklage First Time Adoption (3.372)

Cashflow-Hedge-Rücklage 5.227

Rücklage IAS 19 (2.144)

Gewinnvortrag 521 A, B, C 521

Betriebsergebnis 34.157 A, B, C (**) 34.157

Summe des Eigenkapitals 895.865 146.154

Davon nicht ausschüttbar (113.184)

Davon ausschüttbar n.a. 0 32.971

A:  Erhöhung des Gesellschaftskapitals; B: Deckung von Verlusten; C: zur Ausschüttung an die Gesellschafter.
(*)  Kann mit der Rücklage Aktienagio gleichgestellt werden und darf daher nur in den Fällen gemäß Art. 2431 ZGB verwendet werden (gesetzli-

che Rücklage entsprechend 1/5 des Gesellschaftskapitals).
(**)  Ausschüttbar nach Abzug der Rückstellung von 5 % in die gesetzliche Rücklage gemäß ZGB.

8.12 Rückstellung für Risiken und Aufwendungen

Der Posten „Rückstellung für Risiken und Aufwendungen“ 
beläuft sich zum 31. Dezember 2022 auf 21.272 TEUR und 
war im Geschäftsjahr 2022 von folgenden Bewegungen 
betroffen:

(Werte in TEUR)
Zum 31. 

Dezember 
2021

Zugänge
Nettoüber-
tragungen 

(*)

Verwen-
dungen

Freistel-
lungen

Zum 31. 
Dezember 

2022

Rückstellung für Ergebnisprämien 1.522 1.797 143 (1.665) 0 1.797

Risikorückstellung für laufende Rechtsstreite 889 266 0 (89) (447) 618

IMU-Rückstellung 24 0 0 0 0 24

Sonstige Rückstellungen für Risiken und Auf-
wendungen 

10.705 8.128 0 0 0 18.833

Summe 13.140 10.190 143 (1.754) (447) 21.272

Die „Rückstellungen für Ergebnisprämien“ wurden gegen-
über der für die Prämien an die Mitarbeiter vorgesehenen 
besten Schätzung angesetzt.

Die „Risikorückstellung für laufende Rechtsstreite“ bezieht 
sich auf die gegenüber verschiedenen laufenden Rechts-
streiten gebildete Rückstellung, die im Einzelfall auch 
geringfügige Beträge betreffen.
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Die sonstigen Rückstellungen für Risiken und Aufwendun-
gen werden vorsichtshalber gebildet, um Eventualverbind-
lichkeiten bezüglich der im Lagebericht im Abschn. „Streit-
verfahren und Eventualverbindlichkeiten“ beschriebenen 
Rechtsstreite zu decken. Insbesondere beziehen sich die 
Bewegungen der betreffenden Verbindlichkeiten 2022 vor-
wiegend auf den Ansatz von 7.930 TEUR, die vorsichtshalber 
angesichts der Entwicklungen im Jahr 2022 in Bezug auf das 
mit der Edison S.p.A. anhängige Schiedsverfahren bilanziert 
wurden.

Für weitere Informationen zum gegenständlichen Posten 
wird auch auf den Abschn. „5. Verschmelzung durch Auf-
nahme der Alperia Bartucci GmbH“ dieser Erläuterungen 
verwiesen.

8.13 Sozialleistungen an Arbeitnehmer

Der Posten „Sozialleistungen an Arbeitnehmer“ setzt sich 
zum 31. Dezember 2022 in Höhe von 1.676 TEUR aus der 
Abfertigungsrücklage und in Höhe von 501 TEUR aus der 
Rückstellung für Personalaufwand zusammen, welche die 
versicherungsmathematische Bewertung der Verbindlich-
keiten in Verbindung mit den im Rahmen der Gesellschaft 
vorhandenen leistungsorientierten Plänen umfasst, in 
Bezug auf: (i) Treueprämie für Arbeitnehmer, die für eine 
bestimmte Anzahl von Jahren im Dienst bleiben; (ii) zusätz-
liche Monatsentlohnungen für Arbeitnehmer, die vor dem 
24. Juli 2001 eingestellt wurden, sowie Energieskonto für 
Arbeitnehmer, die vor dem 8. Juli 1996 eingestellt wurden. 

Die Bewegungen betreffend die Abfertigungsrücklage zum 
31. Dezember 2022 sind nachfolgend aufgeführt:

(Werte in TEUR) Salden

Zum 31. Dezember 2021 1.820

Zugänge 20

Abzinsungseffekt (OCI) (349)

Verwendungen 185

Zum 31. Dezember 2022 1.676

Im Folgenden sind die wirtschaftlichen und demografischen 
Annahmen, die zur versicherungsmathematischen Be-
wertung der Abfertigung herangezogen wurden, im Detail 
aufgeführt:

Jährlicher Abzinsungssatz 3,77 % 

Jährliche Inflationsrate 
5,9 % für das Jahr 2023, 2,3 % 

für das Jahr 2024, 2,0 % ab 
dem Jahr 2025 

Sterbetafeln
Sterbetafel der Staatsbuchhal-

tung RG48 

Jahresquote der Gesamter-
höhung der Entlohnungen

6,9 % für das Jahr 2023, 3,3 % 
für das Jahr 2024, 3,0 % ab 

dem Jahr 2025 

Jahresquote der Abferti-
gungserhöhung 

5,9 % für das Jahr 2023, 3,2 % 
für das Jahr 2024, 3,0 % ab 

dem Jahr 2025 

Nachfolgend ist eine Sensitivitätsanalyse der Verbindlich-
keiten zum 31. Dezember 2022 aufgeführt. Dabei wurde 
das oben beschriebene Basisszenario herangezogen, wobei 
die Inflationsrate um 0,25 Prozentpunkte erhöht und der 
Abzinsungssatz um 0,5 Prozentpunkte verringert wurde. Die 
Ergebnisse können in den folgenden Tabellen zusammen-
gefasst werden:

(Werte in TEUR)

Zum 31. Dezember 2022

Inflationsrate

0,25% -0,25%

Abfertigungsrückstellung 1.695 1.656

(Werte in TEUR)

Zum 31. Dezember 2022

Abzinsungssatz

0,5%  -0,5%

Abfertigungsrückstellung 1.611 1.743 

Die Bewegungen betreffend die Rückstellung für Perso-
nalaufwand zum 31. Dezember 2022 sind nachfolgend 
aufgeführt:
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(Werte in TEUR)
Zum 31. De-

zember 2021
Zugänge

Nettoübertra-
gungen (*)

Verwendun-
gen

Abzinsungs-
effekt

(OCI)

Zum 31. De-
zember 2022

Treueprämie 287 31 5 (16) (63) 243

Zusätzliche Monatsentloh-
nungen

338 14 20 (66) (48) 258

Summe 625 45 25 (82) (111) 501

(*)  In der Spalte „Nettoübertragungen“ sind die Veränderungen der Rückstellungen aufgeführt, die auf die Versetzung von Personal anderer 
Gesellschaften der Alperia Gruppe zur/von der Gesellschaft zurückzuführen sind.

Für weitere Informationen zum gegenständlichen Posten 
wird auch auf den Abschn. „5. Verschmelzung durch Auf-
nahme der Alperia Bartucci GmbH“ dieser Erläuterungen 
verwiesen.

8.14  Verbindlichkeiten gegenüber Banken und sonstigen 
Kreditgebern (kurzfristig und langfristig)

In der nachfolgenden Tabelle sind die kurzfristigen und 
langfristigen finanziellen Verbindlichkeiten zum 31. Dezem-
ber 2022 und 2021 aufgeführt:

(Werte in TEUR)
Zum 31. Dezember 2022 Zum 31. Dezember 2021

Kurzfristig Langfristig Summe Kurzfristig Langfristig Summe

Verbindlichkeiten gegenüber Banken und 
sonstigen Kreditgebern

491.724 509.603 1.001.327 19.128 328.814 347.942

Obligationsanleihe 102.343 361.897 464.240 2.473 465.830 468.303

Derivatekontrakte auf Zinssätze und Währun-
gen

0 7.275 7.275 198 11.891 12.089

Verbindlichkeiten aufgrund der Anwendung 
von IFRS 16

475 261 736 544 652 1.196

Summe 594.542 879.036 1.473.578 22.343 807.187 829.530

 
Verbindlichkeiten gegenüber Banken und sonstigen 
Kreditgebern

Nachfolgend ist die Zusammensetzung der Verbindlich-
keiten gegenüber Banken zum 31. Dezember 2022 unter 
Bezugnahme sowohl auf den langfristigen als auch den 
kurzfristigen Anteil aufgeführt:
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(Werte in TEUR)
Gewährungs-

datum
Fälligkeits-

datum
Zinssatz Spread

Gewährter 
Betrag

Zum 31. De-
zember 2022

EIB 21/10/2014 21/10/2026 1,80% - 25.000 12.282

EIB 21/10/2014 21/10/2025 2,00% - 50.000 18.693

EIB 31/08/2021 28/08/2037 0,896% - 48.850 49.004

CDP 30/06/2011 30/06/2023 Euribor 6 m 0,38% 80.000 3.200

„FACILITY A“ 03/11/2022 03/11/2023 Euribor 3 m 1,35% 480.000 480.095

„FACILITY B“ 03/11/2022 30/09/2024 Euribor 3 m 1,05% 440.000 440.079

Summe     1.003.353

Nebenaufwendungen auf 
Finanzierungen (fortgeführ-
te Anschaffungskosten)

    (2.026)

Verbindlichkeiten gegenüber Banken und sonstigen Kreditgebern (kurz- und langfristig) 1.001.327

Aus der unten aufgeführten Tabelle wird ersichtlich, dass 
die Gesellschaft im Lauf des Jahres 2022 den Prozess zur 
Konsolidierung ihrer Finanzverschuldung eingeleitet hat, 
die sich in den Geschäftsjahren 2021 und 2022 erheblich 
erhöht hatte, im Übrigen im Einklang mit dem Niveau ihrer 
wichtigsten Konkurrenten, im Wesentlichen aufgrund der 
besonderen Marktentwicklungen. Insbesondere unterzeich-
nete die Alperia AG im November 2022 mit einer Gruppe von 
nationalen Kreditinstituten ein sog. Facilities Agreement, 
das die folgenden drei Finanzierungslinien umfasst:

 - die sog. Facility A (480.000 TEUR) zur Deckung des 
Liquiditätsbedarfs bis zur Erneuerung einiger emit-
tierter Anleihen. Es wird darauf hingewiesen, dass die 
sich auf die betreffende Kreditlinie beziehenden Mittel 
vorsichtshalber unter den kurzfristigen Verbindlichkei-
ten ausgewiesen wurden, auch wenn vertraglich zwei 
aufeinanderfolgende Optionen zur Verlängerung einer 
jeden der ursprünglichen Fälligkeitsfristen (November 
2023) um jeweils sechs Monate zugunsten der Gesell-
schaft vorgesehen sind, da diese beabsichtigt, 2023 
eine neue Verschuldung auf dem Anleihenmarkt aufzu-
nehmen, was im Abschnitt „Stärkung der Kreditlinien“ 
des Lageberichts näher erläutert ist;

 - die sog. Facility B (440.000 TEUR), die teilweise von SACE 
besichert ist und dazu dient, die Finanzierungsbedürf-
nisse des Betriebskapitals der zur Gruppe gehörenden 
Gesellschaft Alperia Smart Services GmbH zu decken, der 
sie folglich ihrerseits von der Alperia AG zur Verfügung 
gestellt wurde; Im Übrigen wird darauf hingewiesen, 
dass die Gesellschaft die vorzeitige Rückzahlung eines 
Teils dieser Kreditlinie plant;

 - die sog. Facility C (480.000 TEUR) in Form einer sog. Re-
volving Credit Facility, die im Übrigen zum 31. Dezember 
2022 von der Gesellschaft nicht genutzt wurde.

Es wird darauf hingewiesen, dass einige Finanzierungen die 
Verpflichtung zur Aufrechterhaltung eines Investment-Gra-
de-Ratings der Alperia AG oder eine sowohl verbessernde 
als auch verschlechternde Anpassung des jeweiligen Zins-
satzes je nach den Veränderungen dieses Ratings beinhal-
ten. Wie bereits erwähnt, wird bestätigt, dass die Rating-
Agentur Fitch für die Alperia AG am 15. Dezember 2022 trotz 
der Änderung des Ausblicks von „stabil“ auf „negativ“ das 
Langfrist-Rating BBB und somit das Investment-Grade-Ra-
ting bestätigte.

Anleihen

Gemäß den nachfolgenden detaillierten Angaben hatte die 
Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 Obligationsanleihen in 
Höhe von insgesamt 464.240 Mio. Euro emittiert:
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(Werte in TEUR) Gewährungsdatum Fälligkeitsdatum Zinssatz Betrag

Tranche 1 30/06/2016 30/06/2023 1,41% 100.000

Tranche 2 30/06/2016 28/06/2024 1,68% 125.000

Tranche 3 23/12/2016 23/12/2026 2,50% 150.000

Tranche 4 18/10/2017 18/10/2027 2,20% 99.920

474.920

Nebenaufwendungen (fortgeführte Anschaffungskosten) 309

Effekt durch Kursänderungen (*) (10.989)

464.240

(*)  Es wird darauf hingewiesen, dass die vierte Emission von Anleihen, welche die Alperia AG im Oktober 2017 im Rahmen des gegenwärtig 
bestehenden Programms EMTN durchführte, in norwegischen Kronen (NOK) denominiert war. Gemäß den Angaben in Abschn. 7.4 „Kursrisiko“ 
dieser Erläuterungen wurde das Kursrisiko im Hinblick auf die Emission der betreffenden Tranche und somit die Auswirkungen auf die GuV 
der Gesellschaft, die auf die Umrechnung der Verbindlichkeiten infolge der Kursschwankungen der norwegischen Krone zurückzuführen sind, 
mittels der Zeichnung eines derivativen Finanzinstruments Cross Currency Swap neutralisiert.

Derivatekontrakte

Unter dem betreffenden Posten sind die folgenden Deriva-
tekontrakte mit negativem Fair Value bilanziert:

 - Cross Currency Swap zur Deckung der von der Alperia AG 
in NOK emittierten Anleihen (7.143 TEUR);

 - Put-Option in Bezug auf den Minderheitsanteil einer 
von der Gesellschaft gehaltenen Beteiligung gemäß 
den näheren Angaben im Abschn. „8.3 Beteiligungen“ 
dieser Erläuterungen (132 TEUR). 

Für weitere Informationen wird auf Abschn. „7.8 Schätzung 
des Fair Value“ dieser Erläuterungen verwiesen.

Verbindlichkeiten aufgrund der Anwendung von IFRS 16

Dieser Unterposten entstand im ersten Halbjahr 2019 in-
folge der IFRS 16 First Time Adoption und bezieht sich auf die 
aufgrund von Leasingverträgen bestehenden Verbindlich-
keiten infolge der Verpflichtung zur Zahlung der entspre-
chenden Leasingzinsen, denen der geleaste Vermögensge-
genstand gegenübergestellt ist, der unter den Anlagegütern 
ausgewiesen ist (definiert als „Right of Use“).

Nachfolgend ist im Detail die Zusammensetzung der Finanz-
verschuldung der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 und 
2021 aufgeführt im Einklang mit den Orientierungen, die 
in dieser Hinsicht von der European Securities and Markets 
Authority (ESMA) 2021 veröffentlicht worden waren:
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Beschreibung 31/12/2022 31/12/2021

A Liquide Mittel 230.967 54.716

B Liquiden Mitteln gleichwertige Mittel 0 0

C Sonstige kurzfristige Vermögenswerte im Finanzbereich 536.552 203.785

S Liquidität (A+B+C) 767.519 258.501

E
Kurzfristige Verbindlichkeiten im Finanzbereich (einschließlich Schuldins-
trumenten, aber ausschließlich des kurzfristigen Anteils der langfristigen 
Verbindlichkeiten im Finanzbereich)

(815.027) (167.481)

F Kurzfristiger Anteil der langfristigen Verbindlichkeiten im Finanzbereich (115.877) (22.144)

G Finanzverschuldung kurzfristig (E + F) (930.904) (189.625)

H Kurzfristige Nettofinanzverschuldung (G - D) (163.385) 68.876

S
Langfristige Verbindlichkeiten im Finanzbereich (ausschließlich des kurzfristi-
gen Anteils und der Schuldinstrumente)

(509.997) (329.467)

J Schuldinstrumente (361.897) (465.830)

K
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlich-
keiten, langfristig

0 0

L Finanzverschuldung langfristig (I + J + K) (871.893) (795.297)

M Summe der Finanzverschuldung (H + L) (1.035.279) (726.420)

Es wird darauf hingewiesen, dass die oben aufgeführte 
Aufstellung gemäß ausdrücklicher Vorgabe der ESMA die 
Aufnahme des Fair Value der Deckungsinstrumente (zum 31. 
Dezember 2022 und zum 31. Dezember 2021 (jeweils nega-
tiv um 7.143 TEUR bzw. 12.089 TEUR) sowie der langfristigen 
Forderungen im Finanzbereich (zum 31. Dezember 2022 
und zum 31. Dezember 2021 jeweils in Höhe von 688.947 
TEUR bzw. 365.138 TEUR) nicht vorsieht.

Die Erhöhung insgesamt der Verbindlichkeiten im Finanz-
bereich 2022 ist im Wesentlichen auf den erheblichen 
Mittelaufwand zurückzuführen, der 2022 hinsichtlich der 
Gesellschaften der Gruppe, die im Bereich des Verkaufs von 
Rohstoffen an Endkunden tätig sind (in Verbindung mit den 
entsprechenden Preisentwicklungen), zu verzeichnen war, 
den die Alperia AG mittels Finanzierungen und Cash-Pooling 
deckte.

(Kommentiert in den entsprechenden Abschnitten dieser 
Erläuterungen.)

8.15 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten

Der betreffende Posten ist in vollem Umfang auf den lang-
fristigen Teil der Verschuldung in Verbindung mit dem im 
Abschn. „8.3 Beteiligungen“ dieser Erläuterungen erwähn-
ten Earn-out zurückzuführen.

8.16  Sonstige Verbindlichkeiten (kurzfristig und lang-
fristig)

Im Folgenden ist der Posten „Sonstige kurzfristige und 
langfristige Verbindlichkeiten“ zum 31. Dezember 2022 und 
2021 im Detail aufgeführt:
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(Werte in TEUR)
Zum 31. Dezember 2022 Zum 31. Dezember 2021

Langfristig Kurzfristig Summe Langfristig Kurzfristig Summe

Verbindlichkeiten gegenüber abhängigen 
Unternehmen wegen Cash-Pooling  

0 336.362 336.362 0 167.481 167.481

Steuerverbindlichkeiten gegenüber abhängi-
gen Unternehmen

0 4.691 4.691 0 6.724 6.724

Verbindlichkeiten gegenüber dem Personal 0 1.728 1.728 0 1.097 1.097

Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen 
Sicherheit

0 1.100 1.100 0 959 959

Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben 0 515 515 0 396 396

Rechnungsabgrenzungsposten (Passiva) 0 314 314 0 58 58

Sonstige Verbindlichkeiten 3.827 2.674 6.500 0 2.197 2.197

Summe 3.827 347.384 351.210 0 178.912 178.912

Die Entwicklungen, die den Unterposten „Verbindlichkeiten 
für Cash-Pooling“ betrafen und im Wesentlichen auf die ne-
gative Position gegenüber Alperia Smart Services GmbH zu-
rückzuführen sind, die 2022 Gegenstand einer spezifischen 
Finanzierung war, wie in Abschn. „8.14 Verbindlichkeiten 
gegenüber Banken und sonstigen Kreditgebern (kurzfristig 
und langfristig)“ dieser Erläuterungen erläutert, sind im 
Folgenden in tabellarischer Form zusammengefasst:

(Werte in TEUR)
Zum 31. De-

zember 2022
Zum 31. De-

zember 2021

Alperia Ecoplus GmbH 5.929 4.621

Alperia Fiber GmbH (ver-
schmolzen durch Aufnahme 
in die Alperia Greenpower 
GmbH mit Wirkung zum 1. 
Jänner 2022)

0 193

Alperia Greenpower GmbH 69.143 103.543

Alperia Smart Services GmbH 230.891 4.723

Alperia Vipower AG 20.723 26.696

Biopower Sardegna GmbH 8.437 0

Edyna GmbH 0 26.740

Edyna Transmission GmbH 1.240 965

Summe 336.362 167.481

Unter Bezugnahme auf die oben aufgeführte Tabelle wird 
zudem auf Folgendes hingewiesen: 

 - der hinsichtlich des Unterpostens „Steuerverbindlichkei-
ten gegenüber abhängigen Unternehmen“ in Verbin-
dung mit dem Vertrag über die Konzernbesteuerung zu 

verzeichnende Abgang ist auf die Betriebstätigkeit der 
Gruppe zurückzuführen;

 - der Zuwachs bei den Verbindlichkeiten gegenüber dem 
Personal ist mit dem Ausscheiden einiger Führungskräf-
te im zweiten Halbjahr 2022 verbunden;

 - die Erhöhung bezüglich des Unterpostens „Sonstige Ver-
bindlichkeiten“ ist schließlich im Wesentlichen auf den 
kurzfristigen Teil der Verschuldung in Verbindung mit 
dem im Abschn. „8.3 Beteiligungen“ dieser Erläuterun-
gen erwähnten Earn-out zurückzuführen.

Für weitere Informationen zum gegenständlichen Posten 
wird auch auf den Abschn. „5. Verschmelzung durch Auf-
nahme der Alperia Bartucci GmbH“ dieser Erläuterungen 
verwiesen.

8.17 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Unter dem Posten „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen“ sind die Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen ausgewiesen, deren Höhe sich zum 31. 
Dezember 2022 auf 21.426 TEUR belief (zum 31. Dezember 
2021 betrugen sie 20.562 TEUR). Der diesbezügliche leichte 
Zuwachs ist auf die Betriebstätigkeit des Unternehmens 
zurückzuführen.

8.18 Kurzfristige Steuerverbindlichkeiten

Dieser Posten, der sich zum 31. Dezember 2021 auf null 
belief, weist zum 31. Dezember 2022 einen Saldo von 9.902 
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TEUR auf, der sich auf die Verbindlichkeiten gegenüber der 
Finanzverwaltung für die IRES-Steuer bezieht. Die 2022 zu 
verzeichnende Veränderung ist auf die verschiedenen Ent-
wicklungen hinsichtlich der Saldo- und Vorauszahlungen 
bezüglich dieser Steuer gegenüber dem Vorjahr zurückzu-
führen.

9. Anmerkungen zur Gewinn-und-Verlust-Rechnung

Allgemein wird erneut darauf hingewiesen, dass die Ge-
sellschaft seit 2017 nicht mehr im Bereich Industrie/Vertrieb 
tätig ist, sondern einzig und allein Dienstleistungen für die 
Gruppengesellschaften im Hinblick auf die Finanzierung und 
das Management der Beteiligungen erbringt.

9.1 Erträge (EUR)

Die Erlöse der Gesellschaft in Höhe von 26.923 TEUR zum 31. 
Dezember 2022 (27.157 TEUR 31. Dezember 2021) stam-
men fast vollständig aus Dienstleistungen unterschiedlicher 
Art, die für die Gesellschaften der Alperia Gruppe erbracht 
wurden. Der entsprechende Saldo stimmt mit dem des Vor-
jahrs überein.

9.2 Sonstige Erlöse und Erträge

Im Folgenden ist der Posten „Sonstige Erlöse und Erträge“ für 
2022 und 2021 im Detail aufgeführt:

(Werte in TEUR) 2022 2021

Versicherungszahlungen 66 9

Mieten und Pachten 872 903

Erstattung Ausgaben und Rechnungen 124 138

Erlöse für gruppeninterne Rückbu-
chungen

27.861 6.690

Veräußerungsgewinne (Vermögens-
werte)

0 19

Freistellung von Rückstellungen für 
Risiken und Aufwendungen

447 2

Freistellung der Rückstellung für die 
Wertminderung von Beteiligungen

4.802 0

Royalties 4.715 2.960

Beihilfen 129 96

Weitere sonstige Erlöse 65 730

Summe 39.081 11.547

Aus der oben aufgeführten Tabelle wird ersichtlich, dass der 
im Geschäftsjahr 2022 verzeichnete Zuwachs des betreffen-
den Postens insgesamt im Wesentlichen auf die Verkettung 
folgender Umstände zurückzuführen ist: 

 - Erhöhung der gruppeninternen Rückbuchungen, im We-
sentlichen in Verbindung mit dem Abschluss relevanter 
Projekte im Rahmen der Digitalisierung, die auf Ebene 
der Muttergesellschaft durchgeführt wurden;

 - relevante Freistellungen von in Vorjahren gebildeten 
Rückstellungen, hinsichtlich derer auf die Abschn. „8.3 
Beteiligungen“ und „8.12 Rückstellung für Risiken und 
Aufwendungen“ dieser Erläuterungen verwiesen wird;

 - Erhöhung der Lizenzgebühren zulasten einiger Gesell-
schaften der Gruppe in Verbindung mit den wertstei-
gernden Entwicklungen durch die entsprechenden 
Umsätze 2022;

 - Fehlen eines außerordentlichen Postens unter dem 
Unterposten „Sonstige verschiedene Erlöse“ 2021 in 
Verbindung mit dem positiven Ausgang eines Pfän-
dungsverfahrens zulasten eines Kontrahenten, der 
früher als Bürge zugunsten der Gesellschaft auftrat.

9.3 Kosten für Roh-, Betriebsstoffe und Waren

Im Folgenden ist der Posten „Kosten für Roh-, Betriebsstoffe 
und Waren“ für 2022 und 2021 im Detail aufgeführt:

(Werte in TEUR) 2022 2021

Betriebsstoffe 761 1.037

Auf Anlagevermögen 
aktivierte Kosten für Roh-, 
Betriebsstoffe und Waren

(341) (678)

Summe 420 359

Der betreffende Posten zeigt im Lauf des Geschäftsjahrs 
2022 keine besonderen Schwankungen.

9.4 Aufwendungen für Dienstleistungen

Im Folgenden ist der Posten „Aufwendungen für Dienstleis-
tungen“ für 2022 und 2021 im Detail aufgeführt:
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(Werte in TEUR) 2022 2021

Aufwendungen für Arbeiten, In-
standhaltungen, Aktualisierung und 
Implementierung von Software

33.736 35.024

Leistungen von Freiberuflern, 
Anwälten und Steuerberatern

3.848 3.141

Versicherungen 2.840 2.653

Belegschaftskantine 1.854 1.024

Leasing, Miete und Pacht 1.451 1.074

Gebühren und Kommissionen für 
Bankdienstleistungen

1.495 128

Vergütungen an Gesellschafts-
organe und für die Rechnungs-
prüfung 

571 591

Post, Telefon und Internet 511 643

Reinigung 263 264

Sponsoring und Marketing 4.078 1.672

Anschlüsse 507 297

Sonstiges 1.993 2.905

Auf das Anlagevermögen akti-
vierte Aufwendungen für Dienst-
leistungen

(12.536) (20.524)

Veränderung der Vorräte in 
Bezug auf in Ausführung befindli-
che Arbeiten auf Bestellung

28 465

Summe 40.640 32.316

Unter Bezugnahme auf die oben aufgeführte Tabelle wird 
auf Folgendes hingewiesen:

 - die im Hinblick auf den Saldo des Unterpostens „Be-
legschaftskantine“ zu verzeichnende Erhöhung, die 
teilweise auf andere Gesellschaften der Alperia Gruppe 
umgelegt wird, ist auf mehrere Ursachen zurückzu-
führen (Erhöhung der im Präsenzmodus geleisteten 
Stunden, Einführung eines Kantinengutscheins, der an 
den Tagen, an denen im Homeoffice gearbeitet wird, 
genutzt werden kann, neuer von einer Tochtergesell-
schaft aktivierter Kantinendienst);

 - die Erhöhung beim Aufwand für Leasing, Miete und 
Pacht betrifft Hardwaregeräte und ist mit der Erweite-
rung der von der Alperia AG für andere Tochtergesell-
schaften erbrachten Dienste verbunden;

 - der Anstieg des Saldos bezüglich des Unterpostens „Ge-
bühren und Kommissionen für Bankdienstleistungen“ 
ist im Wesentlichen auf die Transaktion zur Konsolidie-

rung der Verschuldung der Gesellschaft zurückzufüh-
ren, die in Abschn. „8.14 Verbindlichkeiten gegenüber 
Banken und sonstigen Kreditgebern (kurzfristig und 
langfristig)“ dieser Erläuterungen erläutert ist;

 - die weiteren Aufwendungen für Dienstleistungen in 
Höhe von Euro 1.993 TEUR bestehen im Wesentlichen 
aus diversen Dienstleistungen (Handel, Schulungen, 
Sicherheitsdienste usw.), Reisekosten, Marketing- und 
Repräsentationsausgaben. Der hinsichtlich dieses Pos-
tens zu verzeichnende Rückgang ist mit der Betriebstä-
tigkeit verbunden;

 - der Anteil der Aufwendungen mit mehrjährigem Nutzen 
der unter Bezugnahme auf Tätigkeiten im Bereich 
Information Technology aufgewandten Implementie-
rungskosten, die Gegenstand der Aktivierung sind, ging 
gegenüber 2021 zurück, was im Wesentlichen darauf 
zurückzuführen ist, dass ein erheblicher Teil des von der 
Gruppe in den Vorjahren eingeleiteten Digitalisierungs-
projekts abgeschlossen wurde, wodurch sich der Teil 
der Aufwendungen erhöhte, die ausschließlich auf die 
Aufrechterhaltung der Effizienz der Systeme entfallen.

9.5 Personalaufwand

Im Folgenden ist der Posten „Personalaufwand“ für 2022 
und 2021 im Detail aufgeführt:

(Werte in TEUR) 2022 2021

Löhne und Gehälter 18.217 16.642

Sozialabgaben 5.591 5.099

Abfertigung 1.397 1.135

Ruhestandsbezüge und 
sonstige Aufwendungen 

807 307

Auf das Anlagevermögen 
aktivierter Personalaufwand

(818) (1.246)

Summe 25.194 21.936

Die durchschnittliche Zahl der Mitarbeitenden stieg im Lauf 
des Jahres von 267 auf 300. Der Zuwachs des Postens ins-
gesamt, der in der oben aufgeführten Tabelle aufgezeigt ist, 
ist auf diese Erhöhung, auf die Erhöhung der Durchschnitts-
entlohnungen (in Verbindung mit der Erneuerung des natio-
nalen Arbeitskollektivvertrags im Elektrosektor im Juli 2022) 
sowie auf den geringeren Anteil der aktivierten Kosten in 
Verbindung mit dem Personal zurückzuführen.
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9.6  Abschreibungen, Rückstellungen und Wertberichti-
gungen

Im Folgenden ist der Posten „Abschreibungen, Rückstellun-
gen und Wertberichtigungen“ für 2022 und 2021 im Detail 
aufgeführt:

(Werte in TEUR) 2022 2021

Abschreibungen auf imma-
terielle Vermögenswerte

10.358 3.397

Abschreibungen auf Sach-
anlagen

2.683 2.773

Rückstellungen für Risiken 
und Aufwendungen

8.128 3.361

Summe 21.169 9.531

In Bezug auf die oben aufgeführte Tabelle ist darauf hin-
zuweisen, dass der Zuwachs bei den Abschreibungen auf 
immaterielle Vermögenswerte im Wesentlichen auf die Ein-
leitung des Abschreibungsprozesses der IT-Anwendungen 
zurückzuführen ist, die im Lauf des Jahres 2022 zur Nutzung 
verfügbar wurden, was im Abschn. „8.1 Immaterielle Ver-
mögensgegenstände“ dieser Erläuterungen kommentiert ist.

Für weitere Informationen zu den Rückstellungen für Risi-
ken und Aufwendungen wird dagegen auf die Angaben im 
Abschn. „8.12 Rückstellungen für Risiken und Aufwendun-
gen“ dieser Erläuterungen verwiesen.

9.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Folgenden ist der Posten „Sonstige betriebliche Aufwen-
dungen“ für 2022 und 2021 im Detail aufgeführt:

(Werte in TEUR) 2022 2021

Sonstige Steueraufwendungen 42 47

Steuern auf Grundbesitz 142 146

Veräußerungsverluste/Ausbuchung 
von Vermögenswerten

58 435

Sonstige Rückerstattungen 37 16

Registersteuer 46 50

Mitgliedsbeiträge 366 425

Sonstige Lizenzen und Gebühren 2 2

Unentgeltliche Zuwendungen 639 458

Sonstige betriebliche Aufwendungen 196 100

Summe 1.529 1.678

Wie aus der obigen Tabelle hervorgeht, ist die Verminderung 
des Saldos des betreffenden Postens vorwiegend auf die 
Gegenüberstellung der folgenden verketteten Umstände 
zurückzuführen:

 - Veräußerungsverluste in Bezug auf Vermögenswerte, 
die deutlich unter denen liegen, die im Lauf des Ge-
schäftsjahrs 2021 festgestellt werden konnten;

 - einen leichten Anstieg der 2022 gewährten Zuwendun-
gen.

9.8  Bewertungsergebnis der Beteiligungen und Finanz-
erträge und -aufwendungen

Bewertungsergebnis der Beteiligungen

Dieser Posten weist zum 31. Dezember 2022 einen negati-
ven Saldo von 10.510 TEUR (zum 31. Dezember 2021 10.423 
TEUR) auf. Für weitere Informationen zur entsprechenden 
Zusammensetzung wird auf die Angaben im Abschn. „8.3 
Beteiligungen“ dieser Erläuterungen verwiesen.

Erträge und Aufwand im Finanzbereich

Im Folgenden sind die Posten „Erträge im Finanzbereich“ 
und „Aufwand im Finanzbereich“ für 2022 und 2021 im 
Detail aufgeführt:
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(Werte in TEUR) 2022 2021

Dividenden 69.344 64.847

Zinserträge aus Forderungen an 
verbundene Unternehmen

29 16

Zinserträge aus Forderungen an 
abhängige Unternehmen

14.571 9.226

Zinserträge aus Girokonten und 
Bankeinlagen

393 114

Erträge aus Kursdifferenzen 4.705 4.315

Nicht erwirtschaftete Erträge aus 
derivativen Finanzinstrumenten

747 0

Sonstiges 943 182

Summe Finanzerträge 90.731 78.701

Zinsaufwand auf Darlehen (10.032) (1.071)

Zinsaufwendungen für Giro-
konten

(103) (42)

Wertberichtigungen Forderungen 
im Finanzbereich

(2.272) (43)

Sonstige Aufwendungen im 
Finanzbereich

(432) (589)

Zinsen auf Anleihen (10.092) (10.100)

Zinsverbindlichkeiten gegenüber 
abhängigen Unternehmen

(634) (812)

Nicht angefallene Aufwendun-
gen für derivative Finanzinstru-
mente

(148) 0

Aufwand aus Kursdifferenzen (4.697) (4.317)

Summe Finanzaufwendungen (28.408) (16.974)

Was die Dividenden betrifft, rühren diese vorwiegend aus 
der Verwendung der Jahresüberschüsse für das Geschäftsjahr 
2021 seitens Alperia Smart Services GmbH (68.500 EUR), Alpe-
ria SUM GmbH (verschmolzen durch Aufnahme in die Alperia 
Smart Services GmbH) (Euro 345 TEUR), Fernheizwerk Schlan-
ders GmbH (392 TEUR) sowie Hydrodata S.r.l. (103 TEUR) her. 

Die Erhöhung des Unterpostens „Zinserträge aus Forderun-
gen an abhängige Unternehmen“ ist auf den signifikanten 
Anstieg der Durchschnittssalden der Cash-Pooling-Ver-
hältnisse und der mit diesen Kontrahenten bestehenden 
Finanzierungen zurückzuführen und in den Abschn. „9.4 
Sonstige Forderungen und sonstige langfristige Vermögens-
werte im Finanzbereich“ sowie „8.9 Sonstige Forderungen 
und sonstige kurzfristige Vermögenswerte im Finanzbereich“ 
dieser Erläuterungen kommentiert.

Der Unterposten „Nicht erwirtschaftete Erträge aus derivati-
ven Finanzinstrumenten“ umfasst die unwirksamen Anteile 

der Fair-Value-Änderungen 2022 seitens von der Gesell-
schaft gezeichneter Deckungsinstrumente sowie das Ergeb-
nis der Bewertung der im Abschn. „8.3 Beteiligungen“ dieser 
Erläuterungen genannten Call-Option zum Fair Value.

Der Anstieg des Unterpostens „Zinsaufwand auf Darlehen“ 
ist auf die Wirkungen der Transaktion zur Konsolidierung 
der Verschuldung der Gruppe zurückzuführen, die in Abschn. 

„8.14 Verbindlichkeiten gegenüber Banken und sonstigen 
Kreditgebern (kurzfristig und langfristig)“ dieser Erläuterun-
gen erläutert ist.

Die Erhöhung der Wertberichtigungen auf Forderungen im 
Finanzbereich, die gemäß IFRS 9 bilanziert sind, ist sowohl 
auf den Anstieg des gruppeninternen finanziellen Engage-
ments, das im Abschn. „8.9 Sonstige Forderungen und sons-
tige kurzfristige Vermögenswerte im Finanzbereich“ dieser 
Erläuterungen kommentiert ist, als auch auf die Entwicklung 
der Expected Default Probability in Verbindung mit der ho-
hen Volatilität der Finanzmärkte 2022 zurückzuführen.

Der Unterposten „Nicht erwirtschaftete Erträge aus derivati-
ven Finanzinstrumenten“ ist auf das Ergebnis der Bewertung 
der im Abschn. „8.3 Beteiligungen“ dieser Erläuterungen 
genannten Put-Option zum Fair Value zurückzuführen.

Die Unterposten „Erträge aus Kursdifferenzen“ und „Auf-
wand aus Kursdifferenzen“ beziehen sich jeweils im Wesent-
lichen auf die positive Kursdifferenz bei der Umrechnung 
der letzten Tranche an in NOK emittierten Anleihen, auf den 
Wechselkurs zum Bilanzstichtag und auf die spiegelbildliche 
Entwicklung der relevanten Quote der Veränderung des Fair 
Value des entsprechenden Sicherungsderivats Cross Currency 
Swap im Geschäftsjahr 2022.

9.9 Steuern

Die auf das Geschäftsjahr entfallenden Steuern belaufen 
sich – positiv – auf 5.292 TEUR (3.223 TEUR positiv zum 31. 
Dezember 2021) und beziehen sich auf die Erträge durch 
die Konzernbesteuerung, die durch das negative steuerliche 
Einkommen in Höhe von 4.297 TEUR erwirtschaftet wurden, 
sowie die Steuervorauszahlungen und die latenten Steuern 
von insgesamt 995 TEUR.

Nachfolgend ist die Überleitungsrechnung zwischen dem 
theoretischen und dem tatsächlichen im Jahresabschluss 
ausgewiesenen Steueraufwand in tabellarischer Form auf-
geführt:
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Überleitungsrechnung zwischen dem theoretischen und dem tatsächlichen im 
Jahresabschluss ausgewiesenen Steueraufwand (in Euro)

Körperschafts-
steuer (IRES)

Gewerbesteuer 
(IRAP)

Ergebnis vor Steuern (IRES) 28.864.850

Theoretische Steueraufwendungen (Steuersatz 24,00 %) 6.927.564

Betriebliche Erträge netto (IRAP) A-B (22.947.573) 

Theoretische Steueraufwendungen (Steuersatz 4,65 %) 0

Vorübergehende wertsteigernde Berichtigungen

Abschreibungen 24.367

Rückstellung für Ergebnisprämien 1.796.851

Rückst. in sonstige Rücklagen für zukünftigen Personalaufwand 97.276

Rückstellung für Rechtsstreite 265.525

Rückst. in sonstige Rücklagen 2.396.502

Abzugsfähige Kosten nach dem Kassaprinzip 4.000

Zuführung der temporären Differenzen aus vorangegangenen Geschäftsjahren

Abzugsfähige Kosten nach dem Kassaprinzip (4.000)

Vereinnahmte Dividenden 3.216.484

Abschreibungen (3.838)

Verwendung und Auflösung Rückstellung für Ergebnisprämien (1.521.844)

Verwendung und Freistellung sonstiger Rücklagen für zukünftigen Personalaufwand (148.174)

Verwendung und Auflösung Rückstellung für Rechtsstreite (536.254)

Verwendung der Rückstellung für uneinbringliche Forderungen, besteuert (130.706)

Wiederaufnahme abgrenzbare Quote Wertsteigerung 1.939.887

Stetige Zunahmen

Abschreibungen 157.215

Auf die Konzernbesteuerung übertragener Zinsaufwand 5.426.304

Abwertung von Beteiligungen 10.510.362

Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen 7.930.000

Kosten, Berichtigungen und ordentliche periodenfremde Aufwendungen, nicht 
abzugsfähig

1.571.295

IMI 142.461

Vorübergehende wertmindernde Berichtigungen

Erträge aus Beteiligung (3.425.000)

Nicht steuerbare Zuschüsse (74.362)

Stetige Abnahmen

Erträge aus Beteiligung (65.876.389)

Freistellung der Rückstellung für die Wertminderung von Beteiligungen (4.802.130)

IMI (124.661)

Sonderabschreibung (172.369)

Steuerverlust (12.476.347)

Effektiver Steuersatz 0 0
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Die Entwicklungen der Steuervorauszahlungen und der latenten Steuern werden tabellarisch dargestellt:

Beschreibung

Geschäftsjahr 2022 Geschäftsjahr 2021

Temporäre 
Differenzen

Steuern
Steuer-

satz
Temporäre 

Differenzen
Steuern

Steuer-
satz

Steuervorauszahlungen mit Erfassung in der GuV

Abzugsfähige Kosten nach dem Kassaprinzip 4.000  960 24,00%  4.000  1.146 28,65%

Abschreibungen (IRES) 618.694  148.486 24,00%  598.151  143.556 24,00%

Rückstellung für Ergebnisprämien 1.796.851  431.244 24,00%  1.521.844  365.243 24,00%

Rücklagen für zukünftigen Personalaufwand 473.551  113.652 24,00%  174.771 41.946 24,00%

Rücklagen für zukünftigen Personalaufwand 
Alperia Bartucci GmbH (Verschmelzung durch 
Aufnahme)

103.492 24.838 24,00%

Rückstellungen für Streitsachen (IRES und IRAP) 265.525 76.073 28,65%  431.780  123.705 28,65%

Rückstellungen für Streitsachen (IRES) 352.505  84.601 24,00%  782.199 187.728 24,00%

Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen  2.551.141  730.902 28,65%  2.426.141  695.089 28,65%

Rückstellungen für uneinbringliche Forderungen 2.271.502  545.160 24,00%

Rückstellungen für besteuerte Forderungen 1.933.223  463.973 24,00%  2.063.929  495.346 24,00%

Abfertigung 111.586 26.781 24,00% 111.586 26.781 24,00%

Summe Steuervorauszahlungen mit Erfassung 
in der GuV

10.482.070 2.646.672 8.114.401 2.080.539 

Steuervorauszahlungen mit Erfassung in der Bilanz

Fortgeführte Anschaffungskosten Darlehen 177.648 42.636 24,00%  177.648  42.636 24,00%

Rücklagen für zukünftigen Personalaufwand  337.813 81.075 24,00%  449.172  107.801 24,00%

Rückstellungen für uneinbringliche Forderungen  1.036.165  248.680 24,00%  1.036.165  248.680 24,00%

Rücklagen für zukünftigen Personalaufwand  303.894 72.934 24,00%  303.894  72.934 24,00%

Sicherungsderivate -  -  2.392.141  574.114 24,00%

Summe Steuervorauszahlungen mit Erfassung 
in der Bilanz

1.855.519  445.325  4.359.019 1.046.165 

SUMME DER AKTIVEN LATENTEN STEUERN 3.091.996 3.126.704 

Latente Steuern mit Erfassung in der GuV

5 % Dividenden  3.425.000  822.000 24,00% 3.216.484  771.956 24,00%

Wertsteigerung aus Gebäudeabtretung  -  -  1.939.887  465.573 24,00%

Immobilien-Leasing  1.648.774  472.374 28,65%  1.784.356  511.218 28,65%

Summe Latente Steuern mit Erfassung in der GuV  5.073.774 1.294.374  6.940.728 1.748.747 

Summe Latente Steuern mit Erfassung in der Bilanz

Abfertigung – F.T.A.  552.872  132.689 24,00%  203.909 48.937 24,00%

Rückstellung für latente Steuern für Cashflow-
Hedge-Rücklage 

 6.877.439 1.650.584 24,00%

Summe Latente Steuern mit Erfassung in der 
Bilanz

 7.430.310 1.783.273  203.909  48.937 

SUMME DER PASSIVEN LATENTEN STEUERN 3.077.647 1.797.684 
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9.10  Nettoergebnis der aufzugebenden Geschäftsbereiche

Unter diesem Posten ist zum 31. Dezember 2022 kein Wert 
bilanziert.

9.11  Auswirkungen in der GuV in Bezug auf die Anwen-
dung des IFRS 16

Im Folgenden ist eine tabellarische Zusammenfassung der 
Auswirkungen auf die GuV des Geschäftsjahrs 2022 infolge 
der Anwendung des internationalen Rechnungslegungs-
standards IFRS 16 aufgeführt.

(Werte in TEUR) 2022

Storno Konzessionsabgaben 597

Auswirkung auf das EBITDA 597

Gebuchte Abschreibungen (565)

Auswirkung auf das Betriebsergebnis 33

Aufwand im Finanzbereich (27)

Auswirkung auf das Ergebnis vor Steuern 6

Steuern (2)

Auswirkung auf das Nettoergebnis (A) der 
fortgeführten Geschäftsbereiche

4

Auswirkung auf das Nettoergebnis der aufzu-
gebenden Geschäftsbereiche

0

Auswirkung auf den Jahresüberschuss 4

10. Verpflichtungen und Sicherheiten

Unter diesen Posten fallen die von der Gesellschaft zu-
gunsten Dritter im Interesse der abhängigen Gesellschaften 
auch gemeinschaftlich (vorwiegend Alperia Trading GmbH, 
Alperia Smart Services GmbH, Alperia Greenpower GmbH 
und SF Energy GmbH) abgegebenen Patronatserklärungen 
für einen Betrag in Höhe von insgesamt 464.700 TEUR. Hin-
gewiesen wird zudem auf Bankbürgschaften, die zugunsten 
Dritter von Kreditinstituten in Höhe von 195 TEUR bestellt 
wurden.

11.  Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und 
Personen

Unter nahestehenden Unternehmen und Personen sind 
diejenigen zu verstehen, die von derselben Person wie die 
Gesellschaft beherrscht werden, die Gesellschaften, die 

diese unmittelbar oder mittelbar beherrschen, von der 
Gesellschaft beherrscht werden oder der gemeinsamen Füh-
rung durch diese unterliegen, sowie diejenigen, an denen 
die Gesellschaft eine Beteiligung hält, die ihr erlaubt, einen 
maßgeblichen Einfluss auszuüben. 

Gemäß dem internationalen Rechnungslegungsstandard IAS 
24 „Angaben zu Beziehungen zu nahestehenden Unterneh-
men und Personen“ § 25 ist die Gesellschaft von der in § 18 
festgelegten Pflicht (Angabe der Art der Beziehung zu dem 
nahestehenden Unternehmen/der nahestehenden Person 
und Information der Abschlussadressaten über diejenigen 
Geschäftsvorfälle und ausstehenden Salden, die diese be-
nötigen, um die möglichen Auswirkungen dieser Beziehung 
auf den Abschluss nachzuvollziehen) befreit, wenn es sich 
bei diesen Unternehmen und Personen um ein anderes 
Unternehmen handelt, das als nahestehend zu betrachten 
ist, weil dieselbe öffentliche Stelle sowohl das berichtende 
als auch dieses andere Unternehmen beherrscht, an dessen 
gemeinschaftlicher Führung beteiligt ist oder einen maß-
geblichen Einfluss auf dieses ausübt.

Im Geschäftsjahr 2022 betraf das wichtigste Geschäft mit 
nahestehenden Unternehmen und Personen die zugunsten 
der Gesellschafter beschlossenen Dividenden in Höhe von 
30.000 TEUR.

Für weitere Informationen wird auf den Abschnitt „Geschäf-
te mit nahestehenden Unternehmen und Personen“ des 
Lageberichts verwiesen, in dem eine Tabelle mit der An-
gabe der Vermögens- und Wirtschaftssalden der Alperia AG 
gegenüber ihren beherrschten und gemeinsam beherrsch-
ten Unternehmen aufgeführt ist.

12.  Vergütungen der Verwalter und Aufsichtsratsmitglieder

Im Folgenden sind die Vergütungen der Verwalter und Auf-
sichtsratsmitglieder der Gesellschaft für 2022 und 2021 im 
Detail aufgeführt:

(Werte in TEUR) 2022 2021

Vorstand 160 160

Aufsichtsrat 200 200

Kontroll- und Risikoaus-
schuss

25 25

Nominierungsausschuss 13 13

Vergütungsausschuss 13 13

Summe 410 410
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13.  Bezüge der leitenden Angestellten mit strategischen 
Verantwortungen

Es wird darauf hingewiesen, dass den leitenden Angestell-
ten mit strategischer Verantwortung, die im Lauf des Jahres 
2022 tätig waren, insgesamt Vergütungen in Höhe von 713 
TEUR (IRPEF-pflichtig) zugewiesen wurden. Der Betrag für 
2021 belief sich auf dieselbe Höhe.

Zum heutigen Zeitpunkt sind für diese leitenden Angestell-
ten keine kurz- oder langfristigen Leistungen vorgesehen, 
die im Lauf der Zeit anfallen. Eine Ausnahme gilt für einige 
leitende Angestellte, die eine vertragliche Vereinbarung 
über ein Wettbewerbsverbot unterzeichneten, deren Höhe 
sich auf zirka 180 TEUR schätzen lässt. Anteilsbasierte Ver-
gütungen (Stock Option) sind nicht zu verzeichnen.

14. Vergütung der Rechnungsprüfungsgesellschaft 

In der nachfolgenden Tabelle sind die von der Rechnungs-
prüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers S.p.A. für den 
Rechnungsprüfungsdienst und die Rechnungskontrolle des 
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 sowie für andere 
Dienstleistungen bezogenen Vergütungen aufgeführt.

Gesellschaft, welche die 
Dienstleistung bereitge stellt 
hat

Empfänger der  
Dienstleistung

Art der Dienstleistungen
In das Geschäftsjahr 2022 
fallende Vergütungen (in 

TEUR)

PwC Spa Alperia AG
Rechnungsprüfung des Jahres-
abschlusses

19

Summe der von der Rechnungsprüfungsgesellschaft 2022 erbrachten  
Rechungsprüfungsdienstleistungen

19

PwC Spa Alperia AG
Prüfung der getrennten Rech-
nungsaufstellungen (Unbund-
ling)

5

Summe der von der Rechnungsprüfungsgesellschaft 2022 erbrachten sonstigen  
Rechungsprüfungsdienstleistungen

5

15.  Nennenswerte Vorfälle nach dem Bilanzstichtag

Im Hinblick auf die „Nach Abschluss des Geschäftsjahrs ein-
getretenen Vorfälle“ und den Verlauf der Rechtsstreitigkei-
ten wird auf den Lagebericht verwiesen.
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16.  Informationen gem. Art. 1 Absatz 125-bis des Ge-
setzes 124/2017

Hinsichtlich der eventuellen Subventionen, Beihilfen, ver-
güteten Aufträge oder wirtschaftlichen Vorteile, welche 
die Gesellschaft im Lauf des Geschäftsjahrs 2022 von der 
Finanzverwaltung erhalten hat, wird auf die Informationen 
in Abschn. „9.9 Steuern“ dieser Erläuterungen verwiesen.  

Die Gesellschaft hat 2022 Zuwendungen der öffentlichen 
Hand eingenommen, die im Folgenden tabellarisch dar-
gestellt werden.

Zahlende Stelle
Art der  
Förderleistung

Eingenom-
mener 

Betrag 2022 
(in Euro)

Europäische Union Projekt „LIFE4HEAT“ 14.676 

Europäische Union Projekt „SECLI FIRM“ 4.730 

Europäische Union Projekt „LIFEALPS“ 4.795 

24.202 

Autonome Provinz 
Bozen

Prosumers Community 33.342 

Autonome Provinz 
Bozen

SCHULUNG 12.650 

45.992 

R3 GIS Projekt „IDEE“ 21.945 

21.945 

FONDIMPRESA
Erstattung Mitarbeiter-
ausbildung

4.629 

4.629 

Summe der Einnahmen 96.768 

Für alle weiteren Informationen kann auf das Nationale 
Register der Staatsbeihilfen zurückgegriffen werden.

17. Vorschlag zur Verwendung des Geschäftsergebnisses

Der Vorstand schlägt für das Ergebnis 2022 in Höhe von 
34.157.154 Euro die folgende Verwendung vor: 

 - 1.707.858 Euro in die gesetzliche Rücklage entspre-
chend dem Anteil von 5 %;

 - 449.296 Euro als Vortrag;

 - die restlichen 32.000.000 Euro als Dividendenausschüt-
tung an die Gesellschafter je nach Zahl der gehaltenen 
Aktien und in Höhe eines Werts von 0,04 Euro je Aktie.

Bozen, 30. März 2023 
Vorstandsvorsitzende 
Kröss Flora Emma
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gemäß Art. 14 Gv.D. Nr. 39 vom 27. Jänner 2010  
und Art. 10 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014

An die Aktionäre der ALPERIA AG

Bericht zur Rechnungsprüfung des 
Jahresabschlusses

Urteil

Wir haben die Prüfung des Jahresabschlusses der Gesellschaft ALPERIA AG (Gesellschaft) 
durchgeführt, bestehend aus der Vermögens- und Finanzlage zum 31. Dezember 2022, der 
Erfolgsrechnung, der Gewinn-und-Verlust-Rechnung, den Veränderungen des Eigenka-
pitals, der Kapitalflussrechnung für das zu diesem Zeitpunkt abgeschlossene Geschäfts-
jahr und den Anhängen zum Abschluss, die auch die Zusammenfassung der wichtigsten 
angewandten Rechnungslegungsstandards enthalten.

Unserem Urteil zufolge liefert der Jahresabschluss eine wahrheitsgetreue und ordnung-
sgemäße Darstellung der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 
2022, des Geschäftsergebnisses und des Cashflows für das zu diesem Zeitpunkt abgeschlos-
sene Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den von der Europäischen Union angewandten 
International Financial Reporting Standards sowie den durch Umsetzung von Art. 9 Gv.D. 
Nr. 38/05 erlassenen Anordnungen.

Grundlagen des Urteils

Unsere Rechnungsprüfung fand in Übereinstimmung mit den internationalen Prüfungss-
tandards (ISA Italia) statt. Unsere Verantwortung gemäß diesen Standards ist im Abschnitt 

„Verantwortung der Rechnungsprüfungsgesellschaft bei der Prüfung des Jahresabschlusses“ 
dieses Berichts noch eingehender beschrieben. Im Einklang mit den Rechtsvorschriften 
sowie den Grundsätzen in puncto Ethik und Unabhängigkeit, die laut der italienischen 
Rechtsordnung für die Rechnungsprüfung von Abschlüssen gelten, sind wir von der Ge-
sellschaft unabhängig. Wir sind der Meinung, dass wir ausreichend geeignete Nachweise 
ermittelt haben, auf die wir unser Urteil stützen können.

Kernaspekte der Rechnungsprüfung

Die Kernaspekte der Rechnungsprüfung umfassen unserem professionellen Urteil nach 
die Aspekte, die vorwiegend im Bereich der Rechnungsprüfung des Jahresabschlusses des 
untersuchten Geschäftsjahrs von Bedeutung waren.

Diese Aspekte wurden bei unserer Rechnungsprüfung und bei der Bildung unseres Urteils 
zum Jahresabschluss in seiner Gesamtheit berücksichtigt; deswegen geben wir für diese 
Aspekte kein separates Urteil ab.
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Kernaspekte 
 

Werthaltigkeit der Investitionen in 
abhängige Gesellschaften

Anmerkung 9.3 des Jahresabschlusses 
„Beteiligungen“

Zum 31. Dezember 2022 bezogen sich zirka 
38 % der Aktiva auf den Wert der Kontrol-
lbeteiligungen in Höhe von 1.058 TEUR, die 
hauptsächlich an Gesellschaften gehalten 
werden, die im Bereich der Erzeugung, des 
Verkaufs und Transports von Strom und 
Wärme sowie der Erbringung von Dienst-
leistungen zur Energieeffizienzsteigerung 
tätig sind.

Im Gesamtkontext einer Marktsituation, die 
durch eine bedeutende Preisvolatilität bei 
Strom sowie durch sich ständig weiteren-
twickelnde Regulierungen in Bezug auf die 
Energiedienstleistungen geprägt ist, führte 
die Gesellschaft gemäß dem von der Eu-
ropäischen Union angewandten Rechnun-
gslegungsstandard IAS 36 eine Werthal-
tigkeitsprüfung (Impairment-Test) unter 
Einsatz einer Abzinsung des zukünftigen 
Cashflows (Discounted Cash Flow) durch, 
um die Werthaltigkeit der Beteiligungen zu 
messen.

Unter Berücksichtigung der Bedeutung der 
bilanzierten Werte sowie der Komplexität 
des Verfahrens zur Schätzung der Werthal-
tigkeit der Beteiligungen auf Grundlage 
deren zukünftigen Cashflows identifizierten 
wir die Bewertung der Beteiligungen unter 
Bezugnahme auf mögliche Wertverluste 
und die entsprechende Bilanzierung im 
Jahresabschluss als Kernaspekt der Prüfung.

Prüfverfahren 
angesichts der 
Kernaspekte

Die durchgeführten Prüfverfahren betrafen 
die Verifizierung der von den Verwaltern 
angewandten Verfahren zur Ermittlung 
möglicher Wertverluste bei Beteiligun-
gen auf der Grundlage der Vorgaben des 
International Accounting Standard IAS 
36 – Wertminderung von Vermögenswerten 
(„Impairment of Assets“).

Insbesondere erhielten wir die von der 
Direktion durchgeführten Werthaltigkeit-
stests, die wir auch unter Einbeziehung von 
zum PwC-Netzwerk gehörenden Bewertun-
gsexperten verifizierten.

Die Verifizierungen betrafen grundlegende 
Annahmen, die bei der Anwendung des 
Werthaltigkeitstests eingesetzt wurden, der 
auf einer Schätzung des Cashflows basiert, 
den die Anlagen in Zukunft voraussichtlich 
generieren werden.

Überprüft wurde insbesondere die Plausibi-
lität (i) der herangezogenen Strompreiskur-
ve, (ii) der geschätzten Erzeugungskapazität 
und der erbrachten Dienstleistungen sowie

(iii) des Abzinsungssatzes des voraussichtli-
chen Cashflows.

Verifiziert wurden darüber hinaus die 
Fähigkeit der Direktion zur Erstellung von 
Schätzungen auf der Grundlage eines Ver-
gleichs der Abschlussdaten und der Daten 
aus den vorherigen Plänen sowie die Über-
einstimmung der herangezogenen Progno-
sen mit den von der Direktion aktualisierten 
Plänen und die mathematische Richtigkeit 
der Berechnung des auf der Grundlage der 
oben angegebenen Annahmen geschätzten 
Cashflows.
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Mit der Direktion erörterten wir deren 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage ihres 
Bewertungsverfahrens. Hierbei überprüften 
wir, ob die etwaigen Wertberichtigungen 
hinsichtlich des Buchwerts der Beteiligun-
gen im Jahresabschluss mit den wie oben 
verifizierten Ergebnissen der Werthaltigkei-
tstests übereinstimmen.

Abschließend prüften wir die Vollständig-
keit und Genauigkeit der in den Erläuter-
ungen zum Jahresabschluss enthaltenen 
Angaben.

Verantwortung der Verwalter und des Aufsichtsrats bezüglich des 
Jahresabschlusses

Die Verwalter sind für die Aufstellung des Jahresabschlusses verantwortlich, der eine 
wahrheitsgetreue und ordnungsgemäße Darstellung im Einklang mit den von der Europäis-
chen Union angewandten International Financial Reporting Standards sowie mit den in 
Umsetzung von Art. 9 Gv.D. Nr. 38/05 erlassenen Maßnahmen zu liefern hat, sowie im 
gesetzlich vorgesehenen Rahmen für den Teil der internen Kontrolle, den sie als notwendig 
erachten, um die Aufstellung eines Abschlusses zu ermöglichen, der frei von signifikanten 
Fehlern aufgrund von Betrug oder unbeabsichtigten Verhaltensweisen oder Ereignissen ist.

Die Verwalter sind dafür verantwortlich zu bewerten, ob die Gesellschaft fähig ist, ihren 
Geschäftsbetrieb als Unternehmen fortzuführen, sowie dafür, dass die Annahme der Unter-
nehmensfortführung bei der Erstellung des Jahresabschlusses korrekt angewandt wird, und 
dafür, dass angemessene Angaben diesbezüglich geliefert werden. Bei der Aufstellung des 
Jahresabschlusses gehen die Verwalter von der Annahme der Unternehmensfortführung 
aus, es sei denn, sie haben festgestellt, dass die Bedingungen für eine Liquidation der 
Gesellschaft oder die Einstellung des Geschäftsbetriebs vorliegen oder keine realistischen 
Alternativen hinsichtlich dieser Entscheidungen bestehen.

Dem Aufsichtsrat obliegt im gesetzlichen Rahmen die Überwachung des Verfahrens zur 
Bereitstellung von Finanzangaben der Gesellschaft.



Seite 
104

Verantwortung der Rechnungsprüfungsgesellschaft bei der Prüfung des 
Jahresabschlusses

Unsere Ziele liegen im Erhalt einer vernünftigen Sicherheit darüber, dass der Jahresab-
schluss in seiner Gesamtheit keine schwerwiegenden Fehler aufweist, die auf Betrug oder 
unabsichtliche Verhaltensweisen bzw. Ereignisse zurückgehen, und in der Erstellung eines 
Prüfberichts, der unser Urteil beinhaltet. Unter vernünftiger Sicherheit versteht sich ein 
erhöhtes Sicherheitsniveau, das dennoch keine Garantie beinhaltet, dass bei einer gemäß 
den internationalen Prüfungsstandards (ISA Italia) durchgeführten Rechnungsprüfung 
schwerwiegende Fehler, sofern solche bestehen, immer festgestellt werden. Fehler können 
von Betrug oder unbeabsichtigten Verhaltensweisen bzw. Ereignissen herrühren und 
werden als schwerwiegend eingestuft, wenn vernünftigerweise zu erwarten ist, dass sie im 
Einzelfall oder insgesamt die auf Grundlage des Jahresabschlusses von den Verwendern 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen beeinflussen.

Im Rahmen der Rechnungsprüfung, die gemäß den internationalen Prüfungsstandards 
(ISA Italia) durchgeführt wurde, haben wir ein fachliches Urteil gefällt und unsere fachliche 
Skepsis für die Gesamtdauer der Rechnungsprüfung gewahrt. Zudem

• haben wir die Risiken hinsichtlich schwerwiegender Fehler im Jahresabschluss auf-
grund von Betrugsdelikten oder unabsichtlichen Verhaltensweisen bzw. Ereignissen 
identifiziert und beurteilt; haben wir Prüfverfahren hinsichtlich solcher Risiken defi-
niert und angewandt; haben wir ausreichend geeignete Nachweise ermittelt, auf die 
wir unser Urteil stützen können. Das Risiko, einen schwerwiegenden Fehler aufgrund 
von Betrugsdelikten nicht zu ermitteln, ist größer als das Risiko, einen schwerwiegen-
den Fehler aufgrund von unabsichtlichen Verhaltensweisen bzw. Ereignissen nicht 
zu ermitteln, da ein Betrugsdelikt rechtswidrige Abreden, Fälschungen, absichtliche 
Auslassungen, irreführende Darstellungen oder die Einflussnahme auf die interne 
Kontrolle beinhalten kann;

• haben wir ein Verständnis der relevanten internen Kontrolle für die Rechnung-
sprüfung erlangt, um geeignete Prüfverfahren hierfür zu definieren und nicht, um ein 
Urteil über die Effizienz der internen Kontrolle der Gesellschaft zu fällen;

• haben wir die Eignung der angewandten Rechnungslegungsstandards sowie die 
Plausibilität der Rechnungsschätzungen der Verwalter inklusive der entsprechen-
den Angaben überprüft; sind wir in Bezug auf die Angemessenheit der Annahme der 
Unternehmensfortführung durch die Verwalter sowie – auf Grundlage der ermittelten 
Nachweise – auf das etwaige Vorliegen einer bedeutenden Unsicherheit betreffend 
besondere Ereignisse oder Umstände, die maßgebliche Zweifel am Fortbestand der 
Gesellschaft als Unternehmenseinheit entstehen lassen könnten, zu einer Schlussfolge-
rung gelangt. Im Falle einer bedeutenden Unsicherheit sind wir angehalten, im Bericht 
zur Rechnungsprüfung die Aufmerksamkeit auf die entsprechenden Bilanzangaben 
zu lenken, bzw., sollten diese Angaben nicht angemessen sein, diesen Umstand in der 
Formulierung unseres Urteils wiederzugeben. Unsere Schlussfolgerungen basieren 
auf den bis zum Stichtag dieses Berichts erhobenen Nachweisen. Dennoch können 
Ereignisse oder Umstände in der Zukunft dazu führen, dass die Gesellschaft ihren 
Geschäftsbetrieb als Unternehmen einstellt;
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• haben wir die Darlegung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses in seiner 
Gesamtheit einschließlich der Angaben überprüft, und ob der Abschluss die Transa-
ktionen und zugrunde liegenden Ereignisse so wiedergibt, dass eine ordnungsgemäße 
Darstellung geliefert wird.

Wir teilten den für die Unternehmensführung auf einer entsprechenden Ebene gemäß den 
Vorgaben der ISA Italia identifizierten verantwortlichen Personen u. a. die Reichweite und 
den geplanten Zeitrahmen der Rechnungsprüfung sowie die daraus hervorgegangenen 
bedeutenden Ergebnisse einschließlich der möglichen signifikanten Mängel in der internen 
Kontrolle, die während der Rechnungsprüfung festgestellt wurden, mit.

Wir lieferten den für die Unternehmensführung verantwortlichen Personen eine Erklärung 
darüber, dass wir uns an die laut der italienischen Rechtsordnung geltenden Rechtsvor-
schriften und Grundsätze in puncto Ethik und Unabhängigkeit gehalten haben, und teilten 
diesen sämtliche Umstände mit, die sich in einem vernünftigen Maß auf unsere Unabhäng-
igkeit auswirken können, sowie, sofern zutreffend, die Maßnahmen, die getroffen wurden, 
um die etwaigen Risiken zu beseitigen, oder die angewandten Schutzmaßnahmen.

Unter den Aspekten, die wir den für die Unternehmensführung verantwortlichen Personen 
mitteilten, identifizierten wir diejenigen, die bei der Rechnungsprüfung des Jahresabschlus-
ses am relevantesten waren und die dementsprechend die Kernaspekte der Rechnung-
sprüfung darstellten. Wir haben diese Aspekte im Bericht zur Rechnungsprüfung beschrieben.

Weitere Informationen, die gemäß Art. 10 der Verordnung (EU) 537/2014 
mitgeteilt wurden

Die Aktionärsversammlung der ALPERIA AG beauftragte uns am 23. März 2016 und am 
12. Mai 2017 mit der Abschlussprüfung des Jahresabschlusses der Gesellschaft und des 
konsolidierten Abschlusses der Gruppe für die Geschäftsjahre vom 31. Dezember 2016 bis 
zum 31. Dezember 2024.

Wir erklären hiermit, dass außer der Rechnungsprüfung keine weiteren Dienstleistungen 
erbracht wurden, die gemäß Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) 537/2014 untersagt sind, 
und dass wir hinsichtlich der Gesellschaft bei der Durchführung unserer Abschlussprüfung 
unabhängig geblieben sind.

Wir erklären hiermit, dass das Urteil zum Jahresabschluss in diesem Bericht in Übereins-
timmung mit den Angaben des Zusatzberichts für den Aufsichtsrat in seiner Funktion als 
internes Kontrollorgan sowie der Rechnungsprüfung, die gemäß Art. 11 besagter Verord-
nung angefertigt wurde, steht.
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Bericht über weitere Rechtsvorschriften und 
Verordnungen

Urteil gemäß Art. 14 Abs. 2 Buchstabe e) Gv.D. 39/10  
und Art. 123-bis Abs. 4 Gv.D. 58/98

Die Verwalter der ALPERIA AG sind für die Erstellung des Lageberichts sowie des Berichts 
über die Unternehmensführung und die Eigentumsverhältnisse (entsprechend den nach 
Art. 123-bis Abs. 2 Buchst. b) Gv.D. 58/1998 geforderten Informationen) der Gesellschaft 
zum 31. Dezember 2022 zuständig, einschließlich deren Übereinstimmung mit dem ent-
sprechenden Jahresabschluss und den Gesetzesvorschriften.

Wir wandten die im Prüfungsstandard (SA Italia) Nr. 720B angegebenen Verfahren an, um 
uns ein Urteil über die Übereinstimmung des Lageberichts und einiger spezifischer Infor-
mationen im Bericht zur Unternehmensführung und den Eigentumsverhältnissen gemäß 
den Angaben in Art. 123-bis Abs. 4 Gv.D. 58/98 mit dem Jahresabschluss der ALPERIA AG 
zum 31. Dezember 2022 und über ihre Übereinstimmung mit den Gesetzesvorschriften zu 
bilden sowie eine Erklärung über eventuelle schwerwiegende Fehler abzugeben.

Unserem Urteil nach stimmen der Lagebericht und die oben genannten spezifischen 
Informationen im Bericht zur Unternehmensführung und den Eigentumsverhältnissen mit 
dem Jahresabschluss der Gesellschaft ALPERIA AG zum 31. Dezember 2022 überein und 
wurden gemäß den Gesetzesvorschriften erstellt.

Mit Bezug auf die Erklärung laut Art. 14 Abs. 2 Buchst. e) Gv.D. 39/10, die auf der Grundla-
ge der Kenntnisse über und des Verständnisses des Unternehmens und der entsprechenden 
Rahmenbedingungen abgegeben wurde, die im Verlauf der Prüfungstätigkeiten ermittelt 
wurden, haben wir nichts anzumerken.

Trient, 21. April 2023 
PricewaterhouseCoopers AG

Alberto Michelotti 
(Abschlussprüfer)

Mit digitaler Signatur unterzeichnet von: 
MICHELOTTI ALBERTO 
Unterzeichnet am 21.04.2023 um 08:02 Uhr 
Seriennummer des Zertifikats: 1268611431080327528972815822234567
92988 
Gültig vom 07.08.2020 bis zum 07.08.2023 
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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Energiedaten  
auf gesamtstaatlicher Ebene

2022 war durch ein Klima der Unsicherheiten und Sorgen 
geprägt: In diesem Jahr hätte sich der Aufschwung nach der 
Pandemie konsolidieren sollen, dagegen war es durch eine 
Reihe dramatischer Ereignisse und Spannungen geprägt, 
welche die Energiebranche aus nächster Nähe betrafen. 
Diese reagierte mit einer Preiserhöhung, was wiederum zu 
heftigen Inflationsschüben führte, die sich zu den Schwie-
rigkeiten der Rohstoffmärkte und vieler Grundversorgungs-
produkte gesellten.

Der Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 re-
präsentierte ein neuartiges Vorkommnis bei den internatio-
nalen Beziehungen, abgesehen von der Annexion der Krim, 
ebenfalls durch Russland.

Russland gegen den Westen: Das gab es schon einmal, 
schien aber mit dem Berliner Mauerfall überwunden zu sein. 
Erneut kommt es zu einer Neuaufteilung der internationa-
len geopolitischen Gleichgewichte mit einem China, das 
mehr denn je versucht, seinen weltweiten Einfluss aus-
gehend von Zentralasien, also von vielen postsowjetischen 
Staaten, geltend zu machen.

Die Europäische Union, die in den vergangenen Jahrzehnten 
zunehmend mehr auf die Dekarbonisierung des Systems 
setzte und dabei eine leitende Rolle übernahm, fand sich 
mit größten Schwierigkeiten konfrontiert und hatte die 
Folgen des russisch-ukrainischen Kriegs auf dem Erdöl- und 
Erdgasmarkt zu bewältigen.

Im Versuch, Russland von seinem Vorsatz abzubringen, ver-
hängten die westlichen Länder eine Reihe von Sanktionen 
auf wirtschaftlicher und finanzieller Ebene sowie ein Embar-
go für diverse Materialien und Ausrüstungen strategischer 
Art.

Beim Gas griff jedoch Russland auf das Embargo zurück als 
Vergeltungsmaßnahme für die von den westlichen Ländern 
umgesetzten Restriktionen. Das wirkte sich in erheblichem 
Maß auf die Preise dieses Rohstoffs aus, dessen Markt sich 
vor allem in Europa auf die Gaspipelines konzentriert (Nord 

Stream 1 und 2, die Russland und Deutschland verbinden, 
waren Ende September auch von Sabotageakten betroffen) 
und somit bei unvorhergesehenen Ereignissen kaum Spiel-
raum hat.

In diesem äußerst komplexen Rahmen des geopolitischen 
Kontexts und des Energiemarkts ist darauf hinzuweisen, 
dass sich in Italien im Lauf des Jahres 2022 ein leichter 
Rückgang der Stromnachfrage gegenüber dem Vorjahr 
verzeichnen ließ (–1 %). Die mäßig rückläufige Nachfrage 
ist zurückzuführen auf ein Jahr, das durch gegensätzli-
che Trends geprägt war. Diese beinhalteten in der ersten 
Jahreshälfte positive Veränderungen und waren ab August 
die Folge einer Reihe von zusammenwirkenden Faktoren: 
den Maßnahmen zur Stromeinsparung seitens Bürgern und 
Unternehmen nach Vorgabe der Regierung, dem Preisan-
stieg auf den Energiemärkten und den ziemlich milden 
Temperaturen in den Herbst- und Wintermonaten.

Diesbezüglich wird auf die folgende Tabelle verwiesen.
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Energiebilanz Italien (GWh)

2022 2021 Veränderung in %

Wasserkraft (einschließlich Pumpstationen) 29.732 46.919 - 36,6%

Wärmeenergie 193.287 182.234 + 6,1%

Erdwärme 5.444 5.535 - 1,6%

Windkraft 20.358 20.724 - 1,8%

Photovoltaik 27.552 24.633 + 11,8%

Nettoproduktion insgesamt 276.373 280.045 - 1,3%

Import 47.391 46.572 + 1,8%

Export 4.404 3.782 + 16,4%

Auslandssaldo 42.987 42.790 + 0,5%

Verbrauch Pumpanlagen (2.533) (2.916) - 13,1%

Strombedarf (GWh) 316.827 319.919 - 1,0%

(Quelle Terna S.p.A., Monatsbericht zur Stromversorgung, Dezember 2022)

Im Berichtsjahr belief sich der Strombedarf auf 316,8 TWh 
und wurde zu 55,3 % durch die Stromproduktion aus nicht 
erneuerbaren Quellen, zu 31,1 % aus erneuerbaren Quellen 
und im Hinblick auf den verbleibenden Anteil durch den 
Auslandssaldo befriedigt.

Die Nettoerzeugung verzeichnete einen Rückgang von 1,3 % 
und sank auf 276,4 TWh. Insbesondere zu verweisen ist auf 
den äußerst starken Rückgang bei der Stromerzeugung aus 
Wasserkraft einschließlich Pumpstationen (–36,6 %), den 
leichten Rückgang bei der Stromerzeugung aus Windkraft 
(–1,8 %) und aus Geothermie (–1,6 %) gegenüber einem Zu-
wachs sowohl bei der Stromerzeugung aus Wärme (+6,1 %) 
als auch aus Photovoltaik (+11,8 %). 

Der Auslandssaldo (Import/Export) ist auf dem Niveau des 
Vorjahrs geblieben (+0,5 %).

Was die Stromerzeugung aus Wasserkraft betrifft, ist darauf 
hinzuweisen, dass das Jahr 2022 von einer richtiggehenden 
Dürre geprägt war. Die schlimmste Situation war im Norden 
zu verbuchen, der im Winter 2021/2022 unter deutlich unter 
dem historischen Durchschnitt liegenden Schneefällen zu 
leiden hatte. 

Aufgrund der kritischen Situation wurde in mehreren italie-
nischen Regionen der Notstand ausgerufen. Am 4. Juli 2022 
beschloss der Ministerrat infolge des Wassermangels, der in 
den Regionen und Autonomen Provinzen der Einzugsgebie-
te des Flusses Po und der Ostalpen entstanden war, sowie 
aufgrund der besonderen Bedingungen und Bedürfnisse, 

die in den Regionen Emilia Romagna, Friaul-Julisch Venetien, 
Lombardei, Piemont und Veneto festzustellen waren, den 
Notstand bis zum 31. Dezember 2022 auszurufen.

Der Notstand wurde ausgerufen, um die damalige Situation 
mit außerordentlichen Mitteln und Befugnissen sowie mit 
Maßnahmen zur Rettung und Unterstützung der betroffenen 
Bevölkerung bewältigen zu können und den einwandfreien 
Betrieb der öffentlichen Dienste und der strategischen Netz-
infrastrukturen wiederherzustellen. Für die ersten Maßnah-
men wurden 36,5 Mio. Euro zulasten des Fonds für nationale 
Notfälle bereitgestellt, die auf die genannten betroffenen 
Regionen verteilt wurden.

Was die Entwicklung des Einheitspreises für Strom an der 
Strombörse (PUN) betrifft, ist darauf hinzuweisen, dass 
dieser im Lauf des Berichtsjahrs den höchsten, seit Beginn 
der Strombörse jemals verzeichneten Wert erreichte. Siehe 
hierzu die nachfolgende Tabelle.
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Strombörsenpreis (PUN) –  
Jahresdurchschnitt

(Euro/MWh)

2004 (April bis Dezember) 51,60

2005 58,59

2006 74,75

2007 70,99

2008 86,99

2009 63,72

2010 64,12

2011 72,23

2012 75,48

2013 62,99

2014 52,08

2015 52,31

2016 42,78

2017 53,95

2018 61,31

2019 52,32

2020 38,92

2021 125,46

2022 303,95

(Quelle Gestore Mercati Energetici AG, Statistiken)

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich beim PUN nicht um 
den effektiven Preis handelt, zu dem die Alperia Gruppe die 
Eigenerzeugung verkauft. Dieser wird dagegen von mehre-
ren Faktoren beeinflusst, darunter die rückläufige Produkti-
vität in den Sommermonaten, die stündliche Modulierung 
und vor allem die Deckungsstrategien.

Der PUN stieg von einem Durchschnittswert von zirka 125 
Euro/MWh auf zirka 304 Euro/MWh und erreichte im August 
2022 einen Spitzenwert von 543,15 Euro/MWh. Diesbezüg-
lich wird auf die nachfolgende Tabelle, welche die monat-
lichen Werte enthält, verwiesen.

Strombörsen-
preis (PUN) 

– Monatsdurch-
schnitt (Euro/
MWh)

2022 2021
Verände-

rung in %

Jänner 224,50 60,71 + 269,8%

Februar 211,69 56,57 + 274,2%

März 308,07 60,39 + 410,1%

April 245,97 69,02 + 256,4%

Mai 230,06 69,91 + 229,1%

Juni 271,31 84,80 + 219,9%

Juli    441,65 102,66 + 330,2%

August 543,15 112,40 + 383,2%

September 429,92 158,59 + 171,1%

Oktober 211,50 217,63 - 2,8%

November 224,51 225,95 - 0,6%

Dezember                                                                                 294,91 281,24 + 4,9%

Jahresdurch-
schnitt

303,95 125,46 + 142,3%

(Quelle Gestore Mercati Energetici AG, Statistiken)

Das außerordentliche Wachstum des PUN gegenüber dem 
Vorjahr betraf die ersten neun Monate 2022. Im letzten 
Quartal des Jahres verzeichnete der Strombörsenpreis 
gegenüber dem Vorjahr dagegen im Vergleich zu denen der 
ersten drei Quartale unerhebliche Veränderungen.

Der Strompreis folgte der schwankenden Entwicklung des 
Gaspreises, da dieser Brennstoff als Bezugswert für die 
italienische Produktion herangezogen wird: Ab dem 24. 
Februar 2022 stieg der bereits erheblich hohe Gaspreis auf-
grund des Überfalls Russlands auf die Ukraine noch mehr, 
was angesichts des bevorstehenden Winters 2022/2023 
auf europäischer Ebene zu Spannungen hinsichtlich der 
Lagerbestände führte, und verbuchte im August des letzten 
Sommers den Rekordwert von 342 Euro/MWh. Anschließend 
sank der Preis stufenweise, was auch einem gegenüber den 
Vorhersagen milderen Winter in Europa, der Diversifizie-
rung der Quellen mit der verminderten Abhängigkeit vom 
russischen Gas sowie den zunehmend höheren Mengen von 
Flüssiggas aus Amerika in Europa und dem Rückgang der 
Industrieproduktion und somit des Verbrauchs zu verdanken 
war: Beeinflusst wurde diese Preissenkung im Dezember 
auch durch die Vereinbarung der mühevoll auf europäischer 
Ebene erreichten Höchstpreisregulierung (price cap). 

Insgesamt stieg der durchschnittliche Jahresgaspreis sowohl 
auf dem italienischen PSV-Markt als auch auf dem hollän-
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dischen TTF-Markt 2022 auf seinen historischen Höchstwert 
von 125 Euro/MWh (+166 % gegenüber dem Vorjahr).

In Italien sank der Erdgasverbrauch 2022 auf 69,0 Mrd. m3 
(729,4 TWh, d. h. –9,5 % gegenüber dem Vorjahr) und somit 
auf die Werte von 2020, das von der beginnenden Coro-
nakrise geprägt war. Der Rückgang betraf das ganze Jahr, 
war jedoch in den letzten vier Monaten ausgeprägter (mit 
einem Spitzenwert im November von –25 %), in denen sich 
die rückläufigen Wirkungen des Russland-Ukraine-Kriegs zu 
den milderen Klimabedingungen gesellten. Der gesamte 
Verbrauch in den drei Referenzsektoren ging zurück: Die 
stärkste Entwicklung war im Zivil- und Industriebereich zu 
verzeichnen mit Mengen von 28,9 Mrd. m3 (305,8 TWh, d. h. 

–13,2 % gegenüber 2021) bzw. 11,9 Mrd. m3 (126,0 TWh, 
d. h. –15,2 %). Mäßiger war der Rückgang im thermoelektri-
schen Bereich mit 25,2 Mrd. m3 (266,2 TWh, d. h. –3,1 %), der 
bis August einen Wachstumstrend und dann im letzten Teil 
des Jahrs eine Trendumkehr verbuchte.

Bestätigt wurde dagegen eine Erhöhung des Gasexports, der 
sich auf 3,0 Mrd. m3 belief (31,3 TWh, d. h. +2,7 %).

Angesichts der geringeren Nachfrage und einer im Wesentli-
chen unveränderten nationalen Produktion von 3,1 Mrd. m3 
(33,1 TWh, d. h. 0,1 %) war ein Rückgang des Erdgasimports 

zu verzeichnen, der auf 68,7 Mrd. m3 (726 TWh, d. h. – 4,2 %) 
sank. Geprägt war dieser durch eine erhebliche Umvertei-
lung der Mengen nach Art und Beschaffung aufgrund der 
politischen Maßnahmen, die jedes europäische Land um-
setzen musste, um die Kürzung der russischen Lieferungen 
zu bewältigen und die Beschaffungsquellen zu diversifizie-
ren. Insbesondere ging der Import über Pipelines, der sich 
auf 54,5 Mrd. m3 (575,8 Twh) belief, gegenüber 2021 um 
12 % zurück, was vorwiegend auf die deutliche Reduzierung 
der Mengen von Russland nach Tarvisio zurückzuführen war. 
Dem gegenüber wurde in Italien der Import von LNG deut-
lich erhöht (+47 %), der bei 14,2 Mrd. m3 (150,1 TWh) lag 
und alle Terminals betraf.

Die Entwicklungen hinsichtlich der Speichersysteme wur-
den ebenfalls in hohem Maß von den Auswirkungen des 
russisch-ukrainischen Kriegs und der Notwendigkeit, eine 
angemessene Menge an Vorräten zu garantieren, beein-
flusst. Die durch die von den Institutionen durchgeführten 
Maßnahmen angestoßenen Handlungen kurbelten die Ein-
speisungen in die Speichersysteme an, die sich auf 12,0 Mrd. 
m3 beliefen (126 TWh, +21,6 %), während die Entnahmen 
auf 9,2 Mrd. m3 (96,8 TWh, –18,9 %) sanken.

Am letzten Tag des Jahres lag der gespeicherte Gasvorrat 
von 10,3 Mrd. m3 (109,1 TWh) deutlich über dem Ende 2021 
verzeichneten Wert (+37 %).
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Rahmenbedingungen

um 20 % und bis 2037 um 40 % sinken müssen. Der Anteil an 
erneuerbarer Energie soll dagegen bis 2030 von den gegen-
wärtigen 67 % auf 75 %, bis 2037 auf 85 % und schließlich 
auf 100 % steigen, um die Klimaneutralität zu erreichen. 

Teil 1 enthält die allgemeine Vision und Strategie, einen 
ersten Überblick über den Status quo und die wichtigsten 
Aktionsfelder. Teil 2, der spätestens bis Ende Juni 2023 zur 
Verfügung stehen wird, wird detaillierter ausgearbeitet, um 
die verschiedenen Maßnahmen gezielt umzusetzen. 

In Teil 1 des neuen Plans ist in Kap. 6.10 betreffend das 
Aktionsfeld „Strom: Produktion – Speicherung – Transport“ 
Folgendes zu lesen:

„Es ist unbestritten, dass die Elektrifizierung durch Strom aus 
erneuerbaren Energien eine tragende Säule für die Klima-
wende darstellen wird. Gleichzeitig kommt auf die Strom-
erzeugung durch die Substitution anderer Energieträger 
ein gewaltiger Nachfrageschub zu. Auch für diesen Bereich 
gilt die Prioritätenreihenfolge: Einsparung beim Verbrauch, 
Effizienzsteigerung bei der Verwendung, Effizienzsteige-
rung bei der Produktion, aber auch massive Ausweitung der 
Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen. (Die Tatsache, 
dass Südtirol heute mehr Strom erzeugt, als es verbraucht, 
ist kein wirkliches Argument gegen den Ausbau, weil unsere 
Benchmark der Status quo ist und Strom, den wir nicht mehr 
exportieren, andernorts aus vielleicht nicht nachhaltigen 
Quellen produziert wird. Zudem ist unser Nettostromexport 
eine Teilkompensation der importierten grauen Energie).

Entlang der oben genannten Prioritäten gibt es bereits eine 
Vielzahl von strategischen Initiativen: Die Steigerung der 
Effizienz der Stromnetze, die technische Umstellung der öf-
fentlichen Beleuchtung, aber auch die Produktion von Strom 
durch Photovoltaik sind wichtige Ansätze, die weitergeführt 
und quantitativ stark ausgebaut werden müssen. Zudem 
müssen die infrastrukturellen Voraussetzungen geschaffen 
werden, um eine dezentrale Stromproduktion und zeitlich 
stark schwankende Strommengen technisch und organisa-
torisch bewältigen zu können.“

Die Alperia Gruppe verfolgt aufmerksam die Entwicklung 
der Gesetzgebung auf Landes-, nationaler und europäischer 
Ebene im Energiebereich. 

Was die Autonome Provinz Bozen betrifft, wird in erster Linie 
darauf hingewiesen, dass das Gesetz betreffend die Vergabe 
der Konzessionen für große Wasserableitungen noch nicht 
erlassen wurde.

Was die mittleren Wasserableitungen betrifft, verabschie-
dete die Südtiroler Landesregierung im Rahmen der Sitzung 
am 21. Juni 2022 die Leitlinien zur Ermittlung der Entschädi-
gung für die scheidenden Konzessionäre bei der Erneuerung 
der Konzessionen infolge einer Ausschreibung. Insbesonde-
re wird auf die Übernahme der trockenen Güter seitens des 
neuen Konzessionärs (sog. „cherry picking“) verwiesen, mit 
der Möglichkeit, eine Entschädigung nur für die ausge-
wählten Güter zu leisten, und des Abbruchs auf Kosten des 
scheidenden Konzessionärs, wenn die trockenen Güter nicht 
vom neuen Konzessionär ausgewählt werden, wobei die 
Höhe der Entschädigung für die trockenen Güter „anhand 
der buchhalterischen Daten des scheidenden Konzessionärs 
oder mittels beeideter Begutachtung bestimmt“ wird. 

Es wird ferner darauf hingewiesen, dass die Südtiroler Lan-
desregierung am 30. August 2022 den Klimaplan Südtirol 
2040 – Teil 1 genehmigte. Das mithilfe der Landesagentur 
für Umwelt und Klimaschutz in Zusammenarbeit mit der 
Agentur für Energie Südtirol – KlimaHaus erstellte Dokument 
wurde anlässlich der Sustainability Days Südtirol vorgestellt, 
die vom 6. bis zum 9. September 2022 stattfanden. 

Der neue Klimaplan Südtirol 2040 ist eine vollständige Über-
arbeitung des Energie- und Klimaplans Südtirol 2050 aus 
dem Jahr 2011 und enthält ehrgeizige Ziele, um die Klima-
neutralität bis 2040 zu erreichen.

Insbesondere müssen die CO2-Emissionen gegenüber 2019 
bis 2030 um 55 % und bis 2037 um 70 % reduziert werden, 
während andere Treibhausgasemissionen als CO2, also spe-
ziell N2O und Methan, ebenfalls gegenüber 2019 bis 2030 
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Auf gesamtstaatlicher Ebene und insbesondere hinsichtlich 
der Wasserkraftkonzessionen für große Wasserableitungen 
wird in erster Linie darauf hingewiesen, dass gemäß dem 
Gesetz Nr. 118 vom 5. August 2022 betreffend das jährliche 
Gesetz für Markt und Wettbewerb 2021 in Art. 7 neue Be-
stimmungen zum Thema vorgegeben wurden, mit welchen 
Art. 12 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 79/1999 ge-
ändert wurde.

Was die Vergabe der Konzessionen für große Wasserab-
leitungen betrifft, wurde festgelegt, dass die Verfahren 
zu deren Erteilung nach wettbewerblichen, gerechten 
und transparenten Parametern auf der Grundlage einer 
angemessenen wirtschaftlichen Bewertung der Konzes-
sionsgebühren und einer geeigneten technischen Be-
wertung der Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit 
der bestehenden Infrastrukturen und der Maßnahmen zur 
Wiederherstellung des Stauraums mit einer angemessenen 
Entschädigungsleistung zulasten des übernehmenden Kon-
zessionsinhabers, bei welcher die Abschreibung der vom 
scheidenden Konzessionsinhaber durchgeführten Inves-
titionen berücksichtigt wird, abgewickelt werden. Zudem 
wurde vorgesehen, dass die Vergabe der Konzessionen auch 
mittels Projektfinanzierung erfolgen kann. Der Vorgang zur 
Erteilung der Konzessionen muss innerhalb von zwei Jahren 
nach dem Inkrafttreten der Regionalgesetze und in jedem 
Fall spätestens bis zum 31. Dezember 2023 eingeleitet 
werden. Nach Ablauf dieser Frist und in jedem Fall, wenn die 
betreffenden Gesetze nicht innerhalb der vorgeschriebenen 
Fristen verabschiedet werden, veranlasst das Ministerium 
für nachhaltige Infrastrukturen und Mobilität (MIMS) die Gel-
tendmachung der Ersetzungsbefugnisse. Schließlich wurde 
verfügt, dass die Regionen hinsichtlich der Konzessionen, 
die vor dem 31. Dezember 2024 ablaufen, einschließlich 
derer, die bereits abgelaufen sind, die Weiterführung des 
Betriebs des Wasserkraftwerks ausschließlich für den Zeit-
raum, der unbedingt für den Abschluss der Erteilungsver-
fahren notwendig ist, und in jedem Fall für einen Zeitraum 
von höchstens drei Jahren nach dem Inkrafttreten der betref-
fenden neuen Bestimmungen erlauben können, wobei die 
etwaigen zusätzlichen Aufwendungen seitens des schei-
denden Konzessionsinhabers und der Wettbewerbsvorteil 
durch die Weiterführung des Betriebs der Anlagen nach der 
Ablauffrist zu berücksichtigen sind.

Geändert wurde darüber hinaus Art. 13 Abs. 6 des Einheits-
texts der Verfassungsgesetze betreffend das Sonderstatut für 
Trentino-Südtirol laut DPR Nr. 670/1972, wobei festgelegt 
wurde, dass die Konzessionen für große Wasserableitungen 
zur Erzeugung elektrischer Energie, welche in den Auto-

nomen Provinzen Trient und Bozen vergeben wurden und 
die vor dem 31. Dezember 2024 oder zu einem späteren, 
vom Staat für gleichwertige Konzessionen im Staatsgebiet 
ermittelten Zeitpunkt ablaufen, von Rechts wegen um den 
Zeitraum verlängert werden, der für den Abschluss der öf-
fentlichen Verfahren erforderlich ist, und in jedem Fall nicht 
über die oben genannte Frist hinaus, auch wenn sie bereits 
abgelaufen sind.

Utilitalia und Elettricità Futura, Fachverbände, deren Mit-
glieder die Gesellschaften der Alperia Gruppe sind, hatten 
vor der Verabschiedung des gegenständlichen Gesetzes 
ihr ausdrückliches Bedauern hinsichtlich der Inhalte des 
betreffenden Gesetzesentwurfs geäußert. In ihrer Stellung-
nahme wiesen die beiden Verbände u. a. darauf hin, dass 

„die Gesetzesvorlage für das Wettbewerbsgesetz das Mittel 
sein könnte und sollte, um den gegenwärtigen rechtlichen 
Rahmen angesichts der Archivierung des europäischen Ver-
fahrens gegen Italien, der Aufforderung zu einer erhöhten 
Einheitlichkeit auf nationaler Ebene seitens der Wettbe-
werbsaufsichtsbehörde und der erheblichen Unterschiede, 
die heute noch zwischen unserem Land und den anderen 
europäischen Staaten im Hinblick auf die Bestimmungen 
bezüglich der Erteilung der Großwasserkraftkonzessionen 
bestehen, zu korrigieren. 

Das Dekret dagegen, demzufolge eine Beschleunigung der 
gegenwärtigen Rechtsvorschriften vorgesehen ist, obwohl 
bereits deren Grenzen unter Beweis gestellt wurden (da 
lokale und branchenspezifische Interessen die allgemeinen 
und nationalen überwiegen) und mehrere Regional- und 
Provinzgesetze von der Regierung angefochten wurden, 
entferne unser Land vom Ziel des Green Deal. 

Dieser Ansatz der Gesetzesvorlage rufe einerseits Ungewiss-
heit hinsichtlich der Zukunft der Wasserkraft hervor, mit 
der Wahrscheinlichkeit einer weiteren enormen Anzahl an 
langfristigen Rechtsstreiten und der Blockierung jeglicher 
Investitionen und führe andererseits zur Benachteiligung 
herausragender nationaler Kompetenzen (in puncto Betrieb 
und verarbeitender Industrie) zugunsten potenzieller Wirt-
schaftsteilnehmer aus dem Ausland, die mit der Unterstüt-
zung ihrer Regierungen bei der Penetration des italieni-
schen Markts Vorteile haben könnten. 

All dies werde die erhofften Vorteile für die Gemeinschaft 
nicht herbeiführen, sondern im Gegenteil die Sicherheit und 
den Schutz der betroffenen Gebiete stark gefährden.“ 
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Bezüglich des letztgenannten Aspekts wird auf den maß-
geblichen Bericht des parlamentarischen Ausschusses für 
die Sicherheit der Republik vom 13. Jänner 2022 verwiesen, 
der sich im Hinblick auf den Wasserkraftsektor wie folgt 
geäußert hatte: „(...) der Wasserkraftsektor stellt einen der 
Bereiche dar, in denen unser Land von einem beträchtlichen 
Wettbewerbsvorteil profitiert. Als einziges europäisches 
Land führte Italien vor mehr als zwanzig Jahren eine Wett-
bewerbsregelung im Bereich der Wasserkraftkonzessionen 
ein, änderte vor Kurzem die Bestimmungen mit der Ein-
führung der Möglichkeit zur Teilnahme an den Ausschrei-
bungen seitens ausländischer Wirtschaftsteilnehmer, jedoch 
im Rahmen einer nicht auf Gegenseitigkeit basierenden 
Regelung, da die anderen europäischen Länder in diesem 
Bereich eine Schutzregelung anwenden. Die gegenwärtig 
geltenden Rechtsvorschriften müssten überarbeitet werden, 
um die Bestimmungen wieder zu zentralisieren und zu 
vereinheitlichen, mit einer Verlängerung der Konzessio-
nen, um den Konzessionsinhabern zu ermöglichen, die 
Anlagen im Rahmen einer neuen rechtlichen Regelung 
zu modernisieren, leistungsfähiger zu machen und deren 
Nutzungsdauer zu verlängern; die Anpassung der inner-
staatlichen Bestimmungen der verschiedenen Länder an 
die europäischen Richtlinien abzuwarten, sodass für alle 
Wirtschaftsteilnehmer gleiche Wettbewerbsbedingungen 
gelten. Die gegenwärtige italienische Gesetzgebung im Be-
reich Wasserkraft gefährdet die Kontrolle strategischer Ver-
mögenswerte für die Sicherheit des Energiesystems und die 
nationale Energieautonomie, da sie die Teilnahme auslän-
discher Gesellschaften (auch aus Drittländern und sowohl 
individuell als auch in Form von Bietergemeinschaften mit 
Investmentfonds oder Wirtschaftsteilnehmern, die nicht im 
Energiesektor tätig sind) ermöglicht, was die Wettbewerbs-
position des italienischen Industriesystems schwächt. Die 
Rechtsvorschriften müssen überarbeitet werden, um den 
Sektor in der korrekten strategischen Dimension für das Land 
zu positionieren, den Schutz der Vermögenswerte sowie die 
Einbeziehung der von den Produktions- und Verteilungsan-
lagen betroffenen Gebiete und eine industrielle Perspektive 
für bedeutende Investitionen zu garantieren. Angesichts 
des aktuellen Rahmens, aufgrund dessen das Land durch 
Spekulationen und den Verlust der Kontrolle über für die na-
tionale Energieautonomie strategischen Vermögenswerten 
gefährdet ist, ist es unerlässlich, Maßnahmen zu definieren, 
die den Schutz des Sektors garantieren.“

Es wird darauf hingewiesen, dass die nahe Autonome Pro-
vinz Trient den Konzessionsinhabern großer Wasserableitun-
gen zur Erzeugung von elektrischer Energie mit dem Gesetz 
Nr. 16 vom 7. Dezember 2022 die Möglichkeit gewährte, der 

Provinz einen Industrieplan mit Investitionen zur Energieef-
fizienzsteigerung der Produktion und zur Erhöhung der Pro-
duktionsleistung vorzulegen, der auch die Bereitschaft der 
Konzessionäre enthält, der Provinz zusätzlich zu den bereits 
vorgesehenen Konzessionsgebühren ein neues Gebühren-
element zu entrichten, welches an den Energiemarktwerten 
bemessen ist.

Dieser Plan, welcher der Prüfung und Genehmigung seitens 
der Provinz unterworfen ist, muss in eine zeitliche Investi-
tionsphase, die bis zum 31. Dezember 2024 abzuschließen 
ist, und eine etwaige zweite Phase, die bis zum 1. April 2029 
(dem Zeitpunkt, an welchem die der ENEL S.p.A. erteilten 
Konzessionen für große Wasserableitungen ablaufen) abzu-
schließen ist, strukturiert sein.

Gemäß den auf Ebene der Provinz Trient geltenden Bestim-
mungen ist die „(...) Aussetzung der Verfahren zur Vergabe 
der Konzessionen (...)“ für die vom mehrmals erwähnten 
Plan betroffenen Anlagen während der Laufzeit dieses Plans 
vorgesehen.

Hinsichtlich dieser Bestimmungen erstellte die Wettbe-
werbs- und Marktaufsichtsbehörde in der Sitzung vom 24. 
Jänner 2023 eine Empfehlung für die Provinz Trient, in wel-
cher die wettbewerbsrechtlichen Kritikalitäten aufgezeigt 
werden: Insbesondere betonte die oben genannte Behörde, 
dass die Gesetzgebungsbefugnis der Provinz im Hinblick auf 
die Erteilung der Konzessionen für große Wasserableitun-
gen zur Erzeugung von elektrischer Energie unter Wahrung 
der gemeinschaftlichen Rechtsordnung (Art. 117 Abs. 1 der 
Verfassung) sowie der Grundsätze der staatlichen Ordnung 
einschließlich des Schutzes des Wettbewerbs, der unter 
die ausschließliche Befugnis des Staats fällt (Art. 117 Abs. 2 
Buchst. e) der Verfassung), wahrgenommen werden muss.

In der Sitzung vom 2. Februar 2023 focht die Regierung 
beim Verfassungsgericht die entsprechende Provinzrechts-
vorschrift an, da diese die der Autonomen Provinz Trient 
durch das Sonderautonomiestatut gewährte Befugnis 
überschritten habe, da sie verfassungswidrige Aspekte 
aufweise: Durch die Aussetzung der Verfahren zur Erteilung 
der Konzessionen während der gesamten Laufzeit des vom 
Konzessionsinhaber vorgelegten Industrieplans gewähre 
die Norm den Inhabern der laufenden Konzessionen einen 
Vorteil.

Der Ministerrat beschloss jedoch, eine Fachrunde der zustän-
digen Minister einzuberufen, um Vorschläge zur Lösung des 
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Problems zu unterbreiten, bevor die Anfechtung vor dem 
Verfassungsgericht erörtert wird. 

Am 20. Februar 2023 schrieben Utilitalia und Elettricità Futu-
ra an die zuständigen Minister und wiesen darauf hin, dass 
die Europäische Kommission in ihrer Mitteilung über den 
Abschluss des Vertragsverletzungsverfahrens Nr. 2011/2026, 
das Italien im Hinblick auf die nicht erfolgte Ausschreibung 
der Wasserkraftkonzessionen betraf, im Wesentlichen die 
Möglichkeit einer realen Öffnung des Sektors für den Wett-
bewerb ausschloss und implizit die Duldung etwaiger Ver-
längerungen der bestehenden Konzessionen zugab.

Auch auf der Grundlage dieser Tatsache lieferten die ge-
nannten Fachverbände als Amicus Curiae dem Verfassungs-
gericht nützliche Elemente zur Unterstützung der Position 
der Autonomen Provinz Trient.

In der Zwischenzeit wurden die Großwasserkraftkonzes-
sionen unter die „Güter und Beziehungen von strategischer 
Relevanz für das nationale Interesse“ eingereiht: Gemäß Art. 
25 GD Nr. 21 vom 21. März 2022, umgewandelt mit Änderun-
gen durch das Gesetz Nr. 51 vom 20. Mai 2022, wurden die 
dem Vorsitz des Ministerrats vorbehaltenen Sonderbefugnis-
se (sog. „Golden Power“) in den strategischen Sektoren, zu 
denen auch die Energie gehört, gestärkt.

Aus den oben kurz umrissenen Angaben wird ersichtlich, 
dass der Rahmen hinsichtlich der Wasserkraftkonzessionen 
bis heute noch stark umstritten und noch nicht festgelegt 
ist. Das Thema ist besonders wichtig, da sich jede Änderung 
der Rechtsvorschriften unweigerlich auf die Bilanzen der 
gegenwärtigen Konzessionsinhaber auswirkt. 

Zwecks der Erstellung des jährlichen Gesetzesentwurfs für 
Markt und Wettbewerb für das Jahr 2022, dessen Genehmi-
gung durch das Parlament bis Ende Sommer 2023 erfolgen 
sollte, übermittelte die Wettbewerbs- und Marktaufsichts-
behörde der Regierung am 31. März 2022 eine Empfehlung 
(siehe Mitteilung Nr. 13 vom 11. April 2022).

Diese Empfehlung setzte sich in erster Linie mit den Themen 
des Plans zur Entwicklung des Stromnetzes und der Förde-
rung der Verbreitung intelligenter Stromzähler der zweiten 
Generation auseinander. Zweitens lenkte die Behörde die 
Aufmerksamkeit auf einige wettbewerbsrechtliche Themen, 
die eng mit dem Erreichen der im Aufbau- und Resilienzplan 

- NARP (sog. „Piano nazionale di ripresa e resilienza“) festge-
legten Ziele und Unterziele verbunden sind. Dazu gehören 
u. a. in dem hier relevanten Rahmen die Vervollständigung 

des Prozesses hinsichtlich der Einstellung des geschützten 
Grundversorgungsdienstes, was die Stromlieferung auf 
dem Einzelhandelsmarkt unter besonderer Bezugnahme 
auf Haushaltskunden und die Beziehungen zur Kategorie 
der sog. verletzlichen Kunden betrifft, denen geregelte 
Bedingungen auch nach der Aufhebung des geschützten 
Grundversorgungsdienstes zu garantieren sind.

Was den außergewöhnlichen Anstieg der Energierohstoff-
preise betrifft, der insbesondere in der zweiten Jahreshälfte 
2021 zu verzeichnen war und 2022 andauerte, ergriff die 
Regierung mehrmals Maßnahmen, um die entsprechenden 
Effekte zulasten der Endkunden, seien es Haushalte oder 
Unternehmen, einzudämmen.

Hinsichtlich des ersten Quartals 2022 galten die Maßnah-
men laut Art. 1 Abs. 503–511 des Gesetzes Nr. 234 vom 30. 
Dezember 2021 (Haushaltsgesetz 2022): Die eingeführten 
Maßnahmen entsprechen denen, die bereits für das vierte 
Quartal 2021 angeordnet worden waren, und betrafen 
insbesondere Folgendes: was Strom betrifft, außer eines 
teilweisen Ausgleichs der allgemeinen Systemaufwendun-
gen für alle Abnehmer die Aufhebung der Steuersätze für 
die allgemeinen Systemaufwendungen für Privathaushalte 
und nicht private Niederspannungsanschlüsse für andere 
Verwendungen mit einer verfügbaren Leistung bis 16,5 kW; 
was Erdgas betrifft, die Reduzierung des MwSt.-Satzes auf 
5 % für Versorgungen von Erdgas, das für die Verbrennung 
im Privat- und Industriebereich genutzt wird, die in für den 
Verbrauch in den Monaten Jänner, Februar und März 2022 
ausgestellten Rechnungen ausgewiesen sind, sowie die 
Reduzierung der entsprechenden Steuersätze für die all-
gemeinen Systemaufwendungen. Darüber hinaus wurden 
auch die Maßnahmen betreffend den Sozialbonus für Strom 
und Gas gestärkt. Dazu kam schließlich die Verpflichtung für 
die Strom- und Gasanbieter, ihren Haushaltskunden, welche 
die im Zeitraum vom 1. Jänner 2022 bis zum 30. April 2022 
ausgestellten Rechnungen nicht bezahlen, eine Ratenzah-
lung über nicht mehr als 10 Monate zu bieten.

Schließlich ergriff die Regierung Maßnahmen mit dem Ge-
setzesdekrets Nr. 4 vom 27. Jänner 2022, umgewandelt mit 
Änderungen durch das Gesetz Nr. 25 vom 28. März 2022, und 
legte ebenfalls für das erste Quartal 2022 die Aufhebung der 
allgemeinen Systemaufwendungen für Abnehmer mit einer 
verfügbaren Leistung von mindestens 16,5 kW auch mit 
Mittel-, Hoch- und Höchstspannungsanschluss sowie für die 
öffentliche Beleuchtung oder das Aufladen von Elektrofahr-
zeugen an öffentlichen Orten fest.
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Unternehmen mit hohem Stromverbrauch (sog. energie-
intensive Unternehmen), deren Kosten pro kWh Strom auf 
Basis des Durchschnitts des letzten Quartals 2021 um mehr 
als 30 % gegenüber derselben Periode 2019 stiegen, wurde 
zudem ein außerordentlicher Zuschuss in Form einer Steuer-
forderung in Höhe von 20 % der im ersten Quartal 2022 für 
Strom aufgewandten Kosten gewährt. 

Unternehmen mit hohem Erdgasverbrauch, deren als Mittel-
wert der Preise des Intraday-Markts berechneter Referenz-
preis (MI – GAS) im letzten Quartal 2021 um mehr als 30 % 
gegenüber derselben Periode 2019 gestiegen ist, wurde 
schließlich ein außerordentlicher Zuschuss in Form einer 
Steuerforderung in Höhe von 10 % der im ersten Quartal 
2022 für den Kauf von Gas für Energienutzungen, die nicht 
den thermoelektrischen Bereich betreffen, aufgewandten 
Kosten gewährt.

Mit dem GD Nr. 17 vom 1. März 2022, umgewandelt mit 
Änderungen durch das Gesetz Nr. 34 vom 27. April 2022, ver-
anlasste die Regierung u. a.

 - die Aufhebung der Steuersätze in Bezug auf die all-
gemeinen Systemaufwendungen für alle Abnehmer 
(Haushalte und Sonstige) für das zweite Quartal 2022;

 - die Reduzierung (i) der Steuersätze in Bezug auf die 
allgemeinen Systemaufwendungen für den Gassektor 
für das zweite Quartal 2022 sowie (ii) des MwSt.-Satzes 
auf den Gasverbrauch für die Monate April, Mai und Juni 
2022 auf 5 %;

 - die Stärkung des Sozialbonus für Strom und Gas für das 
zweite Quartal 2022; 

 - die Gewährung eines außerordentlichen Zuschusses in 
Form einer Steuerforderung in Höhe von 20 % der im 
zweiten Quartal 2022 für Strom aufgewandten Kosten 
an Unternehmen mit hohem Stromverbrauch (sog. 
energieintensive Unternehmen), deren Kosten pro kWh 
Strom auf Basis des Durchschnitts des ersten Quartals 
2022 um mehr als 30 % gegenüber derselben Periode 
2019 stiegen;

 - die Gewährung eines außerordentlichen Zuschusses in 
Form einer Steuerforderung in Höhe von 15 % der im 
ersten Quartal 2022 für den Kauf von Gas für Energie-
nutzungen, die nicht den thermoelektrischen Bereich 
betreffen, aufgewandten Kosten an Unternehmen mit 
hohem Erdgasverbrauch, deren als Mittelwert der Preise 

des Intraday-Markts berechneter Referenzpreis (MI – 
GAS) im ersten Quartal 2022 um mehr als 30 % gegen-
über derselben Periode 2019 gestiegen ist;

 - die Annahme der „nationalen Strategie zur Bekämp-
fung der Energiearmut“ seitens des Ministers für die 
ökologische Wende mit der Festlegung von „ungefäh-
ren periodischen Zielen zur Ausarbeitung struktureller 
und langfristiger Maßnahmen auf nationaler Ebene und 
zur Integration der in Durchführung befindlichen und 
geplanten Maßnahmen im Rahmen der öffentlichen 
Politik zur einheitlichen und wirksamen Bekämpfung 
des Phänomens der Energiearmut“.

Mit dem GD Nr. 21 vom 21. März 2022, umgewandelt mit Än-
derungen durch das Gesetz Nr. 51 vom 20. Mai 2022, wurden 
zudem die folgenden weiteren Maßnahmen vorgesehen:

 - ein außerordentlicher Zuschuss in Form einer Steuer-
forderung für den Kauf von Strom für Unternehmen mit 
Zählern mit einer verfügbaren Leistung von mindestens 
16,5 kW, die keine energieintensiven Unternehmen 
sind. Der Bonus beläuft sich auf 12 % der für den Kauf 
von effektiv im zweiten Quartal 2022 genutztem Strom 
aufgewandten Kosten, sofern sich der mittlere Preis des 
ersten Quartals 2022 hinsichtlich der Kosten pro kWh 
um mehr als 30 % gegenüber dem mittleren Preis des 
ersten Quartals 2019 erhöhte;

 - einen außerordentlichen Zuschuss in Form einer Steuer-
forderung für den Kauf von Erdgas zugunsten der Unter-
nehmen, die keine Unternehmen mit hohem Gasver-
brauch sind. Der Bonus beläuft sich auf 20 % der für den 
Kauf von effektiv im zweiten Quartal 2022 verbrauch-
tem Gas aufgewandten Kosten, das nicht thermoelek-
trischen Verwendungen zugeführt wurde, sofern sich 
der als Mittelwert berechnete Referenzpreis für Erdgas 
bezogen auf das erste Quartal 2022 der vom GME veröf-
fentlichten Referenzpreise des Intraday-Markts um mehr 
als 30 % gegenüber dem mittleren Preis für dasselbe 
Quartal 2019 erhöhte;

 - die Erhöhung der Steuerforderung zugunsten von ener-
gieintensiven Unternehmen gemäß dem genannten GD 
17/2022 von 20 % auf 25 %;

 - die Erhöhung der Steuerforderung zugunsten von 
Unternehmen mit hohem Gasverbrauch gemäß dem 
genannten GD 17/2022 von 15 % auf 20 %;
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 - die Erhöhung des ISEE-Werts für die Inanspruchnahme 
der Sozialbonusleistungen für Strom und Gas für den 
Zeitraum vom 1. April bis zum 31. Dezember 2022 von 
8.265 Euro auf 12.000 Euro;

 - die Verpflichtung für die Strom- und Gasanbieter, ihren 
Haushaltskunden, welche die im Zeitraum vom 1. Jän-
ner 2022 bis zum 30. Juni 2022 (ursprünglich war die 
Frist der 30. April 2022) ausgestellten Rechnungen nicht 
bezahlen, eine Ratenzahlung über nicht mehr als 10 
Monate anzubieten;

 - die Möglichkeit für in Italien ansässige Unternehmen, 
die als Endkunden Strom und Erdgas beziehen, von 
ihren in Italien ansässigen Anbietern die Ratenzahlung 
(max. 24 Monatsraten) der für den Energieverbrauch für 
die Monate Mai und Juni 2022 zu zahlenden Beträge zu 
fordern. 

Mit dem GD Nr. 50 vom 17. März 2022, umgewandelt mit 
Änderungen durch das Gesetz Nr. 91 vom 15. Mai 2022, 
wurden zudem

 - der Sozialbonus für Strom und Gas für das dritte Quartal 
2022 gestärkt;

 - die verschiedenen oben genannten den Unternehmen 
gewährten außerordentlichen Zuschüsse in Form von 
Steuerforderungen für den Kauf von Strom und Erdgas 
im zweiten Quartal 2022 erhöht (von 12 % auf 15 % und 
von 20 % auf 25 %); 

 - die Steuersätze in Bezug auf die allgemeinen System-
aufwendungen für alle Abnehmer (Haushalte und 
Sonstige) für das dritte Quartal 2022 aufgehoben;

 - (i) die für das zweite Quartal 2022 geltenden Steuersät-
ze in Bezug auf die allgemeinen Systemaufwendungen 
für den Gassektor für das dritte Quartal 2022 unver-
ändert beibehalten und im Hinblick auf die Verbrauchs-
staffeln bis 5000 m3 pro Jahr zusätzlich reduziert sowie 
(ii) der MwSt.-Satz auf den Gasverbrauch für die Monate 
Juli, August und September 2022 auf 5 % reduziert.

Mit dem GD Nr. 115 vom 9. August 2022, umgewandelt mit 
Änderungen durch das Gesetz Nr. 142 vom 21. September 
2022, veranlasste die Regierung:

 - die Stärkung des Sozialbonus für Strom und Gas für das 
vierte Quartal 2022;

 - die Aussetzung der Wirksamkeit jeder Vertragsklau-
sel, welche dem Anbieter von Strom und Erdgas die 
Möglichkeit einräumt, die allgemeinen Vertragsbedin-
gungen hinsichtlich der Definition des Preises bis zum 
30. April 2023 einseitig zu verändern. Darüber hinaus 
wurden die hinsichtlich dessen vor dem Inkrafttreten 
des GD mitgeteilten Ankündigungen bis zu dieser Frist 
für unwirksam erklärt, es sei denn die Vertragsänderun-
gen „(...) sind bereits zustande gekommen“. Mit dem GD 
Nr. 198 vom 29. Dezember 2022, umgewandelt mit Än-
derungen durch das Gesetz Nr. 14 vom 24. Februar 2023, 
wurde die Frist vom 30. April 2023 auf den 30. Juni 2023 
verschoben, wobei darauf hingewiesen wurde, dass 
diese Vorschrift nicht auf die Vertragsklauseln zutrifft, 
welche den Anbietern ermöglichen, die wirtschaft-
lichen Vertragsbedingungen bei deren Ablauf unter 
Einhaltung der vertraglich vorgesehenen Mitteilungs-
fristen und unbeschadet des Rechts auf Widerruf seitens 
der Kunden zu aktualisieren;

 - für das vierte Quartal 2022 wurde die Maßnahme der 
verschiedenen oben genannten außerordentlichen 
Zuschüsse in Form von Steuerforderungen beibehalten, 
die den Unternehmen im vorherigen Quartal für den 
Kauf von Strom und Erdgas gewährt wurden (15 % für 
nicht energieintensive Unternehmen sowie 25 % für 
energieintensive Unternehmen sowie Unternehmen 
mit hohem Gasverbrauch und solche ohne hohen Gas-
verbrauch);

 - die Steuersätze in Bezug auf die allgemeinen System-
aufwendungen wurden für alle Abnehmer (Haushalte 
und Sonstige) für das vierte Quartal 2022 aufgehoben;

 - (i) die für das dritte Quartal 2022 geltenden Steuersätze 
in Bezug auf die allgemeinen Systemaufwendungen für 
den Gassektor wurden für das vierte Quartal 2022 un-
verändert beibehalten und (ii) der MwSt.-Satz auf den 
Gasverbrauch für die Monate Oktober, November und 
Dezember 2022 wurde auf 5 % reduziert.

Mit dem GD Nr. 144 vom 23. September 2022, umgewandelt 
mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 175 vom 17. Novem-
ber 2022, erhöhte die Regierung die oben genannten 
verschiedenen außerordentlichen Zuschüsse in Form von 
Steuerforderungen, die den Unternehmen für den Kauf von 
Strom und Erdgas in den Monaten Oktober und November 
2022 gewährt wurden, wie folgt: Für die nicht energieinten-
siven Unternehmen stieg der Anteil von 15 % auf 30 % (die 
Leistungsschwelle wurde im Übrigen auf 4,5 kW reduziert), 



Seite  
120

Alperia AG
Jahresabschluss 2022

1 Lagebericht zum Jahresabschluss
2 Jahresabschluss Alperia AG
3 Lagebericht zum konsolidierten Jahresabschluss
4 Konsolidierter Jahresabschluss der Alperia Gruppe

während sich der Anteil für die energieintensiven Unterneh-
men und solche mit hohem Gasverbrauch bzw. ohne hohen 
Gasverbrauch von 25 % auf 40 % erhöhte. 

Diese außerordentlichen Zuschüsse in Form von Steuerfor-
derungen wurden in Höhe der oben genannten jüngsten 
Anteile durch das GD Nr. 176 vom 18. November 2022, 
umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 6 vom 
13. Jänner 2023, auch hinsichtlich des Kaufs von Strom und 
Erdgas im Dezember 2022 bestätigt. 

Mit diesem GD wurde für Unternehmen mit in Italien be-
findlichen Anschlüssen die Möglichkeit vorgesehen, von 
den Anbietern die Ratenzahlung (in mindestens 12 und 
höchstens 36 Monatsraten) der für Strom und Gas, die nicht 
thermoelektrischen Verwendungen zugeführt werden, für 
den Verbrauch vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023 
zu zahlenden und bis zum 30. September 2023 in Rechnung 
gestellten Beträge, welche den bei gleichem Verbrauch im 
Zeitraum zwischen dem 1. Jänner und dem 31. Dezember 
2021 verbuchten Durchschnittsbetrag überschreiten, zu 
verlangen. Diese Möglichkeit gilt in jedem Fall alternativ zur 
Inanspruchnahme der oben genannten Steuerforderungen.

Laut dem oben genannten GD wurde ferner die Abschaffung 
der geschützten Grundversorgung des Gassektors auf Jänner 
2024 verschoben, wodurch diese Frist der für den Stromsek-
tor geltenden Frist angeglichen wurde.

Schließlich wurde das Gesetz Nr. 197 vom 29. Dezember 
2022 (Haushaltsgesetz 2023) erlassen, mit welchem

 - die verschiedenen oben genannten, den Unternehmen 
gewährten außerordentlichen Zuschüsse in Form von 
Steuerforderungen für den Kauf von Strom und Erdgas 
im ersten Quartal 2023 erhöht wurden (von 30 % auf 
35 % und von 40 % auf 45 %); 

 - die Steuersätze in Bezug auf die allgemeinen System-
aufwendungen für alle Stromabnehmer (Haushalte und 
Sonstige in Niederspannung für andere Verwendungen 
mit einer Leistung bis 16,5 kW) für das erste Quartal 
2023 aufgehoben wurden;

 - (i) für das erste Quartal 2023 ein negatives Element der 
allgemeinen Systemaufwendungen für die Gasver-
brauchsstaffeln bis 5.000 m3 pro Jahr und die Aufhe-
bung aller anderen Steuersätze dieser Aufwendungen 
festgelegt wurden sowie (ii) der MwSt.-Satz auf den auf 

die Monate Jänner, Februar und März 2023 bezogenen 
Gasverbrauch auf 5 % reduziert wurde;

 - der MwSt.-Satz auf die Lieferung von Fernwärme be-
treffend den Verbrauch in den Monaten Jänner, Februar 
und März 2023 auf 5 % gesenkt wurde;

 - der Sozialbonus für Strom und Gas für das erste Quartal 
2023 gestärkt wurde;

 - der ISEE-Wert für die Inanspruchnahme der Sozialbo-
nusleistungen für Strom und Gas für das Jahr 2023 auf 
15.000 Euro erhöht wurde.

Zur Beschaffung der Mittel für die Verabschiedung der oben 
genannten Maßnahmen zum Vorteil der Kunden führte die 
Regierung zulasten der Wirtschaftsteilnehmer des Sektors 
einige besondere Maßnahmen ein.

Eine erste Vorschrift, die mit Art. 15-bis des bereits genann-
ten GD 4/2022 verabschiedet wurde, betrifft die Anwendung 
eines zweigleisigen Ausgleichsmechanismus bezüglich des 
von Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von mehr als 20 
kW, die von marktpreisunabhängigen Fixprämien aufgrund 
des Energiekontomechanismus profitieren, erzeugten 
Stroms sowie bezüglich des von Anlagen mit einer Leistung 
von mehr als 20 kW, die über eine Solarquelle, Wasserkraft, 
Geothermie oder Windkraft gespeist werden, vor dem 1. 
Jänner 2010 in Betrieb genommen wurden und die Förder-
mechanismen nicht in Anspruch nehmen, erzeugten Stroms 
vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 (diese Frist 
wurde dann durch das erwähnte GD 115/2022 bis zum 30. 
Juni 2023 verlängert).

Diesbezüglich wurde angeordnet, dass der GSE den Unter-
schied zwischen einem Referenzpreis für jede Marktzone, 
die in der dem genannten Dekret beigefügten Tabelle an-
gegeben ist (für die Zone Nord handelt es sich um 58 Euro/
MWh), und dem zonalen stündlichen Marktpreis des Stroms 
berechnet. Sollte dieser Unterschied positiv sein, zahlt der 
Betreiber dem Erzeuger den entsprechenden Betrag aus. 
Ist der Unterschied negativ, rechnet der GSE ab oder fordert 
vom Erzeuger die entsprechenden Beträge. Auf Anfrage 
des GSE mussten die betroffenen Erzeuger diesem eine 
Erklärung gemäß DPR 445/2000 zur Bestätigung der not-
wendigen Informationen zwecks der betreffenden Vorschrift 
übermitteln. Es wurde vorgesehen, dass die zuständige 
RBENU (Autorità di regolazione per energia reti ambien-
te - ARERA) die Modalitäten zur Durchführung der obigen 
Bestimmungen regelt, die nicht für den Strom gelten, der 
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Gegenstand von vor dem 27. Jänner 2022 abgeschlossenen 
Verträgen ist (hinsichtlich des 2023 ins Netz eingespeisten 
Stroms gelten die vor dem 5. August 2022 abgeschlossenen 
Verträge), vorausgesetzt, diese sind nicht an die Entwicklung 
der Spotmarktkreise der Energie geknüpft und wurden in 
jedem Fall nicht zu einem mittleren Preis in Höhe des um 10 
Prozentpunkte erhöhten Referenzpreises abgeschlossen.

Was einer Gesellschaftsgruppe angehörende Erzeuger 
betrifft, die Strom an zur selben Gruppe gehörende Unter-
nehmen veräußern, wurde verfügt, dass ausschließlich die 
Verträge relevant sind, die zwischen den Unternehmen der 
Gruppe einschließlich derer, die keine Erzeuger sind, und 
anderen natürlichen oder juristischen Personen, die nicht 
zur selben Gruppe gehören, abgeschlossenen werden.

Mit dem Beschluss Nr. 266/2022/R/eel vom 21. Juni 2022 
setzte die RBENU den genannten Art. 15-bis um.

Diesbezüglich wird darauf hingewiesen, dass das regio-
nale Verwaltungsgericht Lombardei hinsichtlich der von 
verschiedenen Anbietern angestrengten Rechtsstreite 
diesen Beschluss bei der nicht öffentlichen Sitzung vom 23. 
November 2022 aufhob. Der Tenor des am 9. Februar 2023 
veröffentlichten Urteils lautet folgendermaßen: „(...) der 
angefochtene Beschluss ist auf Ebene der Entscheidungsvor-
bereitung und Begründung fehlerhaft, denn es wurde auf 
unvernünftige Weise unterlassen, sämtliche Faktoren zur 
Definition der wirtschaftlichen Posten, die zur Feststellung 
des tatsächlich durch die von der Maßnahme betroffenen 
Anbieter erwirtschafteten inframarginalen Gewinns dienen, 
auf technischer Ebene zu identifizieren und auf Ebene der 
regulatorischen Bestimmungen zu bewerten.“

In Erwartung der Veröffentlichung des Urteils setzte der 
Staatsrat am 18. Jänner 2023 mit einem am darauffolgen-
den Tag veröffentlichten Beschluss die Vollstreckbarkeit des 
verfügenden Teils der genannten Urteile des regionalen 
Verwaltungsgerichts aus: Die Gründe für diese Aussetzung 
waren im Übrigen rein vorbeugender und nicht meritori-
scher Art, da befunden wurde, dass das öffentliche Interesse 
an der Unterstützung der Verbraucher das von den Anbietern 
vertretene Interesse überwiegt. 

In der Sitzung vom 28. Februar 2023 legte die RBENU mit 
dem Beschluss 67/2023/C/eel Berufung gegen die genann-
ten Urteile vom 9. Februar 2023 des regionalen Verwal-
tungsgerichts Lombardei ein.

Mit am 22. März 2023 veröffentlichten Beschlüssen bestätig-
te der Staatsrat schließlich die Aussetzung der Vollstreckbar-
keit der genannten Urteile des regionalen Verwaltungsge-
richts mit der Aussage, die Ausweitung der regulatorischen 
Befugnisse der RBENU müssten meritorisch eingehender 
geprüft werden, wobei in jedem Fall jede Bewertung hin-
sichtlich der Vereinbarkeit der Bestimmungen sub iudice mit 
den in Kraft getretenen europäischen Rechtsvorschriften 
unberührt gelassen wurde (EU-Verordnung 2022/1854, auf 
die weiter unten Bezug genommen wird). Die Verhandlung 
in der Hauptsache wurde für den 5. Dezember 2023 an-
beraumt.

Aufgrund der Beschlüsse des Staatsrats wurde der genannte 
RBENU-Beschluss erneut vollstreckbar.  

Angesichts auch einer entsprechenden seitens einer 
renommierten externen Anwaltskanzlei abgegebenen 
Stellungnahme ist die Gruppe der Meinung, dass ihre 
Produktionsanlagen (außer einigen kleineren Anlagen) 
unter die Ausnahmeregelung gemäß des bereits mehrmals 
erwähnten Art. 15-bis für den Zeitraum Februar/Dezember 
2022 fallen.

Mit einer zweiten Bestimmung laut Art. 37 des bereits ge-
nannten GD 21/2022 (geändert durch Art. 55 des erwähnten 
GD 50/2022) führte die Regierung für das Jahr 2022 einen 
Sonderbeitrag im Rahmen einer solidarischen Maßnahme 
ein, der u. a. zulasten der Strom- und Erdgaserzeuger, der 
Subjekte, die Erdgas gewinnen, der Wiederverkäufer von 
Strom, Methan- und Erdgas sowie der Subjekte geht, die Erd-
ölprodukte produzieren, verteilen und vermarkten. Den Bei-
trag haben ferner die Wirtschaftsteilnehmer zu leisten, die 
zum späteren Weiterverkauf Strom, Erdgas, Methangas oder 
Erdölprodukte importieren und diese Güter aus anderen 
Staaten der Europäischen Union ins Staatsgebiet einführen. 
Der Beitrag ist fällig, wenn mindestens 75 % des Umsatzes 
im Jahr 2021 durch die oben genannten Tätigkeiten erwirt-
schaftet wurden. Als Bemessungsgrundlage für den Beitrag 
wird die Erhöhung des Saldos zwischen den aktiven und den 
passiven Transaktionen im Zeitraum vom 1. Oktober 2021 
bis zum 30. März 2022 gegenüber dem Saldo der Periode 
vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. März 2021 herangezogen. 
In den Fällen, in denen dieser Zuwachs mehr als 5 Mio. Euro 
übersteigt, ist ein Beitrag von 25 % zu leisten. Beläuft sich 
der Zuwachs auf weniger als 10 %, ist kein Beitrag zu leisten.  
Der Beitrag musste in Höhe einer Anzahlung von 40 % bis 
zum 30. Juni 2022 und hinsichtlich des Saldobetrags bis zum 
30. November 2022 abgeführt werden und kann nicht von 
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der Ertragsteuer und der regionalen Wertschöpfungssteuer 
abgezogen werden. 

Mit Beschluss vom 17. Juni 2022 legte die Agentur der Ein-
nahmen die Erfüllungen und Modalitäten zur Abführung des 
außerordentlichen Beitrags fest, und mit dem Rundschrei-
ben Nr. 22/E vom 23. Juni 2022 lieferte sie einige Antworten 
auf Fragen, welche die Fachverbände und die betroffenen 
Wirtschaftsteilnehmer gestellt hatten.

Die Gesellschaften der Alperia Gruppe haben innerhalb der 
oben genannten Fristen keine Beträge in dieser Hinsicht ab-
geführt, da sie nicht unter die oben genannten Fälle fallen.

Beide oben genannten Maßnahmen wurden sowohl seitens 
der Fachverbände als auch seitens verschiedener Wirt-
schaftsteilnehmer stark kritisiert. Auch einige Gesellschaften 
der Alperia Gruppe (insbesondere Alperia Greenpower 
GmbH, Alperia Vipower AG und Alperia Ecoplus GmbH) er-
hoben Einspruch gegen den genannten Art. 15-bis.

Mit Art. 1 Abs. 30 des bereits erwähnten Haushaltsgesetzes 
2023 wurde eine weitere Bestimmung erlassen, mittels 
derer ein Mechanismus eingeführt wurde, welcher demje-
nigen laut dem bereits mehrmals erwähnten Art. 15-bis des 
genannten GD 4/2022 ähnelt.

Diese Maßnahme betrifft die Anwendung eines eingleisigen 
Ausgleichsmechanismus vom 1. Dezember 2022 bis zum 
30. Juni 2023 bezüglich des wie folgt erzeugten Stroms: Aus 
(i) Anlagen mit erneuerbaren Quellen, die nicht unter den 
Anwendungsbereich des genannten Art. 15-bis fallen, und 
(ii) aus Anlagen, die durch nicht erneuerbare Quellen laut 
Art. 7 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2022/1854 des Rates vom 
6. Oktober 2022 (die weiter unten behandelt wird) gespeist 
werden. Ausgeschlossen sind Anlagen mit einer Leistung bis 
20 kW.

Diesbezüglich wurde angeordnet, dass der GSE den Unter-
schied zwischen einem Referenzpreis in Höhe von 180 Euro/
MWh bzw. im Hinblick auf Quellen, deren Erzeugungskosten 
über diesem Preis liegen, in Höhe eines nach den von der 
RBENU definierten Kriterien nach Technologie festgelegten 
Werts unter Berücksichtigung der Investitions- und Betriebs-
kosten sowie einer fairen Rendite der Investitionen und 
dem zonalen Stundenmarktpreis des Stroms berechnet. Ist 
der Unterschied negativ, rechnet der GSE ab oder fordert 
vom Erzeuger die entsprechenden Beträge. Auf Anfrage des 
GSE müssen die betroffenen Erzeuger diesem eine Erklärung 
gemäß DPR 445/2000 zur Bestätigung der notwendigen In-

formationen zwecks der betreffenden Vorschrift übermitteln. 
Es wurde vorgesehen, dass die zuständige RBENU die Moda-
litäten zur Durchführung der obigen Bestimmungen regelt, 
die nicht für den Strom gelten, der Gegenstand von vor dem 
1. Jänner 2022 abgeschlossenen Verträgen ist, vorausgesetzt, 
diese sind nicht an die Entwicklung der Spotmarktkreise der 
Energie geknüpft und wurden in jeden Fall nicht zu einem 
mittleren Preis abgeschlossen, der den oben genannten 
Referenzpreis überschreitet.

Auch hinsichtlich dieser Maßnahme wurde bestätigt, dass 
bei einer Gesellschaftsgruppe angehörenden Erzeugern, 
die Strom an zur selben Gruppe gehörende Unternehmen 
veräußern, ausschließlich die Verträge relevant sind, die 
zwischen den Unternehmen der Gruppe -einschließlich 
derer, die keine Erzeuger sind, - und anderen natürlichen 
oder juristischen Personen, die nicht zur selben Gruppe ge-
hören, abgeschlossen werden. Diese Maßnahme beinhalte-
te keine signifikanten Auswirkungen auf die Gesellschaften 
der Gruppe.

Die letzte Bestimmung wurde mit Art. 1 Abs. 115 des bereits 
erwähnten Haushaltsgesetzes 2023 erlassen, dem gemäß 
für das Jahr 2023 ein weiterer vorläufiger Solidaritätsbei-
trag eingeführt wurde, der u. a. zulasten der Strom- und 
Erdgaserzeuger, der Subjekte, die Erdgas gewinnen, der 
Wiederverkäufer von Strom, Methan- und Erdgas sowie der 
Subjekte geht, die Erdölprodukte produzieren, verteilen und 
vermarkten. Den Beitrag haben ferner die Wirtschaftsteil-
nehmer zu leisten, die zum späteren Weiterverkauf Strom, 
Erdgas, Methangas oder Erdölprodukte importieren und 
diese Güter aus anderen Staaten der Europäischen Union 
ins Staatsgebiet einführen. Der Beitrag ist fällig, wenn 
mindestens 75 % des Umsatzes im Jahr 2022 durch die oben 
genannten Tätigkeiten erwirtschaftet wurden. Berechnet 
wird der Beitrag durch die Anwendung eines Anteils von 
50 % auf die zwecks der IRES-Steuer für 2022 relevanten Er-
träge, die den Durchschnitt der in den Jahren 2018 bis 2021 
erwirtschafteten Erträge um mindestens 10 % überschreiten. 
In jedem Fall kann der Beitrag 25 % des Werts des zum 31. 
Dezember 2021 bestehenden Eigenkapitals nicht über-
schreiten.  Der Beitrag muss bis zum 30. Juni 2023 abgeführt 
werden und kann nicht von der Ertragsteuer und der regio-
nalen Wertschöpfungssteuer in Abzug gebracht werden. 

Die Kosten dieses Beitrags zulasten einer jeden in vollem 
Umfang konsolidierten Gesellschaft der Alperia Gruppe be-
laufen sich auf zirka 6,5 Mio. Euro.
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Eine wichtige Maßnahme, auf welche die Wirtschaftsteil-
nehmer des Sektors seit geraumer Zeit warteten, betraf das 
Dekret des Ministers für die ökologische Wende vom 25. 
August 2022, mit welchem die Bestimmungen bezüglich 
der Kriterien, Modalitäten und Anforderungen hinsichtlich 
der Eintragung ins Verzeichnis der zum Verkauf von Strom 
an Endkunden befugten Anbieter, des Verbleibs in diesem 
Verzeichnis und des Ausschlusses aus dem Verzeichnis fest-
gelegt wurden.

Die Eintragung in das beim genannten Ministerium geführte 
Verzeichnis und der Verbleib in diesem stellen die Berech-
tigung zur Abwicklung des Verkaufs von Strom auf dem 
Einzelhandelsmarkt für die Unternehmen dar, die direkte 
Geschäftspartner der Endkunden im Rahmen der Stromliefe-
rungsverträge sind.

Die Vertriebsunternehmen, die zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens des Dekrets als Geschäftspartner von Endkunden 
im integrierten Informationssystem (IIS) berechtigt waren, 
wurden provisorisch ins Verzeichnis eingetragen.

Es wurde festgelegt, dass das zuständige Ministerium inner-
halb von 45 Tagen nach dem Inkrafttreten des Dekrets und 
vorheriger Stellungnahme der Datenschutzbehörde die 
Vordrucke für den Antrag auf Eintragung und die erforder-
lichen Unterlagen definiert. Innerhalb von 90 Tagen nach 
dem Zeitpunkt der Annahme des Direktorialdekrets müssen 
die betroffenen Unternehmen mittels einer Ersatzerklärung 
gemäß DPR 445/2000 bestätigen, dass sie die geforderten 
Voraussetzungen erfüllen.

Das Dekret des zuständigen Ministeriums für Umwelt und 
Energiesicherheit (MASE) (ehem. Ministeriums für die öko-
logische Wende) ist auf den 16. Jänner 2023 datiert und 
schreibt einschlägige operationelle Anweisungen vor. Zu 
den Unternehmen, die vorläufig zum Verkauf von Strom 
befugt sind, gehören auch die Gesellschaften der Gruppe 
(Alperia Smart Services GmbH und Fintel Gas e Luce S.r.l.). 

Was die Aufhebung des geschützten Grundversorgungs-
dienstes für Kleinstunternehmen (Kunden mit Ent-
nahmestellen mit einer Leistung bis 15 kW) sowie die 
Allgemeinheit der Kunden, die keine Haushaltskunden 
sind (z. B. einige Kondominien), betrifft, wird darauf hin-
gewiesen, dass die zuständige RBENU mit dem Beschluss 
Nr. 208/2022/R/eel vom 10. Mai 2022 die notwendigen 
Bestimmungen zur Erbringung des schrittweisen Schutz-
dienstes vorschrieb, der am 1. Jänner 2023 beginnen sollte 
und am 31. Dezember 2026 enden soll.

Am 30. Mai 2022 veröffentlichte der Acquirente Unico, 
welchem laut dem genannten Beschluss die Aufgabe über-
tragen wurde, die Ausschreibungsverfahren zur Vergabe 
des genannten Dienstes zu verwalten, die Bestimmungen 
für deren Regelung: Identifiziert wurden zwölf Gebietsbe-
reiche; der erste umfasst das Friaul-Julisch Venetien und das 
Trentino-Südtirol sowie die Provinzen Belluno, Venedig und 
Verona.

Infolge der Tatsache, dass der GSE Ende August 2022 von 
einer Attacke auf seine Informationssysteme betroffen war, 
welche die Nichtverfügbarkeit der Systeme des GSE sowie 
des Acquirente Unico, die von diesen abhängen, beinhal-
tete, wurden die Ausschreibungsfristen aktualisiert, und 
die Auktion fand im vergangenen November statt. Alperia 
Smart Services GmbH gelang es nicht, den Zuschlag bei der 
Ausschreibung bezüglich des genannten, sie interessieren-
den Gebietsbereichs, der zirka 100.000 Kunden umfasst, zu 
erhalten, der dagegen der Gesellschaft Hera Comm S.p.A. 
erteilt wurde.

Der betreffende Dienst wurde für die zwölf Gebietsbereiche 
für den Zeitraum vom 1. April 2023 bis zum 31. März 2027 
vergeben.

Verwiesen wird auf das wichtige Dekret Nr. 341 des Minis-
ters für die ökologische Wende vom 16. September 2022 
(sog. Energy-Release-Dekret), mit welchem die Veräuße-
rung von Strom in der Verfügbarkeit des GSE zu „gedeckel-
ten“ Preisen mit Dreijahresverträgen nach zweigleisiger 
Differenz für einen Zeitraum vom 1. Jänner 2023 bis zum 
31. Dezember 2025 für Industriekunden, KMUs, Kunden in 
Sardinien und Sizilien, die am Inseldienst für Lastabwurf und 
Momentanreduzierung teilnehmen, sowie energieintensive 
Kunden vorgesehen war. 

Die Mindestmenge, die ein jeder Bieter bei den Verfahren 
beantragen konnte, belief sich auf 1 GWh/Jahr. Die Höchst-
menge durfte 3 % der insgesamt vom GSE angebotenen 
Menge sowie 30 % des Durchschnittsvertrags der letzten drei 
Jahre nicht überschreiten. 

Im Jänner 2023 wickelte der GSE das Verfahren zur Platzie-
rung der Strommengen ab, um die Zuschlagsempfänger und 
die an die einzelnen Teilnehmer zu veräußernden Strom-
mengen zu identifizieren: Die insgesamt vom GSE bereitge-
stellte Strommenge belief sich auf zirka 16 TWh und wurde 
1.420 Endkunden zum vorgesehenen Preis von 210 Euro/
MWh zugewiesen.
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Was den nationalen Aufbau- und Resilienzplan (NARP) be-
trifft, wird darauf hingewiesen, dass einige Gesellschaften 
der Alperia Gruppe an der Auswahl der in Form von nicht 
zurückzahlbaren Zuschüssen finanzierungswürdigen Maß-
nahmenvorschläge teilnahmen. Insbesondere:

 - die Edyna GmbH nahm an der öffentlichen Bekanntma-
chung der Generaldirektion für Energieförderungen des 
Ministeriums für die ökologische Wende Nr. 118 vom 
20. Juni 2022 betreffend die Auswahl von Maßnahmen-
vorschlägen zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit 
des Stromverteilungsnetzes auf extreme Witterungs-
ereignisse teil, und das von ihr vorgelegte Projekt 
(bezüglich der Erhöhung der Widerstandsfähigkeit 
des Stromnetzes im Schnalstal) wurde als förder- und 
finanzierungsfähig mit einem Zuschuss von zirka 5,5 
Mio. Euro befunden (siehe Dekret des Ministeriums für 
Umwelt und Energiesicherheit Nr. 414 vom 16. Dezem-
ber 2022);

 - die Edyna GmbH nahm ferner an der öffentlichen 
Bekanntmachung des Ministeriums für die ökologische 
Wende Nr. 119 vom 20. Juni 2022 betreffend die Aus-
wahl von Projektvorschlägen, die darauf ausgerichtet 
sind, (i) die Netzkapazität zur Aufnahme und Integra-
tion zusätzlicher verteilter Erzeugung aus erneuerbaren 
Quellen zu erhöhen und (ii) die den Abnehmern zur 
Verfügung stehende Kapazität und Leistung zu erhöhen, 
um die Elektrifizierung des Energieverbrauchs zu 
erhöhen, teil. Das von ihr vorgelegte Projekt (bezüg-
lich des Baus eines neuen Umspannwerks in Vintl, die 
Errichtung einer neuen Verbindung zwischen den Um-
spannwerken in Toblach und der zukünftigen Kabine in 
Sexten im Pustertal sowie die Installation eines neuen 
Transformators im Umspannwerk im Naiftal) wurde als 
förder- und finanzierungsfähig mit einem Zuschuss von 
zirka 13,2 Mio. Euro befunden (siehe Dekret des Ministe-
riums für Umwelt und Energiesicherheit Nr. 426 vom 23. 
Dezember 2022);

 - die Alperia Ecoplus GmbH nahm an der öffentlichen 
Bekanntgabe des Ministeriums für die ökologische 
Wende Nr. 94 vom 28. Juli 2022 betreffend die Auswahl 
von Projektvorschlägen zur Entwicklung von Fernwär-
mesystemen teil. Die zwei von ihr vorgeschlagenen Pro-
jekte (eins bezieht sich auf die Montage eines weiteren 
Biomassekessels in Klausen, das andere auf den Ausbau 
des Netzes in Bozen) wurden für förderfähig, jedoch 
aufgrund des Mangels an verfügbaren Mitteln leider 
nicht für finanzierungsfähig befunden (siehe Dekret des 

Ministeriums für Umwelt und Energiesicherheit Nr. 435 
vom 23. Dezember 2022);

 - Alperia Greenpower GmbH nahm an der öffentlichen 
Bekanntmachung des Ministeriums für nachhaltige 
Infrastrukturen und Mobilität (MIMS) Nr. 113 vom 10. 
November 2022 betreffend die Auswahl von Projektvor-
schlägen für den Bau von mindestens 40 Tankstellen mit 
Wasserstoff aus erneuerbarer Quelle für den Straßen-
verkehr teil und schlug ein Projekt für den Bau und die 
Betreibung einer Tankstelle in Bruneck im Pustertal vor. 
Dieses gehört zu den 36 in die Rangliste aufgenomme-
nen Projekten und ist daher mit einem Zuschuss von 
zirka 4,0 Mio. Euro finanzierungsfähig (siehe Mitteilung 
des MIMS vom 16. März 2023).

Es wird ferner darauf hingewiesen, dass das MASE mit dem 
Dekret Nr. 10 vom 12. Jänner 2023 die Kriterien und Modali-
täten für die Gewährung von Zuschüssen ohne Rückzah-
lungspflicht bis zu 40 % der Kosten – ebenfalls im Rahmen 
des NARP – definierte, um in den Stadtzentren die Einrich-
tung und Inbetriebnahme von mindestens 13.755 Schnell-
ladestationen für Elektrofahrzeuge (zu mindestens 90 kW 
Leistung) bis zum 31. Dezember 2025 zu fördern: Identi-
fiziert wurden optimale regionale Ausschreibungsbereiche 
und für die Region Trentino-Südtirol 234 neue Infrastruktu-
ren vorgesehen.

Mit dem Dekret Nr. 11 vom 12. Jänner 2023 legte das MASE 
darüber hinaus die Kriterien und Modalitäten für die Gewäh-
rung von Zuschüssen ohne Rückzahlungspflicht bis zu 40 % 
der förderfähigen Kosten – ebenfalls im Rahmen des NARP 

– fest, um an den Schnellstraßen die Einrichtung und Inbe-
triebnahme von mindestens 7.500 Schnellladestationen für 
Elektrofahrzeuge (zu mindestens 175 kW Leistung) bis zum 
31. Dezember 2025 zu fördern: Auch diesbezüglich wurden 
die Ausschreibungsbereiche identifiziert und für die Region 
Trentino-Südtirol 256 neue Infrastrukturen vorgesehen.

Innerhalb von dreißig Tagen nach dem Inkrafttreten der 
beiden Dekrete bestimmt das MASE den mit den Tätigkeiten 
zur technisch-operationellen Unterstützung beauftragten 
Betreiber für die wirksame und fristgerechte Umsetzung des 
Investitionsprogramms, definiert die Fristen und Modali-
täten für die Stellung der Anträge auf Förderfähigkeit, die 
Anforderungen an die Empfänger sowie die Modalitäten für 
die Gewährung und Zahlung der Zuschüsse.

Die Neogy GmbH, an welcher die Alperia AG und die Dolo-
miti Energia Holding S.p.A. zu gleichen Teilen beteiligt sind, 
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ist an der Teilnahme an den ausgeschriebenen Auswahlver-
fahren interessiert.

Auf europäischer Ebene ist auf eine wichtige Initiative der 
Kommission zu verweisen, die im Mai 2022 angenommen 
wurde und das Thema Energie betrifft: Es handelt sich um 
die Vorlage des Pakets REPowerEU, dessen Ziel es ist, der Ab-
hängigkeit der Europäischen Union vom russischen Import 
fossiler Brennstoffe bis 2030 ein Ende zu setzen, indem Maß-
nahmen zur Senkung des Energieverbrauchs, zur Erzeugung 
sauberer Energie und zur Diversifizierung der europäischen 
Energieversorgung getroffen werden.

Das Paket umfasst fünf Mitteilungen, einen Vorschlag für 
eine Verordnung, einen für eine Empfehlung und einen für 
eine Richtlinie sowie Leitlinien bezüglich der Änderungen 
an den NARPs der Mitgliedstaaten. Der Aufbauplan für Euro-
pa garantiert die notwendigen Investitionen zur Umsetzung 
der Maßnahmen (300 Mrd. bis 2030).

Nachfolgend eine Übersicht über die geplanten Initiativen:

 - Erhöhung des Ziels der erneuerbaren Energien bis 2030 
von 40 auf 45 %; 

 - Einführung einer EU-Strategie für Solarenergie, in deren 
Rahmen die Verdoppelung der Photovoltaikkapazität 
bis 2025 auf 320 GW sowie eine weitere Steigerung auf 
600 GW bis 2030 vorgesehen ist, was auch einer „Euro-
pean Solar Rooftop Initiative“ zu verdanken ist, welche 
die Solarpflicht für Neubauten, d. h. die Ausstattung 
aller neuen öffentlichen, gewerblichen und zu Wohn-
zwecken genutzten Gebäude mit einer Solaranlage, 
vorsieht;

 - Verdoppelung des derzeitigen Einsatzes von Wärme-
pumpen und Einführung von Maßnahmen zur Integra-
tion von Solarthermie und Geothermie in die Fernwär-
menetze;

 - Einführung von Maßnahmen auch hinsichtlich der 
Genehmigungsverfahren bei erneuerbaren Energien, 
die beschleunigt und in solche von „überwiegendem 
öffentlichem Interesse“ und solche „im Interesse der 
öffentlichen Sicherheit“ eingestuft werden müssen;

 - Erhöhung der Einsparung im Bereich Energieeffizienz 
von 9 auf 13 % bis 2030;

 - Ziel, in der EU bis 2030 10 Mio. t erneuerbaren Was-
serstoff zu erzeugen und eine ebensolche Menge zu 
importieren, um Erdgas, Kohle und Erdöl in der Industrie 
und den Hard-to-abate-Sektoren zu ersetzen;

 - Erhöhung der Biomethanproduktion auf 35 Mrd. m3 bis 
2030; 

 - Möglichkeit, bei vollständiger Einstellung der Gasliefe-
rungen aus Russland auf EU-Ebene einen Gaspreisde-
ckel vorzuschreiben; 

 - Einrichtung eines Mechanismus für die gemeinsame 
Gasbeschaffung, an dem die Mitgliedstaaten teilneh-
men können;

 - Möglichkeit für die Mitgliedstaaten, in die Strommärk-
te einzugreifen und die Verbraucher zu unterstützen, 
indem etwaige Vorschriften zu Übergewinnen bis zum 
Winter 2022/2023 verlängert werden.

Ebenfalls auf europäischer Ebene wird auf den Erlass einiger 
wichtiger Verordnungen verwiesen, die darauf abzielen, die 
Verbraucher vor hohen Energiepreisen zu schützen und den 
Einbau von Anlagen mit erneuerbaren Energien zu fördern.

Die erste ist die Verordnung (EU) 2022/1854 des Rates vom 
6. Oktober 2022, mit welcher gemeinschaftliche Maßnah-
men zur Senkung der Stromnachfrage und zur Erhebung und 
Verteilung der Überschusserlöse der Energiebranche an die 
Endkunden eingeführt wurden. 

Nachfolgend eine Übersicht über die wichtigsten Maßnah-
men:

 - Obergrenze für Markterlöse durch inframarginale Anla-
gen: Die Markterlöse, die Erzeuger für die Stromerzeu-
gung aus den in Artikel 7 Absatz 1 genannten Quellen 
erzielen, wurden für den Zeitraum vom 1. Dezember 
2022 bis zum 30. Juni 2023 auf höchstens 180 EUR/MWh 
begrenzt. Dazu gehören Solarenergie (Solarthermie 
und Photovoltaik), Windenergie, Wasserkraft ohne 
Speicher, Biomasse-Brennstoffe (außer Biomethan) 
und Abfall. Darüber hinaus wurden Elemente bei der 
flexiblen vollständigen oder teilweisen Anwendung 
der Obergrenze vorgesehen, u. a. die Möglichkeit, 
eine Mindestanlagengröße einzuführen und auch die 
Wasserkraftanlagen, die nicht unter den Anwendungs-
bereich fallen, einer Obergrenze für die Markterlöse zu 
unterwerfen;
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 - Solidaritätsbeitrag für den Sektor der fossilen Brenn-
stoffe: Die Mitgliedstaaten wurden aufgefordert, einen 
befristeten obligatorischen Solidaritätsbeitrag auf die 
Gewinne von im Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und Raffinerie-
bereich tätigen Unternehmen und Betriebsstätten ein-
zuführen. Der Solidaritätsbeitrag, dessen geltender Satz 
mindestens 33 % beträgt, wird auf der Grundlage der 
steuerpflichtigen Gewinne berechnet, die nach den na-
tionalen Steuervorschriften im Haushaltsjahr 2022 und/
oder im Haushaltsjahr 2023 ermittelt wurden und mehr 
als 20 % über dem Durchschnitt der steuerpflichtigen 
Gewinne liegen, die gemäß den nationalen Steuervor-
schriften in den vier am oder nach dem 1. Jänner 2018 
beginnenden Haushaltsjahren ermittelt wurden;

 - Senkung der Stromnachfrage: Eingeführt wurde ein 
richtungsweisendes Ziel zur Senkung des monatlichen 
Bruttostromverbrauchs um 10 % gegenüber dem durch-
schnittlichen Bruttostromverbrauch in den entsprechen-
den Monaten der fünf Jahre vor dem Inkrafttreten der 
Verordnung. Darüber hinaus sind die Mitgliedstaaten 
verpflichtet, den Verbrauch während der Spitzenzeiten 
um mindestens 5 % zu senken (diese entsprechen min-
destens 10 % aller Stunden des Zeitraums zwischen dem 
1. Dezember 2022 und dem 31. März 2023).

Gemäß der Verordnung garantieren die Mitgliedstaaten, 
dass alle Einnahmen, die sich aus der Anwendung der Ober-
grenze für die Markterlöse ergeben, verwendet werden, 
um Maßnahmen zur Unterstützung der Endkunden zu 
finanzieren und die Auswirkungen der hohen Strompreise 
zu mindern. Sollten diese nicht ausreichen, können die 
Mitgliedstaaten andere geeignete Mittel, beispielsweise 
Haushaltsmittel, einsetzen.

Bei den in der Verordnung identifizierten Maßnahmen han-
delt es sich beispielsweise um:

 - Gewährung eines finanziellen Ausgleichs für Strom-
endkunden zur Senkung ihres Stromverbrauchs, unter 
anderem durch Auktionen oder Ausschreibungen zur 
Nachfragesenkung;

 - direkte Überweisungen an Stromendkunden, auch in 
Form von proportionalen Senkungen der Netztarife;

 - einen Ausgleich für Versorger, die nach einem staat-
lichen oder öffentlichen Eingriff in die Preisfestsetzung 
ihre Kunden zu einem Preis unterhalb der Kosten mit 
Strom beliefern müssen;

 - Senkung der Strombezugskosten der Stromendkun-
den, auch für eine begrenzte Menge des verbrauchten 
Stroms;

 - Förderung von Investitionen von Stromendkunden in 
Dekarbonisierungstechnologien, erneuerbare Energien 
und Energieeffizienz.

Bei der zweiten Verordnung handelt es sich um die Ver-
ordnung (EU) 2022/2576 des Rates vom 19. Dezember 2022 
über mehr Solidarität durch eine bessere Koordinierung der 
Gasbeschaffung, zuverlässige Preis-Referenzwerte und den 
grenzüberschreitenden Austausch von Gas.

Die für ein Jahr geltende Verordnung enthält befristete Vor-
schriften, die Folgendes betreffen:

 - Nachfragebündelung und gemeinsame Gasbeschaf-
fung: Es handelt sich um eine befristete Maßnahme, um 
die freiwillige Nachfragebündelung auf EU-Ebene zu 
organisieren, indem der Bedarf im Hinblick auf die Gas-
einfuhr gebündelt wird und Angebote auf dem Markt 
eingeholt werden, welche die Nachfrage decken (die 
Teilnahme am Verfahren zur Nachfragebündelung ist 
für Erdgasunternehmen und gasverbrauchende Unter-
nehmen, die der Rechtshoheit eines Mitgliedstaats mit 
unterirdischen Speicheranlagen unterliegen, verpflich-
tend, um mindestens 15 % des eigenen Befüllungsziels 
zu erreichen). Subjekte, die beabsichtigen, Verhandlun-
gen über den Kauf von Gas in einer Menge von mehr als 
5 TWh pro Jahr aufzunehmen, sind ferner verpflichtet, 
die Kommission und den Mitgliedstaat, in dem sie nie-
dergelassen sind, zu unterrichten;

 - verstärkte Nutzung von LNG-Anlagen, Gasspeicheranla-
gen und Pipelines;

 - Begrenzung einer übermäßigen Intraday-Volatilität auf 
den Märkten für Energiederivate: Jeder Handelsplatz 
muss einen Mechanismus zur Begrenzung der Tages-
volatilität einrichten. Der Mechanismus basiert auf einer 
oberen und unteren Preisgrenze, oberhalb und unter-
halb derer keine Aufträge ausgeführt werden dürfen. 
Den Handelsplätzen steht es frei, für jedes an ihnen ge-
handelte energiebezogene Warenderivat die anzuwen-
dende Berechnungsmethode festzulegen, mit der die 
Preisgrenzen in Bezug auf den Referenzpreis bestimmt 
werden. Damit sollen übermäßige Preisschwankungen 
innerhalb eines Handelstags für energiebezogene 
Warenderivate verhindert werden, wobei jedoch die 
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Bildung zuverlässiger Tagesschlusspreise aufrechterhal-
ten wird;

 - neue Notfall-Solidaritätsmaßnahmen bei der Gasbe-
schaffung.

Mit der dritten Verordnung (EU) 2022/2577 des Rates vom 
22. Dezember 2022 wurde in Durchführung der Vorgaben 
im zuvor erwähnten REPowerEU-Plan ein Rahmen für den 
beschleunigten Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien 
festgelegt. Gemäß der Verordnung wurden der Bau und 
Betrieb von Anlagen zur Erzeugung erneuerbaren Energien 
und der entsprechenden für deren Netzanschluss erforder-
lichen Anlagen sowie der Speicheranlagen als von über-
wiegendem öffentlichem Interesse und der öffentlichen 
Gesundheit und Sicherheit dienend eingestuft.

Mit der letzten Verordnung (EU) 2022/2578 des Rates vom 
22. Dezember 2022 wurde ein Marktkorrekturmechanismus 
zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger der Union und der 
Wirtschaft vor überhöhten Preisen eingeführt.

Eingeführt wurde mit der Verordnung ein Marktkorrektur-
mechanismus (MKM) für den Erdgashandel am niederlän-
dischen TTF-Markt ab dem 15. Februar 2023, der für ein Jahr 
gilt.

Der MKM greift automatisch, wenn der Abrechnungspreis für 
TTF-Front-Month-Derivate

 - drei Arbeitstage lang 180 EUR/MWh übersteigt und

 - während des oben genannten Zeitraums 35 EUR über 
einem internationalen Referenzpreis, basierend auf 
einem von der ACER (European Union Agency for the Co-
operation of Energy Regulators) berechneten Preiskorb 
liegt.

Nach der Aktivierung durch die ACER gilt die dynamische Ge-
botsobergrenze für mindestens 20 Arbeitstage, es sei denn, 
sie wird von der Kommission ausgesetzt, um die Sicherheit 
der Versorgung und des Handels aufrechtzuerhalten oder 
wenn der Referenzpreis an drei aufeinanderfolgenden 
Arbeitstagen unter 145 Euro/MWh liegt.
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Nennenswerte  
Geschäftsvorfälle 2022

Mit dem genannten GD 24/2022 wurde schließlich ange-
ordnet, dass über 50-jährige Arbeitnehmer unbeschadet der 
Impfpflicht bis zum 30. April 2022 den Green Pass mit 3G-
Bescheinigung für den Zugang zum Arbeitsplatz vorweisen 
mussten.

Seit dem 1. Mai 2022 besteht die Verpflichtung, den Green 
Pass mit 3G-Bescheinigung für den Zugang zum Arbeitsplatz 
zu besitzen und vorzuweisen, nicht mehr, und die Arbeitge-
ber waren nicht mehr zu Kontrollen verpflichtet.

Ab diesem Zeitpunkt etablierte sich bei den Gesellschaften 
der Alperia Gruppe das Homeoffice in struktureller Hinsicht, 
basierend auf von den Arbeitgebern und den Beschäftigten 
unterzeichneten individuellen Verträgen. Zuvor hatten die 
Gesellschaften zwei Jahre lang das Homeoffice auf verein-
fachte Weise in Anspruch genommen, d. h., ohne dass die 
gemäß dem Gesetz 81/2017 vorgesehenen individuellen 
Vereinbarungen abgeschlossen werden mussten.

Bekanntermaßen war gemäß diesen individuellen Verein-
barungen eine Höchstzahl von 8 Arbeitstagen pro Monat 
vorgesehen, an denen die Arbeitsleistung außerhalb der 
Räumlichkeiten der betroffenen Gesellschaften erbracht 
werden konnte. Diese Grenze wurde in folgenden Fällen auf 
maximal 12 Arbeitstage pro Monat angehoben: 

 - wenn der Mitarbeitende seinen Wohnsitz mindestens 
25 km vom Arbeitsplatz entfernt hat;

 - wenn der Mitarbeitende mindestens ein Kind unter 14 
Jahren hat und nachweist, dass das andere Elternteil 
keine Möglichkeit hat, das Kind zu betreuen;

 - wenn der Mitarbeitende für sich selbst oder für einen 
Familienangehörigen die Freistellungen laut dem 
Gesetz Nr. 104/1992 in Anspruch nimmt.

Als weitere Unterstützungsmaßnahme zur Förderung der 
Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben wurde festgelegt, 
dass die individuell zustehenden Arbeitstage im Homeoffice 

Management des Epidemiegeschehens infolge von 
COVID-19

Einleitend wird darauf hingewiesen, dass die für alle Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst 
und in der Privatwirtschaft geltende Verpflichtung, für den 
Zugang zum Arbeitsplatz das grüne COVID-19-Zertifikat 
(sog. Green Pass mit 3G-Bescheinigung) zu besitzen und auf 
Verlangen vorzuweisen, die vom 15. Oktober 2021 bis zum 
31. Dezember 2021 (dem damaligen Ende des Notstands) 
vorgeschrieben war, zuerst mit dem GD Nr. 221 vom 24. 
Dezember 2021, umgewandelt mit Änderungen durch das 
Gesetz Nr. 11 vom 18. Februar 2022, bis zum 31. März 2022 
und dann mit dem GD Nr. 24 vom 24. März 2022, umgewan-
delt mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 52 vom 19. Mai 
2022 bis zum 30. April 2022, verlängert wurde.

Parallel dazu wurde den Arbeitgebern die Pflicht vorge-
schrieben, den Besitz und die Vorlage der 2G-Bescheinigung 
seitens der Arbeitnehmer zu kontrollieren. 

Mit dem GD Nr. 1 vom 7. Jänner 2022, das mit Änderungen 
durch das Gesetz Nr. 18 vom 4. März 2022 umgewandelt 
wurde, wurden die Maßnahmen an den Arbeitsplätzen 
zusätzlich mit der Vorgabe verschärft, angemessene und 
sofortige Maßnahmen zu treffen, um die Verschlimmerung 
der Epidemie zu vermeiden und diese zu bekämpfen. Ins-
besondere wurden Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst 
und in der Privatwirtschaft, die ihr 50. Lebensjahr bereits 
vollendet haben, verpflichtet, vom 15. Februar 2022 bis zum 
15. Juni 2022 für den Zugang zum Arbeitsplatz den Green 
Pass mit 2G-Bescheinigung zu besitzen und vorzuweisen. 
Dies galt auch für Arbeitnehmer, die ihr 50. Lebensjahr nach 
dem Inkrafttreten des neuen Dekrets vollendeten (für diese 
war die Impfpflicht bis zum 15. Juni 2022 vorgesehen). Be-
kanntermaßen wurde der Green Pass mit 2G-Bescheinigung 
nur nach erfolgter Impfung oder Genesung ausgestellt, und 
der Green Pass mit 3G-Bescheinigung, den man auch nach 
einem negativen Ergebnis eines Schnell- oder PCR-Tests er-
hielt, war nicht mehr ausreichend. 
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unter bestimmten Umständen und vereinbar mit den Dienst-
bedürfnissen erhöht werden können.

Die Arbeitstage im Homeoffice müssen so auf den Monat 
verteilt werden, dass die physische Anwesenheit der Mit-
arbeitenden an zwei bis drei Tagen pro Woche (Richtwert) 
garantiert ist.

Da das erste Geltungsjahr der Vereinbarung der Probe dient, 
bewertet die Gruppe angesichts der bisher gesammelten Er-
fahrungen gegenwärtig etwaige Ergänzungen/Änderungen 
betreffend die Arbeit im Homeoffice. Aktuell nehmen zirka 
760 Mitarbeitende die Arbeit im Homeoffice in Anspruch 
(mehr als 60 % der Gesamtbelegschaft).

In jedem Fall wird darauf hingewiesen, dass die Alperia 
Gruppe beschloss, die Anwendung des „gemeinschaftlichen 
Protokolls zur Regelung der Maßnahmen zur Bekämpfung 
und Eindämmung der Verbreitung des Virus SARS-CoV-2/
COVID-19 in Arbeitsbereichen“ ab dem 23. Jänner 2023 ein-
zustellen. Daher endete die Verpflichtung zur Einhaltung der 
jeweils eingeführten Präventions- und Eindämmungsmaß-
nahmen, wobei jedoch die allgemeinen Vorsichtsmaßnah-
men zur Vermeidung von Ansteckungen aufrechterhalten 
wurden.

Neuorganisation der Organisations- und der Gesellschafts-
struktur

In erster Linie wird darauf hingewiesen, dass die Gesell-
schafterversammlung der Muttergesellschaft bei der Sitzung 
am 9. Juni 2022 den neuen Aufsichtsrat der Alperia AG, 
dessen Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzen-
den bestellte. Dieses neue Organ bleibt für drei Geschäfts-
jahre und somit bis zur Beschlussfassung hinsichtlich des 
Jahresergebnisses bezüglich des Jahresabschlusses zum 31. 
Dezember 2024 einberufenen Gesellschafterversammlung 
im Amt.

Am 22. Juni bestellte der Vorstand den neuen Generaldi-
rektor der Muttergesellschaft, der sein Amt am 1. Juli 2022 
antrat.

Ebenfalls am 22. Juni 2022 bestellte der Aufsichtsrat den 
neuen Vorstand, dessen Vorsitzenden und den stellverstre-
tenden Vorsitzenden mit Amtsantritt zum 1. Juli 2022: Auch 
dieses neue Organ amtiert für drei Geschäftsjahre.

Dies vorausgeschickt, wird darauf hingewiesen, dass die 
Umstrukturierung des gesamten Geschäftsbereichs Smart 
Region mit Wirkung zum 1. Jänner 2022 in die Tat umgesetzt 
wurde, deren Ziel es ist, Synergien und Effizienzverbesserun-
gen insbesondere mittels (i) der Schaffung einer einzigen 
Produktgesellschaft, (ii) der Aufnahme des Stabspersonals 
in die Muttergesellschaft und (iii) der Stärkung des Konzepts 
einer einzigen Vertriebsgesellschaft zu erzeugen.

Durchgeführt wurden folgende Transaktionen:

 - Abtretung des Betriebsteils „IoT“ seitens der Alperia 
Fiber GmbH an die Gruppo Green Power S.r.l.; 

 - Verschmelzung durch Aufnahme der Alperia Fiber GmbH 
in die Alperia Greenpower GmbH;

 - Übertragung des Betriebsteils „Smart Region“ seitens 
der Alperia Bartucci GmbH an die Gruppo Green Power 
S.r.l., die in Alperia Green Future GmbH umbenannt 
wurde;

 - Verschmelzung durch Aufnahme der Alperia Bartucci 
GmbH in die Alperia AG.

Am 1. Jänner 2022 nahm dann die Alperia Green Future 
GmbH ihre Betriebstätigkeit auf 4 Hauptschienen auf, die 
auch strategische Entwicklungsfaktoren für die Unterneh-
men und Gemeinschaften des Versorgungsgebiets darstel-
len: (i) Energiesanierung von Gebäuden (die Gesellschaft 
fungiert als General Contractor bei der Entwicklung von 
Energieeffizienzprojekten für Gebäude); (ii) strategische 
Beratung für Unternehmen (hochkarätige Beratung bei 
der Festlegung einer Strategie für die Dekarbonisierung 
von Unternehmen oder öffentlichen Körperschaften); (iii) 
Energiespar-Contracting (oder Energie Performance Contrac-
ting, EPC, in dessen Rahmen die Gesellschaft die Investition 
für ein Projekt zur Steigerung der Energieeffizienz und/oder 
Dekarbonisierung unterstützt und die erzielten Vorteile mit 
dem Endkunden teilt); (vi) Künstliche Intelligenz (Sybil So-
lutions, Hightech-Automationssysteme, die in der Lage sind, 
vorausschauend komplexe Produktionsprozesse sowie die 
Gebäudeklimatisierungssysteme zu optimieren).

Eine weitere Umstrukturierung, die 2022 beschlossen 
wurde, betraf den Geschäftsbereich Verkauf und Trading, 
der mit Wirkung zum Jänner 2023 in zwei unterschiedliche 
BUs aufgeteilt wurde. Innerhalb der BU Verkauf wurden die 
Tätigkeiten neu organisiert und die entsprechenden Ver-
antwortungen neu zugewiesen, wobei auch der neue Chief 
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Executive Officer der Alperia Smart Services GmbH bestellt 
wurde.

Was dagegen die gesellschaftlichen Themen betrifft, wird 
in erster Linie darauf hingewiesen, dass am 30. Dezember 
2021 der Erwerb der Gesellschaften Solar Total Italia S.r.l. 
und Solart S.r.l., die beide in Bozen ansässig und im Be-
reich der Installation, Instandhaltung und des Betriebs von 
Photovoltaikanlagen tätig sind, mit der Unterzeichnung des 
notariellen Vertrags über den Kauf der Anteile mit Wirkung 
zum 1. Jänner 2022 abgeschlossen wurde. Diese Über-
nahme betraf 100 % der Anteile beider Gesellschaften und 
erfolgte durch die Gruppo Green Power S.r.l., jetzt Alperia 
Green Future GmbH.

Der Grund, der die Alperia Gruppe zum Kauf dieser Beteili-
gungen veranlasste, ist strategischer Art: Solar Total Italia, 
das sich hinsichtlich der operativen Tätigkeiten auf Solart 
stützt, hat im Bestand zirka 2.900 Photovoltaikanlagen, die 
sich vorwiegend in Mittel- und Norditalien befinden, und ko-
operierte mit der Muttergesellschaft bei der Erstellung des 
Angebots Alperia myHome. Seine Kompetenzen in diesem 
spezifischen Sektor sind grundlegend für die nationale Ver-
breitung dieses Angebots.

Mit Urkunde vom 30. August 2022 erfolgte die Verschmel-
zung der Solart S.r.l. durch Aufnahme in die Solar Total Italia 
S.r.l. In buchhalterischer und steuerlicher Hinsicht ist die 
Transaktion rückwirkend zum 1. Jänner 2022.

Am 5. Jänner 2022 wurde dagegen mit der Unterzeichnung 
des Vertrags über den Kauf der Anteile die Transaktion zur 
Übernahme der Gesellschaften Fintel Gas und Luce S.r.l. 
sowie Fintel Reti S.r.l., die beide in Pollenza (Macerata) an-
sässig sind, abgeschlossen. Die erstgenannte Gesellschaft 
beschäftigt sich mit dem Gas- und Stromverkauf, die Zweit-
genannte mit dem Management des Vertriebsnetzes der 
Ersteren. Diese Übernahme betraf 90 % der Anteile beider 
Gesellschaften und erfolgte durch die Muttergesellschaft.

Alperia besitzt ein Optionsrecht für den Kauf der restlichen 
Anteile, das bei Eintritt des ersten der folgenden beiden 
Zeitpunkte geltend gemacht werden kann: (i) Zeitpunkt der 
vollständigen Zahlung des etwaigen maximalen vorgesehe-
nen Earn-out-Betrags bzw. (ii) Zeitpunkt der Feststellung der 
Jahresabschlüsse der beiden Gesellschaften bezüglich des 
Geschäftsjahrs 2024. Kauft Alperia die verbleibenden Anteile 
nicht, kann der Verkäufer seinerseits die ihm gewährte Ver-
kaufsoption geltend machen. 

Mit diesem Kauf wird die Verwurzelung der Alperia Gruppe 
außerhalb der Autonomen Provinz Bozen weitergeführt. 
Außer im Veneto, wo bereits seit einiger Zeit Tätigkeiten 
zur Eröffnung neuer Verkaufsstellen und Kanäle für private 
Haushaltskunden eingeleitet wurden, ist es dank dem 
betreffenden Geschäft möglich, das Wachstum der Verkaufs-
stellen und Kunden im Bereich Retail und Small Business in 
der Lombardei und Mittelitalien einen weiteren Anstoß zu 
verleihen.

Die Transaktion ermöglicht die Erweiterung des Bestands 
um zirka 30.000 Kunden, vorwiegend Haushaltskunden und 
Freiberufler, und des Vertriebsnetzes, das aus 12 direkt be-
triebenen Schalter, 3 von Agenturen betriebenen Schaltern 
und 25 Corners besteht.

Mit Urkunde vom 21. September 2022 erfolgte die Ver-
schmelzung der Fintel Reti S.r.l. durch Aufnahme in die Fintel 
Gas e Luce S.r.l. In buchhalterischer und steuerlicher Hinsicht 
ist die Transaktion seit dem 1. Oktober 2022 rechtswirksam.

Was die Alperia SUM AG betrifft, wird darauf hingewiesen, 
dass die Alperia AG am 30. Mai 2022 infolge der Geltend-
machung der Verkaufsoption seitens der beiden Minder-
heitsgesellschafter der Gesellschaft (SI S.r.l. und Iniziative 
Unindustria S.r.l.) die restlichen Anteile der Alperia SUM AG 
in Höhe von 30 % zu einem sich provisorisch auf 3,363 Mio. 
Euro belaufenden Preis erwarb. Dieser Preis setzt sich aus 
einem fixen Element (in Höhe von 3,216 Mio. Euro), das 
bei Abschluss des notariellen Kaufvertrags bezahlt wur-
de, und einem variablen Element (in Höhe von 0,147 Mio. 
Euro) zusammen, das bis zum 31. Dezember 2024 bezahlt 
wird, wenn und inwiefern die Voraussetzungen laut der im 
Vorfeld zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarung 
eintreten. Infolge dieser Transaktion hält die Alperia AG nun 
das gesamte Gesellschaftskapital.

Am selben Tag fand die Hauptversammlung der Gesellschaft 
statt, welche im außerordentlichen Teil die Umwandlung in 
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und die Ände-
rung der Satzung sowie im ordentlichen Teil die Bestellung 
eines Alleinverwalters für die Geschäftsführung beschloss.

Am 8. Juni 2022 beschlossen die Gesellschafterversammlun-
gen der Alperia SUM GmbH und der Alperia Smart Services 
GmbH den Plan zur Verschmelzung durch Aufnahme der 
erstgenannten Gesellschaft in die zweitgenannte: Mit dieser 
Transaktion wurde bezweckt, die aktuelle Struktur der 
Gruppe zu rationalisieren und zu vereinfachen und die Ge-
sellschaften, die im gleichen Sektor tätig sind (Verkauf von 
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Rohstoffen), zusammenzuschließen und dadurch Kosten zu 
sparen und von operativen Synergien zu profitieren.

Die Verschmelzungstransaktion wurde am 20. Juli 2022 mit 
Wirkung zum 1. August 2022 abgeschlossen. In buchhalte-
rischer und steuerlicher Hinsicht ist die Transaktion rückwir-
kend zum 1. Jänner 2022.

Am 19. Jänner 2022 zeichnete die Alperia AG, die einen An-
teil von 43,97 % am Gesellschaftskapital der IIT Bozen Kon-
sortial-GmbH hält, den unter ihren Zuständigkeitsbereich 
fallenden Kapitalerhöhungsanteil von zirka 0,66 Mio. Euro 
und zahlte diesen ein. Dabei behielt sie sich das Recht vor, 
die Zeichnung eines weiteren Anteils zu bewerten, sofern 
dieser von einem oder mehreren anderen Gesellschaftern 
nicht gezeichnet wird. In der Sitzung am 20. Dezember 2021 
hatte die Gesellschafterversammlung nämlich die entgelt-
liche Erhöhung des Gesellschaftskapitals in Höhe eines 
Betrags von 1,5 Mio. Euro beschlossen.

Am 1. März 2022 zeichnete die Alperia AG einen weiteren 
Anteil der Kapitalerhöhung in Höhe von 75 TEUR, der den 
nicht von den anderen Gesellschaftern gezeichneten Er-
höhungsanteil betraf, und zahlte diesen ein, sodass sich ihr 
Anteil jetzt auf 47,68 % beläuft.

Die finanzielle Stärkung der Gesellschaft, die auch die zu-
künftige Bereitstellung einer entsprechenden Gesellschaf-
terfinanzierung beinhaltet, war infolge (i) der Entscheidung 
der Autonomen Provinz Bozen, das Unternehmen nicht mehr 
zu finanzieren, sowie (ii) der Möglichkeit für dessen indust-
rielle Neulancierung notwendig. Diesbezüglich wurde eine 
bekannte Beratungsgesellschaft beauftragt, welche den 
neuen Strategieplan, mit dem Ziel, zukünftig eine finanziell 
unabhängige Gesellschaft zu schaffen, erarbeitete. Identi-
fiziert wurden drei mögliche zu entwickelnde Geschäftsfel-
der: (i) die Durchführung von Tätigkeiten als Upstream-Ser-
vice-Provider, (ii) die Durchführung von O-&-M-Tätigkeiten 
für Produktions- und Verteilungsanlagen sowie (iii) die 
Lieferung von Verteilungsanlagen (End-to-End).

Am 17. Oktober 2022 veräußerte die Alperia Greenpower 
GmbH einen Anteil von insgesamt 0,90 % des Gesellschafts-
kapitals der Alperia Vipower AG an die Gemeinden Graun im 
Vinschgau, Mals im Vinschgau und die Stadtgemeinde Glurns, 
wodurch ihre Beteiligung von 77 % auf 76,1 % sank. Der 
Preis für die Veräußerung der Aktien belief sich insgesamt 
auf zirka 555 TEUR.

Im Lauf des Berichtsjahrs wurden zwei wichtige Verträge 
über den Erwerb/die Pacht von Betriebsteilen unterzeich-
net: Der erste betrifft die Alperia Ecoplus GmbH, die von der 
Gemeinde Vöran mit Kaufvertrag vom 25. August 2022 und 
Rechtswirksamkeit ab dem 1. September 2022 den Betriebs-
teil bezüglich der Fernwärme der genannten Gemeinde 
erwarb, der außer dem Fernheizwerk (das zirka 2 GWht 
produziert), dem Wärmeverteilungsnetz (das zirka 4 km 
lang ist) und allen technischen Anlagen für die Führung der 
Tätigkeit auch die Lieferungsverträge mit den Endkunden 
(zirka 110 Kunden) umfasst. Das entsprechende Entgelt be-
lief sich auf 975 TEUR.

Gleichzeitig veräußerte die Alperia Ecoplus GmbH ebenfalls 
mit Wirkung zum 1. September 2022 die Lieferungsverträge 
mit den Kunden an die Alperia Smart Services GmbH (die Ge-
sellschaft der Gruppe, die bereits im Verkauf von Wärme in 
Südtirol tätig ist) für ein Entgelt in Höhe von 42 TEUR.

Den zweiten Vertrag unterzeichnete dagegen die Edyna 
GmbH am 14. Dezember 2022 mit der Gemeinde Tiers be-
treffend die Pacht des Betriebsteils bezüglich des Stromver-
teilungsnetzes der genannten Gemeinde. 

Mit Wirkung zum 1. Jänner 2023 übernahm Edyna die Ver-
antwortung für die sowohl ordentliche als auch außeror-
dentliche Führung des betreffenden Netzes (das zirka 57 km 
lang ist und 22 Trafostationen umfasst). In Einvernahme mit 
der Gemeinde Tiers, die weiterhin Eigentümerin des Netzes 
ist, sorgt Edyna für die Durchführung aller notwendigen 
Tätigkeiten zur Verbesserung, Instandhaltung und Wider-
standsfähigkeit der Verteilungsinfrastrukturen.

Die an das Stromnetz angeschlossenen Abnehmer, die 
im Rahmen der geschützten Grundversorgung beliefert 
werden (es handelt sich um knapp mehr als 700 Kunden), 
gingen mit Wirkung zum 1. Jänner 2023 an die Alperia Smart 
Services GmbH, da es sich bei dieser um die Vertriebsgesell-
schaft handelt, die diesen Dienst bereits erbringt und in ge-
sellschaftlicher Hinsicht mit dem Verteilungsunternehmen 
Edyna GmbH verbunden ist.

Der Vertrag über die Pacht des Betriebsteils besitzt eine 
Laufzeit von 5 Jahren, ist somit bis zum 31. Dezember 2027 
gültig und wird für weitere 3 Jahre verlängert, es sei denn, 
eine der Parteien teilt der anderen Partei mindestens 3 
Monate vor Vertragsablauf mit, dass sie den Vertrag nicht zu 
verlängern beabsichtigt.
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Das Entgelt für die Pacht des Betriebsteils beläuft sich für das 
Jahr 2023 auf zirka 123 TEUR und wird jedes Jahr gemäß den 
Vorgaben der Vertragsbedingungen angepasst.

Schließlich wird darauf hingewiesen, dass noch 2021 ein 
Gespräch mit der Terna S.p.A. eingeleitet wurde, um eine 
etwaige Veräußerung der Anteile, welche die Muttergesell-
schaft an der Edyna Transmission GmbH – bekanntermaßen 
Eigentümerin eines Abschnitts des Stromübertragungsnet-
zes – hält, zu vertiefen.

Diesbezüglich wird darauf hingewiesen, dass gemäß dem 
gesetzesvertretenden Dekret 93/2011 vorgesehen ist, dass 
der Transport und das Dispatching von Strom dem Staat vor-
behalten ist und im Rahmen einer Konzession von Terna, das 
als Betreiber des Übertragungsnetzes laut dem gesetzesver-
tretenden Dekret 79/1999 tätig ist, durchgeführt wird.

Zur Verbesserung der Sicherheit und des effizienten Betriebs 
des nationalen Stromübertragungsnetzes legte die RBENU 
Mechanismen fest, um die vollständige Vereinheitlichung 
des Netzes zu fördern.

Insbesondere sah die RBENU einerseits die Zahlung einer 
einmaligen Prämie für die Übernahme von Vermögenswer-
ten bis Ende 2022 und andererseits die Senkung der Rück-
vergütung der Kosten in Bezug auf die Netze der Eigentümer 
von Abschnitten des nationalen Übertragungsnetzes und 
insbesondere der Eigentümer, bei denen es sich nicht um 
Terna handelt, vor.

Die Edyna Transmission GmbH war italienweit der einzige 
Anbieter geblieben, dem ein Abschnitt des nationalen Über-
tragungsnetzes, bestehend aus HS-Leitungen und Überga-
bestationen, gehörte. Im Lauf der letzten Jahre kaufte Terna 
nämlich die Abschnitte des nationalen Übertragungsnetzes 
(RTN) von mehreren Anbietern. 

Aus den oben genannten Gründen unterzeichnete die 
Alperia-Muttergesellschaft mit Terna am 29. Dezember 2022 
eine Vereinbarung zur Veräußerung von 100 % der Anteile 
an der Edyna Transmission GmbH, wobei zuvor mit Terna die 
entsprechende Zusammenarbeit mit dem lokalen Verteiler 
Edyna GmbH und die Verpflichtung zur Durchführung von 
Investitionen im Versorgungsgebiet vereinbart worden war.

Der Gesamtwert der Transaktion beläuft sich auf knapp 14 
Mio. Euro. Der Wert der Nettofinanzverbindlichkeiten und 
des Nettoumlaufvermögens zum Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses werden diesem Betrag hinzugefügt/von diesem 
abgezogen.

Die Veräußerung der Anteile unterliegt dem Eintreten 
einiger aufschiebender Bedingungen. Was die sog. Golden 
Power betrifft, wird darauf hingewiesen, dass die Koordi-
nierungsgruppe des Vorsitzes des Ministerrats auf Vorschlag 
des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen, der für das 
Untersuchungsverfahren verantwortlichen Behörde, nach 
Anhörung des Ministeriums für Umwelt und Energiesicher-
heit, welches für das Sachgebiet zuständig ist, am 18. Jänner 
2023 beschlossen hat, die Sonderbefugnisse nicht geltend 
zu machen, da „(...) keine Informationen hinsichtlich der 
Bedrohung durch schwere Beeinträchtigung des nationalen 
Interesses vorliegen“.

Letzte Frist für den Abschluss des Veräußerungsvertrags der 
Anteile ist der 30. September 2023.

Industrieplan 2023–2027 und Vision 2031

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Alperia AG verabschie-
deten jeweils am 27. Oktober 2022 und am 2. Dezember 
2022 den Industrieplan 2023–2027 und die Vision 2031: 
Dabei handelt es sich um den neuen Strategieplan der Alpe-
ria Gruppe, der die Visionen des Managements, der Gremien 
und der Aktionäre zusammenfasst, der Gruppe den Weg in 
die Jahre 2027 und 2031 weist und die Nachhaltigkeitsziele 
mit einem signifikanten Wachstum aller BUs in Einklang 
bringen soll.

Die Alperia-Vision basiert auf 2 Zielen: Nachhaltigkeit (mit 
dem Ziel, die Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen) und 
integrierte Positionierung entlang der w. Kurz zusammen-
gefasst beinhaltet der Industrieplan 2023–27 Folgendes:

 - Mrd. Euro Investitionen insgesamt bis 2027, wobei den 
wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen auf das 
Versorgungsgebiet großer Wert beigemessen wird;

 - Zuwachs des EBITDA bis auf mehr als 300 Mio. Euro im 
Jahr 2027;

 - Wachstumsschwerpunkte Energiewende und Kunden 
mit einem Investitionsvolumen von mehr als 450 Mio. 
Euro für Energiesanierungsmaßnahmen an Gebäuden 
sowie der Aktivierung von über 400 Energiegemein-
schaften bis Ende des Plans;

 - Senkung der CO2-Emissionen (Scope 1, 2 und 3) gegen-
über 2021 um 46 % bis 2027.
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Für die einzelnen BUs sind insbesondere die folgenden 
Prioritäten und Wachstumsinitiativen vorgesehen:

BU Produktion

Dabei handelt es sich um die führende Business Unit der 
Gruppe in Bezug auf Margen und investiertes Kapital. Sie 
steht für die Stärke des aktuellen Leistungsspektrums des 
Unternehmens. Alperia ist mit 39 Anlagen mit einer instal-
lierten Leistung von insgesamt mehr als 1.400 MW einer 
der größten Wasserkrafterzeuger Italiens. 2024 laufen 8 
Konzessionen für große Wasserableitungen mit insgesamt 
440 MW ab.

Gemäß dem Plan sind die folgenden strategischen Tätig-
keiten und Prioritäten vorgesehen:

 - Taskforce für die Erneuerung der ablaufenden Konzes-
sionen;

 - Bestätigung des Kapazitätsmarkts auch für 2024;

 - Wachstum aufgrund neuer Wasserkraftwerke infolge 
der neuen Ausschreibungen der Konzessionen für große 
Wasserableitungen 2024.

BU Netze

Das Stromverteilungsnetz der Alperia Gruppe hat eine Länge 
von über 8.700 km (in Hoch-, Mittel- und Niederspannung) 
und verteilt mehr als 2,5 TWh. Edyna, die Stromverteilungs-
gesellschaft der Gruppe, ist eins der Unternehmen, die als 
Erste Stromzähler der neuen Generation in Italien einführten.

Insbesondere ist gemäß dem Industrieplan Folgendes vor-
gesehen:

 - Installation von mehr als 260.000 Stromzählern der 
neuen Generation, wodurch deren Einführung in allen 
bedienten Regionen komplettiert wird;

 - Abschluss des Prozesses zur Vereinheitlichung der 
Spannungen;

 - kontinuierliche Investitionen, um die Widerstandsfähig-
keit des Netzes zu gewährleisten und die Qualität und 
Kontinuität der Stromversorgung zu erhöhen;

 - Ausbau und Integration des Netzes in Bozen und Meran;

 - Ausbau des Netzes angesichts der Olympischen und 
Paralympischen Spiele 2026.

BU Verkauf und Trading

Alperia führt neue Geschäftsmodelle für den Kundenkon-
takt über digitale Kanäle ein und überdenkt die Rolle der 
physischen Kanäle.

Insbesondere ist gemäß dem Industrieplan Folgendes vor-
gesehen:

 - bedeutendes Wachstum des Kundenstamms  
(+ 270.000) sowohl aufgrund organischen Wachstums 
als auch aufgrund des Wachstums durch Akquisitionen;

 - Entwicklung eines Omnichannel-Netzwerks und Fort-
führung der territorialen Konsolidierung;

 - Entwicklung des Asset-Management-Portfolios für Dritt-
anlagen;

 - Entwicklung weiterer Trading- und Demand-Response-
Dienstleistungen;

 - neue Standardangebote für 100 % Ökostrom und Green 
Gas.

BU Wärme und Services

Alperia betreibt 7 Fernheizwerke in Südtirol, u. a. die Werke in 
den Städten Bozen und Meran. Der Aufbau eines Netzes von 
über 125 km Länge garantiert die Versorgung mit einem Vier-
tel der in Südtirol erzeugten Wärmeenergie. Alperia Ecoplus 
ist auf gesamtstaatlicher Ebene einer der wichtigsten Anbieter 
mit einer Produktion und Verteilung von zirka 217 GWht.

Die strategischen Prioritäten für die BU konzentrieren sich auf:

 - den Ausbau der Fernwärme in Bozen weiterführen;

 - den Energiemix in Meran verbessern;

 - den Zubau von 6 neuen Heizkraftwerken, davon 3 mit 
Biomasse;

 - die Übernahme anderer Betreiber von Fernwärmean-
lagen;

 - den Bau einer Kühlanlage in Bozen.
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BU Smart Region

Smart Region ist die BU der Gruppe, welche die Energiewen-
de anhand von Hightech-Lösungen und -Anwendungen für 
Unternehmen, Städte und Bürger durch eine verstärkte Posi-
tionierung in den Bereichen Industrie, KMUs, Kondominien, 
öffentliche Verwaltung und Gesundheitswesen fördert. Der-
zeit werden interessante Initiativen entwickelt, um sich mit 
neuen Angeboten an die Spitze der Markttrends zu setzen. 
Die Förderung von Effizienzmaßnahmen in Privathaushalten 
(z. B. Superbonus 110 %) erzielten bereits wichtige Markt-
erfolge mit einem spürbaren Wachstum beim Portfolio der 
Geschäftsmöglichkeiten. Eine wichtige Rolle spielen auch 
Neogy, ein nach der Anzahl der öffentlichen Ladestellen 
erstrangiger nationaler Anbieter im Bereich Elektromobilität, 
sowie Care4u im Bereich Smart-Health-Lösungen.

Die BU wird vorrangig die folgenden Initiativen verfolgen:

 - Gebäudeeffizienz (auch durch Wärmedämmverbund-
systeme);

 - Wachstum des Geschäftsbetriebs in Verbindung mit der 
öffentlichen Verwaltung nach dem ÖPP-Modell (Kran-
kenhäuser, Flughäfen, Messen, Gemeinden, Pflegehei-
me, öffentlicher Wohnungsbau);

 - innovative Lösungen zur Verbesserung der Energieef-
fizienz, basierend auf Algorithmen, Datenanalyse und 
Künstlicher Intelligenz;

 - Weiterführung der Entwicklung von Smart-Health- und 
Smart-City-Lösungen;

 - Aufstieg zu einem maßgeblichen Wirtschaftsteilnehmer 
des italienischen Markts im Bereich Photovoltaik-Ma-
nagement, der in der Lage ist, sich sowohl mit Woh-
nungsbau- als auch mit Industrieprojekten zu befassen;

 - Weiterentwicklung der nachhaltigen Mobilität (Strom 
und Wasserstoff), sowohl was die Infrastrukturen im 
Versorgungsgebiet als auch die Umsetzung innovativer 
kommerzieller Lösungen betrifft;

 - maßgeblicher Anbieter im Versorgungsgebiet für die 
Entwicklung von Lösungen im Bereich verteilter Eigen-
verbrauch – Energiegemeinschaften;

 - Unterstützung beim Bau von Anlagen zur Erzeugung 
von Biomethan.

Nachhaltigkeitsplan

Am 19. Mai 2022 genehmigte der Vorstand der Alperia AG 
den Nachhaltigkeitsplan 2022 bis 2027 der Gruppe, welcher 
die unterbrechungslose Weiterführung des vorherigen 
Nachhaltigkeitsplans 2017–2021 repräsentiert.

Der neue Plan umfasst insgesamt zirka 160 Ziele, die mit 
den folgenden fünf relevanten Handlungsbereichen ver-
knüpft wurden, die die materiellen Themen und die zehn 
prioritären SDGs (Ziele für nachhaltige Entwicklung) der 
Gruppe zusammenfassen:

 - Unternehmensführung und Resilienz (identifiziert 
wurden folgende Themen: integrierte Governance und 
gute Unternehmensführung, Wirtschaftsentwicklung 
und Resilienz des Geschäftsmodells, Sicherheit und Zu-
gänglichkeit der Versorgung, Asset Integrity, Innovation, 
Digitalisierung, Forschung und Entwicklung, IT-Sicher-
heit und Datenschutz);

 - Kunden (nachhaltige Energieprodukte und -dienstleis-
tungen, Kundenzufriedenheit);

 - Green Mission (Wasser, Strom, Emissionen);

 - Versorgungsgebiet (Mehrwert für das Versorgungsge-
biet, Lieferkette);

 - People (Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit, Ein-
beziehung und Entwicklung der Mitarbeitenden, Vielfalt 
und Chancengleichheit).

Stärkung der Kreditlinien

Am 3. November 2022 erwirkte die Muttergesellschaft 
Alperia AG eine Finanzierung in Höhe von 1,4 Mrd. Euro 
von einer Gruppe von Banken. Ein Anteil von mehr als 20 % 
der Finanzierung insgesamt wurde auch von zwei lokalen 
Kreditinstituten unterzeichnet: der Südtiroler Sparkasse AG 
und der Raiffeisen Landesbank Südtirol AG.

Das komplexe Finanzierungsgeschäft beinhaltete die 
Gewährung von mehreren Kreditlinien, mit denen u. a. be-
zweckt wird, die bestehenden kurzfristigen Verbindlichkei-
ten zu refinanzieren (von Dezember 2021 bis Mai 2022 wur-
den mehrere Finanzierungen mit mehreren Kreditinstituten 
abgeschlossen) und die notwendigen finanziellen Mittel zur 
Deckung des Kassenbedarfs der Gruppe zu beschaffen. 
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Insbesondere wurden die folgenden Kreditlinien gewährt:

 - Kreditlinie Bridge to Bond zu 480 Mio. Euro, fällig in 12 
Monaten nach dem Zeitpunkt der Aufnahme mit zwei 
Optionen zur Verlängerung um jeweils 6 Monate (d. h. 
12 Monate + 6 Monate + 6 Monate);

 - Kreditlinie Term Loan zu 440 Mio. Euro, besichert teil-
weise (80 %) durch die von der SACE S.p.A. gemäß dem 
sog. Beihilfedekret (Decreto Aiuti) bestellte Sicherheit, 
mit Fälligkeit zum 30. September 2024. Im Übrigen 
wird darauf hingewiesen, dass die Muttergesellschaft 
die vorzeitige Rückzahlung eines Teils dieser Kreditlinie 
plant;

 - Kreditlinie Revolving Credit Facility (RCF) zu 480 Mio. 
Euro, fällig in 36 Monaten.

Die Finanzierung wurde teilweise in Höhe von 1,186 Mio. 
Euro in Anspruch genommen. Zum 31. Dezember 2022 
wurden die Kreditlinien Bridge to Bond und Term Loan voll-
umfänglich in Anspruch genommen, während die Kreditlinie 
RCF nicht verwendet wurde.

Diese komplexe Transaktion zur Umschuldung und Stärkung 
der Kapitalstruktur ermöglichte Alperia, die Liquiditätspro-
file der Gruppe erheblich zu erhöhen. In Zeiten einer so ho-
hen Volatilität wie 2022 wurde es für unerlässlich erachtet, 
sich mit neuen Kreditlinien auszustatten, um die unsichere 
Lage des Energiemarkts zu meistern.  

Die Alperia AG beabsichtigt, die Kreditlinie Bridge to Bond 
im Lauf des Jahres 2023 mit der Emission von Anleihen zu 
ersetzen, um einerseits die mittlere Fälligkeit ihrer Fi-
nanzierungsquellen zu verlängern und andererseits ein 
Gleichgewicht dieser Quellen zwischen fester und variabler 
Verzinsung herzustellen.

Bestätigung des BBB-Ratings für Alperia

Am 15. Dezember 2022 bestätigte die Rating-Agentur Fitch 
für die Alperia AG das Langfrist-Rating BBB, änderte jedoch 
den Ausblick von „stabil“ zu „negativ“.

Bei der Bestätigung des Ratings wurde die von den zustän-
digen Unternehmensorganen genehmigte Aktualisierung 
des Geschäftsplans 2023–2027 und des Plans Vision 2031 
berücksichtigt, mit welchem die strategischen Prioritäten 
und die Finanzpolitik neu definiert wurden. 

Wie bereits erwähnt, war 2022 ein Jahr, in dem zu den un-
glaublich geringen Niederschlägen noch die anhaltenden 
geopolitischen Spannungen und das sich daraus ergebende 
negative Marktszenario hinzukamen. Die Auswirkungen, die 
für alle Energieversorgungsunternehmen ähnlich waren, 
bewirkten einen Anstieg des Betriebskapitals und eine sich 
daraus ergebende Zunahme der Finanzverschuldung, was 
die Agentur dazu veranlasste, den Outlook anzupassen.

Fitch zufolge ist die Liquidität der Gruppe jedoch angemes-
sen, was auch dem strukturellen Geschäft zur Stärkung der 
Kreditlinien zu verdanken ist, das Anfang November 2021 
durchgeführt wurde und dieser ermöglicht, die Jahre 2023 
und 2024 ohne finanziellen Druck anzugehen.

Alperia wurde im „Stand-alone-Modus“ bewertet, jedoch 
wurde die Tatsache, dass die Autonome Provinz Bozen Re-
ferenzaktionär ist, positiv für das Geschäftsprofil der Gruppe 
insgesamt bewertet.

Unfälle am Arbeitsplatz, Zertifizierungen

2022 ereigneten sich 12 Unfälle, was somit der besten Leis-
tung seit der Gründung Alperias entspricht.

Was die Aspekte in Verbindung mit der Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz betrifft, misst die Alperia Gruppe 
dem Personal und dessen Schutz weiterhin höchsten Wert 
bei. Es ist darauf hinzuweisen, dass die von Gesetzes wegen 
zur Bewältigung der Coronakrise vorgesehenen außeror-
dentlichen Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer eingestellt wurden.

In puncto Zertifizierungen ist anzumerken, dass 2022 die 
Audits zur Aufrechterhaltung und in einigen Fällen zur Er-
neuerung der Zertifizierungen nach ISO 9001, 14001, 27001, 
45001 und EMAS der verschiedenen Gesellschaften der Grup-
pe durchgeführt wurden.

Im Rahmen des Digitalisierungsprojekts der Gruppe wurde 
auch hinsichtlich der HSE-Prozesse die Migration zum neuen 
IT-System weitergeführt, was wichtige Verbesserungen im 
Hinblick auf die Synergien zwischen den einzelnen Betroffe-
nen ermöglicht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Alperia Greenpower 
GmbH und die Alperia Ecoplus GmbH zwischen August und 
September 2022 die Zertifizierung nach ISO 50001:2018 
jeweils für das Wasserkraftwerk in Waidbruck bzw. das 
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Fernheizwerk in Bozen erwirkten: Bekanntermaßen wird 
nach ISO 50001 die Einrichtung eines Energiemanagement-
systems zertifiziert, dessen Ziel die kontinuierliche Verbesse-
rung der Energieleistungen ist. 

Im Oktober 2022 wurde das Zertifizierungsverfahren des 
2021 von den Kraftwerken in Kardaun, Lana, St. Pankraz 
und St. Walburg produzierten Stroms auf der Grundlage des 
Standards Generation EE von TÜV SÜD abgeschlossen. Alperia 
Greenpower GmbH, die diese Wasserkraftwerke betreibt, 
gelingt es so, dem erzeugten Strom mehr Wert beizumes-
sen: Bei der gegenständlichen Zertifizierung handelt es 
sich nämlich um eine zusätzliche Garantie, die sich zu den 
seitens des GSE ausgestellten Herkunftsnachweisen gesellt.

Forschung und Innovation

Bekanntermaßen konzentriert sich die Alperia Gruppe stark 
auf die Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistun-
gen für Endkunden, um den Übergang von einem rohstoff-
basierten Geschäftsmodell auf ein dienstleistungsbasiertes 
Modell durchzuführen. 

In diesem Rahmen wird darauf hingewiesen, dass am 8. 
November 2021 der Startschuss für die vierte Ausgabe der 

„Alperia Startup Factory“ zu folgenden Themen fiel: Hybrid 
Customer Engagement, Smart Region, Energy Communities, 
CO2 Quotas und Corporate Wellbeing.

Nach einer ersten Auswahl standen die besten Ideen im 
Jänner 2022 im Mittelpunkt des Innovation Camp. Die viel-
versprechendsten Projekte wurden von einer Jury für die 
Proof-of-Concept-Phase ausgewählt, die im Februar 2022 
aufgenommen und Anfang Juni mit dem Demo Day abge-
schlossen wurde.

Die vier Teams, die in die Endrunde gelangten, bestanden 
aus Mitarbeitenden der Gruppe und Studierenden der 
Universität Bozen und wurden von Gellify-Beratern (einer 
in starkem Wachstum befindlichen Innovationsplattform, 
die Hightech-Start-up-Unternehmen mit traditionellen 
Unternehmen vernetzt), von den Innovation Managern von 
Alperia sowie der Universität unterstützt.

Nachfolgend eine kurze Beschreibung der Finalistenprojek-
te:

 - Alperia Metaverse: Als Intrapreneur-Team ohne Be-
teiligung eines externen Start-up-Unternehmens be-

schäftigte sich das Team mit der Zukunft der Interaktion 
mit dem Kunden – Alperia Metaverse: Dabei handelt es 
sich um eine Plattform, welche die Identifizierung des 
eigenen ökologischen Fußabdrucks in der digitalen 
Welt ermöglicht;

 - Flowtech: In Zusammenarbeit mit dem Start-up-Unter-
nehmen Flowtech konzentrierte sich das Team auf zwei 
menschliche Emotionen: Ein patentierter Algorithmus 
nutzt Künstliche Intelligenz, um die Wahrnehmungen 
der Kunden auf der Grundlage der eingehenden E-Mails 
zu analysieren und in Echtzeit Schlussfolgerungen zu 
Bedürfnissen und Verhalten zu ziehen;

 - Eggup: In Zusammenarbeit mit dem Start-up-Unterneh-
men Eggup passte das Team die Software-as-a-Service-
Plattform (SaaS) an, um die wertvollen Informationen 
bezüglich der Softskills und Charakterzüge der Alperia-
Mitarbeitenden zu nutzen und die organisatorische 
Entwicklung, die Aus- und Weiterbildung und auch die 
Neueinstellungen zu optimieren;

 - Eurac Research: Zusammen mit den Eurac-Forschern 
arbeitete das Team an einem Instrument für Bürgerin-
nen und Bürger, das deren Teilnahme an den Energiege-
meinschaften unter Berücksichtigung der bestehenden 
Rechtsvorschriften und der Alperia-MyHome-Produkte 
ermutigt.

Anlässlich des Demo Day, der am 9. Juni 2022 stattfand, fiel 
die Wahl der Jury auf das Projekt Alperia Metaverse, das 
aufgrund seines Hightech-Gehalts und seiner Originalität 
auf dem ersten Platz landete. Aber auch die anderen Teams 
überzeugten die Jury, die daher beschloss, deren Arbeit 
ebenfalls weiterzuführen, um die zukünftigen Entwicklun-
gen der anderen Projekte zu sehen.

Am 20. Mai 2022 wurden im Bürgersaal der Stadtgemeinde 
Meran die Ergebnisse des IDEE-Projekts (Datenintegration 
zur Energieeffizienzsteigerung für öffentliche Verwaltun-
gen) vorgestellt. Zwei Jahre lang arbeiteten das Bozner 
Unternehmen R3GIS, die Alperia Gruppe und die Fakultät 
für Informatik und Technologie der Freien Universität Bozen 
zusammen mit der Stadtgemeinde Meran, die sich bereit er-
klärt hatte, als Pilotgemeinde zu fungieren, am Projekt.

Ziel des Projekts war es, ein innovatives digitales Instrument 
zu entwickeln, das in der Lage ist, die öffentlichen Verwal-
tungen bei der Festlegung der Strategien zur Energieeffi-
zienzsteigerung und beim Verfolgen von Umweltzielen wie 



Seite  
137

Alperia AG
Jahresabschluss 2022

der Reduzierung des Energieverbrauchs und der Senkung 
der Treibhausgasemissionen konkret zu unterstützen. Das 
System wurde ortsspezifisch für die Stadtgemeinde Meran 
entwickelt; einbezogen wurden somit die Informations-
quellen, die den politischen Maßnahmen zur Steigerung 
der Energieeffizienz dieser Südtiroler Stadt nutzen und nor-
malerweise für alle beliebigen öffentlichen Verwaltungen 
verfügbar sind, mit dem Ziel, das System wiederholen und 
für andere Gemeinden anpassen zu können. 

Dank innovativer IT-Lösungen erhebt und integriert das 
entwickelte System auf strukturierte Weise Informationen 
einschließlich Strom-, Gas- und Wärmeverbrauch aus Fern-
wärme aus verschiedenen Datenbanken und sorgt für deren 
intuitive Zugänglichkeit. So können die lokalen Verwaltun-
gen beispielsweise die besonders energieintensiven Gebäu-
de identifizieren, um gezielte Maßnahmen zu planen, oder 
die am besten für die Installation von Photovoltaikanlagen 
geeigneten Gebäude auswählen. Das System ist darüber 
hinaus in der Lage, die Informationen durch die Bereitstel-
lung von Karten und Grafiken zu verarbeiten und die Daten 
in der Zeitleiste zu vergleichen, was besonders wichtig für 
die Überwachung der Ergebnisse der durchgeführten Maß-
nahmen ist.

Das Projekt wurde von der Autonomen Provinz Bozen im 
Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) finanziert.

Am 28. Juni 2022 wurde der Alperia AG in Rom im Tagungs-
saal des CNR zusammen mit weiteren 44 Innovationscham-
pions der nationale Innovationspreis „Premio dei Premi“ 
verliehen, der nach Bewilligung des Staatspräsidenten von 
der Stiftung Fondazione COTEC koordiniert wird. Die Mutter-
gesellschaft wurde im Bereich „Industrie und Dienstleistun-
gen – Großunternehmen“ ausgezeichnet.

Der Preis wird jährlich an Personen vergeben, die in den 
Bereichen Industrie, Design, Tertiärsektor, öffentliche Ver-
waltung und Universitäten tätig sind und sich durch die 
Originalität der Innovationen, die sie in Bezug auf Produkte, 
Prozesse und Geschäftsmodelle entwickelten, ausgezeich-
net haben.

Die prämierten Innovationen wurden von den wichtigsten 
Unternehmer- und Berufsverbänden in den Bereichen In-
dustrie, Handwerk und Tertiärsektor sowie von den großen 
italienischen Industriekonzernen, dem Bildungsministerium 
und dem Departement für öffentliche Verwaltung ausge-
wählt.

Alperia holte sich den Preis Top Utility

Alperia wurde am 24. Februar 2022 beim zum zehnten Mal 
vergebenen Preis Top Utility prämiert. Das Event wurde von 
der Gesellschaft Althesys (einer unabhängigen Fachge-
sellschaft, die auf strategische Beratung und Know-how-
Entwicklung spezialisiert ist) u. a. in Zusammenarbeit mit 
Utilitalia veranstaltet und betraf die 100 wichtigsten Unter-
nehmen im Bereich Energie, Wasser, Gas und Abfälle.

Alperia wurde als Gewinner in der Kategorie Performance 
Operative für die hohen, bei der Betriebsführung erreichten 
Qualitätsstandards bei der Produktion und Verteilung von 
Energie unter Wahrung der Umwelt in einem heiklen Gebiet 
und in Synergie mit dem lokalen Umfeld gekürt.

Dies stellt die große Verantwortung unter Beweis, mit der 
die Gruppe auf lokaler Ebene unter vollständiger Wahrung 
der Umweltnachhaltigkeit wirkt.

Alperia erhielt das Legalitätsrating

Bei ihrer Sitzung am 1. März 2022 prüfte die Aufsichtsbe-
hörde für Wettbewerb und Markt den Antrag auf Erteilung 
des Legalitätsratings, den die Alperia AG Mitte Jänner 
2022 gestellt hatte. Auf der Grundlage der abgegebenen 
Erklärungen sowie des Ergebnisses der durchgeführten 
Bewertungen beschloss die genannte Aufsichtsbehörde, der 
Muttergesellschaft das Legalitätsrating mit folgender Be-
wertung zu erteilen: ★★+. 

Bekanntermaßen handelt es sich beim Legalitätsrating um 
einen synthetischen Indikator betreffend die Einhaltung ho-
her Standards in puncto Legalität seitens Unternehmen, die 
diesen beantragt haben. Diese Anerkennung wird in Form 
einer Bewertung von mindestens einem und höchstens drei 
Sternchen verliehen.

Das Legalitätsrating ist nach seiner Erteilung zwei Jahre lang 
gültig und kann auf Antrag erneuert werden.

Die Alperia AG wurde somit in die von der Wettbewerbs- und 
Marktaufsichtsbehörde AGCM geführte Liste aufgenommen.

Mentoring-Projekt

Mitte Juni 2022 kam das im Oktober 2021 gestartete und bei 
Alperia zum ersten Mal durchgeführte Mentoring-Projekt 
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zum Abschluss. Diese Initiative, an der sich 30 Mitarbeitende 
der Gruppe beteiligt hatten, betraf eine Reihe regelmäßiger 
Meetings von Verantwortlichen (Mentoren) und jungen Per-
sonen in Schlüssel-/Verantwortungspositionen (Mentees): 
Bei diesen Meetings erlernten Mentoren und Mentees neue 
Konzepte und Verhalten, tauschten Erfahrungen aus und 
trugen so zu ihrem Wachstum bei.

Einige Mentees waren auf der Grundlage der Bewertungser-
gebnisse des Talentmanagement-Projekts, andere aufgrund 
ihrer Schlüsselposition in den verschiedenen Gesellschaften 
ausgewählt worden. Die Mentoren wurden sowohl aus 
dem Kreis der Verantwortlichen als auch dem Kreis der sog. 
Säulen der Gruppe ausgewählt.

Mentoren und Mentees tauschten Ideen zu verschiedenen 
Themen wie Leadership, Verhandlungen, Kommunikation, 
Assertivität, Work-Life-Balance, Karriereplanung, Netzwer-
ken, Management von Herausforderungen und Erweiterung 
von Fachkenntnissen aus.

Das Projekt wurde von der Agentur Hermes unterstützt: 
Jedem Teilnehmerpaar wurde ein Coach/Mittler von Hermes 
zugeordnet, welcher jederzeit um Unterstützung gebeten 
werden konnte.

Taxonomie der Prozesse

Im ersten Halbjahr 2022 arbeitete die Gruppe an der Taxo-
nomie der Prozesse, d. h. einer eindeutigen, gemeinsamen 
und deutlichen Liste der Unternehmensprozesse.

Ziel war es, die Unternehmensprozesse für jede Gesell-
schaft und die jeweiligen Prozessverantwortlichen (Process 
Owner) zu identifizieren und eine einheitliche, eindeutige 
Struktur zu liefern, die auch bei der zukünftigen Erstellung 
von Abläufen, Bestimmungen und Arbeits-/Dienstanweisun-
gen eingehalten werden muss.

Die Taxonomie wurde bisher für die folgenden Gesellschaf-
ten der Alperia Gruppe durchgeführt:

 - Alperia AG

 - Alperia Greenpower GmbH

 - Alperia Trading GmbH 

 - Edyna GmbH

In der Zukunft soll sie auch auf andere Gesellschaften aus-
gedehnt werden.

Bau des neuen Standorts in Meran

Nachdem im Juni 2021 die zweite und endgültige Fassung 
seitens der Bietergemeinschaft eingegangen war, welcher 
bei der Ausschreibung, an der sich mehr als 50 lokale, natio-
nale und internationale Teams beteiligt hatten, der Zuschlag 
erteilt worden war (Beauftragter Studio Cecchetto e Asso-
ciati aus Venedig) und dieses Ausführungsprojekt seitens der 
Gesellschaft ICMQ aus Mailand im Juli 2021 positiv geprüft 
worden war, veröffentlichte die im Auftrag der Edyna GmbH 
handelnde Alperia AG als zentrale Beschaffungsstelle für das 
gegenständliche Verfahren am 23. Juli 2021 die europäische 
Ausschreibungsbekanntmachung für die Bauarbeiten für 
den neuen Standort in Meran. Als Frist für die Angebots-
abgabe war der 22. Oktober 2021 vorgesehen. Diese Frist 
wurde dann auf den 9. November 2021 verschoben. Da ein 
Ausschreibungsteilnehmer beim regionalen Verwaltungsge-
richt Bozen Rekurs erhob, weil er aus der Bewertungsphase 
der Angebote ausgeschlossen worden war, erfolgte die 
Zuschlagserteilung erst im Oktober 2022. Der Baubeginn ist 
für März/April 2023 geplant; die Arbeiten sollen im Frühling/
Sommer 2025 abgeschlossen werden.

Die beiden aus Büros, technischen Bereichen und Lagern 
bestehenden Gebäude sind für zirka 300 Mitarbeitende der 
verschiedenen Gesellschaften der Gruppe ausgelegt.

Besondere Aufmerksamkeit wurde der Energieeffizienz der 
Gebäude beigemessen, bei welcher die höchsten Energie-
zertifizierungen angestrebt werden (nach internationalen 
Standards wie LEED Platinum oder Gold sowie nach nationa-
len Standards wie KlimaHaus). Äußerst wichtig sind auch die 
Zertifizierungen von Alperia (internationale Zertifizierungen 
WELL und KlimaHaus Work & Life), die dem Wohlergehen 
der Mitarbeitenden dienen, die am neuen Standort arbeiten 
werden, sowie Aspekte wie die Nachhaltigkeit der Gebäude, 
die Gebäudetechnik und Smart-Living-Lösungen, die flexible 
Gestaltung der Räume und die Integration des neuen Baus 
in das Stadtgefüge Merans mit weitläufigen Grünflächen 
betreffen.

Der neue Standort wird am Rennstallweg in der Nähe des 
Pferderennplatzes und des Bahnhofs Untermais errichtet.
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Sanierung des Kraftwerks in Laas und neues Restwasser-
kraftwerk in Töll

Eine wichtige Maßnahme betrifft die Sanierung des in den 
1950er-Jahren gebauten Kraftwerks in Laas. Die wichtigsten 
durchgeführten Tätigkeiten bezogen sich auf: Ersatz der 
Druckleitung, Instandsetzung des Triebwasserstollens, Ersatz 
des Generators, Ersatz der Absperrklappen der Druckleitung, 
Ersatz der Zellenradschleusen des Aggregats, Ersatz des 
Hydrauliksystems des Aggregats, Erneuerung des Kühl-
systems des Aggregats, Ersatz des Haupttransformators des 
Aggregats, Erneuerung des Automationssystems der Anlage, 
Kompletterneuerung der elektrischen Anlagen, Erneuerung 
des Umspannwerks.

Dank dieser wichtigen im Zeitraum 2021/2022 durchgeführ-
ten Maßnahmen ist das Wasserkraftwerk in Laas nun wieder 
auf dem neuesten Stand der technologischen Entwicklung 
und aufgrund seiner Eigenschaften bereit, die Herausforde-
rungen in Verbindung mit der Regulierung und Stabilität des 
Stromnetzes anzugehen und so zur Energiewende beizu-
tragen.

Die Gesamtinvestitionen beliefen sich auf zirka 40 Mio. Euro, 
davon 24 Mio. Euro für die Verlegung der neuen unterirdisch 
verlaufenden Druckrohrleitung mit einer Länge von 2.281 
m. Hierfür in Anspruch genommen werden können die vom 
Kapazitätsmarkt vorgesehenen Förderleistungen für die 

„neue Kapazität“ für das Jahr 2023, die über einen Zeitraum 
von 15 Jahren gültig sind.

Was Töll betrifft, ist darauf hinzuweisen, dass der Bau des 
neuen Restwasserkraftwerks an der Wasserfassung abge-
schlossen wurde. Diese neue Anlage ist nun in der Lage, die 
Restwassermengen unter Nutzung des Höhenunterschieds 
zwischen der Wasserfassung und der Töllschlucht zu ver-
strömen. Ziel des Restwasserkraftwerks ist die Optimierung 
und Wiederverwertung von Wasser unter gleichzeitiger Auf-
rechterhaltung der ökologischen Integrität der Etsch hinter 
dem Wehr in Töll.

Die Arbeiten wurden im Februar 2020 begonnen, die In-
betriebnahme des neuen Aggregats erfolgte im April 2022. 
Das Restwasserkraftwerk besitzt eine Jahresproduktion von 
durchschnittlich 2,8 GWh und trägt dazu bei, die Produkti-
onsleistung der Wasserkraftkonzession in Töll um zirka 2,5 % 
zu erhöhen, um eine Gesamtproduktionsleistung von 117 
GWh pro Jahr zu erreichen.

Für das Projektmanagement, die Planung und die Bau-
leitung war die Abteilung Engineering & Consulting von 
Alperia zuständig.

Stromverteilungsnetz

2022 wurde die Errichtung neuer Anlagen im Hochspan-
nungsnetz (getätigte Investition 10,7 Mio. Euro), Mittelspan-
nungsnetz (22 Mio. Euro) und Niederspannungsnetz (9,5 
Mio. Euro) weiterhin angekurbelt. 

Zur Behebung der Unterbrechungen an den Mittelspan-
nungsanlagen erhöhte die Edyna GmbH als technische 
Hauptlösung die Menge der erdverlegten MS-Kabel und 
steigerte deren Anteil an den MS-Leitungen insgesamt von 
58 % (2017) auf 70 % (Ende 2022). 

Was die Leistungserhöhung der Anlagen betrifft, wurde im 
Zeitraum 2019 bis 2022 die Nennleistung der Primärwerke 
von 1.319 MVA (Ende 2018) auf 2.516 MVA (Ende 2022) ge-
steigert.

Hinsichtlich des Projekts zur Integration der Netze mit der 
Vereinheitlichung der Spannung auf 20 kW, dessen geplante 
Dauer einen Zeitraum von zirka 7 Jahren umfasst (Juli 2019 
bis Dezember 2025), wurden zum 31. Dezember 2022 
gegenüber dem Planprojekt die folgenden Ziele erreicht:

- Anpassung der Mittelspannungsleitungen: 82,70 %;

- Austausch der Transformatoren: 38,48 %.

Was das Projekt Smart Meter PMS2 angeht, wurden 2022 fast 
50.000 2G-Zähler installiert, die meisten davon in der Stadt-
gemeinde Bozen und weiteren 6 Südtiroler Gemeinden. Da 
auch in den Jahren 2020 und 2021 große Mengen montiert 
wurden, sind mehr als 100.000 Zähler der neuen Generation 
(47 % des Gesamtbestands) installiert, was die Angleichung 
an die von der RBENU genehmigte Planung bestätigt.

2023 sind etwa 68.000 Zähler in Meran und Leifers betroffen.

Vertrieb und Handel

Im gegenwärtigen Kontext stehen Themen in Verbindung 
mit der Energiewende und der Dekarbonisierung im Mittel-
punkt des kommenden Jahrzehnts im Bereich Energy & 
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Utilities und bieten Multi-Utility-Playern wie Alperia unver-
gleichliche Chancen.

Im in hohem Maß dynamischen und globalisierten Gesamt-
rahmen zeichnen sich technologische und digitale Innova-
tion sowie Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsver-
antwortung als übergreifende Makrotrends ab.

Die tiefgreifenden Entwicklungen, mit denen sich der Markt 
auseinandersetzt, und das Bewusstsein, dass diese Phä-
nomene strukturell und langfristig sind, erfordern von den 
Wirtschaftsteilnehmern langfristige Konzepte, um deren 
Wert auszuschöpfen und eine Führungsposition einzuneh-
men.

Die Alperia Gruppe bekräftigte ihr Engagement für eine zu-
nehmend engmaschigere Vertriebspräsenz in Südtirol: Am 3. 
Oktober 2022 wurde der neue Energy Point in Vahrn im Maxi 
Mode Center (bei Brixen) eröffnet. Diese neue Verkaufsstel-
le ist nach denen in den Einkaufszentren Twenty in Bozen 
sowie ALGO und Algund (Meran) die dritte, die in Südtirol 
eröffnet wurde.

Um den Bedürfnissen der Südtiroler Haushaltskunden ange-
sichts der außerordentlich hohen Strompreise entgegenzu-
kommen, führte die Alperia Smart Services GmbH nach dem 
12 Monate ab der Aktivierung gültigen Fixpreisangebot 2021 
„Alperia Smile Bonus“ (das zirka 40.000 Kunden wählten) 
im Juni 2022 das neue Angebot „Alperia Eco“ ein: Dieses 
war Südtiroler Kunden für ihren Wohnsitz vorbehalten und 
beinhaltete die Anwendung eines deutlich reduzierten Fix-
preises für zwei Jahre für eine Jahresmenge von 1.500 kWh 
und eines an den Strombörsenpreis gebundenen variablen 
Preises für die Überschussmenge. 

Um allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu ge-
ben, sich über die Energiemarktlage zu informieren und zu 
verstehen, wie sie sich vor dem Preisanstieg schützen (dank 
auch des neuen Angebots) und Energie auf nachhaltigere 
Weise erleben können, organisierte die Gruppe in einigen 
Südtiroler Gemeinden ab Oktober 2022 die „Alperia Energy 
Days“, bestehend aus einem Infoabend und einem ganzen 
Tag für die personalisierte Beratung. 

Am 7. Dezember 2022 präsentierte die Alperia Gruppe zu-
sammen mit dem Südtiroler Wirtschaftsring (SWR-EA) und 
dem Wirtschaftsnetz das Angebot „Alperia Eco Business“, das 
in Südtirol ansässigen Unternehmen, die Mitglied bei einem 
der beiden genannten Verbände sind, die Möglichkeit ge-
währt, 1.000 kWh pro Monat zu einem deutlich unter dem 

Marktpreis liegenden Fixpreis zu kaufen, während für die 
Überschussmenge die Anwendung eines an den Strombör-
senpreis gebundenen variablen Preises vorgesehen ist.

Die vorherige, mit dem Südtiroler Wirtschaftsring – Eco-
nomia Alto Adige und Rete Economica – Wirtschaftsnetz 
bestehende Vereinbarung betreffend die Anwendung eines 
ermäßigten variablen Preises ist weiterhin gültig, sodass 
jedes Unternehmen auf der Grundlage seines Konsumprofils 
das jeweils vorteilhafteste Produkt wählen kann.

Im Einklang mit der betrieblichen Alperia-Nachhaltigkeits-
strategie beziehen sämtliche „Alperia-Eco-Business-Kunden“ 
zu 100 % Ökostrom.

Haushaltskunden mit einem Vertrag auf dem freien Markt 
und zulasten lebenden Kindern unter 24 Jahren bot Alperia 
dagegen einen Familienbonus im Wert von 300 Euro, der in 
drei Raten direkt in den Stromrechnungen gewährt wird. Der 
Bonus kann bis zum 30. Juni 2023 beantragt werden.

Alperia verlängerte schließlich das vorteilhafte Angebot 
„Alperia Eco“, das nun bis zum 30. Juni 2023 unterzeichnet 
werden kann. Mitte Februar 2023 hatten etwa 66.000 Kun-
den dieses Angebot gewählt.

Diese wichtigen, von Alperia umgesetzten Fördermaßnah-
men bezeugen die Nähe der Gruppe zu Südtirol und sollen 
konkret zur Stärkung der Wirtschaft und Unterstützung der 
Familien beitragen, die besonders stark von den hohen 
Strompreisen betroffen sind.

Was dagegen Gas betrifft, dessen Beschaffung sich vor allem 
im zweiten Halbjahr 2022 immer schwieriger gestaltete, ist 
darauf hinzuweisen, dass die Alperia Trading GmbH erfolg-
reich an der vom GSE am 22. November 2022 veranstalteten 
Auktion zum Verkauf von Speichergas teilnahm: Die Gesell-
schaft erhielt den Zuschlag für ein Los mit einer Menge von 
zirka 20 Mio. m3 für den Zeitraum von Dezember 2022 bis 
März 2023.

Dieselbe Gesellschaft konnte sich im Dezember 2022 eben-
falls den Zuschlag für zwei Lose bei der von SNAM veran-
stalteten Auktion zur Veräußerung von Speichergas bei der 
STOGIT S.p.A. sichern: Dabei handelt es sich um zirka 40 Mio. 
m3 für den Zeitraum von Jänner 2023 bis März 2023.

Auch dank des Kaufs dieser Lose gelang es der Alperia 
Gruppe, die Gasversorgung der Endkunden für den Winter 
2022/2023 gelassener zu meistern.
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Kapazitätsmarkt 2024

Am 21. Februar 2022 fand am Kapazitätsmarkt die Auktion 
für das Lieferjahr 2024 statt. Was die nationale Kapazität 
betrifft, wurden 34,2 GW bestehende Kapazität, 1,5 GW neue 
autorisierte Kapazität und 2,3 GW neue nicht autorisierte 
Kapazität zugeteilt. Der Preisaufschlag belief sich in allen 
nationalen Marktzonen auf 33 TEUR/MW/Jahr für die be-
stehende Kapazität und 70 TEUR/MW/Jahr für die neue auto-
risierte Kapazität. Was die neue nicht autorisierte Kapazität 
betrifft, betrug der Preisaufschlag für die Zone Nord zirka 48 
TEUR/MW/Jahr.

Alperia Trading GmbH, die an der Auktion mit den Kraftwer-
ken der Gruppe teilnahm, erhielt den Zuschlag für 632 MW 
bestehende Kapazität, was Erträgen in Höhe von 20,8 Mio. 
Euro entspricht. Dem Unternehmen wurden zudem 22 MW 
neue nicht autorisierte Kapazität bezogen auf die Sanierung 
des Kraftwerks St. Pankraz zugeteilt, entsprechend Erträgen 
in Höhe von 15,8 Mio. Euro über einen Zeitraum von 15 
Jahren.

Fernwärme

Die Fernwärme Bozen wird kontinuierlich weiterentwi-
ckelt: In der zweiten Hälfte des Monats Juni 2022 starteten 
die Arbeiten der neuen Phase für den Ausbau des Netzes 
in der Palermostraße. Die im Rahmen zweier unterschied-
licher Lose durchgeführten Arbeiten wurden Ende Sep-
tember 2022 abgeschlossen. Der weitere Ausbau wird die 
Anbindung einer erheblich höheren Zahl an öffentlichen 
und privaten Gebäuden an das Fernwärmenetz und die 
noch effizientere Nutzung der Abwärme aus der Müllver-
wertungsanlage Bozen ermöglichen. Dadurch können der 
Verbrauch fossiler Energiequellen und die CO2-Emissionen 
in der Landeshauptstadt noch mehr reduziert werden.

Ein weiteres Los wird im Lauf des Jahres 2023 durchgeführt 
und beinhaltet den Ausbau des Netzes auch in der Dalma-
tienstraße bis zur Rovigostraße und der Europaallee.

Im Rahmen des Erweiterungsprogramms für das Jahr 2022 
wurde zudem die Verlegung in der Amba-Alagi-Straße, in 
der Horazstraße, der Italienallee, im Neustifterweg, in der 
Capristraße, der Ischiastraße, der Lanciastraße und der Ame-
deo-Avogadro-Straße durchgeführt.

Was die Fernwärme in Meran betrifft, wird darauf hinge-
wiesen, dass im Februar 2022 die neue Biomasseanlage in 

Meran Süd in der Nähe des Heliports Meran in Betrieb ge-
nommen und dann in den Regelbetrieb überführt wurde.

Mit einer Leistung von 8 MW und einer Jahresproduktion 
von 27 GWht deckt das Werk zirka 30 % des Wärmeenergie-
bedarfs des Fernwärmenetzes Meran, wodurch jedes Jahr 3 
Mio. Kubikmeter Erdgas gespart und 5.800 t Kohlenstoffdi-
oxid-Emissionen vermieden werden können.

Es wird darauf hingewiesen, dass Alperia Ecoplus dem 
Südtiroler Sanitätsbetrieb und der Agentur für die Verfahren 
und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleis-
tungs- und Lieferaufträge der Autonomen Provinz Bozen 
im November 2021 den endgültigen Vorschlag für eine 
öffentlich-private Partnerschaft (ÖPP) zur Belieferung des 
Krankenhauses Moritzing in Bozen mit Energieträgern 
(Dampf, Warmwasser, Strom) unterbreitete. Dieser Versor-
gung dient der Bau eines KWK auf einem bereits der Alperia 
Ecoplus gehörenden Gelände.

Mit dem Beschluss des Generaldirektors des Südtiroler 
Sanitätsbetriebs vom 11. Jänner 2022 erwirkte Letztere die 
Erklärung über die Machbarkeit gemäß Art. 183 Abs. 15 Gv.D. 
50/2016 (Kodex über öffentliche Aufträge). Mit demselben 
Beschluss wurde der Projektverantwortliche beauftragt, die 
nachfolgenden Phasen gemäß dem genannten Art. 183 Abs. 
15 einzuleiten, die aus der Veröffentlichung der entspre-
chenden Ausschreibung bestehen, bei der Alperia Ecoplus 
als Bieter fungierte.

Die Ausschreibung, deren auf 25 Jahre aufgeteilte Wert sich 
auf zirka 85,5 Mio. Euro beläuft, fand im Oktober/November 
2022 statt. Den Zuschlag erhielt am 9. Jänner 2023 die ge-
nannte Gesellschaft der Alperia Gruppe.

Alperia Green Future GmbH

Zum Thema ÖPP ist darauf hinzuweisen, dass der Wohnbau-
betrieb der Provinz Verona (Azienda Territoriale per l‘Edilizia 
Residenziale, ATER) Ende Dezember 2021 die Erklärung 
über die Machbarkeit des von der Alperia Bartucci GmbH 
(nun Alperia Green Future GmbH) eingereichten Vorschlags 
im Rahmen einer zu gründenden Bietergemeinschaft mit 
Egea Produzioni e Teleriscaldamento S.r.l. aus Alba (Cuneo) 
betreffend die Sanierung und Energieeffizienzsteigerung 
von Gebäuden im Bestand des ATER mittels Inanspruchnah-
me der Steuervorteile gemäß dem sog. Superbonus 110 % 
abgab.
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Der Vorschlag wurde Anfang August 2021 unterbreitet, in 
den Folgemonaten überarbeitet und ergänzt und schließlich 
von ATER aus den verschiedenen eingegangenen Interes-
senbekundungen ausgewählt und gebilligt. Die geplante 
Investition beläuft sich auf zirka 41,8 Mio. Euro, und die 
Arbeiten werden im Lauf des Jahres 2023 durchgeführt. 
Danach werden die sanierten Gebäude für weitere 7 Jahre 
verwaltet.

2022 wurde die Ausschreibung mittels eines offenen Ver-
fahrens durchgeführt, und am 12. Dezember 2022 erhielt 
der Bieter den Zuschlag.

Nachhaltige Mobilität

2022 erhielt die Neogy GmbH den Zuschlag für den von der 
Stadtgemeinde Meran ausgeschriebenen Auftrag betreffend 
die Installation von 19 öffentlichen Ladesäulen, die an eini-
gen strategischen Punkten der Stadt platziert werden. Bei 
drei von diesen 19 Ladesäulen handelt es sich um Ultrafast-
Hypercharger-Stationen, bei zwei um Fast-Charger-Statio-
nen: Diese werden in der Nähe des Bahnhofs in Untermais 
aufgestellt, gesellen sich zu einer bereits bestehenden Lade-
säule und komplettieren eine Station, an der gleichzeitig 12 
Fahrzeuge aufgeladen werden können. 

Die Gesellschaft beabsichtigt, an etwaigen weiteren 
Ausschreibungen für die Installation und Betreibung von 
Ladesäulen teilzunehmen: Diesbezüglich wird darauf hin-
gewiesen, dass der Minister für Umwelt und Energiesicher-
heit zwei Dekrete erlassen hat, die auf den 12. Jänner 2023 
datiert sind und in denen die Kriterien und Modalitäten 
zur Gewährung der im Rahmen des NARP vorgesehenen 
Zuschüsse ohne Rückzahlungspflicht zur Förderung des 
Baus von mindestens 13.755 Schnellladeinfrastrukturen zu 
mindestens 90 kW Leistung in den Stadtzentren sowie von 
mindestens 7.500 Hypercharger-Stationen zu mindestens 
175 kW an den Schnellstraßen in den nächsten drei Jahren 
festgelegt wurden. Die Förderleistungen werden in Form 
eines Kapitalzuschusses in Höhe eines Betrags von höchs-
tens 40 % der förderfähigen Ausgaben gewährt.

Zur Unterstützung des „Wachstumsschubs“, den die Gesell-
schaft auf nationaler Ebene zu veranlassen beabsichtigt, 
haben die beiden gegenwärtigen Neogy-Gesellschafter 
(Alperia und Dolomiti Energia Holding) vor, ins Kapital 
sowohl internationale als auch italienische infrastrukturelle 
Mittel einfließen zu lassen, die der Energiewende und der 
nachhaltigen Mobilität dienen, jedoch die Kontrolle der Ge-

sellschaft aufrechtzuerhalten: Anfang Februar 2023 wurde 
verschiedenen potenziellen Interessenten ein mithilfe von 
Mediobanca, dem Finanzberater des Geschäfts, der entspre-
chende Teaser bekannt gegeben mit dem Ziel, die Transak-
tion bis Ende Juni 2023 abzuschließen.

Energiegemeinschaften

Eins der Hauptziele der Alperia ist es seit jeher, aktiv zur 
Schaffung eines zunehmend effizienteren und intelligen-
teren Energiesystems beizutragen, das die Energiewende 
unterstützt und darüber hinaus dem Landesgebiet einen 
bedeutenden Mehrwert verschafft.

In Zeiten der Klimakrise und der Energiepreiserhöhung 
können Energiegemeinschaften sicherlich einen wichtigen 
Beitrag in dieser Richtung leisten und auch die nachhaltige 
Entwicklung Südtirols begünstigen.

Die Energiegemeinschaften fördern eine solidarische Wirt-
schaft, fördern die Verbreitung von Anlagen zur Erzeugung 
erneuerbarer Energie und begünstigen die mit diesem Mo-
dell angestrebten vorteilhaften Auswirkungen auf sozialer 
Ebene durch die aktive Zusammenarbeit aller Mitglieder der 
Gemeinschaft für den kollektiven Eigenverbrauch.

Das Modell der Energiegemeinschaften besitzt darüber hi-
naus einen hohen Mehrwert hinsichtlich des Erreichens der 
Nachhaltigkeitsziele der Alperia Gruppe, denn es trägt nicht 
nur zur Stabilität des Stromsystems, sondern auch aktiv dazu 
bei, die Nutzung fossiler Quellen zur Energieerzeugung 
auch mittels der Reduzierung der Netzverluste aufzugeben.

Mit diesem Ziel unterzeichneten die Alperia AG, die Raiffei-
senverband-Genossenschaft und die Regalgrid Europe S.r.l. 
am 9. März 2022 ein Einvernehmensprotokoll zur Schaffung 
von Pilotprojekten betreffend Energiegemeinschaften in 
Genossenschaftsform in der Autonomen Provinz Bozen. 
Mit der Unterzeichnung einer Programmvereinbarung mit 
Ausschließlichkeitsrecht stärkten die drei Organisationen 
ab Dezember 2022 ihre Zusammenarbeit und dehnten die 
Förderung der Energiegemeinschaften in Genossenschafts-
form und sonstigen Formen auch auf gesamtstaatlicher 
Ebene aus.

Auf der Grundlage dieser Vereinbarungen beinhaltet die 
Zusammenarbeit die Entwicklung und Durchführung eines 
ersten Pilotprojekts einer Energiegemeinschaft in Form 
einer Genossenschaft, um anschließend gemeinschaftlich 



auf Basis der gesammelten Erfahrungen in den 116 Süd-
tiroler Gemeinden möglichst viele Energiegemeinschaften 
zu gründen.

Die ersten Pilotprojekte, jeweils eins für jede Art Gemein-
schaft im Hinblick auf die Art des Anschlusses der verschie-
denen Gemeinden an die Umspannwerke, betrafen die 
Gemeinden Burgstall und Tscherms sowie das Südtiroler 

Unterland (Salurn, Kurtatsch, Margreid und Kurtinig). Mehr 
als 30 lokale Verwaltungen äußerten bereits ein faktisches 
Interesse am von Alperia, der Raiffeisenverband-Genos-
senschaft und Regalgrid Europe geförderten Modell zur 
Entwicklung von Energiegemeinschaften, und einige davon 
fassten bereits offizielle Beschlüsse für die Einrichtung einer 
in ihrem Gebiet nach diesem Modell entwickelten Energie-
gemeinschaft und die direkte Teilnahme an dieser, die auf 
alle Personen ausgedehnt wird, die daran interessiert sind.
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Nach Abschluss des Geschäftsjahrs  
eingetretene Vorfälle

Die Kommission schlug auch die Nutzung von zweiseitigen 
Differenzkontrakten mit einem vom Staat garantierten Preis 
vor: Auf Basis dieses Mechanismus muss der Stromerzeuger 
den erzielten Gewinn zurückzahlen, wenn der Spotpreis 
höher als der vereinbarte Preis ist, wird jedoch - sollte dies 
nicht der Fall sein - entschädigt.

Wasserstoffproduktion

Am 6. März 2023 beschlossen die zuständigen Organe der 
Alperia AG die Teilnahme der Muttergesellschaft an der 
von der Autonomen Provinz Bozen mit Beschluss vom 31. 
Jänner 2023 veröffentlichen öffentlichen Bekanntmachung 
betreffend die Einreichung von Projektvorschlägen für den 
Bau von Anlagen zur Herstellung von grünem Wasserstoff in 
aufgelassenen Industriegebieten. 

Das Land wurde als beauftragte Durchführungsstelle für 
Südtirol zur Durchführung der betreffenden Projekte im 
Rahmen des NARP identifiziert. Diesbezüglich wurde eine 
spezifische Vereinbarung zwischen dem MASE und dem 
Land gemäß dem MITE-Dekret Nr. 463 vom 21. Oktober 2022 
unterzeichnet. Die der Autonomen Provinz Bozen zuge-
teilten Mittel belaufen sich auf 14 Mio. Euro. Vorgesehen 
sind rückzahlungspflichtige Beihilfen von bis zu 100 % der 
förderfähigen Kosten.

Alperia nimmt an dieser Ausschreibung gemeinsam mit 
einem anderen Südtiroler Unternehmen teil. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Südtiroler Landes-
regierung mit dem Beschluss Nr. 611 vom 30. August 2022 
das Projekt „Brenner Green Corridor“ genehmigte, welches 
insbesondere die folgenden Maßnahmen beinhaltet:

 - Steigerung der aktuellen Wasserstoffproduktion mittels 
Errichtung neuer, mit erneuerbarer Energie betriebener 
Wasserstoffproduktionsanlagen entlang des Brenner 
Green Corridors und der größeren Städte;

Rahmenbedingungen

Am 23. Jänner 2023 leitete die Europäische Kommission 
eine öffentliche Konsultation ein, die bis zum 13. Februar 
dauerte und die Reform des Strommarktsystems der Euro-
päischen Union betraf (sog. Strommarktgestaltung). Ziel die-
ser Reform ist es, die Verbraucher besser vor übermäßigen 
Preisschwankungen zu schützen, eine sichere Versorgung 
mit Energie aus sauberen Quellen zu gewährleisten und die 
Resilienz des Marktes zu stärken. 

Die Kommission wies darauf hin, dass das Ergebnis des 
derzeitigen Systems viele Jahre lang ein effizienter und gut 
integrierter Markt gewesen sei, der es der EU ermöglichte, 
die wirtschaftlichen Vorteile des Energiebinnenmarkts zu 
nutzen, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und die 
Dekarbonisierung zu beschleunigen. Allerdings hätten sich 
auch Schwächen des Systems gezeigt. So würden die End-
verbraucher aufgrund der hohen und volatilen Strompreise 
in der derzeitigen Krise wirtschaftlich stark belastet werden. 
Daher seien Reformen erforderlich, um die Haushalte und 
Unternehmen besser vor hohen Energiepreisen zu schützen, 
die Resilienz zu stärken und den im europäischen Grünen 
Deal und im REPowerEU-Plan vorgesehenen Übergang zu 
sauberer Energie zu beschleunigen. 

Mitte März 2023 legte die Kommission einen Vorschlag für 
eine Strommarktreform vor, der im Übrigen weniger ambi-
tioniert als vorgesehen ist: Die Entkopplung des Stromprei-
ses vom Gaspreis, die 2022 in aller Munde war, ist nun nicht 
mehr vorgesehen.

Insbesondere beinhaltet der Vorschlag Maßnahmen zur 
Stärkung von längerfristigen Verträgen (PPAs) mit der Erzeu-
gung von Strom aus nicht fossilen Quellen und zur Einfüh-
rung von saubereren und flexibleren Maßnahmen, um mit 
Gas zu konkurrieren. Auf diese Weise sollen die Auswirkun-
gen der fossilen Brennstoffe auf die Stromrechnung der Ver-
braucher reduziert und im Gegenzug der Anteil der weniger 
kostspieligen erneuerbaren Quellen erhöht werden.
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Streitverfahren  
und Eventualverbindlichkeiten

 - Errichtung neuer Tankstellen;

 - Aufbau eines Logistik- und Verteilernetzes für den 
Wasserstoff, um den Transport und die Lieferung des 
Wasserstoffs von den neuen Produktionsanlagen zu den 
landesweit vorhandenen Tankstellen zu garantieren;

 - Ausbau der Wasserstoffbusflotte.

Am betreffenden Projekt beteiligen sich lokale Partner aus 
den Bereichen 

ÖPNV (STA – Südtiroler Transportstrukturen AG und SASA – 
Städtischer Autobus Service AG), Umwelt (Eco Center AG), 
Energie (Alperia AG) sowie Innovation (IIT – Institut für inno-
vative Technologien Bozen Konsortial GmbH).

In Bezug auf die im konsolidierten Abschluss zum 31. De-
zember 2021 erwähnten Streitverfahren und Eventualver-
bindlichkeiten wird auf Folgendes hingewiesen:

Eventualverbindlichkeiten für außerordentliche Geschäfte

Was die Angelegenheit zwischen der Muttergesellschaft und 
der Edison S.p.A. (Edison) betrifft, forderte diese, wie bereits 
in den vorhergehenden Jahresabschlüssen vermerkt, von 
der Alperia AG (Alperia) Ende 2016 auf der Grundlage des 
Vertrags über den Kauf von Anteilen an der Cellina Energy 
S.r.l., der am 25. Jänner 2016 zwischen der Alperia AG und 
Edison S.p.A. abgeschlossen worden war (und später durch 
das Addendum vom 31. Mai 2016 ergänzt und geändert 
wurde), Entschädigungsleistungen in Bezug auf angeb-
liche Verbindlichkeiten hinsichtlich der Cellina Energy S.r.l. 
gehörenden Anlagen. Alperia beantwortete diese Forde-
rungen unverzüglich mit deren Anfechtung, bildete jedoch 
vorsichtshalber eine entsprechende Risikorücklage in Höhe 
der Forderungen.

Alperia erhob ihrerseits Schadensersatzforderungen gegen 
die A2A S.p.A. (A2A) und machte Verbindlichkeiten geltend, 
deren Höhe fast mit den von Edison angegebenen überein-
stimmt, welche in Bezug auf dieselben Anlagen aufgewandt 
wurden, die Gegenstand der am 26. Oktober 2015 zwischen 

der SEL AG (jetzt Alperia AG) und der A2A sowie jeweils den 
jeweiligen Zuständigkeitsbereich betreffend zwischen der 
Cellina Energy S.p.A. und der Edipower S.p.A. abgeschlosse-
nen Rahmenvereinbarung sind. Diese Forderungen wurden 
von der A2A gemäß den Bedingungen der Rahmenverein-
barung beantwortet und angefochten.

Was die Zahlung des Restpreises der Abtretung der Cellina 
Energy S.r.l. seitens der Edison betrifft (25 Mio. Euro), wird 
darauf hingewiesen, dass Alperia im Juli 2017 von der Edi-
son zirka 19,3 Mio. einkassierte. Diese hatte den genannten 
Betrag von 25 Mio. Euro nämlich teilweise mit dem Betrag 
verrechnet, der ihr ihrer Aussage zufolge für die genannten 
angeblichen Verbindlichkeiten hinsichtlich der Cellina-An-
lagen zustehen würde. Alperia ist nicht mit der Behaup-
tung der Gegenseite hinsichtlich dieser Verbindlichkeiten 
einverstanden, die jedoch bereits vorsichtshalber bei der 
Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 
berücksichtigt wurde.

Im von Edison beim Schiedsgericht Mailand angestrengten 
Schiedsverfahren beantragte Edison die Verurteilung von 
Alperia zur Zahlung eines Betrags in Höhe von 27 Mio. Euro, 
den Alperia angeblich als „Entschädigung“ auf der Grund-
lage der vertraglich vereinbarten Garantien schuldet (von 
dieser Summe ist jedoch ein Betrag von 5,743 Mio. Euro 
abzuziehen, der von Edison bereits von dem von Alperia ge-
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schuldeten und bezahlten Betrag für den Verkauf der Anteile 
an der Cellina Energy S.r.l. einbehalten wurde). Alperia ließ 
sich auf das Schiedsverfahren ein, bestritt die von Edison 
erhobene Forderung auf Entschädigung sowohl hinsichtlich 
der Begründetheit als auch des Umfangs und beantragte ih-
rerseits auf dem Wege der Gegenklage die Verurteilung der 
Edison zur Zahlung des für die Anpassung des Grundpreises 
im Vertragssinne geschuldeten Betrags.

Bei der ersten Verhandlung am 28. Jänner 2019 gewährte 
das Schiedsgericht Fristen für die Hinterlegung von er-
läuternden und erwidernden Schriftsätzen und setzte als 
Verhandlungstermin den 24. Juli 2019 mit dem persönlichen 
Erscheinen der Parteien fest, um einen Schlichtungsversuch 
durchzuführen. 

Mit ihrem ersten Schriftsatz aktualisierte die Edison ihre 
Forderung auf insgesamt 23,299 Mio. Euro über die bereits 
als Ausgleich erhaltenen 5,743 Mio. Euro hinaus und brachte 
ihre Klagepunkte vor. In ihrer Erwiderung legte die Alperia 
ihre Einwendungen zur Sache und die entsprechenden 
Beweisanträge zu den einzelnen, von der Edison vorge-
brachten Klagepunkten punktuell dar, bestritt erneut die Be-
hauptungen der Edison bezüglich angeblicher Verletzungen 
vertraglicher Garantien und Verpflichtungen, bekräftigte 
die Anfechtung auch der weiteren, von der Edison vorge-
brachten Forderungen und erhob Widerklage. Es folgten 
die jeweiligen Erwiderungsschriftsätze mit Änderungen 
und Ergänzungen der Streitfragen und Anträge sowie der 
Prozessanträge und der Beweismittel.

Das Schiedsgericht gewährte eine Frist bis zum 31. Oktober 
2019 für die Aufnahme eines möglichen Schlichtungsver-
fahrens und verschob angesichts des negativen Ausgangs 
des Schlichtungsversuchs die Fristen für die Hinterlegung 
der jeweiligen Schriftsätze im Beweisverfahren sowie von 
Erwiderungsschriftsätzen auf den 15. November 2019 bzw. 
den 17. Dezember 2019.

Mit Beschluss vom 14. April 2020 ordnete das Schiedsgericht 
ein amtliches Sachverständigengutachten an, formulierte 
die entsprechenden Fragen und setzte den Parteien eine 
Frist für deren Stellungnahmen hinsichtlich der Fragen 
bezüglich des amtlichen Sachverständigengutachtens und 
forderte diese ebenso auf, die Möglichkeit für die gemeinsa-
me Bestellung des zu bestellenden amtlichen Sachverstän-
digen zu bewerten, wobei es sich vorbehielt, je nach dem 
Ergebnis einen entsprechenden Beschluss zu fassen. Die 
Stellungnahmen der Parteien wurden bei der Verhandlung 
am 14. September 2020 erörtert, nach der das Gericht, nach-

dem es festgestellt hatte, dass keine Einigung hinsichtlich 
einer etwaigen gemeinsamen Bestellung des amtlichen 
Sachverständigen vorlag, den Vorbehalt aufhob und mit 
Beschluss vom 4. Dezember 2020 die Fragen des Sachver-
ständigengutachtens festlegte, den amtlichen Sachverstän-
digen bestellte und sich die Möglichkeit vorbehielt, auch 
den Sachverständigen zur Buch-/Unternehmensprüfung zu 
bestellen. Bei der Verhandlung am 22. Jänner 2021 nahm 
der amtliche Sachverständige den Auftrag mit dem zum 30. 
September 2021 festgelegten Termin für die Hinterlegung 
des Gutachtens an.

Mit Beschluss vom 18. Februar 2021 gab das Gericht dem 
Antrag auf Bestellung des amtlichen Sachverständigen für 
Buchhaltung statt, um den bereits bestellten amtlichen 
Sachverständigen bei den diesem gestellten Fragen hin-
sichtlich der Bewertung der wirtschaftlich-finanziellen 
Auswirkungen durch die Sachverständigenanalyse zu unter-
stützen. Bei der Verhandlung am 30. März 2021 nahm der 
amtliche Sachverständige für Buchhaltung den Auftrag an, 
und die Parteien bestätigten die Bestellung ihrer Parteigut-
achter.

Infolge der Abwicklung der gutachterlichen Tätigkeiten 
hinterlegten die amtlichen Sachverständigen im November 
2021 den Entwurf des Gutachtens, hinsichtlich dessen die 
Parteien am 31. Jänner 2022 den amtlichen Sachverständi-
gen ihre Stellungnahmen übermittelten.

Am 5. April 2022 wurde das abschließende Gutachten 
seitens der amtlichen Sachverständigen bezüglich der vom 
Schiedsgericht formulierten Fragen hinterlegt. Angesichts 
auch der Ergebnisse des amtlichen Sachverständigengut-
achtens bekräftigten die Parteien ihre jeweiligen Beweis-
anträge sowohl im Rahmen der vom Gericht autorisierten 
Schriftsätze als auch bei der Verhandlung am 18. Mai 2022.

Mit einem den Parteien am 14. Oktober 2022 mitgeteilten 
Beschluss ordnete das Schiedsgericht eine Ergänzung des 
Sachverständigengutachtens hinsichtlich der von der Edison 
vorgebrachten Klagepunkte bezüglich (i) der angeblichen 

„Erhöhungen zukünftigen Gebühren und Zusatzgebühren“ 
sowie der angeblichen nicht erfolgten Zahlung von „frühe-
ren Gebühren und Zusatzgebühren“ und der (ii) angeblichen 
Extrakosten in Verbindung mit den stillgelegten Standorten 
Malnisio, Giais und Partidor.

Bei der Verhandlung am 4. November 2022 bestätigte das 
Schiedsgericht nach Anhörung der Parteien die Fragen 
hinsichtlich der Ergänzung des amtlichen Sachverständi-
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gengutachtens, ordnete die Aufnahme der gutachterlichen 
Tätigkeiten an und legte bereits auch folgende Fristen fest: 
14. April 2023 für die Stellung der Anträge; 15. Mai 2023 für 
den Schlussschriftsatz und 14. Juni 2023 für die Erwiderung. 
Nachdem auch eine Ortsbesichtigung durchgeführt worden 
war, hinterlegten die amtlichen Sachverständigen ihren 
Gutachtensentwurf am 1. März 2023. Hinsichtlich dessen 
hatten die Parteigutachter bis zum 15. März 2023 Zeit, ihre 
Stellungnahmen zu übermitteln, wobei die abschließende 
Ergänzung des amtlichen Sachverständigengutachtens bis 
zum 31. März 2023 erfolgen musste.

Der Termin zur Hinterlegung des Schiedsspruchs wurde auf 
den 16. Oktober 2023 verschoben.

Was den genannten Antrag auf ein Schiedsverfahren vom 27. 
Juli 2018 betrifft, wurde die bereits bilanzierte Mittelbereit-
stellung vorsichtshalber um weitere 7.930 TEUR ergänzt.

Steuerstreitverfahren

Was ICI, IMU und IMI angeht, wurde, nachdem die notwendi-
gen Rekurse seitens der Alperia AG und der Alperia Greenpo-
wer GmbH betreffend die SE Hydropower GmbH auch als die 
an die Stelle der Hydros GmbH getretene Gesellschaft  gegen 
die Feststellungsbescheide bezüglich höherer Steuern 
im Hinblick auf die Grundbucheintragungen der Wasser-
kraftwerke erhoben worden waren, und nach Abschluss 
der letzten anhängigen Verfahren eine einvernehmliche 
Schlichtungsregelung für die mit allen betroffenen Gemein-
den (Brixen, Feldthurns, Bruneck, Bozen, Klausen, Algund, 
Rasen-Antholz, Olang, Villanders, Natz-Schabs, Percha, Pret-
tau, Ritten, Mühlbach, Rodeneck, Innichen, Sexten, Wolken-
stein in Gröden, Mühlwald, Schnals, Marktgemeinde Sand 
in Taufers, Sarntal, Waidbruck und Barbian und Kastelruth) 
eingeleiteten Streitsachen erzielt. 

Was die IMI-Steuer betrifft, wurden vor dem Steuergerichts-
hof erster und zweiter Instanz Streitverfahren betreffend 
die Verweigerung der Rückerstattung der vorsichtshalber 
seitens der Alperia Greenpower GmbH für „unentgeltlich 
zuwendbare Vermögensgegenstände“, die Gegenstand der 
Konzession GS/2400 sind, welche seit dem 21. April 2015 
ein anderer neuer Konzessionsinhaber innehat, abgeführt 
wurden, angestrengt. Hinsichtlich des entsprechenden An-
teils IMI 2015 und IMI 2016 wurde genauer gesagt Berufung 
gegen das erstinstanzliche Urteil eingelegt, während das 
Verfahren für das Jahr 2016 in erster Instanz anhängig ist.

Was die regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) betrifft, warf 
die Agentur der Einnahmen Bozen der Alperia Greenpower 
GmbH die nicht erfolgte Anwendung des erhöhten IRAP-Sat-
zes gemäß Art. 16 Abs. 1-bis Buchst. a) Gv.D. 446/1997 für 

„Personen, die Tätigkeiten von Konzessionsunternehmen 
betreiben“, sowie den Abzug des Personalaufwands in an-
geblicher Zuwiderhandlung gegen Art. 11 Abs. 1 Buchst. a) 
Gv.D. 446/1997 vor, der zwecks IRAP bis zum Jahr 2014 für 

„in Konzession und mit Tarif arbeitende Unternehmen“ in 
bestimmten Sektoren ausgeschlossen war.

Der Feststellungsbescheid für das Jahr 2014 betreffend 
höhere zu zahlende Steuern von 1.183.584 Euro sowie die 
Verhängung der entsprechenden Verwaltungsstrafen in 
Höhe von 1.065.226 Euro wurde von der Alperia Greenpo-
wer GmbH vor der Steuerkommission erster Instanz in Bozen, 
Kammer 1, angefochten und von der Steuerkommission 
erster Instanz in Bozen mit dem am 28. Juli 2021 hinter-
legten Urteil Nr. 118/2021 aufgehoben. Die von der Agentur 
der Einnahmen eingelegte Berufung wurde vom Steuer-
gerichtshof zweiter Instanz mit dem Urteil Nr. 79 vom 18. 
November 2022 zurückgewiesen, das somit die zugunsten 
der Alperia Greenpower GmbH ausgefallene Entscheidung 
erster Instanz bestätigte.

Der anschließende, fristgerecht von der Alperia Greenpower 
GmbH angefochtene Feststellungsbescheid für das Jahr 2015 
betreffend höhere zu zahlende Steuern von 520.557 Euro 
sowie die Verhängung der entsprechenden Verwaltungs-
strafen in Höhe von 468.501 Euro wurde nach vorheriger 
Aussetzung vom Steuergerichtshof erster Instanz mit dem 
Urteil Nr. 2 vom 9. Jänner 2023 aufgehoben, mit welchem 
dem erhobenen Rekurs nach vorheriger Zusammenlegung 
mit den Rekursen gegen die Verweigerung der Rückerstat-
tung für die Jahre 2011, 2012 und 2013, die ebenfalls die 
IRAP-Steuer betreffen und auf die unten verwiesen wird, 
stattgegeben wurde.

Auch dem fristgerecht erhobenen Rekurs gegen den Fest-
stellungsbescheid für das Jahr 2016 betreffend höhere zu 
zahlende Steuern von 205.570 Euro sowie die Verhängung 
der entsprechenden Verwaltungsstrafen in Höhe von 
185.013 Euro wurde vom Steuergerichtshof erster Instanz in 
Bozen mit dem Urteil Nr. 10 vom 9. Jänner 2023 stattgege-
ben.

Ebenfalls in Sachen IRAP focht die Alperia Greenpower 
GmbH als die damalige SEL GmbH übernehmende Gesell-
schaft die Ablehnungen in Bezug auf Anträge auf Rück-
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erstattung, die seinerzeit ebenfalls hinsichtlich des erhöhten 
Steuersatzes für die Jahre 2011 bis 2013 – genauer gesagt 
219.447 Euro für das Jahr 2011, 109.950 Euro für das Jahr 
2012 und 134.106 Euro für das Jahr 2013 – gestellt worden 
waren, an. Nach der Zusammenlegung der entsprechenden 
Verfahren hob der Steuergerichtshof erster Instanz in Bozen 
die angefochtenen Verwaltungsakte, d. h. den Feststellungs-
bescheid für das Steuerjahr 2015 sowie die Ablehnungsbe-
schlüsse für die Steuerzeiträume 2011, 2012 und 2013 mit 
dem Urteil Nr. 2 vom 9. Jänner 2023 mit Verurteilung zur 
Rückzahlung der überschüssig bezahlten IRAP-Steuer zu-
gunsten der Alperia Greenpower GmbH auf.

Die Agentur der Einnahmen legte Berufung gegen die 
zugunsten der Alperia Greenpower GmbH ausgefallenen 
Urteile ein.

Auf der Grundlage der vorgenommenen Prüfungen, an der 
auch zwei erstrangige Beratungsbüros mitwirkten, und in 
Anbetracht der Tatsache, dass die Ausführungen der Alperia 
Greenpower GmbH auf tragfähigen Annahmen hinsichtlich 
der Anwendung des normalen statt des höheren Steuer-
satzes auf die liberalisierte Erzeugung von Strom (ein-
schließlich der Erzeugung aus Wasserkraft) fußen, was auch 
die Meinung anderer wichtiger Wirtschafteilnehmer der 
Branche ist und auch durch günstige Urteilssprüche in erster 
Instanz hinsichtlich des Jahrs 2014 bekräftigt wird, ist davon 
auszugehen, dass das Risiko, bei der genannten Streitigkeit 
zu unterliegen, als möglich und nicht wahrscheinlich ein-
zustufen ist. Aus diesem Grund wurde zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt die Bildung einer spezifischen Risikorückstellung 
als nicht notwendig erachtet. Alperia Greenpower GmbH hat 
in der Rückstellung für Aufwendungen die beste Schätzung 
der Anwaltskosten bilanziert, von denen angenommen 
wird, dass sie im Zusammenhang mit der Angelegenheit 
entstehen.

In steuerlicher Hinsicht betrifft ein relevantes, bis heute noch 
offenes Thema den Zuschlag des Landes auf die Verbrauchs-
steuern für Strom (Landeszuschlag). Auf nationaler Ebene 
gingen bei den verschiedenen Stromverkaufsgesellschaften 
ab Ende 2019 seitens der jeweiligen Kunden zahlreiche An-
träge auf Rückerstattung des seinerzeit angewandten und 
bis zur Abschaffung am 1. April 2012 abgeführten Landes-
zuschlags ein.

Die Streitfrage basiert auf den brisanten Auswirkungen 
einiger Urteile des Kassationshofs, die zwischen Ende 2019 
und Anfang 2020 infolge von Rechtsstreiten zwischen End-
kunden und der Zollagentur ergingen, denen zufolge der 

verspätet vom italienischen Gesetzgeber am 1. April 2012 
abgeschaffte Zuschlag in Wirklichkeit schon mit dem Inkraft-
treten der Verbrauchssteuerrichtlinie in gemeinschaftsrecht-
licher Sicht hätte aufgehoben werden müssen.

Hinsichtlich der möglichen Forderungen auf Rückerstattung 
der für den Landeszuschlag gezahlten Beträge seitens der 
Verbraucher für die Jahre 2010 und 2011, bezüglich derer 
die Verkaufsgesellschaften, u. a. Alperia Smart Services 
GmbH und die ehemalige Alperia Sum AG, ihren Kunden 
einfach die entsprechenden Beträge in Rechnung gestellt 
und in vollem Umfang an die zuständige Verwaltung (Zoll-
agentur oder Provinz) abgeführt hatten, sind die Rechtsvor-
schriften nicht mit dem Recht der Verkaufsgesellschaften 
vereinbar, ihrerseits die Rückerstattung des betreffenden Zu-
schlags vom tatsächlichen Empfänger, d. h. der Zollagentur 
oder den Provinzen, zu fordern. Um nicht selbst geschröpft 
zu werden, sind die Verkaufsgesellschaften gegenwärtig 
mit Urteilen, die zu ihren Ungunsten ausfallen, gezwungen, 
die beantragten Rückerstattungen nicht durchzuführen und 
den Ausgang der angestrengten oder noch anzustrengen-
den Rechtsstreite zur Rückforderung dieser angeblich nicht 
geschuldeten Zahlung abzuwarten. Erst nachdem die Urteile 
zugunsten der Verkaufsgesellschaften Rechtskraft erlangt 
haben, können diese ihr Recht auf Rückerstattung gegen-
über der Finanzverwaltung geltend machen.

Angesichts erster ungünstiger Entscheidungen gegenüber 
den Verkaufsgesellschaften wird erhofft, dass auch mittels 
der Fachverbände, welche die Verkäufer seit 2020 unterstüt-
zen und mit den Behörden in Kontakt sind, eine rechtliche/
die Auslegung betreffende Lösung gefunden wird, die es 
ermöglicht, eine Fülle von Rechtsstreiten zu vermeiden, und 
die gleichzeitig die Rechte aller Betroffenen schützt und die 
entsprechenden Aufwendungen vermeidet, sodass auch ein 
etwaiges starkes und darüber hinaus ungerechtes finanziel-
les Ungleichgewicht, das die Verkäufer betrifft, gemindert 
wird. Dabei kann die zeitliche Verschiebung der endgültigen 
Rückerstattung ihnen gegenüber seitens der zuständigen 
Verwaltung einschließlich sämtlicher Nebenkosten, die auf-
gewandt werden müssen, nicht ausgeschlossen werden.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Fachverbände sowohl 
zuerst unter Bezugnahme auf den Beschluss auf Verlegung 
seitens des Schiedsgerichts Vicenza als auch zuletzt unter 
Bezugnahme auf den Beschluss des Gerichts Udine, mit 
welchem die Angelegenheit bezüglich der Rechtmäßig-
keit der Rechtsvorschrift, mit welcher der Zuschlag auf 
die Stromverbrauchssteuer eingeführt wurde (Art. 6 Abs. 1 
Buchst. c) und Abs. 2 GD 511/1988), in der durch Art. 5 Abs. 
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1 Gv.D. Nr. 26/2007 geänderten Fassung für den Zeitraum 
ihrer Gültigkeit nach dem 1. Jänner 2010 und bis zu ihrer 
Aufhebung aufgrund des Widerspruchs mit Art. 117 Abs. 1 
der Verfassung sowie Art. 1 Abs. 2 der Richtlinie 2008/118/
EU des Rates der Europäischen Union es als notwendig er-
achteten, eine entsprechende Maßnahme im Rahmen des 
sog. Amicus Curiae zu erstellen, um nützliche Elemente zur 
Bewertung der wichtigen Angelegenheit der Rückerstattung 
der Landeszuschläge vorzubringen. Hinsichtlich der vor dem 
Verfassungsgericht anhängigen Verfahren müssen noch die 
Verhandlungstermine anberaumt werden.

Nach Bewertung der Eventualverbindlichkeiten wurde 
vorsichtshalber beschlossen, im Jahresabschluss Mittel für 
die bezüglich der verschiedenen Posten vorgesehenen Auf-
wendungen zu bilanzieren.

Ebenfalls im Steuerbereich ist darauf hinzuweisen, dass im 
Dezember 2022 von der Agentur der Einnahmen – Dienst-
zentrum Pescara zwei Mitteilungen hinsichtlich der Ableh-
nung von zwei jeweils für die Jahre 2019 und 2020 seitens 
der Alperia Smart Services GmbH gestellter Anträge über 
insgesamt 1.813.970 Euro für frühere Forderungen laut Art. 
8 Abs. 10 Buchst. F) des Gesetzes Nr. 448 vom 23.12.1998 
sowie Art. 29 des Gesetzes Nr. 388 vom 23.12.2000 („Carbon 
Tax“) eingingen, da die notwendigerweise den Anträgen 
beigefügten Unterlagen angeblich nicht auch dem Gebiets-
amt vorgelegt wurden. Eine ebensolche Ablehnungsmittei-
lung erhielt auch die Alperia Ecoplus GmbH bezüglich ihres 
Antrags auf Rückerstattung für das Jahr 2019 betreffend 
1.272.465 Euro ebenfalls hinsichtlich früherer „Carbon Tax“-
Forderungen.

Die Gesellschaften erhoben fristgerecht Rekurs, da sie der 
Meinung sind, dass die jeweilige Forderung, die im Übrigen 
seitens der Finanzverwaltung an sich nicht angefochten 
wird, ggf. auch mittels Verrechnung vollumfänglich eintreib-
bar ist.

Weitere Streitverfahren

Im Bereich Produktion wird auf Folgendes verwiesen:

Unter Bezugnahme auf die Alperia Greenpower GmbH ist zu 
erwähnen, dass das Oberste Wassergericht mit dem Urteil Nr. 
7/2022, das am 18. Jänner 2022 veröffentlicht wurde, dem 
Rekurs eines anderen Antragstellers gegen die Abweisung 
seitens der Autonomen Provinz Bozen des Gesuchs um 
Wasserableitung zwecks Stromerzeugung eines Gewässer-

abschnitts, der bereits zu einer auf die Alperia Greenpower 
lautenden Großwasserkraftwerkskonzession gehört, statt-
gab. Obgleich das Oberste Wassergericht bestätigte, dass die 
Verfügungen bezüglich der bestehenden großen Wasser-
ableitung unbestreitbar endgültig und unanfechtbar sind, 
entschied es auf Nichtanwendung der betreffenden Ver-
fügungen aufgrund eines angeblichen Widerspruchs zum 
Gemeinschaftsrecht. Die Alperia Greenpower GmbH und die 
Autonome Provinz Bozen erhoben fristgerecht Rekurs bei 
den Vereinigten Zivilsenaten des Kassationsgerichtshofs auf 
Aufhebung des Urteils Nr. 7/2022 des Obersten Wasser-
gerichts. Gegenwärtig hat dieses Urteil keine direkten 
Auswirkungen auf die Alperia Greenpower GmbH. Bis zum 
Kassationsverfahren setzte das Land das Verfahren zur Be-
wertung des Gesuchs, das Gegenstand des Verfahrens am 
Obersten Wassergericht ist, in Erwartung des Ausgangs des 
gegenwärtig anhängigen Gerichtsverfahrens bereits aus.

Infolge der nicht öffentlichen Sitzung am 7. Februar 2023 
steht die Entscheidung der Streitsache betreffend eine 
höchst innovative gerichtliche Entscheidung an.

Vor dem Obersten Wassergericht ist das infolge eines von 
der Alperia Greenpower GmbH gegen den Beschluss der 
Südtiroler Landesregierung Nr. 516 vom 15. Juni 2021 und 
den „Gewässerschutzplan (sieben Bände und drei Anlagen), 
der Bestandteil dieses Beschlusses ist“, erhobenen Rekurses 
betreffend die Beanstandung mehrerer Maßnahmen und 
Vorgaben des Plans, die sowohl in technischer Hinsicht im 
Widerspruch zu den geltenden Rechtsvorschriften stehen 
und darüber hinaus die eigenen Rechte und Interessen ver-
letzen, angestrengte Verfahren anhängig. Mit zusätzlichen 
Begründungen in derselben Sache wurde der Beschluss Nr. 
126/2022 der Landesregierung angefochten, mit welchem 
der Antrag seitens der Alperia Greenpower GmbH auf 
Überprüfung des Beschlusses Nr. 516/2021 betreffend den 
Gewässerschutzplan abgelehnt wurde.

Im Rahmen eines weiteren, vor dem Obersten Wassergericht 
anhängigen Verfahrens focht die Alperia Greenpower GmbH 
die Ablehnung des Antrags auf Anpassung der zeitlichen 
Gültigkeit des Titels hinsichtlich der Anlage in Wiesen Pfitsch 
an.

Als Inhaberin der Konzession für die Wasserableitung aus 
der Rienz in der Gemeinde Bruneck zur Erzeugung von Was-
serkraft (GD/980) betreffend das Kraftwerk Stegen, die am 
31. März 2029 abläuft, focht die Alperia Greenpower GmbH, 
nachdem sie viele Jahre später von den Ergebnissen des 
Verfahrens betreffend Anträge auf Wasserableitung aus der 
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Rienz, die nicht mit dem Betrieb der genannten Ableitung in 
Stegen vereinbar sind, hinsichtlich derer die Ablöse vorgese-
hen war, die als rechtsverletzend erachteten Verwaltungs-
akte sowie alle anderen diesen zugrunde liegenden und 
folgenden Akte vor dem Obersten Wassergericht an.

Gegen die Alperia Vipower AG wurde dagegen infolge 
von eindringendem Wasser im Juli und August 2021 in St. 
Valentin auf der Haide von der Gesellschaft, die eine an-
grenzende Baustelle führt, ein Beweissicherungsverfahren 
am Landesgericht Bozen angestrengt, dem auch andere 
Subjekte beitraten, um die Ursachen und die aufgrund des 
eingedrungenen Wassers erlittenen Schäden in Gebäuden 
in der Nähe der Baustelle der Antragstellerin und in der 
Nähe des Triebwasserstollens feststellen zu lassen. Mit der 
Antragstellerin wurde ein Schlichtungsprotokoll mit den 
bestellten amtlichen Sachverständigen vor der Richterin 
des Landesgerichts Bozen unterzeichnet. Mit den anderen 
Parteien wurde anschließend eine Lösung zur Beilegung 
des Rechtsstreits gefunden.

Die seitens der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 an-
gesetzten Mittel, um die Verbindlichkeiten zu bewältigen, 
erwiesen sich als angemessen.

Alperia Vipower AG ist in Erwartung der Abwicklung der ein-
getretenen Schadensfälle mit ihren eigenen Versicherungen. 

Gegen den RBENU-Beschluss Nr. 266/2022 betreffend die 
Durchführung des zweigleisigen Ausgleichsmechanismus 
laut Art. 15-bis GD Nr. 4/2022 für den Zeitraum Februar 
2022 bis 30. Juni 2023 wurde fristgerecht Rekurs vor dem 
regionalen Verwaltungsgericht Lombardei jeweils seitens 
der Gruppengesellschaften Alperia Greenpower GmbH, Al-
peria Vipower AG und Alperia Ecoplus GmbH hinsichtlich des 
jeweiligen Zuständigkeitsbereichs erhoben. Die diesbezüg-
liche Verhandlung zur Hauptsache muss noch anberaumt 
werden.

Was ähnliche, seitens anderer Wirtschaftsteilnehmer ange-
strengte Verfahren betrifft, hat das regionale Verwaltungs-
gericht den Beanstandungen der Antragsteller teilweise 
stattgegeben und die Aufhebung des genannten RBENU-Be-
schlusses verfügt. Die RBENU legte gegen diese Entschei-
dungen Berufung mit Antrag auf einstweilige Aussetzung 
ein, welchem vom Staatsrat mit Beschluss vom 18. Jänner 
2023 stattgegeben wurde. 

Am 9. Februar 2023 veröffentlichte das regionale Verwal-
tungsgericht dann die Urteilsbegründungen, aus denen 

sich ergab, dass das regionale Verwaltungsgericht den 
genannten Beschluss aufhob, da nicht alle Faktoren, die 
zur Festlegung der wirtschaftlichen Posten hinsichtlich der 
Feststellung des tatsächlich von den der gegenständlichen 
Maßnahme unterliegenden Anbietern erwirtschafteten 
inframarginalen Gewinns berücksichtigt wurden. 

Die RBENU focht die Urteile vor dem Staatsrat an und be-
antragte deren vorbeugende zeitweilige Aussetzung. Mit 
am 22. März 2023 veröffentlichten Beschlüssen setzte der 
Staatsrat die Urteile des regionalen Verwaltungsgerichts 
hinsichtlich des genannten Beschlusses aus.

Bis zum Ausgang der Verfahren, für welche die Verhandlung 
in der Hauptsache für den 5. Dezember 2023 anberaumt 
wurde, erlangte der gegenständliche Beschluss wieder 
vollumfängliche Rechtswirksamkeit, wodurch die Erzeuger 
verpflichtet sind, etwaige aufgrund der betreffenden Maß-
nahme geschuldete Beträge abzuführen.

Was den Bereich Verkauf und Trading betrifft, wird auf 
den Beschluss der für Strom, Gas und Wasser zuständigen 
Behörde (heute Regulierungsbehörde für Energie, Netze 
und Umwelt – RBENU) Nr. 265/2017/E/eel vom 20. April 
2017 verwiesen, mit welchem die Alperia Smart Services 
GmbH (ehemals Alperia Energy GmbH, ihrerseits ehemals 
Etschwerke Trading GmbH) infolge des Ausgangs eines 
gegen sie wie auch zahlreiche andere Dispatching-Nutzer 
angestrengten Verfahrens angewiesen wurde, Terna „[…] 
die Beträge bezüglich eines infolge der nicht nach dem 
Grundsatz der Sorgfalt von der Gesellschaft umgesetzten 
Programmstrategie im Zeitraum von Jänner 2015 bis Juli 
2016 widerrechtlich erwirtschaften Vorteils“ zu erstatten, 
sowie „[…] die eventuellen Beträge bezüglich des eventuell 
infolge etwaiger, nicht nach dem Grundsatz der Sorgfalt von 
der Gesellschaft umgesetzten Programmstrategien wider-
rechtlich erwirtschafteten Vorteils unter Bezugnahme auf 
deren FRNP-Einheiten (Anm. d. R. FRNP = Fonti Rinnovabili 
Non Programmabili, d. h. nicht programmierbare erneuer-
bare Quellen), für den Zeitraum von August 2016 bis zum 
Inkrafttreten der neuen Regelung des makrozonalen Un-
gleichgewichts gemäß dem Beschluss 800/2016/R/eel“.

Nachdem die Alperia Smart Services GmbH die Ergebnisse, 
zu welchen die Behörde gelangt ist, bewertet und die Schrit-
te zur Wahrung ihrer Interessen in Erwägung gezogen hatte, 
legte sie vorsorglich beim regionalen Verwaltungsgericht 
der Lombardei – Mailand, II. Kammer, R.G. Nr. 1531/2017 
Beschwerde gegen die Behörde und ggf. gegen Terna ein. In 
der Folge erwies es sich als notwendig, vorsorglich Rechts-
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mittel wegen hinzugekommener Gründe auch gegen den 
von der RBENU erlassenen Beschluss Nr. 85/2018/E/eel vom 
15. Februar 2018 einzulegen, mit dem die Behörde (i) die 
mit dem Beschluss 265/2017/E/eel erlassene Anordnung 
bestätigte und den Inhalt des diesbezüglichen Anhangs 
B aufgrund der Bedeutung einiger von der Alperia Smart 
Services GmbH übermittelter Rechnungsdetails änderte, und 
(ii) verfügte, dass Terna die dem vorgenannten Beschluss 
zugrunde liegenden wirtschaftlichen Posten auf Basis der 
in Anhang B aufgeführten Kriterien festlegen sollte. Alperia 
Smart Services GmbH hat, um die Aufnahme eines zwingen-
den Vollstreckungsverfahrens zu vermeiden, und ohne dass 
daraus eine Annahme der Anordnung oder der Forderung 
folgt, auf vorläufigem Weg und ohne irgendeine Anerkennt-
nis die diesbezügliche, von Terna ausgestellte Rechnung 
bezahlt. 

Bisher haben sich die Gegenparteien noch nicht auf den 
Rechtsstreit eingelassen. Ein Termin für die Hauptverhand-
lung muss noch anberaumt werden. Unter Bezugnahme auf 
die im Hinblick auf das Verfahren laut der RBENU-Mitteilung 
vom 22. Mai 2022 eingegangenen Ergebnisse des Be-
weisaufnahmeverfahrens wurde ein Antrag auf Anhörung 
gestellt und ein Schriftsatz übermittelt. Mit dem RBENU-Be-
schluss Nr. 594/2022/S/eel vom 22. November 2022 wurde 
das Sanktionsverfahren gegenüber der Alperia Smart 
Services GmbH eingestellt.

Infolge der positiven Teilnahme von Alperia Trading GmbH 
an den Auktionen des italienischen Kapazitätsmarkts für 
die Jahre 2022 und 2023 stellten einige Marktteilnehmer 
aus der thermoelektrischen und der photovoltaischen 
Stromerzeugung auch Alperia Trading GmbH als Verfahrens-
beteiligter sowie den anderen Zuschlagsempfängern ihre 
Anträge wegen zusätzlicher Gründe auf Annullierung der 
Auktionsergebnisse zu.

Die Antragsteller hatten bereits mit einigen Klageanträgen 
vor dem regionalen Verwaltungsgericht Lombardei gegen 
das Ministerium für Wirtschaftsentwicklung (MISE), Ter-
na – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. und RBENU das Dekret 
des MISE vom 28. Juni 2019 (mit dem die Regelung des 
Vergütungssystems für die Verfügbarhaltung der Stromer-
zeugungskapazität genehmigt wurde), die an das MISE ad-
ressierte Stellungnahme 281/2019/R/eel vom 27.06.2019 
von RBENU und die RBENU-Beschlüsse 363/2019/R/eel vom 
3.09.2019 und 364/2019/R/eel vom 3.09.2019 sowie die 
am 5. September 2019 veröffentlichte Bekanntmachung von 
TERNA und die „FAQ“-Antworten von TERNA angefochten und 
die Aufhebung durch Aussetzung beantragt. Dies wurde an 

die Hauptverhandlung verwiesen, und die mündliche Ver-
handlung wurde auf den 26. Februar 2020 festgesetzt und 
anschließend vertagt.

Infolge der Verhandlung vom 24. März 2021 stellte das 
regionale Verwaltungsgericht der Lombardei eine präjudi-
zielle Beziehung zwischen den von den beiden Klägern vor 
dem Gerichtshof der Europäischen Union angestrengten 
Verfahren zur Anfechtung der Beschlüsse der Europäischen 
Kommission im Hinblick auf das Management des Kapazi-
tätsmarkts in Italien (siehe unten) und den Verwaltungs-
verfahren fest, ordnete die Aussetzung der Verwaltungs-
verfahren bis zum Ausgang des auf europäischer Ebene 
anhängigen Rechtsstreits an und wies die betroffenen 
Parteien an, die Anberaumung der weiterführenden Ver-
handlung nach Abschluss der genannten Rechtsstreite zu 
beantragen.

In Anbetracht der bedeutenden Auswirkung auf die Stabilität 
des nationalen Stromsektors reichten die Branchenverbände 
Elettricità Futura gemeinsam mit Utilitalia einen Streithilfe-
schriftsatz ad opponendum in den Verfahren beim regio-
nalen Verwaltungsgericht Lombardei ein und stellten beim 
EuGH Streithilfeantrag für die anhängigen Verfahren.

Die Alperia Trading GmbH ließ sich in eigener Sache in die 
Verfahren vor dem regionalen Verwaltungsgericht Lombar-
dei ein und reichte außerdem Streithilfeantrag zur Unter-
stützung der Beschlüsse der Europäischen Kommission in 
den beim EuGH anhängigen Verfahren ein. Mit Beschluss 
vom 2. Juni 2020 wurde die Alperia Trading GmbH als Streit-
helfer bei den Verfahren am EuGH zugelassen. Dem Ver-
fahren traten auch andere betroffene Wirtschaftsteilnehmer 
sowie Terna bei. 

Mit Urteil vom 7. September 2022 wies der EuGH die Klagen 
ab und bestätigte die Rechtswirksamkeit der Entscheidung 
der Europäischen Kommission, welche die vom italienischen 
Kapazitätsmarkt eingeführte Regelung im Lichte der euro-
päischen Vorschriften zu Staatshilfen als mit dem Binnen-
markt kompatibel erklärt hatte. Da das Urteil innerhalb der 
vorgesehenen Frist nicht angefochten wurde, wurde die 
Entscheidung der Kommission rechtskräftig.

Was den Bereich Wärme und Services betrifft, forderte der 
GSE die Alperia Ecoplus GmbH mit einer Mitteilung vom 7. 
August 2017 auf, hinsichtlich der Kraft-Wärme-Kopplungs-
anlage der Fernheizung Meran einen Teil der für die Jahre 
2008 bis 2014 erteilten grünen Zertifikate, die ihr nach 
Meinung des GSE nicht zustehen, zurückzugeben. Gegen 
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diese potenziell schädliche Verfügung zum Abschluss des 
Prüfungsverfahrens sowie die separate Verfügung auf 
Rückerstattung der Förderleistung legte Alperia Ecoplus 
GmbH Beschwerde beim regionalen Verwaltungsgericht 
Latium (R.G. 10189/2017) ein und wandte neben der Un-
rechtmäßigkeit auch zum Gegenstand der angefochtenen 
Verfügungen ein, dass die Alperia Ecoplus GmbH im Hinblick 
auf die Forderung des GSE nicht passiv legitimiert sei. Infolge 
der Aufhebung auf dem Selbstschutzweg seitens des GSE 
erklärte das regionale Verwaltungsgericht Latium mit Urteil 
Nr. 11738/2017 vom 24. November 2017 den Wegfall des 
Streitgegenstands. Zur Wahrung ihrer Rechte und Interessen 
hielt es auch Alperia AG für erforderlich, beim regionalen 
Verwaltungsgericht Latium (R.G. 11460/2017) ein Gesuch 
auf Aufhebung der Mitteilung des GSE vom 7. August 2017 
zu stellen. Der Verhandlungstermin muss noch anberaumt 
werden.

Da sich die Prüfung seitens des GSE auf die Zeit vor der Ein-
bringung des entsprechenden Betriebsteils seitens Alperia 
AG in Alperia Ecoplus GmbH bezieht, bilanzierte Alperia AG 
aus Vorsichtsgründen in ihrem Jahresabschluss eine entspre-
chende Risikorückstellung.

Nach der Maßnahme im Selbstschutzweg forderte der GSE 
mit einer Mitteilung über die Ergebnisse vom 15. Dezember 
2017 und anschließender Mitteilung vom 31. Jänner 2018 
nun von Alperia AG die anteilige Rückgabe der grünen 
Zertifikate, die ihr seiner Meinung nach für das Kraftwerk in 
Meran nicht zustehen. Dadurch war Alperia AG gezwungen, 
beim regionalen Verwaltungsgericht Latium ein Gesuch (R.G. 
Nr. 2060/2018) auf Aufhebung der angefochtenen Maß-
nahmen und Verfügungen einzureichen. Ein Termin für die 
Hauptverhandlung muss noch anberaumt werden.

Ebenfalls im Bereich Wärme und Dienstleistungen ersuchte 
die Alperia Ecoplus GmbH beim regionalen Verwaltungs-
gericht der Region Latium um die Aufhebung der Mitteilung 
des GSE vom 29. November 2018, die den Ausgang der Kon-
trolle mittels Prüfung und Lokalaugenschein bezüglich der 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlage der Fernheizung „Bozen Süd“ 
und die entsprechende, verschlechterte Neuberechnung der 
für die Jahre 2010–2016 zustehenden Förderbeträge betrifft. 
In der Folge wurde es notwendig, Klage wegen hinzukom-
mender Gründe auch gegen die Rückerstattungsforderung 
gemäß der Mitteilung des GSE vom 20. Februar 2019 ein-
zureichen, die mit denselben Mängeln behaftet ist, gegen 
die bereits bei der angefochtenen Mitteilung des GSE vom 
29. November 2018 geklagt worden war. Ein Termin für die 
Hauptverhandlung muss noch anberaumt werden.

Die Gesellschaft hat bereits vorsichtshalber eine entspre-
chende Rückstellung im Jahresabschluss bilanziert.

Sonstige Eventualverbindlichkeiten

Unter Bezugnahme auf die Biopower Sardegna GmbH wird 
darauf hingewiesen, dass auch dieser Gesellschaft sowie 
den anderen beklagten natürlichen Personen im Mai 2017 
die Klage mit Anstrengung eines Verfahrens am Strafgericht 
Nuoro unter Bezugnahme auf die Vorfälle, die sich am 21. 
Juli 2014 ereigneten (Harnstoffaustritt), zugestellt wurde. 
Die Klage wurde der Biopower Sardegna S.r.l. als vermutlich 
Haftender gemäß Gv.D. 231/2001 in Bezug auf angebliche 
Umweltdelikte zugestellt, die dem Beschuldigten, damals 
gesetzlicher Vertreter und Verwalter, vorgeworfen werden, 
da die Taten „auch im Interesse und zum Vorteil“ der Gesell-
schaft begangen worden seien.

Bei der Verhandlung am 1. Februar 2022 wurden die Ange-
klagten vom Gericht Nuoro, was die ihnen vorgeworfenen 
Straftaten angeht, freigesprochen, weil die Tat nicht vorliegt. 
Darüber hinaus wurde die Haftung der Biopower Sardegna 
S.r.l. in Bezug auf die ihr vorgeworfenen Ordnungswidrig-
keiten hinsichtlich der Beschuldigung laut Art. 25-undecies 
Gv.D. 231/01 in vollem Umfang ausgeschlossen, weil die Tat 
nicht vorliegt.

Was die SF Energy GmbH betrifft, sind im Folgenden Aktuali-
sierungen zum seitens der Eigenverwaltungen bürgerlicher 
Nutzungsgüter Fraktion Rover-Carbonare (ASUC) mit der Zu-
stellung der Klageschrift vom 31. Mai 2018 vor dem Gericht 
Rovereto unter R.G. 608/2018 angestrengten Rechtsstreit 
aufgeführt.

Der Rechtsstreit betrifft das angebliche Vorhandensein von 
einigen zum Wasserkraftwerk St. Florian Neumarkt gehö-
renden Bauwerksteilen auf einigen der ASUC gehörenden 
Flurstücken in der Gemeinde Altrei, die durch ein Gemeinde-
nutzungsrecht belastet sind. Die ASUC verlangte gegenüber 
der Gesellschaft, die seit dem 01.01.2011 Konzessions-
inhaberin der großen Wasserableitung ist und die Nass-
werke des genannten Werks gemäß den entsprechenden 
Bedingungen nutzt, die Wiederherstellung des ursprüng-
lichen Zustands bzw. hilfsweise den Schadensersatz oder 
die Schadloshaltung der ASUC in Bezug auf die Ausgaben, 
um die Wiederherstellung selbst zu veranlassen, nebst des 
Schadensersatzes zu ihren Gunsten hinsichtlich der Schäden, 
die aus der angeblichen vorherigen Besetzung ohne Anrecht 
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auf die fraglichen Güter herrühren, sowie die Löschung einer 
Dienstbarkeit zur Lagerung von Abfallmaterial. 

Mit am 20. September 2018 eingereichter Einlassungsschrift 
und Klagebeantwortung ließ sich die Gesellschaft auf das 
Verfahren ein und erhob einleitende prozesshindernde 
Einreden, insbesondere in Bezug auf die Zuständigkeit des 
angerufenen ordentlichen Gerichts, wobei sie alle klägeri-
schen Anträge anfocht und die vollumfängliche Abweisung 
der Klage in der Hauptsache beantragte. Im Ausgang der 
auf den 10. April 2019 anberaumten Verhandlung entschied 
das Gericht auf seine mangelnde Zuständigkeit zugunsten 
des Regionalen Wassergerichts am Corte di Appello Venezia 
(„TRAP“).

Infolge der seitens der ASUC zugestellten Klageschrift zur 
Fortsetzung des Verfahrens ließ sich die Gesellschaft vor 
dem TRAP auf das Verfahren ein, bestätigte die bereits vor-
gebrachten Verteidigungen und beharrte auf der Stattge-
bung ihrer Anträge, wobei sie einleitend auf ihre fehlende 
Passivlegitimation in Bezug auf die Anträge auf Herausgabe 
und Wiederherstellung der Liegenschaften in den ursprüng-
lichen Zustand sowie die Anträge auf Schadensersatz ver-
wies und zudem den Antrag auf Löschung der Dienstbarkeit 
anfocht.

Mit Beschluss vom 3. April 2020 ordnete das TRAP Venedig 
die Streitverkündung an die Autonomen Provinzen Trient 
und Bozen gemäß Art. 107 ZPO an. 

Bei der Verhandlung am 3. Dezember 2020 setzte der be-
auftragte Richter das Verfahren vor dem TRAP Venedig aus 
und vertagte die Verhandlung auf dem 13. Mai 2021, um die 
Durchführung des verpflichtenden Mediationsverfahrens zu 
ermöglichen, das die Autonome Provinz Bozen einleitend 
eingewandt hatte.

Der Schlichtungsversuch infolge des von der ASUC beim 
Schlichtungsdienst der Handelskammer Trient gestellten 
Antrags verlief leider ergebnislos.

Mit dem am 5. Jänner 2023 hinterlegten Urteil Nr. 36/2023 
fällte das TRAP eine endgültige Entscheidung in der von der 
ASUC gegen die SFE mit der Streitverkündung an die Auto-
nome Provinz Bozen und die Autonome Provinz Trient (dritte 
Streitverkündungsempfänger) angestrengten Sache und 
erklärte unter Abweisung jeglicher gegenteiliger Anträge 
und Einwände die fehlende Zuständigkeit hinsichtlich das 
Antrags auf Feststellung der Nichtigkeit der von der Autono-
men Provinz Bozen erlassenen Konzessionsbeschlüsse. Die 

Anträge der Klägerin wurden im Übrigen abgewiesen, und 
sie wurde verurteilt, den Gegenparteien die Prozesskosten 
zu erstatten.

Mit am 3. Februar 2023 zugestellter Berufungsklage focht 
die ASUC das am TRAP ergangene Urteil vor dem Obersten 
Wassergericht an; die Verhandlung wurde für den 21. Juni 
2023 anberaumt.

Auf der Grundlage der eingehenden Prüfungen seitens 
der erstrangigen Anwaltskanzlei, welche die Gesellschaft 
im Streitfall betreut, und auch unter Berücksichtigung des 
Beitritts der Provinzen zum Rechtsstreit sowie zuletzt an-
gesichts des günstigen Urteils liegen zum gegenwärtigen 
Stand der Dinge keine Elemente vor, aufgrund derer die 
Bilanzierung einer Rückstellung seitens der Gesellschaft als 
notwendig erachtet wird.

Unter Bezugnahme auf den Betriebsteil, welcher der Alperia 
Future GmbH seitens der damaligen Alperia Bartucci GmbH 
übertragen wurde, an deren Stelle am 1. Jänner 2022 die 
Alperia AG trat, sind mehrere Verfahren gegen den GSE 
anhängig, die Beschlüsse des GSE betreffen, mit welchen 
dieser von Amts wegen die Zuweisung von Energieeffi-
zienzzertifikaten aufgehoben und/oder beanstandet hat. 
Die Gesellschaft ist auch, bekräftigt durch die schriftliche 
Stellungnahme ihrer Anwälte, der Meinung, dass stichhal-
tige Rechtsgründe vorliegen, um die Forderungen des GSE 
als ungerechtfertigt einzustufen, und daher ist es gegen-
wärtig nicht wahrscheinlich, dass irgendwelche Verbind-
lichkeiten zu ihren Lasten eintreten. Unter Bezugnahme auf 
den bereits angefochtenen Beschluss zur Aufhebung eines 
Projektvorschlags und Messprogramms und eines Antrags 
auf Prüfung und Zertifizierung mit der Forderung auf Rück-
zahlung von mehr als 5 Mio. Euro ließ der GSE, der zwar dem 
erneut von der Gesellschaft gestellten Antrag auf Überprü-
fung nicht stattgab, ausdrücklich die bereits genehmigten 
Abrechnungen unberührt.

Hinsichtlich des gegen die damalige Alperia Bartucci mit 
Klage vom 14. Dezember 2020 angestrengten Rechtsstreits 
mit Schadensersatzforderung infolge der Widerrufung von 
Förderleistungen in Höhe von 1,67 Mio. seitens des GSE 
erließ das Landesgericht Bozen am 22. November 2022 ein 
Urteil, mit welchem den klägerischen Anträgen teilweise 
stattgegeben wurde und der Gegenpartei ein Betrag von 
289.365 Euro nebst Nebenkosten zuerkannt wurde. Die 
Fristen für die Anfechtung laufen noch. 
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Darüber hinaus besteht eine außergerichtliche Forderung 
seitens eines früheren Kunden in Höhe von 1,02 Mio. Euro, 
die als unbegründet erachtet wird. Gegenwärtig ist noch der 
vom früheren Kunden vor dem regionalen Verwaltungsge-
richt gegen die vom GSE erlassenen Beschlüsse angestreng-
te Rechtsstreit anhängig.

Im Rahmen eines offenen Ausschreibungsverfahrens in den 
Sonderbereichen im europäischen Oberschwellenbereich 
betreffend die Vergabe von Arbeiten für den Bau des neuen 
Standorts der Alperia Gruppe in Meran fochten die aus-
geschlossenen Teilnehmer nach Öffnung der Verwaltungs-
unterlagen den entsprechenden Ausschlussbeschluss vor 
dem regionalen Verwaltungsgericht – Abteilung Bozen an, 
welches die Klage abwies. Gegen das zu ihren Ungunsten 
ausgefallene Urteil legten sie Berufung beim Staatsrat mit 

Antrag auf Sicherungsmaßnahme ein. Mit am 9. Juni 2022 
veröffentlichtem Beschluss gab der Staatsrat dem Siche-
rungsantrag statt, setzte entsprechend die Vollstreckbarkeit 
des erstinstanzlichen Urteils aus und ließ das von den aus 
der Ausschreibung ausgeschlossenen Teilnehmern einge-
reichte Angebot mit Vorbehalt wieder zu. 

Am 19. Dezember 2022 reichten die Berufungskläger den 
Verzicht auf die Berufung ein, da sie angesichts des Aus-
gangs der Ausschreibung, zu welcher sie wieder zugelassen 
worden waren, kein Interesse mehr an der von ihnen ein-
gelegten Berufung hatten. Die Berufungsgegner schlossen 
sich dem Verzicht an.

Mit am 17. Jänner 2023 hinterlegtem Urteil erklärte der 
Staatsrat das Verfahren für erloschen.
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Geschäfte mit nahestehenden 
Unternehmen und Personen

Unter nahestehenden Unternehmen und Personen sind 
diejenigen zu verstehen, die von derselben Person wie die 
der Gesellschaft beherrscht werden, die Gesellschaften, die 
diese unmittelbar oder mittelbar beherrschen, von der Mut-
tergesellschaft beherrscht werden oder der gemeinsamen 
Kontrolle durch diese unterliegen, sowie diejenigen, an 
denen die Muttergesellschaft eine Beteiligung hält, die ihr 
erlaubt, einen maßgeblichen Einfluss auszuüben. 

Gemäß IAS 24 „Angaben zu Beziehungen zu nahestehen-
den Unternehmen und Personen“ § 25 ist die Gesellschaft 
von der in § 18 festgelegten Pflicht (Angabe der Art der 
Beziehung zu dem nahestehenden Unternehmen/der nahe-
stehenden Person und Information der Abschlussadressaten 
über diejenigen Geschäftsvorfälle und ausstehenden Salden 
(einschließlich Verpflichtungen), die diese benötigen, um 
die möglichen Auswirkungen dieser Beziehung auf den Ab-

schluss nachzuvollziehen) befreit, wenn es sich bei diesen 
Unternehmen und Personen um ein anderes Unternehmen 
handelt, das als nahestehend zu betrachten ist, weil diesel-
be öffentliche Stelle sowohl das berichtende als auch dieses 
andere Unternehmen beherrscht, an dessen gemeinschaftli-
cher Führung beteiligt ist oder einen maßgeblichen Einfluss 
auf dieses ausübt.

In jedem Fall wird darauf hingewiesen, dass im abschluss-
gegenständlichen Jahr (i) die Geschäfte mit nahestehen-
den Unternehmen und Personen zu Marktbedingungen 
durchgeführt wurden (oder auf Basis von damit vergleich-
baren Verfahren festgelegt wurden), (ii) die wichtigsten 
Angaben zu den Geschäften mit Gruppengesellschaften in 
den einzelnen Bereichen des Anhangs aufgeführt sind, (iii) 
die wichtigsten Transaktionen mit den Gesellschaftern die 
beschlossenen Dividenden zu deren Gunsten in Höhe von 30 
Mio. Euro betrafen.

Anzahl und Nominalwert der eigenen Aktien 
und der von der Gesellschaft gehaltenen 
Aktien oder Anteile von/an beherrschenden 
Gesellschaften

Unter Bezugnahme auf Art. 2428 Abs. 2 Ziff. 3 und 4 ZGB wird 
darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft zum 31. Dezem-
ber 2022 weder eigene Aktien besitzt noch derartige Aktien 
im Lauf des Geschäftsjahrs weder unmittelbar noch durch 
eine Treuhandgesellschaft oder eine vorgeschobene Person 
erworben oder veräußert hat.
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Lage der Gesellschaft  
und Geschäftsverlauf

Betriebsdaten

Nachstehend sind die wichtigsten Betriebsdaten der Gruppe 
im Bereich Strom aufgeführt.

(in GWh) 2022 %  2021 % Änd. %

Erzeugung aus Wasserkraft und Photovoltaik 2.861 26% 3.942 31% - 27%

Energieerzeugung durch Kraft-Wärme-Kopp-
lung und Biomasse (mit SEU-Kunden)

322 3% 329 3% - 2%

Großhandel 978 9% 1.834 14% - 47%

Verkauf an Endkunden 6.854 62% 6.636 52% + 3% 

Summe 11.015 100% 12.741 100% - 14%

Hinweis:  Unter der Erzeugung aus Wasserkraft und Photovoltaik ist die von den abhängigen und verbundenen Gesellschaften erzeugte Energie 
auf der Grundlage der Kompetenzquoten der Alperia Gruppe, die anschließend auf dem Markt an Dritte verkauft wurde, zu verstehen. 

Die auf die Gruppe entfallende Erzeugung aus Wasserkraft 
belief sich auf 2.861 GWh (mit einem starken Rückgang 
gegenüber der Vorperiode von –27 %). 

Was Südtirol betrifft, waren die Niederschläge 2022 im 
Norden und Osten mehr oder minder normal, während sie 
im Westen und Süden des Landes deutlich niedriger lagen: 
Gegenüber dem langfristigen Durchschnitt war ein Rück-
gang von 30 % zu verzeichnen.

Insgesamt war der Winter 2021/2022 äußerst trocken. Die 
relevanten Regen- und Schneefälle betrugen nur ein Drittel 
bis die Hälfte des Durchschnitts. Aufgrund dieser Situa-
tion fehlte bereits Anfang/Mitte Juni 2022 der Beitrag des 
Schmelzwassers. Daher trug lediglich die Gletscherschmelze 
zur Abflussmenge bei.

Die mangelhaften Niederschläge und die hohen Temperatu-
ren wirkten sich auch auf die großen Südtiroler Einzugsge-
biete aus: Diejenigen im Westen des Landes (insbesondere 
Schnals und Reschen – der Reschensee wurde im Übrigen 
im August/September 2021 teilweise entleert, um in Graun 
im Vinschgau Arbeiten zur Instandsetzung des Triebwasser-
stollens des Kraftwerks in Glurns durchführen zu können, die 

im März 2022 abgeschlossen wurden) lagen deutlich unter 
dem langfristigen Durchschnitt.

Im Hinblick auf die schwierige Situation, die entstanden war, 
rief die Südtiroler Landesagentur für Umwelt und Klima-
schutz am 21. April 2022 den Notstand im Einzugsgebiet der 
Etsch aus und empfahl allen Wassernutzenden, „äußerst 
sparsam, nachhaltig und effizient mit der Ressource Wasser 
umzugehen und den Verbrauch auf das notwendigste Mini-
mum zu beschränken“.

Am 13. Juli 2022 führte dann der Landeshauptmann mit 
einer entsprechenden Wassernotverordnung präzise Maß-
nahmen für die Einsparung von Wasser insbesondere für die 
Landwirtschaft sowie Gärten/Parkanlagen ein.

Am 26. September 2022 erklärte schließlich der Landes-
hauptmann mit einer Verordnung den Wassernotstand und 
die damit verbundene Umsetzung von Maßnahmen für 
beendet.

Auf Anfrage des Veneto und in Einvernahme mit den beiden 
Autonomen Provinzen Trient und Bozen änderten die 
beiden größten lokalen Erzeuger von Strom aus Wasserkraft 
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(Dolomiti Energia und Alperia) von Juni bis September 2022 
die Produktionsprogramme einiger von ihnen betriebener 
Kraftwerke, um talwärts kontinuierlich höhere Wassermen-
gen auch am Wochenende zu garantieren.

Was die monatliche Klimaentwicklung in Südtirol betrifft, 
wo sich alle Wasserkraftwerke der Gruppe befinden, stellte 
das Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung der Südtiro-
ler Agentur für Bevölkerungsschutz Folgendes fest.

Das Jahr 2022 begann relativ mild und trocken: Wie im 
Dezember des Vorjahrs waren im Jänner nur wenige Regen- 
und Schneefälle zu verzeichnen. Auf den Jänner folgte 
ein Februar, der milder als der Durchschnitt und etwas zu 
trocken war. 

Der März war noch trockener mit einigen Regenfällen, die in 
einigen Zonen nur Ende des Monats auftraten. Im Gegen-
satz zu den anderen Monaten lagen die Temperaturen 
jedoch leicht unter dem Durchschnitt. Auch im April war es 
etwas kälter als gewöhnlich, aber zum ersten Mal gab es 
mehr Regen. Der Sommer begann bald, im Mai. Der Monat 
war nicht nur zu warm, und Bozen verzeichnete darüber 
hinaus die ersten beiden tropischen Nächte mit einer nicht 
unter 20 Grad sinkenden Mindesttemperatur: ein neuer 
Rekord. Im Juni lagen die Temperaturen weiterhin über dem 
Durchschnitt, die Niederschläge waren ausgewogen. Im Juli 
erreichte der Sommer seinen Höhepunkt mit einer Hitze-
welle, die sogar zehn Tage lang andauerte. Im August waren 
weiterhin mittsommerliche Temperaturen zu verzeichnen. 
Die Regenfälle lagen leicht unter dem Durchschnitt. Der Sep-
tember war der erste im Durchschnitt liegende Monat, d. h., 
die Temperaturen waren mit den langfristigen Werten zu 
vergleichen, und obgleich auf regionaler Ebene Unterschie-
de bei den Niederschlägen zu verzeichnen waren, waren 
die Werte insgesamt normal. Dank eines lang anhaltenden 
Hochdruckgebiets ging der Oktober in die Klimageschichte 
als einer der wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeich-
nungen ein. Entsprechend ging der Regen zurück. 2022 
waren die feuchten Monate selten, und sogar im November 
regnete und schneite es nur halb so viel wie gewöhnlich. Im 
Dezember waren zwei Schneefälle mit tiefer Schneegrenze 
und eine kurze Kältewelle zu verzeichnen: Insgesamt war 
der Monat jedoch milder als im Durchschnitt.

Wieder auf die operativen Daten der Gruppe blickend, ist 
festzustellen, dass sich die Photovoltaikproduktion auf 0,3 
GWh belief (wie 2021).

Aus Kraft-Wärme-Kopplung wurden 74 GWh Strom erzeugt, 
aus Biomasse 248 GWh. Insgesamt ging der erzeugte Wert 
im Vergleich zum Vorjahr leicht zurück.

Beim Verkauf von Strom im Rahmen des Großhandels ist 
gegenüber 2021 ein deutlicher Rückgang (–47 %) zu ver-
zeichnen. Dagegen legte der Stromvertrieb an Endkunden 
leicht zu (+3 %).

Die Wärmeerzeugung ging mit 234 GWht gegenüber 2021 
(248 GWht) zurück.

Der Verkauf von Erdgas (Reseller eingeschlossen) belief sich 
auf 510 Mio. m3 gegenüber 498 Mio. m3 im Jahr 2021.

Nachfolgend sind die Daten für die fünf Geschäftsbereiche, 
in denen die Gruppe im Lauf des Jahres 2022 tätig war, auf-
geführt:

a) Produktion (Wasserkraft und Photovoltaik);

b) Verkauf und Trading (Strom, Erdgas, Wärme und ver-
schiedene Dienstleistungen);

c) Netze (Verteilung und Übertragung von Strom, Vertei-
lung von Erdgas);

d) Wärme und Services (Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, 
Fernheizwerke und Biomassekraftwerke);

e) Smart Region (Geschäftsbereiche Smart Land, Photovol-
taik und Energieeffizienz).

Es wird darauf hingewiesen, dass die von der Muttergesell-
schaft aufgewandten Kosten den fünf Geschäftsbereichen 
auf der Grundlage der jeweiligen EBITDA zugeordnet wur-
den. Diese wurden nach der sog. Verantwortlichkeitssicht 
der verschiedenen BUs ausgewiesen.

Beim EBITDA handelt es sich um eine Leistungskennzahl ent-
sprechend dem Betriebsergebnis aus der Gewinn-und-Ver-
lust-Rechnung zuzüglich Abschreibungen, Rückstellungen 
und Wertberichtigungen. 

Produktion

Das EBITDA belief sich auf 57,7 Mio. Euro gegenüber 60,4 
Mio. Euro im Jahr 2021.
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Verkauf und Trading

Das EBITDA weist einen Wert von 150,8 Mio. Euro gegenüber 
einem im Vorjahr verzeichneten Wert von 142,2 Mio. Euro 
auf.

Netze

Das EBITDA dieses Bereichs beläuft sich auf 39,0 Mio. Euro 
und erhöht sich gegenüber den 33,2 Mio. Euro im Jahr 2021.

Leistungskennzahlen (in TEUR)

Wärme und Services

Das EBITDA dieses Bereichs beträgt insgesamt 14,4 Mio. Euro, 
was einen leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr bedeu-
tet, als es sich auf 14,1 Mio. Euro belief.

Smart Region 

Das EBITDA dieses Bereichs beläuft sich auf 10,2 Mio. Euro 
und erhöhte sich gegenüber den 0,7 Mio. Euro im Jahr 2021 
deutlich.

Leistungsindikatoren Formel 2022 2021

EBITDA
Betriebsergebnis vor Abschreibungen, Rückstellun-
gen und Wertberichtigungen

271.967 250.693

EBITDA MARGIN 7,47% 12,04%

EBIT Betriebsergebnis 129.554 124.648

Finanzverschuldung
Liquide Mittel + kurzfristige Finanzforderungen – 
kurzfristige und langfristige Finanzverbindlichkeiten

(1.162.686) (715.930)*

ROE Konsolidierter Reingewinn/Eigenmittel 6,61% 7,99%

ROS EBIT/Summe Erträge 3,56% 5,98%

* Dieser Wert ist Gegenstand eines Restatements gemäß dem Kommentar im entsprechenden Abschnitt der Erläuterungen.

Vorhersehbare  
Geschäftsentwicklung

In den ersten beiden Monaten des Jahres 2023 lag der 
Strombedarf in Italien insgesamt bei 51,2 TWh und damit 
unter dem Vergleichszeitraum 2022 (–3,5 %). Siehe hierzu 
die nachfolgende Tabelle.
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Energiebilanz Italien (GWh) Jan/Feb 2023 Jan/Feb 2022 Veränderung in %

Wasserkraft (einschließlich Pumpstationen) 3.898 4.179 - 6,7%

Wärmeenergie 30.435 34.508 - 11,8%

Erdwärme 872 914 - 4,6%

Windkraft 4.079 4.805 - 15,1%

Photovoltaik 2.829 2.969 - 4,7%

Nettoproduktion insgesamt 42.113 47.375 - 11,1%

Import 10.021 7.107 + 41,0%

Export 585 1.035 - 43,5%

Auslandssaldo 9.436 6.072 + 55,4%

Verbrauch Pumpanlagen (337) (403) - 16,4%

Strombedarf (GWh) 51.212 53.044 - 3,5%

(Quelle Terna S.p.A., Monatsbericht zur Stromversorgung, Februar 2023)

Wie festzustellen ist, ging die Stromproduktion aus Wasser-
kraft (einschließlich Pumpstationen) im Vergleich zum 
selben Zweimonatszeitraum des Vorjahrs zurück (–6,7 %).

Im Berichtsjahr wurde der Strombedarf zu 53,7 % durch die 
Stromproduktion aus nicht erneuerbaren Quellen, zu 27,9 % 
aus erneuerbaren Quellen und im Hinblick auf den verblei-
benden Anteil durch den Auslandssaldo befriedigt.

Was die vorhersehbare Stromproduktion aus Wasserkraft 
der Gruppe betrifft, ist darauf hinzuweisen, dass die durch 
die Schneedecke in der Höhenlage im Einzugsgebiet der 
Kraftwerke der Alperia Greenpower GmbH Ende Februar 
2023 gespeicherte äquivalente Energie erheblich unter dem 
historischen Durchschnitt (zirka –55 %) und deutlich auch 
unter dem Wert von 2022 lag (zirka –39 %).

Das Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung der Süd-
tiroler Agentur für Bevölkerungsschutz verzeichnete einen 
meteorologischen Winter 2022/2023, der am 28. Februar zu 
Ende ging und zu mild und zu trocken war. Im Allgemeinen 
betrugen die Regen- und Schneefälle im gesamten Landes-
gebiet gegenüber dem Referenzzeitraum 1991 bis 2020 nur 
die Hälfte. Besonders mangelhaft waren die Niederschläge 
im Südtiroler Westen und Süden: Auch die Schneemenge im 
Gebirge liegt weit unter dem jahreszeitlichen Durchschnitt.

Die Temperaturen lagen 1 bis 1,5 Grad Celsius über dem 
mehrjährigen Durchschnitt. 

Mit der Dringlichkeitsmaßnahme vom 22. März 2023 erließ 
der Südtiroler Landeshauptmann einen Aufruf zum Wasser-
sparen mit der Feststellung, „dass die außerordentlich 

geringen Niederschlagsmengen der ersten Monate 2023, 
des gesamten Jahres 2022 und des Herbstes 2021 sowie das 
Fehlen einer relevanten Schneereserve auch im Hochgebir-
ge den Wasserabfluss der Oberflächengewässer im ganzen 
Land nahe an das historische Minimum gebracht haben und 
bis auf Weiteres keine Niederschläge in Sicht sind (...)“. In 
der Verordnung werden sämtliche Nutzer von Wasser und 
insbesondere jene in der Landwirtschaft sowie die Bewirt-
schafter und Eigentümer von Gärten oder Parkanlagen auf 
das Dringlichste aufgefordert, äußerst sparsam, nachhaltig 
und effizient mit der Ressource Wasser umzugehen und 
den Verbrauch auf das absolut notwendige Minimum zu 
beschränken.

Was den Stromverkaufspreis auf dem Markt betrifft, war in 
den ersten zwei Monaten 2023 ein deutlicher Rückgang im 
Vergleich zum letzten Monat 2022 zu verbuchen: Der Strom-
börsenpreis (PUN) fiel von 294,91 Euro/MWh (Dezember 
2022) auf jeweils 174,49 Euro/MWh (Jänner 2023) bzw. 
161,07 Euro/MWh (Februar 2023). 

Gegen Ende 2022 kam es nicht zufällig gleichzeitig mit 
dem Treffen der EU-Energieminister am 19. Dezember, die 
sich auf einen Gaspreisdeckel einigten (dessen Umsetzung 
so kompliziert ist, dass es wahrscheinlich nie dazu kommt, 
der jedoch eine wirksame Botschaft für die Märkte war), zu 
einer Trendumkehr im Preiszyklus der Energierohstoffe.

Die Futures scheinen sich im zweiten Halbjahr des laufen-
den Jahrs auf rund 145/150 Euro/MWh und 2024 auf 140 
Euro/MWh zu stabilisieren. Die zukünftigen Preise sind 
zwar geringer, führen aber nicht zur Wiederherstellung des 
Zustands vor den zwei in den letzten drei Jahren durch-
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gemachten Krisen, d. h. zuerst der Coronakrise mit heftigen 
Auswirkungen auf Nachfrage und Preise und dann des 
russischen Überfalls auf die Ukraine.

Der Russland-Ukraine-Krieg geht weiter, mit einer zuneh-
mend katastrophaleren Bilanz, während den Schlichtungs-
versuchen keine wesentlichen Fortschritte gelangen und die 
Hoffnungen auf einen Wirtschaftsaufschwung mit den von 
den Zentralbanken zur Bekämpfung der Inflation getroffe-
nen Maßnahmen kollidieren. Der geopolitische Rahmen 
und die Marktlage bleiben daher in hohem Maße instabil.

Was den Geschäftsverlauf der Gruppe angesichts der obigen 
Ausführungen und in Anbetracht dessen, dass die Gewinn-
spanne der Gruppe größtenteils von der Entwicklung der 
Stromerzeugung durch Wasserkraft und den entsprechen-
den Verkaufspreisen abhängt, wird hauptsächlich darauf 
hingewiesen, dass (i) die Gruppe die Strategie verfolgt, sich 
durch den Terminverkauf des Großteils der Eigenproduktion 
vor der Volatilität der Strompreise zu schützen, und (ii) mit 
dem mehrmals erwähnten GD 4/2022 für den Zeitraum vom 
1. Februar 2022 bis zum 30. Juni 2023 eine Art „vorgegebe-

Bericht gemäß Art. 123-bis Abs. 2 Buchst. b) 
Gv.D. 58/1998 betreffend das interne  
Risikomanagement- und Kontrollsystem

ner“ Strompreis angeordnet wurde, den die Erzeuger mit 
mit erneuerbaren Quellen betriebenen Anlagen aus dem 
Stromverkauf erwirtschaften können: Da das regionale 
Verwaltungsgericht der Lombardei mit den am 9. Februar 
2023 veröffentlichten Urteilen den RBENU-Beschluss Nr. 
266/2022/R/eel zur Umsetzung des genannten Art. 15-bis 
aufhob, der Staatsrat die Vollstreckbarkeit des verfügenden 
Teils dieser Urteile des regionalen Verwaltungsgerichts aus-
setzte und die RBENU Berufung gegen die genannten Urteile 
des regionalen Verwaltungsgerichts einlegte, ist die Ent-
wicklung dieser komplexen Angelegenheit abzuwarten, um 
festzustellen, ob und in welchem Maß diese Maßnahmen 
2023 auch die Alperia Gruppe betreffen. 

In Anbetracht all dessen ist die Gruppe trotz der oben 
beschriebenen Unsicherheiten der Meinung, dass sie die in-
dustriellen und finanziellen Voraussetzungen erfüllt, um das 
Jahr 2023, das sich in jedem Fall als ein weiteres schwieriges 
Jahr für die Branche abzeichnet, zu bewältigen. 

Alperia AG hat 2022 die Maßnahmen für die Entwicklung 
eines internen Kontroll- und Risikomanagementsystems 
(das „interne Kontrollsystem“) weiter verstärkt, das geeignet 
ist, die typischen Risiken der Geschäftstätigkeit der Gesell-
schaft und der Gruppe zu überwachen. Diese Maßnahmen 
sind gegenwärtig noch in der Umsetzungsphase befindlich.

Das interne Kontrollsystem besteht aus einer Reihe von 
Regeln, Verfahren und Organisationsstrukturen mit dem 
Zweck, die Einhaltung der Strategien und die Verfolgung der 
folgenden Zwecke zu überwachen:

(i)  Wirksamkeit und Effizienz der Betriebsabläufe und -tätig-
keiten;

(ii)  Qualität und Zuverlässigkeit der wirtschaftlichen und 
finanziellen Informationen;

(iii)  Einhaltung von gesetzlichen und regulatorischen 
Bestimmungen, der Gesellschaftssatzung sowie der be-
trieblichen Vorschriften und Verfahren;

(iv)  Wahrung des Geschäftswerts und des Gesellschaftsver-
mögens sowie Vermeidung von Verlusten.

An den Kontroll-, Überwachungs- und Aufsichtsprozessen 
sind gegenwärtig beteiligt:

 - der Aufsichtsrat;
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 - der Kontroll-, Risiko- und Nachhaltigkeitsausschuss;

 - der Vorstand;

 - der Bereich Internal Audit;

 - der Bereich Risk Management;

 - der Geschäftsbereich Compliance;

 - das Aufsichtsorgan.

Da ein dualistisches Verwaltungs- und Kontrollmodell an-
gewandt wird, sind sowohl der Aufsichtsrat als auch der 
Vorstand der Muttergesellschaft aktiv an den Tätigkeiten zur 
Risikokontrolle beteiligt. Insbesondere gilt hierbei Folgendes:

 - gemäß Art. 16 Abs. 1 Buchst. (xii) der Satzung der 
Alperia AG bewertet der Aufsichtsrat „die Effizienz und 
Angemessenheit des internen Kontrollsystems mit 
besonderem Augenmerk auf die Risikokontrolle, die 
Funktionsweise des Internal Audit und das EDV-Buch-
haltungssystem“. Gemäß Art. 17 Abs. 1 Buchst. (v) der 
Satzung übt der Aufsichtsratsvorsitzende „die Funktion 
der Überwachung und Einleitung der Abläufe und 
Systeme zur Kontrolle der Tätigkeit der Gesellschaft und 
der Gruppe aus (...)“ und wendet gemäß Art. 17 Abs. 1 
Buchst. (vi) der Satzung zudem „unter Einhaltung des 
vom Vorstand beschlossenen und vom Aufsichtsrat ge-
nehmigten Budgets (...) die informatischen Hilfsmittel 
an, die notwendig sind, um die Richtigkeit und Ange-
messenheit der Organisationsstruktur sowie des von der 
Gesellschaft und der Gruppe umgesetzten Verwaltungs- 
und Rechnungswesens zu überwachen“;

 - gemäß Art. 28 Abs. 1 der Satzung stehen ausschließ-
lich dem Vorstand „die umfassendsten Befugnisse im 
Rahmen der Verwaltung und Geschäftsführung der Ge-
sellschaft zu“. Gemäß Art. 29 Abs. 1 der Satzung erstattet 
zudem der Vorstand „dem Aufsichtsrat Bericht über den 
allgemeinen Geschäftsverlauf sowie die aufgrund ihrer 
Größe und Eigenschaften wichtigsten, von der Gesell-
schaft oder ihren kontrollierten Gesellschaften durch-
geführten Operationen und in jedem Fall über jene 
Operationen, an denen die Vorstandsmitglieder direkt 
oder über Dritte ein Interesse haben“.

Im Rahmen des Aufsichtsrats wurde der Kontroll-, Risiko- 
und Nachhaltigkeitsausschuss gebildet, dessen Aufgabe 
es ist, den Aufsichtsrat in seiner Verantwortlichkeit für das 

interne Kontrollsystem mit unverbindlichen Vorschlägen, 
Ermittlungen und Beratung zu unterstützen.

Zur Prüfung der Angemessenheit und effizienten Funktions-
weise der internen Kontrollsysteme, die dem Aufsichtsrat 
obliegt, sind Gespräche und der Austausch von Informatio-
nen mit den wichtigsten betroffenen Akteuren erforderlich, 
darunter insbesondere mit dem Aufsichtsorgan, dem Ver-
antwortlichen des Bereichs Internal Audit, dem Verantwort-
lichen des Bereichs Risk Management und den Kontrollorga-
nen der beherrschten Gesellschaften, wofür regelmäßige 
Reporting- und Monitoringsysteme eingerichtet werden.

Der Leiter der Funktion Internal Audit ist für keinen Ge-
schäftsbereich verantwortlich und untersteht dem Vor-
standsvorsitzenden, wobei er in funktionaler Hinsicht auch 
dem Aufsichtsratsvorsitzenden Bericht erstattet.

Dieser Verantwortliche hat direkten Zugriff auf alle Infor-
mationen, die zur Erfüllung seiner Aufgabe erforderlich 
sind, und handelt nach den Vorgaben des ausdrücklich vom 
Vorstand genehmigten Auftrags für Internal Audit.

Der Verantwortliche berichtet über die Ergebnisse seiner 
Tätigkeit, die nach einem spezifischen Auditplan festge-
legt ist, einschließlich der etwaigen festgestellten Mängel 
und der jeweils identifizierten Korrekturmaßnahmen mit 
Auditberichten, die dem Aufsichtsrat, dem Vorstand, dem 
Generaldirektor und dem Vize-Generaldirektor der Mutter-
gesellschaft sowie dem Verantwortlichen des prüfungs-
gegenständlichen Bereichs übermittelt werden. Sofern die 
Kontrollen Gruppengesellschaften betreffen, werden die 
Auditberichte an die zuständigen Organe der betroffenen 
Gesellschaft übermittelt.

Zudem werden zusammenfassende Jahresberichte über die 
im entsprechenden Zeitraum durchgeführten Tätigkeiten 
erstellt, die dem Aufsichtsrat und dem Vorstand übermittelt 
werden.

Der Verantwortliche nimmt auf Einladung an den Sitzungen 
des Aufsichtsrats und des Vorstands sowie als permanenter 
Gast an denen des Kontroll-, Risiko- und Nachhaltigkeitsaus-
schusses teil.

Der Bereich Internal Audit unterstützt das Aufsichtsorgan der 
Alperia AG, dessen internes Mitglied der Verantwortliche ist, 
und diverser Gesellschaften der Gruppe.
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Im Geschäftsjahr 2022 führte der Verantwortliche seine 
Tätigkeiten auf der Grundlage eines spezifischen Auditplans, 
den der Vorstand in der Sitzung vom 14. April 2022 nach An-
hörung des Aufsichtsratsvorsitzenden genehmigt hatte, bis 
zum 31. Mai 2022 durch, als er seine Zusammenarbeit mit 
der Gesellschaft beendete. Die Mitglieder des Bereichs In-
ternal Audit führten die Audittätigkeit gemäß den Vorgaben 
im genehmigten Plan ohne Verantwortlichen weiter und er-
statteten jeweils dem Kontroll-, Risiko- und Nachhaltigkeits-
ausschuss sowie dem Vorstand über den Fortschritt Bericht. 
Am 5. Dezember 2022 trat der neue Verantwortliche des Be-
reichs Internal Audit seinen Dienst an, stellte den aktuellen 
Stand der Dinge hinsichtlich des Fortschritts der Tätigkeiten 
fest und übernahm und überwachte die Auditberichte, die 
aufgrund des Urlaubs des Bereichsverantwortlichen noch 
nicht förmlich erstellt worden waren. 

In seinem Jahresbericht für das Jahr 2022, der eine Zusam-
menfassung der im betreffenden Zeitraum durchgeführten 
Tätigkeiten enthält, wies der neue Verantwortliche des 
Bereichs darauf hin, dass sich unter Berücksichtigung der 
Feststellungen im Rahmen der vorherigen durchgeführten 
Tätigkeiten und auf der Grundlage der im Jahr 2022 durch-
geführten Audits keine Feststellungen ergaben, aufgrund 
derer die Angemessenheit und Effizienz des internen Kont-
rollsystems als negativ beurteilt werden könnten.

Was die Implementierung des Risk Management betrifft, 
wird diese kontinuierlich weiterentwickelt mit dem Ziel, 
Instrumente umzusetzen, die zunehmend mehr auf die 
Erfordernisse im Hinblick auf die Kontrolle und das Ma-
nagement von Risiken ausgerichtet sind, welche durch die 
organisatorische Komplexität der Muttergesellschaft und der 
gesamten Gruppe, den Status als börsennotierte Anleihen 
emittierende Gesellschaft und die typischen Entwicklungen 
eines Multibusiness-Konzerns bedingt sind. Die Alperia AG 
leitete einen Bewertungs- und Reportingprozess der Risiken 
ein, der sich an die Best Practices in diesem Bereich anlehnt 
und mit dem das Risikomanagement als wesentlicher und 
systematischer Bestandteil in die Managementprozesse 
integriert werden soll. Die wichtigsten Voraussetzungen, 
von welchen bei der Erstellung des Modells ausgegangen 
wurde, beziehen sich insbesondere auf den Industrieplan 
der Gruppe, der gerade aktualisiert wird.

Die Risikobewertung basiert auf der Einführung zweier 
wesentlicher Variablen: der Auswirkungen auf die Betriebs-
ergebnisse, falls das Risikoereignis eintritt, und der Eintritts-
wahrscheinlichkeit des ungewissen Ereignisses. 

Gewählt wurde eine modulare Methode, die einen stufen-
weisen Ansatz erlaubt, der darauf setzt, die Erfahrungen und 
von der Gruppe angewandten Analysemethoden auszu-
feilen. 

Das bestehende Modell basiert auf den Normen COSO und 
ISO 31000. Dank einer nunmehr etablierten Lenkungsstruk-
tur, die auf Risk Owners und Risk Experts basiert, wurden 
auch die qualitativen/nicht finanziellen Risiken identifiziert 
und bewertet und zusammen mit den quantitativen/finan-
ziellen Risiken in ein einziges Managementsystem einge-
bunden.

2022 wurden abgesehen von der Verfeinerung der Risk 
Governance die Enterprise Risk Management Policy für die 
Gruppe erstellt und die Governance sowie die Verantwor-
tungen der Alperia-Geschäftsbereiche im Risk-Bereich, die 
Identifizierung und Bewertung, die Minderung und das 
Reporting der Risiken förmlich festgelegt. 

Bei der Vorstandssitzung am 21. Dezember 2022 wurde 
das Trading & Commodity Risk Rulebook genehmigt: Dieses 
mithilfe einer auf dieses Thema spezialisierten Beratungs-
gesellschaft erstellte Dokument definiert im Interesse der 
Stabilität der Alperia Gruppe die Governance des Risiko-
managementprozesses und die Risikogrenzen, welche die 
Muttergesellschaft Alperia AG der Tochtergesellschaft Alperia 
Trading GmbH im Hinblick auf den An- und Verkauf sowie 
das Management von Energierohstoffen in Ausübung der 
Leistungs- und Koordinierungstätigkeit gewährt. 

Im Bewusstsein, wie sehr sich der Klimawandel auf seinen 
Geschäftsbetrieb auswirken kann, beschloss Alperia, 2022 
das Projekt „Climate Change“ zu starten, dessen Ziel es ist, 
die Risikofaktoren in Bezug auf den vonstattengehenden 
strukturellen Klimawandel, der die Vermögenswerte und Tä-
tigkeiten der Gruppe langfristig beeinflusst, zu identifizieren 
und zu bewerten. Mit der Bewertung wurden (i) eine öster-
reichische Gesellschaft, die auf nachhaltige Finanz, ESG-Ma-
nagement und Dekarbonisierung spezialisiert ist, sowie die 
Europäische Akademie Bozen (EURAC) beauftragt. 

Abgesehen von der Klimafrage betrifft ein weiteres Projekt, 
das 2022 gestartet wurde, die Planung und das Manage-
ment des Liquiditätsrisikos, ein Thema, das angesichts der 
Energiepreisspannungen durch den Krieg in der Ukraine 
nun eine besondere Bedeutung einnimmt. Ende des Jahres 
wurde beschlossen, einen Liquiditätsausschuss einzurichten, 
der u. a. die Aufgabe hat, (i) die wichtigsten Finanzierungs-
vorschläge der Gruppe und die entsprechende Verschul-
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dungsstruktur sowie die Emission neuer Finanzinstrumente 
einschließlich solcher, die an ESG gebunden sind, zu bewer-
ten, (ii) den Kontroll-, Risiko- und Nachhaltigkeitsausschuss, 
den Vorstand und den Aufsichtsrat bei der Finanzpolitik der 
Gruppe zu unterstützen und (iii) die Gefährdung der Gruppe 
bezüglich des Liquiditätsrisikos mittels Abschluss- und Prog-
noseberichten regelmäßig zu überwachen. 

Alperia beschloss schließlich, die IT-Risiken in erhöhtem 
Maß zu überwachen, und richtete hierfür Ende 2022 unter 
dem Bereich Risk Management den Geschäftsbereich Cyber 
Risk ein, dessen Aufgabe es ist, die wichtigsten IT-Risiken zu 
identifizieren und die Organisation vor diesen zu schützen, 
indem Maßnahmen für deren Vermeidung, Begrenzung 
und zur Minderung deren Auswirkungen vorgeschlagen und 
umgesetzt werden. 

Unter den Rahmen des allgemeinen Prozesses zur Erhebung 
und Analyse der Risikobereiche fällt auch der Prozess der 
Finanzberichterstattung.

Diesbezüglich wird beispielsweise darauf hingewiesen, 
dass der Prozess zur Erstellung der jährlichen Finanzberichte 
und insbesondere die Beschreibung der wichtigsten Risiken 
und Unsicherheiten, denen Alperia und die Gruppe aus-
gesetzt sind, mit den Informationsflüssen verknüpft sind, die 
mit der Abwicklung der Enterprise-Risk-Management-Pro-
zesse der Gesellschaft und der Gruppe zusammenhängen. 

Für eine Beschreibung der wichtigsten Risiken, welche die 
Gesellschaft und die Gruppe betreffen, wird auf die jeweili-
gen Anhänge des Jahresabschlusses und des konsolidierten 
Jahresabschlusses verwiesen.

Bekanntermaßen setzt Alperia das Organisations-, Verwal-
tungs- und Kontrollmodell (MOG) gemäß Gv.D. Nr. 231/2001 
(im Folgenden Modell 231) sowie einen Ethikkodex und 
einen Disziplinarkodex um und hat ein Aufsichtsorgan ge-
bildet.

Das Modell 231 hat den Zweck, Verhaltensrichtlinien, Regeln 
und Prinzipien zur Regelung der Tätigkeit der Gesellschaft 
festzulegen, die all deren Adressaten befolgen müssen, 
um im Rahmen der bei Alperia ausgeführten spezifischen 

„sensiblen“ Tätigkeiten das Begehen der im Gv.D. 231/2001 
vorgesehenen Straftaten zu verhindern und die korrekte 
und transparente Führung der betrieblichen Tätigkeiten 
sicherzustellen.

Die Umsetzung des Modells 231 beinhaltet, dass die als 
„sensibel“ eingestuften Tätigkeiten gemäß den ausdrück-
lich in diesem enthaltenen Vorgaben durchgeführt werden. 
Etwaige abweichende Verhaltensweisen können gemäß 
den Vorgaben im jeweiligen Disziplinarkodex, der einen 
wesentlichen Bestandteil des Modells bildet, zu Strafmaß-
nahmen seitens der Gesellschaft führen.

2022 wurde der Zyklus zur Aktualisierung der Modelle 231 
mit besonderem Hinblick auf die der Gesellschaften Alperia 
Smart Services GmbH, Alperia Trading GmbH und Alperia 
Green Future GmbH abgeschlossen.

Hinsichtlich des Aufsichtsorgans der Muttergesellschaft wird 
darauf hingewiesen, dass dieses eine kollegiale Zusam-
mensetzung aufweist und aus dem Verantwortlichen des 
Bereichs Internal Audit sowie zwei externen Freiberuflern 
besteht.

In der Sitzung am 26. Jänner 2023 bestellte der Vorstand der 
Muttergesellschaft die neuen Mitglieder des Aufsichtsorgans 
mit Wirkung zum 1. März 2023.

Die Zusammensetzung und die Funktionen des Aufsichts-
organs entsprechen den Anforderungen gemäß Gv.D. Nr. 
231/2001 und den entsprechenden Leitlinien des Unterneh-
merverbands Confindustria.

Insbesondere verfügt das Aufsichtsorgan über eigenständi-
ge Initiativ- und Kontrollbefugnisse, und die unabhängige 
Ausübung dieser Befugnisse wird sichergestellt (i) durch die 
Tatsache, dass die Mitglieder des Organs bei der Ausübung 
ihrer Funktion keinen hierarchischen Zwängen unterliegen, 
da sie direkt der höchsten operativen Ebene berichten, die 
aus dem Vorstandsvorsitzenden besteht, und (ii) durch die 
Anwesenheit eines externen Mitglieds als Vorsitzendem des 
Organs.

Die Mitglieder des Aufsichtsorgans verfügen über eine ent-
sprechende Professionalität und mehrjährige, qualifizierte 
Erfahrungen bei Buchhaltungs-, Kontroll- und Organisa-
tionstätigkeiten sowie im Bereich Strafrecht und können 
sich sowohl interner Alperia-Ressourcen als auch externer 
Berater zur Ausführung der technischen Vorgänge bedienen, 
welche zur Ausübung der Kontrollfunktion erforderlich sind.

Das Organ hat die Aufgabe, die Funktionsweise und Ein-
haltung des Modells 231 zu überwachen sowie für dessen 
kontinuierliche Aktualisierung zu sorgen. Das Aufsichtsorgan 
berichtet über die Umsetzung des Modells 231, das Auf-



treten eventueller kritischer Aspekte und die Notwendigkeit 
von Änderungsmaßnahmen. 

Das Aufsichtsorgan erstattet dem Vorstand der Muttergesell-
schaft Bericht und informiert diesen über bedeutende Um-
stände oder Vorgänge im Zusammenhang mit der Ausübung 
seiner Tätigkeit, wenn es dies für angebracht hält.

Ein grundlegendes Element des Modells 231 sowie Bestand-
teil des vorbeugenden Kontrollsystems ist der Ethikkodex 
der Gruppe, der die ethischen und deontologischen Grund-
sätze zum Ausdruck bringt, welche Alperia als ihre eigenen 
anerkennt, sowie die Leitlinien und Verhaltensprinzipien 
zur Vorbeugung der Straftaten gemäß Gv.D. Nr. 231/2001. 
Der Kodex ist ein wesentliches und integrierendes Element 
des Modells 231, denn er bildet mit ihm ein systematisches 
Ganzes interner Regeln zur Verbreitung einer Kultur der 
betrieblichen Ethik und Transparenz. Der Kodex sieht den 
ausdrücklichen Hinweis auf die Einhaltung der dort enthal-
tenen Grundsätze und Regeln sowohl für die Gesellschafts-
organe als für alle Mitarbeiter der Gruppe und auch für all 
diejenigen vor, die ständig oder vorübergehend mit diesem 
interagieren.

Jede Gesellschaft der Gruppe ist aufgefordert, sich die 
Grundsätze des von Alperia angewandten Ethikkodex zu 
eigen zu machen und die am besten geeigneten Maßnah-
men zur Sicherstellung dessen Einhaltung zu ergreifen.

Der Ethikkodex ist auf der Website der Muttergesellschaft 
und der Gesellschaften (sofern übernommen) veröffentlicht.

Schließlich wird darauf hingewiesen, dass die Pricewater-
houseCoopers AG die Rechnungsprüfungsgesellschaft von 
Alperia AG und der Alperia Gruppe ist.

Bozen, 30. März 2023 
Vorstandsvorsitzende 
Kröss Flora Emma
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Konsolidierte Bilanz (Vermögens- und Finanzlage) (in TEUR)

Anmerkungen Zum 31/12/2022 Zum 31/12/2021

AKTIVA

Langfristige Vermögenswerte

Konzessionen  9.1 455.208 457.730

Geschäftswert  9.1 106.576 83.110

Sonstige immaterielle Vermögenswerte  9.1 5.588 35.624

Sachanlagen 9.2 1.067.262 976.898

Beteiligungen 9.3 36.575 37.405

Vorgezogene Steueransprüche 9.4 153.319 104.195

Sonstige Forderungen und sonstige langfristige Vermögenswerte  9.5 45.577 76.145

Summe langfristige Vermögenswerte 1.870.105 1.771.106

Umlaufvermögen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  9.6 873.773 586.901

Vorräte  9.7 183.591 78.885

Liquide Mittel  9.8 251.097 79.385

Sonstige Forderungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte im Finanzbereich  9.9 278.307 294.688

Summe der kurzfristigen Vermögenswerte 1.586.768 1.039.860

Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte und aufzugebende Geschäftsbereiche  9.10 14.455 16.113

SUMME DER AKTIVA 3.471.328 2.827.078

Gesellschaftskapital 9.11 750.000 750.000

SONSTIGE RÜCKLAGEN 9.11 (2.270) 95.945

Gewinnvortrag (Verlustvortrag) 9.11 98.511 50.530

Betriebsergebnis der Gruppe 9.11 60.819 79.549

Summe Konzerneigenkapital 907.059 976.024

Fremdkapital 9.11 26.181 26.720

Summe Konzerneigenkapital 933.240 1.002.744

PASSIVA

Langfristige Verbindlichkeiten

Rückstellung für Risiken und Aufwendungen  9.12 70.923 51.252

Sozialleistungen an Arbeitnehmer  9.13 11.887 13.767

Passive latente Steuern  9.4 119.062 125.160

Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken und sonstigen Kreditgebern  9.14 919.440 847.766

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten  9.15 67.457 57.804

Summe langfristige Verbindlichkeiten 1.188.769 1.095.749

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9.16 474.078 440.342

Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken und sonstigen Kreditgebern 9.14 808.256 233.704

Kurzfristige Steuerverbindlichkeiten 9.17 14.083 0

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 9.15 50.417 52.052

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 1.346.833 726.097

Zur Veräußerung bestimmte Passiva und aufzugebende Geschäftsbereiche  9.10 2.485 2.488

SUMME PASSIVA UND EIGENKAPITAL 3.471.328 2.827.078
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Konsolidierte Gewinn-und-Verlust-Rechnung (in TEUR)

Anmerkungen 2022 2021

Erträge (EUR) 10.1 3.602.277 1.976.559

Sonstige Erlöse und Erträge 10.2 35.620 106.266

Summe sonstige Erlöse und Erträge 3.637.898 2.082.825

Kosten für Roh-, Betriebsstoffe und Waren 10.3 (2.752.453) (1.091.134)

Aufwendungen für Dienstleistungen  10.4 (511.436) (659.916)

Personalaufwand 10.5 (78.636) (71.792)

Abschreibungen, Rückstellungen und Wertberichtigungen  10.6 (142.413) (126.045)

(davon Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen) (6.764) (482)

Gewinn/(Verlust) aus der Messung der Beteiligungsanteile, die an verbundenen Ge-
sellschaften und Joint Ventures gehalten werden, zum Fair Value 10.7 0 0 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 10.8 (11.665) (11.498)

Nettoerträge/(-aufwand) aus derivativen Finanzinstrumenten auf Commodities 10.9 (11.741) 2.208

Summe Aufwendungen (3.508.344) (1.958.177)

Betriebsergebnis 129.554 124.648

Bewertungsergebnis der Beteiligungen  10.10 (2.172) (1.529)

Erträge im Finanzbereich  10.11 7.530 6.151

Aufwand im Finanzbereich  10.11 (31.174) (19.832)

(davon Wertberichtigungen von Forderungen im Finanzbereich) 0 (12)

Finanzergebnis (25.816) (15.210)

Ergebnis vor Steuern 103.738 109.439

Steuern 10.12 (41.699) (39.129)

Nettoergebnis (A) der fortgeführten Geschäftsbereiche 62.039 70.309

Aufzugebende Geschäftsbereiche 10.13 (325) 9.828

Nettoergebnis (B) der aufzugebenden Geschäftsbereiche 10.10 (325) 9.828

Konsolidiertes Betriebsergebnis 61.714 80.138

davon auf die Gruppe entfallend / davon auf Dritte entfallend 60.819 / 896 79.549 / 588

Konsolidierte Gewinn-und-Verlust-Rechnung insgesamt (in TEUR) 2022 2021

Konsolidiertes Betriebsergebnis (A) 61.714 80.138

Komponenten der Gewinn-und-Verlust-Rechnung, die zu einem späteren Zeitpunkt in die Gewinn-und-Verlust-Rechnung um-
gegliedert werden können (steuerbereinigt)

Gewinn/(Verlust) an Cash-Flow-Hedge-Instrumenten (102.673) (133.319)

Summe Komponenten der Gewinn-und-Verlust-Rechnung, die zu einem späteren Zeitpunkt in 
die Gewinn-und-Verlust-Rechnung umgegliedert werden können (B)

(102.673) (133.319)

Komponenten der Gewinn-und-Verlust-Rechnung, die nicht zu einem späteren Zeitpunkt in die Gewinn-und-Verlust-Rechnung 
umgegliedert werden können (steuerbereinigt)

Versicherungsmathematischer Gewinn/(Verlust) für leistungsorientierte Pläne von Sozialleis-
tungen an Arbeitnehmer

1.267 577

Summe Komponenten der Gewinn-und-Verlust-Rechnung, die zu einem späteren  
Zeitpunkt nicht in die Gewinn-und-Verlust-Rechnung umgegliedert werden können (C)

1.267 577

Summe sonstiger nicht in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung erfasster Gewinne  
(Verluste), bereinigt um die steuerlichen Auswirkungen (B) + (C)

(101.406) (132.742)

Summe Gesamtergebnis (A)+(B)+(C) (39.691) (52.604)

davon auf die Gruppe entfallend / davon auf Dritte entfallend (40.642) / 951 (53.209) / 605
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Aufstellung der Veränderungen des konsol. Eigenkapitals zum 31/12/2021 

(Werte in TEUR) Anmerkungen
Gesellschafts-

kapital
Gesetzliche 

Rücklage

Rücklage 
gem. Art. 5.4.2 

Rahmenver-
einbarung

Rücklage First 
Time Adoption

Cashflow-
Hedge- 

Rücklage

Rücklage IAS 
19

Sonstige 
Rücklagen 

konsolidiert

Gewinnvortrag 
(Verlustvor-

trag)

Betriebs-
ergebnis

Eigenkapital 
des Konzerns

Fremdkapital
Konsolidiertes 

Eigenkapital

Zum 31. Dezember 2020 750.000 76.231 32.151 (9.972) 4.373 (4.595) 147.734 25.319 60.037 1.081.279 29.671 1.110.950

Verwendung des Jahresüberschussanteils 
2020 für Dividenden

0 1.526 0 0 0 0 0 25.211 (60.037) (33.300) (1.919) (35.219)

Eigenkapital nach Beschluss zur Verwendung 
des Nettojahrergebnisses

750.000 77.757 32.151 (9.972) 4.373 (4.595) 147.734 50.530 0 1.047.979 27.752 1.075.731

Veränderung der Cashflow-Hedge-Rücklage 0 0 0 0 (133.297) 0 0 0 0 (133.297) (22) (133.319)

Veränderung der Rücklage IAS 19 6.13 0 0 0 0 0 535 0 0 0 535 42 577

Änderungen des Konsolidierungskreises 2.3 0 0 0 0 0 0 (19.733) 0 0 (19.733) (1.640) (21.373)

Sonstige Veränderungen 0 0 0 0 0 0 991 0 0 991 0 991

Ergebnis der Gewinn-und-Verlust-Rechnung 
der Gruppe und konsolidiert

0 0 0 0 0 0 0 0 79.549 79.549 588 80.138

Zum 31. Dezember 2021 750.000 77.757 32.151 (9.972) (128.924) (4.060) 128.992 50.530 79.549 976.025 26.720 1.002.744

Die im Lauf des Geschäftsjahrs 2021 pro Aktie beschlossene Dividende belief sich auf 0,04440 Euro.

Aufstellung der Veränderungen des konsol. Eigenkapitals zum 31/12/2022

(Werte in TEUR) Anmerkungen
Gesellschafts-

kapital
Gesetzliche 

Rücklage

Rücklage 
gem. Art. 5.4.2 

Rahmenver-
einbarung

Rücklage First 
Time Adoption

Cashflow-
Hedge- 

Rücklage

Rücklage IAS 
19

Sonstige 
Rücklagen 

konsolidiert

Gewinnvortrag 
(Verlustvor-

trag)

Betriebs-
ergebnis

Eigenkapital 
des Konzerns

Fremdkapital
Konsolidiertes 

Eigenkapital

Zum 31. Dezember 2021 750.000 77.757 32.151 (9.972) (128.924) (4.060) 128.992 50.530 79.549 976.025 26.720 1.002.744

Verwendung des Jahresüberschussanteils 
2021 für Dividenden

0 1.569 0 0 0 0 0 47.981 (79.549) (30.000) (101) (30.101)

Eigenkapital nach Beschluss zur Verwendung 
des Nettojahrergebnisses

750.000 79.326 32.151 (9.972) (128.924) (4.060) 128.992 98.511 0 946.025 26.619 972.643

Veränderung der Cashflow-Hedge-Rücklage 0 0 0 0 (102.673) 0 0 0 0 (102.673) 0 (102.673)

Veränderung der Rücklage IAS 19 6.13 0 0 0 0 0 1.212 0 0 0 1.212 55 1.267

Änderungen des Konsolidierungskreises 2.3 0 0 0 0 0 0 1.686 0 0 1.686 (1.389) 297

Sonstige Veränderungen 0 0 0 0 0 0 (9) 0 0 (9) 0 (9)

Ergebnis der Gewinn-und-Verlust-Rechnung 
der Gruppe und konsolidiert

0 0 0 0 0 0 0 0 60.819 60.819 896 61.714

Zum 31. Dezember 2022 750.000 79.326 32.151 (9.972) (231.597) (2.848) 130.669 98.511 60.819 907.059 26.181 933.240

Die im Lauf des Geschäftsjahrs 2022 pro Aktie beschlossene Dividende belief sich auf 0,04000 Euro.

GEWINN JE AKTIE

Der Gewinn je Aktie wird ermittelt, indem das Jahresergebnis durch die Anzahl der zum 31. Dezember 2022 in Umlauf be-
findlichen Stammaktien der Muttergesellschaft geteilt wird.Jahresergebnis des Konzerns (TEUR): 60.819 
Zahl der Stammaktien (in Tausenden): 750.000 
Gewinn je Aktie und verwässert: 0,0811
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Aufstellung der Veränderungen des konsol. Eigenkapitals zum 31/12/2021 

(Werte in TEUR) Anmerkungen
Gesellschafts-

kapital
Gesetzliche 

Rücklage

Rücklage 
gem. Art. 5.4.2 

Rahmenver-
einbarung

Rücklage First 
Time Adoption

Cashflow-
Hedge- 

Rücklage

Rücklage IAS 
19

Sonstige 
Rücklagen 

konsolidiert

Gewinnvortrag 
(Verlustvor-

trag)

Betriebs-
ergebnis

Eigenkapital 
des Konzerns

Fremdkapital
Konsolidiertes 

Eigenkapital

Zum 31. Dezember 2020 750.000 76.231 32.151 (9.972) 4.373 (4.595) 147.734 25.319 60.037 1.081.279 29.671 1.110.950

Verwendung des Jahresüberschussanteils 
2020 für Dividenden

0 1.526 0 0 0 0 0 25.211 (60.037) (33.300) (1.919) (35.219)

Eigenkapital nach Beschluss zur Verwendung 
des Nettojahrergebnisses

750.000 77.757 32.151 (9.972) 4.373 (4.595) 147.734 50.530 0 1.047.979 27.752 1.075.731

Veränderung der Cashflow-Hedge-Rücklage 0 0 0 0 (133.297) 0 0 0 0 (133.297) (22) (133.319)

Veränderung der Rücklage IAS 19 6.13 0 0 0 0 0 535 0 0 0 535 42 577

Änderungen des Konsolidierungskreises 2.3 0 0 0 0 0 0 (19.733) 0 0 (19.733) (1.640) (21.373)

Sonstige Veränderungen 0 0 0 0 0 0 991 0 0 991 0 991

Ergebnis der Gewinn-und-Verlust-Rechnung 
der Gruppe und konsolidiert

0 0 0 0 0 0 0 0 79.549 79.549 588 80.138

Zum 31. Dezember 2021 750.000 77.757 32.151 (9.972) (128.924) (4.060) 128.992 50.530 79.549 976.025 26.720 1.002.744

Die im Lauf des Geschäftsjahrs 2021 pro Aktie beschlossene Dividende belief sich auf 0,04440 Euro.

Aufstellung der Veränderungen des konsol. Eigenkapitals zum 31/12/2022

(Werte in TEUR) Anmerkungen
Gesellschafts-

kapital
Gesetzliche 

Rücklage

Rücklage 
gem. Art. 5.4.2 

Rahmenver-
einbarung

Rücklage First 
Time Adoption

Cashflow-
Hedge- 

Rücklage

Rücklage IAS 
19

Sonstige 
Rücklagen 

konsolidiert

Gewinnvortrag 
(Verlustvor-

trag)

Betriebs-
ergebnis

Eigenkapital 
des Konzerns

Fremdkapital
Konsolidiertes 

Eigenkapital

Zum 31. Dezember 2021 750.000 77.757 32.151 (9.972) (128.924) (4.060) 128.992 50.530 79.549 976.025 26.720 1.002.744

Verwendung des Jahresüberschussanteils 
2021 für Dividenden

0 1.569 0 0 0 0 0 47.981 (79.549) (30.000) (101) (30.101)

Eigenkapital nach Beschluss zur Verwendung 
des Nettojahrergebnisses

750.000 79.326 32.151 (9.972) (128.924) (4.060) 128.992 98.511 0 946.025 26.619 972.643

Veränderung der Cashflow-Hedge-Rücklage 0 0 0 0 (102.673) 0 0 0 0 (102.673) 0 (102.673)

Veränderung der Rücklage IAS 19 6.13 0 0 0 0 0 1.212 0 0 0 1.212 55 1.267

Änderungen des Konsolidierungskreises 2.3 0 0 0 0 0 0 1.686 0 0 1.686 (1.389) 297

Sonstige Veränderungen 0 0 0 0 0 0 (9) 0 0 (9) 0 (9)

Ergebnis der Gewinn-und-Verlust-Rechnung 
der Gruppe und konsolidiert

0 0 0 0 0 0 0 0 60.819 60.819 896 61.714

Zum 31. Dezember 2022 750.000 79.326 32.151 (9.972) (231.597) (2.848) 130.669 98.511 60.819 907.059 26.181 933.240

Die im Lauf des Geschäftsjahrs 2022 pro Aktie beschlossene Dividende belief sich auf 0,04000 Euro.
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Konsolidierte Kapitalflussrechnung (in TEUR) Anmerkungen 2022 2021

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit

Ergebnis vor Steuern 103.413 119.267

Fortgeführte Geschäftsbereiche 103.738 109.439

Aufzugebende Geschäftsbereiche (325) 9.828

Berichtigungen, um das Erg. vor Steuern an den Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten anzugleichen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 10.6 106.678 104.797

Nettorückstellungen in Fonds und Abschreibung der Sachanlagen und immateriel-
len Vermögenswerte nach den Wiederaufwertungen

10.6 36.229 5.055

(Nettogewinne) Nettoverluste aus Veräußerungen von Sach- und Finanzanlagen 10.2-10.8 1.749 1.272

(Veräußerungsgewinne) Veräußerungsverluste netto aus aufzugebenden Geschäftsber. 0 (9.691)

Rückstellung für uneinbringliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 10.6 6.764 482

Bewertungsergebnis der Beteiligungen in der GuV 10.9 0 1.530

Wechselkurseffekt 10.10 (10) 7

Aufwand/(Erträge) im Finanzbereich netto 10.10 23.654 13.674

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit vor den Veränderungen des Umlaufvermögens 175.064 117.124

Veränderungen des Umlaufvermögens    

Vorräte  9.7 (104.705) (40.522)

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen 9.4-9.6, 9.9, 9.10 (389.473) (420.452)

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten 9.15- 9.17 (28.858) 202.502

Cashflow aus der Veränderung des Umlaufvermögens (523.036) (258.472)

Inanspruchnahme des Fonds für Risiken und Aufwendungen 9.12 (14.138) (9.532)

Inanspruchnahme des Fonds für Vergünstigungen für Arbeitnehmer 9.13 (1.530) (1.232)

Bezahlte Nettofinanzierungskosten (20.102) (10.976)

Durch die betriebliche Tätigkeit (A) generierter (absorbierter) Cashflow (280.329) (43.821)

davon aufzugebende Geschäfte 817 77

Durch die Investitionstätigkeit absorbierter Cashflow

Sachanlagen, immaterielle Vermögensgegenstände und Finanzanlagen (ein-
schließlich Margin-Konto Derivate und Einlagen für Derivatgeschäfte)

9.1, 9.2 (143.467) (307.826)

Nettoinvestitionen in Unternehmen (oder Unternehmenszweige) abzüglich der 
erworbenen flüssigen Mittel

(22.704) 0

Cashflow aus der Veräußerungstätigkeit

Sachanlagen, immaterielle Vermögensgegenstände und Finanzanlagen 9.1-9.3 4.068 15.608

Durch die Investitionstätigkeit generierter (absorbierter) Cashflow (B) (162.103) (292.218)

davon aufzugebende Geschäfte 0 0

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

Veränderung der Nettofinanzverbindlichkeiten 642.831 282.068

Dividendenausschüttungen 9.14 (30.101) (35.219)

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (C) 612.729 246.849

davon aufzugebende Geschäfte 0 0

Netto-Cashflow des Geschäftsjahrs (A+B+C) 170.297 (89.190)

davon aufzugebende Geschäfte 817 77

Liquide Mittel zu Beginn des Geschäftsjahrs 79.385 168.576

Liquide Mittel aus den Akquisegeschäften laut Abschn. „2.4 Vom Rechnungslegungsstandard IFRS 
3 vorgeschriebene Informationen“ in den Erläuterungen

1.415 0

Liquide Mittel am Ende des Geschäftsjahrs 251.097 79.385
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Erläuterungen

1. Allgemeine Hinweise

Die Muttergesellschaft Alperia AG („Gesellschaft“ oder „Al-
peria“ oder „Muttergesellschaft“) ist eine Gesellschaft, die 
in Italien gegründet und ansässig und nach der Rechtsord-
nung der Italienischen Republik organisiert ist und ihren Sitz 
in Bozen, Zwölfmalgreiener Straße 8, hat. 

Zum 31. Dezember 2022 war die Aufstellung des Gesell-
schaftskapitals der Gesellschaft so, wie in der nachfolgen-
den Tabelle dargestellt:

Beschreibung Zahl der Aktien Nennwert (TEUR) % des Grundkapitals

Autonome Provinz Bozen 347.852.466 347.852 46,38%

Gemeinde Bozen 157.500.000 157.500 21,00%

Gemeinde Meran 157.500.000 157.500 21,00%

Selfin GmbH 87.147.534 87.148 11,62%

Summe 750.000.000 750.000 100,00%

Alperia und die von ihr abhängigen Gesellschaften („Alperia 
Gruppe“, „Gruppe“ oder „Konzern“) waren im Lauf des Jahres 
2022 in fünf verschiedenen Geschäftsbereichen tätig, die im 
Folgenden aufgeführt sind:

 - Produktion (Wasserkraft und Photovoltaik);

 - Verkauf und Trading (Strom, Erdgas, Wärme und ver-
schiedene Dienstleistungen);

 - Netze (Verteilung und Übertragung von Strom, Vertei-
lung von Erdgas);

 - Wärme und Services (Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen, 
Fernheizwerke und Biomassekraftwerke);

 - Smart Region (Geschäftsbereiche Smart Land, Photovol-
taik und Energieeffizienz).

Aktionäre von Alperia

46,38% Autonome Provinz Bozen

21% Gemeinde Bozen

21% Gemeinde Meran

11,62% Selfin GmbH
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2.  Zusammenfassung der wichtigsten angewandten 
Rechnungslegungsstandards

Nachstehend sind die wichtigsten Kriterien und Grundsätze 
aufgeführt, die bei der Aufstellung und Erstellung des kon-
solidierten Jahresabschlusses des Konzerns („konsolidierter 
Abschluss“) angewandt wurden. Diese Rechnungslegungs-
standards wurden kohärent für die in diesem Dokument 
vorgestellten Zeiträume angewandt.

2.1 Grundlage für die Erstellung

Mit der Europäischen Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 
vom 19. Juli 2002 wurde ab dem Geschäftsjahr 2005 die 
verpflichtende Anwendung der International Financial Re-
porting Standards („FRS“) eingeführt, die vom International 
Accounting Standards Board („IASB“) herausgegeben und 
von der Europäischen Union („EU IFRS“ oder „internationale 
Rechnungslegungsstandards“) zur Erstellung der Jahres-
abschlüsse von Gesellschaften angewandt werden, deren 
Kapitalanteile und/oder Anleihen an einem geregelten 
Markt in der Europäischen Gemeinschaft notiert sind. Am 23. 
Juni 2016 beschloss die Gesellschaft ein Anleihenemissions-
programm mit der Bezeichnung „Euro Medium Term Note 
Programm“ („EMTN“), das an der irischen Börse mit einem 
Höchstbetrag von 600 Mio. Euro notiert ist. Am 27. Juni 2016 
emittierte die Gesellschaft die ersten beiden Tranchen der 
Anleihen mit einem Nennwert von 125 Mio. bzw. 100 Mio. 
Euro, die am 30. Juni 2016 zum Handel zugelassen wurden. 
Am 23. Dezember 2016 emittierte die Gesellschaft die dritte 
Tranche der Anleihen zu einem Nennwert von 150 Mio. Euro. 
Im Lauf des Jahres 2017 emittierte die Gesellschaft schließ-
lich die vierte Tranche der Anleihen zu einem Wert von 935 
Mio. NOK. 

Damit hat Alperia seit 2016 den Status eines Unternehmens 
von öffentlichem Interesse und ist somit zur Erstellung des 
Jahresabschlusses und des konsolidierten Abschlusses ge-
mäß den EU-IFRS verpflichtet.

Die Gesellschaft fällt dagegen nicht unter den Anwen-
dungsbereich der Richtlinie 2013/50/EU und ist daher nicht 
verpflichtet, ihren konsolidierten Abschluss im ESEF-Format 
(European Single Electronic Format) aufzustellen, da sie 
Anleihen mit einem Einheitsnennwert von mindestens 100 
TEUR gemäß der Richtlinie 2004/109/EG in der von Irland in 
seiner Eigenschaft als von der Gesellschaft gewähltem Mit-
gliedstaat umgesetzten Fassung emittiert.

Der vorliegende konsolidierte Abschluss wurde nach den 
internationalen Rechnungslegungsstandards und im Hin-
blick auf die Fortführung des Unternehmens erstellt.

Es wird darauf hingewiesen, dass unter EU-IFRS alle „Inter-
national Financial Reporting Standards“, alle „International 
Accounting Standards“ (IAS), alle Auslegungen des „Inter-
national Reporting Interpretations Commitee“ (IFRIC), vorher 
als „Standing Interpretations Commitee“ bezeichnet, zu ver-
stehen sind, die zum Zeitpunkt der Feststellung des konsoli-
dierten Abschlusses von der Europäischen Union nach dem 
von der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 vorgesehenen 
Verfahren übernommen wurden.  

Der vorliegende konsolidierte Jahresabschluss wurde auf 
der Grundlage des besten Kenntnisstands der interna-
tionalen Rechnungslegungsvorschriften und unter Be-
rücksichtigung der besten einschlägigen Literatur erstellt. 
Etwaige zukünftige Orientierungen und Aktualisierungen 
im Hinblick auf die Auslegung werden sich in den folgenden 
Geschäftsjahren nach den jeweils von den entsprechenden 
Rechnungslegungsstandards vorgesehenen Modalitäten 
niederschlagen. 

Dieser Entwurf des konsolidierten Jahresabschlusses wird 
dem Vorstand der Gesellschaft am 30. März 2023 sowie dem 
Aufsichtsrat von Alperia AG am 8. Mai 2023 zur Feststellung 
vorgelegt.

2.2 Rechnungsaufstellungen

2.2.1 Form und Inhalt der Rechnungsaufstellungen

Im Hinblick auf die Form und den Inhalt der konsolidierten 
Rechnungsaufstellungen ging die Gruppe wie folgt vor:

i) die Aufstellung betreffend die Vermögens- und Finan-
zlage weist die kurzfristigen und langfristigen Aktiva 
separat aus, was auch für die kurzfristigen und langfri-
stigen Verbindlichkeiten gilt;

ii) in der Aufstellung der konsolidierten Gewinn-und-Ver-
lust-Rechnung sind Aufwand und Erträge nach ihrer Art 
klassifiziert;

iii) die Aufstellung der konsolidierten Gesamtergebni-
srechnung umfasst außer dem Jahresüberschuss auch 
die Veränderungen des Eigenkapitals, welche sich auf 
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wirtschaftliche Positionen beziehen und gemäß den 
internationalen Rechnungslegungsstandards au-
sdrücklich unter den Bestandteilen des Eigenkapitals 
ausgewiesen werden müssen. Diese Aufstellung wird 
als „sonstiges Ergebnis“ oder OCI (Other Comprehensive 
Income) bezeichnet; 

iv) die konsolidierte Kapitalflussrechnung wird nach der 
indirekten Methode dargestellt;

v) Aufstellung der Bewegung des Konzerneigenkapitals 
und des konsolidierten Eigenkapitals.

Diese Aufstellungen stellen die Wirtschafts-, Vermögens- 
und Finanzlage der Gruppe am besten dar. 

Dieser Jahresabschluss wurde in Euro aufgestellt, der von 
der Gruppe genutzten Währung. Die in den Bilanzschemata 
sowie den Detailtabellen im Anhang aufgeführten Werte 
sind vorbehaltlich anderweitiger Angaben in TEUR ausge-
wiesen.

Der konsolidierte Abschluss unterliegt einer Rechnungsprü-
fung durch die Rechnungsprüfungsgesellschaft Pricewater-
houseCoopers AG, dem Rechnungsprüfer der Gesellschaft 
und der Gruppe.

2.2.2  Darstellungsmethode der Finanzinformationen

Dieser konsolidierte Abschluss ermöglicht keinen vollstän-
digen Vergleich der Vermögens- und Wirtschaftssalden zum 
31. Dezember 2022 mit denen des Vorjahrs aufgrund der 
Änderungen des Konsolidierungskreises der Gruppe, die im 
Abschnitt „2.3 Konsolidierungskreis und dessen Veränderun-
gen“ dieser Erläuterungen beschrieben sind.

2.3 Konsolidierungskreis und dessen Veränderungen

Der konsolidierte Abschluss umfasst die Vermögens- und 
Wirtschaftslage der Muttergesellschaft Alperia AG für das 
Geschäftsjahr 2022 sowie ihrer abhängigen Gesellschaften. 
Diese Jahresabschlüsse wurden ggf. berichtigt, um sie an 
die Rechnungslegungsstandards der Muttergesellschaft 
anzupassen.

Die Gesellschaftsstruktur der Alperia Gruppe zum 31. De-
zember 2022 ist in Anlage A zu diesem Dokument aufge-
führt.

Gemäß der Erläuterung im Lagebericht sind 2022 die 
folgenden den Konsolidierungskreis betreffenden Transak-
tionen zu verzeichnen:

 - Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung in Höhe von 
90 % der Stimmrechte an den Gesellschaften Fintel Gas 
e Luce S.r.l. sowie Fintel Reti S.r.l., die im Rahmen eines 
einzigen gemeinschaftlichen Geschäfts erfolgte und mit 
Urkunde vom 5. Jänner 2022 förmlich zustande kam;

 - Übernahme aller Anteile an den Gesellschaften Solar 
Total Italia S.r.l. und Solart S.r.l. im Rahmen eines ein-
zigen gemeinschaftlichen Geschäfts, die mit Urkunde 
vom 30. Dezember 2021 förmlich zustande kam und am 
1. Jänner 2022 rechtswirksam wurde.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Lauf des ersten Halb-
jahrs 2022 zudem die restlichen 30 % der Anteile an der 
Alperia SUM GmbH übernommen wurden, einer Gesellschaft 
die anschließend durch Aufnahme in die Alperia Smart 
Services GmbH verschmolzen wurde.

Die komplette Liste der zum 31. Dezember 2022 unter den 
Konsolidierungskreis fallenden Gesellschaften unter Angabe 
der zur Aufstellung des konsolidierten Abschlusses heran-
gezogenen Konsolidierungsmethode ist in Anhang B zu 
diesem Dokument aufgeführt. 

Anhang C enthält dagegen die Informationen zu den 
relevanten, mit der Equity-Methode bewerteten Tochter-
gesellschaften, die gemäß § B12 ff. des internationalen 
Rechnungslegungsstandards IFRS 12 verlangt werden (es 
wird darauf hingewiesen, dass die in diesem Anhang ent-
haltenen Daten den Jahresabschlüssen zum 31. Dezember 
2022 der Tochtergesellschaften entnommen wurden).

2.4  Vom Rechnungslegungsgrundsatz IFRS 3 vorgeschrie-
bene Informationen

2.4.1  Erwerb von Anteilen an der Fintel Gas e Luce S.r.l. 
und der Fintel Reti S.r.l.

Im Zuge der Übernahme des Mehrheitsanteils der beiden 
gegenständlichen Gesellschaften wurden gemäß IFRS 3 im 
Jahresabschluss der Alperia Gruppe langfristige Vermögens-
werte in Höhe von 23.140 TEUR (die sich vorwiegend auf 
einen Geschäftswert von 21.520 TEUR und auf Forderungen 
im Finanzbereich beziehen), kurzfristige Vermögenswerte 
in Höhe von 25.969 TEUR (die im Wesentlichen auf Forde-
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rungen aus Lieferungen und Leistungen sowie liquide Mittel 
zurückzuführen sind), kurzfristige Verbindlichkeiten in Höhe 
von 27.368 EUR (die vorwiegend aus Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen bestehen) sowie langfristige 
Verbindlichkeiten in Höhe von 2.978 TEUR (die im Wesent-
lichen aus Verbindlichkeiten im Finanzbereich bestehen) 
bilanziert.

Es wird darauf hingewiesen, dass in der konsolidierten GuV 
der Alperia Gruppe zum 31. Dezember 2022 Erlöse und sons-
tige Erträge vor der Bereinigung durch die Konsolidierung 
enthalten sind, von denen 55.748 TEUR auf die übernomme-
nen Gesellschaften, 55.665 TEUR auf den Betriebsaufwand 
sowie auf einen Reingewinn von 54 TEUR zurückzuführen 
sind.

2.4.2  Übernahme der Beteiligungen an der Solar Total 
Italia und der Solar S.r.l.

Im Zuge des genannten Geschäfts wurden gemäß IFRS 3 
im Jahresabschluss der Alperia Gruppe langfristige Ver-
mögenswerte in Höhe von 2.716 TEUR (die sich vorwie-
gend auf einen Geschäftswert von 2.477 TEUR beziehen), 
kurzfristige Vermögenswerte in Höhe von 759 TEUR (die im 
Wesentlichen auf Vorräte, Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen sowie auf liquide Mittel zurückzuführen 
sind), kurzfristige Verbindlichkeiten in Höhe von 1.083 EUR 
(die vorwiegend aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen und Verbindlichkeiten gegenüber Banken 
bestehen) sowie langfristige Verbindlichkeiten in Höhe von 
220 TEUR bilanziert.

Es wird darüber hinaus darauf hingewiesen, dass in der 
konsolidierten GuV der Alperia Gruppe zum 31. Dezember 
2022 Erlöse und sonstige Erträge vor der Bereinigung durch 
die Konsolidierung enthalten sind, von denen 1.331 TEUR 
auf die übernommenen Gesellschaften, 1.832 TEUR auf 
Betriebsaufwand sowie einen Nettoverlust von 398 TEUR 
zurückzuführen sind.

2.5 Konsolidierungsgrundsätze

Nachstehend sind die Kriterien aufgeführt, welche die Grup-
pe zur Festlegung des Konsolidierungskreises angewandt 
hat, sowie die entsprechenden Konsolidierungsgrundsätze.

Abhängige Unternehmen

Abhängige Unternehmen sind jene, die von der Gruppe 
beherrscht werden. Die Gruppe beherrscht eine Gesellschaft, 
wenn er der Veränderlichkeit der Ergebnisse der Gesellschaft 
ausgesetzt ist und durch seine Kontrolle über die Gesell-
schaft einen maßgeblichen Einfluss auf deren Ergebnisse 
ausüben kann. Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, 
dass eine Kontrolle vorliegt, wenn die Gesellschaft unmittel-
bar oder mittelbar mehr als die Hälfte der Stimmrechte hält, 
wobei auch die potenziellen oder wandelbaren Stimmrech-
te berücksichtigt werden.

Alle abhängigen Unternehmen werden mit der integralen 
Methode ab dem Zeitpunkt konsolidiert, an dem die Kontrol-
le auf die Gruppe übertragen wurde. Aus der Konsolidierung 
ausgeschlossen werden sie dagegen ab dem Zeitpunkt, an 
dem diese Kontrolle wegfällt.

Die Gruppe wendet die zur Bilanzierung der Unternehmens-
zusammenschlüsse die Acquisition Method (Erwerbsmetho-
de) an. Nach dieser Methode gilt Folgendes:

i) das in einen Unternehmenszusammenschluss übertrag-
ene Entgelt wird zum Fair Value bewertet. Dieser erre-
chnet sich als Summe der beizulegenden Zeitwerte der 
von der Gruppe zum Erwerbszeitpunkt übertragenen 
Aktiva und übernommenen Passiva und der im Tausch 
für die erworbene Unternehmenskontrolle emittierten 
Kapitalinstrumente. Die bei der Transaktion anfallenden 
Nebenaufwendungen werden in der Gewinn-und-Ver-
lust-Rechnung zu dem Zeitpunkt, an dem sie bestritten 
werden, erfasst;

ii) die übernommenen identifizierbaren Aktiva und die 
übernommenen Passiva werden zum Erwerbszeitpunkt 
zum Fair Value erfasst, den sie zum Erwerbszeitpunkt 
aufweisen. Eine Ausnahme gilt für die latenten Steue-
ransprüche und -verbindlichkeiten im Zusammenhang 
mit Leistungen an die Arbeitnehmer, die Verbindlichkei-
ten oder Kapitalinstrumente in Bezug auf Zahlungen, 
die auf Aktien des übernommenen Unternehmens 
basieren, oder auf Zahlungen, die auf Aktien der Gruppe 
basieren, die als Ersatz für Verträge des übernomm-
enen Unternehmens emittiert wurden, sowie für zur 
Veräußerung bestimmter Vermögenswerte (oder Grup-
pen von Aktiva und Passiva), die dagegen nach dem 
Grundsatz der Periodenabgrenzung bewertet werden;
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iii) der Geschäftswert wird als der Überschuss zwischen der 
Summe der in den Unternehmenszusammenschluss üb-
ertragenen Vergütungen, dem Wert des Fremdkapitals 
und dem Fair Value der etwaigen, zuvor am übernomm-
enen Unternehmen gehaltenen Beteiligungen im Ver-
gleich zum Fair Value der zum Erwerbszeitpunkt übern-
ommenen Nettoaktiva und Passiva ermittelt. Übersteigt 
der Wert der zum Erwerbszeitpunkt übernommenen 
Nettoaktiva und Passiva die Summe der übertragenen 
Vergütungen, des Werts des Fremdkapitalanteils und 
des Fair Value der etwaigen, zuvor am übernommenen 
Unternehmen gehaltenen Beteiligungen, so wird dieser 
Überschuss unmittelbar in der Gewinn-und-Verlust-Re-
chnung als Ertrag aus der abgeschlossenen Transaktion 
erfasst;

iv) etwaige Vergütungen, die von im Vertrag über den 
Unternehmenszusammenschluss vorgesehenen Bedin-
gungen abhängig gemacht werden, werden mit dem 
Fair Value zum Erwerbszeitpunkt angesetzt und zwecks 
der Ermittlung des Geschäftswerts in den Wert der in 
den Unternehmenszusammenschluss übertragenen 
Vergütungen eingerechnet.

Bei Unternehmenszusammenschlüssen, die in Phasen 
erfolgten, wird die ehemals am übernommenen Unterneh-
men gehaltene Beteiligung zum Zeitpunkt der Übernahme 
der Kontrolle zum Fair Value neu bewertet, und der sich 
ergebende etwaige Gewinn oder Verlust wird in der Gewinn- 
und Verlustrechnung erfasst. 

Sind die Anfangswerte eines Unternehmenszusammen-
schlusses am Bilanzstichtag, an dem der Zusammenschluss 
erfolgt, unvollständig, bilanziert der Konzern in seinem 
konsolidierten Abschluss die vorläufigen Werte der Elemen-
te, für welche die Bilanzierung nicht abgeschlossen werden 
kann. Diese vorläufigen Werte werden in der Bewertungs-
periode um die neu erlangten Informationen über zum 
Erwerbszeitpunkt bestehende Fakten und Umstände – die 
sich, wenn sie bekannt gewesen wären, auf den Wert der zu 
diesem Zeitpunkt ausgewiesenen Aktiva und Passiva aus-
gewirkt hätten – berichtigt.

Joint arrangements

Die Gruppe wendet bei der Bewertung der Vereinbarungen 
über die gemeinsame Kontrolle den IFRS 11 an. Nach IFRS 11 
kann eine Vereinbarung über eine gemeinsame Kontrolle 

auf der Grundlage einer substanziellen Analyse der Rechte 
und Pflichten der Parteien entweder als Joint Operation 
oder als Joint Venture klassifiziert werden. Bei Joint Ventures 
handelt es sich um Vereinbarungen mit gemeinschaftlicher 
Kontrolle, bei denen die Parteien (Joint Venturers), wel-
che die gemeinsame Kontrolle ausüben, u. a. Ansprüche 
am Nettovermögen der Vereinbarung, besitzen. Bei Joint 
Operations handelt es sich um Vereinbarungen über die 
gemeinsame Kontrolle, bei denen jede Partei Ansprüche 
an den Vermögenswerten besitzt und die Verpflichtungen 
für die vereinbarungsgegenständlichen Verbindlichkeiten 
übernimmt. Joint Ventures werden nach der Equity-Methode 
bilanziert, während die Beteiligung an Joint Operations die 
Bilanzierung der Aktiva/Passiva und des Aufwands/Ertrags 
in Verbindung mit der Vereinbarung auf Basis der jeweils 
zustehenden Rechte/Pflichten unabhängig vom jeweiligen 
Beteiligungsanteil beinhaltet.

Transaktionen in Fremdwährungen

Transaktionen in einer Fremdwährung werden zum am Tag 
der Transaktion gültigen Wechselkurs erfasst. Monetäre 
Aktiva und Passiva, die in einer Fremdwährung denomi-
niert sind, werden anschließend dem zum Zeitpunkt des 
Geschäftsjahrabschlusses geltenden Wechselkurs angepasst. 
Wechselkursdifferenzen, die sich eventuell aus Handels- und 
Finanztransaktionen ergeben, werden in der Gewinn-und-
Verlust-Rechnung unter den Posten „Aufwendungen im 
Finanzbereich“ und „Erträge im Finanzbereich“ bilanziert.

Nicht monetäre Aktiva und Passiva, die in einer Fremdwäh-
rung denominiert sind, werden zu den Anschaffungskosten 
verbucht, wobei der am Tag der Ersterfassung der Transak-
tion gültige Wechselkurs herangezogen wird.

2.6 Bewertungskriterien

Konzessionen, Geschäftswert und sonstige immaterielle 
Vermögenswerte

Konzessionen und sonstige immaterielle Vermögenswerte 
bestehen aus nicht monetären Elementen, die identifizier-
bar sind und keine physische Substanz aufweisen, die kon-
trollierbar und in der Lage sind, künftigen wirtschaftlichen 
Nutzen zu erzeugen, sowie aus dem Geschäftswert, wenn 
dieser entgeltlich erworben wurde.
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Konzessionen und sonstige immaterielle Vermögenswerte 
werden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 
erfasst, einschließlich der direkt zurechenbaren Aufwen-
dungen, um den Vermögenswert für dessen Verwendung 
vorzubereiten, bereinigt um die kumulierten Abschreibun-
gen und etwaige Wertverluste. 

Im konsolidierten Abschluss wurden die Konzessionen 
vorwiegend bei Unternehmenszusammenschlüssen in der 
Bewertung der übertragenen Aktiva zum Fair Value erfasst. 
Der Wert wird basierend auf der Laufzeit abgeschrieben. 
Zum Jahresende oder auch häufiger wird der Wert in jedem 
Fall einem Impairment Test unterzogen, um etwaige Wert-
minderungen zu erfassen. 

Bei diesem Test wird der Buchwert (Carrying Value) des 
Vermögensgegenstands oder der Gruppe von Vermögens-
gegenständen als Bestandteilen der Cash-Generating-Unit 
(CGU) mit dessen erzielbaren Wert verglichen, der sich aus 
dem größeren Wert zwischen dem Fair Value (bereinigt um 
etwaige Verkaufsaufwendungen) und dem Wert des abge-
zinsten Nettocashflows ergibt, der voraussichtlich von den 
Vermögensgegenständen oder der Gruppe von Vermögens-
gegenständen als Bestandteile des Nutzungswerts erzeugt 
wird; dieser wird für jede einzelne Anlage identifiziert, für 
die eine Konzession für die Stromerzeugung vorliegt. 

Zur Durchführung des Impairment-Tests wurden der Cash-
flow für den Zeitraum der Laufzeit der Konzession, der aus 
dem von der Gruppe erstellten Industrieplan entnommen 
wurde, sowie der voraussichtliche Restwert der Bauten und 
der während der Laufzeit der Konzession erzielten Vermö-
genswerte, welche die Gruppe bei Ablauf der Konzession 
prognostiziert, herangezogen. 

Der zur Abzinsung des Cashflows herangezogene Kapital-
kostensatz (WACC), der die Marktbewertungen der Geld-
kosten und die spezifischen Risiken des Tätigkeitsbereichs 
vor Steuern widerspiegelt, beträgt 9,7 % für den wichtigsten 
Markt des Konzerns: die Wasserkraft. 

Der aus den Unternehmenszusammenschlüssen herrühren-
de Geschäftswert wird anfänglich zum Anschaffungspreis 
zum Erwerbszeitpunkt bilanziert. Der Geschäftswert wird 
nicht abgeschrieben, sondern Prüfungen unterzogen, um 
jährlich oder häufiger, wenn besondere Ereignisse oder 
geänderte Umstände darauf hindeuten, dass ein Wertverlust 
eingetreten sein könnte, eventuelle Wertminderungen zu 
identifizieren. Nach der Ersterfassung wird der Geschäfts-

wert zu den Anschaffungsposten, bereinigt um etwaige 
akkumulierte Wertverluste, angesetzt. 

Die für die Werthaltigkeitstests bezogen auf die wichtigsten 
im konsolidierten Abschluss ausgewiesenen Geschäfts-
werte herangezogenen Kapitalkostensätze belaufen sich 
auf 11,4 % (Tätigkeiten im Bereich Wohnbauförderung und 
Energieeffizienzsteigerung) bzw. 9,4 % (Tätigkeiten im Be-
reich des Weiterverkaufs von Commodities).

Unter besonderer Bezugnahme auf „Software as a service“ 
und die Anwendungen, die mithilfe von Lösungen verwaltet 
werden, welche die Inanspruchnahme von „Infrastructure as 
a service“ beinhalten, veranlasst die Gruppe

 - die Aktivierung der Kosten der Lizenzen zusammen mit 
den internen und externen Aufwendungen für die ent-
sprechende Konfiguration und individuelle Anpassung, 
sofern diese die Voraussetzungen gemäß dem interna-
tionalen Rechnungslegungsstandard IAS 38 erfüllen;

 - die Bilanzierung des periodischen Aufwands in Verbin-
dung mit den Dienstleistungen „Software as a service“ 
und „Infrastructure as a service“ nach dem Kriterium 
der periodengerechten Erfassung mittels der Technik 
der Rechnungsabgrenzung in der Gewinn-und-Verlust-
Rechnung.

Die Abschreibung der immateriellen Vermögenswerte 
beginnt, wenn der Vermögenswert gebrauchsbereit ist, 
und wird systematisch im Verhältnis zu dessen möglicher 
Restnutzungsdauer, d. h. auf der Grundlage der geschätzten 
Lebensdauer, zugerechnet.

Die von der Gruppe geschätzte Nutzungsdauer für Konzes-
sionen und sonstige immaterielle Vermögensgegenstände 
ist im Folgenden aufgeführt:

Art des Vermögenswerts Satz %

Konzessionen Konzessionslaufzeit

Schutzrechte an Patenten 
und Software

20%

Contract Cost (Vertreterpro-
visionen)

25%
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Sachanlagen

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten, bereinigt um die 
kumulierten Abschreibungen und die etwaigen Wertverlus-
te, bewertet. Die Kosten beinhalten die direkt getragenen 
Aufwendungen, um ihren Gebrauch möglich zu machen, 
sowie die etwaigen Aufwendungen für den Abbau und die 
Entfernung, die aufgrund vertraglicher Verpflichtungen 
getragen werden, wonach der Vermögenswert wieder in 
seinen anfänglichen Zustand versetzt werden muss.

Die Fremdkapitalkosten, die direkt dem Erwerb, dem Bau 
oder der Herstellung eines Vermögenswerts zugeordnet 
werden können, der eine Aktivierung gemäß IAS 23 recht-
fertigt, werden für den Vermögenswert als Teil seiner Kosten 
aktiviert.

Die für normale bzw. regelmäßige Instandhaltungsmaß-
nahmen und Reparaturen aufgewandten Kosten werden 
bei ihrem Anfallen direkt der Gewinn-und-Verlust-Rechnung 
zugeordnet.  Die Aktivierung der Kosten für Erweiterung, 
Modernisierung oder Verbesserung der strukturellen Ele-
mente im Eigentum oder im Gebrauch Dritter erfolgt, soweit 
sie die Voraussetzungen für die separate Klassifizierung als 
Aktiva oder Aktivabestandteil erfüllen.

Zu den Verbesserungsmaßnahmen an Vermögenswerten 
Dritter gehören die Kosten, die für die Ausstattung und 
Modernisierung von Liegenschaften aufgewandt werden, 
die aufgrund eines anderen Rechts als dem Eigentumsrecht 
im Besitz sind.

Die Abschreibungen werden in konstanter Höhe zu Sätzen 
angesetzt, die eine Amortisierung der Vermögenswerte bis 
zum Ablauf deren Nutzungsdauer ermöglichen. 

Die von der Gruppe geschätzte Nutzungsdauer für einzelne 
Kategorien von Sachanlagen ist im Folgenden aufgeführt:

Art des Vermögenswerts Satz %

Geschäfts- und Betriebsausstattung 5 % bis 15 %

Büromöbel 6 % bis 12 %

Dem Geschäftsbetrieb dienende Gebäude 1,5 % bis 4 %

Elektronische Maschinen 10 % bis 20 %

Verteilungsnetz 2,86 %

Gaszähler 5 % bis 6,66 %

Gebäude Fernwärme 3,5 % bis 4 %

Anlage Fernwärme 5 % bis 25 %

Fernwärme-Unterwerke 7 % bis 8 %

Übertragungsnetz Wärme 3,33 %

Mess- und Kontrollgeräte 5 % bis 6,66 %

Wasserkraftanlagen 2,5 %

Unentgeltlich zuwendbare Vermögensgegenstände werden 
nach der DCF-Methode für den Zeitraum abgeschrieben, in-
nerhalb dessen die Nutzung der entsprechenden wirtschaft-
lichen Vorteile prognostiziert wird. Bei Wasserableitung zur 
Stromerzeugung entspricht dieser Zeitraum der Konzes-
sionslaufzeit.

Leasinggüter (IFRS 16)

Die durch den Standard IFRS 16 eingeführten Regeln wur-
den perspektivisch im Rahmen der First Time Adoption ab 
dem 1. Jänner 2019 mittels einiger gemäß dem Standard 
zulässiger Vereinfachungen angewandt, nach denen Ver-
träge mit einer Laufzeit von weniger als zwölf Monaten 
sowie einige Verträge mäßigen Werts aus der Bewertung 
ausgeschlossen wurden. 

Der Standard definiert als „Lease“ die Verträge, auf deren 
Grundlage dem Leasingnehmer gegen eine Gegenleistung 
das Recht auf Nutzung eines identifizierten Vermögens-
werts für einen vereinbarten Zeitraum übertragen wird. Die 
Anwendung des Standards auf die in diesem Sinn identifi-
zierten Verträge hat die Bilanzierung eines Vermögenswerts, 
der das Nutzungsrecht repräsentiert („Right of Use“), zur 
Folge. Dieser Vermögenswert wird entweder auf Grund-
lage seiner wirtschaftlich-technischen Lebensdauer oder 
der Restlaufzeit der Verträge abgeschrieben, je nachdem 
welcher Zeitraum kürzer ist. Die entsprechende Verbindlich-
keit, die unter den Finanzverbindlichkeiten ausgewiesen ist, 
entspricht dem aktuellen Wert der zukünftigen verpflichten-
den Mindestgebühren, zu deren Zahlung der Leasingnehmer 
verpflichtet ist, und nimmt mit deren Zahlung ab. Es wird da-
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rüber hinaus darauf hingewiesen, dass die Nutzungsrechte 
und die Verbindlichkeiten bei der anfänglichen Bilanzierung 
der Verträge unter Abzinsung der zukünftigen Gebühren 
während deren gesamten Dauer bewertet werden, wobei 
ggf. die mögliche Verlängerung oder vorzeitige Aufhebung 
nur dann berücksichtigt wird, wenn die Geltendmachung 
dieser Optionen in einem vernünftigen Maß sicher ist. Zur 
Abzinsung wird im Allgemeinen der ausdrücklich im Vertrag 
angegebene Zinssatz herangezogen, sofern verfügbar. In 
dessen Ermangelung wird der Zinssatz auf die jüngste An-
leiheschuld herangezogen.

Wertminderung von nicht finanziellen Vermögenswerten

An jedem Bilanzstichtag werden die nicht finanziellen Ver-
mögenswerte analysiert, um festzustellen, ob Hinweise für 
eine eventuelle Minderung deren Werte vorliegen. Wenn 
Ereignisse eintreten, die zu einer mutmaßlichen Reduzie-
rung des Buchwerts der nicht finanziellen Vermögenswerte 
führen, wird geprüft, ob sie einbringbar sind, indem der 
Buchwert mit dem entsprechenden erzielbaren Wert ver-
glichen wird, der entweder dem Fair Value, bereinigt um die 
Aufwendungen für die Veräußerung, oder dem Nutzungs-
wert entspricht, je nachdem, welcher Wert höher ist. Der 
Nutzungswert wird durch die Abzinsung des Cashflows 
ermittelt, der infolge der Nutzung des Vermögensgegen-
stands und – sofern relevant und in einem vernünftigen 
Maß feststellbar – infolge dessen Veräußerung am Ende 
seiner Nutzungsdauer, bereinigt um die Aufwendungen für 
die Veräußerung, zu erwarten ist. Der erwartete Cashflow 
wird anhand vernünftiger und nachweisbarer Annahmen 
festgelegt, die repräsentativ für die beste Schätzung der 
zukünftigen wirtschaftlichen Bedingungen sind, welche 
während der Restnutzungsdauer des Vermögenswerts ein-
treten werden, wobei von außen kommenden Hinweisen 
eine höhere Bedeutung beigemessen wird. Die zukünftigen 
erwarteten Kapitalflüsse, die herangezogen werden, um 
den Nutzungswert zu ermitteln, basieren auf dem jüngsten 
Industrieplan, der vom Management genehmigt wurde 
und die Prognosen für Erträge, betriebliche Aufwendungen 
und Investitionen enthält. Bei Vermögenswerten, die keine 
weitgehend unabhängigen Kapitalflüsse erzeugen, wird 
der Veräußerungswert anhand der zahlungsmittelgene-
rierenden Einheit, der diese angehören, ermittelt, d. h. der 
kleinsten identifizierbaren Einheit an Aktiva, die autonomen, 
eingehenden Cashflow aus dem ununterbrochenen Ge-
brauch generiert. Die Abzinsung erfolgt zu einem Satz, der 
die gängigen Marktbewertungen des Zeitwerts des Gelds 
und der spezifischen Risiken der Tätigkeit widerspiegelt, die 

nicht in den Cashflow-Schätzungen berücksichtigt sind. Ins-
besondere wird der Kapitalkostensatz (WACC, Weighted Ave-
rage Cost of Capital) herangezogen. Der Nutzungswert wird 
bereinigt um die steuerlichen Auswirkungen ermittelt, da 
mit dieser Methode Werte erzeugt werden, die im Wesent-
lichen mit denen gleichwertig sind, die durch die Abzinsung 
des Cashflows vor Steuern zu einem Diskontsatz vor Steuern 
erzielt werden können, der iterativ vom Ergebnis der Bewer-
tung nach Steuern abgeleitet wird. Die Bewertung erfolgt 
nach einzelnen Aktiva oder nach zahlungsmittelgenerie-
render Einheit. Fallen die Gründe für die vorgenommenen 
Wertminderungen weg, wird der Wert der Aktiva wieder-
hergestellt, und die Wertberichtigung wird als Aufwertung 
in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung (Wiederherstellung 
des Werts) ausgewiesen. Die Wiederherstellung erfolgt ent-
weder zum Veräußerungswert oder zum Buchwert vor den 
ehemals vorgenommenen Wertminderungen, je nachdem 
welcher Wert geringer ist, und wird um die Abschreibungs-
quoten reduziert, die angesetzt worden wären, wenn keine 
Wertminderung durchgeführt worden wäre.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  
und sonstige kurzfristige und langfristige Forderungen

Unter Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und 
sonstigen kurzfristigen und langfristigen Forderungen sind 
Finanzinstrumente zu verstehen, die sich überwiegend 
auf Forderungen an Kunden beziehen, die keine Derivate 
sind und die nicht an einem aktiven Markt notiert sind, von 
denen fixe oder bestimmbare Zahlungen zu erwarten sind. 
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die 
sonstigen Forderungen sind in der Bilanz unter dem Um-
laufvermögen ausgewiesen, mit Ausnahme derer mit einem 
Vertragsablauf von mehr als zwölf Monaten nach dem 
Bilanzstichtag, die unter den langfristigen Aktiva bilanziert 
sind.

Diese Finanzaktiva werden dann auf der Aktivseite der 
Bilanz verbucht, wenn die Gesellschaft Vertragspartei der 
mit diesen verbundenen Verträgen wird, und werden von 
der Aktivseite der Bilanz gestrichen, wenn der Anspruch auf 
Cashflow mit allen Risiken und Vorteilen in Verbindung mit 
dem veräußerten Vermögenswert übertragen wird.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die 
sonstigen kurzfristigen und langfristigen Forderungen wer-
den ursprünglich zu ihrem Fair Value angesetzt und dann zu 
den fortgeführten Anschaffungskosten, wobei der effektive 
Zinssatz, reduziert um die Wertverluste, herangezogen wird.
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Die Wertverluste der Forderungen werden gemäß den An-
gaben im Abschnitt „Finanzielle Vermögenswerte“ dieser Er-
läuterungen ermittelt. Der Betrag der Wertminderung wird 
als Differenz zwischen dem Buchwert der Aktiva und dem 
Istwert der zukünftig erwarteten Kapitalflüsse bemessen.

Der Wert der Forderungen wird bereinigt um die entspre-
chende Rückstellung für uneinbringliche Forderungen 
bilanziert.

Die Forderungen aus Lieferungen und sonstige kurzfristige 
und langfristige Forderungen werden aus der Bilanz heraus-
genommen, wenn der Anspruch auf Cashflow erloschen ist 
und alle Risiken und Vorteile in Verbindung mit der Tätigkeit 
(sog. „Derecognition“) im Wesentlichen übertragen wurden, 
oder wenn der Bilanzposten als endgültig uneinbringlich 
betrachtet wird, nachdem alle erforderlichen Maßnahmen 
zur Einbringung abgeschlossen wurden.

Finanzielle Vermögenswerte

Die finanziellen Vermögenswerte werden anfänglich zum 
Fair Value erfasst. Nach der anfänglichen Erfassung können 
diese den folgenden drei Kategorien zugeordnet werden:

 - finanzielle Vermögenswerte, die nach fortgeführten 
Anschaffungskosten bewertet werden; 

 - finanzielle Vermögenswerte, die nach dem in den 
anderen Komponenten der Gewinn-und-Verlust-Rech-
nung erfassten Fair Value bewertet werden;

 - in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung zum Fair Value 
erfasste finanzielle Vermögenswerte. 

Die Klassifizierung innerhalb dieser drei Kategorien erfolgt 
auf der Basis des Geschäftsmodells (Business Model) der 
Gruppe und der Beschaffenheit des aus ihren Tätigkeiten 
generierten Cashflows. Insbesondere wird ein Vermögens-
wert bewertet:

 - zu den fortgeführten Anschaffungskosten, wenn das Ge-
schäftsmodell der Gruppe, dem er gehört, vorsieht, dass 
dieser gehalten wird, um den entsprechenden Cashflow 
einzunehmen, und nicht, um auch aus seinem Verkauf 
Gewinne zu erzielen, und dass die Eigenschaften des 
Cashflows aus der Tätigkeit ausschließlich der Zahlung 
von Kapital und Zinsen entsprechen;

 - zum Fair Value im Vergleich mit den anderen Kompo-
nenten der gesamten Gewinn-und-Verlust-Rechnung, 
wenn er sowohl zu dem Zweck gehalten wird, den 
vertraglichen Cashflow einzunehmen, als auch verkauft 
zu werden;

 - nach dem Fair Value mit der Gewinn-und-Verlust-Rech-
nung zugeschriebenen Wertänderungen, wenn er für 
Geschäfte gehalten wird und nicht unter die beiden 
vorhergehenden Punkte fällt.

Im Falle einer Änderung am Geschäftsmodell gliedert die 
Gruppe die Vermögenswerte innerhalb der drei unterschied-
lichen Kategorien entsprechend um und wendet dabei die 
Umgliederungseffekte prospektiv an.

Die Bewertung der Einbringbarkeit der nicht zum Fair Value 
bewerteten finanziellen Vermögenswerte mit Auswirkun-
gen auf die Gewinn-und-Verlust-Rechnung wird vorge-
nommen unter Berücksichtigung der erwarteten Verluste, 
wobei unter „Verlust“ der aktuelle Wert aller künftigen nicht 
erzielten Einnahmen verstanden wird, der eingerechnet 
wird, um den künftigen Aussichten (sog. Forward Looking 
Information) Rechnung zu tragen. Die Schätzung, die ur-
sprünglich für die erwarteten Verluste in den nachfolgenden 
zwölf Monaten durchgeführt wurde, muss nun in Anbetracht 
einer eventuellen fortschreitenden Verschlechterung der 
Forderung angepasst werden, um die über die gesamte 
Kreditlaufzeit hinweg erwarteten Verluste abzudecken. 

Die finanziellen Vermögenswerte werden aus der Bilanz 
herausgenommen, wenn der Anspruch auf den entspre-
chenden Cashflow erloschen ist, und alle Risiken und 
Vorteile in Verbindung mit der Tätigkeit (sog. Derecogni-
tion) im Wesentlichen übertragen wurden, oder wenn der 
Bilanzposten als endgültig uneinbringlich betrachtet wird, 
nachdem alle erforderlichen Maßnahmen zur Einbringung 
abgeschlossen wurden.

Von Kunden übertragene Steuerforderungen aufgrund 
von Steuervorteilen

Die Vergütung für Leistungen, die von den im Bereich des 
geförderten Wohnbaus und der Energieeffizienzsteigerung 
tätigen Unternehmen der Gruppe erbracht werden,  kann 
teilweise oder vollständig darin bestehen, dass  - mittels 
Übertragung oder Rabatt in der Rechnung - Steuerforderun-
gen seitens Kunden, welche die ursprünglichen Gläubiger 
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sind, zugewiesen werden, die für zukünftige Steuerabzüge 
genutzt werden können. 

Ab 2021 werden die Erlöse, die solchen Vergütungen 
entsprechen (und folglich die entsprechenden Steuerfor-
derungen), direkt zum sich aus der Marktlage ergebenden 
Wert bilanziert, welcher unter dem Nennwert der Steuer-
vorteile liegt. Handelt es sich um Posten, deren Abtretung 
die Gruppe innerhalb von zwölf Monaten nach dem Stichtag 
des konsolidierten Abschlusses nicht vorsieht, wird auf die 
betreffenden Forderungen zudem das Verfahren der fort-
geführten Anschaffungskosten angewandt. 

Die etwaige Anpassung des aus dem Marktwert abzuleiten-
den Werts des Buchwerts der vor 2022 entstandenen Posten 
wurde dagegen unter den finanziellen Bestandteilen der 
konsolidierten Gewinn-und-Verlust-Rechnung ausgewiesen.

Vorräte

Die Vorräte an Rohmaterialien, halb fertigen und fertigen 
Erzeugnissen werden entweder zu den durchschnittlichen 
gewichteten Kosten oder zum Marktwert zum Rechnungs-
abschluss bewertet, je nachdem welcher Wert geringer 
ist. Die durchschnittlichen gewichteten Kosten werden für 
den Referenzzeitraum für jede Bestandsnummer ermittelt. 
Die durchschnittlichen gewichteten Kosten umfassen die 
direkten Kosten für Material und Arbeit sowie die indirekten 
Kosten (variabel und fix). Die Bestandsvorräte werden stän-
dig überwacht, und ggf. werden überalterte Vorräte mit Zu-
weisung in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung abgewertet.

Die in Ausführung befindlichen Arbeiten auf Bestellung 
werden unter Anwendung der Cost-to-Cost-Methode (die 
auf den Inputs basiert) bewertet, wenn die Voraussetzun-
gen gemäß § 35 IFRS 15 erfüllt sind. Wenn es wahrschein-
lich ist, dass die geschätzten Gesamtkosten eines einzelnen 
Auftrags die geschätzten Gesamterlöse überschreiten, wird 
der Auftrag zu den Anschaffungskosten bewertet (sodass 
etwaige, in den Vorjahren erfasste Margen eliminiert wer-
den), und der wahrscheinliche Verlust für die Fertigstellung 
des Auftrags wird vom Wert der in Ausführung befindliche 
Arbeiten auf Bestellung in Abzug gebracht. Ist dieser Verlust 
höher als der Wert der in Ausführung befindlichen Arbeiten, 
bildet der Auftragnehmer eine entsprechende Rückstellung 
für Risiken und Aufwendungen in Höhe des überschüssigen 
Betrags. Der wahrscheinliche Verlust wird in dem Geschäfts-
jahr bilanziert, in dem er auf der Grundlage einer objektiven 
und vernünftigen Bewertung der vorliegenden Umstände 

voraussehbar ist. Der Verlust wird unabhängig vom Fort-
schritt des Auftrags ausgewiesen. Der Verlust bezüglich 
eines Auftrags wird nicht durch positive Margen, die für 
andere Aufträge vorgesehen sind, ausgeglichen. Was die 
Bilanzierung der Verluste betrifft, werden die Aufträge somit 
individuell berücksichtigt.

Die Vorräte der in Ausführung befindlichen Arbeiten auf 
Bestellung, die geregelt werden, indem der Gruppe die 
Steuerforderungen für zukünftige Steuerabzüge seitens der 
Kunden zugewiesen werden (diesbezüglich wird auf die An-
gaben im Abschnitt „Von Kunden übertragene Steuerforde-
rungen aufgrund von Steuervorteilen“ dieser Erläuterungen 
verwiesen), werden mittels einer Rückstellung berichtigt, 
deren Zweck es ist, den Buchwert im Abschluss dem sich aus 
der Marktlage ergebenden Veräußerungswert der entspre-
chenden Steuerforderungen anzugleichen.

Derivative Finanzinstrumente

Alle derivativen Finanzinstrumente (einschließlich etwaiger 
sog. eingebetteter Derivate, die Gegenstand der Aufteilung 
sind) werden zum Fair Value angesetzt.

Die Finanzderivate können mit den für das Hedge Accoun-
ting festgelegten Modalitäten nur unter den folgenden 
Bedingungen bilanziert werden:

 - die Beziehung ist formal designiert und dokumentiert;

 - die Absicherung wird als in hohem Maße effektiv be-
zeichnet;

 - die Effektivität lässt sich zuverlässig ermitteln;

 - die Absicherung ist während der verschiedenen Bilan-
zierungsperioden, für die sie designiert ist, in hohem 
Maße effektiv.

Besitzen die Derivate die Merkmale für eine Bilanzierung als 
Sicherungsgeschäfte, gilt Folgendes:

i) Fair Value Hedge: Ist ein derivatives Finanzinstrument 
zur Absicherung des Risikos der Änderung des Zeitwerts 
eines bilanzierten Aktiv- oder Passivpostens designiert, 
so wird die Änderung des Fair Value des Sicherungsde-
rivats in Übereinstimmung mit der Bewertung des Fair 
Value der gesicherten Aktiv- und Passivposten in der 
Gewinn-und-Verlust-Rechnung ausgewiesen.
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ii) Cash Flow Hedge: Ist ein derivatives Finanzinstrument 
zur Absicherung des Risikos der Veränderlichkeit der 
Zahlungsströme eines bilanzierten Aktiv- oder Passi-
vpostens oder einer als hoch wahrscheinlich angenom-
menen Transaktion designiert, die ertragswirksam sein 
könnte, so wird der effektive Teil der Gewinne oder 
Verluste aus dem derivativen Finanzinstrument im Ei-
genkapital erfasst. Der kumulierte Gewinn oder Verlust 
wird in der gleichen Periode und im selben Bilanzpo-
sten aus dem Eigenkapital ausbilanziert und in der 
Gewinn-und-Verlust-Rechnung ausgewiesen, in der das 
Sicherungsgeschäft erfasst wird. Der im Zusammenhang 
mit einem Sicherungsgeschäft oder mit dem ineffektiv 
gewordenen Teil des Sicherungsgeschäfts stehende 
Gewinn oder Verlust wird dann ertragswirksam ver-
bucht, wenn die Ineffektivität erfasst wird.

Liegen die Voraussetzung für die Bilanzierung als Siche-
rungsgeschäft unter Bezugnahme auf die derivativen 
Finanzinstrumente, die Zinssätze und/oder Wechselkurse 
zum Gegenstand haben, nicht vor, werden die Änderungen 
des Fair Value in der GuV unter den Posten „Finanzerträge“ 
und „Finanzaufwendungen“ ausgewiesen. Unter denselben 
Posten werden außerdem die mit dem entsprechenden Ab-
schluss verbundenen Auswirkungen bilanziert.

Was die Erfassung der derivativen Finanzinstrumente auf 
Commodities betrifft, wird für detailliertere Informationen 
auf den nächsten Abschnitt dieser Erläuterungen verwiesen.

Finanzinstrumente auf Rohstoffe

Die Gruppe analysiert jedes Termingeschäft für den Erwerb 
und Verkauf von Strom oder Erdgas, um festzustellen, wel-
che unter den Anwendungsbereich von IFRS 9 fallen und 
somit als derivative Finanzinstrumente gelten und welche 
davon ausgeschlossen sind.

Die betreffenden derivativen Finanzinstrumente sind im 
Jahresabschluss zum Fair Value bilanziert. 

Die Veränderungen des Fair Value werden je nach Eigen-
schaft und Zuweisung des Derivats zugewiesen:

 - in der konsolidierten Gewinn-und-Verlust-Rechnung bei 
Instrumenten, die buchhalterisch nicht als Deckung aus-
gewiesen werden. Insbesondere sind alle Veränderungen 
unter dem Posten „Nettoerträge/(-aufwand) aus derivati-
ven Finanzinstrumenten auf Commodities“ ausgewiesen;

 - direkt zu einer positiven oder negativen Eigenkapital-
reserve, wenn das Instrument nach eigens durchgeführ-
ten Wirksamkeitstests das Risiko der Änderung der von 
einer Tätigkeit erwarteten Finanzströme, einer Verbind-
lichkeit oder einer programmierten Transaktion deckt, 
die mit hoher Wahrscheinlichkeit die Gesellschaft dem 
Risiko von Änderungen der künftigen Finanzströme 
aussetzt und als gedeckt bezeichnet wird. Diese Rück-
lage wird in dem Ausmaß und in dem Zeitraum in die 
konsolidiere Gewinn-und-Verlust-Rechnung übernom-
men, in dem die Transaktion erfolgt, die Gegenstand 
der Deckung ist, unter demselben, von der fraglichen 
Transaktion betroffenen Posten. 

Auswirkungen, die mit dem Abschluss von Verträgen im Lauf 
des Geschäftsjahrs verbunden sind, die buchhalterisch nicht 
als Deckung qualifiziert sind, werden separat in der konsoli-
dierten GuV unter „Nettoerträge/(-aufwand) aus derivativen 
Finanzinstrumenten auf Commodities“ erfasst.

Ermittlung des Fair Value der Finanzinstrumente

Der Fair Value der an einem aktiven Markt notierten Finanz-
instrumente basiert auf den Marktpreisen zum Bilanz-
stichtag. Der Fair Value der nicht an einem aktiven Markt 
notierten Finanzinstrumente wird dagegen mithilfe von 
Bewertungstechniken ermittelt, die auf Methoden und 
Annahmen zu den am Bilanzstichtag bestehenden Marktbe-
dingungen basieren.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel umfassen den Kassenbestand, die Konto-
korrentkonten, die auf Anfrage zahlbaren Einlagen und 
sonstige kurzfristige und liquide Finanzinvestitionen, die 
innerhalb von 90 Tagen nach dem Tag der Anschaffung in 
Liquidität umgewandelt werden können und einem nicht 
erheblichen Risiko der Wertänderung unterliegen.

Finanzielle Passiva, Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten

Die finanziellen Passiva (mit Ausnahme derivativer Finanz-
instrumente), die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten werden 
anfänglich zum Fair Value, bereinigt um die Zusatzkosten 
der direkten Zuordnung, verbucht und danach zu den 
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fortgeführten Anschaffungskosten bewertet, wobei das 
Kriterium der effektiven Verzinsung angewandt wird. Erfolgt 
eine schätzbare Veränderung beim erwarteten Cashflow, 
wird der Wert der Passiva zur Berücksichtigung dieser 
Veränderung auf der Grundlage des derzeitigen Werts des 
neuen erwarteten Cashflows und des internen, anfänglich 
festgelegten Renditesatzes neu berechnet. 

Die finanziellen Passiva werden unter den kurzfristigen 
Verbindlichkeiten ausgewiesen, es sei denn, die Gruppe hat 
ein bedingungsloses Recht am Aufschub ihrer Zahlungen um 
mindestens 12 Monate nach dem Stichtag.

Die finanziellen Passiva werden zum Zeitpunkt ihrer Tilgung 
und wenn die Gruppe alle entsprechenden Risiken und Auf-
wendungen in Verbindung mit dem Instrument übertragen 
hat, aus dem Jahresabschluss ausgegliedert.

Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen

Die Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen werden 
gebildet, um Verluste und Verbindlichkeiten bestimmter 
Art, die sicher oder wahrscheinlich vorliegen, abzudecken, 
deren Höhe und/oder Zeitpunkt des Eintritts nicht bestimm-
bar sind.

Die Rückstellungen werden nur dann bilanziert, wenn eine 
laufende (gesetzliche oder implizite) Verpflichtung für eine 
zukünftige Aufwendung wirtschaftlicher Mittel infolge 
früherer Ereignisse vorliegt, und die Wahrscheinlichkeit 
besteht, dass dieser Aufwand zur Erfüllung der Verpflich-
tung erforderlich ist. Der Betrag stellt die beste Schätzung 
des Aufwands zur Erfüllung der Verpflichtung dar. Der zur 
Ermittlung des aktuellen Werts der Passiva herangezogene 
Satz spiegelt die gegenwärtigen Marktwerte wider und 
berücksichtigt das mit jeder Verbindlichkeit verbundene 
spezifische Risiko.

Wenn der finanzielle Zeitfaktor erheblich ist, und die 
Zahlungsdaten der Verpflichtungen zuverlässig schätz-
bar sind, werden die Rückstellungen zum aktuellen Wert 
der vorgesehenen Auszahlung unter Anwendung eines 
Satzes bewertet, der die Marktbedingungen, die zeitliche 
Veränderung der Fremdkapitalkosten und das mit der Ver-
pflichtung verbundene spezifische Risiko widerspiegelt. Die 
Wertsteigerung der Rückstellung aufgrund von zeitlichen 
Veränderungen der Fremdkapitalkosten wird als Aufwand 
im Finanzbereich verbucht.

Die Risiken, aufgrund derer die Entstehung einer Verbind-
lichkeit nur möglich ist, werden gegebenenfalls im entspre-
chenden Informationsabschnitt über Eventualverbindlich-
keiten angegeben; für diese erfolgt keinerlei Bereitstellung.

Rückstellungen für das Personal – Sozialleistungen an 
Arbeitnehmer

Die Rückstellungen für das Personal beinhalten die folgen-
den leistungsorientieren Pläne für Sozialleistungen:

 - Abfertigungen, die vor dem 31. Dezember 2007 fällig 
wurden, gemäß Art. 2120 ZGB;

 - zusätzliche Monatsgehälter und -löhne für Arbeitneh-
mer (vier oder fünf) gemäß dem geltenden NAKV für 
Arbeitnehmer oder ehemalige Mitarbeiter bei deren 
Ausscheiden aus dem Betrieb; 

 - Treueprämie für Arbeitnehmer, wenn sie 20 Jahre oder 
mehr im Betrieb verbleiben.

Bezüglich der leistungsorientierten Pläne für Sozialleistun-
gen werden die Nettoverbindlichkeiten der Gruppe separat 
für jeden Plan ermittelt, wobei der aktuelle Wert der zu-
künftigen Sozialleistungen geschätzt wird, hinsichtlich derer 
die Arbeitnehmer im laufenden Geschäftsjahr und in den 
Vorjahren einen Anspruch erworben haben, unter Abzug 
des Fair Value des eventuellen Planvermögens. Der aktuelle 
Wert der Verpflichtungen basiert auf der Verwendung von 
versicherungsmathematischen Techniken, welche die aus 
dem Plan herrührenden Sozialleistungen den Zeiträumen 
zuweisen, in denen die Verpflichtung zu deren Gewährung 
entsteht (Verfahren der laufenden Einmalprämien), und 
stützt sich auf versicherungsmathematische Annahmen, die 
objektiv und miteinander kompatibel sind. Das Planvermö-
gen wird zum Fair Value erfasst und bewertet.

Ergibt sich aus dieser Berechnung eine Eventualforderung, 
wird der entsprechende Betrag auf den aktuellen Wert einer 
jeden wirtschaftlichen Sozialleistung beschränkt, die in 
Form zukünftiger Zahlungen oder Senkungen der zukünfti-
gen Beiträge zum Plan verfügbar ist (Forderungsbeschrän-
kung).

Die Kostenbestandteile der leistungsorientierten Sozialleis-
tungen werden wie folgt erfasst:
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 - die Kosten für Dienstleistungen werden in der Gewinn-
und-Verlust-Rechnung unter dem Posten „Personalauf-
wand“ erfasst;

 - die Nettofinanzaufwendungen auf Passiva oder Aktiva 
leistungsorientierter Sozialleistungen werden in der 
Gewinn-und-Verlust-Rechnung als „Erträge/(Aufwand) 
im Finanzbereich“ ausgewiesen und durch Multiplizie-
ren des Werts der Nettopassiva/(-aktiva) mit dem für die 
Abzinsung der Verpflichtungen verwendeten Satz er-
mittelt. Dabei werden die Zahlungen der Beiträge und 
Sozialleistungen im Zeitraum berücksichtigt;

 - die Komponenten der Neubemessung der Nettover-
bindlichkeiten, die den versicherungsmathematischen 
Gewinn und Verlust, die Rendite der Aktiva (mit Ausnah-
me der in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung erfassten 
Habenzinsen) und jede Änderung in der Forderungs-
beschränkung beinhalten, werden sofort unter den 
sonstigen Gesamtgewinnen (Gesamtverlusten) ausge-
wiesen. Diese Komponenten dürfen zu einem späteren 
Zeitpunkt nicht in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung 
umgegliedert werden.

Öffentliche Beihilfen

Etwaige öffentliche Beihilfen werden zu ihrem Fair Value 
erfasst, wenn eine vernünftige Gewissheit besteht, dass alle 
für deren Bezug notwendigen Bedingungen erfüllt sind, 
und dass sie gewährt werden. 

Die für bestimmte Ausgaben bezogenen Beihilfen werden 
als Verbindlichkeiten verbucht und in der Gewinn-und-Ver-
lust-Rechnung mit einem systematischen Kriterium in den 
Geschäftsjahren gutgeschrieben, die notwendig sind, um sie 
den damit verbundenen Ausgaben gegenüberzustellen. 

Die für Investitionen bezogenen Beihilfen werden zur Redu-
zierung der Sachanlagen erfasst, auf die sie sich beziehen, 
und somit der Gewinn-und-Verlust-Rechnung zur Reduzie-
rung der entsprechenden Abschreibungen zugerechnet.

Umrechnung der Bilanzpositionen in ausländischer  
Währung

Transaktionen in einer Fremdwährung werden zum am Tag 
der Transaktion gültigen Wechselkurs erfasst. Bei Abschluss 
des Geschäftsjahrs werden die Aktiva und Passiva zu dem 

Zeitpunkt des Geschäftsjahresabschlusses geltenden Wech-
selkurs angepasst. Wechselkursdifferenzen, die sich daraus 
eventuell ergeben, werden in der GuV erfasst.

Zur Veräußerung bestimmte Aktiva und Passiva (aufzuge-
bende Geschäftsbereiche)

Die langfristigen Aktiva sowie die kurzfristigen und lang-
fristigen Aktiva der aufzugebenden Gruppen werden als zur 
Veräußerung bestimmt eingestuft, wenn der entsprechende 
Buchwert hauptsächlich durch den Verkauf wieder ein-
gebracht wird. Diese Bedingung gilt als erfüllt, wenn der 
Verkauf sehr wahrscheinlich ist, und die aufzugebenden 
Vermögenswerte oder Gruppen zu einem sofortigen Verkauf 
unter den aktuellen Bedingungen bereitstehen. Die zur 
Veräußerung bestimmten langfristigen Aktiva sowie die 
kurzfristigen und langfristigen Aktiva, die sich auf aufzu-
gebende Gruppen beziehen, und die direkt assoziierbaren 
Passiva werden in der Bilanz separat von den anderen Aktiva 
und Passiva ausgewiesen.

Die zur Veräußerung bestimmten langfristigen Aktiva unter-
liegen nicht der Abschreibung und werden entweder zum 
Buchwert oder dem entsprechenden Fair Value, bereinigt 
um die Veräußerungskosten, ausgewiesen, je nachdem 
welcher Wert geringer ist.

Die etwaige Differenz zwischen dem Buchwert und dem 
Fair Value abzüglich der Veräußerungskosten wird in der 
Gewinn-und-Verlust-Rechnung als Abwertung ausgewiesen. 
Die etwaigen späteren Wiederaufwertungen werden bis zur 
Höhe der vorher erfassten Wertminderungen berücksichtigt, 
einschließlich derjenigen, die vor der Klassifizierung der 
Aktiva als zur Veräußerung bestimmt anerkannt wurden. 

Die langfristigen Aktiva sowie die kurzfristigen und lang-
fristigen Aktiva der aufzugebenden Gruppen, die als zur 
Veräußerung bestimmt eingestuft sind, stellen einen aufzu-
gebenden Geschäftsbereich dar, wenn sie entweder

 - einen erheblichen selbständigen Tätigkeitszweig oder 
einen erheblichen geografischen Tätigkeitsbereich dar-
stellen oder

 - wenn sie Teil eines Plans zur Veräußerung eines er-
heblichen selbstständigen Tätigkeitszweigs oder eines 
erheblichen geografischen Tätigkeitsbereichs sind oder
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 - wenn es sich dabei um eine ausschließlich zum Zweck 
des Verkaufs erworbene abhängige Gesellschaft han-
delt.

Die Ergebnisse der aufzugebenden Geschäftsbereiche 
sowie die etwaigen durch die Veräußerung erzielten Wert-
steigerungen/Wertminderungen werden separat in der 
Gewinn-und-Verlust-Rechnung unter einem eigenen Posten 
verbucht, bereinigt um die entsprechenden steuerlichen 
Auswirkungen. Die wirtschaftlichen Werte der aufzugeben-
den Geschäftsbereiche werden auch für die gegenüberge-
stellten Geschäftsjahre ausgewiesen.

Liegt ein Plan zur Veräußerung eines abhängigen Unterneh-
mens vor, dessen Kontrolle damit verloren geht, werden alle 
Aktiva und Passiva dieses Unternehmens als zur Veräuße-
rung bestimmt klassifiziert.

In Ermangelung eines spezifischen Leitfadens in den inter-
nationalen Rechnungslegungsstandards IFRS 5 und IFRS 
10 im Hinblick auf die Notwendigkeit, gruppeninterne Ge-
schäftsvorfälle mit Gesellschaften, die aufgegeben werden 
sollen, zu eliminieren oder nicht, und,

 - im ersteren Fall, zu den Durchführungsmodalitäten die-
ser Eliminierungen, wendet die Alperia Gruppe durch-
gängig die folgende Rechnungslegungsmethode an:

 - reguläre Durchführung der gruppeninternen Eliminie-
rungen von Vermögens- und wirtschaftlichen Posten;

 - Rückführung der Restbeträge zu den Bilanzpositionen 
„Zum Verkauf bestimmte und aufzugebende Geschäfts-
bereiche“, „Zum Verkauf bestimmte Verbindlichkeiten 
und aufzugebende Geschäftsbereiche“ und „Netto-
ergebnis der aufzugebenden Geschäftsbereiche“ nach 
den im vorstehenden Punkt genannten Eliminierungen.

Bilanzierung der Erträge

Die Erträge aus dem Verkauf von Gütern werden zu dem 
Zeitpunkt in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung bilanziert, 
an dem die mit dem verkauften Produkt zusammenhängen-
den Risiken und Vorteile auf den Kunden übergehen. Nor-
malerweise stimmt dieser Zeitpunkt mit der Übergabe oder 
dem Versand der Waren an den Kunden überein. Die Erträge 
aus Dienstleistungen werden in der Rechnungsperiode 
ausgewiesen, in der die Dienstleistungen erbracht wurden. 
Die aus der Abtretung von Rohstoffen stammenden Erträge 

werden um die Auswirkungen um die buchhalterisch als 
Deckung qualifizierten Verträge berichtigt.

Die Erträge werden zum Fair Value der bezogenen Ver-
gütung verbucht. Die Gruppe bilanziert die Erträge, wenn 
ihre Höhe zuverlässig geschätzt werden kann und es 
wahrscheinlich ist, dass die entsprechenden zukünftigen 
wirtschaftlichen Vorteile anerkannt werden.

Je nach Geschäft werden die Erträge anhand spezifischer 
Kriterien erfasst, die nachstehend angeführt sind:

i) die Erträge aus dem Verkauf und der Verteilung von 
Strom, Wärmeenergie, Gas, Wärme und Dampf werden 
zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs ausgewie-
sen, der im Wesentlichen bei der Versorgung oder bei 
Erbringung der Dienstleistung erfolgt, wenn auch noch 
nicht in Rechnung gestellt, und werden ermittelt, indem 
die mittels Ablesens erfassten Verbrauchswerte durch 
entsprechende Schätzungen ergänzt werden; 

i) die Erträge aus dem Verkauf von Zertifikaten werden bei 
deren Veräußerung verbucht;

i) die Erträge aus Dienstleistungen werden bei der Erbrin-
gung oder gemäß den Vertragsklauseln bilanziert;

i) die Dividenden der Gesellschaften, die dem Konsoli-
dierungskreis nicht angehören, werden ausgeschüttet, 
wenn das Recht auf die Vereinnahmung seitens der 
Gruppe entsteht, was normalerweise in dem Geschäfts-
jahr der Fall ist, in dem die Versammlung der Beteiligun-
gsgesellschaft stattfindet, welche die Verteilung von 
Gewinnen oder Rücklagen beschließt;

i) die Erträge aus Anschlussgebühren werden seit 2018, 
dem Jahr der ersten Anwendung des Internationalen 
Rechnungslegungsstandards IFRS 15, auf der Grun-
dlage des Lebenszeitraums der betreffenden Anlagen 
rediskontiert.

Bilanzierung der Kosten

Die Kosten werden zum Zeitpunkt der Anschaffung der Güter 
oder Dienstleistungen bilanziert. Die Kosten für den Erwerb 
von Rohstoffen werden um die Auswirkungen um die buch-
halterisch als Deckung qualifizierten Verträge berichtigt.
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Erträge und Aufwand im Finanzbereich

Die Erträge und Aufwendungen im Finanzbereich werden 
auf der Grundlage des Grundsatzes der zeitlichen Zu-
ständigkeit zugewiesen. Die Wertberichtigungen für die 
buchhalterisch nicht als Deckung qualifizierten derivativen 
Finanzinstrumente werden gemäß der Beschreibung in den 
Abschnitten „Derivative Finanzinstrumente“ und „Finanzinst-
rumente auf Rohstoffe“ verbucht.

Steuern

Die laufenden Steuern werden anhand der Steuerbemes-
sungsgrundlage des Geschäftsjahrs unter Anwendung der 
zum Bilanzstichtag geltenden Steuersätze berechnet.

Die im Voraus gezahlten oder latenten Steuern werden 
gegenüber allen Differenzen berechnet, die sich zwischen 
dem Steuerwert einer Verbindlichkeit oder Forderung und 
dem entsprechenden Buchwert ergeben. Steuervorauszah-
lungen einschließlich derer in Bezug auf vorherige Steuer-
verluste werden für den nicht durch latente Steuerverbind-
lichkeiten ausgeglichenen Teil insoweit bilanziert, als die 
Verfügbarkeit eines zukünftigen steuerpflichtigen Einkom-
mens wahrscheinlich ist, gegen das sie verrechnet werden 
können. Latente und im Voraus bezahlte Steuern werden 
anhand der Steuersätze ermittelt, die voraussichtlich in den 
Geschäftsjahren anwendbar sind, in denen die Differenzen 
auf der Grundlage der am Bilanzstichtag geltenden oder im 
Wesentlichen geltenden Steuersätze eingenommen oder 
beglichen werden.

Laufende, latente oder im Voraus bezahlte Steuern werden 
in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung ausgewiesen, mit 
Ausnahme derer, die sich auf Posten beziehen, welche direkt 
dem Eigenkapital zugeschrieben oder diesem angelastet 
werden. In diesen Fällen wird auch die entsprechende 
steuerliche Auswirkung direkt dem Eigenkapital zugerech-
net. Die Steuern werden verrechnet, wenn sie von der glei-
chen Steuerbehörde gefordert werden, und ein gesetzlicher 
Anspruch auf Verrechnung besteht.

Branchenspezifische Informationen

Die Informationen zu den Tätigkeitsbereichen wurden nach 
den Bestimmungen laut IFRS 8 „Geschäftssegmente“ erstellt. 
Dort ist vorgeschrieben, dass die Angaben in Übereinstim-
mung mit den Modalitäten zu erfolgen haben, welche die 

Unternehmensführung anwendet, um Geschäftsentschei-
dungen zu treffen. Die Identifizierung der Geschäftsseg-
mente sowie die vorgelegten Informationen werden daher 
basierend auf internen Managementberichten definiert, 
die zwecks der Allokation von Ressourcen zu den einzelnen 
Segmenten und die Bewertung der jeweiligen Ertragskraft 
genutzt werden. 

In IFRS 8 wird ein Geschäftssegment als Unternehmens-
bestandteil definiert, i) der Geschäftstätigkeiten betreibt, 
mit denen Umsatzerlöse erwirtschaftet werden, und bei 
denen Aufwendungen anfallen können (einschließlich 
Umsatzerlöse und Aufwendungen im Zusammenhang mit 
Geschäftsvorfällen mit anderen Bestandteilen desselben 
Unternehmens); ii) dessen Betriebsergebnisse regelmäßig 
von der verantwortlichen Unternehmensinstanz im Hinblick 
auf Entscheidungen über die Allokation von Ressourcen 
zu diesem Segment und die Bewertung seiner Ertragskraft 
überprüft werden; iii) für den separate Finanzinformationen 
vorliegen.

Die vom Management identifizierten Geschäftssegmente, in 
die alle 2022 für die Kunden erbrachten Dienstleistungen 
und diesen gelieferten Produkte einfließen, sind:

 - Produktion (Wasserkraft und Photovoltaik);

 - Verkauf und Trading (Strom, Erdgas, Wärme und ver-
schiedene Dienstleistungen);

 - Netze (Verteilung und Übertragung von Strom, Vertei-
lung von Erdgas);

 - Wärme und Services (Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen, 
Fernheizwerke und Biomassekraftwerke);

 - Smart Region (Geschäftsbereiche Smart Land, Photovol-
taik und Energieeffizienz).

3. Schätzungen und Annahmen

3.1 Allgemeine Hinweise

Bei der Erstellung von Jahresabschlüssen müssen die 
Verwalter Rechnungslegungsstandards und -methoden an-
wenden, die unter bestimmten Umständen auf erfahrungs-
basierten Bewertungen und Schätzungen sowie auf Annah-
men beruhen, die angesichts der jeweiligen Umstände im 
Einzelfall als vernünftig und realistisch angesehen werden. 
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Die Anwendung dieser Schätzungen und Annahmen beein-
flusst die bilanzierten Beträge sowie die vorgelegten Infor-
mationen. Die abschließenden Ergebnisse der Bilanzposten, 
für welche diese Schätzungen und Annahmen herange-
zogen wurden, können von denen abweichen, die in den 
Jahresabschlüssen angegeben sind. Diese berücksichtigen 
nicht die Auswirkungen des Eintritts des schätzungsgegen-
ständlichen Ereignisses aufgrund der Unsicherheit, die den 
Annahmen und den Bedingungen anhaftet, auf denen die 
Schätzungen basieren.

Im Folgenden sind kurz die Posten aufgeführt, die im Hin-
blick auf die Gruppe eine erhöhte Subjektivität seitens der 
Verwalter bei der Erstellung der Schätzungen erfordern und 
hinsichtlich derer sich eine Veränderung der den heran-
gezogenen Annahmen zugrunde liegenden Bedingungen 
erheblich auf die Finanzergebnisse des Konzerns auswirken 
könnte.

a) Werthaltigkeitstest: Der Buchwert der immateriel-
len Vermögenswerte und der Sachanlagen, jedoch 
insbesondere der mittels Zusammenschlüssen erwor-
bener Konzessionen, wird regelmäßig und immer dann 
geprüft, wenn dies entsprechenden Umständen oder 
Ereignissen zufolge erforderlich ist. Der Geschäftswert 
wird am Ende einer jeden Rechnungsperiode einem 
Werthaltigkeitstest unterzogen. 
Wird angenommen, dass der Buchwert einer Gruppe 
von Anlagevermögenswerten von einem Wertver-
lust betroffen ist, wird diese bis zum entsprechenden 
Veräußerungswert abgewertet. Dieser wird unter 
Bezugnahme auf deren Gebrauch (bei Beteiligungen 
ist dies die Fähigkeit, Einkommen zu erwirtschaften) 
oder die künftige Veräußerung gemäß den Angaben in 
den jüngsten Unternehmensplänen geschätzt. Es wird 
die Auffassung vertreten, dass die Schätzungen dieser 
Veräußerungswerte vernünftig sind, jedoch könnten 
mögliche Veränderungen der Schätzungsfaktoren, auf 
denen die Berechnung der oben genannten Veräußeru-
ngswerte basiert, zu anderen Bewertungen führen.

b) Rückstellung für uneinbringliche Forderungen 
aus Lieferungen und Leistungen: Die Rückstellung 
für uneinbringliche Forderungen spiegelt die beste 
Schätzung der Verwalter im Hinblick auf den Forde-
rungsbestand gegenüber den Kunden wider. Diese 
mit dem Internationalen Rechnungslegungsstandard 
IFRS 9 übereinstimmende Schätzung basiert auf den 
seitens der Alperia Gruppe erwarteten Verlusten, die 
anhand früherer Erfahrungen im Hinblick auf ähnliche 

Forderungen, der kurzfristigen und zurückliegenden 
überfälligen Forderungen sowie der sorgfältigen Üb-
erwachung der Qualität der Forderungen und Progno-
sen hinsichtlich der Wirtschafts- und Marktbedingungen 
ermittelt wurden.

c) Steuervorauszahlungen: Steuervorauszahlungen 
werden auf der Grundlage der Erwartungen einer 
Steuerbemessungsgrundlage in den zukünftigen 
Geschäftsjahren, mit der sie verrechnet werden können, 
bilanziert. Die Bewertung der erwarteten steuerpflichti-
gen Einkommen zwecks der Verbuchung der im Voraus 
bezahlten Steuern hängt von Faktoren ab, die sich mit 
der Zeit ändern und sich erheblich auf die Einbringli-
chkeit von Forderungen aus Steuervorauszahlungen 
auswirken können.

d) Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen: 
Angesichts rechtlicher Risiken werden Rückstellungen 
gebildet, die repräsentativ für das Risiko mit negativem 
Ausgang sind. Der Wert der für solche Risiken bilanzier-
ten Rückstellungen stellt heute die beste Schätzung der 
Verwalter dar. Diese Schätzung basiert auf Annahmen, 
die von Faktoren abhängen, welche sich mit der Zeit 
ändern und sich daher erheblich auf die laufenden 
Schätzungen der Verwalter zur Aufstellung der Jahre-
sabschlüsse der Alperia Gruppe auswirken können.

e) Fair Value der derivativen Finanzinstrumente: Die 
Ermittlung des Fair Value von nicht notierten finanziel-
len Vermögenswerten wie derivativen Finanzinstru-
menten erfolgt mittels üblicherweise verwendeter 
finanzieller Bewertungstechniken, die Grundannahmen 
und -schätzungen erfordern. Diese Annahmen könnten 
in der vorgesehenen Zeit und mit den vorgesehenen 
Modalitäten nicht zutreffen. Deshalb könnten die von 
der Alperia Gruppe vorgenommenen Schätzungen von 
den Abschlussdaten abweichen.

f) Finanzielle Vermögenswerte: Die finanzielle Forde-
rung, welche die Alperia Gruppe nach dem internatio-
nalen Rechnungslegungsstandard IFRS 16 gegenüber 
Terna S.p.A. hinsichtlich des Eigentums und der Nutzung 
des Hochspannungsübertragungsnetzes Meran–Bo-
zen („Netz“) hat, wurde aufgrund von Schätzungen 
und Annahmen vorgenommen, die u. a. die erwartete 
Nutzungsdauer des Netzes sowie die aufzuwendenden 
Instandhaltungskosten berücksichtigen. Im Lauf des 
Geschäftsjahrs 2020 veröffentlichte die Regulierung-
sbehörde für Energie, Netze und Umwelt (RBENU) das 
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Konsultationsdokument Nr. 336/2020/R/EEL in Bezug 
auf die Fassung von Beschlüssen im Rahmen des mit 
dem Beschluss 126/2019/R/EEL eingeleiteten Ver-
fahrens in Bezug auf Maßnahmen zur interperiodischen 
Aktualisierung der Regulierung der Stromübertragungs-, 

-verteilungs- und -messdienste. Im Konsultationsdoku-
ment erläuterte die RBENU ihre abschließenden Orien-
tierungen zum Thema der Aktualisierung der Vergütung 
für die Eigentümer von Abschnitten des nationalen 
Übertragungsnetzes, zu denen auch die Alperia Gruppe 
gehört. Obwohl die Informationen, die notwendig 
sind, um die potenziellen Auswirkungen der in Aussicht 
gestellten Änderung der Vergütungsmethode bezüglich 
der Margen hinsichtlich des Netzes angemessen zuver-
lässig zu bemessen, nur teilweise zur Verfügung stehen, 
beschloss die Gruppe zwecks der Aufstellung des konso-
lidierten Abschlusses zum 31. Dezember 2020 vorsicht-
shalber, die damit verbundenen Finanzaktiva bereits im 
Berichtsjahr zu berichtigen, in Erwartung, dass weitere 
Entwicklungen der Angelegenheit etwaige spätere 
Nachbesserungen der Schätzung ermöglichen. Am 
Ende des Geschäftsjahrs 2022 schloss die Gruppe einen 
Vertrag mit Terna S.p.A. bezüglich der unmittelbar be-
vorstehenden (2023) Veräußerung der Gesellschaft, der 
das Netz gehört, gemäß den ausführlicheren Darstel-
lungen im Abschnitt „9.10 Zur Veräußerung bestimmte 
Vermögenswerte und aufzugebende Geschäftsbereiche“ 
dieser Erläuterungen, ab.

g) Internationaler Rechnungslegungsstandard IFRS 16: 
Die Anwendung des betreffenden internationalen Re-
chnungslegungsstandards beinhaltet eine signifikante 
Inanspruchnahme fachlicher Urteile, insbesondere was 
die Vertragsformen betrifft, die unter den jeweiligen 
Umfang fallen, sowie die perspektiven Erwägungen in 
Bezug auf diese.

3.2 Änderungen von Schätzungen

Unter Bezugnahme auf den Rechnungslegungsstandard IAS 
8 „Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Änderungen 
von Schätzungen und Fehler“ werden die beiden folgenden 
Änderungen von Schätzungen erläutert, die 2022 vorge-
nommen wurden:

 - Verlängerung der Nutzungsdauer des bei der Ver-
schmelzung durch Aufnahme der Hydros GmbH und der 
SEL GmbH verzeichneten Verlusts um ein Jahr (und somit 
bis zum 31. Dezember 2024), welcher der Wertsteige-

rung einiger Konzessionen sowie der jeweiligen Nass-
werke und der Nasswerke der Konzessionen in Bezug 
auf Lappach, Neves und Naturns zugewiesen wurde, 
um diese den Vorgaben laut dem Gesetz Nr. 118 vom 
5. August 2022 anzugleichen. Der positive Effekt nach 
Steuern dieser Schätzungsänderung auf die GuV 2022 
belief sich auf 5.984 TEUR;

 - Verlängerung der Nutzungsdauer der den Vertretern 
gezahlten Provisionen um ein Jahr (und somit von drei 
auf vier Jahre), die unter den immateriellen Vermögens-
gegenständen aktiviert werden, auf der Grundlage 
einer Überprüfung der Entwicklungen anhand der 
Abwanderungsquote der Verträge über den Verkauf von 
Rohstoffen, welche sich die Gruppe durch die Zahlung 
dieser Provisionen zusicherte. Der positive Effekt nach 
Steuern dieser Schätzungsänderung auf die GuV 2022 
belief sich auf 269 TEUR.

4.  Änderungen an den seit 2022 geltenden internationa-
len Rechnungslegungsstandards

Es wird vorausgeschickt, dass die 2022 in Kraft getretenen 
Änderungen an den internationalen Rechnungslegungs-
standards sich nicht auf den konsolidierten Abschluss aus-
gewirkt haben.

Im Lauf des Jahrs 2022 war lediglich das Inkrafttreten 
einiger geringfügiger Änderungen zu verzeichnen, die mit 
der Verordnung (EU) 2021/1080 hinsichtlich IFRS 3 Unter-
nehmenszusammenschlüsse, IAS 16 Sachanlagen und IAS 37 
Rückstellungen, Eventualverbindlichkeiten und Eventualfor-
derungen eingeführt wurden.

5.  Internationale Rechnungslegungsgrundsätze, die nach 
2022 angewendet werden

2022 übernahm die Europäische Kommission die folgenden 
Dokumente:

 - Änderungen an IAS 1 Darstellung des Abschlusses und 
des IFRS-Leitliniendokuments 2 – Fälle von Wesentlich-
keitsentscheidungen (Verordn. (EU) 2022/357), die auf 
Jahresabschlüsse ab dem 1. Jänner 2023 anwendbar 
sind; 

 - Änderungen an IAS 8 Rechnungslegungsmethoden, Än-
derungen von rechnungslegungsbezogenen Schätzun-



Seite  
193

Alperia AG
Jahresabschluss 2022

gen und Fehler – Definition der Schätzungen (Verord. 
(EU) 2022/357), die auf Jahresabschlüsse ab dem 1. 
Jänner 2023 anwendbar sind; 

 - Änderungen an IAS 12 Ertragsteuern – Latente Steuern, 
die sich auf Vermögenswerte und Schulden beziehen, 
die aus einem einzigen Geschäftsvorfall entstehen 
(Verord. (EU) 2022/1392), die auf Jahresabschlüsse ab 
dem 1. Jänner 2023 anwendbar sind; 

 - Änderungen an IFRS 17 Versicherungsverträge – erst-
malige Anwendung von IFRS 17 und IFRS 9 – Vergleichs-
informationen (Verord. (EU) 2022/1491), die auf Jahres-
abschlüsse ab dem 1. Jänner 2023 anwendbar sind. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist nicht davon auszugehen, 
dass die mit den oben genannten Verordnungen einge-
führten Veränderungen bedeutende Auswirkungen auf die 
konsolidierten Abschlüsse der Gesellschaft haben.

6.  Rechnungslegungsstandards, die noch nicht von der 
Europäischen Kommission übernommen wurden

Im Folgenden werden tabellarisch die folgenden Rech-
nungslegungsstandards aufgeführt, die für die Erstellung 
des konsolidierten Abschlusses nicht erheblich sind, da ihre 
zukünftige Anwendung der Übernahme seitens der Europäi-
schen Kommission durch die Herausgabe entsprechender 
Gemeinschaftsverordnungen unterliegt.

Veröffentlichungs-
datum

Rechnungslegungs-
grundsatz IAS/IFRS 
oder Interpretation 
SIC/IFRIC

Betreff

23. Jänner 2020 IAS 1
Amendments to IAS 1: Presentation of Financial Statements: Classification of 
Liabilities as Current or Non-current

15. Juli 2020 IAS 1
Amendments to IAS 1: Presentation of Financial Statements: Classification of 
Liabilities as Current or Non-current - Deferral of Effective Date

22. September 2022 IFRS 16 Amendments to IFRS 16: Lease Liability in Sale and Leaseback

31. Oktober 2022 IAS 1
Amendments to IAS 1: Presentation of Financial Statements: Classification of 
Debit with Covenants

 
7. Informationen über Finanzrisiken

Im Rahmen der Betriebsrisiken betreffen die wichtigsten Ri-
siken, die identifiziert, überwacht und – soweit nachstehend 
angegeben – aktiv von der Gruppe gelenkt werden:

 - Marktrisiko (definiert als Zinsrisiko und Rohstoffrisiko);

 - Kreditrisiko (sowohl in Bezug auf normale Geschäfts-
beziehungen zu Kunden als auch auf die Finanzierungs-
tätigkeiten); 

 - Kursrisiko (im Wesentlichen in Bezug auf die bestehen-
de, von der Muttergesellschaft begebene, in norwegi-
schen Kronen denominierte Bullet-Obligationsanleihe);

 - Liquiditätsrisiko (unter Bezugnahme auf die Verfügbar-
keit finanzieller Mittel und den Zugang zum Kreditmarkt 
und den Finanzinstrumenten im Allgemeinen);

 - operatives Risiko (unter Bezugnahme auf die Fähigkeit, 
Produkte und Dienstleistungen effizient und wirksam zu 
erzeugen);

 - aufsichtsrechtliches Risiko (im Hinblick auf normative 
Änderungen der reglementierten Dienste, innerhalb 
derer die Gruppe tätig ist);

 - Risiken durch den Klimawandel (unter Bezugnahme auf 
die Perspektiven der Geschäftsfelder, innerhalb derer 
die Gruppe tätig ist).

Ziel der Gruppe ist es, im Lauf der Zeit ein ausgewogenes 
Management ihrer finanziellen Belastung aufrechtzuerhal-
ten, um ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen bilanzier-
ten Passiva und Aktiva zu garantieren und die notwendige 
operative Flexibilität mittels der Verwendung durch die lau-
fende Betriebstätigkeit generierten liquiden Mittel und die 
Inanspruchnahme von Bankfinanzierungen sicherzustellen.
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Die Lenkung der entsprechenden finanziellen Risiken wird 
auf zentraler Ebene geleitet und überwacht. Insbesondere 
hat die dafür zuständige Funktion die Aufgabe, die Finanz-
bedarfsvorausschätzungen zu bewerten und zu geneh-
migen, deren Entwicklung zu überwachen und ggf. die 
notwendigen Korrekturmaßnahmen zu ergreifen. 

Der folgende Abschnitt liefert qualitative und quantitative 
Hinweise darüber, in welchem Umfang solche Risiken auf 
die Gruppe zutreffen.

7.1 Marktrisiko

7.1.1 Zinsrisiko

Die Gruppe nutzt Fremdkapitalfinanzierungen in Form von 
Verschuldung und verwendet die in Bankeinlagen verfüg-
baren liquiden Mittel. Veränderungen der Marktzinssätze 
beeinflussen die Kosten und die Rendite der verschiedenen 
Finanzierungs- und Verwendungs-/Ausleihungsformen und 
wirken sich daher auf die Höhe der Aufwendungen und 
Erträge der Gruppe im Finanzbereich aus. Der Konzern ist 
den Zinssatzschwankungen ausgesetzt, was die Höhe der 
finanziellen Aufwendungen hinsichtlich der Verschuldung 
betrifft, bewertet regelmäßig, inwieweit er durch das Zins-
risiko gefährdet ist, und lenkt dieses durch die Inanspruch-
nahme von Finanzierungsformen, die mit einem geringeren 
Aufwand verbunden sind.

Zum 31. Dezember 2022 bestand die Finanzverschuldung 
des Konzerns u. a. aus vier im Rahmen des an der irischen 
Börse notierten Programms EMTN emittierten Anleihen. Die 
erste Anleihe, die am 30. Juni 2016 für einen Nennwert 
von 100 Mio. Euro und einer Fälligkeit zum 30. Juni 2023 
zur Notierung emittiert wurde, ist festverzinslich (1,41 %). 
Die zweite Anleihe, die ebenfalls 30. Juni 2016 für einen 
Nennwert von 125 Mio. Euro und einer Fälligkeit zum 28. 

Juni 2024 zur Notierung zugelassen wurde, ist festverzins-
lich (1,68 %). Die dritte Anleihe, die am 23. Dezember 2016 
für einen Nennwert von 150 Mio. Euro und einer Fälligkeit 
zum 23. Dezember 2026 zur Notierung emittiert wurde, ist 
festverzinslich (2,50 %). Die vierte Anleihe schließlich, die 
am 18. Oktober 2017 für einen Nennwert von 935 Mio. NOK 
und einer Fälligkeit zum 18. Oktober 2027 zur Notierung 
emittiert wurde, ist aufgrund der Sicherung mittels Derivat 
festverzinslich zu 2,204 %.

Die Gruppe besitzt außerdem mehrere Finanzierungen mit 
variablen Zinssätzen, die überwiegend am Euribor-Satz des 
Zeitraums bemessen sind, plus einem Spread, der von der 
Art der genutzten Kreditlinie abhängt. Die angewandten 
Margen sind mit den besten Marktstandards vergleichbar.

7.1.2  Sensitivitätsanalyse in Bezug auf das Zinsrisiko

Die Höhe des Zinssatzrisikos für den Konzern wurde mit 
einer Sensitivitätsanalyse der kurzfristigen und langfristigen 
Verbindlichkeiten und Bankeinlagen gemessen. Im Rahmen 
der aufgestellten Hypothesen wurden die Auswirkungen auf 
die GuV und auf das Eigenkapital der Gruppe für das zum 31. 
Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr durch eine 
hypothetische Veränderung der Marktsätze bewertet, die 
einen Wertzuwachs bzw. eine Wertminderung um 50 Basis-
punkte aufweisen. Bei der Berechnungsmethode wurde die 
hypothetische Veränderung auf die Punktsalden der Brutto-
bankverschuldung und auf den im Lauf des Jahres gezahlten 
Zinssatz angewandt, um diese Passiva mit einem variablen 
Satz zu verzinsen. Diese Analyse basiert auf der Annahme 
einer allgemeinen und plötzlichen Änderung der Höhe der 
Referenzzinsätze.

Die Ergebnisse dieser hypothetischen, plötzlichen und güns-
tigen (ungünstigen) Veränderung der Höhe der kurzfristigen 
Zinssätze, die auf die finanziellen Passiva mit variablem Zins-
satz des Konzerns anwendbar sind, sind in der folgenden 
Tabelle angeführt:

(Werte in TEUR)

Für das zum 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr

Auswirkungen auf den Gewinn, bereinigt  
um die steuerlichen Auswirkungen

Auswirkungen auf das Eigenkapital, bereinigt 
um die steuerlichen Auswirkungen

- 50 bps + 50 bps - 50 bps + 50 bps

kurzfristige und langfristige 
Bankfinanzierungen

3.078 (3.078) 3.078 (3.078)

Summe 3.078 (3.078) 3.078 (3.078)



Seite  
195

Alperia AG
Jahresabschluss 2022

7.1.3 Rohstoffrisiko

Das Rohstoffrisiko in Verbindung mit der Volatilität der Ener-
giepreise (Strom, Gas, Öl, Brennstoff usw.) und der Preise der 
Umweltzertifikate betrifft die möglichen negativen Auswir-
kungen auf den Cashflow und die Ertragsperspektiven des 
Konzerns infolge einer Veränderung des Marktpreises von 
einem oder mehreren Rohstoffen.

Die Bewertung dieses Risikos beinhaltet die Aufgabe, das 
Markt- und Rohstoffrisiko zu lenken und zu überwachen, 
strukturierte Energieprodukte zu schaffen und zu bewer-
ten, Strategien zur finanziellen Deckung des Energierisikos 
auszuarbeiten sowie die Unternehmensleitung bei der 
Festlegung von geeigneten Maßnahmen zur Lenkung dieses 
Risikos zu unterstützen.

Es wird ferner darauf hingewiesen, dass die Alperia Gruppe 
über ihre abhängige Gesellschaft Alperia Trading GmbH im 
Lauf des Geschäftsjahrs Verträge über Termingeschäfte zum 
Kauf und Verkauf von Strom und Erdgas sowohl zum Zweck 
des Handels als auch zur Absicherung des Schwankungsrisi-
kos der Preise für Strom und Gas abgeschlossen hat.

Die Alperia Gruppe bilanzierte den gesamten positiven Fair 
Value der aktiven Derivatekontrakte (Forward-Verträge) 
unter den sonstigen Forderungen und kurzfristigen finan-
ziellen Vermögenswerten und den gesamten negativen Fair 
Value der zu Handelszwecken oder zur finanziellen Rege-
lung abgeschlossenen passiven Derivatekontrakte (For-
ward-Verträge und Commodity Swap) unter den kurzfris-
tigen Verbindlichkeiten gegenüber Banken und sonstigen 
Kreditgebern in Höhe von 58.803 TEUR bzw. 210.585 TEUR 
mit einem negativen Nettogesamteffekt von 151.782 TEUR.

Die Forward-Verträge, die abgeschlossen wurden, um Er-
fordernissen des Kaufs/Verkaufs von Strom/Erdgas nach-
zukommen, bei deren Fälligkeit ihre Ausübung durch die 
Übergabe oder den Erhalt des Rohstoffs vorgesehen war, 
wurden hingegen gemäß dem internationalen Rechnungs-
legungsstandard IFRS 9 nicht als Derivatekontrakte, sondern 
als einfache, zur Deckung von Preisschwankungen abge-
schlossene vertragliche Verpflichtungen betrachtet (sog. 
Own Use Exemption). Der entsprechende Netto-Fair-Value 
zum 31. Dezember 2022 ist negativ (Euro 116.186 TEUR) für 
die Verträge über den Kauf- und Verkauf von Strom und posi-
tiv (Euro 7.027 TEUR) für die Verträge über den Kauf- und 
Verkauf von Erdgas.

7.2 Kreditrisiko

Das Kreditrisiko stellt das Risiko des Konzerns dar, möglichen 
Verlusten infolge der Nichterfüllung der von den Vertrags-
parteien eingegangenen Verpflichtungen ausgesetzt zu sein.

Dieses Risiko wird vom Konzern durch entsprechende Ab-
läufe und Milderungsmaßnahmen gelenkt, mittels derer die 
Bonität der Gegenpartei im Vorfeld bewertet und kontinu-
ierlich überwacht wird, damit ein Risikorahmen eingehal-
ten wird, sowie dadurch, dass angemessene Sicherheiten 
verlangt werden.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden 
bereinigt, um die auf der Grundlage des Ausfallrisikos der 
Gegenpartei berechnete Wertminderung bilanziert. Das 
Ausfallrisiko wird anhand der verfügbaren Informationen 
über die Zahlungsfähigkeit des Kunden und der historischen 
Daten ermittelt.

Das gesamte zum 31. Dezember 2022 bestehende Kredit-
risiko wird von der Summe der bilanzierten finanziellen 
Vermögenswerte dargestellt, die nachfolgend zusammen-
gefasst sind:

(Werte in TEUR) Zum 31. Dezember 2022

Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen

884.122

Sonstige Forderungen und 
sonstige Vermögenswerte 
(kurzfristig und langfristig)

325.919

Rückstellung für die Abwer-
tung von Forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen:

(12.384)

Summe 1.197.657

7.3 Kursrisiko

Als Kursrisiko wird die Möglichkeit definiert, dass Schwan-
kungen der Marktkurse erhebliche positive oder negative 
Veränderungen des Kapitalwerts des Konzerns herbeiführen.

Der Konzern ist vorwiegend dem Kursrisiko ausgesetzt, das 
ausschließlich mit der in norwegischen Kronen (NOK) de-
nominierten Anleihe (Bullet-Bond) verbunden ist, die am 18. 
Oktober 2017 von der Muttergesellschaft Alperia Gruppe AG 
begeben wurde.
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Um das Kursrisiko in Bezug auf diese Verbindlichkeiten in 
vollem Umfang zu neutralisieren, schloss die Alperia AG am 
11. Oktober 2017 einen Cross-Currency-Swap-Derivatekon-
trakt ab, der am 18. Oktober 2017 in Kraft trat. Dieses Inst-
rument wandelt die Kuponzahlungen der Verbindlichkeit, 
die zum Zinssatz 3,116 % zahlbar sind, sowie den abschlie-
ßenden Fluss in Bezug auf die Rückzahlung des Kapitalan-
teils, der in norwegischen Kronen in Höhe von insgesamt 
935.000.000 NOK zu erfolgen hat, zu denselben Fälligkeiten, 
die für die Zahlungen in Verbindung mit der Anleihe vor-
gesehen sind, jeweils in Kuponzahlungen in Euro zu einem 
Zinssatz von 2,204 % und in einen abschließenden Fluss in 
Bezug auf die Rückzahlung des Kapitalanteils in Höhe von 
99.733 TEUR um. Aufgrund dieser Eigenschaften wird dieses 
derivative Finanzinstrument infolge der angemessenen Er-
stellung der Hedge-Dokumentation als Sicherung betrachtet.

7.4 Liquiditätsrisiko

Ein Liquiditätsrisiko kann infolge der Unfähigkeit eintreten, 
zu wirtschaftlichen Bedingungen die für die Betriebsfähig-
keit des Konzerns notwendigen Finanzmittel zu beschaffen. 
Die Liquidität des Konzerns wird hauptsächlich von den 
folgenden zwei Faktoren beeinflusst:

 - den von den Betriebs- und Investitionstätigkeiten gene-
rierten oder verwendeten Finanzmitteln;

 - den Fälligkeitsmerkmalen der finanziellen Verschul-
dung.

Ein vorsichtiger Umgang mit dem Liquiditätsrisiko infolge 
der normalen Betriebstätigkeit setzt die Beibehaltung 
einer angemessenen Höhe an liquiden Mitteln, Geldmarkt-
papieren sowie die Verfügbarkeit von Mitteln voraus, die 
durch eine angemessene Höhe der Kreditlinien in Anspruch 
genommen werden können. Der Liquiditätsbedarf des Kon-
zerns wird von einer Funktion auf zentraler Ebene mit dem 
Ziel überwacht, eine wirksame Beschaffung der finanziellen 
Mittel und eine angemessene Investition/Rendite der Liqui-
dität zu gewährleisten. 

Ziel des Konzerns ist es, eine finanzielle Struktur aufzubauen, 
die im Einklang mit den Geschäftszielen ein angemessenes 
Liquiditätsniveau sicherstellt, die entsprechenden Oppor-
tunitätskosten auf ein Minimum reduziert und das Gleich-
gewicht hinsichtlich Laufzeit und Zusammensetzung der 
Schulden beibehält. 

Im Juli 2016 richtete der Konzern ein zentrales Finanzver-
waltungssystem mit den abhängigen Gesellschaften ein.

In der folgenden Tabelle werden die finanziellen Passiva 
(einschließlich der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten) analysiert, 
deren Rückzahlung innerhalb des Geschäftsjahrs oder später 
vorgesehen ist:

(Werte in TEUR) 
Typ

Kurzfristig Langfristig

Verbindlichkeiten gegen-
über Banken und sonstigen 
Kreditgebern 

808.256 919.440

Verbindlichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistungen

474.078 0

Andere und sonstige  
Verbindlichkeiten

50.417 67.457

Summe 1.332.750 986.897

 
7.5 Operatives Risiko

Das operative Risiko besteht in der Fähigkeit der Konzernge-
sellschaften, ihre Dienstleistungen und Produkte kontinuier-
lich und mit einem hohen Qualitätsstandard zu produzieren 
und anzubieten. 

Die Gruppe setzt sich in dieser Hinsicht ein, um eine hohe 
Leistung ihrer Anlagen durch Einsatz modernster Kontroll-
techniken zu garantieren.

Was die Erzeugung von Photovoltaik-, aber vor allem von 
Wasserkraftenergie betrifft, hängt diese unweigerlich von 
den Witterungsbedingungen und insbesondere den Nieder-
schlagsmengen ab, die in den nächsten Jahren zu verzeich-
nen sind.

7.6 Aufsichtsrechtliches Risiko

Hinsichtlich der reglementierten Bereiche, in denen die 
Konzerngesellschaften tätig sind, wird darauf hingewiesen, 
dass entsprechende Funktionen die Entwicklung der ein-
schlägigen Rechtsvorschriften überwachen, um rechtzeitig 
für deren korrekte Anwendung zu sorgen.
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7.7 Risiken durch den Klimawandel

Wie bereits zuvor erläutert, beschloss die Gruppe im 
Bewusstsein, wie sehr sich der Klimawandel auf ihren Ge-
schäftsbetrieb auswirken kann, 2022 das Projekt „Climate 
Change“ zu starten, dessen Ziel es ist, die Risikofaktoren in 
Bezug auf den strukturellen Klimawandel, der vonstatten-
geht und die Vermögenswerte und Tätigkeiten der Gruppe 
langfristig beeinflusst, zu identifizieren und zu bewerten. 
Mit der Bewertung wurden (i) eine österreichische Gesell-
schaft, die auf nachhaltige Finanz, ESG-Management und 
Dekarbonisierung spezialisiert ist, sowie die Europäische 
Akademie Bozen (EURAC) beauftragt.  

Verwiesen wird ebenfalls auf die im Abschnitt „Nachhaltig-
keitsplan“ enthaltenen Erläuterungen.

In jedem Fall kann ausgesagt werden, dass gegenwärtig zu-
mindest kurzfristig keine signifikanten Auswirkungen durch 
den Klimawandel auf die Betriebstätigkeiten der Gesell-
schaften der Gruppe vorzusehen sind. 

7.8 Schätzung des Fair Value

Unter Bezugnahme auf die zum Fair Value bewerteten 
Finanzinstrumente sind in der nachfolgenden Tabelle die 
Informationen über die zur Ermittlung des Fair Value ge-
wählten Methode aufgeführt. Die anwendbaren Methoden 
sind auf der Grundlage der Quelle der verfügbaren Infor-
mationen gemäß der nachfolgenden Beschreibung in die 
folgenden Stufen unterteilt:

 - Stufe 1: Fair Value, ermittelt unter Bezugnahme auf die 
(nicht berichtigten) an den aktiven Märkten für identi-
sche Finanzinstrumente notierten Preise;

 - Stufe 2: Fair Value, ermittelt anhand von Bewertungs-
techniken unter Bezugnahme auf die an den aktiven 
Märkten zu beobachtenden Variablen;

 - Stufe 3: Fair Value, ermittelt anhand von Bewertungs-
techniken unter Bezugnahme auf die an den aktiven 
Märkten nicht zu beobachtenden Variablen.

Die dem Fair Value des Konzerns unterliegenden Finanzins-
trumente werden in Stufe 2 eingestuft, und das allgemeine 
Kriterium für dessen Berechnung ist der aktuelle Wert des 
zukünftigen vorhergesehenen Cashflows des bewertungs-
gegenständlichen Instruments.

In der nachfolgenden Tabelle sind die zum Fair Value zum 
31. Dezember 2022 bewerteten Aktiva und Passiva auf-
geführt:

(Werte in TEUR) 
Zum 31. Dezember 2022

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3

Derivative Finanzinstru-
mente (Cross Currency 
Swap)

0 (7.143) 0

Finanzinstrumente Strom/
Erdgas – Fair Value netto

0 (151.782) 0

Nicht qualifizierte Be-
teiligungen

0 0 60

Unter Bezugnahme auf die oben aufgeführte Tabelle wird 
auf Folgendes hingewiesen:

 - die erste Zeile betrifft ein derivatives Finanzinstrument, 
das im Rahmen einer Beziehung zur Sicherung des 
Zinsrisikos infolge von Schwankungen von Parametern 
mit variablem Zinssatz (Cash Flow Hedging) in Bezug 
auf eine der Alperia AG gewährte Finanzierung seitens 
eines erstrangigen Kreditinstituts abgeschlossen wurde;

 - die zweite Zeile bezieht sich auf die derivativen Finanz-
instrumente auf Rohstoffe mit aktivem und passivem 
Fair Value, die im Abschnitt „7.1.3 Rohstoffrisiko“ er-
läutert wurden.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Forderungen und Ver-
bindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum Buch-
wert angesetzt wurden, da dieser in etwa dem aktuellen 
Wert entspricht.

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Unterteilung der 
finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten nach 
Kategorien zum 31. Dezember 2022:
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(Werte in TEUR) 

In der Gewinn-und-Ver-
lust-Rechnung erfasste 
finanzielle Vermögens-

werte/ Verbindlichkeiten 
zum Fair Value

Im Eigenkapital aus-
gewiesene finanzielle 
Vermögenswerte/Ver-

bindlichkeiten zum Fair 
Value

Zu fortgeführten Anschaf-
fungskosten bewertete 

Verbindlichkeiten
Summe

Umlaufvermögen 

Liquide Mittel 0 0 251.097 251.097

Forderungen aus Lieferun-
gen und Leistungen

0 0 873.773 873.773

Sonstige Forderungen und 
sonstige kurzfristige Ver-
mögenswerte im Finanz-
bereich

4.959 53.844 219.504 278.307

Langfristige Vermögens-
werte

Sonstige Forderungen und 
sonstige langfristige Ver-
mögenswerte

0 0 45.577 45.577

Kurzfristige Verbindlich-
keiten

Verbindlichkeiten aus Lie-
ferungen und Leistungen

0 0 474.078 474.078

Kurzfristige Verbindlich-
keiten gegenüber Banken 
und sonstigen Kreditge-
bern

7.911 202.674 597.670 808.256

Kurzfristige Steuerverbind-
lichkeiten

0 0 14.083 14.083

Sonstige kurzfristige Ver-
bindlichkeiten

0 0 50.417 50.417

Langfristige Verbindlich-
keiten

Langfristige Verbindlich-
keiten gegenüber Banken 
und sonstigen Kreditge-
bern

0 7.143 912.297 919.440

Sonstige langfristige Ver-
bindlichkeiten

0 0 67.457 67.457

Es wird darauf hingewiesen, dass die in der Tabelle an-
gegebenen Posten „Sonstige Forderungen und sonstige 
langfristige Vermögenswerte“, „Kurzfristige Verbindlichkei-
ten gegenüber Banken und sonstigen Kreditgebern“ sowie 

„Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken und 
sonstigen Kreditgebern“ den Fair Value der von der Gruppe 
gezeichneten derivativen Finanzinstrumente umfassen.

Es wird zudem darauf hingewiesen, dass das unter Bezug-
nahme auf das derivative Finanzinstrument Cross Currency 
Swap anwendbare Bilanzierungsmodell, welches die Grup-

pe zur Sicherung des Kursrisikos zeichnete und das in der 
oben aufgeführten Tabelle im Unterposten „Im Eigenkapital 
erfasste finanzielle Vermögenswerte/Verbindlichkeiten zum 
Fair Value“ ausgewiesen ist, Folgendes vorsieht, da es sich 
um einen Teil einer wirksamen Sicherungsbeziehung (Cash 
Flow Hedging) handelt:

 - Bilanzierung in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung des 
Anteils der Veränderung des Fair Value entsprechend 
der Veränderung (mit gegenläufigem Zeichen) infolge 
der Umrechnung zum Ende des Geschäftsjahrs aktuellen 
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Wechselkurs der sicherungsgegenständlichen Anleihe 
(die ebenfalls in der GuV bilanziert ist);

 - Bilanzierung des restlichen Teils der Änderung des Fair 
Value unter der Rückstellung „Cashflow-Sicherungen“.

8. Informationen nach Geschäftssegmenten

Die Identifizierung der Geschäftssegmente und der ent-
sprechenden, in diesem Abschnitt aufgeführten Informa-
tionen basiert auf den Elementen, die das Management 
heranzieht, um seine operativen Entscheidungen zu treffen. 
Insbesondere bezieht sich die interne Berichterstattung, die 
regelmäßig von den höchsten Entscheidungsebenen des 
Konzerns überprüft und genutzt wird, auf die folgenden 
Geschäftssegmente:

 - Produktion (Wasserkraft und Photovoltaik);

 - Verkauf und Trading (Strom, Erdgas, Wärme und ver-
schiedene Dienstleistungen);

 - Netze (Verteilung und Übertragung von Strom, Vertei-
lung von Erdgas);

 - Wärme und Services (Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, 
Fernheizwerke und Biomassekraftwerke);

 - Smart Region (Geschäftsbereiche Smart Land, Photovol-
taik und Energieeffizienz).

Die Ergebnisse der Geschäftssegmente werden mittels einer 
Analyse der Entwicklung der Erlöse und des EBITDA ermittelt, 
das als Jahresüberschuss vor Abschreibungen, Risikorück-
stellungen, Wertminderungen von Gütern, Aufwendungen 
und Erträgen im Finanzbereich und Steuern definiert wird. 
Insbesondere ist das Management der Ansicht, dass das 
EBITDA einen guten Hinweis auf die Leistung liefert, da es 
nicht von den steuerrechtlichen Bestimmungen und den 
Amortisierungsstrategien beeinflusst wird. Das EBITDA wur-
de nach der sog. Verantwortlichkeitssicht der verschiedenen 
BUs ausgewiesen.

Die wirtschaftlichen Informationen nach Geschäftssegmen-
ten in Bezug auf fortgeführte Geschäftsbereiche sind im 
Folgenden aufgeführt:

(in Mio. EUR) Produktion Netze
Vertrieb 

und Handel

Wärme und 
Dienstleis-

tungen

Smart 
Region

Eliminie-
rungen

Summe

Summe sonstige Erlöse und 
Erträge

174,4 107,5 3.446,6 130,9 123,2 - 344,8 3.637,9

EBITDA NACH GESCHÄFTS-
SEGMENT

57,7 39,0 150,8 14,4 10,2 272,0 

% an den Erträgen 33,1% 36,3% 4,4% 11,0% 8,3% 7,5%

9. Hinweise zur Vermögens- und Finanzlage

9.1  Konzessionen, Geschäftswert und sonstige immate-
rielle Vermögenswerte

Nachfolgend sind die Bewegungen der Posten „Konzes-
sionen und Softwarelizenzen“, „Im Entstehen befindliches 
Anlagevermögen und Anzahlungen“ sowie „Sonstige im-
materielle Vermögenswerte“ für die Geschäftsjahre 2022 
und 2021 aufgeführt:
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(Werte in TEUR)
Konzessionen 

und Soft-
warelizenzen

Geschäfts-
wert

Im Entstehen 
befindliches 

Anlagever-
mögen und 

Anzahlungen

Sonstige 
immaterielle 

Vermögens-
gegenstände

Right of Use 
IFRS 16

Summe

Saldo zum 31. Dezember 
2020

471.392 83.512 26.485 1.909 55 583.352

Zuwächse/Abgänge der An-
schaffungskosten

20.149 0 4.917 3.230 0 28.296

Abschreibungen (47.252) (0) 0 (965) (6) (48.224)

Wertminderungen 0 (401) 0 0 0 (401)

Wiederherstellung von vor-
herigen Wertberichtigungen 
auf immaterielle Vermö-
gensgegenstände

10.887 0 0 0 0 10.887

Verwendung der Rückstel-
lung für Wertminderungen

2.554 0 0 0 0 2.554

Saldo zum 31. Dezember 
2021

457.730 83.110 31.402 4.173 49 576.464

Anschaffungskosten 730.890 172.798 31.402 7.163 68 942.322

Aufgelaufene Abschrei-
bungen (273.160) (89.287) 0 (2.990) (19) (365.456)

Rückst. für uneinbring-
liche Forderungen 0 (401) 0 0 0 (401)

(Werte in TEUR)

Konzes-
sionen und 

Software-
lizenzen

Geschäfts-
wert

Im Entstehen 
befindliches 

Anlagever-
mögen und 

Anzahlungen

Sonstige 
immaterielle 

Vermögens-
gegenstände

Right of Use 
IFRS 16

Summe

Saldo zum 31. Dezember 
2021

457.730 83.110 31.402 4.173 49 576.464

Zuwächse/Abgänge der An-
schaffungskosten

46.024 124 (31.010) 2.409 0 17.547

Änderung Konsolidierungskreis 3 24.091 0 76 0 24.170

Abschreibungen (48.549) 0 0 (1.504) (6) (50.060)

Wertminderungen 0 (749) 0 0 0 (749)

Saldo zum 31. Dezember 
2022

455.208 106.576 392 5.154 42 567.372

Anschaffungskosten 779.874 197.390 392 13.764 68 991.488

Aufgelaufene Abschreibun-
gen (324.666) (84.194) 0 (8.610) (26) (417.496)

Rückst. für uneinbringliche 
Forderungen 0 (6.620) 0 0 0 (6.620)
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Wie aus der obigen Tabelle hervorgeht, sind die wichtigsten, 
Erhöhungen betreffende Veränderungen des Geschäftsjahrs 
auf Folgendes zurückzuführen:

 - unter Bezugnahme auf den Unterposten „Konzessio-
nen, Lizenzen und Software“ fast ausschließlich auf die 
Verbesserungen der ERP-Module „SAP S/4 HAN“ und das 
CRM Salesforce sowie weitere IT-Projekte (vorwiegend 
Corporate Application und Reporting & Analytics), die 
teils im Lauf vorheriger Geschäftsjahre eingeleitet und 
2022 in Betrieb genommen wurden, was die Einleitung 
des entsprechenden Abschreibungsprozesses bewirkte;

 - hinsichtlich des Geschäftswerts im Wesentlichen auf 
die außerordentlichen Transaktionen, die im Abschnitt 

„2.3 Konsolidierungskreis und dessen Veränderungen“ 
dieser Erläuterungen beschrieben sind;

(Werte in TEUR)
Grund-

stücke und 
Bauten

Anlagen 
und Ma-
schinen

Betriebs-
und Ge-

schäftsaus-
stattung

Sonstige 
Güter

Anlagen 
im Bau und 

geleistete 
Anzahlun-

gen

Right of 
Use IFRS 16

Summe

Saldo zum 31. Dezember 
2020

155.954 603.356 1.935 9.032 83.753 42.492 896.523

Zuwächse – Anschaffungs-
kosten

6.316 60.063 630 2.075 65.148 1.026 135.259

Abgänge – Anschaffungs-
kosten

(2.239) (35.712) (110) (778) (435) (445) (39.719)

Abgänge aufgelaufene Ab-
schreibungen

256 27.856 77 614 0 385 29.188

Abschreibungen (4.850) (45.720) (412) (2.033) 0 (3.558) (56.573)

Wertminderungen (357) (2.185) 0 (33) 0 0 (2.575)

Wiederherstellung von vor-
herigen Wertberichtigungen 
auf Sachanlagen

0 8.706 0 0 0 0 8.706

Verwendung der Rückst. für 
uneinbringliche Forderungen

0 5.785 0 0 0 0 5.785

Verwendung der Rückstel-
lung für Wertminderungen

0 304 0 0 0 0 304

Saldo zum 31. Dezember 
2021

155.079 622.453 2.121 8.877 148.466 39.900 976.898

davon:

Anschaffungskosten 255.358 1.863.621 8.705 36.530 148.466 50.199 2.362.880

Aufgelaufene Abschrei-
bungen (99.560) (1.227.375) (6.584) (27.588) 0 (10.299) (1.371.406)

Rückst. für uneinbring-
liche Forderungen (719) (13.792) 0 (64) 0 0 (14.576)

 - was die anderen immateriellen Vermögensgegenstän-
de betrifft, vorwiegend auf die Aktivierung von Provi-
sionen, die für die Beschaffung von Bezugsverträgen für 
Rohstoffe von mehrjähriger Dauer gewährt wurden.

Die Wertminderungen beziehen sich schließlich auf einen 
2020 im Rahmen der Übernahme eines Betriebsteils bilan-
zierten Geschäftswert bezüglich des Verkaufs von Strom und 
Erdgas.

9.2 Sachanlagen

Nachfolgend sind die Bewegungen des Postens „Sachanla-
gen“ für die Geschäftsjahre 2022 und 2021 aufgeführt:
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(Werte in TEUR)
Grund-

stücke und 
Bauten

Anlagen 
und Ma-
schinen

Betriebs-
und Ge-

schäftsaus-
stattung

Sonstige 
Güter

Anlagen 
im Bau und 

geleistete 
Anzahlun-

gen

Right of 
Use IFRS 16

Summe

Saldo zum 31. Dezember 
2021

155.079 622.453 2.121 8.877 148.466 39.900 976.898

Zuwächse – Anschaffungs-
kosten

9.199 95.387 244 1.534 42.456 688 149.507

Abgänge – Anschaffungs-
kosten

(32) (30.276) (27) (664) (209) (713) (31.922)

Abgänge aufgelaufene Ab-
schreibungen

6 24.944 20 585 0 713 26.269

Änderung Konsolidierungs-
kreis 

28 2 3 194 0 467 695

Abschreibungen (4.859) (45.768) (408) (2.134) 0 (3.449) (56.618)

Wertminderungen (357) (810) 0 (4) 0 0 (1.172)

Verwendung der Rückstel-
lung für Wertminderungen

0 163 0 0 0 0 163

Saldo zum 31. Dezember 
2022

159.064 669.503 1.952 8.456 190.713 37.606 1.067.262

davon:

Anschaffungskosten 264.552 1.931.669 8.943 37.729 190.713 50.905 2.484.512

Aufgelaufene Abschrei-
bungen (104.412) (1.251.133) (6.991) (29.273) 0 (13.299) (1.405.107)

Rückst. für uneinbring-
liche Forderungen (1.076) (11.033) 0 0 0 0 (12.109)

Unter Bezugnahme auf die oben aufgeführte Tabelle wird 
auf Folgendes hingewiesen:

 - die Zuwächse bei den Sachanlagen im Geschäftsjahr 
2022 sind vorwiegend auf durchgeführte Erneuerungs-
arbeiten jeweils an den Wasserkraftwerken in Brixen, 
Kardaun, Laas und Töll, die von der Gesellschaft Alperia 
Greenpower GmbH betrieben werden, sowie am Kraft-
werk Glurns, das von der Gesellschaft Alperia Vipower 
AG betrieben wird, und auf den Ausbau des Stromnetzes 
im Nieder- und Mittelspannungsbereich der Gesell-
schaft Edyna GmbH und des Fernwärmenetzes der 
Gesellschaft Alperia Ecoplus GmbH sowie auf Investitio-
nen in Maschinen und Anlagen zurückzuführen, die von 
Alperia Green Future GmbH getätigt wurden und bei 
verschiedenen Kunden im Rahmen eines Energiespar-
Contracting zu installieren sind;

 - die Abgänge betreffen im Wesentlichen die Entfernung 
der Güter, die bei den weiter oben genannten Erneue-
rungsarbeiten ausgetauscht wurden;

 - die Wertminderungen sind teils auf die Berichtigung 
des Werts von Vermögenswerten zurückzuführen, deren 
Ersatz durch Alperia Greenpower GmbH (167 TEUR), 
Edyna GmbH (625 TEUR) und Alperia Ecoplus GmbH 
(19 TEUR) vorgesehen ist. Der restliche Teil entfällt im 
Wesentlichen auf ein der Beteiligungsgesellschaft Bio-
power Sardegna GmbH gehörendes Grundstück (357 
TEUR);

 - der Unterposten „Verwendung der Rückstellungen für 
Wertminderungen“ bezieht sich auf die Inanspruchnah-
me der Rückstellungen für Wertminderungen, die in der 
Vergangenheit angesichts des Ersatzes von Vermögens-
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werten der Gruppe gebildet worden waren, als dieses 
Ereignis im Jahr 2022 eintrat.

Der Unterposten „Right of Use“, der im ersten Halbjahr 2019 
infolge der IFRS 16 First Time Adoption eingerichtet wurde, 
bezieht sich hauptsächlich auf Großwasserkraftkonzes-
sionen, die mehreren Gesellschaften der Alperia Gruppe 
infolge einer Ausschreibung erteilt wurden, nach deren 
Ablauf. Im Sinne des gegenständlichen internationalen 
Rechnungslegungsstandards sind die betroffenen Konzes-
sionen als Verträge einzustufen, die eine Leasing-Kompo-
nente enthalten. Diese betrifft die sog. Nasswerke, die aus 
Bauten zur Sammlung und Regulierung, Zwangskanälen 
und Abflusskanälen bestehen, die bei ihrem ursprünglichen 
Ablauf von Gesetzes wegen gemäß Art. 25 Abs. 1 Königliches 
Dekret 1775/1933 in das Eigentum des Konzessionsgebers 
übergegangen sind.  

9.3 Beteiligungen

Das Detail des Postens „Beteiligungen“ ist nachfolgend dar-
gestellt:

(Werte in TEUR)
Zum 31. De-

zember 2022
Zum 31. De-

zember 2021

Beteiligungen an nahe-
stehenden Unternehmen 
oder gemeinsam kontrol-
lierten Unternehmen

36.514 37.344

Beteiligungen an anderen 
Unternehmen

60 60

Summe 36.575 37.405

Aufgeführt werden in erster Linie die Bewegungen der Be-
teiligungen an nahestehenden oder gemeinsam kontrol-
lierten Unternehmen, bewertet nach der Equity-Methode:

(Werte in TEUR)

% Gesell-
schafts-
kapital 
zum 31. 
Dezem-

ber 2022

Sitz
Zum 31. 
Dezem-

ber 2021

Verände-
rungen 
Konsoli-

dierungsk.

Rekapital.
Dividen-

den

Bewer-
tungs-
effekt 

Equity-
Methode 

(GuV)

Zum 31. 
Dezem-

ber 2022

Fernheizwerk Schlanders 
GmbH

49,00
Bozen – 
Italien

5.698 0 0 (392) 347 347

ITT Bozen Konsortial-GmbH 47,68
Bozen – 
Italien

339 0 735 0 (604) (604)

SF Energy GmbH 50,00
Rovereto 
(Trient) – 
Italien

24.789 0 0 0 (791) (791)

Tauferer Elektrowerk Kon-
sortial-GmbH

49,00

Sand in 
Taufers 
(Bozen) – 
Italien

257 0 0 0 0 0

Enerpass Konsortial-GmbH 34,00

St. Martin 
in Passeier 
(Bozen) – 
Italien

4.836 0 0 0 458 458

E-Werk Moos Kons.-GmbH 25,00
Moos in 
Passeier 
(BZ) - Italia

477 0 0 0 (43) (43)

Neogy GmbH 50,00
Bozen – 
Italien

456 0 1.000 0 (1.510) (1.510)

Alpen 2.0 S.r.l. 42,86
Turin –  
Italien

185 0 0 0 0 0

Care4U GmbH 24,70
Bozen – 
Italien

300 0 0 0 (29) (29)

Balma S.r.l. 21,43
Turin –  
Italien

6 0 0 0 0 0

Summe 37.344 0 1.735 (392) (2.172) (2.172)
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Aus der oben aufgeführten Tabelle wird ersichtlich, dass die 
Bewegungen bei den mit der Equity-Methode bewerteten 
Beteiligungen an verbundenen oder unter gemeinsamer 
Führung stehenden Unternehmen, die 2022 mit der Equity-
Methode bewertet wurden, auf

 - die Einnahme von Dividenden seitens der Gesellschaft 
Fernheizwerk Schlanders GmbH zurückzuführen sind;

 - die Zeichnung einer Kapitalerhöhung der ITT Bozen 
Konsortial-GmbH sowie Kapitaleinzahlungen, die 
paritätisch im Vergleich zum anderen Gesellschafter des 
Joint Venture Neogy GmbH durchgeführt wurden;

 - die Auswirkungen der Bewertung nach der Equity-Me-
thode der einzelnen Beteiligungsgesellschaften.

Nachfolgend ist dagegen die Situation der Beteiligungen an 
anderen Unternehmen aufgeführt:

(Werte in TEUR)

% Gesell-
schaftskapital 

zum 31. De-
zember 2022

Rechts-sitz
Zum 31. De-

zember 2021

Änderungen 
des Konso-
lidierungs-

kreises

Wertberichti-
gungen

Zum 31. De-
zember 2022

Medgas Italia GmbH 9,61 Rom – Italien 0 0 0 0

BIO.TE.MA GmbH in Liqui-
dation

11,43 Rom – Italien 0 0 0 0

Südtiroler Volksbank n.a. Bozen – Italien 19 0 0 19

CONAI n.a. Bozen – Italien 0 0 0 0

JPE 2010 Scrl 2,90 Turin – Italien 14 0 0 14

Art S.r.l. 5,00 Parma – Italien 27 0 0 27

Summe 60 0 0 60

Aus der oben aufgeführten Tabelle wird ersichtlich, dass 
der Buchwert der Beteiligungen an anderen Unternehmen 
im Lauf des Geschäftsjahrs 2022 nicht von Bewegungen 
betroffen war.

9.4  Ansprüche für Steuervorauszahlungen und latente 
Steuerverbindlichkeiten

Nachfolgend sind die Posten, an denen die Steuervoraus-
zahlungen und die latenten Steuern zum 31. Dezember 
2022 und 2021 berechnet wurden, im Detail aufgeführt:
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(Werte in TEUR)
Zum 31. De-

zember 2022
Zum 31. De-

zember 2021

Abschreibungen 19.034 18.110

Wertminderungen von 
Forderungen 

2.304 1.240

Ergebnisprämien 1.327 1.202

Rückstellungen für Ruhe-
standsbezüge des Personals

585 571

Wertminderungen von An-
lagevermögen

3.311 3.962

Wertminderungen der 
Vorräte

4.663 151

Passive Rechnungsabgren-
zungsposten Anschlussge-
bühren

18.635 16.896

Rückstellungen für belasten-
de Verträge

72 419

Rückstellungen für Risiken 
und Aufwendungen

13.543 10.546

Sonstiges 564 2.076

Ansprüche für Steuervorauszahlungen mit Gegenbuchung  
in der GuV

Sicherungsderivate 88.836 48.705

Wertminderungen von 
Forderungen – FTA IFRS 9

249 249

Fortgeführte Anschaffungs-
kosten – FTA IAS/IFRS

43 43

Rückstellungen für das 
Personal – FTA IAS/IFRS

154 25

Ansprüche für Steuervorauszahlungen mit Gegenbuchung  
im Eigenkapital

Summe Ansprüche für Steu-
ervorauszahlungen

153.319 104.195

Konzessionen 106.603 113.443

Abschreibungen 8.426 7.523

Sonstiges 1.994 4.144

Verbindlichkeiten für Steuervorauszahlungen mit  
Gegenbuchung in der GuV

Sicherungsderivate 1.651 0

Abfertigung – FTA IAS/IFRS 388 49

Verbindlichkeiten für Steuervorauszahlungen mit  
Gegenbuchung im Eigenkapital

Summe Verbindlichkeiten 
für latente Steuern

119.062 125.160

Wie in der Tabelle angegeben, sind im Lauf des Jahres 2022 
keine signifikanten Veränderungen in Bezug auf die betref-
fenden Posten zu verzeichnen mit Ausnahme der Bereit-

stellung erheblicher Steuervorauszahlungen, die unter dem 
Eigenkapital als Gegenbuchung ausgewiesen sind, hinsicht-
lich der derivativen Finanzinstrumente auf Commodities, die 
auf der Grundlage des Hedge-Accounting-Modells infolge 
der Schwankung des entsprechenden beizulegenden Zeit-
werts bilanziert wurden.

9.5  Sonstige Forderungen und sonstige langfristige  
Vermögenswerte

Im Folgenden ist der Posten „Sonstige Forderungen und 
sonstige langfristige Vermögenswerte“ zum 31. Dezember 
2022 und 2021 im Detail aufgeführt:

(Werte in TEUR)
Zum 31. De-

zember 2022
Zum 31. De-

zember 2021

Initial Deposit Future 23.174 51.404

Forderungen an Gebietskör-
perschaften

1.032 1.246

Forderungen an verbundene 
Unternehmen

10.693 9.937

Finanzielle Forderungen an 
andere Unternehmen

5.260 5.623

Rückstellung für sonstige 
uneinbringliche Forderun-
gen im Finanzbereich

(182) (182)

Steuerforderungen in Bezug 
auf Steuervorteile 

3.591 5.884

Sonstige Forderungen 3.000 3.224

Rückstellung für sonstige un-
einbringliche Forderungen

(992) (992)

Summe 45.577 76.145

Unter Bezugnahme auf die oben aufgeführte Tabelle wird 
auf Folgendes hingewiesen:

 - der Unterposten „Initial Deposit Future“ ist auf das beim 
European Commodity Clearing eingerichtete sog. Initial 
Deposit zur Erfüllung der Marin Requirements zurückzu-
führen, die im Zusammenhang mit den Vermögenswer-
ten in Futures auf Commodities der Gesellschaft Alperia 
Trading GmbH erforderlich sind, deren Veränderung auf 
zahlreiche Variablen zurückzuführen ist (Marktvolatilität, 
Spread usw.) und mit den Entwicklungen des Umfangs 
der von der Gesellschaft abgeschlossenen derivativen 
Future-Finanzinstrumente verbunden ist;
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 - der Unterposten „Forderungen an verbundene Unter-
nehmen“ umfasst zum 31. Dezember 2022 vorwiegend 
eine Forderung seitens der Alperia Greenpower GmbH 
an die Tauferer Elektrowerk Konsortial GmbH für frühere 
Förderleistungen;

 - der Unterposten „Finanzielle Forderungen an andere 
Unternehmen“ umfasst zum 31. Dezember 2022 vor-
wiegend den Saldo, der sich infolge der Veräußerung 
der Vermögenswerte eines Betriebsteils, bestehend 
aus Glasfaseranlagen, im Lauf des Geschäftsjahrs 2020 
ergeben hat, dessen Entgelt in Raten bis Ende 2029 mit 
auflaufenden Zinsen eingenommen wird;

 - die Steuerforderungen in Bezug auf Steuervorteile 
bestehen aus dem Anteil der Forderungen für Steuer-
vorteile, welche die Gesellschaften der Gruppe, die im 
Bereich des geförderten Wohnbaus und der Energieef-
fizienz tätig sind, übernommen haben, den die Gruppe 
(mittels der Abtretung an Dritte) einzunehmen be-
absichtigt, oder der zur Verrechnung mit den Steuerver-
bindlichkeiten nach dem Geschäftsjahr 2023 verwendet 
werden kann;

 - der Unterposten „Sonstige Forderungen“ ist hauptsäch-
lich aus Kautionen und Vorauszahlungen zusammen-
gesetzt.

9.6 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Im Folgenden ist der Posten „Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen“ zum 31. Dezember 2022 und 2021 im 
Detail aufgeführt: 

(Werte in TEUR)
Zum 31. De-

zember 2022
Zum 31. De-

zember 2021

Forderungen aus Lieferun-
gen und Leistungen

878.765 586.935

Forderungen an verbundene 
Unternehmen

5.357 5.348

Rückstellung für uneinbring-
liche Forderungen

(10.349) (5.382)

Summe 873.773 586.901

Unter dem Posten „Forderungen aus Lieferungen und Leis-
tungen“ sind, bereinigt um die entsprechenden Rückstel-
lungen für uneinbringliche Forderungen, vorwiegend die 
Forderungen an Kunden und die Ansätze für auszustellende 

Rechnungen und Gutschriften ausgewiesen. Der 2022 zu 
verzeichnende Zuwachs dieses Postens ist vorwiegend auf 
Folgendes zurückzuführen:

 - die Betriebstätigkeit der Gesellschaften der Gruppe, die 
Rohstoffe verkaufen, unter Bezugnahme auf die be-
trächtliche Erhöhung der Strom- und Erdgaspreise, die 
im Lagebericht erläutert wurde, sowie die Übernahme 
des Resellers Fintel Gas e Luce S.r.l., die im Abschnitt 

„2.3 Konsolidierungskreis und dessen Veränderungen“ 
dieser Erläuterungen kommentiert ist;

 - die erhebliche Steigerung der Betriebstätigkeit der Ge-
sellschaften der Gruppe, die in den Bereichen Energie-
effizienzsteigerung und Wohnbauförderung tätig sind, 
in Verbindung mit dem Marktkontext. 

Bei den Kriterien zur Anpassung der Forderungen an den vo-
raussichtlichen Realisierungswert wurden je nach Status des 
Rechtsstreits differenzierte Bewertungen sowie – ab dem 
Geschäftsjahr 2018 – die Vorschriften des internationalen 
Rechnungslegungsgrundsatzes IFRS 9 berücksichtigt.

Betreffend die Rückstellung für uneinbringliche Forderun-
gen aus Lieferungen und Leistungen wurden im Lauf des 
Jahres 2022 die folgenden Bewegungen verzeichnet:

(Werte in TEUR)
Rückstellung für unein-

bringliche Forderungen

Zum 31. Dezember 2021 5.382

Änderung Konsolidierungs-
kreis

328

Rückstellungen 6.764

VERWENDUNGEN (2.125)

Zum 31. Dezember 2022 10.349

Die Rückstellung für uneinbringliche Forderungen wurde 
auf der Grundlage einer analytischen Bewertung der Posten, 
hinsichtlich derer Anzeichen für eine Bonitätsverschlechte-
rung festgestellt wurden, ermittelt, zu der sich eine weitere 
Wertberichtigung gesellt, die pauschal angesichts der histo-
rischen Verlustsätze berechnet wurde, die seit der Gründung 
der Alperia Gruppe ermittelt werden, für Forderungen, die 
keiner vorherigen analytischen Bewertung unterliegen.
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9.7 Vorräte

Im Folgenden ist der Posten „Vorräte“ zum 31. Dezember 
2022 und 2021 im Detail aufgeführt:

(Werte in TEUR)
Zum 31. De-

zember 2022
Zum 31. De-

zember 2021

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 26.237 21.711

In Ausführung befindliche 
Arbeiten auf Bestellung

170.603 53.483

Fertige Erzeugnisse und 
Waren

5.206 6.943

Anzahlungen 171 0

Rückstellung für Wertberich-
tungen Vorräte

(18.627) (3.252)

Summe 183.591 78.885

Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen in Höhe von 
26.237 TEUR umfassen Lagerbestände von Palmöl, Betriebs-
stoffen und kleinen Ausrüstungen. Der sich daraus ergeben-
de Zuwachs im Geschäftsjahr 2022 ist fast vollständig auf 
den erhöhten Lagerbestand an Rohmaterialien seitens der 
Biopower Sardegna S.r.l. zurückzuführen, sowohl aufgrund 
der Erhöhung der gelagerten Mengen als auch des Preises 
des Palmöls.

Die in Ausführung befindlichen Arbeiten auf Bestellung in 
Höhe von 170.603 TEUR umfassen im Wesentlichen Aufträge 
für die Planung und Leitung von Arbeiten. Der erhebliche, 
hinsichtlich des entsprechenden Saldos im Lauf des Berichts-
jahrs zu verzeichnende Zuwachs ist auf die Erhöhung der Be-
triebstätigkeit der Gruppengesellschaften zurückzuführen, 
die im Bereich des geförderten Wohnbaus und der Energie-
effizienz tätig sind. Auf diese Art der Vorräte bezieht sich im 
Übrigen vorwiegend die Rückstellung für uneinbringliche 
Forderungen, die in Höhe von 18.627 TEUR ausgewiesen 
wurde, um nach dem Grundsatz der wirtschaftlichen Perio-
denabgrenzung den Effekt des Rabatts bei der entsprechen-
den Abtretung an Finanzvermittler seitens der Gruppe zu 
berücksichtigen, der auf den Nennwert der Forderungen für 
Steuervorteile angewandt wird, die einen Teil des Auftrags-
entgelts darstellen.

Die fertigen Erzeugnisse und Waren umfassen schließlich 
vorwiegend Restbestände von Energieeffizienzzertifikaten 
und Herkunftsnachweise der Gesellschaften der Alperia 
Gruppe – Edyna GmbH, Alperia Bartucci GmbH und Alperia 
Trading GmbH sowie Erdgasvorräte der Gesellschaft Alperia 
Trading GmbH.

9.8 Liquide Mittel

Im Folgenden ist der Posten „Liquide Mittel“ zum 31. Dezem-
ber 2022 und 2021 im Detail aufgeführt:

(Werte in TEUR)
Zum 31. De-

zember 2022
Zum 31. De-

zember 2021

Einlagen bei Banken und bei 
der Post

250.958 12

Kassenbestand in Geld und 
Wertzeichen

139 79.374

Summe 251.097 79.385

Für weitere Informationen hinsichtlich der Gründe für 
die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr wird auf die 
Kapitalflussrechnung und die Beschreibung der Finanzver-
schuldung der Gruppe in Abschn. „9.14 Verbindlichkeiten 
gegenüber Banken und sonstigen Kreditgebern (kurzfristig 
und langfristig)“ dieser Erläuterungen verwiesen.

9.9  Sonstige Forderungen und sonstige kurzfristige Ver-
mögenswerte im Finanzbereich

Im Folgenden ist der Posten „Sonstige Forderungen und 
sonstige kurzfristige Vermögenswerte“ zum 31. Dezember 
2022 und 2021 im Detail aufgeführt:
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(Werte in TEUR)
Zum 31. De-

zember 2022
Zum 31. De-

zember 2021

Forderungen für Mehrwert-
steuer

3.677 5.272

Sonstige Steuerforderungen 8.389 12.857

Steuerforderungen in Bezug 
auf Steuervorteile 

29.755 24.342

Forderungen an GSE für 
Förderleistungen und Um-
weltzertifikate

6.559 12.218

Rückstellung für uneinbring-
liche Forderungen an GSE 
für Förderleistungen und 
Umweltzertifikate

(861) (861)

Cassa per Servizi Energetici 
und Ambientali

23.045 14.819

Forderungen an Edison AG 5.733 5.733

Aktive transitorische RAP Ge-
bühren für Wasserkraft und 
Ufergemeinden

6.234 6.853

Einlagen und Vorauszahlun-
gen an Lieferanten

17.074 29.219

Sonstige aktive RAP 12.019 4.284

Aktive derivative Finanzinst-
rumente auf Rohstoffe

58.803 77.787

Einlagen für Derivatge-
schäfte

75.763 94.441

Kurzfristige Forderungen an 
Kreditinstitute

19.905 0

Finanzielle Forderungen 
an nahestehende Unter-
nehmen

2.750 2.293

Finanzielle Forderungen an 
andere Unternehmen

454 287

Wertpapiere 531 531

Weitere sonstige Forderun-
gen

8.475 4.613

Summe 278.307 294.688

Unter Bezugnahme auf die oben aufgeführte Tabelle wird 
auf Folgendes hingewiesen:

 - der Abgang bei den sonstigen Steuerforderungen ist 
vorwiegend darauf zurückzuführen, dass die IRES-Posi-
tion zum 31. Dezember 2021 ein Forderungsposten war 
und Ende 2022 ein Verbindlichkeitsposten wurde;

 - die Steuerforderungen in Bezug auf Steuervorteile 
bestehen aus dem Anteil der Forderungen für Steuer-

vorteile, welche die Gesellschaften der Gruppe, die im 
Bereich des geförderten Wohnbaus und der Energie-
effizienz tätig sind, übernommen haben, den die 
Gruppe (mittels der Abtretung an Dritte) einzunehmen 
beabsichtigt, oder der zur Verrechnung mit den Steuer-
verbindlichkeiten innerhalb des Geschäftsjahrs 2023 
verwendet werden kann;

 - der erhebliche Rückgang beim Unterposten „Forderun-
gen an GSE für Förderleistungen und Umweltzertifikate“ 
ist auf die signifikante Verringerung der von mehreren 
Gesellschaften der Alperia Gruppe bezogenen GRIN-
Förderleistungen zurückzuführen, die ihrerseits einer 
beträchtlichen Erhöhung des Parameters in Bezug auf 
den von der RBENU für die entsprechende Berechnung 
ermittelten Stromveräußerungspreis zuzuschreiben ist;

 - der erhebliche Zuwachs des Unterpostens „Cassa per 
Servizi Energetici und Ambientali“ ist auf die vorüber-
gehende Erhöhung der Ausgleichskomponente laut 
Art. 22 TIV betreffend die geschützte Grundversorgung 
zurückzuführen, die mit Zufallsfaktoren verbunden ist 
(vorübergehendes Ungleichgewicht sowohl im Hinblick 
auf Menge als auch Preis zwischen den von der Gesell-
schaft Alperia Smart Services GmbH für die Beschaffung 
des an die Kunden der geschützten Grundversorgung 
veräußerten Stroms aufgewandten Kosten und dem Er-
lös in Verbindung mit dem Verkauf dieses Rohstoffs);

 - die aktiven transitorischen RAP für Wasserkraft- und 
Anrainergebühren betreffen im Wesentlichen den An-
teil von Gebühren für das Geschäftsjahr 2023, die im 
Geschäftsjahr 2022 in Bezug auf verschiedene, von den 
Gesellschaften Alperia Greenpower GmbH und Alperia 
Vipower AG betriebene Wasserkraftwerke bezahlt 
wurden;

 - die wertmindernde Schwankung von 12.145 TEUR des 
Unterpostens „Kautionen und Vorauszahlungen an 
Lieferanten“ ist vorwiegend darauf zurückzuführen, 
dass frühere, sich auf die Gesellschaften der Alperia 
Gruppe, die im Bereich des geförderten Wohnbaus und 
der Energieeffizienzsteigerung tätig sind, teilweise 
rückgeführt wurden;

 - der Unterposten „Sonstige aktive RAP“ ist fast vollstän-
dig auf die Rediskontierung der Kosten für Gebühren 
und Lizenzen im Zusammenhang mit den Anwendun-
gen zurückzuführen, die im Rahmen des von der Gruppe 
im Geschäftsjahr 2018 eingeleiteten Digitalisierungs-
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projekts implementiert wurden. Der diesbezügliche 
Zuwachs ist mit der Betriebstätigkeit verbunden;

 - die Unterposten „Aktive derivative Finanzinstrumente 
auf Rohstoffe“ und „Einlagen für Derivatgeschäfte“ be-
ziehen sich auf den gesamten positiven Fair Value der 
Verträge über Termingeschäfte zum Kauf und Verkauf 
von Strom und Erdgas, die in Abschn. „7.1.3 Rohstoff-
risiken“ dieser Erläuterungen erläutert sind, und den 
Gegenwert der kumulativ abgeführten Variation Mar-
gins. Die im Jahr 2022 zu verzeichnende Verminderung 
dieser Salden ist eng mit der Entwicklung des Geschäfts-
betriebs auf dem European Energy Exchange hinsicht-
lich der Mengen an Rohstoffen, welche den auf dieser 
Börse abgeschlossenen derivativen Finanzinstrumenten 
zugrunde liegen, sowie der durch die entsprechenden 
Preise verursachten Entwicklung verbunden;

 - die kurzfristigen Forderungen an Kreditinstitute be-
stehen aus im Jänner 2023 eingenommenen Posten, die 
infolge der Veräußerung von Forderungen für Steuer-
vorteile an Drittkontrahenten entstanden;

 - der Unterposten „Finanzielle Forderungen an ver-
bundene Unternehmen“ bezieht sich vorwiegend auf 
bestehende Außenstände gegenüber der Gesellschaft 
Neogy GmbH;

 - unter die weiteren sonstigen Forderungen in Höhe von 
8.475 TEUR zum 31. Dezember 2022 fallen schließlich 
hauptsächlich Posten in Verbindung mit der Anwen-
dung des IFRS 16 auf aktive Verträge, sonstige Kau-
tionsleistungen sowie Forderungen an Mitarbeiter und 
Sozialversicherungsträger. Die wertsteigernde Schwan-
kung ist mit der Betriebstätigkeit der Gruppe sowie den 
Veränderungen verbunden, die im entsprechenden 
Konsolidierungskreis 2022 zu verzeichnen sind.

9.10  Zur Veräußerung bestimmte Aktiva und Passiva und 
aufzugebende Geschäftsbereiche

Die beiden betreffenden Posten umfassen zum 31. De-
zember 2022 die Salden der Aktiva und Passiva der Edyna 
Transmission GmbH nach den konzerninternen Eliminie-
rungen. Die von der Gruppe Ende 2022 mit der Terna S.p.A. 
unterzeichneten Verträge beinhalten die Veräußerung bis 
Ende 2023.

Zu diesem Zeitpunkt sind die Posten wie folgt zusammen-
gesetzt:

(Werte in TEUR) Edyna Transmission GmbH

Sachanlagen und immateri-
elle Vermögensgegenstände

(1.816)

Beteiligungen 0

Sonstige Vermögenswerte 
(kurzfristig und langfristig)

16.271

Summe Aktiva 14.455

Rückstellungen für Risiken 
und Aufwendungen

(496)

Sonstige Verbindlichkeiten 
(kurzfristig und langfristig)

(1.989)

Summe Passiva (2.485)

Es wird darauf hingewiesen, dass der jeweilige Nettobuch-
wert der aufzugebenden Einheiten insgesamt als mindes-
tens gleich dem Fair Value abzüglich der Veräußerungskos-
ten betrachtet wird.

9.11 Eigenkapital

Die Bewegungen der Eigenkapitalrückstellungen sind in 
den Aufstellungen dieses konsolidierten Abschlusses auf-
geführt. Zum 31. Dezember 2022 belief sich das Grundkapi-
tal der Muttergesellschaft Alperia AG auf 750 Mio. Euro und 
bestand aus 750 Mio. Stammaktien mit einem Nennwert 
von je 1 Euro.

Im Folgenden wird die Überleitung zwischen Eigenkapital 
und Betriebsergebnis der Muttergesellschaft und dem auf 
den Konzern entfallenden Eigenkapital und Betriebsergeb-
nis zum 31. Dezember 2022 dargestellt.
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(Werte in TEUR) Betriebsergebnis Eigenkapital

Betriebsergebnis und Eigenkapital der Muttergesellschaft 34.157 895.866

Streichung des Buchwerts der konsolidierten Beteiligungen

Wertbeitrag der Beteiligungen in aggregierter Form 118.548 991.747

Auswirkungen durch die Eliminierung von Beteiligungen und die Zuordnung eines 
etwaigen höheren Werts

(13.704) (925.350)

Auswirkungen auf die anderen Beteiligungen

Bewertung der Beteiligungen nach der Equity-Methode (79) 4.794

Streichung der Auswirkungen von zwischen konsolidierten Gesellschaften ab-
geschlossenen Geschäften

Eliminierung von Dividenden (69.268) 0

Eliminierung von Wertsteigerungen aus in vorhergehenden Geschäftsjahren vor-
genommenen Abtretungen von Immobilien

149 (6.460)

Eliminierung von Veräußerungsgewinnen aus der Veräußerung eines Betriebsteils 
innerhalb der Gruppe

(61) (61)

Eliminierung von Zugängen aus früheren Einlagen innerhalb der Gruppe 18 (728)

Auswirkungen der Angleichungen IAS/IFRS 

Bewertung Anschlussgebühren gemäß IFRS 15 (4.431) (47.487)

Anwendung IFRS 16 (1.124) 3.241

Anwendung IAS 20 (2.871) 1.874

Stornierung Abschreibung handelsrechtliche Geschäftswerte laut IAS 38 2.968 21.345

Bewertung der Abfertigungen und Sozialleistungen für das Personal gemäß IAS 19 253 404

Weitere Auswirkungen der Anwendung der Rechnungslegungsstandards IAS/IFRS 1 0

Gekreuzte Put- und Call-Optionen auf Beteiligungen IFRS 10 (204) (1.699)

Sonstige Auswirkungen

Verschiedene geringfügige Auswirkungen (2.639) (4.247)

Betriebsergebnis der Periode und konsolidiertes Eigenkapital 61.714 933.240

Betriebsergebnis der Periode und Eigenkapital, auf Dritte entfallend 896 26.181

Betriebsergebnis der Periode und Eigenkapital, auf die Gruppe entfallend 60.819 907.059

 
9.12 Rückstellung für Risiken und Aufwendungen

Der Posten „Rückstellung für Risiken und Aufwendungen“ 
beläuft sich zum 31. Dezember 2022 auf 70.923 TEUR und ist 
wie folgt zusammengesetzt:

(Werte in TEUR)
Zum 31. Dez. 

2022
Zum 31. Dez. 

2021

Rückstellung für IMU/ICI/IMI 220 422

Rückstellung für Umweltausgaben 13.343 14.509

Rückstellung für Ergebnisprämien 5.626 4.572

Sonstige Rückstellungen für 
Risiken und Aufwendungen

51.734 31.750

Summe 70.923 51.252

Die „Rückstellung für IMU/ICI/IMI“ in Höhe von 220 TEUR 
wurde vom abhängigen Unternehmen Alperia Greenpower 
GmbH gebildet, infolge der Veröffentlichung des Rund-
schreibens 6/2012 vom 30. November 2012 der Agenzia del 
Territorio „Ermittlung des Katasterertrags der Immobilien 
mit spezieller und besonderer Zweckbestimmung: Profile 
für die technische Schätzung“ eingerichtet, mit dem die 
Kriterien zur Schätzung der Katastererträge von Anlagen und 
Gebäuden neu festgelegt wurden. Ab Ende 2016 stellten 
mehrere Südtiroler Gemeinden Feststellungsbescheide 
bezüglich zurückliegender Jahreszahlungen zu, gegen die 
Alperia Greenpower GmbH bereits Anfang 2017 umgehend 
die notwendigen Widersprüche bzw. Beschwerden/Rechts-
behelfe zum Zweck der Vermittlung, sofern vorgesehen, ein-
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legte. Im Zeitraum 2018 bis 2022 bereinigte die Gesellschaft 
die gegenüber verschiedenen Gemeinden bestehenden 
Außenstände und bezahlte entsprechend die vereinbarten 
Vergütungen. 

Die „Rückstellung für Umweltausgaben“ in Höhe von 
13.343 TEUR wurde im Wesentlichen in Hinblick auf die 
eingegangenen Verpflichtungen gemäß den Konzessions-
bestimmungen gebildet, die von der Gesellschaften Alperia 
Greenpower GmbH und Alperia Vipower AG einerseits und 
der Autonomen Provinz Bozen und den Ufergemeinden 
andererseits in Hinsicht auf Umweltverbesserungen unter-
zeichnet wurden. Diese Vereinbarungen sehen vor, dass die 
betreffenden Maßnahmen teilweise von den Gesellschaften 
durchgeführt werden. Diese behalten die zu diesem Zweck 
getragenen Kosten vom Betrag für die Maßnahmen zur 
Umweltverbesserung, der den Ufergemeinden jährlich zu-
gestanden wird, ein.

Die „Rückstellung für Ergebnisprämien“ in Höhe von 5.626 
TEUR wurde in Anbetracht der Schätzung der Mitarbeiterprä-
mien für das Geschäftsjahr 2022 eingerichtet.

Die „Sonstigen Rückstellungen für Risiken und Aufwendun-
gen“ in Höhe von 51.734 TEUR umfassen vorwiegend:

 - 17.125 TEUR für den negativen Saldo der Geschäftsjahre 
2018, 2019 und 2022 (dieser wurde in diesem Jahres-
abschluss zusammen mit einer Ergänzung hinsichtlich 
der Vorjahre in Höhe von insgesamt 13.401 TEUR als 
Rückstellung bilanziert) betreffend die Aufstockung der 
auf die Alperia Trading GmbH entfallenden Erzeugungs-
kosten als Dispatching-Nutzer der Anlage in Ottana 
(Nuoro), die Eigentum der zur Alperia Gruppe gehören-
den Gesellschaft Biopower Sardegna GmbH ist, gemäß 
dem RBENU-Beschluss 111/2006 (i. d. g. F.);

 - 17.070 TEUR bezüglich des mit Edison S.p.A. bestehen-
den Streitfalls gemäß den genaueren Angaben im Ab-
schnitt „Eventualverbindlichkeiten für außerordentliche 
Geschäfte“ des Lageberichts;

 - 5.000 TEUR bezüglich der besten Schätzung, die mit an-
gemessener Zuverlässigkeit erst im Lauf des Geschäfts-
jahrs 2021 durchgeführt werden konnte, der Kosten, 
welche die Gruppe ihrer Meinung nach aufzuwenden 
hat, um die gegenüber einer Südtiroler Multiutility-
Gesellschaft kraft eines in Vorjahren unterzeichneten 
Memorandum of Understanding übernommenen Ver-
pflichtungen zu erfüllen;

 - 3.500 TEUR für in Bezug auf die negative Entwicklung 
einiger Geschäftsbereiche der Gruppe vorgesehene 
Aufwendungen.

Die diesen Posten im Geschäftsjahr 2022 betreffende Be-
wegung ist nachfolgend in tabellarischer Form zusammen-
gefasst:

(Werte in TEUR)
Rückstellungen für Risiken 

und Aufwendungen

Zum 31. Dezember 2021 51.252

Änderungen des Konsolidie-
rungskreises

51

Rückstellungen 35.257

Umgliederungen (280)

Freistellungen (1.499)

VERWENDUNGEN (13.858)

Zum 31. Dezember 2022 70.923

Unter Bezugnahme auf die oben aufgeführte Tabelle wird 
auf Folgendes hingewiesen:

 - die im Verlauf des Jahres 2022 gebildeten Rückstellun-
gen beziehen sich hauptsächlich auf die in der Periode 
aufgelaufenen Mitarbeiterprämien, Ansätze bezüg-
lich der Rückstellung für Umweltausgaben seitens der 
Gesellschaften Alperia Greenpower GmbH und Alperia 
Vipower AG sowie auf die zuvor erwähnten Rückstellun-
gen für die Aufstockung der Erzeugungskosten und den 
Streitfall mit der Edison S.p.A.;

 - die Freistellungen beziehen sich vorwiegend auf die 
Freistellung eines 2021 bilanzierten Ansatzes, um 
potenzielle Ausgaben zu berücksichtigen, welche die 
Gesellschaft Alperia Trading GmbH in der Zukunft infolge 
des positiven Abschlusses der Angelegenheit, hinsicht-
lich derer sie zurückgestellt wurden, hätte eventuell 
aufwenden müssen; 

 - die Verwendungen des Jahrs 2022 betreffen haupt-
sächlich die Rückstellung für Ergebnisprämien und die 
Rückstellung für Umweltausgaben, die zuvor erläutert 
wurden, sowie eine Rückstellung für Aufwendungen, 
die Ende 2021 im Hinblick auf die geplante Deckung 
von Schadensersatzzahlungen infolge von Dritten durch 
bei einem Kraftwerk der Gruppe eingetretenen Wasser-
leckagen entstandenen Schäden gebildet wurde.
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9.13 Sozialleistungen an Arbeitnehmer

Der Posten „Sozialleistungen an Arbeitnehmer“ setzt sich 
zum 31. Dezember 2022 in Höhe von 9.485 TEUR aus der 
Abfertigungsrücklage und in Höhe von 2.402 TEUR aus der 
Rückstellung für Personalaufwand zusammen, welche die 
versicherungsmathematische Bewertung der Verbindlich-
keiten in Verbindung mit den im Rahmen der Gesellschaft 
vorhandenen leistungsorientierten Plänen umfasst, in 
Bezug auf: (i) Treueprämie für Arbeitnehmer, die für eine 
bestimmte Anzahl von Jahren im Dienst bleiben, und (ii) 
zusätzliche Monatsentlohnungen für Arbeitnehmer, die vor 
dem 24. Juli 2001 eingestellt wurden. 

Die Bewegungen betreffend die Abfertigungsrücklage zum 
31. Dezember 2022 sind nachfolgend aufgeführt:

(Werte in TEUR) Zum 31. Dezember 2022

Zum 31. Dezember 2021 10.828

Rückstellungen 451

Änderungen des Konsolidie-
rungskreises

604

VERWENDUNGEN (1.125)

Versicherungsmathemati-
sche (Gewinne)/Verluste

(1.273)

Summe 9.485

Im Folgenden sind die wirtschaftlichen und demografischen 
Annahmen, die zur versicherungsmathematischen Be-
wertung der Abfertigung herangezogen wurden, im Detail 
aufgeführt:

Jährlicher Abzinsungssatz 3,77 % 

Jährliche Inflationsrate 
5,9 % für das Jahr 2023,  
2,3 % für das Jahr 2024,  

2,0 % ab dem Jahr 2025 

Sterbetafeln
Sterbetafel der Staatsbuch-

haltung RG48 

Jahresquote der Gesamter-
höhung der Entlohnungen

6,9 % für das Jahr 2023,  
3,3 % für das Jahr 2024,  

3,0 % ab dem Jahr 2025 

Jahresquote der Abferti-
gungserhöhung 

5,9 % für das Jahr 2023,  
3,2 % für das Jahr 2024,  

3,0 % ab dem Jahr 2025 

Nachfolgend ist eine Sensitivitätsanalyse der Verbindlich-
keiten zum 31. Dezember 2022 aufgeführt. Dabei wurde 
das oben beschriebene Basisszenario herangezogen, wobei 
die Inflationsrate um 0,25 Prozentpunkte erhöht und der 
Abzinsungssatz um 0,5 Prozentpunkte verringert wurde. Die 
Ergebnisse können in den folgenden Tabellen zusammen-
gefasst werden:

(Werte in TEUR)

Zum 31. Dezember 2022

Inflationsrate

0,25% -0,25%

Abfertigungsrückstellung 9.585 9.400

(Werte in TEUR)

Zum 31. Dezember 2022

Abzinsungssatz

0,5%  -0,5%

Abfertigungsrückstellung 9.148 9.860

Die Bewegungen betreffend die Rückstellung für Perso-
nalaufwand zum 31. Dezember 2022 sind nachfolgend 
aufgeführt: 

(Werte in TEUR)
Zum 31. De-

zember 2021
Rückstellun-

gen
Verwendun-

gen
Abzinsungs-

effekt
Freistellun-

gen
Zum 31. De-

zember 2022

Treueprämie 1.144 130 (106) (212) 0 956

Zusätzliche Monatsentloh-
nungen

1.659 66 (249) (183) 0 1.293

Rückstellung Zusatzzulage 136 66 (50) 0 0 152

Summe 2.939 262 (405) (394) 0 2.402
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9.14  Verbindlichkeiten gegenüber Banken und sonstigen 
Kreditgebern (kurzfristig und langfristig)

In der nachfolgenden Tabelle sind die kurzfristigen und 
langfristigen finanziellen Verbindlichkeiten zum 31. Dezem-
ber 2022 und 2021 aufgeführt:

(Werte in TEUR)
Zum 31. Dezember 2022 Zum 31. Dezember 2021

Kurzfristig Langfristig Summe Kurzfristig Langfristig Summe

Verbindlichkeiten gegenüber Banken und 
sonstigen Kreditgebern

492.030 511.067 1.003.097 19.203 329.708 348.911

Obligationsanleihe 102.343 362.347 464.690 2.473 466.430 468.903

Derivatekontrakte 210.585 7.143 217.728 205.983 11.891 217.874

Verbindlichkeiten aufgrund der Anwendung 
von IFRS 16 

3.297 37.352 40.649 3.041 39.737 42.777

Sonstige Verbindlichkeiten im Finanzbereich 0 1.531 1.531 3.003 0 3.003

Summe 808.256 919.440 1.727.696 233.704 847.766 1.081.469

Finanzierungen

Nachfolgend ist die Zusammensetzung der Verbindlich-
keiten gegenüber Banken zum 31. Dezember 2022 unter 
Bezugnahme sowohl auf den langfristigen als auch den 
kurzfristigen Anteil aufgeführt:

(Werte in TEUR)
Gewährungs-

datum
Fälligkeits-

datum
Zinssatz Spread

Gewährter 
Betrag

Zum 31. De-
zember 2022

EIB 21/10/2014 21/10/2026 1,80% - 25.000 12.282

EIB 21/10/2014 21/10/2025 2,00% - 50.000 18.693

EIB 31/08/2021 28/08/2037 0,896% - 48.850 49.004

CDP 30/06/2011 30/06/2023 Euribor 6 m 0,38% 80.000 3.200

„FACILITY A“ 03/11/2022 03/11/2023 Euribor 3 m 1,35% 480.000 480.095

„FACILITY B“ 03/11/2022 30/09/2024 Euribor 3 m 1,05% 440.000 440.079

BANCA INTESA 24/11/2020 24/11/2026 1,60% - 1.000 980

BANCA INTESA 15/11/2017 18/10/2027 1,97% - 600 300

BANCA DEL PIEMONTE 23/12/2020 01/01/2023 1,50% - 300 300

SONSTIGE VERBIND. 215

SUMME     1.005.148

Nebenaufwendungen auf Finanzierungen (fortgeführte Anschaffungskosten) (2.051)

Verbindlichkeiten gegenüber Banken und sonstigen Kreditgebern (kurz- und langfristig) 1.003.097

Aus der unten aufgeführten Tabelle wird ersichtlich, dass die 
Gruppe im Lauf des Jahres 2022 den Prozess zur Konsolidie-
rung ihrer Finanzverschuldung eingeleitet hat, die sich in 
den Geschäftsjahren 2021 und 2022 erheblich erhöht hatte, 

im Übrigen im Einklang mit dem Niveau ihrer wichtigsten 
Konkurrenten, im Wesentlichen aufgrund der besonderen 
Marktentwicklungen. Insbesondere unterzeichnete die 
Muttergesellschaft im November 2022 mit einer Gruppe von 
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nationalen Kreditinstituten ein sog. Facilities Agreement, 
das die folgenden drei Finanzierungslinien umfasst:

 - die sog. Facility A (480.000 TEUR) zur Deckung des 
Liquiditätsbedarfs bis zur Erneuerung einiger emit-
tierter Anleihen. Es wird darauf hingewiesen, dass die 
sich auf die betreffende Kreditlinie beziehenden Mittel 
vorsichtshalber unter den kurzfristigen Verbindlichkei-
ten ausgewiesen wurden, auch wenn vertraglich zwei 
aufeinanderfolgende Optionen zur Verlängerung einer 
jeden der ursprünglichen Fälligkeitsfristen (November 
2023) um jeweils sechs Monate zugunsten der Gesell-
schaft vorgesehen sind, da diese beabsichtigt, 2023 
eine neue Verschuldung auf dem Anleihenmarkt aufzu-
nehmen, was im Abschnitt „Stärkung der Kreditlinien“ 
des Lageberichts näher erläutert ist;

 - die sog. Facility B (440.000 TEUR), die teilweise von SACE 
besichert ist und dazu dient, die Finanzierungsbedürf-
nisse des Betriebskapitals der Gruppengesellschaft 
Alperia Smart Services GmbH zu decken. Im Übrigen wird 
darauf hingewiesen, dass die Muttergesellschaft die vor-
zeitige Rückzahlung eines Teils dieser Kreditlinie plant;

 - die sog. Facility C (480.000 TEUR) in Form einer sog. Re-
volving Credit Facility, die im Übrigen zum 31. Dezem-
ber 2022 von der Gesellschaft nicht genutzt wurde.

Es wird darauf hingewiesen, dass einige Finanzierungen die 
Verpflichtung zur Aufrechterhaltung eines Investment-Gra-
de-Ratings der Alperia AG oder eine sowohl verbessernde 
als auch verschlechternde Anpassung des jeweiligen Zins-
satzes je nach den Veränderungen dieses Ratings beinhal-
ten. Wie bereits erwähnt, wird bestätigt, dass die Rating-
Agentur Fitch für die Alperia AG am 15. Dezember 2022 trotz 
der Änderung des Ausblicks von „stabil“ auf „negativ“ das 
Langfrist-Rating BBB und somit das Investment-Grade-Ra-
ting bestätigte.

Obligationsanleihe

Zum 31. Dezember 2022 emittierte die Muttergesellschaft 
Alperia AG Obligationsanleihen in Höhe von insgesamt zirka 
475 Mio. Euro. Zum selben Zeitpunkt besaß die zur Alperia 
Gruppe gehörende Hydrodata S.p.A. zudem eine Obligations-
anleihe in Höhe von 450 TEUR. Die betreffenden Anleiheemis-
sionen sind nachfolgend in tabellarischer Form dargestellt:

(Werte in TEUR)
Gewährungs-

datum
Fälligkeitsdatum Zinssatz Betrag

Tranche 1 (Alperia AG) 30/06/2016 30/06/2023 1,41% 100.000

Tranche 2 (Alperia AG) 30/06/2016 28/06/2024 1,68% 125.000

Tranche 3 (Alperia AG) 23/12/2016 23/12/2026 2,50% 150.000

Tranche 4 (Alperia AG) 18/10/2017 18/10/2027 2,20% 99.920

Tranche 5 (Hydrodata S.p.A.) 30/06/2020 31/12/2025 variabel 450

475.370

Nebenaufwendungen (fortgeführte Anschaffungskosten) 309

Effekt durch Kursänderungen (*) (10.989)

464.690

(*)  Es wird darauf hingewiesen, dass die vierte Emission von Anleihen, welche die Alperia AG im Oktober 2017 im Rahmen des gegenwärtig 
bestehenden Programms EMTN durchführte, in norwegischen Kronen (NOK) denominiert war. Gemäß den Angaben in Abschn. 7.3 „Kursrisiko“ 
dieser Erläuterungen wurde das Kursrisiko im Hinblick auf die Emission der betreffenden Tranche und somit die Auswirkungen auf die GuV 
der Gesellschaft, die auf die Umrechnung der Verbindlichkeiten infolge der Kursschwankungen der norwegischen Krone zurückzuführen sind, 
mittels der Zeichnung eines derivativen Finanzinstruments Cross Currency Swap neutralisiert.

Derivatekontrakte

Die Derivatekontrakte mit negativem Fair Value können 
unterteilt werden in: 

 - Finanzinstrumente auf Rohstoffe (210.585 TEUR); 

 - Cross Currency Swap zur Deckung der von der Mutterge-
sellschaft Alperia AG in NOK emittierten Anleihen (7.143 
TEUR).

Für weitere Informationen wird auf Abschn. "7.1.1 Zinsrisiko" 
dieser Erläuterungen verwiesen.
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Verbindlichkeiten aufgrund der Anwendung von IFRS 16

Dieser Unterposten entstand im ersten Halbjahr 2019 in-
folge der IFRS 16 First Time Adoption und bezieht sich auf die 
aufgrund von Leasingverträgen bestehenden Verbindlich-
keiten infolge der Verpflichtung zur Zahlung der entspre-
chenden Leasingzinsen. Diesen ist der geleaste Vermögens-
gegenstand gegenübergestellt, der unter den Anlagegütern 
ausgewiesen ist (dort ist er als „Right of Use“ definiert).

Sonstige Verbindlichkeiten im Finanzbereich

Dieser Unterposten ist vorwiegend auf die Erfassung von 
Put- und Call-Optionen bezüglich des Minderheitsanteils im 
Hinblick auf die Übernahme von Fintel Gas e Luce S.r.l., die 
im Abschnitt „2.3 Konsolidierungskreis und dessen Verän-
derungen“ dieser Erläuterungen beschrieben ist, zurückzu-
führen.

Finanzverschuldung

Nachfolgend sind im Detail die Zusammensetzung der Net-
tofinanzverschuldung der Alperia Gruppe zum 31. Dezember 
2022 aufgeführt, die im Einklang mit den Orientierungen, 
die in dieser Hinsicht von der European Securities and 
Markets Authority (ESMA) 2021 veröffentlicht worden waren, 
erstellt wurde, sowie der entsprechende Vergleich mit dem 
Wert zum 31. Dezember 2021 aufgeführt.

(Werte in TEUR)
Zum 31. Dezem-

ber 2022

Zum 31. De-
zember 2021 

restated
Restatement Zum 31. Dezem-

ber 2021

A Liquide Mittel 251.097 79.385 0 79.385

B Liquiden Mitteln gleichwertige Mittel 0 0 0 0

C
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte im 
Finanzbereich

102.802 129.612 96.696 32.915

S Liquidität (A+B+C) 353.898 208.997 96.696 112.300

E

Kurzfristige Verbindlichkeiten im Finanz-
bereich (einschließlich Schuldinstrumen-
ten, aber ausschließlich des kurzfristigen 
Anteils der langfristigen Verbindlichkeiten 
im Finanzbereich)

(485.282) (64.335) 0 (64.335)

F
Kurzfristiger Anteil der langfristigen Ver-
bindlichkeiten im Finanzbereich

(119.005) (24.717) 0 (24.717)

G Finanzverschuldung kurzfristig (E + F) (604.287) (89.052) 0 (89.052)

H
Kurzfristige Nettofinanzverschuldung 
(G - D)

(250.389) 119.945 96.696 23.248

S
Langfristige Verbindlichkeiten im Finanz-
bereich (ausschließlich des kurzfristigen 
Anteils und der Schuldinstrumente)

(549.950) (369.445) 0 (369.445)

J Schuldinstrumente (362.347) (466.430) 0 (466.430)

K
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen und sonstige Verbindlichkei-
ten, langfristig

0 0 0 0

L Finanzverschuldung langfristig (I + J + K) (912.297) (835.875) 0 (835.875)

M Summe der Finanzverschuldung (H + L) (1.162.686) (715.930) 96.696 (812.627)
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Es wird vorausgeschickt, dass die Salden zum 31. Dezember 
2021 Gegenstand eines Restatements waren, dessen Zweck 
es war, die Signifikanz insgesamt des gegenständlichen KPI 
zu verbessern, um diesen dem operationellen Kontext der 
Alperia Gruppe besser anzugleichen. Dabei wurde in die 
Zeile hinsichtlich der „Sonstigen kurzfristigen Vermögens-
werte im Finanzbereich“ der positive Saldo in Bezug auf die 
Einlagen für Geschäfte beim European Energy Exchange in 
Bezug auf im Einklang mit dem Hedge-Accounting-Modell 
verbuchte Futures aufgenommen. 

Der insgesamt zu verzeichnende Anstieg der Finanzver-
schuldung 2022 ist im Wesentlichen auf die Notwendigkeit 
zurückzuführen, das Betriebskapital zu finanzieren, das sich 
gemäß den Angaben in der konsolidierten Kapitalfluss-
rechnung gegenüber dem Vorjahr um 523.036 TEUR erhöhte. 
Diese Erhöhung ist vorwiegend i) auf den erheblichen 
Mittelaufwand zurückzuführen, den der Rohstoffverkauf an 
Endkunden 2022 verzeichnete, der in hohem Maß von den 
entsprechenden Preisentwicklungen laut der Beschreibung 
im Lagebericht beeinflusst war, sowie ii) auf den erheb-
lichen Anstieg der Betriebstätigkeit der Gesellschaften der 
Gruppe, die in den Bereichen Energieeffizienzsteigerung 
und Wohnbauförderung tätig sind.

Es wird somit darauf hingewiesen, dass angesichts des im 
Lagebericht beschriebenen Rückgangs der Preise für den 

Stromverkauf und unter Berücksichtigung des Umfangs und 
der Qualität der Forderungen aus Lieferungen und Leistun-
gen mit einer Rückführung des Betriebskapitals zu rechnen 
ist, was somit eine Verbesserung der Finanzverschuldung 
der Gruppe ermöglicht.   

Es wird ferner darauf hingewiesen, dass die in der oben 
aufgeführten Finanzverschuldung enthaltenen Daten die 
liquiden Mittel der zur Alperia Gruppe gehörenden Gesell-
schaft Edyna Transmission GmbH nicht umfassen, die wie 
alle anderen Salden des jeweiligen Jahresabschlusses, die 
ordnungsgemäß durch die gruppeninternen Eliminierungen 
berichtigt wurden, unter den Bilanzposten „zur Veräuße-
rung bestimmte Vermögenswerte und aufzugebende Ge-
schäftsbereiche“, „zur Veräußerung bestimmte Passiva und 
aufzugebende Geschäftsbereiche“ sowie „Nettoergebnis (B) 
der aufzugebenden Geschäftsbereiche“ der konsolidierten 
Zwischenbilanz umgegliedert wurden. 

Es wird schließlich darauf hingewiesen, dass in der Finanz-
verschuldung die langfristigen Forderungen im Finanz-
bereich der Gruppe (zum 31. Dezember 2022 und zum 
31. Dezember 2021, die sich jeweils auf 33.917 TEUR und 
62.131 TEUR belaufen) nicht eingeschlossen sind. 

9.15  Sonstige Verbindlichkeiten (kurzfristig und lang-
fristig)

Im Folgenden ist der Posten „Sonstige kurzfristige und 
langfristige Verbindlichkeiten“ zum 31. Dezember 2022 und 
2021 im Detail aufgeführt:

(Werte in TEUR)
Zum 31. Dezember 2022 Zum 31. Dezember 2021

Langfristig Kurzfristig Summe Langfristig Kurzfristig Summe

Verbindlichkeiten Cassa per i Servizi Energetici 
e Ambientali

0 1.194 1.194 0 14.101 14.101

Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben 0 13.085 13.085 0 11.914 11.914

Verbindlichkeiten gegenüber dem Personal 0 4.302 4.302 0 3.655 3.655

Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen 
Sicherheit

0 3.757 3.757 0 3.364 3.364

Rechnungsabgrenzungsposten (Passiva) 63.630 3.663 67.294 57.804 3.165 60.969

Sonstiges 3.827 24.414 28.241 0 15.853 15.853

Summe 67.457 50.417 117.874 57.804 52.052 109.855
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Unter Bezugnahme auf die oben aufgeführte Tabelle wird 
auf Folgendes hingewiesen:

 - der relevante Rückgang von 12.907 TEUR, der bei den 
Verbindlichkeiten hinsichtlich der Cassa per i Servizi 
Energetici e Ambientali zu verzeichnen ist, ist auf die 
Auswirkungen der normativen Maßnahmen zurück-
zuführen, aufgrund derer die allgemeinen System-
aufwendungen für einige Nutzertypen im Jahr 2022 
aufgehoben wurden;

 - der Unterposten „Rechnungsabgrenzungsposten“ setzt 
sich fast vollständig aus dem kurzfristigen und dem 
langfristigen Anteil der passiven Rechnungsabgren-
zungsposten für Anschlussgebühren zusammen, die 
gemäß den näheren Angaben im Abschnitt 2.6 „Bewer-
tungskriterien“ dieser Erläuterungen in der GuV nach 
IFRS 15 auf Basis der Lebenszeit der Vermögenswerte 
aufgegliedert sind. Die wertsteigernde Veränderung 
dieses Postens ist auf die Erhöhung der durchgeführten 
Anschlüsse im Vergleich zum Geschäftsjahr 2021 zurück-
zuführen;

 - der Unterposten „Sonstiges“ umfasst vorwiegend Ver-
bindlichkeiten betreffend die Zahlung von Pachtzinsen 
für öffentliches Eigentum gemäß den von der Gesell-
schaften Alperia Greenpower GmbH und Alperia Vipo-
wer AG unterzeichneten Konzessionsbestimmungen. 
Dessen Anstieg 2022 ist zu einem erheblichen Teil auf 
die 2022 entstandenen zukünftigen Earn-out-Verbind-
lichkeiten zurückzuführen, die mit den außerordent-
lichen Transaktionen verbunden sind, die im Abschnitt 

„2.3 Konsolidierungskreis und dessen Veränderungen“ 
dieser Erläuterungen beschrieben sind.

9.16 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Unter dem Posten „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen“ sind die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen ausgewiesen, deren Höhe sich zum 31. Dezem-
ber 2022 auf 474.078 TEUR belief (zum 31. Dezember 2021 
betrugen sie dagegen 440.342 TEUR).

9.17 Kurzfristige Steuerverbindlichkeiten

Dieser Posten, der sich zum 31. Dezember 2021 auf null 
belief, umfasst den debitorischen Saldo gegenüber der 

Finanzverwaltung in Bezug auf die IRES- und die IRAP-Steuer 
sowie den gemäß dem Gesetz 197/2022 vorgesehenen sog. 
Solidaritätsbeitrag 2023 und weist insgesamt einen Saldo 
von 14.083 Mio. Euro auf. Die wertsteigernde Veränderung 
gegenüber 2021 ist außer auf diesen Beitrag auf verschie-
dene Entwicklungen zurückzuführen, die Voraus- und Saldo-
zahlungen bezüglich der direkten Steuern betrafen.

10. Anmerkungen zur Gewinn-und-Verlust-Rechnung

10.1 Erträge (EUR)

In Bezug auf die Aufteilung der Umsatzerlöse nach Tätig-
keitsbereichen wird auf die Angaben in Abschn. 8 dieser 
Erläuterungen verwiesen.

Der Gesamtwert der Erlöse, der sich im Lauf des Jahres 2022 
auf 3.602.277 TEUR belief, verzeichnet gegenüber dem Wert 
des Vorjahrs (1.976.559 TEUR) einen erheblichen Zuwachs 
(+82 %).

Der Grund für diese signifikante Erhöhung liegt vorwiegend 
im Zuwachs der Umsatzerlöse aus dem Vertrieb von Strom 
(+75 %) und Erdgas (+137 %), der gemäß den Erläuterungen 
im Lagebericht seinerseits mit der Veränderung der insge-
samt von der Gruppe verkauften Mengen und der Preis-
entwicklung beider Rohstoffe in Verbindung steht, die im 
Berichtsjahr besonders günstig war (wenngleich durch die 
Wirkungen der von der Gruppe durchgeführten Deckungs-
geschäfte abgeschwächt), sowie mit der 2022 erfolgten 
Übernahme des Resellers Fintel Gas e Luce S.r.l. 

Gefördert wurde diese Entwicklung im Übrigen vom erheb-
lichen Umsatzanstieg der Gesellschaften der Gruppe, die im 
Bereich des geförderten Wohnbaus und der Energieeffizi-
enzsteigerung (+133 %) tätig sind, angekurbelt durch die auf 
Ebene der Rechtsvorschriften eingeführten Steuervorteile. 

Weitere Zuwächse, die zwar im Hinblick auf den Umsatz 
geringer sind, sind darüber hinaus auf Ebene der Erlöse aus 
der Fernwärme zu verzeichnen (+37 %).

10.2 Sonstige Erlöse und Erträge

Im Folgenden ist der Posten Sonstige Erlöse und Erträge für 
2022 und 2021 im Detail aufgeführt:
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(Werte in TEUR) 2022 2021

Periodenfremde Erträge 204 697 

Veräußerung von Materialien 751 218 

Preisanpassungen nach frühe-
ren Purchase Price Allocations 34 200 

Mieten und Pachten 235 255 

Erlöse aus Fördertarifen und 
Betriebszuschüssen

16.361 67.102 

Erträge aus dem Superbonus 
110 %

7.098 1.193 

Erstattung von Ausgaben 1.524 1.554 

Erträge aus grünen Zertifikaten 1.801 6.438 

Wertsteigerung durch Veräu-
ßerung von Sachanlagen

240 793 

Schadenersatz 3.471 3.606 

Freistellung von Rückstellun-
gen

1.499 1.547 

Wiederherstellung von vorhe-
rigen Wertberichtigungen auf 
Sachanlagen und immaterielle 
Vermögensgegenstände

0 19.593 

Sonstiges 2.401 3.069 

Summe 35.620 106.266

Unter Bezugnahme auf die oben aufgeführte Tabelle wird 
auf Folgendes hingewiesen:

 - der Rückgang der Erlöse aus Fördertarifen und Be-
triebszuschüssen ist im Wesentlichen auf die bereits 
erwähnte Reduzierung der GRIN-Förderleistungen 
2022 aufgrund der relevanten Erhöhung des von der 
RBENU für die entsprechende Berechnung ermittelten 
Parameters in Bezug auf den Stromveräußerungspreis 
zurückzuführen;

 - der Unterposten „Erträge aus dem Superbonus 110 %“ 
ist mit der Bilanzierung der Erträge in Verbindung mit 
der Erhöhung um 10 % sowie den Kosten in Bezug auf 
die durch den sog. Superbonus geförderten Tätigkeiten 
nach der Periodenabgrenzung zugunsten der Gesell-
schaften der Gruppe, die in den Bereichen Energie-
effizienzsteigerung und Wohnbauförderung tätig sind, 
seitens der entsprechenden Kunden verknüpft. Die 
erhebliche Steigerung des betreffenden Erlöses ist mit 
der Erhöhung der Betriebstätigkeit der genannten Ge-
sellschaften verbunden;

 - der signifikante Rückgang des Unterpostens „Erlöse 
aus grünen Zertifikaten“ ist auf die Betriebstätigkeit 
der Gruppe zurückzuführen, vorwiegend hinsichtlich 
geringerer Einnahmen aufgrund der Annullierung von 
Energieeffizienzzertifikaten, die erworben wurden, um 
die geltenden Rechtsvorschriften zu erfüllen, sowie der 
Veräußerung von Zertifikaten, die für getätigte Investi-
tionen erwirkt worden waren;

 - anders als 2021 bilanzierte die Gruppe keine Wieder-
herstellung von vorherigen Wertberichtigungen auf 
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände;

 - der Restunterposten „Sonstiges“ besteht hauptsächlich 
aus verschiedenen Provisionen und Einnahmen.

10.3 Kosten für Roh-, Betriebsstoffe und Waren

Im Folgenden ist der Posten „Kosten für Roh-, Betriebsstoffe 
und Waren“ für 2022 und 2021 im Detail aufgeführt:

(Werte in TEUR) 2022 2021

Strom 2.090.004 814.635

Brenn-, Kraft- und Schmierstoffe 77.577 60.592

Erdgas 319.083 131.534

Abweichung Strom 66.632 34.237

Abweichung Gas 171.012 45.787

Energiesparzertifikate u. Ä. (ein-
schließlich der Änderungen der 
entsprechenden Vorräte)

12.920 12.279

Betriebsstoffe 66.805 61.937

Auf Anlagevermögen aktivierte 
Kosten für Roh-, Betriebsstoffe 
und Waren

(45.491) (50.407)

Veränderung der Vorräte und in 
Ausführung befindlichen Arbei-
ten auf Bestellung

(6.089) (19.461)

Summe 2.752.453 1.091.134

Zur oben aufgeführten Tabelle wird auf Folgendes hinge-
wiesen:

 - der Zuwachs bezüglich der Kosten in Verbindung mit 
dem Kauf von Strom und Erdgas (einschließlich der 
entsprechenden Abweichungen) ist eng mit der Ent-
wicklung der Umsatzerlöse aus dem Verkauf der beiden 
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Rohstoffe verbunden, der im Abschn. „10.1 Umsatzerlö-
se“ dieser Erläuterungen erklärt ist;

 - der erhebliche Zuwachs beim Unterposten „Brenn-, 
Kraft- und Schmierstoffe“ ist auf die signifikante Steige-
rung zurückzuführen, die 2022 bezüglich der von der 
zur Gruppe gehörende Gesellschaft Biopower Sardegna 
GmH bilanzierten Kosten für den Kauf von Palmöl und 
Harnstoff zu verzeichnen und wiederum vorwiegend 
auf die beträchtliche Preiserhöhung zurückzuführen 
war;

 - die Entwicklung der Kosten für Roh-, Betriebsstoffe und 
Waren (die nach Abzug dessen, was auf der Aktivseite 
der Bilanz ausgesetzt ist, berücksichtigt wurden) ist 
schließlich vorwiegend auf die Betriebstätigkeit seitens 
der Gesellschaften der Gruppe, die im Bereich Produkti-
on, Energieeffizienzsteigerung und Wohnbauförderung 
tätig sind, zurückzuführen.

10.4 Aufwendungen für Dienstleistungen

Im Folgenden ist der Posten „Aufwendungen für Dienstleis-
tungen“ für 2022 und 2021 im Detail aufgeführt:

(Werte in TEUR) 2022 2021

Stromtransport 110.502 337.895

Gebühren und zusätzliche Ge-
bühren

68.643 58.651

Vergütungen für den Dispat-
ching-Dienst

127.131 92.554

Leistungen von Freiberuflern 249.948 135.025

Gewerbliche Dienstleistungen 14.354 8.015

Erdgasverteilung 3.764 22.739

Erdgastransport 34.074 13.130

Versicherungen 7.573 6.526

Anmietungen 2.057 1.803

Vermietungen 2.079 2.446

Gebühren und Kommissionen 
für Bankdienstleistungen

2.698 756

Personalauswahl, Ausbildung/
Schulung und sonstiger Perso-
nalaufwand

3.729 3.234

Vergütungen für Gesellschafts-
organe

1.600 1.664

Post, Telefon und Internet 1.472 1.380

(Werte in TEUR) 2022 2021

Auf das Anlagevermögen 
aktivierte Aufwendungen für 
Dienstleistungen

(74.758) (75.927)

Veränderung der in Ausführung 
befindlichen Arbeiten auf Be-
stellung

(98.711) (19.758)

Aufwand für Werbung und 
Marketing 6.403 6.273

Computerdienste und Verwal-
tungsprogramm

36.506 37.306

Normale und regelmäßige 
Wartung

6.906 6.958

Sonstiges 5.465 19.246

Summe 511.436 659.916

Unter Bezugnahme auf die oben aufgeführte Tabelle wird 
auf Folgendes hingewiesen:

 - der relevante Rückgang der Durchlaufposten (Transport 
und Verteilung insgesamt) ist im Wesentlichen auf die 
Auswirkungen der normativen Maßnahmen zurück-
zuführen, aufgrund derer die allgemeinen System-
aufwendungen für einige Nutzertypen im Jahr 2022 
aufgehoben wurden;

 - der Unterposten „Gebühren und Zusatzgebühren“ in 
Höhe von 68.643 TEUR bezieht sich hauptsächlich auf 
Pachtzinse für öffentliches Eigentum, Zusatzzinse für 
Wassereinzugsgebiete in Berggebieten, Zusatzzinse an 
Ufergemeinden und andere Aufwendungen im Zusam-
menhang mit der Produktion von Strom aus Wasserkraft. 
Die erhebliche Erhöhung des Postens ist fast vollständig 
auf den Anstieg der Aufwendungen bezüglich des der 
Autonomen Provinz Bozen für kostenlose Energie zuste-
henden Entgelts zurückzuführen. Jedoch hatte die Auto-
nome Provinz Bozen aufgrund der Veränderung des von 
der Landesregierung vorgegebenen Parameters, der 
dessen Bemessung regelt und der wiederum von der Er-
höhung des Strompreises beeinflusst war, beschlossen, 
dieses nicht einzuziehen;

 - die wertsteigernden Entwicklungen, die bei den Posten 
in Verbindung mit dem Ausgleichsdienst zu verzeichnen 
waren, sind auf die Erhöhung der Verkaufsmengen von 
Strom und Erdgas zurückzuführen, die im Lagebericht 
erläutert sind;
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 - der Anstieg der Aufwendungen für freiberufliche und 
Vertriebsleistungen ist in erheblichem Maß auf die 
Erhöhung der Betriebstätigkeit der im Bereich Energie-
effizienzsteigerung und Wohnbauförderung tätigen 
Gesellschaften hinsichtlich der erhöhten Vergabe von 
Unteraufträgen und der erhöhten Inanspruchnahme 
von Vertretern zurückzuführen. Die betreffende Ent-
wicklung wirkte sich ferner auf die wertsteigernde 
Veränderung der Vorräte in Bezug auf in Ausführung 
befindliche Arbeiten auf Bestellung aus;

 - der Anstieg des Aufwands für Versicherungen ist im We-
sentlichen auf die Kreditversicherungen zurückzuführen 
und eine direkte Folge der Umsatzerhöhung;

 - der Unterposten „Sonstiges“ in Höhe von 5.465 TEUR 
umfasst im Wesentlichen Ausgaben für Instandhal-
tungsarbeiten (die vor allem Maßnahmen und Wartun-
gen an Anlagen, Arbeiten an den Wasserkraftwerken, 
Instandhaltung von Fahrzeugen sowie Aufwendungen 
für Instandhaltungsdienste von Anlagen und Netzen 
betreffen). Es wird darauf hingewiesen, dass der Anteil 
der Aufwendungen mit mehrjähriger Nutzung dieser 
Kosten aktiviert wurde. Die relevante Erhöhung dieses 
Bestandteils der Aufwendungen für Dienstleistungen ist 
mit der Betriebstätigkeit der Gruppe verbunden.

10.5 Personalaufwand

Im Folgenden ist der Posten „Personalaufwand“ für 2022 
und 2021 im Detail aufgeführt:

(Werte in TEUR) 2022 2021

Löhne und Gehälter 62.295 59.038 

Sozialabgaben 19.847 18.761

Abfertigung und Ruhestands-
bezüge

 4.373  4.047 

Sonstige Kosten  2.729 1.598 

Auf das Anlagevermögen  
aktivierter Personalaufwand 

(10.608) (11.651)

Summe 78.636 71.792 

Der im Lauf des Jahres 2022 verzeichnete Zuwachs bei die-
sem Posten ist im Wesentlichen auf den Anstieg der durch-
schnittlichen Mitarbeiterzahl der Gruppe zurückzuführen, 
die von 1.118 Personen im Jahr 2021 auf 1.167 Personen 

im Jahr 2022 stieg, sowie die geringere Aktivierung des 
Personalaufwands gegenüber 2021. Diese ist teilweise 
darauf zurückzuführen, dass ein signifikanter Teil des von 
der Gruppe in den vergangenen Geschäftsjahren eingeleite-
ten Digitalisierungsprojekts abgeschlossen wurde, was mit 
der Erhöhung des Teils der Aufwendungen korreliert ist, die 
ausschließlich auf die Aufrechterhaltung der Effizienz der 
Systeme entfallen.

10.6  Abschreibungen, Rückstellungen und Wertberichti-
gungen

Im Folgenden ist der Posten „Abschreibungen, Rückstellun-
gen und Wertberichtigungen“ für 2022 und 2021 im Detail 
aufgeführt:

(Werte in TEUR) 2022 2021

Abschreibungen auf immaterielle 
Vermögenswerte

50.060 48.224

Zuführung Rückstellungen für die 
Abwertung immaterieller Vermö-
genswerte

0 (2.554)

Abschreibungen auf Sachanlagen 56.618 56.573

Zuführung Rückstellungen für die 
Abwertung von Sachanlagen

(163) (304)

Wertminderungen von Anlage-
vermögen

1.921 2.976

Preisanpassungen nach früheren 
Purchase Price Allocations 0 799

Rückstellungen für Risiken und 
Aufwendungen

26.895 19.848

Rückstellung für uneinbringliche 
Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen

7.083 482

Summe 142.413 126.045

Abgesehen von den Angaben im Abschn. „3.2 Änderungen 
bei den Schätzungen“ dieser Erläuterungen wird unter Be-
zugnahme auf die oben aufgeführte Tabelle auf Folgendes 
hingewiesen:

 - die Erhöhung des Unterpostens „Abschreibungen auf 
immaterielle Vermögenswerte“ ist im Wesentlichen 
auf die Einleitung des Abschreibungsprozesses der 
Vermögenswerte in Verbindung mit der Digitalisierung 
in den Geschäftsjahren 2021 und 2022 zurückzuführen, 
welcher die wertmindernde Wirkung auf die Kosten 
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für Abschreibungen durch die zuvor erwähnten Ver-
änderungen der buchhalterischen Schätzung mehr als 
ausgeglichen haben;

 - der Unterposten „Verwendung der Rückstellungen 
für die Wertminderung von Sachanlagen“ betrifft die 
schrittweise Freistellung von in Vorjahren bilanzierten 
Rückstellungen für den Ersatz von Vermögenswerten in-
folge der Durchführung der geplanten Maßnahmen. Es 
wird im Übrigen darauf hingewiesen, dass die Gruppe 
im Geschäftsjahr 2021 eine relevante Wertsteigerung 
in Bezug auf frühere Wertminderungen in Höhe von 
19.593 TEUR bilanzierte;

 - der Saldo des Unterpostens „Wertminderungen von 
Anlagevermögen“ zum 31. Dezember 2022 wird im 
Abschnitt „9.2 Sachanlagen“ dieser Erläuterungen dar-
gestellt;

 - die Zusammensetzung des Unterpostens „Rückstellun-
gen für Risiken und Aufwendungen“ ist im Abschnitt 

„9.12 Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen“ 
dieser Erläuterungen beschrieben;

 - der Zuwachs bei den Wertminderungen von Forderun-
gen aus Lieferungen und Leistungen ist schließlich mit 
der Erhöhung des Bestands an Forderungen aus Liefe-
rungen und Leistungen gegenüber Ende 2021 sowie 
der Verschlechterung der Marktsituation verbunden.

10.7  Gewinn/(Verlust) aus der Messung der Beteiligungs-
anteile, die an verbundenen Gesellschaften und 
Joint Ventures gehalten werden, zum Fair Value

Zum 31. Dezember 2022 sind in dieser Hinsicht keine Beträ-
ge zu verzeichnen.  

10.8 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Folgenden ist der Posten „Sonstige betriebliche Aufwen-
dungen“ für 2022 und 2021 im Detail aufgeführt:

(Werte in TEUR) 2022 2021

Periodenfremde Aufwen-
dungen

121 99

Steuern auf Grundbesitz 2.740 2.626

Unentgeltliche Zuwendun-
gen

644 462

Sonstige Steueraufwen-
dungen

504 367

Veräußerungsverluste (Ver-
mögenswerte)

1.990 2.065

Registersteuer 880 851

Beiträge für Aufsichtsbe-
hörden

892 753

Mitgliedsbeiträge 489 535

Gebühren für die Nutzung 
von öffentlichem Grund

528 511

Sonstige Lizenzen und Ge-
bühren

728 561

Verluste aus uneinbringli-
chen Forderungen

278 174

Erstattungen, Umwelttätig-
keiten und Sonstiges

725 1.921

Weitere sonstige Aufwen-
dungen

1.148 574

Summe 11.665 11.498

Der unten aufgeführten Tabelle ist der Gesamtsaldo des 
gegenständlichen Postens zu entnehmen, der im Wesent-
lichen dem Wert 2021 entspricht und durch die Wirkung 
verschiedener zufälliger Entwicklungen beeinflusst ist, die 
vorwiegend den Rückgang der Wertverluste aus der Ver-
äußerung von Vermögenswerten, den geringeren Anteil 
der von der Gruppe zu zahlenden Erstattungen sowie den 
höheren Anteil der weiteren sonstigen Aufwendungen 
betrifft, die hauptsächlich auf die für den Kauf von European 
Allowances aufgewandten Kosten zurückzuführen sind, die 
sich aufgrund des signifikanten Anstiegs des entsprechen-
den Preises 2022 erhöhten.

10.9  Nettoerträge/(-aufwand) aus derivativen Finanzins-
trumenten auf Commodities

Dieser Posten umfasst die wirtschaftlichen Auswirkun-
gen sowohl im Hinblick auf die Bewertung als auch den 
Veräußerungswert der derivativen Finanzinstrumente auf 
Rohstoffe, die nicht auf der Grundlage des Hedge-Accoun-
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ting-Modells verbucht werden. Es handelt sich insbesondere 
um Geschäfte, die zu Spekulationszwecken abgeschlossen 
wurden oder mit dem Ziel, eine betriebliche Deckung ohne 
eine Hedge-Accounting-Beziehung zu erzielen.

Die Zusammensetzung des Postens und der entsprechende 
Vergleich mit dem Geschäftsjahr 2021 sind im Folgenden in 
tabellarischer Form aufgeführt:

(Werte in TEUR) 2022 2021

Bewertungseffekte 7.245 (9.021)

Realisierungseffekte (18.986) 11.229

Summe (11.741) 2.208

Die im Geschäftsjahr zu verzeichnende Veränderung ist mit 
der normalen Betriebstätigkeit des Unternehmens verbun-
den.

10.10 Bewertungsergebnis der Beteiligungen

Unter diesem Posten, der zum 31. Dezember 2022 einen ne-
gativen Saldo von 2.172 TEUR gegenüber einem negativen 
Saldo von 1.529 TEUR zum 31. Dezember 2021 aufweist, ist 
das Nettoergebnis aus der Bewertung der Beteiligungen 
ausgewiesen, das im Detail in den Tabellen im Abschnitt „9.3 
Beteiligungen“ dieser Erläuterungen aufgeführt ist. Dabei 
handelt es sich insbesondere um:

 - negative Wertberichtigungen in Höhe von insgesamt 
2.977 TEUR;

 - positive Wertberichtigungen in Höhe von insgesamt 805 
TEUR.

10.11 Erträge und Aufwand im Finanzbereich

Im Folgenden sind die Posten „Erträge im Finanzbereich“ 
und „Aufwand im Finanzbereich“ für 2022 und 2021 im 
Detail aufgeführt:

(Werte in TEUR) 2022 2021

Zinserträge aus Staatsanleihen 32 32

Zinserträge aus Forderungen an 
verbundene Unternehmen

143 72

Zinserträge aus Forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen

143 129

Zinserträge aus Giroeinlagen 393 115

Nicht erwirtschaftete Erträge aus 
derivativen Finanzinstrumenten

395 0

Erträge aus Kursdifferenzen 4.711 4.317

Sonstige Finanzerträge 1.713 1.486

Summe Finanzerträge 7.530 6.151

Zinsaufwand auf Darlehen (10.065) (1.087)

Passivdifferenzen auf derivative 
Finanzinstrumente und Zinssatz-
deckung

(188) (462)

Wertberichtigungen Forderungen 
im Finanzbereich

0 (12)

Zinsen auf Anleihen (10.092) (10.100)

Zinsaufwand aufgrund der Anwen-
dung von IFRS 16

(1.019) (1.059)

Aufwand aus Kursdifferenzen (4.701) (4.323)

Sonstige Aufwendungen im 
Finanzbereich

(5.109) (2.788)

Summe Finanzaufwendungen (31.174) (19.832)

Unter Bezugnahme auf die oben aufgeführte Tabelle wird 
auf Folgendes hingewiesen: 

 - was die Unterposten „Erträge aus Kursdifferenzen“ und 
„Aufwand aus Kursdifferenzen“ betrifft, wird darauf 
hingewiesen, dass sich diese jeweils im Wesentlichen 
auf die positive Kursdifferenz bei der Umrechnung 
der letzten Tranche der in NOK emittierten Anleihen, 
auf den Wechselkurs zum Bilanzstichtag und auf die 
spiegelbildliche Entwicklung der relevanten Quote 
der Veränderung des Fair Value des entsprechenden 
Sicherungsderivats Cross Currency Swap im Geschäfts-
jahr 2022 beziehen;

 - der relevante Anstieg des Unterpostens „Zinsaufwand 
auf Darlehen“ ist auf die Wirkungen der Transaktion zur 
Konsolidierung der Verschuldung der Gruppe zurückzu-
führen, die in Abschn. „9.14 Verbindlichkeiten gegen-
über Banken und sonstigen Kreditgebern (kurzfristig 
und langfristig)“ dieser Erläuterungen erläutert ist;
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 - der Zuwachs des Unterpostens „Sonstige Aufwendun-
gen im Finanzbereich“ ist im Wesentlichen auf die Ver-
äußerung von Forderungen für Steuervorteile infolge 
von in den Vorjahren von der Gruppe durchgeführten 
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz 
zurückzuführen und eine direkte Folge des 2022 zu ver-
zeichnenden erheblichen Rückgangs der Marktpreise, 
auf welche diese Posten übertragen werden.

10.12 Steuern

Der Aufwand für Steuern zum 31. Dezember 2022 beläuft 
sich auf 41.699 TEUR und umfasst:

 - Aufwendungen für kurzfristige Steuern IRES, 50.991 
TEUR;

 - Aufwendungen für kurzfristige Steuern IRAP, 9.732 
TEUR;

 - Aufwendungen für den sog. gemäß dem Gesetz 
197/2022 vorgesehenen „Solidaritätsbeitrag 2023“ in 
Höhe von 6.535 TEUR;

 - Nettoerträge aus Steuervorauszahlungen und latenten 
IRES-Steuern (einschließlich Konzernbesteuerung) in 
Höhe von 25.754 TEUR;

 - Aufwendungen für Steuern aus vorhergehenden Ge-
schäftsjahren in Höhe von 195 TEUR.

Der insgesamt zum 31. Dezember 2022 bestehende Steuer-
satz liegt somit bei zirka 40 % gegenüber 33 % im Jahr 2021. 
Die Erhöhung dieses Indikators 2022 ist auf den zuvor er-
wähnten außerordentlichen Beitrag zurückzuführen.  

10.13  Nettoergebnis der aufzugebenden Geschäftsbe-
reiche

Dieser Posten besteht in Anwendung der Vorschriften des 
internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS 5 aus den 
wirtschaftlichen Salden des Nettovermögens und der Netto-
verbindlichkeiten, die nach konzerninternen Eliminierungen 
unter den aufzugebenden Geschäftsbereichen bilanziert 
oder im Berichtsjahr veräußert wurden. 

Im Folgenden ist die Aufteilung tabellarisch dargestellt:

(Werte in TEUR) Edyna Transmission GmbH

Erträge (EUR) (1.457)

Betriebliche Aufwendungen 1.688

EBITDA 231

Finanzergebnis 0

Ergebnis vor Steuern 231

Steuern 93

Ergebnis nach Steuern 325

Für weitere Informationen in Bezug auf die aufzugebenden 
Geschäftsbereiche der Gruppe, auf die sich die oben aufge-
führten Salden beziehen, wird auf den Abschn. „9.10 Zur Ver-
äußerung bestimmte Aktiva und Passiva und aufzugebende 
Geschäftsbereiche“ dieser Erläuterungen verwiesen.

10.14  Auswirkungen in der GuV in Bezug auf die Anwen-
dung des IFRS 16

Im Folgenden ist eine tabellarische Zusammenfassung der 
Auswirkungen auf die konsolidierte GuV des Geschäftsjahrs 
2022 infolge der Anwendung des internationalen Rech-
nungslegungsstandards IFRS 16 aufgeführt.

(Werte in TEUR) 2022

Storno Konzessionsabgaben 4.185

Auswirkung auf das EBITDA 4.185

Gebuchte Abschreibungen (3.456)

Auswirkung auf das Betriebsergebnis 729

Aufwand im Finanzbereich (1.020)

Auswirkung auf das Ergebnis vor Steuern (291)

Steuern 81

Auswirkung auf das Nettoergebnis (A) der 
fortgeführten Geschäftsbereiche

(210)

Auswirkung auf das Nettoergebnis der aufzu-
gebenden Geschäftsbereiche

0

Auswirkung auf den Jahresüberschuss (210)

11. Verpflichtungen und Sicherheiten

Unter diesen Posten fallen die von der Muttergesellschaft 
zugunsten Dritter im Interesse der abhängigen und verbun-
denen Unternehmen abgegebenen Patronatserklärungen 
für einen Betrag in Höhe von insgesamt 13.279 TEUR.
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Hingewiesen wird zudem auf Bank- und Versicherungsbürg-
schaften, die zugunsten Dritter im Interesse der Gesellschaf-
ten der Gruppe in Höhe von 255.599 TEUR bestellt wurden.

Ferner wird darauf hingewiesen, dass die Gruppe zum 31. 
Dezember 2022 unter Bezugnahme auf den gesamten 
Bedarf für das Jahr 2023 und die ersten vier Monate 2024 
einen Vertrag für den Kauf von insgesamt 63.500 Meter-
tonnen Palmöl zum am Ende eines jeden Liefermonats 
bestehenden Börsenpreis mit einem zusätzlichen Aufschlag 
abgeschlossen hatte.

Bezüglich der Verpflichtungen hinsichtlich der Terminge-
schäfte zum Kauf und Verkauf von Rohstoffen, deren Eigen-
schaften eine Own-Use-Exemption-Qualifizierung erlauben, 
wird auf die Anmerkungen in Abschn. „7.1.3 Rohstoffrisiko“ 
dieser Erläuterungen hingewiesen.

12.  Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und 
Personen

Unter nahestehenden Unternehmen und Personen sind 
diejenigen zu verstehen, die von derselben Person wie die 
Muttergesellschaft beherrscht werden, die Gesellschaften, 
die diese unmittelbar oder mittelbar beherrschen, von der 
Muttergesellschaft beherrscht werden oder der gemeinsa-
men Kontrolle durch diese unterliegen, sowie diejenigen, 
an denen die Muttergesellschaft eine Beteiligung hält, die 
ihr erlaubt, einen maßgeblichen Einfluss auszuüben. 

Gemäß dem internationalen Rechnungslegungsstandard 
IAS 24 „Angaben zu Beziehungen zu nahestehenden Unter-
nehmen und Personen“ § 25 ist die Gesellschaft von der in 
Abschn. 18 festgelegten Pflicht (Angabe der Art der Bezie-
hung zu dem nahestehenden Unternehmen/der naheste-
henden Person und Information der Abschlussadressaten 
über diejenigen Geschäftsvorfälle und ausstehenden Salden 
(einschließlich Verpflichtungen), die diese benötigen, um die 
möglichen Auswirkungen dieser Beziehung auf den konsoli-
dierten Jahresabschluss nachzuvollziehen) befreit, wenn es 
sich bei diesen Unternehmen und Personen um ein anderes 
Unternehmen handelt, das als nahestehend zu betrachten 
ist, weil dieselbe öffentliche Stelle Einfluss sowohl auf das 
berichtende als auch auf das andere Unternehmen hat.

Im Geschäftsjahr 2022 betraf das wichtigste Geschäft mit 
nahestehenden Unternehmen und Personen die zugunsten 
der Gesellschafter der Muttergesellschaft beschlossenen 
Dividenden in Höhe von 30.000 TEUR.

13.  Vergütungen der Verwalter und Aufsichtsratsmitglieder

Im Folgenden sind die Vergütungen der Verwalter und Auf-
sichtsratsmitglieder der Konzerngesellschaften für das Jahr 
2022 im Detail aufgeführt (Bruttobeträge):

(Werte in TEUR) 2022

Geschäftsführungsorgane 399

Kontrollorgane 470

 Summe 869 

14.  Bezüge der leitenden Angestellten mit strategischen 
Verantwortungen

Es wird darauf hingewiesen, dass den leitenden Angestell-
ten mit strategischer Verantwortung, die im Lauf des Jahres 
2022 tätig waren, insgesamt Vergütungen in Höhe von 713 
TEUR (IRPEF-pflichtig) zugewiesen wurden. Der Betrag für 
2021 belief sich auf dieselbe Höhe.

Zum heutigen Zeitpunkt sind für diese leitenden Angestell-
ten keine kurz- oder langfristigen Leistungen vorgesehen, 
die im Lauf der Zeit anfallen. Eine Ausnahme gilt für einige 
leitende Angestellte, die eine vertragliche Vereinbarung 
über ein Wettbewerbsverbot unterzeichneten, deren Höhe 
sich auf zirka 180 TEUR schätzen lässt. Anteilsbasierte Ver-
gütungen (Stock Option) sind nicht zu verzeichnen.

15. Vergütung der Rechnungsprüfungsgesellschaft

In der nachfolgenden Tabelle sind die von der Rechnungs-
prüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers S.p.A. für 
den Rechnungsprüfungsdienst und die Rechnungskontrolle 
sowohl des Jahresabschlusses als auch des konsolidierten 
Abschlusses zum 31. Dezember 2022 sowie für andere 
Dienstleistungen bezogenen Vergütungen aufgeführt.
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Gesellschaft, welche die 
Dienstleistung bereitge-
stellt hat

Empfänger der Dienstleis-
tung

Art der Dienstleistungen
Auf das Geschäftsjahr 2022 

entfallende Vergütungen (in 
TEUR)

PwC Spa Alperia AG Rechnungsprüfung des Jahresabschlusses 19 

PwC Spa Alperia AG
Rechnungsprüfung des konsolidierten Jahresab-
schlusses

24 

PwC Spa 18 abhängige Unternehmen
Rechnungsprüfung der Jahresabschlüsse und der 
Group Reporting Packages 

359 

PwC Spa Alperia AG
Rechnungsprüfung, beschränkt auf den konsoli-
dierten Halbjahresbericht 2022

12 

PwC Spa 17 Gesellschaften
Rechnungsprüfung beschränkt auf Group Repor-
ting Package für das Halbjahr 2022

11 

Summe der von der Rechnungsprüfungsgesellschaft 2022 für die Alperia Gruppe erbrachten  
Rechnungsprüfungsdienstleistungen

425 

PwC Spa Alperia AG
Auf die konsolidierte nicht finanzielle Erklärung 
beschränkte Rechnungsprüfung 

37 

PwC Spa Alperia AG
Prüfung der getrennten Rechnungsaufstellungen 
(Unbundling)

5 

PwC Spa 9 abhängige Unternehmen
Prüfung der getrennten Rechnungsaufstellungen 
(Unbundling) 

26 

PwC Spa 6 abhängige Unternehmen
Prüfung der Aufstellungen der Forderungen und 
Verbindlichkeiten gemäß Art. 11 Gv.D. 118/11

3 

PwC Spa Alperia Trading GmbH

Vereinbarte Rechnungsprüfungsverfahren ge-
mäß Abs. 65.30 des RBENU-Beschlusses 111/06 
(Wesentlichkeit für Saldo 2021 und Vorauszahlung 
2022)

13 

PwC Spa Alperia Smart Services GmbH

Rechnungsprüfung der Aufstellung bezüglich der 
anerkannten und eingenommenen allgemeinen 
Systemaufwendungen, die Gegenstand eines 
Antrags in Bezug auf den „Mechanismus in der 
Session 2021“ sind

5 

Summe sonstiger von der Rechnungsprüfungsgesellschaft 2022 für die Alperia Gruppe erbrachten  
Rechnungsprüfungsdienstleistungen

89 

Summe der sonstigen von zum PwC-Netzwerk gehörenden Unternehmen im Jahr 2022 für die Gesellschaften 
der Alperia Gruppe erbrachten Dienstleistungen, welche nicht die Rechnungsprüfung betreffen

- 

16.  Nennenswerte Vorfälle nach dem Bilanzstichtag

Im Hinblick auf die „Nach Abschluss des Geschäftsjahrs ein-
getretenen Vorfälle“ und den Verlauf der Rechtsstreitigkei-
ten wird auf den Lagebericht verwiesen.

17.  Informationen gem. Art. 1 Absatz 125 Gesetz 124/2017

Der Konzern hat 2022 Zuwendungen der öffentlichen Hand 
eingenommen, die im Folgenden tabellarisch dargestellt 
werden.
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Zahlende Stelle Gesellschaft Art der Förderleistung
Eingenommener Betrag 2022 

(in Euro)

Europäische Union Alperia AG LIFE4HEAT 14.676 

Europäische Union Alperia AG SECLI FIRM 4.730 

Europäische Union Alperia AG LIFEALPS 4.795 

R3 GIS Alperia AG PROJEKT IDEE 21.945 

Autonome Provinz Bozen Alperia AG Prosumers Community 33.342 

Fundacion Circe Edyna GmbH EU-Projekt „eFort“ 21.440 

Autonome Provinz Bozen Alperia AG PERSONALSCHULUNG 12.650 

12.650 

Autonome Provinz Bozen Edyna GmbH
Beitrag in Form von Anlagen-
transfer

22.948 

Autonome Provinz Bozen Edyna GmbH
Beitrag in Form von Anlagen-
transfer

 101.244 

Autonome Provinz Bozen Edyna GmbH
Beitrag in Form von Anlagen-
transfer

14.260 

Autonome Provinz Bozen Edyna GmbH
Beitrag in Form von Anlagen-
transfer

 378.895 

Autonome Provinz Bozen Edyna GmbH
Beitrag in Form von Anlagen-
transfer

40.881 

Autonome Provinz Bozen Edyna GmbH
Beitrag in Form von Anlagen-
transfer

85.722 

Autonome Provinz Bozen Edyna GmbH
Beitrag in Form von Anlagen-
transfer

27.324 

Autonome Provinz Bozen Edyna GmbH
Beitrag in Form von Anlagen-
transfer

28.599 

Autonome Provinz Bozen Edyna GmbH
Beitrag in Form von Anlagen-
transfer

41.478 

741.351 

Agentur der Einnahmen Alperia Ecoplus GmbH Carbon Tax – Biom  721 

721 

FONDIMPRESA Alperia AG PERSONALSCHULUNG  4.629 

FONDIMPRESA Edyna GmbH PERSONALSCHULUNG 26.441 

GSE Alperia Ecoplus GmbH PV-Förderung – Bosin  1.541 

GSE Alperia Ecoplus GmbH PV-Förderung – TF Meran 23.266 

GSE Alperia Ecoplus GmbH PV-Förderung – Zipperle 267.186 

GSE Alperia Ecoplus GmbH PV-Förderung – Bozen Ecotherm  4.529 

GSE Alperia Green Power GmbH Photovoltaik 20.294 

GSE Alperia Green Power GmbH Photovoltaik 25.845 

GSE Alperia Green Power GmbH Photovoltaik 28.284 

GSE Alperia Green Power GmbH Photovoltaik 9.945 

GSE Alperia Green Power GmbH Photovoltaik  5.762 
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GSE Alperia Green Power GmbH Photovoltaik 23.765 

410.418 

GSE Alperia Green Power GmbH GRIN 2.003.634 

GSE Alperia Green Power GmbH GRIN 2.067.433 

GSE Alperia Green Power GmbH GRIN 1.793.818 

GSE Alperia Green Power GmbH GRIN  284.127 

GSE Alperia Green Power GmbH GRIN  539.750 

GSE Biopower Sardegna GmbH GRIN 17.694.364 

24.383.125 

GSE Alperia Green Power GmbH FER003974  378.555 

GSE Alperia Green Power GmbH FER005410  173.170 

GSE Alperia Green Power GmbH FER102759  185.565 

 737.290 

GSE Alperia Green Power GmbH RID000260 15.638 

GSE Alperia Green Power GmbH RID066142 1.266.644 

GSE Alperia Green Power GmbH RID000243  189.889 

GSE Alperia Green Power GmbH RID002256 15.549 

GSE Alperia Green Power GmbH RID002258  8.745 

GSE Alperia Green Power GmbH RID003279 14.638 

GSE Alperia Green Power GmbH RID003665 11.734 

GSE Alperia Green Power GmbH RID003667  5.447 

GSE Alperia Green Power GmbH RID066139  610.509 

 2.138.793 

GSE Alperia Green Future GmbH Weiße Zertifikate 6.448.499 

GSE Edyna GmbH Weiße Zertifikate  880.197 

 7.328.696 

GSE Alperia Ecoplus GmbH CO2-Zertifikate  3.805 

 3.805 

ENERPASS Alperia Green Power GmbH GRIN_001496 1.198.675 

1.198.675 

Staat/Agentur der Einnah-
men

Alperia Ecoplus GmbH
Steuerforderung für Investitio-
nen 2020

10.573 

Staat/Agentur der Einnah-
men

Alperia Green Power GmbH
Steuerforderung für Investitio-
nen 2020–2021

 103.507 

Staat/Agentur der Einnah-
men

Alperia AG
Steuerforderung für Investitio-
nen 2020–2021

 100.596 

Staat/Agentur der Einnah-
men

Alperia Trading GmbH
Steuerforderung für Investitio-
nen 2020–2021

21.215 

Zahlende Stelle Gesellschaft Art der Förderleistung
Eingenommener Betrag 2022 

(in Euro)
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Agentur der Einnahmen Edyna GmbH
Steuerforderung für Investitio-
nen 2020

53.864 

 289.755 

Staat/Agentur der Einnah-
men

Alperia Ecoplus GmbH Steuerforderung Energie 22.693 

Staat/Agentur der Einnah-
men

Alperia Green Power GmbH Steuerforderung Energie  206.338 

Staat/Agentur der Einnah-
men

Alperia Vipower AG Steuerforderung Energie  3.160 

Staat/Agentur der Einnah-
men

Alperia AG Steuerforderung Energie 32.807 

 264.997 

Staat/Agentur der Einnah-
men

Alperia Green Future GmbH
Steuerforderung Investitionen 
in Werbung Art. 57-bis GD 
50/2017

 2.326 

Staat/Agentur der Einnah-
men

Fintel Gas e Luce S.r.l.
Steuerforderung Investitionen 
in Werbung Art. 57-bis GD 
50/2017

 1.095 

 3.421 

Für alle weiteren Informationen kann auf das Nationale 
Register der Staatsbeihilfen zurückgegriffen werden.

Bozen, 30. März 2023 
Vorstandsvorsitzende 
Kröss Flora Emma

Zahlende Stelle Gesellschaft Art der Förderleistung
Eingenommener Betrag 2022 

(in Euro)
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Anlage A zum konsolidierten Abschluss

Konsolidierungskreis 2022

F&E Bereich Wasserstoff

IIT Bozen
Konsortial-GmbH

F&E Bereich Biotechnologie

Bio.Te.Ma 
Srl

(in Liquidation)

Biomassekraftwerk

Biopower Sardegna 
GmbH

PRODUKTION WÄRME & SERVICESVERKAUF & TRADING NETZE

Vermarktung von Produkten 
und Dienstleistungen

Alperia Smart Services 
GmbH

Strom- und Gasverteilung

Edyna 
GmbH

Fernwärme

Alperia Ecoplus
GmbH

Fernwärme

Fernheizwerk  
Schlanders

GmbH

Regasifizierung

Medgas Italia 
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Alperia AG
Jahresabschluss 2022

Anlage B zum konsolidierten Abschluss

Weitere Informationen zum Konsolidierungskreis

Firma % Besitz Land Rechtssitz Währung

Zum 31. Dezember 2022 
(Werte in TEUR) Konsolidie-

rungsme-
thode

Bilanz-
datumBetriebser-

gebnis
Eigenkapital

Herrschendes Unternehmen

Alperia AG
Zwölfmalgreiener 
Straße 8, 39100 
Bozen

34.157 895.865 Vollständig 31/12/2022

Abhängige Unternehmen

Alperia Green-
power GmbH

100% Italien
Zwölfmalgreiener 
Straße 8, 39100 
Bozen

Euro 6.370 421.382 Vollständig 31/12/2022

Alperia Vipo-
wer AG

76,1% Italien
Sandenweg 8, 
39020 Kastelbell-
Tschars (BZ)

Euro 989 100.118 Vollständig 31/12/2022

Alperia Smart 
Services GmbH 

100% Italien
Zwölfmalgreiener 
Straße 8, 39100 
Bozen

Euro (15.454) 52.172 Vollständig 31/12/2022

Edyna GmbH 100% Italien
Linkes Eisackufer 
45a, 39100 Bozen

Euro 15.644 348.218 Vollständig 31/12/2022

EfficienteRete 51% Italien
Corso V. Emanuele 
II 36, Soave (VR) 

Euro 1.198 1.494 Vollständig 31/12/2022

Alperia Tra-
ding GmbH

100% Italien
Zwölfmalgreiener 
Straße 8, 39100 
Bozen

Euro 104.168 49.091 Vollständig 31/12/2022

Edyna Trans-
mission GmbH 
(**)

100% Italien
Zwölfmalgreiener 
Straße 8, 39100 
Bozen

Euro 273 10.286 Vollständig 31/12/2022

Alperia Green 
Future GmbH

100% Italien
Zwölfmalgreiener 
Straße 8, 39100 
Bozen

Euro 3.689 40.866 Vollständig 31/12/2022

Bluepower 
Connection 
S.r.l.

100% Romania
Str. Diaconu Coresi 
31, jud Timis – Timi-
soara 

Euro (73) 94 Vollständig 31/12/2022

Alperia Eco-
plus GmbH

100% Italien
Zwölfmalgreiener 
Straße 8, 39100 
Bozen

Euro 769 55.008 Vollständig 31/12/2022

Biopower Sar-
degna GmbH 

100% Italien
Zwölfmalgreiener 
Straße 8, 39100 
Bozen

Euro 961 7.065 Vollständig 31/12/2022

Hydrodata 
S.p.A.

50,51% Italien
Via Pomba, 23, 
10123 Torino

Euro 669 3.324 Vollständig 31/12/2022

Alperia 
Innoveering 
GmbH 

1% Italien
Zwölfmalgreiener 
Straße 8, 39100 
Bozen

Euro 526 763 Vollständig 31/12/2022

Solar Total 
Italia S.r.l.

100% Italien
Zwölfmalgreiener 
Straße 8, 39100 
Bozen

Euro (398) (250) Vollständig 31/12/2022

Fintel Gas e 
Luce S.r.l.

90% Italien
Zwölfmalgreiener 
Straße 8, 39100 
Bozen

Euro 54 1.160 Vollständig 31/12/2022



Seite  
232

Alperia AG
Jahresabschluss 2022

Verbundene/gemeinsam beherrschte Gesellschaften

Tauferer 
Elektrowerk 
Konsortial-
GmbH

49% Italien

Von-Ottenthal-
Weg 2/C, 39032 
Sand in Taufers 
(BZ)

Euro 0 525 Eigenkapital 31/12/2022

Neogy GmbH 
(*)                                                                     

50% Italien
Zwölfmalgreiener 
Straße 8, 39100 
Bozen

Euro (3.020) (108) Eigenkapital 31/12/2022

Enerpass Kon-
sortial-GmbH

34% Italien

Breitebnerstraße 
2/B, 39010 St. 
Martin in Passeier 
(BZ)

Euro 0 1.000 Eigenkapital 31/12/2022

SF Energy 
GmbH (*)

50% Italien
Zwölfmalgreiener 
Straße 8, 31900 
Bozen

Euro 28 18.995 Eigenkapital 31/12/2022

E-Werk Moos 
Kons.-GmbH

25% Italien
Aue 129/A, 39013 
Moos in Passeier 
(BZ)

Euro 0 100 Eigenkapital 31/12/2022

Fernheizwerk 
Schlanders 
GmbH

49% Italien
Zwölfmalgreiener 
Straße 8, 39100 
Bozen

Euro 709 11.535 Eigenkapital 31/12/2022

ITT Bozen Kon-
sortial-GmbH

47,68% Italien
Enrico-Mattei-Stra-
ße 1, 39100 Bozen

Euro (1.257) 983 Eigenkapital 31/12/2022

Care4U GmbH 24,7% Italien
Luigi-Negrelli-Str. 
13, Bozen

Euro (170) 247 Eigenkapital 31/12/2022

Alpen 2.0 S.r.l. 42,86% Italien
Via Pomba, 23, 
10123 Torino

Euro (3) 428 Eigenkapital 31/12/2022

Balma S.r.l. 21,43% Italien
Via Pomba 23, 
10123 Torino

Euro (7) 29 Eigenkapital 31/12/2021

Andere Unternehmen

BIO.TE.MA 
GmbH in 
Liquidation

11,43% Italien
Via Malpighi 4, 
09126 Cagliari

Euro (2) 215
Fair Value in 

der GuV
31/03/2019

Medgas Italia 
GmbH

9,61% Italien
Via del Seminario 
113, 00186 Roma

Euro (17) 4.341 
Fair Value in 

der GuV
31/12/2019

LNG MedGas 
Terminal S.r.l.

2,81% Italien
Via Barberini 47, 
00187 Roma

Euro (36) 16.117
Fair Value in 

der GuV
31/12/2021

JPE 2010 Scrl 2,9% Italien
Corso Re Umberto 
56, 10128 Torino

Euro 64 437
Fair Value in 

der GuV
31/12/2020

Art S.r.l. 5% Italien
Strada Pietro Del 
Prato 15/A, 43121 
Parma

Euro 62 787
Fair Value in 

der GuV
31/12/2020

(*) Gemeinsam beherrschte Gesellschaft auf der Grundlage der Satzung und/oder spezieller Vereinbarungen zwischen den Gesellschaftern.
(**) Gesellschaft wird aufgegeben.

Firma % Besitz Land Rechtssitz Wäh rung

Zum 31. Dezember 2022 
(Werte in TEUR) Konsolidie-

rungsme-
thode

Bilanz-
datumBetriebser-

gebnis
Eigenkapital
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Anlage B zum konsolidierten Jahresabschluss 

Informationen zu den wichtigen, mit der Equity-Methode bewerteten  
Tochtergesellschaften

(Werte in TEUR) SF Energy GmbH (*) Neogy GmbH

Langfristige Vermögenswerte 18.900 5.295

Umlaufvermögen 12.759 4.397

Davon liquide Mittel 5.188 646

Langfristige Verbindlichkeiten (8.000) (1.370)

Davon Verbindlichkeiten im Finanzbereich (8.000) 0

Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen (692) 0

Kurzfristige Verbindlichkeiten (3.972) (8.430)

Davon Verbindlichkeiten im Finanzbereich (50) (5.516)

Erträge (EUR) 16.678 3.323

EBIT 482 (2.957)

Zinserträge 11 0

Zinsaufwand (200) (57)

Ertragsteuern und Steuerertrag (265) (6)

(*)  Es wird darauf hingewiesen, dass der Konzern sich vertraglich dazu verpflichtet hat, auf der Basis eines vorab festgelegten Betrags einen 
Anteil von 50 % des von der Tochtergesellschaft erzeugten Stroms zu kaufen.
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und Art. 10 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014

Alperia AG

Konsolidierter Abschluss  
zum 31. Dezember 2022
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Bericht der unabhängigen 
Rechnungsprüfungsgesellschaft
gemäß Art. 14 Gv.D. Nr. 39 vom 27. Jänner 2010  
und Art. 10 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014

An die Aktionäre der ALPERIA AG

Bericht zur Rechnungsprüfung des 
konsolidierten Abschlusses

Urteil

Wir haben die Prüfung des konsolidierten Abschlusses der ALPERIA Gruppe durchgeführt, 
bestehend aus der konsolidierten Vermögens- und Finanzlage zum 31. Dezember 2022, 
der konsolidierten Erfolgsrechnung, der konsolidierten Gewinn-und-Verlust-Rechnung, 
den Veränderungen des konsolidierten Eigenkapitals, der konsolidierten Kapitalflussrech-
nung für das zu diesem Zeitpunkt abgeschlossene Geschäftsjahr und den Anhängen zum 
Abschluss, die auch Zusammenfassungen der wichtigsten angewandten Rechnungslegungs-
standards enthalten.

Unserem Urteil zufolge liefert der konsolidierte Abschluss eine wahrheitsgetreue und ord-
nungsgemäße Darstellung der Vermögens- und Finanzlage der Gruppe zum 31. Dezember 
2022, des Geschäftsergebnisses und des Cashflows für das zu diesem Zeitpunkt abgeschlos-
sene Geschäftsjahr, in Übereinstimmung mit den von der Europäischen Union angewan-
dten International Financial Reporting Standards sowie den durch Umsetzung von Art. 9 
Gv.D. Nr. 38/05 erlassenen Anordnungen.

Grundlagen des Urteils

Unsere Rechnungsprüfung fand in Übereinstimmung mit den internationalen Prüfungss-
tandards (ISA Italia) statt. Unsere Verantwortung gemäß diesen Standards ist im Abschnitt 
Verantwortung der Rechnungsprüfungsgesellschaft bei der Prüfung des konsolidierten 
Abschlusses dieses Berichts noch eingehender beschrieben. Im Einklang mit den Recht-
svorschriften sowie den Grundsätzen in puncto Ethik und Unabhängigkeit, die laut der 
italienischen Rechtsordnung für die Rechnungsprüfung von Abschlüssen gelten, sind wir 
von der Gesellschaft ALPERIA AG unabhängig. Wir sind der Meinung, dass wir ausreichend 
geeignete Nachweise ermittelt haben, auf die wir unser Urteil stützen können.

Kernaspekte der Rechnungsprüfung

Die Kernaspekte der Rechnungsprüfung umfassen unserem professionellen Urteil nach die 
Aspekte, die vorwiegend im Bereich der Rechnungsprüfung des konsolidierten Abschlusses 
des untersuchten Geschäftsjahres von Bedeutung waren. Diese Aspekte wurden bei unserer 
Rechnungsprüfung und bei der Bildung unseres Urteils zum konsolidierten Abschluss in 
seiner Gesamtheit berücksichtigt; deswegen geben wir für diese Aspekte kein separates 
Urteil ab.
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Kernaspekte 
 

Werthaltigkeit der Investitionen in 
immaterielle Anlagen

Anmerkung 9.1 des konsolidierten Ab-
schlusses „Konzessionen, Geschäftswert 
und sonstige immaterielle Vermögenswerte“

Zum 31. Dezember 2022 bestanden zirka 16 
% der gesamten konsolidierten Anlagen aus 
Anlagen immaterieller Art in Höhe von 567 
Mio. Euro, die vorwiegend darauf basie-
ren, dass die im Vergleich zum jeweiligen 
Eigenkapital höheren Preise, die beim Kauf 
der im Bereich Stromproduktion tätigen 
Gesellschaften bezahlt wurden, „Konzessio-
nen“ zugeführt wurden.

Im Gesamtkontext einer Marktsituation, die 
durch eine bedeutende Preisvolatilität bei 
Strom sowie durch sich ständig weiteren-
twickelnde Regulierungen in Bezug auf 
die Energiedienstleistungen geprägt ist, 
führte die Gesellschaft gemäß dem von 
der Europäischen Union angewandten 
Rechnungslegungsstandard IAS 36 eine 
Werthaltigkeitsprüfung (Impairment-Test) 
unter Einsatz einer Abzinsung des zukünf-
tigen Cashflows (Discounted Cash Flow) 
durch, um die Werthaltigkeit der Beteili-
gungen zu messen. Der Cashflow wurde 
auf der Grundlage der voraussichtlichen 
Produktivität bis zum Ende jeder einzelnen 
Wasserkraftkonzession geschätzt.

Unter Berücksichtigung der Bedeutung der 
den Konzessionen zugeordneten Werte 
sowie der Komplexität des Verfahrens zur 
Schätzung der Werthaltigkeit auf Grundlage 
des zukünftigen Cashflows identifizierten 
wir die Bewertung der Konzessionen unter 
Bezugnahme auf mögliche Wertverluste 
und die entsprechende Bilanzierung im 
Jahresabschluss als Kernaspekt der Prüfung.

Prüfverfahren 
angesichts der 
Kernaspekte

Die durchgeführten Prüfverfahren betrafen 
die Verifizierung der von den Verwaltern 
angewandten Verfahren zur Ermittlung 
möglicher Wertverluste bei immateriellen 
Anlagen (Konzessionen) auf der Grundlage 
der Vorgaben des International Accounting 
Standard IAS 36 – Wertminderung von 
Vermögenswerten („Impairment of Assets“).

Insbesondere erhielten wir den von der 
Direktion hinsichtlich der Konzessionen 
durchgeführten Werthaltigkeitstest, den wir 
auch unter Einbeziehung von zum PwC-
Netzwerk gehörenden Bewertungsexperten 
verifizierten.

Die Verifizierungen betrafen grundlegende 
Annahmen, die bei der Anwendung des 
Werthaltigkeitstests eingesetzt wurden, der 
auf einer Schätzung des Cashflows basiert, 
den jede einzelne Konzession in Zukunft 
voraussichtlich generieren wird.

Insbesondere wurde die Plausibilität (i) der 
herangezogenen Strompreiskurve, (ii) der 
geschätzten Erzeugungskapazität sowie (iii) 
des Abzinsungssatzes des voraussichtlichen 
Cashflows überprüft.

Verifiziert wurden darüber hinaus die Fähig-
keit der Direktion zur Erstellung von Schätz-
ungen auf der Grundlage eines Vergleichs 
der Abschlussdaten und der Daten aus den 
vorherigen Plänen sowie die Übereinstimm-
ung der herangezogenen Prognosen mit den 
von der Direktion aktualisierten Plänen und 
die mathematische Richtigkeit der Berech-
nung des auf der Grundlage der oben ange-
gebenen Annahmen geschätzten Cashflows.

Mit der Direktion erörterten wir deren 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage ihres 
Bewertungsverfahrens. Hierbei prüften 



wir, ob der im konsolidierten Abschluss 
bilanzierte Wert der Konzessionen mit 
den Ergebnissen des wie oben verifizierten 
Werthaltigkeitstests übereinstimmt.

Abschließend überprüften wir die Vol-
lständigkeit und Genauigkeit der in den 
Erläuterungen des konsolidierten Abschlus-
ses enthaltenen Angaben.

Bilanzierung der Umsatzerlöse

Abschn. 2.6 „Bewertungskriterien – Bilan-
zierung der Umsatzerlöse“

Die Umsatzerlöse der Alperia Gruppe 
zum 31. \Dezember 2022 beliefen sich auf 
3.602.277 TEUR und entfielen vorwiegend 
auf den Verkauf und Transport von Strom, 
Gas und Dienstleistungen. Diese Erlöse 
werden zum Zeitpunkt der Übertragung der 
Risiken und Vorteile bezüglich der verkau-
ften Güter auf den Kunden oder wenn die 
Dienstleistung erbracht wurde und in jedem 
Fall nur dann, wenn alle Kriterien gemäß 
IFR 15 erfüllt sind („Revenue from contracts 
with customers“), bilanziert.

Im Rahmen unserer Abläufe zur Rechnun-
gsprüfung des konsolidierten Abschlus-
ses wurde die korrekte Bilanzierung der 
Umsatzerlöse als signifikant eingestuft, 
da diese den wichtigsten Posten der 
Gewinn-und-Verlust-Rechnung darstellt 
und deren etwaige fehlerhafte Bilanzierung 
daher zu einer relevanten Verzerrung des 
konsolidierten Jahresergebnisses führen 
würde.

Gemäß dem Rechnungsprüfungsansatz 
sind in erster Linie das Verständnis und die 
Bewertung des internen Kontrollsystems 
und der von den Gesellschaften der Alperia 
Gruppe für die Erfassung der Umsatzerlöse 
festgelegten Abläufe vorgesehen.

Laut dem Rechnungsprüfungsansatz war 
somit die Durchführung von Konformi-
tätsprüfungen hinsichtlich der wichtigsten 
Kontrollen, sofern vorhanden, seitens der 
Gesellschaften der Gruppe im Rahmen der 
oben genannten Abläufe vorgesehen, um 
deren operative Wirksamkeit im Rahmen 
des Prozesses zur Erfassung der Umsatzer-
löse unter besonderer Bezugnahme auf de-
ren Bestehen und deren periodengerechte 
Bilanzierung vorgesehen.

Unter Berücksichtigung der Tätigkeiten 
betreffend das Verständnis, die Bewertung 
und die Validierung der oben genannten in-
ternen Kontrollen wurden Gültigkeitstests 
hinsichtlich der Umsatzerlöse der einzelnen, 
zum Konsolidierungskreis gehörenden 
Gesellschaften geplant und durchgeführt. 
Insbesondere wurden bei einer Stichprobe 
von Transaktionen, die hinsichtlich der 
einzelnen konsolidierten Gesellschaft als 
repräsentativ erachtet wurden, Prüfungen 
hinsichtlich des Bestehens und der Genaui-
gkeit der bilanzierten Umsatzerlöse mittels 
der Untersuchung der Informationen in den 
verfügbaren Unterlagen als unterstützendes 
Beweiselement durchgeführt.

Darüber hinaus wurden der Abgleich der 
unternehmensinternen Salden und deren 
korrekte Eliminierung aus dem konsolidier-
ten Abschluss geprüft.
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Verantwortung der Verwalter und des Aufsichtsrats bezüglich des 
konsolidierten Abschlusses

Die Verwalter sind für die Aufstellung des konsolidierten Abschlusses verantwortlich, der 
eine wahrheitsgetreue und ordnungsgemäße Darstellung im Einklang mit den von der 
Europäischen Union angewandten International Financial Reporting Standards sowie den 
in Umsetzung von Art. 9 Gv.D. Nr. 38/05 erlassenen Maßnahmen zu liefern hat, sowie im 
gesetzlich vorgesehenen Rahmen für den Teil der internen Kontrolle, den sie als notwendig 
erachten, um die Aufstellung eines Abschlusses zu ermöglichen, der frei von signifikanten 
Fehlern aufgrund von Betrug oder unbeabsichtigten Verhaltensweisen oder Ereignissen ist.

Die Verwalter sind dafür verantwortlich zu bewerten, ob die Gruppe fähig ist, ihren 
Geschäftsbetrieb als Unternehmen fortzuführen, sowie dafür, dass die Annahme der 
Unternehmensfortführung bei der Erstellung des konsolidierten Abschlusses korrekt 
angewandt wird, und dafür, dass angemessene Angaben diesbezüglich geliefert werden. Bei 
der Aufstellung des konsolidierten Abschlusses gehen die Verwalter von der Annahme der 
Unternehmensfortführung aus, es sei denn, sie haben festgestellt, dass die Bedingungen für 
die Liquidation der Muttergesellschaft ALPERIA AG oder die Einstellung des Geschäfts-
betriebs vorliegen oder keine realistischen Alternativen hinsichtlich dieser Entscheidungen 
bestehen.

Dem Aufsichtsrat obliegt im gesetzlichen Rahmen die Überwachung des Verfahrens zur 
Bereitstellung von Finanzangaben der Gruppe.

Verantwortung der Rechnungsprüfungsgesellschaft bei der Prüfung des 
konsolidierten Abschlusses

Unsere Ziele liegen im Erhalt einer vernünftigen Sicherheit darüber, dass der konsolidierte 
Abschluss in seiner Gesamtheit keine schwerwiegenden Fehler aufweist, die auf Betrugsde-
likte oder unabsichtliche Verhaltensweisen bzw. Ereignisse zurückgehen, und in der Erstel-
lung eines Prüfberichts, der unser Urteil beinhaltet. Unter vernünftiger Sicherheit versteht 
sich ein erhöhtes Sicherheitsniveau, das dennoch keine Garantie beinhaltet, dass bei einer 
gemäß den internationalen Prüfungsstandards (ISA Italia) durchgeführten Rechnung-
sprüfung schwerwiegende Fehler, sofern solche bestehen, immer festgestellt werden. Fehler 
können von Betrugsdelikten oder unbeabsichtigten Verhaltensweisen bzw. Ereignissen 
herrühren und werden als schwerwiegend eingestuft, wenn vernünftigerweise zu erwarten 
ist, dass sie im Einzelfall oder insgesamt die auf Grundlage des konsolidierten Abschlusses 
von den Verwendern getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen beeinflussen.

Im Rahmen der Rechnungsprüfung, die gemäß den internationalen Prüfungsstandards 
(ISA Italia) durchgeführt wurde, haben wir ein fachliches Urteil gefällt und unsere fachliche 
Skepsis für die Gesamtdauer der Rechnungsprüfung gewahrt. Zudem

• haben wir die Risiken hinsichtlich schwerwiegender Fehler im konsolidierten Ab-
schluss aufgrund von Betrugsdelikten oder unabsichtlichen Verhaltensweisen bzw. 
Ereignissen identifiziert und beurteilt; haben wir Prüfverfahren hinsichtlich solcher 
Risiken definiert und angewandt; haben wir ausreichend geeignete Nachweise er-
mittelt, auf die wir unser Urteil stützen können. Das Risiko, einen schwerwiegenden 
Fehler aufgrund von Betrugsdelikten nicht zu ermitteln, ist größer als das Risiko, einen 
schwerwiegenden Fehler aufgrund von unabsichtlichen Verhaltensweisen bzw. Erei-
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gnissen nicht zu ermitteln, da ein Betrugsdelikt rechtswidrige Abreden, Fälschungen, 
absichtliche Auslassungen, irreführende Darstellungen oder die Einflussnahme auf die 
interne Kontrolle beinhalten kann;

• haben wir ein Verständnis der relevanten internen Kontrolle für die Rechnung-
sprüfung erlangt, um geeignete Prüfverfahren hierfür zu definieren, und nicht, um ein 
Urteil über die Effizienz der internen Kontrolle der Gruppe zu fällen;

• haben wir die Eignung der angewandten Rechnungslegungsstandards sowie die 
Plausibilität der Rechnungsschätzungen der Verwalter inklusive der entsprechenden 
Angaben überprüft;

• sind wir in Bezug auf die Angemessenheit der Annahme der Unternehmensfor-
tführung durch die Verwalter sowie – auf Grundlage der ermittelten Nachweise – auf 
das etwaige Vorliegen einer bedeutenden Unsicherheit betreffend besondere Ereignis-
se oder Umstände, die maßgebliche Zweifel am Fortbestand der Gruppe als Unterneh-
menseinheit entstehen lassen könnten, zu einer Schlussfolgerung gelangt. Im Falle ei-
ner bedeutenden Unsicherheit sind wir angehalten, im Bericht zur Rechnungsprüfung 
die Aufmerksamkeit auf die entsprechenden Bilanzangaben zu lenken, bzw., sollten 
diese Angaben nicht angemessen sein, diesen Umstand in der Formulierung unseres 
Urteils wiederzugeben. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den bis zum Stichtag 
dieses Berichts erhobenen Nachweisen. Dennoch können zukünftige Ereignisse oder 
Umstände dazu führen, dass die Gruppe ihren Geschäftsbetrieb als Unternehmen 
einstellt;

• haben wir die Darlegung, den Aufbau und den Inhalt des konsolidierten Abschlusses 
in seiner Gesamtheit einschließlich der Angaben überprüft, und ob der konsolidierte 
Abschluss die Transaktionen und zugrunde liegenden Ereignisse so wiedergibt, dass 
eine ordnungsgemäße Darstellung geliefert wird;

• haben wir ausreichend geeignete Nachweise hinsichtlich der Finanzinformationen der 
Unternehmen oder unterschiedlichen Wirtschaftstätigkeiten innerhalb der Gruppe 
erhoben, um ein Urteil zum konsolidierten Abschluss fällen zu können. Wir sind ve-
rantwortlich für die Leitung, Überwachung und Durchführung der Rechnungsprüfung 
der Gruppe. Wir sind allein verantwortlich für das Prüfungsurteil zum konsolidierten 
Abschluss.

Wir teilten den für die Unternehmensführung auf einer entsprechenden Ebene gemäß den 
Vorgaben der ISA Italia identifizierten verantwortlichen Personen u. a. die Reichweite und 
den geplanten Zeitrahmen der Rechnungsprüfung sowie die daraus hervorgegangenen 
bedeutenden Ergebnisse einschließlich der möglichen signifikanten Mängel in der internen 
Kontrolle, die während der Rechnungsprüfung festgestellt wurden, mit.

Wir lieferten den für die Unternehmensführung verantwortlichen Personen eine Erklärung 
darüber, dass wir uns an die laut der italienischen Rechtsordnung geltenden Rechtsvor-
schriften und Grundsätze in puncto Ethik und Unabhängigkeit gehalten haben, und teilten 
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diesen sämtliche Umstände mit, die sich in einem vernünftigen Maß auf unsere Unabhäng-
igkeit auswirken können, sowie, sofern zutreffend, die Maßnahmen, die getroffen wurden, 
um die etwaigen Risiken zu beseitigen, oder die angewandten Schutzmaßnahmen.

Unter den Aspekten, die wir den für die Unternehmensführung verantwortlichen Personen 
mitteilten, identifizierten wir diejenigen, die bei der Rechnungsprüfung des konsolidier-
ten Abschlusses am relevantesten waren und die dementsprechend die Kernaspekte der 
Rechnungsprüfung darstellten. Wir haben diese Aspekte im Bericht zur Rechnungsprüfung 
beschrieben.

Weitere Informationen, die gemäß Art. 10 der Verordnung (EU) 537/2014 
mitgeteilt wurden

Die Aktionärsversammlung der ALPERIA AG beauftragte uns am 23. März 2016 und am 
12. Mai 2017 mit der Abschlussprüfung des Jahresabschlusses der Gesellschaft und des 
konsolidierten Abschlusses der Gruppe für die Geschäftsjahre vom 31. Dezember 2016 bis 
zum 31. Dezember 2024.

Wir erklären hiermit, dass außer der Rechnungsprüfung keine weiteren Dienstleistungen 
erbracht wurden, die gemäß Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) 537/2014 untersagt sind, 
und dass wir hinsichtlich der Gesellschaft bei der Durchführung unserer Abschlussprüfung 
unabhängig geblieben sind.

Wir erklären hiermit, dass das Urteil zum konsolidierten Abschluss in diesem Bericht in 
Übereinstimmung mit den Angaben des Zusatzberichts für den Aufsichtsrat in seiner Fun-
ktion als internes Kontrollorgan sowie der Rechnungsprüfung, die gemäß Art. 11 besagter 
Verordnung angefertigt wurde, steht.



Seite 
241

Bericht über weitere Rechtsvorschriften und 
Verordnungen

Urteil gemäß Art. 14 Abs. 2 Buchstabe e) Gv.D. 39/10  
und Art. 123-bis Abs. 4 Gv.D. 58/98

Die Verwalter der ALPERIA AG sind für die Erstellung des Lageberichts sowie des Berichts 
über die Unternehmensführung und die Eigentumsverhältnisse (entsprechend den nach 
Art. 123-bis Abs. 2 Buchst. b) Gv.D. 58/1998 geforderten Informationen) der ALPERIA 
Gruppe zum 31. Dezember 2022 zuständig, einschließlich deren Übereinstimmung mit dem 
entsprechenden konsolidierten Abschluss und den Gesetzesvorschriften.

Wir wandten die im Prüfungsstandard (SA Italia) Nr. 720B angegebenen Verfahren an, 
um uns ein Urteil über die Übereinstimmung des Lageberichts und einiger spezifischer 
Informationen im Bericht zur Unternehmensführung und den Eigentumsverhältnissen 
gemäß den Angaben in Art. 123-bis Abs. 4 Gv.D. 58/98 mit dem konsolidierten Abschluss 
der ALPERIA Gruppe zum 31. Dezember 2022 und über ihre Übereinstimmung mit den 
Gesetzesvorschriften zu bilden sowie eine Erklärung über eventuelle schwerwiegende 
Fehler abzugeben.

Unserem Urteil nach stimmen der Lagebericht und einige spezifische Informationen im Be-
richt über die Unternehmensführung und die Eigentumsverhältnisse mit dem konsolidier-
ten Abschluss der ALPERIA Gruppe zum 31. Dezember 2022 überein und wurden gemäß 
den Gesetzesvorschriften erstellt.

Mit Bezug auf die Erklärung laut Art. 14 Abs. 2 Buchst. e) Gv.D. 39/10, die auf der Grundla-
ge der Kenntnisse über und des Verständnisses des Unternehmens und der entsprechenden 
Rahmenbedingungen abgegeben wurde, die im Verlauf der Prüfungstätigkeiten ermittelt 
wurden, haben wir nichts anzumerken.

Erklärung gemäß Art. 4 der Consob-Verordnung zur Umsetzung des Gv.D. Nr. 
254 vom 30. Dezember 2016

Die Verwalter der ALPERIA AG sind für die Erstellung der nicht finanziellen Erklärung 
gemäß Gv.D. Nr. 254 vom 30. Dezember 2016 verantwortlich.

Wir stellten die erfolgte Genehmigung der nicht finanziellen Erklärung seitens der Verwal-
ter fest.

Gemäß Art. 3 Abs. 10 Gv.D. Nr. 254 vom 30. Dezember 2016 ist diese Erklärung Gegen-
stand einer separaten Konformitätsbescheinigung unsererseits.

Trient, 21. April 2023 
PricewaterhouseCoopers AG

Alberto Michelotti 
(Abschlussprüfer)

Mit digitaler Signatur unterzeichnet von: 
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Unterzeichnet am 21.04.2023 um 08:02 Uhr 
Seriennummer des Zertifikats: 1268611431080327528972815822234567
92988 
Gültig vom 07.08.2020 bis zum 07.08.2023 
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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